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Benötigtes Geld, um den Welthunger zu besiegen 
    20 Milliarden Euro

Weltweite Rüstungsausgaben 2007



858 Milliarden 



858 Milliarden Euro2,5% des globalen Bruttosozialprodukts



858 Milliarden Euro128 Euro pro Kopf jeden Erdbürgers

Quelle: http://www.zeit.de/online/2008/25/ruestung-kommentar-sommer



WAFFEN



Die Dicke Bertha.

42-cm-Mörser der Firma Krupp (1914).



Kleinwaffen können von einer Person getragen und transportiert  
werden.
Revolver, Pistolen, Gewehre, Karabiner, Sturmgewehre, Maschinenpistolen, 
leichte Maschinengewehre.

Leichte Waffen können von zwei oder mehr Menschen, einem  
Tragtier oder einem leichten Fahrzeug transportiert werden.
Schwere Maschinengewehre, hangehaltene Kanonen, montierte  
Granatwerfer, portable Anti-Luftwaffen, portable Anti-Panzer Waffen, 
rückstoßfreie Gewehre, portable Anti-Luft Raketenwerfer und 
Raketensysteme, portable Anti-Panzer Raketenwerfer und Raketensysteme,
Mörser mit weniger als 100 mm Kaliber.

Quelle: United Nations 1997 via Small Arms Survey 2008



Leichte Waffen halten harten Witterungen stand und brauchen wenig 
Wartung. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Kleinwaffen durch 
erhöhte Explosivkraft, technologische Überlegenheit, größere Reichweite. 
Leichte Waffen werden derzeit von Ländern produziert wie 
Ägypten, Argentinien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Japan, 
Kanada, Kroatien, Kuba, Mazedonien, Neuseeland, Niederlande, 
Nordkorea, Norwegen, Österreich, Pakistan, Polen, Portugal, 
Rumänien, Russland, Serbien, Singapur, Slowakei, Südafrika, 
Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, 
Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vietnam, Weißrussland



Tragbare Luftabwehrsysteme 
 
 
Gelenkte Anti-Panzerwaffen	
 
 
 
Schwere MGs / Anti-Luft Waffen 
 
Granatenwerfer 
 
 
 
Rückstoßfreie Gewehre 
 
Raketenwerfer

Deutsche Produktion 
leichter Waffen (1947-2007)

Quelle: Small Arms Survey 2008

Laser Beam Riders 
Infrarot 
 
mit manueller Visierführung 
Semi-automatische Visierführung 
Fire-and-Forget 
 
14,5 – 20 mm 
 
tragbare 
mit Untergewehrlauf 
automatische		
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Waffengesetz(WaffG)

WaffG

Ausfertigungsdatum: 11.10.2002

Vollzitat:

"Waffengesetz vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970 (4592) (2003, 1957)), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2008 (BGBl. I S. 426)"

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 26.3.2008 I 426

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.4.2003)

 
Das G wurde als Art. 1 des G 7133-4/1 v. 11.10.2002 I 3970 vom Bundestag mit Zustimmung
des Bundesrates erlassen. Es tritt gem. Art. 19 Nr. 1 Satz 2 dieses G mWv 1.4.2003 in
Kraft.
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Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Gegenstand und Zweck des Gesetzes, Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz regelt den Umgang mit Waffen oder Munition unter Berücksichtigung der
Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

(2) Waffen sind

1.Schusswaffen oder ihnen gleichgestellte Gegenstände und

2.tragbare Gegenstände,

a)die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, insbesondere Hieb- und Stoßwaffen;

b)die, ohne dazu bestimmt zu sein, insbesondere wegen ihrer Beschaffenheit,
Handhabung oder Wirkungsweise geeignet sind, die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von
Menschen zu beseitigen oder herabzusetzen, und die in diesem Gesetz genannt sind.

(3) Umgang mit einer Waffe oder Munition hat, wer diese erwirbt, besitzt, überlässt,
führt, verbringt, mitnimmt, damit schießt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder
damit Handel treibt.

(4) Die Begriffe der Waffen und Munition sowie die Einstufung von Gegenständen nach
Absatz 2 Nr. 2 Buchstabe b als Waffen, die Begriffe der Arten des Umgangs und sonstige
waffenrechtliche Begriffe sind in der Anlage 1 (Begriffsbestimmungen) zu diesem Gesetz
näher geregelt.

§ 2 Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste
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(1) Der Umgang mit Waffen oder Munition ist nur Personen gestattet, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.

(2) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2 (Waffenliste) Abschnitt 2
zu diesem Gesetz genannt sind, bedarf der Erlaubnis.

(3) Der Umgang mit Waffen oder Munition, die in der Anlage 2 Abschnitt 1 zu diesem
Gesetz genannt sind, ist verboten.

(4) Waffen oder Munition, mit denen der Umgang ganz oder teilweise von der
Erlaubnispflicht oder von einem Verbot ausgenommen ist, sind in der Anlage 2 Abschnitt
1 und 2 genannt. Ferner sind in der Anlage 2 Abschnitt 3 die Waffen und Munition
genannt, auf die dieses Gesetz ganz oder teilweise nicht anzuwenden ist.

(5) Bestehen Zweifel darüber, ob ein Gegenstand von diesem Gesetz erfasst wird oder wie
er nach Maßgabe der Begriffsbestimmungen in Anlage 1 Abschnitt 1 und 3 und der Anlage
2 einzustufen ist, so entscheidet auf Antrag die zuständige Behörde. Antragsberechtigt
sind

1.Hersteller, Importeure, Erwerber oder Besitzer des Gegenstandes, soweit sie ein
berechtigtes Interesse an der Entscheidung nach Satz 1 glaubhaft machen können,

2.die zuständigen Behörden des Bundes und der Länder.

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sind vor der Entscheidung zu hören. Die
Entscheidung ist für den Geltungsbereich dieses Gesetzes allgemein verbindlich. Sie ist
im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

§ 3 Umgang mit Waffen oder Munition durch Kinder und Jugendliche

(1) Jugendliche dürfen im Rahmen eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses
abweichend von § 2 Abs. 1 unter Aufsicht eines weisungsbefugten Waffenberechtigten mit
Waffen oder Munition umgehen.

(2) Jugendliche dürfen abweichend von § 2 Abs. 1 Umgang mit geprüften
Reizstoffsprühgeräten haben.

(3) Die zuständige Behörde kann für Kinder und Jugendliche allgemein oder für den
Einzelfall Ausnahmen von Alterserfordernissen zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen
und öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

Abschnitt 2
Umgang mit Waffen oder Munition

Unterabschnitt 1
Allgemeine Voraussetzungen für Waffen- und
Munitionserlaubnisse

§ 4 Voraussetzungen für eine Erlaubnis

(1) Eine Erlaubnis setzt voraus, dass der Antragsteller

1.das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 2 Abs. 1),

2.die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt,

3.die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat (§ 7),

4.ein Bedürfnis nachgewiesen hat (§ 8) und

5.bei der Beantragung eines Waffenscheins oder einer Schießerlaubnis eine Versicherung
gegen Haftpflicht in Höhe von 1 Million Euro - pauschal für Personen- und Sachschäden
- nachweist.
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(2) Die Erlaubnis zum Erwerb, Besitz, Führen oder Schießen kann versagt werden, wenn
der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht seit mindestens fünf Jahren im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(3) Die zuständige Behörde hat die Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren, erneut auf ihre
Zuverlässigkeit und ihre persönliche Eignung zu prüfen sowie in den Fällen des Absatzes
1 Nr. 5 sich das Vorliegen einer Versicherung gegen Haftpflicht nachweisen zu lassen.

(4) Die zuständige Behörde hat drei Jahre nach Erteilung der ersten waffenrechtlichen
Erlaubnis das Fortbestehen des Bedürfnisses zu prüfen. Dies kann im Rahmen der Prüfung
nach Absatz 3 erfolgen.

§ 5 Zuverlässigkeit

(1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen Personen nicht,

1.die rechtskräftig verurteilt worden sind

a)wegen eines Verbrechens oder

b)wegen sonstiger vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens
einem Jahr,

wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung zehn Jahre noch nicht
verstrichen sind,

2.bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie

a)Waffen oder Munition missbräuchlich oder leichtfertig verwenden werden,

b)mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig oder sachgemäß umgehen oder diese
Gegenstände nicht sorgfältig verwahren werden,

c)Waffen oder Munition Personen überlassen werden, die zur Ausübung der tatsächlichen
Gewalt über diese Gegenstände nicht berechtigt sind.

(2) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen in der Regel Personen nicht, die

1.a)wegen einer vorsätzlichen Straftat,

b)wegen einer fahrlässigen Straftat im Zusammenhang mit dem Umgang mit Waffen,
Munition oder explosionsgefährlichen Stoffen oder wegen einer fahrlässigen
gemeingefährlichen Straftat,

c)wegen einer Straftat nach dem Waffengesetz, dem Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen, dem Sprengstoffgesetz oder dem Bundesjagdgesetz

zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe, Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder
mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden
sind oder bei denen die Verhängung von Jugendstrafe ausgesetzt worden ist, wenn
seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht
verstrichen sind,

2.Mitglied

a)in einem Verein, der nach dem Vereinsgesetz als Organisation unanfechtbar verboten
wurde oder der einem unanfechtbaren Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz
unterliegt, oder

b)in einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit das Bundesverfassungsgericht nach § 46
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes festgestellt hat,

waren, wenn seit der Beendigung der Mitgliedschaft zehn Jahre noch nicht verstrichen
sind,

3.einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung Bestrebungen verfolgen oder unterstützen
oder in den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt haben, die

a)gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder

b)gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche
Zusammenleben der Völker, gerichtet sind, oder
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c)durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen
auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,

4.innerhalb der letzten fünf Jahre mehr als einmal wegen Gewalttätigkeit mit
richterlicher Genehmigung in polizeilichem Präventivgewahrsam waren,

5.wiederholt oder gröblich gegen die Vorschriften eines der in Nummer 1 Buchstabe c
genannten Gesetze verstoßen haben.

(3) In die Frist nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 2 Nr. 1 nicht eingerechnet wird die
Zeit, in welcher der Betroffene auf behördliche oder richterliche Anordnung in einer
Anstalt verwahrt worden ist.

(4) Ist ein Verfahren wegen Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes
2 Nr. 1 noch nicht abgeschlossen, so kann die zuständige Behörde die Entscheidung über
den Antrag auf Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis bis zum rechtskräftigen
Abschluss des Verfahrens aussetzen.

(5) Die zuständige Behörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung folgende
Erkundigungen einzuholen:

1.die unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister;

2.die Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister
hinsichtlich der in Absatz 2 Nr. 1 genannten Straftaten;

3.die Stellungnahme der örtlichen Polizeidienststelle, ob Tatsachen bekannt sind,
die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen; die örtliche Polizeidienststelle
schließt in ihre Stellungnahme das Ergebnis der von ihr vorzunehmenden Prüfung nach
Absatz 2 Nr. 4 ein.

Die nach Satz 1 Nr. 2 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für den Zweck der
waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung verwendet werden.

§ 6 Persönliche Eignung

(1) Die erforderliche persönliche Eignung besitzen Personen nicht, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie

1.geschäftsunfähig sind,

2.abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, psychisch krank oder debil
sind oder

3.auf Grund in der Person liegender Umstände mit Waffen oder Munition nicht vorsichtig
oder sachgemäß umgehen oder diese Gegenstände nicht sorgfältig verwahren können oder
dass die konkrete Gefahr einer Fremd- oder Selbstgefährdung besteht.

Die erforderliche persönliche Eignung besitzen in der Regel Personen nicht,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in ihrer Geschäftsfähigkeit
beschränkt sind. Die zuständige Behörde soll die Stellungnahme der örtlichen
Polizeidienststelle einholen. Der persönlichen Eignung können auch im
Erziehungsregister eingetragene Entscheidungen oder Anordnungen nach § 60 Abs. 1 Nr. 1
bis 7 des Bundeszentralregistergesetzes entgegenstehen.

(2) Sind Tatsachen bekannt, die Bedenken gegen die persönliche Eignung nach Absatz
1 begründen, oder bestehen begründete Zweifel an vom Antragsteller beigebrachten
Bescheinigungen, so hat die zuständige Behörde dem Betroffenen auf seine Kosten die
Vorlage eines amts- oder fachärztlichen oder fachpsychologischen Zeugnisses über die
geistige oder körperliche Eignung aufzugeben.

(3) Personen, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben, haben für die
erstmalige Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe auf eigene
Kosten ein amts- oder fachärztliches oder fachpsychologisches Zeugnis über die geistige
Eignung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen im
Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 2.

(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über das Verfahren zur Erstellung, über die
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Vorlage und die Anerkennung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Gutachten bei den
zuständigen Behörden zu erlassen.

§ 7 Sachkunde

(1) Den Nachweis der Sachkunde hat erbracht, wer eine Prüfung vor der dafür bestimmten
Stelle bestanden hat oder seine Sachkunde durch eine Tätigkeit oder Ausbildung
nachweist.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Anforderungen an die waffentechnischen
und waffenrechtlichen Kenntnisse, über die Prüfung und das Prüfungsverfahren
einschließlich der Errichtung von Prüfungsausschüssen sowie über den anderweitigen
Nachweis der Sachkunde zu erlassen.

§ 8 Bedürfnis, allgemeine Grundsätze

(1) Der Nachweis eines Bedürfnisses ist erbracht, wenn gegenüber den Belangen der
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung

1.besonders anzuerkennende persönliche oder wirtschaftliche Interessen, vor allem als
Jäger, Sportschütze, Brauchtumsschütze, Waffen- oder Munitionssammler, Waffen- oder
Munitionssachverständiger, gefährdete Person, als Waffenhersteller oder -händler oder
als Bewachungsunternehmer, und

2.die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Waffen oder Munition für den beantragten
Zweck

glaubhaft gemacht sind.

(2) Ein Bedürfnis im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 liegt insbesondere vor, wenn der
Antragsteller

1.Mitglied eines schießsportlichen Vereins ist, der einem nach § 15 Abs. 1 anerkannten
Schießsportverband angehört, oder

2.Inhaber eines gültigen Jagdscheines ist.

§ 9 Inhaltliche Beschränkungen, Nebenbestimmungen und Anordnungen

(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz kann zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung inhaltlich beschränkt werden, insbesondere um Leben und
Gesundheit von Menschen gegen die aus dem Umgang mit Schusswaffen oder Munition
entstehenden Gefahren und erheblichen Nachteile zu schützen.

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken können Erlaubnisse befristet oder mit Auflagen
verbunden werden. Auflagen können nachträglich aufgenommen, geändert und ergänzt
werden.

(3) Gegenüber Personen, die die Waffenherstellung oder den Waffenhandel nach Anlage 2
Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 4 bis 6 oder eine Schießstätte nach § 27 Abs. 2 ohne
Erlaubnis betreiben dürfen, können Anordnungen zu den in Absatz 1 genannten Zwecken
getroffen werden.

Unterabschnitt 2
Erlaubnisse für einzelne Arten des Umgangs mit Waffen oder
Munition, Ausnahmen

§ 10 Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb, Besitz, Führen und Schießen

(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Waffen wird durch eine Waffenbesitzkarte
oder durch Eintragung in eine bereits vorhandene Waffenbesitzkarte erteilt. Für
die Erteilung einer Erlaubnis für Schusswaffen sind Art, Anzahl und Kaliber der
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Schusswaffen anzugeben. Die Erlaubnis zum Erwerb einer Waffe gilt für die Dauer eines
Jahres, die Erlaubnis zum Besitz wird in der Regel unbefristet erteilt.

(1a) Wer eine Waffe aufgrund einer Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 erwirbt, hat
binnen zwei Wochen der zuständigen Behörde unter Benennung von Name und Anschrift
des Überlassenden den Erwerb schriftlich anzuzeigen und seine Waffenbesitzkarte zur
Eintragung des Erwerbs vorzulegen.

(2) Eine Waffenbesitzkarte über Schusswaffen, die mehrere Personen besitzen, kann
auf diese Personen ausgestellt werden. Eine Waffenbesitzkarte kann auch einem
schießsportlichen Verein oder einer jagdlichen Vereinigung als juristischer Person
erteilt werden. Sie ist mit der Auflage zu verbinden, dass der Verein der Behörde vor
Inbesitznahme von Vereinswaffen unbeschadet des Vorliegens der Voraussetzung des § 4
Abs. 1 Nr. 5 eine verantwortliche Person zu benennen hat, für die die Voraussetzungen
nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 nachgewiesen sind; diese benannte Person muss nicht
vertretungsberechtigtes Organ des Vereins sein. Scheidet die benannte verantwortliche
Person aus dem Verein aus oder liegen in ihrer Person nicht mehr alle Voraussetzungen
nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 vor, so ist der Verein verpflichtet, dies unverzüglich der
zuständigen Behörde mitzuteilen. Benennt der Verein nicht innerhalb von zwei Wochen
eine neue verantwortliche Person, für die die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1
bis 3 nachgewiesen werden, so ist die dem Verein erteilte Waffenbesitzerlaubnis zu
widerrufen und die Waffenbesitzkarte zurückzugeben.

(3) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition wird durch Eintragung in eine
Waffenbesitzkarte für die darin eingetragenen Schusswaffen erteilt. In den übrigen
Fällen wird die Erlaubnis durch einen Munitionserwerbsschein für eine bestimmte
Munitionsart erteilt; sie ist für den Erwerb der Munition auf die Dauer von sechs
Jahren zu befristen und gilt für den Besitz der Munition unbefristet. Die Erlaubnis
zum nicht gewerblichen Laden von Munition im Sinne des Sprengstoffgesetzes gilt auch
als Erlaubnis zum Erwerb und Besitz dieser Munition. Nach Ablauf der Gültigkeit des
Erlaubnisdokuments gilt die Erlaubnis für den Besitz dieser Munition für die Dauer von
sechs Monaten fort.

(4) Die Erlaubnis zum Führen einer Waffe wird durch einen Waffenschein erteilt. Eine
Erlaubnis nach Satz 1 zum Führen von Schusswaffen wird für bestimmte Schusswaffen
auf höchstens drei Jahre erteilt; die Geltungsdauer kann zweimal um höchstens je drei
Jahre verlängert werden, sie ist kürzer zu bemessen, wenn nur ein vorübergehendes
Bedürfnis nachgewiesen wird. Der Geltungsbereich des Waffenscheins ist auf bestimmte
Anlässe oder Gebiete zu beschränken, wenn ein darüber hinausgehendes Bedürfnis nicht
nachgewiesen wird. Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis zum Führen
von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen sind in der Anlage 2 Abschnitt 2
Unterabschnitt 3 Nr. 2 und 2.1 genannt (Kleiner Waffenschein).

(5) Die Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe wird durch einen Erlaubnisschein
erteilt.

§ 11 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition mit Bezug zu einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union

(1) Eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3
Nr. 1 bis 3 (Kategorien A bis C) oder von Munition für eine solche darf einer Person,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
(Mitgliedstaat) hat, nur erteilt werden, wenn sie

1.die Schusswaffen oder die Munition in den Mitgliedstaat im Wege der Selbstvornahme
verbringen wird oder

2.eine schriftliche Erklärung vorlegt, dass und aus welchen Gründen sie die
Schusswaffen oder die Munition nur im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu besitzen
beabsichtigt.

Die Erlaubnis zum Erwerb oder Besitz einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr.
2 (Kategorie B) oder Munition für eine solche darf nur erteilt werden, wenn über die
Voraussetzungen des Satzes 1 hinaus eine vorherige Zustimmung dieses Mitgliedstaates
hierzu vorgelegt wird.
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(2) Für eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die
eine Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nr. 2 (Kategorie B) oder Munition für eine
solche in einem anderen Mitgliedstaat mit einer Erlaubnis dieses Staates erwerben will,
wird eine Erlaubnis erteilt, wenn die Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 vorliegen.

§ 12 Ausnahmen von den Erlaubnispflichten

(1) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe bedarf nicht, wer diese

1.als Inhaber einer Waffenbesitzkarte von einem Berechtigten

a)lediglich vorübergehend, höchstens aber für einen Monat für einen von seinem
Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit, oder

b)vorübergehend zum Zweck der sicheren Verwahrung oder der Beförderung

erwirbt;

2.vorübergehend von einem Berechtigten zur gewerbsmäßigen Beförderung, zur
gewerbsmäßigen Lagerung oder zur gewerbsmäßigen Ausführung von Verschönerungen oder
ähnlicher Arbeiten an der Waffe erwirbt;

3.von einem oder für einen Berechtigten erwirbt, wenn und solange er

a)auf Grund eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses,

b)als Beauftragter oder Mitglied einer jagdlichen oder schießsportlichen Vereinigung,
einer anderen sportlichen Vereinigung zur Abgabe von Startschüssen oder einer zur
Brauchtumspflege Waffen tragenden Vereinigung,

c)als Beauftragter einer in § 55 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Stelle,

d)als Charterer von seegehenden Schiffen zur Abgabe von Seenotsignalen

den Besitz über die Waffe nur nach den Weisungen des Berechtigten ausüben darf;

4.von einem anderen,

a)dem er die Waffe vorübergehend überlassen hat, ohne dass es hierfür der Eintragung
in die Erlaubnisurkunde bedurfte, oder

b)nach dem Abhandenkommen

wieder erwirbt;

5.auf einer Schießstätte (§ 27) lediglich vorübergehend zum Schießen auf dieser
Schießstätte erwirbt;

6.auf einer Reise in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 32
berechtigt mitnimmt.

(2) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition bedarf nicht, wer diese

1.unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 erwirbt;

2.unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 5 zum sofortigen Verbrauch lediglich auf
dieser Schießstätte (§ 27) erwirbt;

3.auf einer Reise in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 32
berechtigt mitnimmt.

(3) Einer Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer

1.diese mit Zustimmung eines anderen in dessen Wohnung, Geschäftsräumen oder
befriedetem Besitztum oder dessen Schießstätte zu einem von seinem Bedürfnis
umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit führt;

2.diese nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen Ort
befördert, sofern der Transport der Waffe zu einem von seinem Bedürfnis umfassten
Zweck oder im Zusammenhang damit erfolgt;

3.eine Langwaffe nicht schussbereit den Regeln entsprechend als Teilnehmer an
genehmigten Sportwettkämpfen auf festgelegten Wegstrecken führt;

4.eine Signalwaffe beim Bergsteigen, als verantwortlicher Führer eines Wasserfahrzeugs
auf diesem Fahrzeug oder bei Not- und Rettungsübungen führt;
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5.eine Schreckschuss- oder eine Signalwaffe zur Abgabe von Start- oder
Beendigungszeichen bei Sportveranstaltungen führt, wenn optische oder akustische
Signalgebung erforderlich ist.

(4) Einer Erlaubnis zum Schießen mit einer Schusswaffe bedarf nicht, wer auf einer
Schießstätte (§ 27) schießt. Das Schießen außerhalb von Schießstätten ist darüber
hinaus ohne Schießerlaubnis nur zulässig

1.durch den Inhaber des Hausrechts oder mit dessen Zustimmung im befriedeten Besitztum

a)mit Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5
Joule (J) erteilt wird oder deren Bauart nach § 7 des Beschussgesetzes zugelassen
ist, sofern die Geschosse das Besitztum nicht verlassen können,

b)mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann,

2.durch Personen, die den Regeln entsprechend als Teilnehmer an genehmigten
Sportwettkämpfen nach Absatz 3 Nr. 3 mit einer Langwaffe an Schießständen schießen,

3.mit Schusswaffen, aus denen nur Kartuschenmunition verschossen werden kann,

a)durch Mitwirkende an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden Vorführungen,

b)zum Vertreiben von Vögeln in landwirtschaftlichen Betrieben,

4.mit Signalwaffen bei Not- und Rettungsübungen,

5.mit Schreckschuss- oder mit Signalwaffen zur Abgabe von Start- oder
Beendigungszeichen im Auftrag der Veranstalter bei Sportveranstaltungen, wenn
optische oder akustische Signalgebung erforderlich ist.

(5) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall weitere Ausnahmen von den
Erlaubnispflichten zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen und Belange der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht entgegenstehen.

Unterabschnitt 3
Besondere Erlaubnistatbestände für bestimmte
Personengruppen

§ 13 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch Jäger, Führen
und Schießen zu Jagdzwecken

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten
Munition wird bei Personen anerkannt, die Inhaber eines gültigen Jagdscheines im Sinne
von § 15 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes sind (Jäger), wenn

1.glaubhaft gemacht wird, dass sie die Schusswaffen und die Munition zur Jagdausübung
oder zum Training im jagdlichen Schießen einschließlich jagdlicher Schießwettkämpfe
benötigen, und

2.die zu erwerbende Schusswaffe und Munition nach dem Bundesjagdgesetz in der zum
Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Fassung nicht verboten ist (Jagdwaffen und -
munition).

(2) Für Jäger gilt § 6 Abs. 3 Satz 1 nicht. Bei Jägern, die Inhaber eines
Jahresjagdscheines im Sinne von § 15 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 des
Bundesjagdgesetzes sind, erfolgt keine Prüfung der Voraussetzungen des Absatzes 1
Nr. 1 sowie des § 4 Abs. 1 Nr. 4 für den Erwerb und Besitz von Langwaffen und zwei
Kurzwaffen, sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2 vorliegen.

(3) Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines im Sinne des § 15 Abs. 2 in Verbindung
mit Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes bedürfen zum Erwerb von Langwaffen nach Absatz
1 Nr. 2 keiner Erlaubnis. Die Ausstellung der Waffenbesitzkarte oder die Eintragung in
eine bereits erteilte Waffenbesitzkarte ist binnen zwei Wochen durch den Erwerber zu
beantragen.
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(4) Für den Erwerb und vorübergehenden Besitz gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 von Langwaffen
nach Absatz 1 Nr. 2 steht ein Jagdschein im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesjagdgesetzes einer Waffenbesitzkarte gleich.

(5) Jäger bedürfen für den Erwerb und Besitz von Munition für Langwaffen nach Absatz 1
Nr. 2 keiner Erlaubnis, sofern sie nicht nach dem Bundesjagdgesetz in der jeweiligen
Fassung verboten ist.

(6) Ein Jäger darf Jagdwaffen zur befugten Jagdausübung einschließlich des Ein-
und Anschießens im Revier, zur Ausbildung von Jagdhunden im Revier, zum Jagdschutz
oder zum Forstschutz ohne Erlaubnis führen und mit ihnen schießen; er darf auch im
Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten die Jagdwaffen nicht schussbereit ohne Erlaubnis
führen. Der befugten Jagdausübung gleichgestellt ist der Abschuss von Tieren, die dem
Naturschutzrecht unterliegen, wenn die naturschutzrechtliche Ausnahme oder Befreiung
die Tötung durch einen Jagdscheininhaber vorsieht.

(7) Inhabern eines Jugendjagdscheines im Sinne von § 16 des Bundesjagdgesetzes wird
eine Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition
nicht erteilt. Sie dürfen Schusswaffen und die dafür bestimmte Munition nur für die
Dauer der Ausübung der Jagd oder des Trainings im jagdlichen Schießen einschließlich
jagdlicher Schießwettkämpfe ohne Erlaubnis erwerben, besitzen, die Schusswaffen
führen und damit schießen; sie dürfen auch im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten die
Jagdwaffen nicht schussbereit ohne Erlaubnis führen.

(8) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen nicht schussbereite Jagdwaffen in
der Ausbildung ohne Erlaubnis unter Aufsicht eines Ausbilders erwerben, besitzen
und führen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der Sorgeberechtigte
und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden unterzeichneten
Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die
Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen.

§ 14 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch Sportschützen

(1) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition zum Zweck des
sportlichen Schießens wird abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 1 nur erteilt, wenn der
Antragsteller das 21. Lebensjahr vollendet hat. Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und
Besitz von Schusswaffen bis zu einem Kaliber von 5,6 mm lfB (.22 l.r.) für Munition
mit Randfeuerzündung, wenn die Mündungsenergie der Geschosse höchstens 200 Joule (J)
beträgt, und Einzellader-Langwaffen mit glatten Läufen mit Kaliber 12 oder kleiner,
sofern das sportliche Schießen mit solchen Waffen durch die genehmigte Sportordnung
eines Schießsportverbandes zugelassen ist.

(2) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten
Munition wird bei Mitgliedern eines Schießsportvereins anerkannt, der einem nach
§ 15 Abs. 1 anerkannten Schießsportverband angehört. Durch eine Bescheinigung des
Schießsportverbandes oder eines ihm angegliederten Teilverbandes ist glaubhaft zu
machen, dass

1.das Mitglied seit mindestens zwölf Monaten den Schießsport in einem Verein regelmäßig
als Sportschütze betreibt und

2.die zu erwerbende Waffe für eine Sportdisziplin nach der Sportordnung des
Schießsportverbandes zugelassen und erforderlich ist.

Innerhalb von sechs Monaten dürfen in der Regel nicht mehr als zwei Schusswaffen
erworben werden.

(3) Ein Bedürfnis von Sportschützen nach Absatz 2 für den Erwerb und Besitz von mehr
als drei halbautomatischen Langwaffen und mehr als zwei mehrschüssigen Kurzwaffen
für Patronenmunition sowie der hierfür erforderlichen Munition wird unter Beachtung
des Absatzes 2 durch Vorlage einer Bescheinigung des Schießsportverbandes des
Antragstellers glaubhaft gemacht, wonach die weitere Waffe

1.von ihm zur Ausübung weiterer Sportdisziplinen benötigt wird oder

2.zur Ausübung des Wettkampfsports erforderlich ist.
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(4) Sportschützen, die dem Schießsport in einem Schießsportverband nach § 15 Abs. 1 als
gemeldetes Mitglied nachgehen, wird abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 3 unter Beachtung
des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 und Satz 3 eine unbefristete Erlaubnis erteilt, die zum
Erwerb von Einzellader-Langwaffen mit glatten und gezogenen Läufen, von Repetier-
Langwaffen mit gezogenen Läufen sowie von einläufigen Einzellader-Kurzwaffen für
Patronenmunition und von mehrschüssigen Kurz- und Langwaffen mit Zündhütchenzündung
(Perkussionswaffen) berechtigt. Die Eintragung von Waffen, die auf Grund dieser
unbefristeten Erlaubnis erworben wurden, in die Waffenbesitzkarte ist durch den
Erwerber binnen zwei Wochen zu beantragen.

§ 15 Schießsportverbände, schießsportliche Vereine

(1) Als Schießsportverband im Sinne dieses Gesetzes wird ein überörtlicher
Zusammenschluss schießsportlicher Vereine anerkannt, der

1.wenigstens in jedem Land, in dem seine Sportschützen ansässig sind, in
schießsportlichen Vereinen organisiert ist,

2.mindestens 10.000 Sportschützen, die mit Schusswaffen schießen, als Mitglieder
insgesamt in seinen Vereinen hat,

3.den Schießsport als Breitensport und Leistungssport betreibt,

4.a)auf eine sachgerechte Ausbildung in den schießsportlichen Vereinen und

b)zur Förderung des Nachwuchses auf die Durchführung eines altersgerechten
Schießsports für Kinder oder Jugendliche in diesen Vereinen

hinwirkt,

5.regelmäßig überregionale Wettbewerbe organisiert oder daran teilnimmt,

6.den sportlichen Betrieb in den Vereinen auf der Grundlage einer genehmigten
Schießsportordnung organisiert und

7.im Rahmen eines festgelegten Verfahrens die ihm angehörenden schießsportlichen
Vereine verpflichtet und regelmäßig darauf überprüft, dass diese

a)die ihnen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes obliegenden Pflichten
erfüllen,

b)einen Nachweis über die Häufigkeit der schießsportlichen Aktivitäten jedes
ihrer Mitglieder während der ersten drei Jahre, nachdem diesem erstmalig eine
Waffenbesitzkarte als Sportschütze erteilt wurde, führen und

c)über eigene Schießstätten für die nach der Schießsportordnung betriebenen
Disziplinen verfügen oder geregelte Nutzungsmöglichkeiten für derartige
Schießstätten nachweisen.

(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 oder 4 Buchstabe b kann abgewichen
werden, wenn die besondere Eigenart des Verbandes dies erfordert, öffentliche
Interessen nicht entgegenstehen und der Verband die Gewähr dafür bietet, die sonstigen
Anforderungen nach Absatz 1 an die geordnete Ausübung des Schießsports zu erfüllen.
Ein Abweichen von dem Erfordernis nach Absatz 1 Nr. 2 ist unter Beachtung des Satzes
1 nur bei Verbänden zulässig, die mindestens 2.000 Sportschützen, die mit Schusswaffen
schießen, als Mitglieder in ihren Vereinen haben.

(3) Die Anerkennung nach Absatz 1 erfolgt durch das Bundesverwaltungsamt im Benehmen
mit den nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörden des Landes, in dem der Schießsportverband
seinen Sitz hat, und, soweit nicht der Schießsportverband nur auf dem Gebiet dieses
Landes tätig ist, im Benehmen mit den nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörden der übrigen
Länder.

(4) Die zuständige Behörde hat das Recht, jederzeit den Nachweis über das Vorliegen der
Voraussetzungen für die Anerkennung zu verlangen. Die Anerkennung kann zurückgenommen
werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 für ihre Erteilung nicht vorgelegen
haben; sie ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen weiterhin nicht vorliegen.
Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen für ihre Erteilung
nachträglich entfallen ist. Anerkennung, Rücknahme und Widerruf sind im Bundesanzeiger
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zu veröffentlichen. Vom Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit der Aufhebung der Anerkennung
an sind die Bescheinigungen des betreffenden Verbandes nach § 14 Abs. 2 und 3 nicht
mehr als geeignete Mittel zur Glaubhaftmachung anzuerkennen. Sofern der Grund für die
Aufhebung der Anerkennung Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit von Bescheinigungen
aufkommen lässt, können die Behörden bereits ab der Einleitung der Anhörung von der
Anerkennung der Bescheinigungen absehen. Die Anerkennungsbehörde unterrichtet die nach
Absatz 3 an der Anerkennung beteiligten Stellen von der Einleitung und dem Abschluss
des Verfahrens zur Aufhebung der Anerkennung.

(5) Der schießsportliche Verein ist verpflichtet, der zuständigen Behörde
Sportschützen, die Inhaber einer Waffenbesitzkarte sind und die aus ihrem Verein
ausgeschieden sind, unverzüglich zu benennen.

(6) (weggefallen)

(7) (weggefallen)

§ 15a Sportordnungen

(1) Sportliches Schießen liegt dann vor, wenn nach festen Regeln einer genehmigten
Sportordnung geschossen wird. Schießübungen des kampfmäßigen Schießens, insbesondere
die Verwendung von Zielen oder Scheiben, die Menschen darstellen oder symbolisieren,
sind im Schießsport nicht zulässig.

(2) Das Bundesverwaltungsamt entscheidet über die Genehmigung der Teile der
Sportordnungen von Verbänden und Vereinen, die für die Ausführung dieses Gesetzes und
der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen erheblich sind. Die Genehmigung
einer Sportordnung muss im besonderen öffentlichen Interesse liegen. Änderungen
von Sportordnungen sind dem Bundesverwaltungsamt zur Prüfung vorzulegen. Sofern das
Bundesverwaltungsamt nicht binnen drei Monaten Änderungen verlangt oder dem Betroffenen
mitteilt, dass die Prüfung aus anderen wichtigen Gründen nicht abgeschlossen werden
kann, gilt die Änderung als genehmigt. Die Frist nach Satz 3 beginnt mit Zugang aller
erforderlichen Prüfunterlagen beim Bundesverwaltungsamt.

(3) Die Genehmigung einer Sportordnung ohne gleichzeitige Anerkennung als Verband nach
§ 15 Abs. 1 kann erfolgen, wenn die Vorgaben des Buchstabens a des § 15 Abs. 1 Nr. 4
und der Buchstaben a bis c des § 15 Abs. 1 Nr. 7 erfüllt sind.

(4) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Schießsports
Vorschriften über die Anforderungen und die Inhalte der Sportordnungen zum sportlichen
Schießen zu erlassen und insbesondere zu bestimmen, dass vom Schießsport bestimmte
Schusswaffen wegen ihrer Konstruktion, ihrer Handhabung oder Wirkungsweise ganz oder
teilweise ausgeschlossen sind.

§ 15b Fachbeirat Schießsport

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates einen Ausschuss zu bilden, in den neben Vertretern der beteiligten
Bundes- und Landesbehörden auch Vertreter des Sports zu berufen sind und der das
Bundesverwaltungsamt in Fragen der Anerkennung eines Schießsportverbandes und der
Genehmigung von Schießsportordnungen nach § 15a Abs. 2 und 3 unter Berücksichtigung
waffentechnischer Fragen berät.

§ 16 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition durch
Brauchtumsschützen, Führen von Waffen und Schießen zur Brauchtumspflege

(1) Ein Bedürfnis für den Erwerb und Besitz von Einzellader-Langwaffen und bis zu drei
Repetier-Langwaffen sowie der dafür bestimmten Munition wird bei Mitgliedern einer zur
Brauchtumspflege Waffen tragenden Vereinigung (Brauchtumsschützen) anerkannt, wenn sie
durch eine Bescheinigung der Brauchtumsschützenvereinigung glaubhaft machen, dass sie
diese Waffen zur Pflege des Brauchtums benötigen.
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(2) Für Veranstaltungen, bei denen es Brauch ist, aus besonderem Anlass Waffen zu
tragen, kann für die Dauer von fünf Jahren die Ausnahmebewilligung zum Führen von
in Absatz 1 Satz 1 genannten Schusswaffen sowie von sonstigen zur Brauchtumspflege
benötigten Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 einem verantwortlichen Leiter der
Brauchtumsschützenvereinigung unter den Voraussetzungen des § 42 Abs. 2 erteilt werden,
wenn gewährleistet ist, dass die erforderliche Sorgfalt beachtet wird.

(3) Die Erlaubnis zum Schießen mit den in Absatz 1 Satz 1 genannten Schusswaffen
außerhalb von Schießstätten mit Kartuschenmunition bei Veranstaltungen nach
Absatz 2 kann für die Dauer von fünf Jahren einem verantwortlichen Leiter der
Brauchtumsschützenvereinigung erteilt werden. Sie ist zu versagen, wenn

1.in dessen Person eine Voraussetzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 nicht vorliegt,

2.die Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nicht gewährleistet ist,

3.Gefahren oder erhebliche Nachteile für Einzelne oder die Allgemeinheit zu befürchten
sind und nicht durch Auflagen verhindert werden können oder

4.kein Haftpflichtversicherungsschutz gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 5 nachgewiesen ist.

Die Erlaubnis nach Satz 1 kann mit der Ausnahmebewilligung nach Absatz 2 verbunden
werden.

(4) Brauchtumsschützen dürfen in den Fällen der Absätze 2 und 3 oder bei Vorliegen
einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 die Schusswaffen ohne Erlaubnis führen und
damit schießen. Sie dürfen die zur Pflege des Brauchtums benötigten Schusswaffen auch
im Zusammenhang mit Veranstaltungen, bei denen es Brauch ist, aus besonderem Anlass
Waffen zu tragen, für die eine Erlaubnis nach Absatz 2 oder nach § 42 Abs. 2 erteilt
wurde, ohne Erlaubnis führen.

§ 17 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Waffen- oder
Munitionssammler

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei
Personen anerkannt, die glaubhaft machen, dass sie Schusswaffen oder Munition für
eine kulturhistorisch bedeutsame Sammlung (Waffensammler, Munitionssammler) benötigen;
kulturhistorisch bedeutsam ist auch eine wissenschaftlich-technische Sammlung.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen oder Munition wird in der Regel
unbefristet erteilt. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, der Behörde in
bestimmten Zeitabständen eine Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vorzulegen.

(3) Die Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird auch einem
Erben, Vermächtnisnehmer oder durch Auflage Begünstigten (Erwerber infolge eines
Erbfalls) erteilt, der eine vorhandene Sammlung des Erblassers im Sinne des Absatzes 1
fortführt.

§ 18 Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition durch Waffen- oder
Munitionssachverständige

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz von Schusswaffen oder Munition wird bei
Personen anerkannt, die glaubhaft machen, dass sie Schusswaffen oder Munition für
wissenschaftliche oder technische Zwecke, zur Erprobung, Begutachtung, Untersuchung
oder zu einem ähnlichen Zweck (Waffen-, Munitionssachverständige) benötigen.

(2) Die Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen oder Munition wird in der Regel

1.für Schusswaffen oder Munition jeder Art und

2.unbefristet

erteilt. Sie kann mit der Auflage verbunden werden, der Behörde in bestimmten
Zeitabständen eine Aufstellung über den Bestand an Schusswaffen vorzulegen. Auf den
Inhaber einer Waffenbesitzkarte für Schusswaffen jeder Art findet im Fall des Erwerbs
einer Schusswaffe § 10 Abs. 1a keine Anwendung, wenn der Besitz nicht länger als drei
Monate ausgeübt wird.
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§ 19 Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition, Führen von
Schusswaffen durch gefährdete Personen

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe und der dafür bestimmten
Munition wird bei einer Person anerkannt, die glaubhaft macht,

1.wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib oder Leben gefährdet zu
sein und

2.dass der Erwerb der Schusswaffe und der Munition geeignet und erforderlich ist, diese
Gefährdung zu mindern.

(2) Ein Bedürfnis zum Führen einer Schusswaffe wird anerkannt, wenn glaubhaft gemacht
ist, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 auch außerhalb der eigenen Wohnung,
Geschäftsräume oder des eigenen befriedeten Besitztums vorliegen.

§ 20 Erwerb und Besitz von Schusswaffen durch Erwerber infolge Erbfalls

(1) Der Erbe hat binnen eines Monats nach der Annahme der Erbschaft oder dem Ablauf
der für die Ausschlagung der Erbschaft vorgeschriebenen Frist die Ausstellung einer
Waffenbesitzkarte für die zum Nachlass gehörenden erlaubnispflichtigen Schusswaffen
oder ihre Eintragung in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte zu beantragen;
für den Vermächtnisnehmer oder durch Auflage Begünstigten beginnt diese Frist mit dem
Erwerb der Schusswaffen.

(2) Dem Erwerber infolge eines Erbfalls ist die gemäß Absatz 1 beantragte Erlaubnis
abweichend von § 4 Abs. 1 zu erteilen, wenn der Erblasser berechtigter Besitzer war und
der Antragsteller zuverlässig und persönlich geeignet ist.

(3) Für erlaubnispflichtige Schusswaffen und erlaubnispflichtige Munition, für die der
Erwerber infolge eines Erbfalles ein Bedürfnis nach § 8 oder §§ 13 ff. geltend machen
kann, sind die Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und des § 8 und der §§ 13 bis 18
anzuwenden. Kann kein Bedürfnis geltend gemacht werden, sind Schusswaffen durch ein dem
Stand der Technik entsprechendes Blockiersystem zu sichern und ist erlaubnispflichtige
Munition binnen angemessener Frist unbrauchbar zu machen oder einem Berechtigten zu
überlassen. Einer Sicherung durch ein Blockiersystem bedarf es nicht, wenn der Erwerber
der Erbwaffe bereits aufgrund eines Bedürfnisses nach § 8 oder §§ 13 ff. berechtigter
Besitzer einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe ist. Für den Transport der Schusswaffe
im Zusammenhang mit dem Einbau des Blockiersystems gilt § 12 Abs. 3 Nr. 2 entsprechend.

(4) Das Bundesministerium des Innern erstellt nach Anhörung eines Kreises von
Vertretern der Wissenschaft, der Betroffenen, der beteiligten Wirtschaft und der für
das Waffenrecht zuständigen obersten Landesbehörden dem Stand der Sicherheitstechnik
entsprechende Regeln (Technische Richtlinie – Blockiersysteme für Erbwaffen) für
ein Blockiersystem nach Absatz 3 Satz 2 sowie für dessen Zulassungsverfahren und
veröffentlicht diese im Bundesanzeiger. Die Prüfung der Konformität und die Zulassung
neu entwickelter Blockiersysteme gemäß der Technischen Richtlinie erfolgt durch die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt.

(5) Der Einbau und die Entsperrung von Blockiersystemen darf nur durch
hierin eingewiesene Inhaber einer Waffenherstellungserlaubnis oder einer
Waffenhandelserlaubnis nach § 21 Abs. 1 oder durch deren hierzu bevollmächtigten
Mitarbeiter erfolgen. Die vorübergehende Entsperrung aus besonderem Anlass ist möglich.
Die Zeitpunkte aller Einbauten und Entsperrungen sind schriftlich festzuhalten. § 39
Abs. 1 Satz 1 gilt entsprechend.

(6) In der Waffenbesitzkarte ist von der Waffenbehörde einzutragen, dass die
Schusswaffe mit einem Blockiersystem gesichert wurde.

(7) Die Waffenbehörde hat auf Antrag Ausnahmen von der Verpflichtung, alle Erbwaffen
mit einem dem Stand der Sicherheitstechnik entsprechenden Blockiersystem zu sichern,
zuzulassen, wenn oder so lange für eine oder mehrere Erbwaffen ein entsprechendes
Blockiersystem noch nicht vorhanden ist. Eine Ausnahme kann auch für Erbwaffen erteilt
werden, die Bestandteil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung gemäß § 17 sind
oder werden sollen.
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Unterabschnitt 4
Besondere Erlaubnistatbestände für Waffenherstellung,
Waffenhandel, Schießstätten, Bewachungsunternehmer

§ 21 Gewerbsmäßige Waffenherstellung, Waffenhandel

(1) Die Erlaubnis zur gewerbsmäßig oder selbstständig im Rahmen einer wirtschaftlichen
Unternehmung betriebenen Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung von
Schusswaffen oder Munition wird durch eine Waffenherstellungserlaubnis, die Erlaubnis
zum entsprechend betriebenen Handel mit Schusswaffen oder Munition durch eine
Waffenhandelserlaubnis erteilt. Sie kann auf bestimmte Schusswaffen- und Munitionsarten
beschränkt werden.

(2) Die Waffenherstellungserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 schließt für Schusswaffen
oder Munition, auf die sich die Erlaubnis erstreckt, die Erlaubnis zum vorläufigen oder
endgültigen Überlassen an Inhaber einer Waffenherstellungs- oder Waffenhandelserlaubnis
sowie zum Erwerb für Zwecke der Waffenherstellung ein. Bei in die Handwerksrolle
eingetragenen Büchsenmachern schließt die Waffenherstellungserlaubnis die Erlaubnis zum
Waffenhandel ein.

(3) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn

1.der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) oder persönliche Eignung (§
6) nicht besitzt,

2.der Antragsteller die für die erlaubnispflichtige Tätigkeit bei handwerksmäßiger
Betriebsweise erforderlichen Voraussetzungen nach der Handwerksordnung nicht erfüllt,
soweit eine Erlaubnis zu einer entsprechenden Waffenherstellung beantragt wird,

3.der Antragsteller nicht die erforderliche Fachkunde nachweist, soweit eine Erlaubnis
zum Waffenhandel beantragt wird; dies gilt nicht, wenn der Antragsteller weder
den Betrieb, eine Zweigniederlassung noch eine unselbstständige Zweigstelle selbst
leitet.

(4) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn der Antragsteller

1.nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder

2.weder seinen gewöhnlichen Aufenthalt noch eine gewerbliche Niederlassung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(5) Die Erlaubnis erlischt, wenn der Erlaubnisinhaber die Tätigkeit nicht innerhalb
eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis begonnen oder ein Jahr lang nicht ausgeübt
hat. Die Fristen können aus besonderen Gründen verlängert werden.

(6) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 hat die Aufnahme und Einstellung des
Betriebs sowie die Eröffnung und Schließung einer Zweigniederlassung oder einer
unselbstständigen Zweigstelle innerhalb von zwei Wochen der zuständigen Behörde
anzuzeigen.

(7) Die zuständige Behörde unterrichtet das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter
und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über das Erlöschen einer
Erlaubnis nach Absatz 5 Satz 1 und über die Rücknahme oder den Widerruf einer Erlaubnis
nach Absatz 1.

§ 21a Stellvertretungserlaubnis

Wer ein erlaubnisbedürftiges Waffengewerbe durch einen Stellvertreter betreiben
will, bedarf einer Stellvertretererlaubnis; sie wird dem Erlaubnisinhaber für einen
bestimmten Stellvertreter erteilt und kann befristet werden. Dies gilt auch für
die Beauftragung einer Person mit der Leitung einer Zweigniederlassung oder einer
unselbstständigen Zweigstelle. Die Vorschriften des § 21 gelten entsprechend.

§ 22 Fachkunde
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(1) Die Fachkunde ist durch eine Prüfung vor der zuständigen Behörde nachzuweisen. Die
Fachkunde braucht nicht nachzuweisen, wer die Voraussetzungen für die Eintragung eines
Büchsenmacherbetriebes in die Handwerksrolle erfüllt.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über

1.die notwendigen Anforderungen an die waffentechnischen und waffenrechtlichen
Kenntnisse, auch beschränkt auf bestimmte Waffen- und Munitionsarten (Fachkunde),

2.die Prüfung und das Prüfungsverfahren einschließlich der Errichtung von
Prüfungsausschüssen,

3.die Anforderungen an Art, Umfang und Nachweis der beruflichen Tätigkeit nach Absatz 1
Satz 2 Nr. 2

zu erlassen.

§ 23 Waffenbücher

(1) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen herstellt, hat ein Waffenherstellungsbuch zu
führen, aus dem die Art und Menge der Schusswaffen sowie ihr Verbleib hervorgehen.
Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Schusswaffen, deren Bauart nach den §§ 7 und
8 des Beschussgesetzes zugelassen ist oder die der Anzeigepflicht nach § 9 des
Beschussgesetzes unterliegen, sowie auf wesentliche Teile von erlaubnisfreien
Schusswaffen.

(2) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen erwirbt, vertreibt oder anderen überlässt, hat ein
Waffenhandelsbuch zu führen, aus dem die Art und Menge der Schusswaffen, ihre Herkunft
und ihr Verbleib hervorgehen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf

1.Schusswaffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2, die vom Hersteller oder demjenigen,
der die Schusswaffen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht hat, mit
dem auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmten
Kennzeichen versehen sind,

2.Schusswaffen, über die in demselben Betrieb ein Waffenherstellungsbuch nach Absatz 1
zu führen ist,

3.Verwahr-, Reparatur- und Kommissionswaffen.

§ 24 Kennzeichnungspflicht, Markenanzeigepflicht

(1) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt, hat unverzüglich mindestens auf einem wesentlichen Teil der Waffe deutlich
sichtbar und dauerhaft folgende Angaben anzubringen:

1.den Namen, die Firma oder eine eingetragene Marke eines Waffenherstellers oder -
händlers, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine gewerbliche Niederlassung hat,

2.das Herstellungsland (zweistelliges Landeskürzel nach ISO 3166),

3.die Bezeichnung der Munition oder, wenn keine Munition verwendet wird, die
Bezeichnung der Geschosse,

4.bei Importwaffen zusätzlich das Einfuhrland (Landeskürzel nach ISO 3166) und das
Einfuhrjahr und

5.eine fortlaufende Nummer (Seriennummer).

Die Seriennummer nach Satz 1 Nr. 5 ist bei zusammengesetzten Langwaffen auf dem Lauf
und bei zusammengesetzten Kurzwaffen auf dem Griffstück anzubringen. Satz 2 gilt nur
für Schusswaffen, die ab dem 1. April 2008 hergestellt, auf Dauer erworben oder in den
Geltungsbereich des Gesetzes verbracht werden. Auf erlaubnispflichtige Schusswaffen,
die Bestandteil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung im Sinne des § 17 sind
oder werden sollen, sind Satz 1 und 2 nicht anzuwenden. Auf Schusswaffen im Sinne
des § 23 Abs. 1 Satz 2 ist Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 nicht anzuwenden. Wesentliche Teile
erlaubnispflichtiger Schusswaffen sind gesondert mit einer Seriennummer zu kennzeichnen
und in Waffenbüchern nach § 23 zu erfassen, wenn sie einzeln gehandelt werden.
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(2) Schusswaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5
Joule erteilt wird, müssen eine Typenbezeichnung sowie das Kennzeichen nach Anlage 1
Abbildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285)
in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein
durch Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen.

(3) Wer gewerbsmäßig Munition herstellt oder in den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt, hat unverzüglich auf der kleinsten Verpackungseinheit Zeichen anzubringen,
die den Hersteller, die Fertigungsserie (Fertigungszeichen), die Zulassung und die
Bezeichnung der Munition erkennen lassen; das Herstellerzeichen und die Bezeichnung
der Munition sind auch auf der Hülse anzubringen. Munition, die wiedergeladen wird,
ist außerdem mit einem besonderen Kennzeichen zu versehen. Als Hersteller gilt auch
derjenige, unter dessen Namen, Firma oder Marke die Munition vertrieben oder anderen
überlassen wird und der die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Munition den
Vorschriften dieses Gesetzes entspricht.

(4) Wer Waffenhandel betreibt, darf Schusswaffen oder Munition anderen gewerbsmäßig
nur überlassen, wenn er festgestellt hat, dass die Schusswaffen gemäß Absatz 1
gekennzeichnet sind, oder wenn er auf Grund von Stichproben überzeugt ist, dass die
Munition nach Absatz 3 mit dem Herstellerzeichen gekennzeichnet ist.

(5) Wer gewerbsmäßig Schusswaffen, Munition oder Geschosse für Schussapparate
herstellt, Munition wiederlädt oder im Geltungsbereich dieses Gesetzes mit diesen
Gegenständen Handel treibt und eine Marke für diese Gegenstände benutzen will, hat dies
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt unter Vorlage der Marke vorher schriftlich
anzuzeigen. Verbringer, die die Marke eines Herstellers aus einem anderen Staat
benutzen wollen, haben diese Marke anzuzeigen.

(6) Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten nicht, sofern es sich um Munition handelt, die
Teil einer Sammlung (§ 17 Abs. 1) oder für eine solche bestimmt ist.

§ 25 Ermächtigungen und Anordnungen

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Durchführung der §§ 23 und 24

1.Vorschriften zu erlassen über

a)Inhalt und Führung des Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbuches,

b)Aufbewahrung und Vorlage des Waffenherstellungs- und Waffenhandelsbuches,

c)eine besondere Kennzeichnung bestimmter Waffen- und Munitionsarten sowie über die
Art, Form und Aufbringung dieser Kennzeichnung,

2.zu bestimmen,

a)auf welchen wesentlichen Teilen der Schusswaffe die Kennzeichen anzubringen
sind und wie die Schusswaffen nach einem Austausch, einer Veränderung oder einer
Umarbeitung wesentlicher Teile zu kennzeichnen sind,

b)dass bestimmte Waffen- und Munitionsarten von der in § 24 vorgeschriebenen
Kennzeichnung ganz oder teilweise befreit sind.

(2) Ist eine kennzeichnungspflichtige Schusswaffe nicht mit einer fortlaufenden Nummer
(§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) gekennzeichnet, so kann die zuständige Behörde - auch
nachträglich - anordnen, dass der Besitzer ein bestimmtes Kennzeichen anbringen lässt.

§ 26 Nichtgewerbsmäßige Waffenherstellung

(1) Die Erlaubnis zur nichtgewerbsmäßigen Herstellung, Bearbeitung oder Instandsetzung
von Schusswaffen wird durch einen Erlaubnisschein erteilt. Sie schließt den Erwerb von
zu diesen Tätigkeiten benötigten wesentlichen Teilen von Schusswaffen sowie den Besitz
dieser Gegenstände ein.

(2) Die Erlaubnis ist auf höchstens drei Jahre zu befristen und auf eine bestimmte
Zahl und Art von Schusswaffen und wesentlichen Teilen zu beschränken. Personen, denen
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Schusswaffen zur Erprobung, Begutachtung, Untersuchung oder für ähnliche Zwecke,
die insbesondere eine Bearbeitung oder Instandsetzung erforderlich machen können,
überlassen werden, kann die Erlaubnis nach Absatz 1 ohne Beschränkung auf eine
bestimmte Zahl und Art von Schusswaffen und wesentlichen Teilen erteilt werden.

§ 27 Schießstätten, Schießen durch Minderjährige auf Schießstätten

(1) Wer eine ortsfeste oder ortsveränderliche Anlage, die ausschließlich oder neben
anderen Zwecken dem Schießsport oder sonstigen Schießübungen mit Schusswaffen, der
Erprobung von Schusswaffen oder dem Schießen mit Schusswaffen zur Belustigung dient
(Schießstätte), betreiben oder in ihrer Beschaffenheit oder in der Art ihrer Benutzung
wesentlich ändern will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Die Erlaubnis
darf nur erteilt werden, wenn der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§
5) und persönliche Eignung (§ 6) besitzt und eine Versicherung gegen Haftpflicht für
aus dem Betrieb der Schießstätte resultierende Schädigungen in Höhe von mindestens
1 Million Euro – pauschal für Personen- und Sachschäden – sowie gegen Unfall für
aus dem Betrieb der Schießstätte resultierende Schädigungen von bei der Organisation
des Schießbetriebs mitwirkenden Personen in Höhe von mindestens 10.000 Euro für den
Todesfall und 100.000 Euro für den Invaliditätsfall bei einem im Geltungsbereich
dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungsunternehmen nachweist.
§ 10 Abs. 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Abweichend von Satz 2 richtet sich die
Haftpflichtversicherung für Schießgeschäfte, die der Schaustellerhaftpflichtverordnung
unterliegen, nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 dieser Verordnung. Bei ortsveränderlichen
Schießstätten ist eine einmalige Erlaubnis vor der erstmaligen Aufstellung ausreichend.
Der Inhaber einer Erlaubnis nach Satz 5 hat Aufnahme und Beendigung des Betriebs der
Schießstätte der örtlich zuständigen Behörde zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

(2) Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Schießstätten, bei denen in geschlossenen
Räumen ausschließlich zur Erprobung von Schusswaffen oder Munition durch Waffen-
oder Munitionshersteller, durch Waffen- oder Munitionssachverständige oder durch
wissenschaftliche Einrichtungen geschossen wird. Der Betreiber hat die Aufnahme und
Beendigung des Betriebs der Schießstätte der zuständigen Behörde zwei Wochen vorher
schriftlich anzuzeigen.

(3) Unter Obhut des zur Aufsichtsführung berechtigten Sorgeberechtigten oder
verantwortlicher und zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneter
Aufsichtspersonen darf

1.Kindern, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 14 Jahre alt sind,
das Schießen in Schießstätten mit Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen
zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2
Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2),

2.Jugendlichen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und noch nicht 16 Jahre alt
sind, auch das Schießen mit sonstigen Schusswaffen

gestattet werden, wenn der Sorgeberechtigte schriftlich sein Einverständnis erklärt
hat oder beim Schießen anwesend ist. Die verantwortlichen Aufsichtspersonen haben
die schriftlichen Einverständniserklärungen der Sorgeberechtigten vor der Aufnahme
des Schießens entgegenzunehmen und während des Schießens aufzubewahren. Sie sind der
zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.
Die verantwortliche Aufsichtsperson hat die Geeignetheit zur Kinder- und Jugendarbeit
glaubhaft zu machen. Der in Satz 1 genannten besonderen Obhut bedarf es nicht beim
Schießen durch Jugendliche mit Waffen nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr.
1.1 und 1.2 und nicht beim Schießen mit sonstigen Schusswaffen durch Jugendliche, die
das 16. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Die zuständige Behörde kann einem Kind zur Förderung des Leistungssports eine
Ausnahme von dem Mindestalter des Absatzes 3 Satz 1 bewilligen. Diese soll bewilligt
werden, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung die geistige und körperliche Eignung
und durch eine Bescheinigung des Vereins die schießsportliche Begabung glaubhaft
gemacht sind.

(5) Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen in der Ausbildung ohne Erlaubnis
mit Jagdwaffen schießen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben und der
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Sorgeberechtigte und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von beiden
unterzeichneten Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der
Ausbildung die Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen.

(6) An ortsveränderlichen Schießstätten, die dem Schießen zur Belustigung dienen, darf
von einer verantwortlichen Aufsichtsperson Minderjährigen das Schießen mit Druckluft-
, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase
verwendet werden (Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 und 1.2), gestattet
werden. Bei Kindern hat der Betreiber sicherzustellen, dass die verantwortliche
Aufsichtsperson in jedem Fall nur einen Schützen bedient.

(7) Das kampfmäßige Schießen auf Schießstätten ist nicht zulässig. Das
Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie
von sonstigen Gefahren oder erheblichen Nachteilen für die Benutzer einer Schießstätte,
die Bewohner des Grundstücks, die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit

1.die Benutzung von Schießstätten einschließlich der Aufsicht über das Schießen und
der Anforderungen an das Aufsichtspersonal und dessen besondere Ausbildung für die
Kinder- und Jugendarbeit zu regeln,

2.Vorschriften über den Umfang der Verpflichtungen zu erlassen, die bei Lehrgängen
zur Ausbildung in der Verteidigung mit Schusswaffen und bei Schießübungen dieser Art
einzuhalten sind; darin kann bestimmt werden,

a)dass die Durchführung dieser Veranstaltungen einer Anzeige bedarf,

b)dass und in welcher Weise der Veranstalter die Einstellung und das Ausscheiden der
verantwortlichen Aufsichtsperson und der Ausbilder anzuzeigen hat,

c)dass nur Personen an den Veranstaltungen teilnehmen dürfen, die aus Gründen
persönlicher Gefährdung, aus dienstlichen oder beruflichen Gründen zum Besitz oder
zum Führen von Schusswaffen einer Erlaubnis bedürfen,

d)dass und in welcher Weise der Veranstalter Aufzeichnungen zu führen, aufzubewahren
und der zuständigen Behörde vorzulegen hat,

e)dass die zuständige Behörde die Veranstaltungen untersagen darf, wenn der
Veranstalter, die verantwortliche Aufsichtsperson oder ein Ausbilder die
erforderliche Zuverlässigkeit, die persönliche Eignung oder Sachkunde nicht oder
nicht mehr besitzt,

3.Vorschriften über die sicherheitstechnische Prüfung von Schießstätten zu erlassen.

§ 28 Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen und Munition durch
Bewachungsunternehmer und ihr Bewachungspersonal

(1) Ein Bedürfnis zum Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen wird bei einem
Bewachungsunternehmer (§ 34a der Gewerbeordnung) anerkannt, wenn er glaubhaft macht,
dass Bewachungsaufträge wahrgenommen werden oder werden sollen, die aus Gründen
der Sicherung einer gefährdeten Person im Sinne des § 19 oder eines gefährdeten
Objektes Schusswaffen erfordern. Satz 1 gilt entsprechend für Wachdienste als Teil
wirtschaftlicher Unternehmungen. Ein nach den Sätzen 1 und 2 glaubhaft gemachtes
Bedürfnis umfasst auch den Erwerb und Besitz der für die dort genannten Schusswaffen
bestimmten Munition.

(2) Die Schusswaffe darf nur bei der tatsächlichen Durchführung eines konkreten
Auftrages nach Absatz 1 geführt werden. Der Unternehmer hat dies auch bei seinem
Bewachungspersonal in geeigneter Weise sicherzustellen.

(3) Wachpersonen, die auf Grund eines Arbeitsverhältnisses Schusswaffen des
Erlaubnisinhabers nach dessen Weisung besitzen oder führen sollen, sind der zuständigen
Behörde zur Prüfung zu benennen; der Unternehmer soll die betreffende Wachperson in
geeigneter Weise vorher über die Benennung unter Hinweis auf die Erforderlichkeit der
Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Behörde unterrichten.
Die Überlassung von Schusswaffen oder Munition darf erst erfolgen, wenn die zuständige
Behörde zugestimmt hat. Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die Wachperson nicht die
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Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt oder die Haftpflichtversicherung des
Bewachungsunternehmers das Risiko des Umgangs mit Schusswaffen durch die Wachpersonen
nicht umfasst.

(4) In einen Waffenschein nach § 10 Abs. 4 kann auch der Zusatz aufgenommen werden,
dass die in Absatz 3 bezeichneten Personen die ihnen überlassenen Waffen nach Weisung
des Erlaubnisinhabers führen dürfen.

Unterabschnitt 5
Verbringen und Mitnahme von Waffen oder Munition in den,
durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes

§ 29 Verbringen von Waffen oder Munition in den Geltungsbereich des
Gesetzes

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt
3 (Kategorien A bis D) und sonstiger Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz der
Erlaubnis bedürfen, in den Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt werden, wenn

1.er Empfänger zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition berechtigt ist und

2.der sichere Transport durch einen zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition
Berechtigten gewährleistet ist.

(2) Sollen Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis
D) aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (Mitgliedstaat) in den
Geltungsbereich des Gesetzes verbracht werden, wird die Erlaubnis nach Absatz 1 als
Zustimmung zu der Erlaubnis des anderen Mitgliedstaates für das betreffende Verbringen
erteilt.

§ 30 Verbringen von Waffen oder Munition durch den Geltungsbereich des
Gesetzes

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Waffen oder Munition im Sinne des § 29 Abs.
1 durch den Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt werden, wenn der sichere
Transport durch einen zum Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition Berechtigten
gewährleistet ist. § 29 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Sollen Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis D)
aus einem Staat, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Union ist (Drittstaat), durch
den Geltungsbereich des Gesetzes in einen Mitgliedstaat verbracht werden, so bedarf
die Erlaubnis zu dem Verbringen nach Absatz 1 auch, soweit die Zustimmung des anderen
Mitgliedstaates erforderlich ist, dessen vorheriger Zustimmung.

§ 31 Verbringen von Waffen oder Munition aus dem Geltungsbereich des
Gesetzes in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union

(1) Die Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1
Abschnitt 3 (Kategorien A bis D) aus dem Geltungsbereich des Gesetzes in einen anderen
Mitgliedstaat kann erteilt werden, wenn die nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates
erforderliche vorherige Zustimmung vorliegt und der sichere Transport durch einen zum
Erwerb oder Besitz dieser Waffen oder Munition Berechtigten gewährleistet ist.

(2) Gewerbsmäßigen Waffenherstellern oder -händlern (§ 21) kann allgemein die Erlaubnis
nach Absatz 1 zum Verbringen aus dem Geltungsbereich des Gesetzes zu Waffenhändlern
in anderen Mitgliedstaaten für die Dauer von bis zu drei Jahren erteilt werden. Die
Erlaubnis kann auf bestimmte Arten von Schusswaffen oder Munition beschränkt werden.
Der Inhaber einer Erlaubnis nach Satz 1 hat ein Verbringen dem Bundeskriminalamt vorher
schriftlich anzuzeigen.
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§ 32 Mitnahme von Waffen oder Munition in den, durch den oder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes, Europäischer Feuerwaffenpass

(1) Die Erlaubnis zur Mitnahme von Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt
3 (Kategorien A bis D) und sonstiger Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz der
Erlaubnis bedürfen, in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes kann erteilt
werden, wenn die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 vorliegen. Die Erlaubnis
kann für die Dauer von bis zu einem Jahr für einen oder für mehrere Mitnahmevorgänge
erteilt werden und kann mehrfach um jeweils ein Jahr verlängert werden. Für Personen
aus einem Drittstaat gilt bei der Mitnahme von Schusswaffen oder Munition nach Anlage
1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis D) durch den Geltungsbereich des Gesetzes in einen
anderen Mitgliedstaat § 30 Abs. 2 entsprechend.

(2) Eine Erlaubnis nach Absatz 1 darf Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt
in einem anderen Mitgliedstaat haben und Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3
(Kategorien A bis D) und die dafür bestimmte Munition nach Absatz 1 mitnehmen wollen,
nur erteilt werden, wenn sie Inhaber eines durch diesen Mitgliedstaat ausgestellten
Europäischen Feuerwaffenpasses sind und die Waffen in den Europäischen Feuerwaffenpass
eingetragen sind.

(3) Einer Erlaubnis nach Absatz 1 bedarf es unter den Voraussetzungen des Absatzes 2
nicht für

1.Jäger, die bis zu drei Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kategorien C und D
und die dafür bestimmte Munition im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 5 zum Zweck der
Jagd,

2.Sportschützen, die bis zu sechs Schusswaffen nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kategorien
B, C oder D und die dafür bestimmte Munition zum Zweck des Schießsports,

3.Brauchtumsschützen, die bis zu drei Einzellader- oder Repetier-Langwaffen nach Anlage
1 Abschnitt 3 Kategorien C und D und die dafür bestimmte Munition zur Teilnahme an
einer Brauchtumsveranstaltung

mitnehmen, sofern sie den Grund der Mitnahme nachweisen können.

(4) Zu den in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 beschriebenen Zwecken kann für die dort jeweils
genannten Waffen und Munition Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Drittstaat haben, abweichend von Absatz 1 eine Erlaubnis erteilt werden, es sei denn,
dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 2
nicht vorliegen.

(5) Einer Erlaubnis zur Mitnahme von Waffen oder Munition in den oder durch den
Geltungsbereich des Gesetzes bedarf es nicht

1.für Waffen oder Munition, die durch Inhaber einer Erlaubnis zum Erwerb oder Besitz
für diese Waffen oder Munition mitgenommen werden, oder

2.für Signalwaffen und die dafür bestimmte Munition, die aus Gründen der Sicherheit an
Bord von Schiffen mitgeführt werden.

(6) Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des Gesetzes haben
und Schusswaffen oder Munition nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A bis D) in
einen anderen Mitgliedstaat mitnehmen wollen, wird ein Europäischer Feuerwaffenpass
ausgestellt, wenn sie zum Besitz der Waffen, die in den Europäischen Feuerwaffenpass
eingetragen werden sollen, berechtigt sind.

§ 33 Anmelde- und Nachweispflicht bei Verbringen oder Mitnahme von Waffen
oder Munition in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes

(1) Waffen oder Munition im Sinne des § 29 Abs. 1 hat derjenige, der sie aus einem
Drittstaat in den oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen oder
mitnehmen will, bei der nach Absatz 3 zuständigen Überwachungsbehörde beim Verbringen
oder bei der Mitnahme anzumelden und auf Verlangen vorzuführen und die Berechtigung
zum Verbringen oder zur Mitnahme nachzuweisen. Auf Verlangen sind diese Nachweise den
Überwachungsbehörden zur Prüfung auszuhändigen.
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(2) Die nach Absatz 3 zuständigen Überwachungsbehörden können Beförderungsmittel und
-behälter sowie deren Lade- und Verpackungsmittel anhalten, um zu prüfen, ob die für
das Verbringen oder die Mitnahme in den Geltungsbereich dieses Gesetzes geltenden
Bestimmungen eingehalten sind.

(3) Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt die Zolldienststellen, das
Bundesministerium des Innern bestimmt die Behörden der Bundespolizei, die bei der
Überwachung des Verbringens und der Mitnahme von Waffen oder Munition mitwirken. Soweit
der grenzpolizeiliche Einzeldienst von Kräften der Länder wahrgenommen wird (§ 2 Abs. 1
und 3 des Bundespolizeigesetzes), wirken diese bei der Überwachung mit.

Unterabschnitt 6
Obhutspflichten, Anzeige-, Hinweis- und Nachweispflichten

§ 34 Überlassen von Waffen oder Munition, Prüfung der Erwerbsberechtigung,
Anzeigepflicht

(1) Waffen oder Munition dürfen nur berechtigten Personen überlassen werden.
Die Berechtigung muss offensichtlich sein oder nachgewiesen werden. Werden sie
zur gewerbsmäßigen Beförderung überlassen, müssen die ordnungsgemäße Beförderung
sichergestellt und Vorkehrungen gegen ein Abhandenkommen getroffen sein. Munition darf
gewerbsmäßig nur in verschlossenen Packungen überlassen werden; dies gilt nicht im
Fall des Überlassens auf Schießstätten gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 oder soweit einzelne
Stücke von Munitionssammlern erworben werden. Wer Waffen oder Munition einem anderen
lediglich zur gewerbsmäßigen Beförderung (§ 12 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1) an einen
Dritten übergibt, überlässt sie dem Dritten.

(2) Der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 Satz 1, der einem anderen auf Grund
einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 oder einer gleichgestellten anderen Erlaubnis zum
Erwerb und Besitz eine Schusswaffe überlässt, hat in die Waffenbesitzkarte unverzüglich
Herstellerzeichen oder Marke und - wenn gegeben - die Herstellungsnummer der Waffe,
ferner den Tag des Überlassens und die Bezeichnung und den Sitz des Betriebs dauerhaft
einzutragen und das Überlassen binnen zwei Wochen der zuständigen Behörde schriftlich
anzuzeigen. Überlässt sonst jemand einem anderen eine Schusswaffe, zu deren Erwerb
es einer Erlaubnis bedarf, so hat er dies binnen zwei Wochen der zuständigen Behörde
schriftlich anzuzeigen und ihr, sofern ihm eine Waffenbesitzkarte oder ein Europäischer
Feuerwaffenpass erteilt worden ist, diese zur Berichtigung vorzulegen; dies gilt nicht
in den Fällen des § 12 Abs. 1. In der Anzeige nach den Sätzen 1 und 2 sind anzugeben
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnanschrift des Erwerbers sowie Art
und Gültigkeitsdauer der Erwerbs- und Besitzberechtigung. Bei Nachweis der Erwerbs-
und Besitzerlaubnis durch eine Waffenbesitzkarte sind darüber hinaus deren Nummer und
ausstellende Behörde anzugeben. Bei Überlassung an einen Erlaubnisinhaber nach § 21
Abs. 1 Satz 1 sind in der Anzeige lediglich der Name der Firma und die Anschrift der
Niederlassung anzugeben.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für denjenigen, der Schusswaffen oder Munition
einem anderen, der sie außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes erwirbt,
insbesondere im Versandwege unter eigenem Namen überlässt. Die Vorschriften des § 31
bleiben unberührt.

(4) Wer Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union haben, eine Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien B und
C) oder Munition für eine solche überlässt, hat dies unverzüglich dem Bundeskriminalamt
schriftlich anzuzeigen; dies gilt nicht in den Fällen des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 5.

(5) Wer erlaubnispflichtige Feuerwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr.
2, ausgenommen Einzellader-Langwaffen mit nur glattem Lauf oder glatten Läufen, und
deren wesentliche Teile, Schalldämpfer und tragbare Gegenstände nach Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1 einem anderen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem
Mitgliedstaat des Übereinkommens vom 28. Juni 1978 über die Kontrolle des Erwerbs und
Besitzes von Schusswaffen durch Einzelpersonen (BGBl. 1980 II S. 953) hat, überlässt,
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dorthin versendet oder ohne Wechsel des Besitzers endgültig dorthin verbringt, hat dies
unverzüglich dem Bundeskriminalamt schriftlich anzuzeigen. Dies gilt nicht

1.für das Überlassen und Versenden der in Satz 1 bezeichneten Gegenstände an staatliche
Stellen in einem dieser Staaten und in den Fällen, in denen Unternehmen Schusswaffen
zur Durchführung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Staaten oder staatlichen
Stellen überlassen werden, sofern durch Vorlage einer Bescheinigung von Behörden des
Empfangsstaates nachgewiesen wird, dass diesen Behörden der Erwerb bekannt ist, oder

2.soweit Anzeigepflichten nach Absatz 4 oder nach § 31 Abs. 2 Satz 3 bestehen.

(6) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates zur Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit von
Menschen zu bestimmen, dass in den in den Absätzen 2, 4 und 5 bezeichneten Anzeigen
weitere Angaben zu machen oder den Anzeigen weitere Unterlagen beizufügen sind.

§ 35 Werbung, Hinweispflichten, Handelsverbote

(1) Wer Waffen oder Munition zum Kauf oder Tausch in Anzeigen oder Werbeschriften
anbietet, hat bei den nachstehenden Waffenarten auf das Erfordernis der
Erwerbsberechtigung jeweils wie folgt hinzuweisen:

1.bei erlaubnispflichtigen Schusswaffen und erlaubnispflichtiger Munition: Abgabe nur
an Inhaber einer Erwerbserlaubnis,

2.bei nicht erlaubnispflichtigen Schusswaffen und nicht erlaubnispflichtiger Munition
sowie sonstigen Waffen: Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr,

3.bei verbotenen Waffen: Abgabe nur an Inhaber einer Ausnahmegenehmigung,

sowie seinen Namen, seine Anschrift und gegebenenfalls seine eingetragene Marke
bekannt zu geben. Anzeigen und Werbeschriften nach Satz 1 dürfen nur veröffentlicht
werden, wenn sie den Namen und die Anschrift des Anbieters sowie die von ihm je nach
Waffenart mitzuteilenden Hinweise enthalten. Satz 2 gilt nicht für die Bekanntgabe der
Personalien des nicht gewerblichen Anbieters, wenn dieser der Bekanntgabe widerspricht.
Derjenige, der die Anzeige oder Werbeschrift veröffentlicht, ist im Fall des Satzes 3
gegenüber der zuständigen Behörde verpflichtet, die Urkunden über den Geschäftsvorgang
ein Jahr lang aufzubewahren und dieser auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

(2) Dürfen Schusswaffen nur mit Erlaubnis geführt oder darf mit ihnen nur mit Erlaubnis
geschossen werden, so hat der Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 bei ihrem
Überlassen im Einzelhandel den Erwerber auf das Erfordernis des Waffenscheins oder
der Schießerlaubnis hinzuweisen. Beim Überlassen von Schreckschuss-, Reizstoff-
oder Signalwaffen im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 4 hat der Inhaber einer Erlaubnis
nach § 21 Abs. 1 überdies auf die Strafbarkeit des Führens ohne Erlaubnis (Kleiner
Waffenschein) hinzuweisen und die Erfüllung dieser sowie der Hinweispflicht nach Satz 1
zu protokollieren.

(3) Der Vertrieb und das Überlassen von Schusswaffen, Munition, Hieb- oder Stoßwaffen
ist verboten:

1.im Reisegewerbe, ausgenommen in den Fällen des § 55b Abs. 1 der Gewerbeordnung,

2.auf festgesetzten Veranstaltungen im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung (Messen,
Ausstellungen, Märkte), ausgenommen die Entgegennahme von Bestellungen auf Messen und
Ausstellungen,

3.auf Volksfesten, Schützenfesten, Märkten, Sammlertreffen oder ähnlichen öffentlichen
Veranstaltungen, ausgenommen das Überlassen der benötigten Schusswaffen oder Munition
in einer Schießstätte sowie von Munition, die Teil einer Sammlung (§ 17 Abs. 1) oder
für eine solche bestimmt ist.

Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den Verboten für ihren Bezirk zulassen, wenn
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 36 Aufbewahrung von Waffen oder Munition

(1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,
um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an
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sich nehmen. Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern
nicht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der
Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) 1) oder einer Norm mit gleichem
Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) entspricht.

(2) Schusswaffen, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, und
verbotene Waffen sind mindestens in einem der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad
0 (Stand Mai 1997) entsprechenden oder gleichwertigen Behältnis aufzubewahren; als
gleichwertig gilt insbesondere ein Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 2) 3)
24992 (Stand Mai 1995). Für bis zu zehn Langwaffen gilt die sichere Aufbewahrung auch
in einem Behältnis als gewährleistet, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand
Mai 1995) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedstaates
entspricht. Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.

(3) Wer Schusswaffen, Munition oder verbotene Waffen besitzt, hat der zuständigen
Behörde die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen Maßnahmen auf Verlangen nachzuweisen.
Bestehen begründete Zweifel an einer sicheren Aufbewahrung, kann die Behörde vom
Besitzer verlangen, dass dieser ihr zur Überprüfung der sicheren Aufbewahrung Zutritt
zum Ort der Aufbewahrung gewährt. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur
zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden;
das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschränkt.

(4) Entspricht die bisherige Aufbewahrung von Waffen oder Munition, deren Erwerb
und Besitz ihrer Art nach der Erlaubnis bedarf, nicht den in diesem Gesetz oder
in einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 festgelegten Anforderungen, so hat der
Besitzer bis zum 31. August 2003 die ergänzenden Vorkehrungen zur Gewährleistung einer
diesen Anforderungen entsprechenden Aufbewahrung vorzunehmen. Dies ist gegenüber der
zuständigen Behörde innerhalb der Frist des Satzes 1 anzuzeigen und nachzuweisen.

(5) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten
Kreise durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates unter Berücksichtigung
des Standes der Technik, der Art und Zahl der Waffen oder Munition und der Örtlichkeit
von den Anforderungen an die Aufbewahrung abzusehen oder zusätzliche Anforderungen
festzulegen. Dabei können auch Anforderungen an technische Sicherungssysteme zur
Verhinderung einer unberechtigten Nutzung von Schusswaffen festgelegt werden.

(6) Ist im Einzelfall, insbesondere wegen der Art und Zahl der aufzubewahrenden Waffen
oder Munition oder wegen des Ortes der Aufbewahrung, ein höherer Sicherheitsstandard
erforderlich, hat die zuständige Behörde die notwendigen Ergänzungen anzuordnen und zu
deren Umsetzung eine angemessene Frist zu setzen.
-----
1) Herausgegeben im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln.
2) Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.
3) Herausgegeben im Beuth-Verlag GmbH, Berlin und Köln.

§ 37 Anzeigepflichten

(1) Wer Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf,

1.beim Tode eines Waffenbesitzers, als Finder oder in ähnlicher Weise,

2.als Insolvenzverwalter, Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher oder in ähnlicher Weise

in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Die
zuständige Behörde kann die Waffen und die Munition sicherstellen oder anordnen, dass
sie binnen angemessener Frist unbrauchbar gemacht oder einem Berechtigten überlassen
werden und dies der zuständigen Behörde nachgewiesen wird. Nach fruchtlosem Ablauf der
Frist kann die zuständige Behörde die Waffen oder Munition einziehen. Ein Erlös aus der
Verwertung steht dem nach bürgerlichem Recht bisher Berechtigten zu.

(2) Sind jemandem Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder
Erlaubnisurkunden abhanden gekommen, so hat er dies der zuständigen Behörde
unverzüglich anzuzeigen und, soweit noch vorhanden, die Waffenbesitzkarte und den
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Europäischen Feuerwaffenpass zur Berichtigung vorzulegen. Die örtliche Behörde
unterrichtet zum Zweck polizeilicher Ermittlungen die örtliche Polizeidienststelle über
das Abhandenkommen.

(3) Wird eine Schusswaffe, zu deren Erwerb es einer Erlaubnis bedarf, oder eine
verbotene Schusswaffe nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2 nach den Anforderungen der
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.4 unbrauchbar gemacht oder zerstört, so hat
der Besitzer dies der zuständigen Behörde binnen zwei Wochen schriftlich anzuzeigen und
ihr auf Verlangen den Gegenstand vorzulegen. Dabei hat er seine Personalien sowie Art,
Kaliber, Herstellerzeichen oder Marke und - sofern vorhanden - die Herstellungsnummer
der Schusswaffe anzugeben.

(4) Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse und Bescheinigungen sind verpflichtet,
bei ihrem Wegzug ins Ausland ihre neue Anschrift der zuletzt für sie zuständigen
Waffenbehörde mitzuteilen.

§ 38 Ausweispflichten

Wer eine Waffe führt, muss

1.seinen Personalausweis oder Pass und

a)wenn es einer Erlaubnis zum Erwerb bedarf, die Waffenbesitzkarte oder, wenn es
einer Erlaubnis zum Führen bedarf, den Waffenschein,

b)im Fall des Verbringens oder der Mitnahme einer Waffe oder von Munition im Sinne
von § 29 Abs. 1 aus einem Drittstaat gemäß § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 oder § 32 Abs.
1 den Erlaubnisschein, im Falle der Mitnahme auf Grund einer Erlaubnis nach § 32
Abs. 4 auch den Beleg für den Grund der Mitnahme,

c)im Fall des Verbringens einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien
A bis D) gemäß § 29 Abs. 1 oder § 30 Abs. 1 aus einem anderen Mitgliedstaat
den Erlaubnisschein dieses Staates oder eine Bescheinigung, die auf diesen
Erlaubnisschein Bezug nimmt,

d)im Fall der Mitnahme einer Schusswaffe nach Anlage 1 Abschnitt 3 (Kategorien A
bis D) aus einem anderen Mitgliedstaat gemäß § 32 Abs. 1 bis 3 den Europäischen
Feuerwaffenpass und im Falle des § 32 Abs. 3 zusätzlich einen Beleg für den Grund
der Mitnahme,

e)im Fall der vorübergehenden Berechtigung zum Erwerb oder zum Führen auf Grund
des § 12 Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder § 28 Abs. 4 einen Beleg, aus dem der Name des
Überlassers, des Besitzberechtigten und das Datum der Überlassung hervorgeht, oder

f)im Fall des Schießens mit einer Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 diese, und

2.in den Fällen des § 13 Abs. 6 den Jagdschein

mit sich führen und Polizeibeamten oder sonst zur Personenkontrolle Befugten auf
Verlangen zur Prüfung aushändigen. In den Fällen des § 13 Abs. 3 und § 14 Abs. 4 Satz
2 genügt an Stelle der Waffenbesitzkarte ein schriftlicher Nachweis darüber, dass die
Antragsfrist noch nicht verstrichen oder ein Antrag gestellt worden ist. Satz 1 gilt
nicht in Fällen des § 12 Abs. 3 Nr. 1.

§ 39 Auskunfts- und Vorzeigepflicht, Nachschau

(1) Wer Waffenherstellung, Waffenhandel oder eine Schießstätte betreibt, eine
Schießstätte benutzt oder in ihr die Aufsicht führt, ein Bewachungsunternehmen
betreibt, Veranstaltungen zur Ausbildung im Verteidigungsschießen durchführt oder
sonst den Besitz über Waffen oder Munition ausübt, hat der zuständigen Behörde auf
Verlangen oder, sofern dieses Gesetz einen Zeitpunkt vorschreibt, zu diesem Zeitpunkt
die für die Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen; eine
entsprechende Pflicht gilt ferner für Personen, gegenüber denen ein Verbot nach
§ 41 Abs. 1 oder 2 ausgesprochen wurde. Sie können die Auskunft auf solche Fragen
verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.
Darüber hinaus hat der Inhaber der Erlaubnis die Einhaltung von Auflagen nachzuweisen.
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(2) Betreibt der Auskunftspflichtige Waffenherstellung, Waffenhandel, eine Schießstätte
oder ein Bewachungsunternehmen, so sind die von der zuständigen Behörde mit der
Überwachung des Betriebs beauftragten Personen berechtigt, Betriebsgrundstücke und
Geschäftsräume während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten, um dort Prüfungen
und Besichtigungen vorzunehmen, Proben zu entnehmen und Einsicht in die geschäftlichen
Unterlagen zu nehmen; zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung dürfen diese Arbeitsstätten auch außerhalb dieser Zeit sowie die Wohnräume
des Auskunftspflichtigen gegen dessen Willen besichtigt werden. Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschränkt.

(3) Aus begründetem Anlass kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Besitzer von

1.Waffen oder Munition, deren Erwerb der Erlaubnis bedarf, oder

2.in Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichneten verbotenen Waffen

ihr diese sowie Erlaubnisscheine oder Ausnahmebescheinigungen binnen angemessener, von
ihr zu bestimmender Frist zur Prüfung vorlegt.

Unterabschnitt 7
Verbote

§ 40 Verbotene Waffen

(1) Das Verbot des Umgangs umfasst auch das Verbot, zur Herstellung der in Anlage 2
Abschnitt 1 Nr. 1.3.4 bezeichneten Gegenstände anzuleiten oder aufzufordern.

(2) Das Verbot des Umgangs mit Waffen oder Munition ist nicht anzuwenden, soweit jemand
auf Grund eines gerichtlichen oder behördlichen Auftrags tätig wird.

(3) Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis und Angehörige von Leder oder Pelz
verarbeitenden Berufen dürfen abweichend von § 2 Abs. 3 Umgang mit Faustmessern nach
Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.4.2 haben, sofern sie diese Messer zur Ausübung ihrer
Tätigkeit benötigen.

(4) Das Bundeskriminalamt kann auf Antrag von den Verboten der Anlage 2 Abschnitt
1 allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die Interessen des
Antragstellers auf Grund besonderer Umstände das öffentliche Interesse an der
Durchsetzung des Verbots überwiegen. Dies kann insbesondere angenommen werden, wenn
die in der Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichneten Waffen oder Munition zum Verbringen aus
dem Geltungsbereich dieses Gesetzes, für wissenschaftliche oder Forschungszwecke oder
zur Erweiterung einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung bestimmt sind und eine
erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht zu befürchten ist.

(5) Wer eine in Anlage 2 Abschnitt 1 bezeichnete Waffe als Erbe, Finder oder in
ähnlicher Weise in Besitz nimmt, hat dies der zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen. Die zuständige Behörde kann die Waffen oder Munition sicherstellen oder
anordnen, dass innerhalb einer angemessenen Frist die Waffen oder Munition unbrauchbar
gemacht, von Verbotsmerkmalen befreit oder einem nach diesem Gesetz Berechtigten
überlassen werden, oder dass der Erwerber einen Antrag nach Absatz 4 stellt. Das Verbot
des Umgangs mit Waffen oder Munition wird nicht wirksam, solange die Frist läuft oder
eine ablehnende Entscheidung nach Absatz 4 dem Antragsteller noch nicht bekannt gegeben
worden ist.

§ 41 Waffenverbote für den Einzelfall

(1) Die zuständige Behörde kann jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren
Erwerb nicht der Erlaubnis bedarf, und den Erwerb solcher Waffen oder Munition
untersagen,

1.soweit es zur Verhütung von Gefahren für die Sicherheit oder zur Kontrolle des
Umgangs mit diesen Gegenständen geboten ist oder
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2.wenn Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass der rechtmäßige
Besitzer oder Erwerbswillige abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln,
psychisch krank oder debil ist oder sonst die erforderliche persönliche Eignung
nicht besitzt oder ihm die für den Erwerb oder Besitz solcher Waffen oder Munition
erforderliche Zuverlässigkeit fehlt.

Im Fall des Satzes 1 Nr. 2 ist der Betroffene darauf hinzuweisen, dass er die Annahme
mangelnder persönlicher Eignung im Wege der Beibringung eines amts- oder fachärztlichen
oder fachpsychologischen Zeugnisses über die geistige oder körperliche Eignung
ausräumen kann; § 6 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(2) Die zuständige Behörde kann jemandem den Besitz von Waffen oder Munition, deren
Erwerb der Erlaubnis bedarf, untersagen, soweit es zur Verhütung von Gefahren für die
Sicherheit oder Kontrolle des Umgangs mit diesen Gegenständen geboten ist.

(3) Die zuständige Behörde unterrichtet die örtliche Polizeidienststelle über den
Erlass eines Waffenbesitzverbotes.

§ 42 Verbot des Führens von Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen

(1) Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen,
Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf
keine Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen.

(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder für den Einzelfall Ausnahmen von Absatz
1 zulassen, wenn

1.der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit (§ 5) und persönliche Eignung (§
6) besitzt,

2.der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er auf Waffen bei der öffentlichen
Veranstaltung nicht verzichten kann, und

3.eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht zu besorgen ist.

(3) Unbeschadet des § 38 muss der nach Absatz 2 Berechtigte auch den Ausnahmebescheid
mit sich führen und auf Verlangen zur Prüfung aushändigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden

1.auf die Mitwirkenden an Theateraufführungen und diesen gleich zu achtenden
Vorführungen, wenn zu diesem Zweck ungeladene oder mit Kartuschenmunition geladene
Schusswaffen oder Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 geführt werden,

2.auf das Schießen in Schießstätten (§ 27),

3.soweit eine Schießerlaubnis nach § 10 Abs. 5 vorliegt,

4.auf das gewerbliche Ausstellen der in Absatz 1 genannten Waffen auf Messen und
Ausstellungen.

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung vorzusehen, dass
das Führen von Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 auf bestimmten öffentlichen Straßen,
Wegen oder Plätzen allgemein oder im Einzelfall verboten oder beschränkt werden kann,
soweit an dem jeweiligen Ort wiederholt

1.Straftaten unter Einsatz von Waffen oder

2.Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte, Bedrohungen, Nötigungen, Sexualdelikte,
Freiheitsberaubungen oder Straftaten gegen das Leben

begangen worden sind und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass auch künftig mit
der Begehung solcher Straftaten zu rechnen ist. In der Rechtsverordnung nach Satz 1
soll bestimmt werden, dass die zuständige Behörde allgemein oder für den Einzelfall
Ausnahmen insbesondere für Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Anwohner und
Gewerbetreibende zulassen kann, soweit eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
nicht zu besorgen ist. Im Falle des Satzes 2 gilt Absatz 3 entsprechend. Die
Landesregierungen können ihre Befugnis nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 durch
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Rechtsverordnung auf die zuständige oberste Landesbehörde übertragen; diese kann die
Befugnis durch Rechtsverordnung weiter übertragen.

§ 42a Verbot des Führens von Anscheinswaffen und bestimmten tragbaren
Gegenständen

(1) Es ist verboten

1.Anscheinswaffen,

2.Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 oder

3.Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer
mit einer Klingenlänge über 12 cm

zu führen.

(2) Absatz 1 gilt nicht

1.für die Verwendung bei Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen,

2.für den Transport in einem verschlossenen Behältnis,

3.für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes
Interesse vorliegt.

Weitergehende Regelungen bleiben unberührt.

(3) Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn
das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der
Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein anerkannten Zweck dient.

Abschnitt 3
Sonstige waffenrechtliche Vorschriften

§ 43 Erhebung und Übermittlung personenbezogener Daten

(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden dürfen personenbezogene
Daten auch ohne Mitwirkung des Betroffenen in den Fällen des § 5 Abs. 5 und des § 6
Abs. 1 Satz 3 und 4 erheben. Sonstige Rechtsvorschriften des Bundes- oder Landesrechts,
die eine Erhebung ohne Mitwirkung des Betroffenen vorsehen oder zwingend voraussetzen,
bleiben unberührt.

(2) Öffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind auf Ersuchen
der zuständigen Behörde verpflichtet, dieser im Rahmen datenschutzrechtlicher
Übermittlungsbefugnisse personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit die Daten nicht
wegen überwiegender öffentlicher Interessen geheim gehalten werden müssen.

§ 44 Übermittlung an und von Meldebehörden

(1) Die für die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis zuständige Behörde teilt
der für den Antragsteller zuständigen Meldebehörde die erstmalige Erteilung einer
Erlaubnis mit. Sie unterrichtet ferner diese Behörde, wenn eine Person über keine
waffenrechtlichen Erlaubnisse mehr verfügt.

(2) Die Meldebehörden teilen den Waffenerlaubnisbehörden Namensänderungen, Wegzug
und Tod der Einwohner mit, für die das Vorliegen einer waffenrechtlichen Erlaubnis
gespeichert ist.

§ 44a Behördliche Aufbewahrungspflichten

(1) Die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden haben alle Unterlagen,
die für die Feststellung der gegenwärtigen und früheren Besitzverhältnisse sowie die
Rückverfolgung von Verkaufswegen erforderlich sind, aufzubewahren.

(2) Die Aufbewahrungspflicht bezieht sich sowohl auf eigene Unterlagen als auch
auf nach § 17 Abs. 6 Satz 2 und 3 der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung vom 27.

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 29 -

Oktober 2003 (BGBl. I S. 2123), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.
März 2008 (BGBl. I S. 426) geändert worden ist, übernommene Waffenherstellungs- und
Waffenhandelsbücher.

(3) Für die Waffenherstellungsbücher beträgt die Aufbewahrungsfrist mindestens
30 Jahre. Für alle anderen Unterlagen einschließlich der Einfuhr- und
Ausfuhraufzeichnungen beträgt die Aufbewahrungsfrist mindestens 20 Jahre.

§ 45 Rücknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zurückzunehmen, wenn nachträglich bekannt
wird, dass die Erlaubnis hätte versagt werden müssen.

(2) Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz ist zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen
eintreten, die zur Versagung hätten führen müssen. Eine Erlaubnis nach diesem Gesetz
kann auch widerrufen werden, wenn inhaltliche Beschränkungen nicht beachtet werden.

(3) Bei einer Erlaubnis kann abweichend von Absatz 2 Satz 1 im Fall eines
vorübergehenden Wegfalls des Bedürfnisses, aus besonderen Gründen auch in Fällen des
endgültigen Wegfalls des Bedürfnisses, von einem Widerruf abgesehen werden. Satz 1 gilt
nicht, sofern es sich um eine Erlaubnis zum Führen einer Waffe handelt.

(4) Verweigert ein Betroffener im Fall der Überprüfung des weiteren Vorliegens von
in diesem Gesetz oder in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
vorgeschriebenen Tatbestandsvoraussetzungen, bei deren Wegfall ein Grund zur Rücknahme
oder zum Widerruf einer Erlaubnis oder Ausnahmebewilligung gegeben wäre, seine
Mitwirkung, so kann die Behörde deren Wegfall vermuten. Der Betroffene ist hierauf
hinzuweisen.

(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1
haben keine aufschiebende Wirkung, sofern die Erlaubnis wegen des Nichtvorliegens oder
Entfallens der Voraussetzungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 zurückgenommen oder widerrufen
wird.

§ 46 Weitere Maßnahmen

(1) Werden Erlaubnisse nach diesem Gesetz zurückgenommen oder widerrufen, so hat der
Inhaber alle Ausfertigungen der Erlaubnisurkunde der zuständigen Behörde unverzüglich
zurückzugeben. Das Gleiche gilt, wenn die Erlaubnis erloschen ist.

(2) Hat jemand auf Grund einer Erlaubnis, die zurückgenommen, widerrufen oder erloschen
ist, Waffen oder Munition erworben oder befugt besessen, und besitzt er sie noch, so
kann die zuständige Behörde anordnen, dass er binnen angemessener Frist die Waffen
oder Munition dauerhaft unbrauchbar macht oder einem Berechtigten überlässt und den
Nachweis darüber gegenüber der Behörde führt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann
die zuständige Behörde die Waffen oder Munition sicherstellen.

(3) Besitzt jemand ohne die erforderliche Erlaubnis oder entgegen einem vollziehbaren
Verbot nach § 41 Abs. 1 oder 2 eine Waffe oder Munition, so kann die zuständige Behörde
anordnen, dass er binnen angemessener Frist

1.die Waffe oder Munition dauerhaft unbrauchbar macht oder einem Berechtigten überlässt
oder

2.im Fall einer verbotenen Waffe oder Munition die Verbotsmerkmale beseitigt und

3.den Nachweis darüber gegenüber der Behörde führt.

Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die zuständige Behörde die Waffe oder Munition
sicherstellen.

(4) Die zuständige Behörde kann Erlaubnisurkunden sowie die in den Absätzen 2 und 3
bezeichneten Waffen oder Munition sofort sicherstellen

1.in Fällen eines vollziehbaren Verbots nach § 41 Abs. 1 oder 2 oder

2.soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Waffen oder Munition
missbräuchlich verwendet oder von einem Nichtberechtigten erworben werden sollen.
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Zu diesem Zweck sind die Beauftragten der zuständigen Behörde berechtigt, die
Wohnung des Betroffenen zu betreten und diese nach Urkunden, Waffen oder Munition zu
durchsuchen; Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch
durch die zuständige Behörde angeordnet werden; das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. Widerspruch und
Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) Sofern der bisherige Inhaber nicht innerhalb eines Monats nach Sicherstellung
einen empfangsbereiten Berechtigten benennt oder im Fall der Sicherstellung verbotener
Waffen oder Munition nicht in dieser Frist eine Ausnahmezulassung nach § 40 Abs.
4 beantragt, kann die zuständige Behörde die sichergestellten Waffen oder Munition
einziehen und verwerten. Dieselben Befugnisse besitzt die zuständige Behörde im
Fall der unanfechtbaren Versagung einer für verbotene Waffen oder Munition vor oder
rechtzeitig nach der Sicherstellung beantragten Ausnahmezulassung nach § 40 Abs. 4.
Der Erlös aus einer Verwertung der Waffen oder Munition steht nach Abzug der Kosten
der Sicherstellung, Verwahrung und Verwertung dem nach bürgerlichem Recht bisher
Berechtigten zu.

§ 47 Verordnungen zur Erfüllung internationaler Vereinbarungen oder zur
Angleichung an Gemeinschaftsrecht

Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates zur
Erfüllung von Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen oder zur Erfüllung
bindender Beschlüsse der Europäischen Union, die Sachbereiche dieses Gesetzes
betreffen, Rechtsverordnungen zu erlassen, die insbesondere

1.Anforderungen an das Überlassen und Verbringen von Waffen oder Munition an Personen,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes haben,
festlegen und

2.das Verbringen und die vorübergehende Mitnahme von Waffen oder Munition in den
Geltungsbereich des Gesetzes sowie

3.die zu den Nummern 1 und 2 erforderlichen Bescheinigungen, Mitteilungspflichten und
behördlichen Maßnahmen regeln.

§ 48 Sachliche Zuständigkeit

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen durch Rechtsverordnung bestimmten Stellen
können durch Rechtsverordnung die für die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen
Behörden bestimmen, soweit nicht Bundesbehörden zuständig sind.

(2) Das Bundesverwaltungsamt ist die zuständige Behörde für

1.ausländische Diplomaten, Konsularbeamte und gleichgestellte sonstige bevorrechtigte
ausländische Personen,

2.ausländische Angehörige der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten
ausländischen Streitkräfte sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder,

3.Personen, die zum Schutze ausländischer Luftfahrzeuge und Seeschiffe eingesetzt sind,

4.Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes haben; dies gilt nicht für
die in den §§ 21 und 28 genannten Personen, wenn sich der Sitz des Unternehmens im
Geltungsbereich dieses Gesetzes befindet.

(3) Zuständig für die Entscheidungen nach § 2 Abs. 5 ist das Bundeskriminalamt.

§ 49 Örtliche Zuständigkeit

(1) Die Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze über die örtliche Zuständigkeit
gelten mit der Maßgabe, dass örtlich zuständig ist

1.für einen Antragsteller oder Erlaubnisinhaber, der keinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat,
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a)die Behörde, in deren Bezirk er sich aufhält oder aufhalten will, oder,

b)soweit sich ein solcher Aufenthaltswille nicht ermitteln lässt, die Behörde, in
deren Bezirk der Grenzübertritt erfolgt,

2.für Antragsteller oder Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 Abs. 1 sowie
Bewachungsunternehmer die Behörde, in deren Bezirk sich die gewerbliche
Hauptniederlassung befindet oder errichtet werden soll.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist örtlich zuständig für

1.Schießerlaubnisse nach § 10 Abs. 5 die Behörde, in deren Bezirk geschossen werden
soll, soweit nicht die Länder nach § 48 Abs. 1 eine abweichende Regelung getroffen
haben,

2.Erlaubnisse nach § 27 Abs. 1 sowie für Maßnahmen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 27 Abs. 7 bei ortsfesten Schießstätten die Behörde, in deren Bezirk die
ortsfeste Schießstätte betrieben wird oder betrieben oder geändert werden soll,

3.a)Erlaubnisse nach § 27 Abs. 1 sowie für Maßnahmen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach § 27 Abs. 7 bei ortsveränderlichen Schießstätten die Behörde, in deren Bezirk
der Betreiber seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,

b)Auflagen bei den in Buchstabe a genannten Schießstätten die Behörde, in deren
Bezirk die Schießstätte aufgestellt werden soll,

4.Ausnahmebewilligungen nach § 35 Abs. 3 Satz 2 die Behörde, in deren Bezirk die
Tätigkeit ausgeübt werden soll,

5.Ausnahmebewilligungen nach § 42 Abs. 2 die Behörde, in deren Bezirk die Veranstaltung
stattfinden soll oder, soweit Ausnahmebewilligungen für mehrere Veranstaltungen
in verschiedenen Bezirken erteilt werden, die Behörde, in deren Bezirk die erste
Veranstaltung stattfinden soll,

6.die Sicherstellung nach § 46 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 auch die
Behörde, in deren Bezirk sich der Gegenstand befindet.

§ 50 Kosten

(1) Für Amtshandlungen, Prüfungen und Untersuchungen nach diesem Gesetz und nach den
auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsvorschriften werden Kosten (Gebühren und Auslagen)
erhoben.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für den Bereich der
Bundesverwaltung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, die gebührenpflichtigen Tatbestände näher zu bestimmen und dabei feste Sätze
oder Rahmensätze vorzusehen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass der mit den
Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbundene Personal- und Sachaufwand
gedeckt wird; bei begünstigenden Amtshandlungen kann daneben die Bedeutung, der
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den Gebührenschuldner angemessen
berücksichtigt werden. Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die für die
Prüfung oder Untersuchung zulässige Gebühr auch erhoben werden darf, wenn die Prüfung
oder Untersuchung ohne Verschulden der prüfenden oder untersuchenden Stelle und ohne
ausreichende Entschuldigung des Bewerbers oder Antragstellers am festgesetzten Termin
nicht stattfinden konnte oder abgebrochen werden musste. In der Rechtsverordnung können
ferner die Kostenbefreiung, die Kostengläubigerschaft, die Kostenschuldnerschaft,
der Umfang der zu erstattenden Auslagen und die Kostenerhebung abweichend von den
Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes geregelt werden.

Abschnitt 4
Straf- und Bußgeldvorschriften
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§ 51 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer entgegen
§ 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.1, eine
dort genannte Schusswaffe zum Verschießen von Patronenmunition nach Anlage 1 Abschnitt
1 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt,
herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis
zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher
Straftaten verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen Bandenmitgliedes handelt.

(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe.

(4) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren
oder Geldstrafe.

§ 52 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1.entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.1
oder 1.3.4, eine dort genannte Schusswaffe oder einen dort genannten Gegenstand
erwirbt, besitzt, überlässt, führt, verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet,
instand setzt oder damit Handel treibt,

2.ohne Erlaubnis nach

a)§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, eine
Schusswaffe oder Munition erwirbt, um sie entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 einem
Nichtberechtigten zu überlassen,

b)§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, eine
halbautomatische Kurzwaffe zum Verschießen von Patronenmunition nach Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1.1 erwirbt, besitzt oder führt,

c)§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in
Verbindung mit § 21 Abs. 1 Satz 1 oder § 21a eine Schusswaffe oder Munition
herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel treibt,

d)§ 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1 in
Verbindung mit § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 Satz 1 oder § 32 Abs. 1 Satz 1 eine
Schusswaffe oder Munition in den oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt oder mitnimmt,

3.entgegen § 35 Abs. 3 Satz 1 eine Schusswaffe, Munition oder eine Hieb- oder Stoßwaffe
im Reisegewerbe oder auf einer dort genannten Veranstaltung vertreibt oder anderen
überlässt oder

4.entgegen § 40 Abs. 1 zur Herstellung eines dort genannten Gegenstandes anleitet oder
auffordert.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.2.2
bis 1.2.4, 1.3.1 bis 1.3.3, 1.3.5, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1 Satz 1, Nr. 1.4.2 bis 1.4.4
oder 1.5.3 bis 1.5.7, einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt,
führt, verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel
treibt,

2. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt
1 Satz 1

a)eine Schusswaffe erwirbt, besitzt, führt oder

b)Munition erwirbt oder besitzt,
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wenn die Tat nicht in Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a oder b mit Strafe bedroht ist,

3. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt
1 Satz 1 in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 eine Schusswaffe herstellt, bearbeitet
oder instand setzt,

4. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt
1 Satz 1 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 eine dort genannte Schusswaffe oder Munition
in einen anderen Mitgliedstaat verbringt,

5. entgegen § 28 Abs. 2 Satz 1 eine Schusswaffe führt,

6. entgegen § 28 Abs. 3 Satz 2 eine Schusswaffe oder Munition überlässt,

7. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 eine erlaubnispflichtige Schusswaffe oder
erlaubnispflichtige Munition einem Nichtberechtigten überlässt,

8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 41 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,

9. entgegen § 42 Abs. 1 eine Waffe führt oder

10 entgegen § 57 Abs. 5 Satz 1 den Besitz über eine Schusswaffe oder Munition ausübt.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, 2 Buchstabe b, c oder d oder
Nr. 3 oder des Absatzes 3 fahrlässig, so ist die Strafe bei den bezeichneten Taten nach
Absatz 1 Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, bei Taten nach Absatz 3
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

(5) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur
fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat, unter Mitwirkung eines anderen
Bandenmitgliedes handelt.

(6) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe.

§ 53 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 1 eine nicht erlaubnispflichtige Waffe oder nicht
erlaubnispflichtige Munition erwirbt oder besitzt,

2. entgegen § 2 Abs. 1 oder 3, jeweils in Verbindung mit Anlage 2 Abschnitt 1
Nr. 1.3.6, einen dort genannten Gegenstand erwirbt, besitzt, überlässt, führt,
verbringt, mitnimmt, herstellt, bearbeitet, instand setzt oder damit Handel
treibt,

3. ohne Erlaubnis nach § 2 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4, dieser in Verbindung mit
Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 1 Satz 1, mit einer Schusswaffe schießt,

4. einer vollziehbaren Auflage nach § 9 Abs. 2 Satz 1, § 10 Abs. 2 Satz 3, § 17 Abs.
2 Satz 2 oder § 18 Abs. 2 Satz 2 oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs.
3, § 36 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 6, § 37 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 3, § 40 Abs. 5
Satz 2 oder § 46 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt,

5. entgegen § 10 Abs. 1a, § 21 Abs. 6 Satz 1 und 4, § 24 Abs. 5, § 27 Abs. 1 Satz 6,
Abs. 2 Satz 2, § 31 Abs. 2 Satz 3, § 34 Abs. 2 Satz 2, Abs. 4 oder Abs. 5 Satz 1,
§ 36 Abs. 4 Satz 2, § 37 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 1 oder § 40
Abs. 5 Satz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

6. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 4 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,

7. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 2, § 14 Abs. 4 Satz 2 oder § 20 Satz 1 die Ausstellung
einer Waffenbesitzkarte oder die Eintragung der Waffe in eine bereits erteilte
Waffenbesitzkarte nicht beantragt oder entgegen § 10 Abs. 1 Satz 4 oder § 34 Abs.
2 Satz 2 die Waffenbesitzkarte oder den Europäischen Feuerwaffenpass nicht oder
nicht rechtzeitig vorlegt,
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8. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1, jeweils auch in Verbindung mit
einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, das Waffenherstellungs-
oder Waffenhandelsbuch nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt,

9. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs.
1 Nr. 1 Buchstabe c oder Nr. 2 Buchstabe a, oder § 24 Abs. 2 oder 3 Satz 1 und 2,
auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe
c, eine Angabe, ein Zeichen oder die Bezeichnung der Munition auf der Schusswaffe
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder
nicht rechtzeitig anbringt oder Munition nicht, nicht richtig, nicht vollständig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig mit einem besonderen
Kennzeichen versieht,

10. entgegen § 24 Abs. 4 eine Schusswaffe oder Munition anderen gewerbsmäßig
überlässt,

11. ohne Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 Satz 1 eine Schießstätte betreibt oder ihre
Beschaffenheit oder die Art ihrer Benutzung wesentlich ändert,

12. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 einem Kind oder Jugendlichen das
Schießen gestattet oder entgegen § 27 Abs. 6 Satz 2 nicht sicherstellt, dass die
Aufsichtsperson nur einen Schützen bedient,

13. entgegen § 27 Abs. 3 Satz 2 Unterlagen nicht aufbewahrt oder entgegen § 27 Abs. 3
Satz 3 diese nicht herausgibt,

14. entgegen § 27 Abs. 5 Satz 2 eine Bescheinigung nicht mitführt,

15. entgegen § 33 Abs. 1 Satz 1 eine Schusswaffe oder Munition nicht anmeldet oder
nicht oder nicht rechtzeitig vorführt,

16. entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1 eine nicht erlaubnispflichtige Waffe oder nicht
erlaubnispflichtige Munition einem Nichtberechtigten überlässt,

17. entgegen § 35 Abs. 1 Satz 4 die Urkunden nicht aufbewahrt oder nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig Einsicht gewährt,

18. entgegen § 35 Abs. 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt oder die Erfüllung einer dort genannten Pflicht nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig protokolliert,

19. entgegen § 36 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 eine Schusswaffe aufbewahrt,

20. entgegen § 38 Satz 1 eine dort genannte Urkunde nicht mit sich führt oder nicht
oder nicht rechtzeitig aushändigt,

21. entgegen § 39 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erteilt,

21a. entgegen § 42a Abs. 1 eine Anscheinswaffe, eine dort genannte Hieb- oder Stoßwaffe
oder ein dort genanntes Messer führt,

22. entgegen § 46 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Ausfertigung der
Erlaubnisurkunde nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder

23. einer Rechtsverordnung nach § 15 Abs. 7 Satz 2, § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b, §
27 Abs. 7, § 36 Abs. 5, § 42 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder
§ 47 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist, soweit dieses Gesetz von der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt, dem Bundesverwaltungsamt oder dem Bundeskriminalamt ausgeführt wird, die
für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 21 Abs. 1 zuständige Behörde.

§ 54 Einziehung und erweiterter Verfall
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(1) Ist eine Straftat nach den §§ 51, 52 Abs. 1, 2 oder 3 Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 5
begangen worden, so werden Gegenstände,

1.auf die sich diese Straftat bezieht oder

2.die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht
worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen.

(2) Ist eine sonstige Straftat nach § 52 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 53
begangen worden, so können in Absatz 1 bezeichnete Gegenstände eingezogen werden.

(3) § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
sind anzuwenden. In den Fällen der §§ 51, 52 Abs. 1 oder 3 Nr. 1 bis 3 ist § 73d des
Strafgesetzbuches anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat.

(4) Als Maßnahme im Sinne des § 74b Abs. 2 Satz 2 des Strafgesetzbuches kommt auch
die Anweisung in Betracht, binnen einer angemessenen Frist eine Entscheidung der
zuständigen Behörde über die Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 vorzulegen oder die
Gegenstände einem Berechtigten zu überlassen.

Abschnitt 5
Ausnahmen von der Anwendung des Gesetzes

§ 55 Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr, Polizei
und Zollverwaltung, erheblich gefährdete Hoheitsträger sowie Bedienstete
anderer Staaten

(1) Dieses Gesetz ist, wenn es nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, nicht
anzuwenden auf

1.die obersten Bundes- und Landesbehörden und die Deutsche Bundesbank,

2.die Bundeswehr und die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen
Streitkräfte,

3.die Polizeien des Bundes und der Länder,

4.die Zollverwaltung

und deren Bedienstete, soweit sie dienstlich tätig werden. Bei Polizeibediensteten
und bei Bediensteten der Zollverwaltung mit Vollzugsaufgaben gilt dies, soweit sie
durch Dienstvorschriften hierzu ermächtigt sind, auch für den Besitz über dienstlich
zugelassene Waffen oder Munition und für das Führen dieser Waffen außerhalb des
Dienstes.

(2) Personen, die wegen der von ihnen wahrzunehmenden hoheitlichen Aufgaben des Bundes
oder eines Landes erheblich gefährdet sind, wird an Stelle einer Waffenbesitzkarte,
eines Waffenscheins oder einer Ausnahmebewilligung nach § 42 Abs. 2 eine Bescheinigung
über die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von Waffen oder Munition sowie eine
Bescheinigung zum Führen dieser Waffen erteilt. Die Bescheinigung ist auf die
voraussichtliche Dauer der Gefährdung zu befristen. Die Bescheinigung erteilt für
Hoheitsträger des Bundes das Bundesministerium des Innern oder eine von ihm bestimmte
Stelle.

(3) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf Bedienstete anderer Staaten, die dienstlich
mit Waffen oder Munition ausgestattet sind, wenn die Bediensteten im Rahmen einer
zwischenstaatlichen Vereinbarung oder auf Grund einer Anforderung oder einer
allgemein oder für den Einzelfall erteilten Zustimmung einer zuständigen inländischen
Behörde oder Dienststelle im Geltungsbereich dieses Gesetzes tätig werden und die
zwischenstaatliche Vereinbarung, die Anforderung oder die Zustimmung nicht etwas
anderes bestimmt.
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(4) Auf Waffen oder Munition, die für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen in
den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen überlassen
werden, ist § 40 nicht anzuwenden.

(4a) Auf den Waffen, die für die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen in den
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder hergestellt und ihnen überlassen werden,
sind neben den für Waffen allgemein vorgeschriebenen Kennzeichnungen (§ 24) zusätzlich
Markierungen anzubringen, aus denen die verfügungsberechtigte Stelle ersichtlich
ist. Bei Aussonderung aus staatlicher Verfügung und dauerhafter Überführung in zivile
Verwendung ist die zusätzliche Markierung durch zwei waagerecht dauerhaft eingebrachte
Striche zu entwerten. Dabei muss erkennbar bleiben, welche nach Absatz 1 Satz 1
bezeichnete Stelle verfügungsberechtigt über die Waffe war.

(5) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, eine dem Absatz 1 Satz 1 entsprechende Regelung für sonstige
Behörden und Dienststellen des Bundes treffen. Die Bundesregierung kann die Befugnis
nach Satz 1 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
auf eine andere Bundesbehörde übertragen.

(6) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung eine dem Absatz 5 Satz 1
entsprechende Regelung für sonstige Behörden und Dienststellen des Landes treffen. Die
Landesregierungen können die Befugnis nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf andere
Landesbehörden übertragen.

§ 56 Sondervorschriften für Staatsgäste und andere Besucher

Auf

1.Staatsgäste aus anderen Staaten,

2.sonstige erheblich gefährdete Personen des öffentlichen Lebens aus anderen Staaten,
die sich besuchsweise im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten, und

3.Personen aus anderen Staaten, denen der Schutz der in den Nummern 1 und 2 genannten
Personen obliegt,

ist § 10 und Abschnitt 2 Unterabschnitt 5 nicht anzuwenden, wenn ihnen das
Bundesverwaltungsamt oder, soweit es sich nicht um Gäste des Bundes handelt, die
nach § 48 Abs. 1 zuständige Behörde hierüber eine Bescheinigung erteilt hat. Die
Bescheinigung, zu deren Wirksamkeit es der Bekanntgabe an den Betroffenen nicht
bedarf, ist zu erteilen, wenn dies im öffentlichen Interesse, insbesondere zur
Wahrung der zwischenstaatlichen Gepflogenheiten bei solchen Besuchen, geboten ist.
Es muss gewährleistet sein, dass in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbrachte
oder dort erworbene Schusswaffen oder Munition nach Beendigung des Besuches aus dem
Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder einem Berechtigten überlassen werden.
Sofern das Bundesverwaltungsamt in den Fällen des Satzes 1 nicht rechtzeitig tätig
werden kann, entscheidet über die Erteilung der Bescheinigung die nach § 48 Abs. 1
zuständige Behörde. Das Bundesverwaltungsamt ist über die getroffene Entscheidung zu
unterrichten.

§ 57 Kriegswaffen

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle
von Kriegswaffen. Auf tragbare Schusswaffen, für die eine Waffenbesitzkarte nach §
59 Abs. 4 Satz 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976 geltenden Fassung
erteilt worden ist, sind unbeschadet der Vorschriften des Gesetzes über die Kontrolle
von Kriegswaffen § 4 Abs. 3, § 45 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 36 und 53 Abs. 1 Nr. 19
anzuwenden. Auf Verstöße gegen § 59 Abs. 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli
1976 geltenden Fassung und gegen § 58 Abs. 1 des Waffengesetzes in der vor dem 1.
April 2003 geltenden Fassung ist § 52 Abs. 3 Nr. 1 anzuwenden. Zuständige Behörde für
Maßnahmen nach Satz 2 ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

(2) Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen
(Kriegswaffenliste) geändert und verlieren deshalb tragbare Schusswaffen ihre
Eigenschaft als Kriegswaffen, so hat derjenige, der seine Befugnis zum Besitz solcher
Waffen durch eine Genehmigung oder Bestätigung der zuständigen Behörde nachweisen
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kann, diese Genehmigung oder Bestätigung der nach § 48 Abs. 1 zuständigen Behörde
vorzulegen; diese stellt eine Waffenbesitzkarte aus oder ändert eine bereits erteilte
Waffenbesitzkarte, wenn kein Versagungsgrund im Sinne des Absatzes 4 vorliegt. Die
übrigen Besitzer solcher Waffen können innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
Inkrafttreten der Änderung der Kriegswaffenliste bei der nach § 48 Abs. 1 zuständigen
Behörde die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte beantragen, sofern nicht der Besitz
der Waffen nach § 59 Abs. 2 des Waffengesetzes in der vor dem 1. Juli 1976 geltenden
Fassung anzumelden oder ein Antrag nach § 58 Abs. 1 des Waffengesetzes in der vor dem
1. April 2003 geltenden Fassung zu stellen war und der Besitzer die Anmeldung oder den
Antrag unterlassen hat.

(3) Wird die Anlage zu dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen
(Kriegswaffenliste) geändert und verliert deshalb Munition für tragbare Kriegswaffen
ihre Eigenschaft als Kriegswaffe, so hat derjenige, der bei Inkrafttreten der Änderung
der Kriegswaffenliste den Besitz über sie ausübt, innerhalb einer Frist von sechs
Monaten einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 3 bei der nach § 48
Abs. 1 zuständigen Behörde zu stellen, es sei denn, dass er bereits eine Berechtigung
zum Besitz dieser Munition besitzt.

(4) Die Waffenbesitzkarte nach Absatz 2 und die Erlaubnis zum Munitionsbesitz nach
Absatz 3 dürfen nur versagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der
Antragsteller nicht die erforderliche Zuverlässigkeit oder persönliche Eignung besitzt.

(5) Wird der Antrag nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 nicht gestellt oder wird die
Waffenbesitzkarte oder die Erlaubnis unanfechtbar versagt, so darf der Besitz über die
Schusswaffen oder die Munition nach Ablauf der Antragsfrist oder nach der Versagung
nicht mehr ausgeübt werden. § 46 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung.

Abschnitt 6
Übergangsvorschriften, Verwaltungsvorschriften

§ 58 Altbesitz

(1) Soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt wird, gelten Erlaubnisse im Sinne
des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S.
432), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. November 1996 (BGBl. I S. 1779),
fort. Erlaubnisse zum Erwerb von Munition berechtigen auch zu deren Besitz. Hat
jemand berechtigt Munition vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erworben, für die
auf Grund dieses Gesetzes eine Erlaubnis erforderlich ist, und übt er über diese
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch den Besitz aus, so hat er diese Munition bis
31. August 2003 der zuständigen Behörde schriftlich anzumelden. Die Anmeldung muss
die Personalien des Besitzers sowie die Munitionsarten enthalten. Die nachgewiesene
fristgerechte Anmeldung gilt als Erlaubnis zum Besitz.

(2) Eine auf Grund des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März
1976 (BGBl. I S. 432) erteilte waffenrechtliche Erlaubnis für Kriegsschusswaffen tritt
am ersten Tag des sechsten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Monats außer
Kraft.

(3) Ist über einen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellten Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis nach § 7 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.
März 1976 (BGBl. I S. 432) noch nicht entschieden worden, findet für die Entscheidung
über den Antrag § 21 dieses Gesetzes Anwendung.

(4) Bescheinigungen nach § 6 Abs. 2 des Waffengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) gelten im bisherigen Umfang als
Bescheinigungen nach § 55 Abs. 2 dieses Gesetzes.

(5) Ausnahmebewilligungen nach § 37 Abs. 3 und § 57 Abs. 7 des Waffengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) gelten in dem bisherigen
Umfang als Ausnahmebewilligungen nach § 40 Abs. 4 dieses Gesetzes.
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(6) Die nach § 40 Abs. 1 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8.
März 1976 (BGBl. I S. 432) ausgesprochenen Verbote gelten in dem bisherigen Umfang als
Verbote nach § 41 dieses Gesetzes.

(7) Hat jemand am 1. April 2003 eine bislang nicht einem Verbot nach § 37 Abs. 1 des
Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432)
unterliegende Waffe im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 1 dieses Gesetzes besessen, so
wird das Verbot nicht wirksam, wenn er bis zum 31. August 2003 diese Waffe unbrauchbar
macht, einem Berechtigten überlässt oder einen Antrag nach § 40 Abs. 4 dieses Gesetzes
stellt. § 46 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 findet entsprechend Anwendung.

(8) Wer eine bei Inkrafttreten dieses Gesetzes unerlaubt besessene Waffe bis zum
Ende des fünften auf das Inkrafttreten folgenden Monats unbrauchbar macht, einem
Berechtigten überlässt oder der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle
übergibt, wird nicht wegen unerlaubten Erwerbs, unerlaubten Besitzes oder unerlaubten
Verbringens bestraft. Satz 1 gilt nicht, wenn

1.vor der Unbrauchbarmachung, Überlassung oder Übergabe dem bisherigen Besitzer der
Waffe die Einleitung des Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben
worden ist oder

2.der Verstoß im Zeitpunkt der Unbrauchbarmachung, Überlassung oder Übergabe ganz
oder zum Teil bereits entdeckt war und der bisherige Besitzer dies wusste oder bei
verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste.

(9) Besitzt eine Person, die noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat, am 1.
April 2003 mit einer Erlaubnis auf Grund des Waffengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) eine Schusswaffe, so hat sie binnen
eines Jahres auf eigene Kosten der zuständigen Behörde ein amts- oder fachärztliches
oder fachpsychologisches Zeugnis über die geistige Eignung nach § 6 Abs. 3 vorzulegen.
Satz 1 gilt nicht für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen im Sinne von § 14 Abs. 1
Satz 2 und in den Fällen des § 13 Abs. 2 Satz 1.

(10) Die Erlaubnispflicht für Schusswaffen im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 2
Unterabschnitt 1 Abs. 2 gilt für Schusswaffen, die vor dem 1. April 2008 erworben
wurden, erst ab dem 1. Oktober 2008.

(11) Hat jemand am 1. April 2008 eine bislang nicht nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr.
1.2.1.2 dieses Gesetzes verbotene Waffe besessen, so wird dieses Verbot nicht wirksam,
wenn er bis zum 1. Oktober 2008 diese Waffe unbrauchbar macht, einem Berechtigten
überlässt oder der zuständigen Behörde oder einer Polizeidienststelle überlässt oder
einen Antrag nach § 40 Abs. 4 dieses Gesetzes stellt. § 46 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5
findet entsprechend Anwendung.

(12) Besitzt der Inhaber einer Waffenbesitzkarte am 1. April 2008 erlaubnisfrei
erworbene Teile von Schusswaffen im Sinne der Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 2 Nr.
2, so sind diese Teile bis zum 1. Oktober 2008 in die Waffenbesitzkarte einzutragen.

§ 59 Verwaltungsvorschriften

Das Bundesministerium des Innern erlässt allgemeine Verwaltungsvorschriften über
den Erwerb und das Führen von Schusswaffen durch Behörden und Bedienstete seines
Geschäftsbereichs sowie über das Führen von Schusswaffen durch erheblich gefährdete
Hoheitsträger im Sinne von § 55 Abs. 2; die anderen obersten Bundesbehörden und die
Deutsche Bundesbank erlassen die Verwaltungsvorschriften für ihren Geschäftsbereich im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4)
Begriffsbestimmungen

( Fundstelle: BGBl. I 2002, 3994 - 3998;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Abschnitt 1:
Waffen- und munitionstechnische Begriffe, Einstufung von Gegenständen
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Unterabschnitt 1:
Schusswaffen 1.
Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1
1.1
Schusswaffen
Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Verteidigung, zur Signalgebung,
zur Jagd, zur Distanzinjektion, zur Markierung, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind
und bei denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden.
1.2
Gleichgestellte Gegenstände
Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände,
1.2.1
die zum Abschießen von Munition für die in Nummer 1.1 genannten Zwecke bestimmt sind,
1.2.2
bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren
Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine Sperrvorrichtung
gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste). Dies gilt nicht für feste Körper, die mit
elastischen Geschossspitzen (z. B. Saugnapf aus Gummi) versehen sind, bei denen eine

maximale Bewegungsenergie der Geschossspitzen je Flächeneinheit von 0,16 J/cm2 nicht
überschritten wird;
1.3
Wesentliche Teile von Schusswaffen, Schalldämpfer
Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer stehen, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, den Schusswaffen gleich, für die sie bestimmt
sind. Dies gilt auch dann, wenn sie mit anderen Gegenständen verbunden sind und
die Gebrauchsfähigkeit als Waffenteil nicht beeinträchtigt ist oder mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen wiederhergestellt werden kann. Teile von Kriegswaffen
im Sinne des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), zuletzt geändert durch Artikel
24 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), die nicht vom Gesetz über
die Kontrolle von Kriegswaffen erfasst und nachstehend als wesentliche Teile aufgeführt
sind, sowie Schalldämpfer zu derartigen Waffen werden von diesem Gesetz erfasst;
Wesentliche Teile sind
1.3.1
der Lauf oder Gaslauf, der Verschluss sowie das Patronen- oder Kartuschenlager,
wenn diese nicht bereits Bestandteil des Laufes sind; der Lauf ist ein aus einem
ausreichend festen Werkstoff bestehender rohrförmiger Gegenstand, der Geschossen, die
hindurchgetrieben werden, ein gewisses Maß an Führung gibt, wobei dies in der Regel
als gegeben anzusehen ist, wenn die Länge des Laufteils, der die Führung des Geschosses
bestimmt, mindestens das Zweifache des Kalibers beträgt; der Gaslauf ist ein Lauf,
der ausschließlich der Ableitung der Verbrennungsgase dient; der Verschluss ist das
unmittelbar das Patronen- oder Kartuschenlager oder den Lauf abschließende Teil;
1.3.2
bei Schusswaffen, bei denen zum Antrieb ein entzündbares flüssiges oder gasförmiges
Gemisch verwendet wird, auch die Verbrennungskammer und die Einrichtung zur Erzeugung
des Gemisches;
1.3.3
bei Schusswaffen mit anderem Antrieb auch die Antriebsvorrichtung, sofern sie fest mit
der Schusswaffe verbunden ist;
1.3.4
bei Kurzwaffen auch das Griffstück oder sonstige Waffenteile, soweit sie für die
Aufnahme des Auslösemechanismus bestimmt sind.
Als wesentliche Teile gelten auch vorgearbeitete wesentliche Teile von Schusswaffen
sowie Teile/Reststücke von Läufen und Laufrohlingen, wenn sie mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen fertiggestellt werden können. Schalldämpfer sind
Vorrichtungen, die der wesentlichen Dämpfung des Mündungsknalls dienen und für
Schusswaffen bestimmt sind;
1.4
Unbrauchbar gemachte Schusswaffen (Dekorationswaffen)
Schusswaffen sind dann unbrauchbar, wenn
1.4.1
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das Patronenlager dauerhaft so verändert ist, dass weder Munition noch Treibladungen
geladen werden können,
1.4.2
der Verschluss dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,
1.4.3
in Griffstücken oder anderen wesentlichen Waffenteilen für Handfeuer-Kurzwaffen der
Auslösemechanismus dauerhaft funktionsunfähig gemacht worden ist,
1.4.4
bei Kurzwaffen der Lauf auf seiner ganzen Länge, im Patronenlager beginnend,

-bis zur Laufmündung einen durchgehenden Längsschlitz von mindestens 4 mm Breite oder

-im Abstand von jeweils 3 cm, mindestens jedoch 3 kalibergroße Bohrungen oder

-andere gleichwertige Laufveränderungen

aufweist,
1.4.5
bei Langwaffen der Lauf in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel

-mindestens 6 kalibergroße Bohrungen oder

-andere gleichwertige Laufveränderungen

aufweist und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten
Stahlstift dauerhaft verschlossen ist,
1.4.6
dauerhaft unbrauchbar gemacht oder geworden ist eine Schusswaffe dann, wenn
mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen die Schussfähigkeit der Waffe oder die
Funktionsfähigkeit der wesentlichen Teile nicht wiederhergestellt werden kann.
1.5
Salutwaffen
Salutwaffen sind veränderte Langwaffen, die u. a. für Theateraufführungen, Foto-, Film-
oder Fernsehaufnahmen bestimmt sind, wenn sie die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

-das Patronenlager muss dauerhaft so verändert sein, dass keine Patronen- oder
pyrotechnische Munition geladen werden kann,

-der Lauf muss in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel mindestens sechs
kalibergroße, offene Bohrungen oder andere gleichwertige Laufveränderungen aufweisen
und vor diesen in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen gehärteten
Stahlstift dauerhaft verschlossen sein,

-der Lauf muss mit dem Gehäuse fest verbunden sein, sofern es sich um Waffen handelt,
bei denen der Lauf ohne Anwendung von Werkzeugen ausgetauscht werden kann,

-die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie nicht mit allgemein
gebräuchlichen Werkzeugen rückgängig gemacht und die Gegenstände nicht so geändert
werden können, dass aus ihnen Geschosse, Patronen- oder pyrotechnische Munition
verschossen werden können, und

-der Verschluss muss ein Kennzeichen nach Abbildung 11 der Anlage II zur
Beschussverordnung tragen;

1.6
Anscheinswaffen
Anscheinswaffen sind
1.6.1
Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im Gesamterscheinungsbild den Anschein von
Feuerwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.1) hervorrufen und bei denen
zum Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden,
1.6.2
Nachbildungen von Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen nach Nummer 1.6.1 oder
1.6.3
unbrauchbar gemachte Schusswaffen mit dem Aussehen von Schusswaffen nach Nummer 1.6.1.
Ausgenommen sind solche Gegenstände, die erkennbar nach ihrem Gesamterscheinungsbild
zum Spiel oder für Brauchtumsveranstaltungen bestimmt sind oder die Teil einer
kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung im Sinne des § 17 sind oder werden sollen oder
Schusswaffen, für die gemäß § 10 Abs. 4 eine Erlaubnis zum Führen erforderlich ist.
Erkennbar nach ihrem Gesamterscheinungsbild zum Spiel bestimmt sind insbesondere
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Gegenstände, deren Größe die einer entsprechenden Feuerwaffe um 50 Prozent über-
oder unterschreiten, neonfarbene Materialien enthalten oder keine Kennzeichnungen von
Feuerwaffen aufweisen.
2.
Arten von Schusswaffen
2.1
Feuerwaffen; dies sind Schusswaffen nach Nummer 1.1, bei denen ein Geschoss mittels
heißer Gase durch einen oder aus einem Lauf getrieben wird.
2.2
Automatische Schusswaffen; dies sind Schusswaffen, die nach Abgabe eines Schusses
selbsttätig erneut schussbereit werden und bei denen aus demselben Lauf durch einmalige
Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung mehrere Schüsse
abgegeben werden können (Vollautomaten) oder durch einmalige Betätigung des Abzuges
oder einer anderen Schussauslösevorrichtung jeweils nur ein Schuss abgegeben werden
kann (Halbautomaten). Als automatische Schusswaffen gelten auch Schusswaffen, die
mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen in automatische Schusswaffen geändert werden
können. Als Vollautomaten gelten auch in Halbautomaten geänderte Vollautomaten,
die mit den in Satz 2 genannten Hilfsmitteln wieder in Vollautomaten zurückgeändert
werden können. Double-Action-Revolver sind keine halbautomatischen Schusswaffen. Beim
Double-Action-Revolver wird bei Betätigung des Abzuges durch den Schützen die Trommel
weitergedreht, so dass das nächste Lager mit einer neuen Patrone vor den Lauf und
den Schlagbolzen zu liegen kommt, und gleichzeitig die Feder gespannt. Beim weiteren
Durchziehen des Abzuges schnellt der Hahn nach vorn und löst den Schuss aus.
2.3
Repetierwaffen; dies sind Schusswaffen, bei denen nach Abgabe eines Schusses über einen
von Hand zu betätigenden Mechanismus Munition aus einem Magazin in das Patronenlager
nachgeladen wird.
2.4
Einzelladerwaffen; dies sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder mehreren Läufen,
die vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand geladen werden.
2.5
Langwaffen; dies sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlossener Stellung
insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste bestimmungsgemäß verwendbare
Gesamtlänge 60 cm überschreitet; Kurzwaffen sind alle anderen Schusswaffen.
2.6
Schreckschusswaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Kartuschenlager, die zum
Abschießen von Kartuschenmunition bestimmt sind.
2.7
Reizstoffwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager, die
zum Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen bestimmt sind.
2.8
Signalwaffen; dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschenlager oder
tragbare Gegenstände nach Nummer 1.2.1, die zum Verschießen pyrotechnischer Munition
bestimmt sind.
2.9
Druckluft- und Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase verwendet werden; Federdruckwaffen sind Schusswaffen, bei denen entweder
Federkraft direkt ein Geschoss antreibt (auch als Federkraftwaffen bezeichnet) oder
ein federbelasteter Kolben in einem Zylinder bewegt wird und ein vom Kolben erzeugtes
Luftpolster das Geschoss antreibt. Druckluftwaffen sind Schusswaffen, bei denen Luft
in einen Druckbehälter vorkomprimiert und gespeichert sowie über ein Ventilsystem zum
Geschossantrieb freigegeben wird. Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, sind z. B. Druckgaswaffen.
3.
Weitere Begriffe zu den wesentlichen Teilen
3.1
Austauschläufe sind Läufe für ein bestimmtes Waffenmodell oder -system, die ohne
Nacharbeit ausgetauscht werden können.
3.2
Wechselläufe sind Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen
Laufes vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen.
3.3
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Einsteckläufe sind Läufe ohne eigenen Verschluss, die in die Läufe von Waffen größeren
Kalibers eingesteckt werden können.
3.4
Wechseltrommeln sind Trommeln für ein bestimmtes Revolvermodell, die ohne Nacharbeit
gewechselt werden können.
3.5
Wechselsysteme sind Wechselläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses.
3.6
Einstecksysteme sind Einsteckläufe einschließlich des für sie bestimmten Verschlusses.
3.7
Einsätze sind Teile, die den Innenmaßen des Patronenlagers der Schusswaffe angepasst
und zum Verschießen von Munition kleinerer Abmessungen bestimmt sind.
4.
Sonstige Vorrichtungen für Schusswaffen
4.1
Zielscheinwerfer sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das Ziel
beleuchten. Ein Ziel wird dann beleuchtet, wenn es mittels Lichtstrahlen bei
ungünstigen Lichtverhältnissen oder Dunkelheit für den Schützen erkennbar dargestellt
wird. Dabei ist es unerheblich, ob das Licht sichtbar oder unsichtbar (z. B. infrarot)
ist und ob der Schütze weitere Hilfsmittel für die Zielerkennung benötigt.
4.2
Laser oder Zielpunktprojektoren sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen, die das
Ziel markieren. Ein Ziel wird markiert, wenn auf diesem für den Schützen erkennbar ein
Zielpunkt projiziert wird.
4.3
Nachtsichtgeräte oder Nachtzielgeräte sind für Schusswaffen bestimmte Vorrichtungen,
die eine elektronische Verstärkung oder einen Bildwandler und eine Montageeinrichtung
für Schusswaffen besitzen. Zu Nachtzielgeräten zählen auch Nachtsichtvorsätze und
Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (Zielfernrohre).
5.
Reizstoffe sind Stoffe, die bei ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung auf den Menschen
eine belästigende Wirkung durch Haut- und Schleimhautreizung, insbesondere durch einen
Augenreiz ausüben und resorptiv nicht giftig wirken.
6.
Nachbildungen von Schusswaffen sind Gegenstände,

— die nicht als Schusswaffen hergestellt wurden,

— die die äußere Form einer Schusswaffe haben,

— aus denen nicht geschossen werden kann und

— die nicht mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen so umgebaut oder verändert werden
können, dass aus ihnen Munition, Ladungen oder Geschosse verschossen werden können.

Unterabschnitt 2:
Tragbare Gegenstände 1.
Tragbare Gegenstände nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a sind insbesondere
1.1
Hieb- und Stoßwaffen (Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind, unter
unmittelbarer Ausnutzung der Muskelkraft durch Hieb, Stoß, Stich, Schlag oder Wurf
Verletzungen beizubringen),
1.2
Gegenstände,
1.2.1
die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Verletzungen beibringen (z.
B. Elektroimpulsgeräte),
1.2.2
aus denen Reizstoffe versprüht oder ausgestoßen werden, die eine Reichweite bis zu 2 m
haben (Reizstoffsprühgeräte),
1.2.3
bei denen in einer Entfernung von mehr als 2 m bei Menschen

a)eine angriffsunfähig machende Wirkung durch ein gezieltes Versprühen oder Ausstoßen
von Reiz- oder anderen Wirkstoffen oder
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b)eine gesundheitsschädliche Wirkung durch eine andere als kinetische Energie,
insbesondere durch ein gezieltes Ausstrahlen einer elektromagnetischen Strahlung

hervorgerufen werden kann,
1.2.4
bei denen gasförmige, flüssige oder feste Stoffe den Gegenstand gezielt und brennend
mit einer Flamme von mehr als 20 cm Länge verlassen,
1.2.5
bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet werden, dass schlagartig
ein Brand entstehen kann, oder in denen unter Verwendung explosionsgefährlicher oder
explosionsfähiger Stoffe eine Explosion ausgelöst werden kann,
1.2.6
die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch Drosseln die
Gesundheit zu schädigen,
1.3
Schleudern, die zur Erreichung einer höchstmöglichen Bewegungsenergie eine Armstütze
oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung
eingerichtet sind (Präzisionsschleudern) sowie Armstützen und vergleichbare
Vorrichtungen für die vorbezeichneten Gegenstände.
2.
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b sind
2.1
Messer,
2.1.1
deren Klingen auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellen und hierdurch oder beim
Loslassen der Sperrvorrichtung festgestellt werden können (Springmesser),
2.1.2
deren Klingen beim Lösen einer Sperrvorrichtung durch ihre Schwerkraft oder durch eine
Schleuderbewegung aus dem Griff hervorschnellen und selbsttätig oder beim Loslassen der
Sperrvorrichtung festgestellt werden (Fallmesser),
2.1.3
mit einem quer zur feststehenden oder feststellbaren Klinge verlaufenden Griff,
die bestimmungsgemäß in der geschlossenen Faust geführt oder eingesetzt werden
(Faustmesser),
2.1.4
Faltmesser mit zweigeteilten, schwenkbaren Griffen (Butterflymesser),
2.2
Gegenstände, die bestimmungsgemäß unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen
Energie Tieren Schmerzen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), mit Ausnahme der
ihrer Bestimmung entsprechend im Bereich der Tierhaltung oder bei der sachgerechten
Hundeausbildung Verwendung findenden Gegenstände (z. B. Viehtreiber).
2.2.1
die bestimmungsgemäß unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Tieren
Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), mit Ausnahme der ihrer Bestimmung
entsprechend im Bereich der Tierhaltung Verwendung findenden Gegenstände.

Unterabschnitt 3:
Munition und Geschosse
1.
Munition ist zum Verschießen aus Schusswaffen bestimmte
1.1
Patronenmunition (Hülsen mit Ladungen, die ein Geschoss enthalten, und Geschosse mit
Eigenantrieb),
1.2
Kartuschenmunition (Hülsen mit Ladungen, die ein Geschoss nicht enthalten),
1.3
hülsenlose Munition (Ladung mit oder ohne Geschoss, wobei die Treibladung eine den
Innenabmessungen einer Schusswaffe oder eines Gegenstandes nach Unterabschnitt 1 Nr.
1.2 angepasste Form hat),
1.4
pyrotechnische Munition (dies sind Gegenstände, die Geschosse mit
explosionsgefährlichen Stoffen oder Stoffgemischen [pyrotechnische Sätze] enthalten,
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die Licht-, Schall-, Rauch-, Nebel-, Heiz-, Druck- oder Bewegungswirkungen erzeugen und
keine zweckbestimmte Durchschlagskraft im Ziel entfalten); hierzu gehört
1.4.1
pyrotechnische Patronenmunition (Patronenmunition, bei der das Geschoss einen
pyrotechnischen Satz enthält),
1.4.2
unpatronierte pyrotechnische Munition (Geschosse, die einen pyrotechnischen Satz
enthalten),
1.4.3
mit der Antriebsvorrichtung fest verbundene pyrotechnische Munition.
2.
Ladungen sind die Hauptenergieträger, die in loser Schüttung in Munition oder als
vorgefertigte Ladung oder in loser Form in Waffen nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.1 oder
Gegenstände nach Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.1 eingegeben werden und

-zum Antrieb von Geschossen oder Wirkstoffen oder

-zur Erzeugung von Schall- oder Lichtimpulsen

bestimmt sind, sowie Anzündsätze, die direkt zum Antrieb von Geschossen dienen.
3.
Geschosse im Sinne dieses Gesetzes sind als Waffen oder für Schusswaffen bestimmte
3.1
feste Körper,
3.2
gasförmige, flüssige oder feste Stoffe in Umhüllungen.

Abschnitt 2:
Waffenrechtliche Begriffe
Im Sinne dieses Gesetzes
1.
erwirbt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber erlangt,
2.
besitzt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber ausübt,
3.
überlässt eine Waffe oder Munition, wer die tatsächliche Gewalt darüber einem anderen
einräumt,
4.
führt eine Waffe, wer die tatsächliche Gewalt darüber außerhalb der eigenen Wohnung,
Geschäftsräume, des eigenen befriedeten Besitztums oder einer Schießstätte ausübt,
5.
verbringt eine Waffe oder Munition, wer diese Waffe oder Munition über die Grenze zum
dortigen Verbleib oder mit dem Ziel des Besitzwechsels in den, durch den oder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes zu einer anderen Person oder zu sich selbst transportieren
lässt oder selbst transportiert,
6.
nimmt eine Waffe oder Munition mit, wer diese Waffe oder Munition vorübergehend auf
einer Reise ohne Aufgabe des Besitzes zur Verwendung über die Grenze in den, durch den
oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes bringt,
7.
schießt, wer mit einer Schusswaffe Geschosse durch einen Lauf verschießt,
Kartuschenmunition abschießt, mit Patronen- oder Kartuschenmunition Reiz- oder andere
Wirkstoffe verschießt oder pyrotechnische Munition verschießt,
8.
8.1
werden Waffen oder Munition hergestellt, wenn aus Rohteilen oder Materialien ein
Endprodukt oder wesentliche Teile eines Endproduktes erzeugt werden; als Herstellen von
Munition gilt auch das Wiederladen von Hülsen,
8.2
wird eine Schusswaffe insbesondere bearbeitet oder instand gesetzt, wenn sie verkürzt,
in der Schussfolge verändert oder so geändert wird, dass andere Munition oder Geschosse
anderer Kaliber aus ihr verschossen werden können, oder wenn wesentliche Teile,
zu deren Einpassung eine Nacharbeit erforderlich ist, ausgetauscht werden; eine
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Schusswaffe wird weder bearbeitet noch instand gesetzt, wenn lediglich geringfügige
Änderungen, insbesondere am Schaft oder an der Zieleinrichtung, vorgenommen werden,
9.
treibt Waffenhandel, wer gewerbsmäßig oder selbstständig im Rahmen einer
wirtschaftlichen Unternehmung Schusswaffen oder Munition ankauft, feilhält,
Bestellungen entgegennimmt oder aufsucht, anderen überlässt oder den Erwerb, den
Vertrieb oder das Überlassen vermittelt,
10.
sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,
11.
sind Jugendliche Personen, die mindestens 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind;
12.
ist eine Waffe schussbereit, wenn sie geladen ist, das heißt, dass Munition oder
Geschosse in der Trommel, im in die Waffe eingefügten Magazin oder im Patronen- oder
Geschosslager sind, auch wenn sie nicht gespannt ist;
13.
ist eine Schusswaffe zugriffsbereit, wenn sie unmittelbar in Anschlag gebracht
werden kann; sie ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem verschlossenen Behältnis
mitgeführt wird.

Abschnitt 3:
Einteilung der Schusswaffen oder Munition in die Kategorien A bis D nach der
Waffenrichtlinie
1. Kategorie A
1.1
Kriegsschusswaffen der Nummern 29 und 30 der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1
des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen),
1.2
vollautomatische Schusswaffen,
1.3
als anderer Gegenstand getarnte Schusswaffen,
1.4
Pistolen- und Revolvermunition mit Expansivgeschossen sowie Geschosse für diese
Munition mit Ausnahme solcher für Jagd- und Sportwaffen von Personen, die zur Benutzung
dieser Waffen befugt sind.
1.5
panzerbrechende Munition, Munition mit Spreng- und Brandsätzen und Munition mit
Leuchtspursätzen sowie Geschosse für diese Munition, soweit die Munition oder die
Geschosse nicht von dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen erfasst sind.
2. Kategorie B
2.1
halbautomatische Kurz-Schusswaffen und kurze Repetier-Schusswaffen,
2.2
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung,
2.3
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge
von weniger als 28 cm,
2.4
halbautomatische Lang-Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager mehr als drei
Patronen aufnehmen kann,
2.5
halbautomatische Lang-Schusswaffen, deren Magazin und Patronenlager nicht mehr als
drei Patronen aufnehmen kann und deren Magazin auswechselbar ist oder bei denen nicht
sichergestellt ist, dass sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen,
deren Magazin und Patronenlager mehr als drei Patronen aufnehmen kann, umgebaut werden
können,
2.6
lange Repetier-Schusswaffen und halbautomatische Schusswaffen mit glattem Lauf, deren
Lauf nicht länger als 60 cm ist,
2.7
zivile halbautomatische Schusswaffen, die wie vollautomatische Kriegswaffen aussehen.
3. Kategorie C
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3.1
andere lange Repetier-Schusswaffen als die unter Nummer 2.6 genannten,
3.2
lange Einzellader-Schusswaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen Läufen,
3.3
andere halbautomatische Lang-Schusswaffen als die unter den Nummern 2.4 bis 2.7
genannten,
3.4
kurze Einzellader-Schusswaffen für Munition mit Randfeuerzündung, ab einer Gesamtlänge
von 28 cm.
4. Kategorie D
4.1
lange Einzellader-Schusswaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen.

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4)
Waffenliste

( Fundstelle: BGBl. I 2002, 3999 - 4002;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Abschnitt 1:
Verbotene Waffen
Der Umgang mit folgenden Waffen und Munition ist verboten:
1.1
Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Ausnahme halbautomatischer tragbarer Schusswaffen, die in
der Anlage zum Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506) oder deren
Änderungen aufgeführt sind, nach Verlust der Kriegswaffeneigenschaft;
1.2
Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 nach den Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 und deren
Zubehör nach Nummer 1.2.4, die
1.2.1.1
Vollautomaten im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.2 oder
1.2.1.2
Vorderschaftrepetierflinten, bei denen anstelle des Hinterschaftes ein Kurzwaffengriff
vorhanden ist oder die Waffengesamtlänge in der kürzest möglichen Verwendungsform
weniger als 95 cm oder die Lauflänge weniger als 45 cm beträgt, sind;
1.2.2
ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die mit
Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind (z. B. Koppelschlosspistolen,
Schießkugelschreiber, Stockgewehre, Taschenlampenpistolen);
1.2.3
über den für Jagd- und Sportzwecke allgemein üblichen Umfang hinaus zusammengeklappt,
zusammengeschoben, verkürzt oder schnell zerlegt werden können;
1.2.4
für Schusswaffen bestimmte
1.2.4.1
Vorrichtungen sind, die das Ziel beleuchten (z. B. Zielscheinwerfer) oder markieren (z.
B. Laser oder Zielpunktprojektoren);
1.2.4.2
Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte mit Montagevorrichtung für Schusswaffen sowie
Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze für Zielhilfsmittel (z. B. Zielfernrohre)
sind, sofern die Gegenstände einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung
besitzen;
1.2.5
mehrschüssige Kurzwaffen, deren Baujahr nach dem 1. Januar 1970 liegt, für
Zentralfeuermunition in Kalibern unter 6,3 mm, wenn der Antrieb der Geschosse nicht
ausschließlich durch den Zündsatz erfolgt;
1.3
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a nach den Nummern 1.3.1
bis 1.3.8
1.3.1
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Hieb- oder Stoßwaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand
vorzutäuschen, oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind;
1.3.2
Stahlruten, Totschläger oder Schlagringe;
1.3.3
sternförmige Scheiben, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung zum Wurf auf ein
Ziel bestimmt und geeignet sind, die Gesundheit zu beschädigen (Wurfsterne);
1.3.4
Gegenstände, bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und entzündet
werden, dass schlagartig ein Brand entstehen kann; oder in denen unter Verwendung
explosionsgefährlicher oder explosionsfähiger Stoffe eine Explosion ausgelöst werden
kann
1.3.5
Gegenstände mit Reiz- oder anderen Wirkstoffen, es sei denn, dass die Stoffe als
gesundheitlich unbedenklich amtlich zugelassen sind und die Gegenstände

-in der Reichweite und Sprühdauer begrenzt sind und

-zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit, der Reichweiten- und der
Sprühdauerbegrenzung ein amtliches Prüfzeichen tragen;

1.3.6
Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Verletzungen
beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), sofern sie nicht als gesundheitlich
unbedenklich amtlich zugelassen sind und ein amtliches Prüfzeichen tragen zum Nachweis
der gesundheitlichen Unbedenklichkeit; sowie Distanz-Elektroimpulsgeräte, die mit
dem Abschuss- oder Auslösegerät durch einen leitungsfähigen Flüssigkeitsstrahl einen
Elektroimpuls übertragen oder durch Leitung verbundene Elektroden zur Übertragung eines
Elektroimpulses am Körper aufbringen
1.3.7
Präzisionsschleudern nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.3 sowie
Armstützen und vergleichbare Vorrichtungen für die vorbezeichneten Gegenstände;
1.3.8
Gegenstände, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu bestimmt sind, durch
Drosseln die Gesundheit zu schädigen (z. B. Nun-Chakus);
1.4
Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b nach den Nummern 1.4.1
bis 1.4.4
1.4.1
Spring- und Fallmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.1 und
2.1.2. Hiervon ausgenommen sind Springmesser, wenn die Klinge seitlich aus dem Griff
herausspringt und der aus dem Griff herausragende Teil der Klinge

-höchstens 8,5 cm lang ist und

-nicht zweiseitig geschliffen ist;

1.4.2
Faustmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.3,
1.4.3
Butterflymesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.4,
1.4.4
Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechanischen Energie Tieren
Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), sofern sie nicht als
gesundheitlich unbedenklich amtlich zugelassen sind und ein amtliches Prüfzeichen
tragen zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit oder bestimmungsgemäß in der
Tierhaltung Verwendung finden;
1.5
Munition und Geschosse nach den Nummern 1.5.1 bis 1.5.7
1.5.1
Geschosse mit Betäubungsstoffen, die zu Angriffs- oder Verteidigungszwecken bestimmt
sind;
1.5.2
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Geschosse oder Kartuschenmunition mit Reizstoffen, die zu Angriffs- oder
Verteidigungszwecken bestimmt sind ohne amtliches Prüfzeichen zum Nachweis der
gesundheitlichen Unbedenklichkeit;
1.5.3
Patronenmunition für Schusswaffen mit gezogenen Läufen, deren Geschosse im Durchmesser
kleiner sind als die Felddurchmesser der dazugehörigen Schusswaffen und die mit einer
Treib- und Führungshülse umgeben sind, die sich nach Verlassen des Laufes vom Geschoss
trennt;
1.5.4
Patronenmunition mit Geschossen, die einen Leuchtspur-, Brand- oder Sprengsatz oder
einen Hartkern (mindestens 400 HB 25 - Brinellhärte - bzw. 421 HV - Vickershärte -)
enthalten, ausgenommen pyrotechnische Munition, die bestimmungsgemäß zur Signalgebung
bei der Gefahrenabwehr dient;
1.5.5
Knallkartuschen, Reiz- und sonstige Wirkstoffmunition nach Tabelle 5 der Maßtafeln
nach § 1 Abs. 3 Satz 3 der Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. September 1991 (BGBl. I S. 1872), die zuletzt durch die Zweite
Verordnung zur Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen vom 24. Januar 2000 (BGBl.
I S. 38) geändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung (Maßtafeln), bei deren
Verschießen in Entfernungen von mehr als 1,5 m vor der Mündung Verletzungen durch feste
Bestandteile hervorgerufen werden können, ausgenommen Kartuschenmunition der Kaliber 16
und 12 mit einer Hülsenlänge von nicht mehr als 47 oder 49 mm;
1.5.6
Kleinschrotmunition, die in Lagern nach Tabelle 5 der Maßtafeln mit einem Durchmesser
P(tief)1 bis 12,5 mm geladen werden kann;
1.5.7
Munition, die zur ausschließlichen Verwendung in Kriegswaffen oder durch die in
§ 55 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Stellen bestimmt ist, soweit die Munition nicht
unter die Vorschriften des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen oder des
Sprengstoffgesetzes fällt.

Abschnitt 2:
Erlaubnispflichtige Waffen
Unterabschnitt 1:
Erlaubnispflicht
Der Umgang, ausgenommen das Überlassen, mit Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1
(Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1 bis 4) und der dafür bestimmten Munition
bedarf der Erlaubnis, soweit solche Waffen oder Munition nicht nach Unterabschnitt
2 für die dort bezeichneten Arten des Umgangs von der Erlaubnispflicht freigestellt
sind. In Unterabschnitt 3 sind die Schusswaffen oder Munition aufgeführt, bei
denen die Erlaubnis unter erleichterten Voraussetzungen erteilt wird. Ist eine
erlaubnispflichtige Feuerwaffe in eine Waffe umgearbeitet worden, deren Erwerb und
Besitz unter erleichterten und wegfallenden Erlaubnisvoraussetzungen möglich wäre, so
richtet sich die Erlaubnispflicht nach derjenigen für die ursprüngliche Waffe. Dies
gilt nicht für veränderte Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.5
(Salutwaffen).
Unterabschnitt 2:
Erlaubnisfreie Arten des Umgangs
1.
Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz
1.1
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr
als 7,5 Joule erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 zur Ersten
Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach §
25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
1.2
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, die vor dem 1. Januar 1970 oder in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet vor dem 2. April 1991 hergestellt und entsprechend
den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen in den Handel gebracht worden sind;
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1.3
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die der zugelassenen Bauart nach § 8
des Beschussgesetzes entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbildung
2 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
1.4
Kartuschenmunition für die in Nummer 1.3 bezeichneten Schusswaffen;
1.5
veränderte Langwaffen, die zu Theateraufführungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen
bestimmt sind (Salutwaffen), wenn sie entsprechend den Anforderungen der Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.5 abgeändert worden sind.
1.6
Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen des § 3 der
Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert
worden sind;
1.7
einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell
vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
1.8
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist;
1.9
Schusswaffen mit Zündnadelzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt
worden ist;
1.10
Armbrüste;
1.11
Kartuschenmunition für die nach Nummer 1.5 abgeänderten Schusswaffen sowie für
Schussapparate nach § 7 des Beschussgesetzes;
1.12
pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 5 zur
Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September
1991 (BGBl. I S. 1872) mit der Klassenbezeichnung PM I trägt.
2.
Erlaubnisfreier Erwerb durch Inhaber einer Waffenbesitzkarte (unbeschadet der
Eintragungspflicht nach § 10 Abs. 1a)
2.1
Wechsel- und Austauschläufe gleichen oder geringeren Kalibers einschließlich der für
diese Läufe erforderlichen auswechselbaren Verschlüsse (Wechselsysteme);
2.2
Wechseltrommeln, aus denen nur Munition verschossen werden kann, bei der gegenüber
der für die Waffe bestimmten Munition Geschossdurchmesser und höchstzulässiger
Gebrauchsgasdruck gleich oder geringer sind;
für Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers einer Erlaubnis
eingetragen sind.
2a.
Erlaubnisfreier Erwerb und Besitz durch Inhaber einer Waffenbesitzkarte
Einsteckläufe und dazugehörige Verschlüsse (Einstecksysteme) sowie Einsätze, die
dazu bestimmt sind, Munition mit kleinerer Abmessung zu verschießen, und die keine
Einsteckläufe sind;
für Schusswaffen, die bereits in der Waffenbesitzkarte des Inhabers einer Erlaubnis
eingetragen sind.
3.
Erlaubnisfreies Führen
3.1
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist;
3.2
Armbrüste.
4.
Erlaubnisfreier Handel und erlaubnisfreie Herstellung
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4.1
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871
entwickelt worden ist;
4.2
Armbrüste.
5.
Erlaubnisfreier Handel
5.1
Einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell
vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
5.2
Schusswaffen mit Zündnadelzündung, deren Modell vor dem 1. Januar 1871 entwickelt
worden ist.
6.
Erlaubnisfreie nichtgewerbsmäßige Herstellung
6.1
Munition.
7.
Erlaubnisfreies Verbringen und erlaubnisfreie Mitnahme in den, durch den oder aus dem
Geltungsbereich des Gesetzes
7.1
Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse kalte
Treibgase Verwendung finden, sofern sie den Voraussetzungen der Nummer 1.1 oder 1.2
entsprechen;
7.2
Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, die der zugelassenen Bauart nach § 8
des Beschussgesetzes entsprechen und das Zulassungszeichen nach Anlage 1 Abbildung
2 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Fassung oder ein durch
Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen;
7.3
veränderte Langwaffen, die zu Theateraufführungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen
bestimmt sind (Salutwaffen), wenn sie entsprechend den Anforderungen der Anlage 1
Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.5 abgeändert worden sind.
7.4
Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend den Anforderungen des § 3 der
Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert
worden sind;
7.5
Munition für die in Nummer 7.2 bezeichneten Waffen;
7.6
einläufige Einzelladerwaffen mit Zündhütchenzündung (Perkussionswaffen), deren Modell
vor dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
7.7
Schusswaffen mit Lunten- oder Funkenzündung oder mit Zündnadelzündung deren Modell vor
dem 1. Januar 1871 entwickelt worden ist;
7.8
Armbrüste;
7.9
pyrotechnische Munition, die das Zulassungszeichen nach Anlage II Abbildung 5 zur
Dritten Verordnung zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September
1991 (BGBl. I S. 1872) mit der Klassenbezeichnung PM I trägt.
8.
(weggefallen)
Unterabschnitt 3:
Entbehrlichkeit einzelner Erlaubnisvoraussetzungen
1.
Erwerb und Besitz ohne Bedürfnisnachweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 4)
1.1
Feuerwaffen, deren Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule
erteilt wird und die das Kennzeichen nach Anlage 1 Abbildung 1 der Ersten Verordnung
zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 (BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des



Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG)
absatz92  kriegswaffen79  genehmigung61  nummer53  waffen42  bundesgebiet35  

gewalt30  handlung25  fallen25  tatsächliche20  nummern20  genannten20  grund18  bedarf18  

rechtsverordnung17  insbesondere17  freiheitsstrafe17  vorschriften16  beförderung16  

atomwaffen16  sinne13  gilt13  bundesministerium13  abschnitt13  4a13  überlass13  

zustandigen12  gelten12  antipersonenminen12  befördern12  zustimmung11  überlassen11  

sonstige11  gesetz11  folgt11  einschließlich11  bundesrepublik11  bundesrates11  biologische11  

wirtschaft10  tatsächlichen10  strafvorschriften10  soweit10  gesetzes10  erteilung10  

chemische10  bundesgebietes10  bestimmt10  art10  überwachungsbehorde9  strafe9  

sicherheit9  handelt9  fahrlässig9  erteilt9  bundesregierung9  bezeichnete9  besteht9  

widerruf8  täter8  satz8  gefahr8  erwerb8  ermächtigt8  erforderlichen8  entschädigung8  

eigens8  bestraft8  behörden8  aufrechterhaltung8  artikel8  widerrufen7  verbot7  

verbindung7  überwachungsbehörden7  personen7  kriegswaffenliste7  geldstrafe7  

eingeführt7  bundeswehr7  bezeichneten7  ausübt7  ausgenommen7  xanthomonas6  

unbrauchbar6  technologie6  schweren6  organismen6  offentlichen6  munition6  

innerhalb6  herstellung6  handel6  genehmigungsurkunde6  genehmigungen6  

erwirbt6  erwerben6  erforderliche6  enthalten6  dienststellen6  chemischen6  

begriffsbestimmung6  ausfuhrkontrolle6  annahme6  vollständig5  viren5  verwendet5  

verwenden5  vertrages5  verkehr5  verbunden5  uran5  teile5  substanzen5  leichtfertig5  

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -

www.juris.de

- 1 -

Ausführungsgesetz zu Artikel 26 Abs. 2 des
Grundgesetzes(Gesetz über die Kontrolle von
Kriegswaffen)

KrWaffKontrG

Ausfertigungsdatum: 20.04.1961

Vollzitat:

"Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
November 1990 (BGBl. I S. 2506), zuletzt geändert durch Artikel 24 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 22.11.1990 I 2506;
 zuletzt geändert durch Art. 24 V v. 31.10.2006 I 2407

Fußnote

 Textnachweis Geltung ab: 1.7.1978   
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Erster Abschnitt
Genehmigungsvorschriften

§ 1 Begriffsbestimmung

(1) Zur Kriegsführung bestimmte Waffen im Sinne dieses Gesetzes (Kriegswaffen) sind die
in der Anlage zu diesem Gesetz (Kriegswaffenliste) aufgeführten Gegenstände, Stoffe und
Organismen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Kriegswaffenliste entsprechend dem Stand der wissenschaftlichen,
technischen und militärischen Erkenntnisse derart zu ändern und zu ergänzen, daß
sie alle Gegenstände, Stoffe und Organismen enthält, die geeignet sind, allein,
in Verbindung miteinander oder mit anderen Gegenständen, Stoffen oder Organismen
Zerstörungen oder Schäden an Personen oder Sachen zu verursachen und als Mittel der
Gewaltanwendung bei bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Staaten zu dienen.

(3) Für Atomwaffen im Sinne des § 17 Abs. 2, für biologische und chemische Waffen
im Sinne der Kriegswaffenliste sowie für Antipersonenminen im Sinne von § 18a Abs.
2 gelten die besonderen Vorschriften des Dritten und Vierten Abschnitts sowie die
Strafvorschriften der §§ 19 bis 21.

§ 2 Herstellung und Inverkehrbringen

(1) Wer Kriegswaffen herstellen will, bedarf der Genehmigung.

(2) Wer die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen von einem anderen erwerben oder einem
anderen überlassen will, bedarf der Genehmigung.

§ 3 Beförderung innerhalb des Bundesgebietes

(1) Wer Kriegswaffen im Bundesgebiet außerhalb eines abgeschlossenen Geländes befördern
lassen will, bedarf der Genehmigung.

(2) Der Genehmigung bedarf ferner, wer Kriegswaffen, die er hergestellt oder
über die er die tatsächliche Gewalt erworben hat, im Bundesgebiet außerhalb eines
abgeschlossenen Geländes selbst befördern will.

(3) Kriegswaffen dürfen nur eingeführt, ausgeführt, durch das Bundesgebiet durchgeführt
oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet verbracht werden, wenn die
hierzu erforderliche Beförderung im Sinne des Absatzes 1 oder 2 genehmigt ist.
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(4) Für die Beförderung von Kriegswaffen, die außerhalb des Bundesgebietes ein- und
ausgeladen werden und unter Zollüberwachung ohne Wechsel des Frachtführers oder im
Schiffsverkehr über Freihäfen ohne Lagerung durch das Bundesgebiet durchgeführt werden,
kann auch - unbeschadet der Regelung des § 27 - eine Allgemeine Genehmigung erteilt
werden.

§ 4 Beförderung außerhalb des Bundesgebietes

(1) Wer Kriegswaffen, die außerhalb des Bundesgebietes ein- und ausgeladen und durch
das Bundesgebiet nicht durchgeführt werden, mit Seeschiffen, die die Bundesflagge
führen, oder mit Luftfahrzeugen, die in die Luftfahrzeugrolle der Bundesrepublik
eingetragen sind, befördern will, bedarf der Genehmigung.

(2) Für die Beförderung von Kriegswaffen im Sinne des Absatzes 1 in und nach bestimmten
Gebieten kann auch eine Allgemeine Genehmigung erteilt werden.

§ 4a Auslandsgeschäfte

(1) Wer einen Vertrag über den Erwerb oder das Überlassen von Kriegswaffen, die sich
außerhalb des Bundesgebietes befinden, vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluß
eines solchen Vertrags nachweisen will, bedarf der Genehmigung.

(2) Einer Genehmigung bedarf auch, wer einen Vertrag über das Überlassen von
Kriegswaffen, die sich außerhalb des Bundesgebietes befinden, abschließen will.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn die Kriegswaffen in Ausführung des
Vertrags in das Bundesgebiet eingeführt oder durchgeführt werden sollen.

§ 5 Befreiungen

(1) Einer Genehmigung nach den §§ 2 bis 4a bedarf nicht, wer unter der Aufsicht oder
als Beschäftigter eines anderen tätig wird. In diesen Fällen bedarf nur der andere der
Genehmigung nach den §§ 2 bis 4a.

(2) Wer Kriegswaffen auf Grund einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 befördert, bedarf
für den Erwerb der tatsächlichen Gewalt über diese Kriegswaffen von dem Absender und
die Überlassung der tatsächlichen Gewalt an den in der Genehmigungsurkunde genannten
Empfänger keiner Genehmigung nach § 2 Abs. 2.

(3) Einer Genehmigung nach § 2 Abs. 2 bedarf ferner nicht, wer die tatsächliche Gewalt
über Kriegswaffen

1.demjenigen, der Kriegswaffen auf Grund einer Genehmigung nach § 3 Abs. 1 befördert,
überlassen oder von ihm erwerben will, sofern der Absender und der Empfänger in der
Genehmigungsurkunde genannt sind,

2.der Bundeswehr, dem Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, der
Zollverwaltung, einer für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
zuständigen Behörde oder Dienststelle oder einer Behörde des Strafvollzugs überlassen
oder von diesen zur Instandsetzung oder zur Beförderung erwerben will.

§ 6 Versagung der Genehmigung

(1) Auf die Erteilung einer Genehmigung besteht kein Anspruch.

(2) Die Genehmigung kann insbesondere versagt werden, wenn

1.Grund zu der Annahme besteht, daß ihre Erteilung dem Interesse der Bundesrepublik an
der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu anderen Ländern zuwiderlaufen würde,

2.a)der Antragsteller, sein gesetzlicher Vertreter, bei juristischen Personen
das vertretungsberechtigte Organ oder ein Mitglied eines solchen Organs, bei
Personenhandelsgesellschaften ein vertretungsberechtigter Gesellschafter, sowie der
Leiter eines Betriebes oder eines Betriebsteiles des Antragstellers,

b)derjenige, der Kriegswaffen befördert,
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c)derjenige, der die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen dem Beförderer überläßt
oder von ihm erwirbt,

nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder den Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Bundesgebietes hat,

3.eine im Zusammenhang mit der genehmigungsbedürftigen Handlung nach anderen
Vorschriften erforderliche Genehmigung nicht nachgewiesen wird.

(3) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn

1.die Gefahr besteht, daß die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung,
insbesondere bei einem Angriffskrieg, verwendet werden,

2.Grund zu der Annahme besteht, daß die Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche
Verpflichtungen der Bundesrepublik verletzen oder deren Erfüllung gefährden würde,

3.Grund zu der Annahme besteht, daß eine der in Absatz 2 Nr. 2 genannten Personen die
für die beabsichtigte Handlung erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(4) Andere Vorschriften, nach denen für die in den §§ 2 bis 4a genannten Handlungen
eine Genehmigung erforderlich ist, bleiben unberührt.

§ 7 Widerruf der Genehmigung

(1) Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden.

(2) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn einer der in § 6 Abs. 3 genannten
Versagungsgründe nachträglich offenbar geworden oder eingetreten ist, es sei denn, daß
der Grund innerhalb einer zu bestimmenden Frist beseitigt wird.

(3) Wird die Genehmigung widerrufen, so trifft die Genehmigungsbehörde Anordnungen über
den Verbleib oder die Verwertung der Kriegswaffen. Sie kann insbesondere anordnen, die
Kriegswaffen innerhalb angemessener Frist unbrauchbar zu machen oder einem zu ihrem
Erwerb Berechtigten zu überlassen und dies der Überwachungsbehörde nachzuweisen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Frist können die Kriegswaffen sichergestellt und eingezogen
werden. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 8 Erteilung und Widerruf der Allgemeinen Genehmigung

(1) Die Allgemeine Genehmigung im Sinne des § 3 Abs. 4 und des § 4 Abs. 2 wird durch
Rechtsverordnung erteilt.

(2) Die Allgemeine Genehmigung kann durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise
widerrufen werden, insbesondere wenn Grund zu der Annahme besteht, daß die allgemein
genehmigten Beförderungen dem Interesse der Bundesrepublik an der Aufrechterhaltung
guter Beziehungen zu anderen Ländern zuwiderlaufen würden.

(3) Die Allgemeine Genehmigung ist durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise zu
widerrufen, wenn

1.die Gefahr besteht, daß die auf Grund der Allgemeinen Genehmigung beförderten
Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei einem
Angriffskrieg, verwendet werden,

2.Grund zu der Annahme besteht, daß durch die allgemein genehmigten Beförderungen
völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik verletzt würden oder deren
Erfüllung gefährdet würde.

(4) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 werden von der Bundesregierung
erlassen; sie bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.

§ 9 Entschädigung im Falle des Widerrufs

(1) Wird eine Genehmigung nach den §§ 2, 3 Abs. 1 oder 2, § 4 Abs. 1 oder § 4a
ganz oder teilweise widerrufen, so ist ihr Inhaber vom Bund angemessen in Geld
zu entschädigen. Die Entschädigung bemißt sich nach den vom Genehmigungsinhaber
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nachgewiesenen zweckentsprechenden Aufwendungen. Anderweitige, den Grundsätzen einer
ordnungsmäßigen Wirtschaftsführung entsprechende Verwertungsmöglichkeiten sind zu
berücksichtigen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfall der Rechtsweg vor
den ordentlichen Gerichten offen.

(2) Der Anspruch auf eine Geldentschädigung entfällt, wenn der Inhaber der Genehmigung
oder die für ihn auf Grund der Genehmigung tätigen Personen durch ihr schuldhaftes
Verhalten Anlaß zum Widerruf der Genehmigung gegeben haben, insbesondere wenn

1.diese Personen gegen die Vorschriften dieses Gesetzes, gegen die auf Grund dieses
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen oder gegen Anordnungen der Genehmigungs- oder
Überwachungsbehörde erheblich oder wiederholt verstoßen haben,

2.die Genehmigung auf Grund des § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Nr. 3
widerrufen worden ist.

§ 10 Inhalt und Form der Genehmigung

(1) Die Genehmigung kann inhaltlich beschränkt, befristet und mit Auflagen verbunden
werden.

(2) Nachträgliche Befristungen und Auflagen sind jederzeit zulässig. § 9 gilt
entsprechend.

(3) Die Genehmigung bedarf der Schriftform; sie muß Angaben über Art und Menge
der Kriegswaffen enthalten. Die Genehmigung zur Herstellung der in Teil B der
Kriegswaffenliste genannten Kriegswaffen kann ohne Beschränkung auf eine bestimmte
Menge, die Genehmigung zur Beförderung von Kriegswaffen kann ohne Beschränkung auf eine
bestimmte Art und Menge erteilt werden.

§ 11 Genehmigungsbehörden

(1) Für die Erteilung und den Widerruf einer Genehmigung ist die Bundesregierung
zuständig.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des
Bundesrates nicht bedarf, die Befugnis zur Erteilung und zum Widerruf der Genehmigung
in den Fällen der §§ 2, 3 Abs. 1 und 2 und des § 4a

1.für den Bereich der Bundeswehr auf das Bundesministerium der Verteidigung,

2.für den Bereich der Zollverwaltung auf das Bundesministerium der Finanzen,

3.für den Bereich der für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
zuständigen Behörden oder Dienststellen sowie der Behörden des Strafvollzugs auf das
Bundesministerium des Innern,

4.für alle übrigen Bereiche auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

zu übertragen.

(3) Die Befugnis zur Erteilung und zum Widerruf der Genehmigung in den Fällen des § 4
Abs. 1 kann durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf,
auf das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung übertragen werden, der
diese Befugnis im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt ausübt.

(4) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die erforderlichen Vorschriften zur näheren Regelung des
Genehmigungsverfahrens zu erlassen.

(5) Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann bei der Prüfung der Zuverlässigkeit gemäß
§ 6 Abs. 3 Nr. 3 herangezogen werden.

Zweiter Abschnitt
Überwachungs- und Ausnahmevorschriften
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§ 12 Pflichten im Verkehr mit Kriegswaffen

(1) Wer eine nach diesem Gesetz genehmigungsbedürftige Handlung vornimmt, hat die
erforderlichen Maßnahmen zu treffen,

1.um zu verhindern, daß die Kriegswaffen abhanden kommen oder unbefugt verwendet
werden,

2.um zu gewährleisten, daß die gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Anordnungen
zum Schutze von geheimhaltungsbedürftigen Gegenständen, Tatsachen, Erkenntnissen oder
Mitteilungen beachtet werden.

(2) Wer Kriegswaffen herstellt, befördern läßt oder selbst befördert oder die
tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen von einem anderen erwirbt oder einem anderen
überläßt, hat ein Kriegswaffenbuch zu führen, um den Verbleib der Kriegswaffen
nachzuweisen. Dies gilt nicht in den Fällen des § 5 Abs. 1 und 2 sowie für
Beförderungen in den Fällen des § 5 Abs. 3 Nr. 2.

(3) Wer Kriegswaffen befördern lassen will, hat bei der Übergabe zur Beförderung eine
Ausfertigung der Genehmigungsurkunde zu übergeben.

(4) Wer eine Beförderung von Kriegswaffen ausführt, hat eine Ausfertigung der
Genehmigungsurkunde mitzuführen, den zuständigen Behörden oder Dienststellen,
insbesondere den Eingangs- und Ausgangszollstellen unaufgefordert vorzuzeigen und auf
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

(5) Wer berechtigt ist, über Kriegswaffen zu verfügen, hat der zuständigen
Überwachungsbehörde den Bestand an Kriegswaffen sowie dessen Veränderungen unter
Angabe der dazu erteilten Genehmigungen innerhalb der durch Rechtsvorschrift oder durch
Anordnung der zuständigen Überwachungsbehörde bestimmten Fristen zu melden.

(6) Wer

1.als Erwerber von Todes wegen, Finder oder in ähnlicher Weise die tatsächliche Gewalt
über Kriegswaffen erlangt,

2.als Insolvenzverwalter, Zwangsverwalter oder in ähnlicher Weise die tatsächliche
Gewalt über Kriegswaffen erlangt,

3.die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen verliert,

4.Kenntnis vom Verbleib einer Kriegswaffe erlangt, über die niemand die tatsächliche
Gewalt ausübt,

hat dies der zuständigen Überwachungsbehörde oder einer für die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit zuständigen Behörde oder Dienststelle unverzüglich anzuzeigen.
Im Falle der Nummer 1 hat der Erwerber der tatsächlichen Gewalt über die Kriegswaffen
innerhalb einer von der Überwachungsbehörde zu bestimmenden Frist die Kriegswaffen
unbrauchbar zu machen oder einem zu ihrem Erwerb Berechtigten zu überlassen und dies
der Überwachungsbehörde nachzuweisen. Die Überwachungsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen
von Satz 2 zulassen, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Die Ausnahmen können
befristet und mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Nachträgliche Befristungen
und Auflagen sind jederzeit zulässig.

(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1.die erforderlichen Vorschriften zur Durchführung der Absätze 1 bis 6 zu erlassen,

2.geringe Mengen an Kriegswaffen und geringfügige Bestandsveränderungen von der
Buchführungs-, Melde- und Anzeigepflicht (Absatz 2, 5 und 6) auszunehmen, soweit
hierdurch öffentliche Interessen nicht gefährdet werden,

3.eine Kennzeichnung für Kriegswaffen vorzuschreiben, die den Hersteller oder Einführer
ersichtlich macht.

§ 12a Besondere Meldepflichten
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(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, mit Zustimmung des
Bundesrates, anzuordnen, daß dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
die Einfuhr und Ausfuhr von Kriegswaffen des Teils B der Kriegswaffenliste zu melden
ist, soweit die Bundesregierung diese Daten benötigt, um internationale Vereinbarungen
über die Übermittlung von Angaben über die Einfuhr und Ausfuhr von Kriegswaffen zu
erfüllen. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darf die auf Grund
einer Rechtsverordnung nach Satz 1 erhobenen Daten zu den in Satz 1 genannten Zwecken
mit anderen bei ihm gespeicherten Daten abgleichen.

(2) Die auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 erhobenen Daten können
zusammengefaßt ohne Nennung von Empfängern und Lieferanten zu den in Absatz 1
genannten Zwecken an internationale Organisationen oder zur Unterrichtung des Deutschen
Bundestages übermittelt oder veröffentlicht werden. Das gilt auch dann, wenn die
Daten in Einzelfällen den betroffenen Unternehmen zugeordnet werden können, sofern das
Interesse des betroffenen Unternehmens an der Geheimhaltung erheblich überwiegt.

(3) Art und Umfang der Meldepflicht sind auf das Maß zu begrenzen, das notwendig ist,
um den in Absatz 1 angegebenen Zweck zu erreichen.

§ 13 Sicherstellung und Einziehung

(1) Die Überwachungsbehörden und die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit zuständigen Behörden oder Dienststellen können Kriegswaffen sicherstellen,

1.wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß der Inhaber der tatsächlichen Gewalt
nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, insbesondere die Kriegswaffen an
einen Nichtberechtigten weitergeben oder sie unbefugt verwenden wird, oder

2.wenn dies erforderlich ist, um Staatsgeheimnisse zu schützen.

(2) Die Überwachungsbehörden können die sichergestellten Kriegswaffen einziehen, wenn
dies zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich
ist und weniger einschneidende Maßnahmen nicht ausreichen.

(3) Werden Kriegswaffen eingezogen, so geht mit der Unanfechtbarkeit der
Einziehungsverfügung das Eigentum an ihnen auf den Staat über. Rechte Dritter an
den Kriegswaffen erlöschen. Der Eigentümer oder ein dinglich Berechtigter wird vom
Bund unter Berücksichtigung des Verkehrswerts angemessen in Geld entschädigt. Eine
Entschädigung wird nicht gewährt, wenn der Eigentümer oder dinglich Berechtigte
wenigstens leichtfertig dazu beigetragen hat, daß die Gefahr für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung entstanden ist. In diesem Fall kann eine Entschädigung gewährt
werden, soweit es eine unbillige Härte wäre, sie zu versagen.

(4) Bei Gefahr im Verzuge kann auch die Bundeswehr unter den in Absatz 1 genannten
Voraussetzungen Kriegswaffen sicherstellen.

§ 13a Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen

Der Umgang mit unbrauchbar gemachten Kriegswaffen kann durch Rechtsverordnung
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, die der Zustimmung des
Bundesrates nicht bedarf, beschränkt werden; insbesondere kann der Umgang verboten
oder unter Genehmigungsvorbehalt gestellt werden. Unbrauchbar gemachte Kriegswaffen
sind Kriegswaffen, die durch technische Veränderungen endgültig die Fähigkeit zum
bestimmungsgemäßen Einsatz verloren haben und nicht mit allgemein gebräuchlichen
Werkzeugen wieder funktionsfähig gemacht werden können. Einzelheiten können in der in
Satz 1 genannten Rechtsverordnung geregelt werden.

§ 14 Überwachungsbehörden

(1) Für die Überwachung der nach diesem Gesetz genehmigungsbedürftigen Handlungen und
der Einhaltung der in § 12 genannten Pflichten ist

1.in den Fällen der §§ 2 und 3 Abs. 1 und 2 sowie des § 4a das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie und

2.in den Fällen des § 4 das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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zuständig.

(2) Für die Überwachung der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr sowie des sonstigen
Verbringens von Kriegswaffen in das Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet (§ 3
Abs. 3 und 4) sind das Bundesministerium der Finanzen und die von ihm bestimmten
Zolldienststellen zuständig.

(3) Die Überwachungsbehörden (Absatz 1 und 2) können zur Erfüllung ihrer Aufgaben,
insbesondere zur Überwachung der Bestände an Kriegswaffen und deren Veränderungen,

1.die erforderlichen Auskünfte verlangen,

2.Betriebsaufzeichnungen und sonstige Unterlagen einsehen und prüfen,

3.Besichtigungen vornehmen.

(4) Die von den Überwachungsbehörden beauftragten Personen dürfen Räume und Grundstücke
betreten, soweit es ihr Auftrag erfordert. Das Grundrecht des Artikels 13 auf
Unverletzlichkeit der Wohnung wird insoweit eingeschränkt.

(5) Wer einer Genehmigung nach den §§ 2 bis 4a bedarf, ist verpflichtet, die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die Betriebsaufzeichnungen und sonstige
Unterlagen zur Einsicht und Prüfung vorzulegen und das Betreten von Räumen und
Grundstücken zu dulden. Das gleiche gilt für Personen, denen die in § 12 genannten
Pflichten obliegen.

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr.
1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde.

(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates die erforderlichen Vorschriften zur Durchführung der nach Absatz 3
zulässigen Überwachungsmaßnahmen zu erlassen und das Verfahren der Überwachungsbehörden
zu regeln.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf, die ihm nach
Absatz 1 zustehenden Überwachungsbefugnisse auf das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu übertragen.

§ 15 Bundeswehr und andere Organe

(1) Die §§ 2 bis 4a und 12 gelten nicht für die Bundeswehr, die Polizeien des Bundes
und die Zollverwaltung.

(2) Die übrigen für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zuständigen
Behörden oder Dienststellen, das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern, die
Beschussämter sowie die Behörden des Strafvollzugs bedürfen keiner Genehmigung

1.für den Erwerb der tatsächlichen Gewalt über Kriegswaffen,

2.für die Überlassung der tatsächlichen Gewalt über Kriegswaffen an einen anderen zur
Instandsetzung nach Beschuss oder zur Beförderung und

3.für die Beförderung von Kriegswaffen in den Fällen des § 3 Abs. 2.

§ 12 findet insoweit keine Anwendung.

(3) § 4a gilt nicht für Behörden oder Dienststellen im Rahmen ihrer amtlichen
Tätigkeit.

Dritter Abschnitt
Besondere Vorschriften für Atomwaffen
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§ 16 Nukleare Aufgaben im Nordatlantischen Bündnis

Die Vorschriften dieses Abschnitts und die Strafvorschriften der §§ 19 bis 21
gelten, um Vorbereitung und Durchführung der nuklearen Mitwirkung im Rahmen des
Nordatlantikvertrages vom 4. April 1949 oder für einen Mitgliedstaat zu gewährleisten,
nur für Atomwaffen, die nicht der Verfügungsgewalt von Mitgliedstaaten dieses Vertrages
unterstehen oder die nicht im Auftrag solcher Staaten entwickelt oder hergestellt
werden.

§ 17 Verbot von Atomwaffen

(1) Unbeschadet des § 16 ist es verboten,

1. Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel zu treiben, von einem
anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlassen, einzuführen, auszuführen,
durch das Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem
Bundesgebiet zu verbringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie auszuüben,

1a.einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung zu verleiten oder

2. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung zu fördern.

(2) Atomwaffen im Sinne des Absatzes 1 sind

1.Waffen aller Art, die Kernbrennstoffe oder radioaktive Isotope enthalten oder eigens
dazu bestimmt sind, solche aufzunehmen oder zu verwenden, und Massenzerstörungen,
Massenschäden oder Massenvergiftungen hervorrufen können

2.Teile, Vorrichtungen, Baugruppen oder Substanzen, die eigens für eine in Nummer 1
genannte Waffe bestimmt sind.

Für die Begriffsbestimmung der Atomwaffen gelten außerdem Satz 2 der Einleitung und
Abschnitt I Buchstabe c der Anlage II zum Protokoll Nr. III des revidierten Brüsseler
Vertrages vom 23. Oktober 1954.

Vierter Abschnitt
Besondere Vorschriften für biologische und chemische
Waffen sowie für Antipersonenminen

§ 18 Verbot von biologischen und chemischen Waffen

Es ist verboten,

1. biologische oder chemische Waffen zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel
zu treiben, von einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlassen,
einzuführen, auszuführen, durch das Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das
Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet zu verbringen oder sonst die tatsächliche
Gewalt über sie auszuüben oder

1a.einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung zu verleiten oder

2. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung zu fördern.

§ 18a Verbot von Antipersonenminen

(1) Es ist verboten,

1.Antipersonenminen einzusetzen, zu entwickeln, herzustellen, mit ihnen Handel zu
treiben, von einem anderen zu erwerben oder einem anderen zu überlassen, einzuführen,
auszuführen, durch das Bundesgebiet durchzuführen oder sonst in das Bundesgebiet
oder aus dem Bundesgebiet zu verbringen oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie
auszuüben, insbesondere sie zu transportieren, zu lagern oder zurückzubehalten,

2.einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung zu verleiten oder

3.eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung zu fördern.
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(2) Für Antipersonenminen gilt die Begriffsbestimmung des Artikels 2 des Übereinkommens
über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von
Antipersonenminen und über deren Vernichtung vom 3. Dezember 1997.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die nach den Bestimmungen des in Absatz 2
genannten Übereinkommens zulässig sind.

Fünfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 19 Strafvorschriften gegen Atomwaffen

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1. Atomwaffen im Sinne des § 17 Abs. 2 entwickelt, herstellt, mit ihnen Handel
treibt, von einem anderen erwirbt oder einem anderen überläßt, einführt, ausführt,
durch das Bundesgebiet durchführt oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem
Bundesgebiet verbringt oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie ausübt,

1a.einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung verleitet oder

2. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung fördert.

(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer

1.eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat, unter Mitwirkung
eines anderen Bandenmitglieds begeht oder

2.durch eine im Absatz 1 bezeichnete Handlung

a)die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland,

b)das friedliche Zusammenleben der Völker oder

c)die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland erheblich

gefährdet.

(3) In minder schweren Fällen

1.des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe und

2.des Absatzes 2 Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 fahrlässig oder in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1a oder 2 leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe.

(5) Wer in den Fällen

1.des Absatzes 2 Nr. 2 die Gefahr fahrlässig verursacht oder

2.des Absatzes 2 Nr. 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 fahrlässig oder in Verbindung
mit Absatz 1 Nr. 1a oder 2 leichtfertig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für eine Handlung, die

1.zur Vernichtung von Atomwaffen durch die dafür zuständigen Stellen oder

2.zum Schutz gegen Wirkungen von Atomwaffen oder zur Abwehr dieser Wirkungen

geeignet und bestimmt ist.

§ 20 Strafvorschriften gegen biologische und chemische Waffen

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer
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1. biologische oder chemische Waffen entwickelt, herstellt, mit ihnen Handel treibt,
von einem anderen erwirbt oder einem anderen überläßt, einführt, ausführt,
durch das Bundesgebiet durchführt oder sonst in das Bundesgebiet oder aus dem
Bundesgebiet verbringt oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie ausübt,

1a.einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung verleitet oder

2. eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung fördert.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren.

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 fahrlässig oder in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1a oder 2 leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für eine Handlung, die

1.zur Vernichtung von chemischen Waffen durch die dafür zuständigen Stellen oder

2.zum Schutz gegen Wirkungen von biologischen oder chemischen Waffen oder zur Abwehr
dieser Wirkungen

geeignet und bestimmt ist.

§ 20a Strafvorschriften gegen Antipersonenminen

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1.entgegen § 18a Antipersonenminen einsetzt, entwickelt, herstellt, mit ihnen
Handel treibt, von einem anderen erwirbt oder einem anderen überläßt, einführt,
ausführt, durch das Bundesgebiet durchführt oder sonst in das Bundesgebiet oder
aus dem Bundesgebiet verbringt oder sonst die tatsächliche Gewalt über sie ausübt,
insbesondere sie transportiert, lagert oder zurückbehält,

2.einen anderen zu einer in Nummer 1 bezeichneten Handlung verleitet oder

3.eine in Nummer 1 bezeichnete Handlung fördert.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn

1.der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbsmäßig handelt oder

2.sich die Handlung nach Absatz 1 auf eine große Zahl von Antipersonenminen bezieht.

(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu drei Jahren.

(4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 fahrlässig oder in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 oder 3 leichtfertig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder Geldstrafe.

§ 21 Taten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes

§ 19 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und 6, § 20 sowie § 20a gelten unabhängig
vom Recht des Tatorts auch für Taten, die außerhalb des Geltungsbereichs dieser
Vorschriften begangen werden, wenn der Täter Deutscher ist.

§ 22 Ausnahmen

Die §§ 18, 20 und 21 gelten nicht für eine auf chemische Waffen bezogene dienstliche
Handlung

1.des Mitglieds oder der zivilen Arbeitskraft einer Truppe oder eines zivilen Gefolges
im Sinne des Abkommens zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die
Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951 oder

2.eines Deutschen in Stäben oder Einrichtungen, die auf Grund des Nordatlantikvertrages
vom 4. April 1949 gebildet worden sind.
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§ 22a Sonstige Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1.Kriegswaffen ohne Genehmigung nach § 2 Abs. 1 herstellt,

2.die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen ohne Genehmigung nach § 2 Abs. 2 von einem
anderen erwirbt oder einem anderen überläßt,

3.im Bundesgebiet außerhalb eines abgeschlossenen Geländes Kriegswaffen ohne
Genehmigung nach § 3 Abs. 1 oder 2 befördern läßt oder selbst befördert,

4.Kriegswaffen einführt, ausführt, durch das Bundesgebiet durchführt oder sonst in das
Bundesgebiet oder aus dem Bundesgebiet verbringt, ohne daß die hierzu erforderliche
Beförderung genehmigt ist,

5.mit Seeschiffen, welche die Bundesflagge führen, oder mit Luftfahrzeugen, die in
die Luftfahrzeugrolle der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind, absichtlich
oder wissentlich Kriegswaffen ohne Genehmigung nach § 4 befördert, die außerhalb
des Bundesgebietes ein- und ausgeladen und durch das Bundesgebiet nicht durchgeführt
werden,

6.über Kriegswaffen sonst die tatsächliche Gewalt ausübt, ohne daß

a)der Erwerb der tatsächlichen Gewalt auf einer Genehmigung nach diesem Gesetz beruht
oder

b)eine Anzeige nach § 12 Abs. 6 Nr. 1 oder § 26a erstattet worden ist,

oder

7.einen Vertrag über den Erwerb oder das Überlassen ohne Genehmigung nach § 4a Abs. 1
vermittelt oder eine Gelegenheit hierzu nachweist oder einen Vertrag ohne Genehmigung
nach § 4a Abs. 2 abschließt.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4, 6 oder 7 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande,
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat, unter Mitwirkung
eines anderen Bandenmitglieds handelt.

(3) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe.

(4) Wer fahrlässig eine in Absatz 1 Nr. 1 bis 4, 6 oder 7 bezeichnete Handlung begeht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Nach Absatz 1 Nr. 3 oder 4 wird nicht bestraft, wer Kriegswaffen, die er in
das Bundesgebiet eingeführt oder sonst verbracht hat, freiwillig und unverzüglich
einer Überwachungsbehörde, der Bundeswehr oder einer für die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit zuständigen Behörde oder Dienststelle abliefert. Gelangen die
Kriegswaffen ohne Zutun desjenigen, der sie in das Bundesgebiet eingeführt oder sonst
verbracht hat, in die tatsächliche Gewalt einer der in Satz 1 genannten Behörden oder
Dienststellen, so genügt sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Kriegswaffen
abzuliefern.

§ 22b Verletzung von Ordnungsvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. eine Auflage nach § 10 Abs. 1 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erfüllt,

2. das Kriegswaffenbuch nach § 12 Abs. 2 nicht, unrichtig oder nicht vollständig
führt,

3. Meldungen nach § 12 Abs. 5 oder Anzeigen nach § 12 Abs. 6 nicht, unrichtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder eine Auflage nach § 12 Abs. 6
Satz 4 oder 5 nicht erfüllt,
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3a.einer nach § 12a Abs. 1 oder § 13a erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt,
soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 4.
Auskünfte nach § 14 Abs. 5 nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt,

5. Betriebsaufzeichnungen und sonstige Unterlagen entgegen § 14 Abs. 5 nicht, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

6. der Pflicht nach § 14 Abs. 5 zur Duldung des Betretens von Räumen und Grundstücken
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

(3) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 12
Abs. 3 bei der Übergabe zur Beförderung von Kriegswaffen eine Ausfertigung der
Genehmigungsurkunde nicht übergibt oder entgegen § 12 Abs. 4 bei der Beförderung eine
Ausfertigung der Genehmigungsurkunde nicht mitführt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 23 Verwaltungsbehörden

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, das Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und das Bundesministerium der Finanzen
sind, soweit sie nach § 14 Abs. 1 und 2 für die Überwachung zuständig sind,
zugleich Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten. § 36 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt
entsprechend.

§ 24 Einziehung und Erweiterter Verfall

(1) Kriegswaffen, auf die sich eine Straftat nach §§ 19, 20, 21 oder 22a bezieht,
können zugunsten des Bundes eingezogen werden; § 74a des Strafgesetzbuches
ist anzuwenden. Sie werden auch ohne die Voraussetzungen des § 74 Abs. 2 des
Strafgesetzbuches eingezogen, wenn das Wohl der Bundesrepublik Deutschland es
erfordert; dies gilt auch dann, wenn der Täter ohne Schuld gehandelt hat.

(2) Die Entschädigungspflicht nach § 74f des Strafgesetzbuches trifft den Bund.

(3) In den Fällen des § 19 Abs. 1 und 2, Abs. 2 Nr. 2 auch in Verbindung mit § 21,
des § 20 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 21, und des § 22a Abs. 1 ist § 73d des
Strafgesetzbuches anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande
handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat.

§ 25 

(weggefallen)

Sechster Abschnitt
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 26 Vor Inkrafttreten des Gesetzes erteilte Genehmigungen

Genehmigungen, die im vorläufigen Genehmigungsverfahren auf Grund des Artikels 26 Abs.
2 des Grundgesetzes erteilt worden sind, gelten als nach diesem Gesetz erteilt.

§ 26a Anzeige der Ausübung der tatsächlichen Gewalt

Wer am Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet die tatsächliche Gewalt über Kriegswaffen ausübt, die er zuvor
erlangt hat, hat dies dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unter
Angabe von Waffenart, Stückzahl, Waffennummer oder sonstiger Kennzeichnung binnen
zwei Monaten nach dem Wirksamwerden des Beitritts anzuzeigen, sofern er nicht von
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dem Genehmigungserfordernis für den Erwerb der tatsächlichen Gewalt freigestellt oder
nach § 26b angewiesen ist. Nach Ablauf dieser Frist darf die tatsächliche Gewalt über
anmeldepflichtige, jedoch nicht angemeldete Kriegswaffen nicht mehr ausgeübt werden.

§ 26b Übergangsregelungen für das in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannte Gebiet

(1) Eine vor dem Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet begonnene oder in Aussicht genommene und nicht
aufschiebbare Handlung, die nach diesem Gesetz der Genehmigung bedarf, kann vorläufig
genehmigt werden. In diesen Fällen ist die erforderliche Genehmigung binnen eines
Monats nach Erteilung der vorläufigen Genehmigung zu beantragen. Wird die Genehmigung
versagt, so kann dem Antragsteller in entsprechender Anwendung des § 9 eine angemessene
Entschädigung gewährt werden, wenn es auch im Hinblick auf ein schutzwürdiges Vertrauen
auf die bisherige Rechtslage eine unbillige Härte wäre, die Entschädigung zu versagen.

(2) Für völkerrechtliche Vereinbarungen der Deutschen Demokratischen Republik, soweit
sie die Lieferung oder die Instandhaltung von Kriegswaffen zum Gegenstand haben, gilt
abweichend von § 27 folgendes:

1.Soweit vor dem Tage des Wirksamwerdens des Beitritts staatliche Aufträge zur
Herstellung oder zur Ausfuhr in oder zur Einfuhr aus Mitgliedstaaten des Warschauer
Vertrages für das Jahr 1990 angewiesen sind, gelten die zur Durchführung dieser
Anweisungen erforderlichen, nach § 2 oder § 3 genehmigungsbedürftigen Handlungen als
genehmigt.

2.Bei Anweisungen im Sinne der Nummer 1 in bezug auf Staaten, die nicht Mitgliedstaaten
des Warschauer Vertrages sind, können genehmigungsbedürftige, aber unaufschiebbare
Handlungen vorläufig genehmigt werden; Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Für den Fall, daß die Deutsche Demokratische Republik ein Gesetz zur Inkraftsetzung
dieses Gesetzes erläßt, wird das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Maßgaben der
Absätze 1 und 2 und des § 26a so zu ändern, daß deren Ziele unter Berücksichtigung der
neuen Rechtslage erreicht werden.

§ 27 Zwischenstaatliche Verträge

Verpflichtungen der Bundesrepublik auf Grund zwischenstaatlicher Verträge bleiben
unberührt. Insoweit gelten die nach Artikel 26 Abs. 2 des Grundgesetzes und die nach
diesem Gesetz erforderlichen Genehmigungen als erteilt.

§ 28 Berlin-Klausel

(gegenstandslos)

§ 29 Inkrafttreten

(Inkrafttreten)

Anlage (zu § 1 Abs. 1)
Kriegswaffenliste

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1990, 2515 - 2519;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote

Teil A

Kriegswaffen, auf deren Herstellung die Bundesrepublik Deutschland verzichtet hat
(Atomwaffen, biologische und chemische Waffen)

Von der Begriffsbestimmung der Waffen ausgenommen sind alle Vorrichtungen, Teile,
Geräte, Einrichtungen, Substanzen und Organismen, die zivilen Zwecken oder der
wissenschaftlichen, medizinischen oder industriellen Forschung auf den Gebieten der
reinen und angewandten Wissenschaft dienen. Ausgenommen sind auch die Substanzen
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und Organismen der Nummern 3 und 5, soweit sie zu Vorbeugungs-, Schutz- oder
Nachweiszwecken dienen.

-----

1)Für die unter Nummer 3 Buchstabe b genannten biologischen Agenzien sind im Falle ihrer zivilen Verwendung die
Ausfuhrbeschränkungen auf Grund

- der Verordnung (EG) Nr. 3381/94 des Rates vom 19. Dezember 1994 über eine Gemeinschaftsregelung der Ausfuhrkontrolle
von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EG Nr. L 367 S. 1) in Verbindung mit dem Beschluß des Rates vom 19.
Dezember 1994 über die vom Rat gemäß Artikel J.3 des Vertrages über die Europäische Union angenommene gemeinsame Aktion
zur Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EG Nr. L 367 S. 8) sowie

- der Regelungen der Außenwirtschaftsverordnung, insbesondere der §§ 5 und 7 Abs. 4,

zu beachten.
Für Ricin und Saxitoxin (Nummer 3.1 Buchstabe d und Nummern 4 und 5) gelten zusätzlich die Beschränkungen, Meldepflichten
und Inspektionsvorschriften des Ausführungsgesetzes zum Chemiewaffenübereinkommen vom 2. August 1994 (BGBl. I S. 1954)
und der Ausführungsverordnung zum Chemiewaffenübereinkommen vom 20. November 1996 (BGBl. I S. 1794).

I. Atomwaffen

1.Waffen aller Art, die Kernbrennstoffe oder radioaktive Isotope enthalten oder eigens
dazu bestimmt sind, solche aufzunehmen oder zu verwenden, und Massenzerstörungen,
Massenschäden oder Massenvergiftungen hervorrufen können

2.Teile, Vorrichtungen, Baugruppen oder Substanzen, die eigens für eine in Nummer
1 genannte Waffe bestimmt sind oder die für sie wesentlich sind, soweit keine
atomrechtlichen Genehmigungen erteilt sind

Begriffsbestimmung:
Als Kernbrennstoff gilt Plutonium, Uran 233, Uran 235 (einschließlich Uran 235, welches
in Uran enthalten ist, das mit mehr als 2,1 Gewichtsprozent Uran 235 angereichert
wurde) sowie jede andere Substanz, welche geeignet ist, beträchtliche Mengen
Atomenergie durch Kernspaltung oder -vereinigung oder eine andere Kernreaktion der
Substanz freizumachen. Die vorstehenden Substanzen werden als Kernbrennstoff angesehen,
einerlei in welchem chemischen oder physikalischen Zustand sie sich befinden.

II. Biologische Waffen

3.Biologische Kampfmittel

a)schädliche Insekten und deren toxische Produkte;

b)biologische Agenzien (Mikroorganismen, Viren, Pilze sowie Toxine); insbesondere:

3.1 human- und tierpathogene Erreger sowie Toxine

a)Viren wie folgt:

1. Chikungunya-Virus,

2. Haemorrhagisches Kongo-Krim-Fieber-Virus,

3. Dengue-Fiebervirus,

4. Eastern Equine Enzephalitis-Virus,

5. Ebola-Virus,

6. Hantaan-Virus,

7. Junin-Virus,

8. Lassa-Virus,

9. Lymphozytäre Choriomeningitis-Virus,

10. Machupo-Virus,

11. Marburg-Virus,

12. Affenpockenvirus,

13. Rift-Valley-Fieber-Virus,

14. Zeckenenzephalitis-Virus (Virus der russischen Frühjahr-/
Sommerenzephalitis),

15. Variola-Virus,
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16. Venezuelan Equine Enzephalitis-Virus,

17. Western Equine Enzephalitis-Virus,

18. Whitepox-Virus,

19. Gelbfieber-Virus,

20. Japan-B-Enzephalitis-Virus;

b)Rickettsiae wie folgt:

1.Coxiella burnetii,

2.Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana),

3.Rickettsia prowazekii,

4.Rickettsia rickettsii;

c)Bakterien wie folgt:

1. Bacillus anthracis,

2. Brucella abortus,

3. Brucella melitensis,

4. Brucella suis,

5. Chlamydia psittaci,

6. Clostridium botulinum,

7. Francisella tularensis,

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei),

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),

10. Salmonella typhi,

11. Shigella dysenteriae,

12. Vibrio cholerae,

13. Yersinia pestis;

d)Toxine wie folgt:

1. Clostridium-botulinum-Toxine,

2. Clostridium-perfringens-Toxine,

3. Conotoxin,

4. Ricin,

5. Saxitoxin,

6. Shiga-Toxin,

7. Staphylococcus-aureus-Toxine,

8. Tetrodotoxin,

9. Verotoxin,

10. Microxystin (Cyanoginosin);

3.2 tierpathogene Erreger

a)Viren wie folgt:

1. Afrikanisches Schweinepest-Virus,

2. Aviäre Influenza Viren wie folgt:

a)uncharakterisiert oder

b)Viren mit hoher Pathogenität gemäß Richtlinie 92/40/EWG des Rates vom
19. Juni 1992 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der Geflügelpest
(ABl. EG Nr. L 167 S. 1) wie folgt:



Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG)
absatz92  kriegswaffen79  genehmigung61  nummer53  waffen42  bundesgebiet35  

gewalt30  handlung25  fallen25  tatsächliche20  nummern20  genannten20  grund18  bedarf18  

rechtsverordnung17  insbesondere17  freiheitsstrafe17  vorschriften16  beförderung16  

atomwaffen16  sinne13  gilt13  bundesministerium13  abschnitt13  4a13  überlass13  

zustandigen12  gelten12  antipersonenminen12  befördern12  zustimmung11  überlassen11  

sonstige11  gesetz11  folgt11  einschließlich11  bundesrepublik11  bundesrates11  biologische11  

wirtschaft10  tatsächlichen10  strafvorschriften10  soweit10  gesetzes10  erteilung10  

chemische10  bundesgebietes10  bestimmt10  art10  überwachungsbehorde9  strafe9  

sicherheit9  handelt9  fahrlässig9  erteilt9  bundesregierung9  bezeichnete9  besteht9  

widerruf8  täter8  satz8  gefahr8  erwerb8  ermächtigt8  erforderlichen8  entschädigung8  

eigens8  bestraft8  behörden8  aufrechterhaltung8  artikel8  widerrufen7  verbot7  

verbindung7  überwachungsbehörden7  personen7  kriegswaffenliste7  geldstrafe7  

eingeführt7  bundeswehr7  bezeichneten7  ausübt7  ausgenommen7  xanthomonas6  

unbrauchbar6  technologie6  schweren6  organismen6  offentlichen6  munition6  

innerhalb6  herstellung6  handel6  genehmigungsurkunde6  genehmigungen6  

erwirbt6  erwerben6  erforderliche6  enthalten6  dienststellen6  chemischen6  

begriffsbestimmung6  ausfuhrkontrolle6  annahme6  vollständig5  viren5  verwendet5  

verwenden5  vertrages5  verkehr5  verbunden5  uran5  teile5  substanzen5  leichtfertig5  
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aa) Typ-A-Viren mit einem IVPI (intravenöser Pathogenitätsindex) in 6
Wochen alten Hühnern größer als 1,2 oder

bb) Typ-A-Viren vom Subtyp H5 oder H7, für welche die Nukleotid-
Sequenzierung an der Spaltstelle für Hämagglutinin multiple basische
Aminosäuren aufweist,

3. Bluetongue-Virus,

4. Maul- und Klauenseuche-Virus,

5. Ziegenpockenvirus,

6. Aujeszky-Virus,

7. Schweinepest-Virus (Hog cholera-Virus),

8. Lyssa-Virus,

9. Newcastle-Virus,

10. Virus der Pest der kleinen Wiederkäuer,

11. Schweine-Entero-Virus vom Typ 9 (Virus der vesikulären Schweinekrankheit),

12. Rinderpest-Virus,

13. Schafpocken-Virus,

14. Teschen-Virus,

15. Vesikuläre Stomatitis-Virus;

b)Bakterien wie folgt:
Mycoplasma mycoides;

3.3 pflanzenpathogene Erreger

a)Bakterien wie folgt:

1.Xanthomonas albilineans,

2.Xanthomonas campestris pv. citri einschließlich darauf zurückzuführender
Stämme wie Xanthomonas campestris pv. citri Typen A, B, C, D, E oder
anders klassifizierte wie Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv.
aurantifolia oder Xanthomonas pv. campestris pv. citromelo;

b)Pilze wie folgt:

1.Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae),

2.Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae),

3.Micricyclus ulei (syn. Dothidella ulei),

4.Puccina graminis (syn. Puccina graminis f. sp. tritici),

5.Puccina striiformis (syn. Puccina glumarum),

6.Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae);

3.4 genetisch modifizierte Mikroorganismen wie folgt:

a)genetisch modifizierte Mikroorganismen oder genetische Elemente, die
Nukleinsäuresequenzen enthalten, welche mit der Pathogenität der in
Unternummer 3.1 Buchstabe a, b oder c oder Unternummer 3.2 oder 3.3 genannten
Organismen assoziiert sind,

b)genetisch modifizierte Mikroorganismen oder genetische Elemente, die eine
Nukleinsäuresequenz-Kodierung für eines der in Unternummer 3.1 Buchstabe d
genannten Toxine enthalten.

4.Einrichtungen oder Geräte, die eigens dazu bestimmt sind, die in Nummer 3 genannten
biologischen Kampfmittel für militärische Zwecke zu verwenden, sowie Teile oder
Baugruppen, die eigens zur Verwendung in einer solchen Waffe bestimmt sind.
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III. Chemische Waffen

5. A. Toxische Chemikalien (Registriernummer nach Chemical Abstracts Service;
CAS-Nummer)

  a) O-Alkyl(<=C(tief)10 einschließlich
Cycloalkyl)-alkyl-(Me, Et, n-Pr oder I-Pr)-
phosphonofluoride, zum Beispiel:

 

   Sarin:  
   O-Isopropylmethyl-phosphonofluorid (107-44-8),
   Soman:  
   O-Pinakolylmethyl-phosphonofluorid (96-64-0),
  b) O-Alkyl(<=C(tief)10 einschließlich Cycloalkyl)-

N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-
phosphoramidocyanide, zum Beispiel:

 

   Tabun:  
   O-Ethyl-N,N-dimethyl-phosphoramidocyanid (77-81-6),
  c) O-Alkyl(H oder <=C(tief)10 einschließlich

Cycloalkyl)-S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr oder i-
Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-
phosphonothiolate sowie entsprechende alkylierte
und protonierte Salze, zum Beispiel:

 

   VX:  
   O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethylmethyl-

phosphonothiolat (50782-69-9),
  d) Schwefelloste:  
   2-Chlorethylchlormethylsulfid (2625-76-5),
   Senfgas:  
   Bis-(2-chlorethyl)-sulfid (505-60-2),
   Bis-(2-chlorethylthio)-methan (63869-13-6),
   Sesqui-Yperit (Q):  
   1,2-Bis-(2-chlorethylthio)-ethan (3563-36-8),
   1,3-Bis-(2-chlorethylthio)-n-propan (63905-10-2),
   1,4-Bis-(2-chlorethylthio)-n-butan (142868-93-7),
   1,5-Bis-(2-chlorethylthio)-n-pentan (142868-94-8),
   Bis-(2-chlorethylthiomethyl)-ether (63918-90-1),
   O-Lost:  
   Bis-(2-chlorethylthioethyl)-ether (63918-89-8),
  e) Lewisite:  
   Lewisit 1:  
   2-Chlorvinyldichlorarsin (541-25-3),
   Lewisit 2:  
   Bis-(2-chlorvinyl)-chlorarsin (40334-69-8),
   Lewisit 3:  
   Tris-(2-chlorvinyl)-arsin (40334-70-1),
  f) Stickstoffloste:  
   HN1:  
   Bis-(2-chlorethyl)-ethylamin (538-07-8),
   HN2:  
   Bis-(2-chlorethyl)-methylamin (51-75-2),
   HN3:  
   Tris-(2-chlorethyl)-amin (555-77-1),
  g) BZ:  
   3-Chinuclidinylbenzilat (6581-06-2).
 B. Ausgangsstoffe
  a) Alkyl(Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-

phosphonsäuredifluoride, zum Beispiel:
 

   DF:  
   Methylphosphonsäuredifluorid (676-99-3),
  b) O-Alkyl(H oder <=C(tief)10 einschließlich

Cycloalkyl)-O-2-Dialkyl (Me, Et, n-Pr oder i-
Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et, n-Pr oder i-Pr)-
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phosphonite und entsprechende alkylierte und
protonierte Salze, zum Beispiel:

   QL:  
   O-Ethyl-O-2-diisopropylaminoethylmethyl-

phosphonit (57856-11-8),
  c) Chlor-Sarin:  
   O-Isopropylmethylphosphonochlorid (1445-76-7),
  d) Chlor-Soman:  
   O-Pinakolylmethylphosphonochlorid (7040-57-5).

6.Einrichtungen oder Geräte, die eigens dazu bestimmt sind, die in Nummer 5 genannten
chemischen Kampfstoffe für militärische Zwecke zu verwenden, sowie Teile oder
Baugruppen, die eigens zur Verwendung in einer solchen Waffe bestimmt sind.

Teil B

Sonstige Kriegswaffen

I. Flugkörper

7. Lenkflugkörper

8. ungelenkte Flugkörper (Raketen)

9. sonstige Flugkörper

10. Abfeuereinrichtungen (Startanlagen und Startgeräte) für die Waffen der Nummern
7 und 9 einschließlich der tragbaren Abfeuereinrichtungen für Lenkflugkörper zur
Panzer- und Fliegerabwehr

11. Abfeuereinrichtungen für die Waffen der Nummer 8 einschließlich der tragbaren
Abfeuereinrichtungen sowie der Raketenwerfer

12. Triebwerke für die Waffen der Nummern 7 bis 9

II. Kampfflugzeuge und -hubschrauber

13. Kampfflugzeuge, wenn sie mindestens eines der folgenden Merkmale besitzen:

1.integriertes Waffensystem, das insbesondere über Zielauffassung, Feuerleitung und
entsprechende Schnittstellen zur Avionik verfügt,

2.integrierte elektronische Kampfmittel,

3.integriertes elektronisches Kampfführungssystem

14. Kampfhubschrauber, wenn sie mindestens eines der folgenden Merkmale besitzen:

1.integriertes Waffensystem, das insbesondere über Zielauffassung, Feuerleitung und
entsprechende Schnittstellen zur Avionik verfügt,

2.integrierte elektronische Kampfmittel,

3.integriertes elektronisches Kampfführungssystem

15. Zellen für die Waffen der Nummern 13 und 14

16. Strahl-, Propellerturbinen- und Raketentriebwerke für die Waffen der Nummer 13

III. Kriegsschiffe und schwimmende Unterstützungsfahrzeuge

17. Kriegsschiffe einschließlich solcher, die für die Ausbildung verwendet werden

18. Unterseeboote

19. kleine Wasserfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Knoten, die mit
Angriffswaffen ausgerüstet sind

20. Minenräumboote, Minenjagdboote, Minenleger, Sperrbrecher sowie sonstige
Minenkampfboote

21. Landungsboote, Landungsschiffe

22. Tender, Munitionstransporter
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23. Rümpfe für die Waffen der Nummern 17 bis 22

IV. Kampffahrzeuge

24. Kampfpanzer

25. sonstige gepanzerte Kampffahrzeuge einschließlich der gepanzerten
kampfunterstützenden Fahrzeuge

26. Spezialfahrzeuge aller Art, die ausschließlich für den Einsatz der Waffen der
Nummern 1 bis 6 entwickelt sind

27. Fahrgestelle für die Waffen der Nummern 24 und 25

28. Türme für Kampfpanzer

V. Rohrwaffen

29. a)Maschinengewehre, ausgenommen solche mit Wasserkühlung,

b)Maschinenpistolen, ausgenommen solche, die als Modell vor dem 2. September 1945
bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind,

c)vollautomatische Gewehre, ausgenommen solche, die als Modell vor dem 2. September
1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind,

d)halbautomatische Gewehre mit Ausnahme derjenigen, die als Modell vor dem 2.
September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind, und
der Jagd- und Sportgewehre

30. Granatmaschinenwaffen, Granatgewehre, Granatpistolen

31. Kanonen, Haubitzen, Mörser jeder Art

32. Maschinenkanonen

33. gepanzerte Selbstfahrlafetten für die Waffen der Nummern 31 und 32

34. Rohre für die Waffen der Nummern 29, 31 und 32

35. Verschlüsse für die Waffen der Nummern 29, 31 und 32

36. Trommeln für Maschinenkanonen

VI.Leichte Panzerabwehrwaffen, Flammenwerfer, Minenleg- und Minenwurfsysteme

37. rückstoßarme, ungelenkte, tragbare Panzerabwehrwaffen

38. Flammenwerfer

39. Minenleg- und Minenwurfsysteme für Landminen

VII. Torpedos, Minen, Bomben, eigenständige Munition

40. Torpedos

41. Torpedos ohne Gefechtskopf (Sprengstoffteil)

42. Rumpftorpedos (Torpedos ohne Gefechtskopf - Sprengstoffteil - und ohne
Zielsuchkopf)

43. Minen aller Art

44. Bomben aller Art einschließlich der Wasserbomben

45. Handflammpatronen

46. Handgranaten

47. Pioniersprengkörper, Hohl- und Haftladungen sowie sprengtechnische Minenräummittel

48. Sprengladungen für die Waffen der Nummer 43

VIII. Sonstige Munition
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49. Munition für die Waffen der Nummern 31 und 32

50. Munition für die Waffen der Nummer 29, ausgenommen Patronenmunition mit
Vollmantelweichkerngeschoss, sofern

1.das Geschoss keine Zusätze, insbesondere keinen Lichtspur-, Brand- oder
Sprengsatz, enthält und

2.Patronenmunition gleichen Kalibers für Jagd- oder Sportzwecke verwendet wird

51. Munition für die Waffen der Nummer 30

52. Munition für die Waffen der Nummern 37 und 39

53. Gewehrgranaten

54. Geschosse für die Waffen der Nummern 49 und 52

55. Treibladungen für die Waffen der Nummern 49 und 52

IX. Sonstige wesentliche Bestandteile

56. Gefechtsköpfe für die Waffen der Nummern 7 bis 9 und 40

57. Zünder für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 bis 53 und
59, ausgenommen Treibladungsanzünder

58. Zielsuchköpfe für die Waffen der Nummern 7, 9, 40, 44, 49, 59 und 60

59. Submunition für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 44, 49 und 61

60. Submunition ohne Zünder für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 44, 49 und 61

X. Dispenser

61. Dispenser zur systematischen Verteilung von Submunition

XI. Laserwaffen

62. Laserwaffen, besonders dafür konstruiert, dauerhafte Erblindung zu verursachen.

Ausfertigungsdatum: 19.4.1961, Status: Erlassen, Fundstelle: BGBl I 1961, 444
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Bayern-Chemie
Protac GmbH

LFK
Lenkflugkörpersysteme

Military Air Systems

Hellenic Shipyards

Nordseewerke

Dynamit Nobel 
Defence GmbH

Defence Elektronics

Defence and 
Communications Systems

IBD Deisenroth
Engineering

ADS Gesellschaft
für aktive Schutzsysteme 
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§ 6 des KrWaffKontrG verbietet unter anderem die Lieferung von Waffen 
an ein anderes Land, wenn die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei 
einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei einem Angriffskrieg, 
verwendet werden. Die Lieferung von Kriegswaffen in Krisengebiete ist 
damit untersagt.



Verteilung deutscher  
Rüstungsproduzenten

BayernBaden-Württemberg

Thüringen

Berlin

Saarland

Brandenburg

Sachsen

Mecklemburg
Vorpommern

Hamburg

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Schleswig
Holstein

Nordrhein-Westfalen Hessen



Verteilung deutscher  
Rüstungsproduzenten,
die nach KrWaffG  
Kriegswaffen herstellen.

BayernBaden-Württemberg

Sachsen
Anhalt

Mecklemburg
Vorpommern

Hamburg

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Schleswig
Holstein

Nordrhein-Westfalen Hessen Thüringen



Deutsche Rüstungsproduzenten
sortiert nach Bundesländern.

Bayern (25)

Aeromaritime Systembau GmbH 
Ludwig-Erhard-Str. 16 
85375 Neufahrn 
Tel. 08165 / 61 71-0 
Fax  08165 / 90 83 89 
info@aeromaritime.de 
www.aeromaritime.de 

Albrecht Bender GmbH & Co. KG 
Nürnberger Str. 2 
91781 Weißenburg 
Tel. 09141 / 9 05-0 
Fax  09141 / 9 05-60 
mailbox@a-bender.de 
www.a-bender.de

Bayern-Chemie GmbH
Postfach 1131
84544 Aschau/Inn
Tel. 08638 / 60 15 41
Fax  08638 / 60 15 42
www.bayern-chemie.de

Diehl & Eagle Picher GmbH
Fischbachstraße 20
90552 Röthenbach
Tel. 0911 / 9 57-20 73
Fax  0911 / 9 57-24 85
www.battery.de

Diehl BGT Defence 
GmbH & Co. KG
Fischbachstraße 16
90552 Röthenbach
Tel. 0911 / 9 57-0
Fax  0911 / 9 57-25 10
www.diehl-bgt-defence.de

EADS Deutschland GmbH
Willy-Messerschmitt-Straße
85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 6 07-0
www.eads.de

EADS Deutschland GmbH
Military Air Systems
Rechliner Straße
85077 Manching
Tel. 08459 / 81 05
Fax  08459 / 81 64 085
www.eads.de

ESG Elektroniksystem 
und Logistik GmbH 
Einsteinstr. 174 
81675 München 
Tel. 089 / 92 16-0 
Fax  089 / 92 16-26 31 
info@esg.de 
www.esg.de

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Siemensstraße 11 
85080 Gaimersheim 
Tel. 08458 / 34 36-10 
Fax  08458 / 34 36-22
www.esg.de

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Frankfurter Ring 211  
80807 München 
Tel. 089 / 92 16-18 31 
Fax  089 / 92 16-18 60 
www.esg.de

Euro-Art GmbH 
Leopoldstr. 242 
80807 München 
Tel. 089 / 63 65 87 09 
Fax  089 / 35 02 98 00 
office@euroart-cobra.de 
www.thales-airdefence.com

Eurocopter GmbH
Willy-Messerschmitt-Straße
85521 Ottobrunn
Tel. 089 / 60 00 04
Fax  089 / 60 00 64 81

EuroSpike GmbH
Fischbachstraße 16
90552 Röthenbach
Tel. 0911 / 9 57-29 13
Fax  0911 / 9 57-21 60
www.eurospike.com

GIWS Gesellschaft für 
intelligente Wirksysteme
Kupferstraße 4
90478 Nürnberg
Tel. 0911 / 46 26 26-0
Fax  0911 / 46 26 26-40
www.giws.de

GLS - Gesellschaft für  
logistischen Service mbH 
Paul-Gerhardt-Allee 50 
81245 München 
Tel.:  089 / 81 40-4743 
Fax.: 089 / 8 12 63 80 
rosemarie.schuessler
@kmweg.de 
www.gls-muenchen.de

Goldhofer Aktiengesellschaft 
Donaustr. 95 
87700 Memmingen 
Tel. 08331 / 15-0 
Fax  08331 / 15-239 
info@goldhofer.de 
www.goldhofer.de 

ITS International Training 
& Support GmbH 
Claude-Dornier-Str. 
820234 Wessling 
Tel. 08153 / 30 25 00 
Fax  08153 / 30 49 60 
info@itsmuc.de 
www.itsmuc.de

Krauss-Maffei Wegmann GmbH 
Krauss-Maffei-Str. 11 
80997 München 
Tel. 089 / 81 40-50 
Fax  089 / 81 40-4900 
info@kmweg.de 
www.kmweg.de

Lechmotoren GmbH
Südliche Römerstraße 12-16 
86972 Altenstadt 
Tel. 08861 / 710-0 
Fax  08861 / 710-180 
info@lechmotoren.de 
www.lechmotoren.de

LFK Lenkflugkörpersysteme GmbH
Hagenauer Forst 27
86529 Schrobenhausen
Tel. 08252 / 9 90 02
www.mbda-systems.com

LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH
Landshuter Straße 26
85716 Unterscheißheim
Tel. 089 / 3 17-0
www.mbda-systems.com

MAN Nutzfahrzeuge AG 
Behörden Militär 
Dachauer Str. 667 
80995 München 
Tel. 089 / 15 80-3695 
Fax  089 / 15 80-4428 
georg_poellath@mn.man.de 
www.man-nutzfahrzeuge.de

MTU Aero Engines GmbH
Dachauer Str. 665 
80995 München 
Tel. 089 / 14 89-0 
Fax  089 / 14 89-5500	
info@mtu.de
www.mtu.de 

Panavia Aircraft GmbH
Am Söldnermoos 17 
85399 Hallbergmoos 
Tel. 0811 / 80-0 
Fax  0811 / 80-555 
info@panavia.de 
www.panavia.de



Premium Aerotec GmbH
Haunstetter Str. 225 
86179 Augsburg 
Tel. 0821 / 8 01-0 
Fax  0821 / 8 01-62071 
www.premium-aerotec.com

RAM-System GmbH 
Daimlerstr. 11 
85521 Ottobrunn 
Tel. 089 / 60 80 03-0 
Fax  089 / 60 80 03-58 
argyrakis@ramsys.de
www.ramsys.de

Renk AG 
Gögginger Str. 73 
86159 Augsburg 
Tel. 0821 / 57 00-681 
Fax  0821 / 57 00-552 
maximilian.angruener@renk-ag.com 
www.renk.de

Rohde & Schwarz 
GmbH & Co.KG 
Mühldorfstr. 15 
81671 München 
Tel. 089 / 41 29-12230 
Fax  089 / 41 29-13563 
robert.stecher@rsd.
rohde-schwarz.com 
www.rohde-schwarz.com

Rheinmetall Defence 
Electronics GmbH
Carl-Zeiss-Ring 19
85737 Ismaning
Tel. 089 / 96 24 03-0
Fax  089 / 96 24 03-29
www.rheinmetall-detec.de

Rheinmetall Landsysteme GmbH
Finkenweg 7
86368 Gersthofen
Tel. 0821 / 90 75-0
Fax  0821 / 90 75-200

Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH
Liebigstraße 17
84544 Aschau am Inn
Tel. 08638 / 68-0
Fax  08638 / 68-375
info-wm@rheinmetall.com

Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH 
Fronau 13 
83458 Schneizlreuth 
Tel. 08651 / 7 03-58 
Fax  08651 / 7 03-70 
vkesseler@buck-tech.com
info-wm@rheinmetall.com

Schleifring und 
Apparatebau GmbH 
Am Hardtanger 10 
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel. 08141 / 4 03-0 
Fax  08141 / 4 03-45 
sales@schleifring.de 
www.schleifring.de

Baden-Württemberg (22)

AIM Infrarot-Module GmbH
Theresienstraße 2
74072 Heilbronn
Tel. 07131 / 62 12-0
Fax  07131 / 62 12-929
www.aim-ir.de 

Alfred Kärcher Gmb & Co. 
Alfred-Kärcher-Str. 28-40 
71364 Winnenden 
Tel. 07195 / 14-2262 
Fax  07195 / 14-2797
helmut.stelmueller@de.kaercher.com 
klaus.flad@de.kaercher.com 
www.kaercher-sgc.com 

Behr Industry GmbH & Co. KG 
Heilbronner Str. 380 
70469 Stuttgart 
Tel. 0711 / 8 96-0 
Fax  0711 / 8 96-3075 
behrindustry@behrgroup.com 
www.behrindustry.behrgroup.com

Carl Zeiss Optronics GmbH 
Carl-Zeiss-Str. 22 
73447 Oberkochen 
Tel. 07364 / 20-6530 
Fax  07364 / 20-3697 
marketing-zeo@zeiss.de 
www.zeiss-optronik.de

Daimler AG
Mercedesstr. 136
70327 Stuttgart
Tel. 0711 / 1 70
Fax  0711 / 1 72 22 44
www.daimler.com

Diehl VA Systeme 
Stiftung & Co. GmbH
Alte Nußdorfer Str. 13 
88662 Überlingen 
Tel. 07551 / 89-2685 
Fax  07551 / 89-4835 
paul.sonnenschein@
diehl-va-systeme.de 
www.bgt.de

Diehl BGT Defence GmbH 
& Co. KG
Alte Nußdorfer Straße
88662 Überlingen
Tel. 075 51 / 89-01
Fax  075 51 / 89-2822
www.diehl-bgt-defence.de

Doll Fahrzeugbau GmbH 
Industriestr. 13 
77728 Oppenau 
Tel. 07804 / 49-0 
Fax  07804 / 49-157 
paspitznagel@doll-oppenau.com 
www.doll-oppenau.com

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Neckarstraße 16 
71065 Sindelfingen 
Tel. 07031 / 2 04 47-0 
Fax  07031 / 2 04 47-29 
www.esg.de

Eurocopter GmbH	
Industriestr. 4-6 
86609 Donauwörth 
Tel. 0906 / 71-0 
Fax  0906 / 71 40 11

Heckler & Koch GmbH
Postfach 1329
Härlestr. 14
78727 Oberndorf am Neckar
Tel. 07423 / 79-0
Fax  07423 / 79-2406
hkinfoboard@heckler-koch-de.com
www.heckler-koch.de

Junghans Microtec GmbH
Unterbergenweg 10
78655 Dunningen-Seedorf
Tel. 07402 / 1 81-0
Fax  07402 / 1 81-400
info@junghans-microtec.de
www.junghans-microtec.de

LFK Lenkflugkörpersysteme
Wörthstr. 85 
89077 Ulm 
Tel. 0731 / 3 92-0 
Fax  0731 / 3 92-3393 
joachim.schranzhofer@eads.com 

Liebherr GmbH 
Dr. Hans-Liebherr-Str. 1 
89584 Ehingen a.d. Donau 
Tel. 07391 / 5 02-0 
Fax  07391 / 5 02-33 99 
info.lwe@liebherr.com 
www.liebherr.com

Litef GmbH 
Loerracher Str. 18 
79115 Freiburg 
Tel. 0761 / 49 01-0 
Fax  0761 / 49 01-4 80 
info@litef.de 
www.litef.com

Mauser Jagdwaffen GmbH
Ziegelstadel 1
88316 Isny
Tel. 07562 / 91 39 00
Fax  07562 / 91 39 02
www.mauserwaffen.de 

MTU Friedrichshafen GmbH 
88040 Friedrichshafen 
Tel. 07541 / 90-0 
Fax  07541 / 50 00 
marine@mtu-online.de 
defense@mtu-online.de 
www.mtu-online.de

Motorflug Baden-Baden Gmbh 
Summersite Ave. C-312  
77836 Rheinmuenster  
Tel. 07229 / 30 14-0 
Fax  07229 / 30 14-25 
info@motorflug.com 
www.motorflug.com

Motorflug Baden-Baden Gmbh 
Flugstrasse 12  
76532 Baden-Baden 
Tel. 07221 / 5 08-0 
Fax  07221 / 5 08-220 
stephan.maul@motorflug.com
www.motorflug.com

ND SatCom Defence GmbH 
Graf-von-Soden-Str. 
88090 Friedrichshafen 
Tel. 07545 / 9 39-0 
Fax  07545 / 9 39-8700 
cathrin.rautenberg@defence.ndsatcom.de 
www.defence.ndsatcom.de

Oerlikon Contraves GmbH
Winterspürer Straße 17-19 
78333 Stockach 
Tel. 07771 / 81-251 
Fax  07771 / 81-396

Rheinmetall Waffen 
Munition GmbH
Hans-Buck-Straße 1
79395 Neuenburg
Tel. 07631 / 7 02-0
Fax  07631 / 7 02-70
info-wm@rheinmetall.com

Rheinmetall Waffen 
Munition GmbH
Werkstraße 2
78727 Oberndorf am Neckar
Tel. 07423 / 70-0
Fax  07423 / 70-670
info-wm@rheinmetall.com
www.rheinmetall-detec.de

Nordrhein Westfalen (18)

Blücher GmbH 
Mettmanner Str. 25 
40699 Erkrath 
Tel. 0211 / 92 44-0 
Fax  0211 / 92 44-211 
vertrieb@bluecher.com

Carl Walter GmbH 
Postfach 2740 
59757 Arnsberg 
Tel. 02932 / 6 38-100 
Fax  02932 / 6 38-149 
info@carl-walther.de 

Diehl Defence Holding GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Str. 27
56073 Koblenz
Tel. 0261 / 9 47 02-0
Fax  0261 / 9 47 02-10

Diehl Defence Holding GmbH
Ulrich-v.-Hassell Straße 64
53123 Bonn
Tel. 0228 / 2 43 77-0
Fax  0228 / 2 43 77-29

Diehl Remscheid GmbH 
Vieringhausen 118
42857 Remscheid
Tel. 021 91 9 76-0
Fax  021 91 9 76-2 08
www.diehl-remscheid.de

Diehl Remscheid GmbH 
Rosentalstraße 22
42899 Remscheid
Tel. 02191 / 94 57-0
Fax  02191 / 94 57-141

Dynamit Nobel Defence GmbH 
Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8 
57299 Burbach 
Tel. 02736 / 46 21 00 
Fax  02736 / 46 21 02 
bwendel@dn-defence.com

DynITEC GmbH
Kaiserstraße 1
53840 Troisdorf
Tel. 02241 / 89-1357
Fax  02241 / 89-1681
info@dynitec.com
www.dynitec.com

EADS Deutschland GmbH
Albin-Köbis-Str. 2 
51147 Köln 
Tel. 02203 / 6 00 94-0 
Fax  02203 / 6 00 94-22 

Ecolog AG 
In der Steele 14 
40599 Düsseldorf 
Tel. 0221 / 68 87 50-0 
Fax  0221 / 68 87 50-199 
marc-oliverhuhnholz@
ecolog-international.com 
www.ecolog-international.com

ETEC Gesellschaft für 
Technische Keramik GmbH 
An der Burg Sülz 
53797 Lohmar 
Tel. 02205 / 92 00-0 
Fax  02205 / 92 00-144 
info@etec-ceramics.de 
www.etec-ceramics.de

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Oskar-Schindler-Straße 9 
50769 Köln 
Tel. 0221 / 97 14 13-0 
Fax  0221 / 97 14 13-12 
www.esg.de
 
ESW GmbH
Bamlerstraße 19 
45141 Essen 
Tel. 0201 / 8 10 57-35
www.jenoptik.de

Hemscheidt Fahrwerk-
technik GmbH & Co.
42781 Haan 
Tel. 02104 / 96 85-0 
Fax  02104 / 96 85-41 
info@hemscheid.de 
www.hemscheidt.de

IBD Deisenroth 
Auf der Hardt 33-35 
53797 Lohmar 
Tel. 0228 / 97 50-3 
Fax  0228 / 97 50-480 
ibdchempro@aol.com 
www.ibd-deisenroth.de

HIL Heeresinstand-
setzungslogistik GmbH
Josef-Wirmer-Str. 2-8
53123 Bonn
Tel. 0228 / 44 63-0
Fax  0228 / 44 63-139



MAN Ferrostaal AG 
Hohenzollernstr. 24 
45128 Essen 
Tel. 0201 / 8 18-01 
Fax  0201 / 8 18-2822 
info@ferrostaal.com 
www.ferrostal.com

Robot Visual Systems GmbH
Opladener Straße 202 
40789 Monheim am Rhein 
Tel. 02173 / 39 40-0 
Fax  02173 / 39 40-131 
info@robot.de 
www.robot.de

Rheinmetall AG
Pastor-Klein-Straße 17 
Gebäude D 
56073 Koblenz 
Tel. 0261 / 29 18-720 
Fax  0261 / 29 18-722

Rheinmetall Chempro GmbH
Pützchens Chaussee 58a 
53227 Bonn 
Tel. 0228 / 97 50-3 
Fax  0228 / 97 50-480

Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Tel. 0211 / 4 73-01
Fax  0211 / 4 73-4249
www.rheinmetall-detec.com

Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH 
Pempelfurtstr. 1 
40880 Ratingen 
Tel. 02102 / 90-2193 
Fax  02102 / 90-2311 
klaus-dieter.seip@
rheinmetall-wm.com 
www.rheinmetall-detec.com

Teijin Twaron GmbH 
Kasinostr. 19 
42103 Wuppertal 
Tel. 0202 / 32 34 46 
Fax  0202 / 32 23 51 
michael.mohr@twaron.com 
www.twaron.com

Verseidag INDUTEX GmbH 
Industriestr. 56 
47803 Krefeld 
Tel. 02151 / 8 76-444 
Fax  02151 / 8 76-491 
mmackes@vsindutex.de 
www.vsindutex.de

Niedersachsen (8)

Abeking & Rasmussen  
GmbH & Co. KG 
An der Fähre 2 
27809 Lemwerder 
Tel. 0421 / 67 33-0 
Fax  0421 / 67 33-112 
mv@abeking.com 
www.abeking.com

ASL Aircraft Services
Lemwerder GmbH
Flughafenstrasse 5
27809 Lemwerder
Tel. 0421 / 6 72-0
Fax  0421 / 6 72-2878 
asl@asl.aero
www.eads.net

Atlas Elektronik
Bontekai 55 
26382 Wilhelmshaven 
Tel. 04421 / 15 43-0 
Fax  04421 / 15 43-111

EADS Astrium GmbH
Center Trauen 
Eugen-Sänger-Str. 23 
29328 Fassberg 
Tel. 05055 / 59 80 
Fax  05055 / 59 83 33 

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Bismarckstraße 185 
26382 Wilhelmshaven 
Tel. 04421 / 5 00 16-3 
Fax  04421 / 5 00 16-48 
www.esg.de 

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Heinenkamp 24b 
38444 Wolfsburg 
Tel. 05308 / 7 07 99-0 
Fax  05308 / 7 07 99-700 
www.esg.de

Fassmer GmbH & Co. KG
Industriestraße 2 
27804 Berne/Motzen 
Tel. 04406 / 9 42-0 
Fax  04406 / 9 42-100 
info@fassmer.de

Nordseewerke GmbH
Postfach 23 51, 
26703 Emden
Tel. 04921 / 85 -0
Fax  04921 / 3 13 27
nordseewerke@
thyssenkrupp.com

Premium AEROTEC GmbH
Bergstr. 4 
26954 Nordenham 
Tel. 04731 / 3 62-0 
Fax  04731 / 3 99 79
 
Premium AEROTEC GmbH
Riesweg 151–155 
26316 Varel 
Tel. 04451 / 1 21-0 
Fax  04451 / 1 21-444 

Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH
Heinrich-Ehrhardt-Straße 2
29345 Unterlüß
Tel. 05827 / 80-01
Fax  05827 / 10 90 
info-wm@rheinmetall.com
www.rheinmetall-detec.de

Schleswig Holstein (8)

Autoflug GmbH 
Industriestr. 10 
25462 Rellingen 
Tel. 04101 / 3 07-0 
Fax  04101 / 3 07-110 
vertrieb.sales@autoflug.de 
www.autoflug.de

Dräger Safety AG & Co. KG aA 
Revalstr. 1 
23560 Lübeck 
Tel. 0451 / 8 82 46 80 
Fax  0451 / 88 27 46 80 
hansjoerg.schwartz@draeger.com 
www.draeger-safety.com

ESW-Extel Systems Gesellschaft für 
Ausrüstung mbh & Co KG
Industriestr. 33 
22876 Wedel 
Tel. 04103 / 60-3671 
Fax  04103 / 60-4503 
info@esw-wedel.de 
www.esw-wedel.de

Flensburger Fahrzeugbau GmbH 
Werftstr. 24 
24939 Flensburg 
Tel. 0461 / 48 12-151 
Fax  0461 / 48 12-216 
angelica.hinrichsen@
ffg-flensburg.de 
www.ffg-flensburg.de

Flensburger Schiffbau GmbH & Co. 
KG
Batteriestraße 52 
24939 Flensburg 
Tel. 0461 / 4 94 00 
Fax  0461 / 4 94 02 14
info@fsg-ship.de

Howaldtswerke-Deutsche Werft 
GmbH
Werftstr. 112/114
24143 Kiel
Tel. 0431 / 7 00-0
Fax  0431 / 7 00-2312
info@hdw.de
www.hdw.de 

Lürssen Werft GmbH & Co.KG
Hüttenstraße 25
24790 Schacht-Audorf
Tel. 04331 / 95 10
info@luerssen-rendsburg.de
www.luerssen-rendsburg.de

Nico-Pyrotechnik  
GmbH & Co. KG
Bei der Feuerwerkerei 4 
22946 Trittau 
Tel. 04154 / 8 05-0 
Fax  04154 / 8 05-222 
info@nico-pyro.de 
www.nico-pyro.de
info-wm@rheinmetall.com
www.rheinmetall-detec.de

Rheinmetall Landsysteme GmbH 
Falckensteiner Str. 2 
24159 Kiel 
Tel. 0431 / 39 99-01 
Fax  0431 / 39 99-3278 
rls-info@rheinmetall-ls.com 
www.rheinmetall-ls.de

Bremen (8)

Airbus Deutschland GmbH
Airbus - Allee 1 
D28199 Bremen 
Tel. 0421 / 53 80 
Fax  0421 / 5 38 33 20
www.eads.de 

ATLAS Elektronik GmbH 
Sebaldsbrücker Heerstr.235 
28305 Bremen 
Tel. 0421 / 4 57-00 
Fax  0421 / 4 57-3662 
eikmeier.p@atlas.de 
www.atlas.de

Benntec Systemtechnik GmbH
Walter-Geerdes-Straße10-12 
28307 Bremen 
Tel. 0421 / 4 38 49-0 
Fax  0421 / 4 38 49-90

Comet GmbH
Vieländer Weg 147
27574 Bremerhaven
Tel. 0471 / 3 93-0 
Fax  0471 / 3 93 94 
www.comet-pyro.de 

Cargo Loading Systems
Flughafenallee 15
28199 Bremen
Tel. 0421 / 5 57 19-0
Fax  0421 / 5 57 19-30
www.rheinmetall-detec.de

Lürssen Werft GmbH & Co.KG
Zum Alten Speicher 11
28759 Bremen-Vegesack
Tel. 0421 / 6 60 40
Fax  0421 / 6 60 44 43
info@luerssen.de

OHB-System AG
Universitätsallee 27-29
28359 Bremen
Deutschland
Tel. 0421 / 20 20-8
Fax  0421 / 20 20-700 
ohb@ohb-system.de

Rheinmetall Technical 
Publications GmbH
Flughafenallee 11 
28199 Bremen 
Tel. 0421 / 4 57-05
Fax  0421 / 4 57-4767

Rheinmetall Defence 
Electronics GmbH
Brüggeweg 54
28309 Bremen
Tel. 0421 / 4 57-01
Fax  0421 / 4 57 29 00
www.rheinmetall-detec.de

Rheinland Pfalz (7)

Daimler AG 
Special Truck Devision 
76742 Wörth 
Tel. 07271 / 71-8850 
Fax  07271 / 71-738850 
klaus-werner.berndt@daimler.com

Diehl BGT Defence GmbH 
& Co. KG
Zufahrtsstraße Maasberg
66620 Nonnweiler Mariahütte
Tel. 06873 / 70-0
Fax  06873 / 70-762

General Dynamics Santa 
Bárbara Sistemas GmbH 
Barbarossastr. 30 
67655 Kaiserslautern 
Tel. 0631 / 36 16-0 
Fax  0631 / 36 16-300 
f.schweitzer@gdsbs.de 
www.gdsbs.de

MAN Mobile Bridges GmbH 
Wilh.-The. Römheld-Str. 24 
55130 Mainz 
Tel. 06131 / 21 55-288 
Fax  06131 / 21 55-383 
bridges@mt.man.de 
www.man-technologie.de

MANN & HUMMEL GmbH 
Brunckstr. 15 
67346 Speyer 
Tel. 06232 / 53-80 
Fax  06232 / 53-8899 
info@mann-hummel.com 
www.mann-hummel.com

Metallwerk Elisenhütte GmbH
Elisenhütte 10
56377 Nassau/Lahn
Tel. 026 / 04 78-0
Fax  026 / 04 78-115
E-Mail: men-info@elisenhuette.de

SCHOTTEL GmbH 
Mainzer Str. 99 
56322 Spay / Rhein 
Tel. 02628 / 61-0 
Fax  02628 / 61-300 
info@schottel.de 
www.schottel.de

Hessen (6)

ESG Elektroniksystem- 
und Logistik GmbH
Am Prime Parc 4 
65479 Raunheim 
Tel. 06142 / 81 96-0 
Fax  06142 / 81 96-40 
www.esg.de

EUROCOPTER 
Deutschland GmbH
Flughafen Kassel 
34379 Calden 
Tel. 05674 / 99 88-0 
Fax  05674 / 99 88-21

Deutsche EXIDE 
Standby GmbH 
Im Thiergarten 
63654 Büdingen 
Tel. 06042 / 81-463 
Fax  06042 / 81-233 
standby-vertrieb@exide.de

Krauss-Maffei Wegmann
August-Bode-Straße 1
34127 Kassel
Tel. 0561 / 10 50
Fax  0561 / 1 05 22 08
info@kmweg.de
www.kmweg.de



PSM Projekt System & Management 
GmbH
Wilhelmshöher Allee 262 
34131 Kassel 
Tel. 0561 / 51 07-105 
Fax  0561 / 51 07-199

Rheinmetall 
Landsysteme GmbH
Henschelplatz 1
34127 Kassel
Tel. 0561 / 8 01-04
Fax  0561 / 8 01-6660
www.rheinmetall-detec.de

Hamburg (5)

Airbus Deutschland GmbH
Kreetslag 10 
21129 Hamburg 
Tel. 040 / 7 43 70 
Fax  040 / 7 43 44 22 
www.airbus.com

Airbus Deutschland GmbH
Weg beim Jäger 150 
22335 Hamburg 
Tel. 040 / 5 07 60 
www.airbus.com

Blohm + Voss GmbH 
Postfach 10 07 20 
2005 Hamburg 
Tel. 040 / 31 19-13 20 
Fax  040 / 31 19-33 29 
wessel@tkt-blohm.
thyssenkrupp.com 
www.blohmvoss.com

ESG Elektroniksystem- und Logistik 
GmbH
Tempowerkring 3 
21079 Hamburg 
Tel. 040 / 7 90 12-615 
Fax  040 / 7 90 12-616 
www.esg.de

PUBLICIS Relationship GmbH 
Lindenplatz 2 
20099 Hamburg 
Tel. 040 / 28 89-2700 
Fax  040 / 28 89-3680 
marine-solutions@siemens.com 
www.marine-solutions.de

Rheinmetall Technical 
Publications GmbH
Behringstraße 120 
22763 Hamburg 
Tel. 040 / 85 19 26-0 
Fax  040 / 85 19 26-44
www.rheinmetall-detec.de

 

Thüringen (4)

Jena-Optronik GmbH
Prüssingstraße 41 
07745 Jena 
Tel. 03641 / 2 00-110  
Fax  03641 / 2 00-222  
info@jena-optronik.de 
www.jena-optronik.de

HETEK Baumann  
Hebetechnik GmbH 
Unter den Linden 1 
99830 Treffurt 
Tel. 036923 / 53-0 
Fax  036923 / 5 10 00 
info@hetek.de 
www.hetek.de

Merkel Jagd- & 
Sportwaffen GmbH
Schützenstrasse 26 
98527 Suhl 
Tel. 03681 / 8 54-0 
Fax  03681 / 8 54-203
www.merkel-die-jagt.de
	
Rheinmetall Technical Publications 
GmbH
Fröbelstraße 15d
07548 Gera
Tel. 0365 / 55 15 51-10
Fax  0365 / 55 15 51-15

Mecklemburg Vorpommern (3)

Peene-Werft GmbH 
Schiffbauerdamm 1 
17438 Wolgast 
Tel. 03836 / 2 50-0 
Fax  03836 / 20 22 81 
info.pw@peene-werft.de 
www.peene-werft.de

Rheinmetall Technical Publications 
GmbH
Schutower Ringstraße 1 
18069 Rostock 
Tel. 0381 / 3 77 16-15 
Fax  0381 / 3 77 16-42
www.rheinmetall-detec.de

RST Rostock System-Technik GmbH
Friedrich-Barnewitz-Str. 9  
18119 Warnemünde  
Tel. 0381 / 56-0
Fax  0381 / 56-202
m.hirsch@rst-rostock.de
www.rst-rostock.de

Sachsen (3)

Bruker Daltonik GmbH 
Permoserstr. 15 
04318 Leipzig 
Tel. 0341 / 24 31 30 
Fax  0341 / 24 31-404 
sales@bdal.de 
www.bdal.de

SPEKON Sächsische 
Spezialkonfektion GmbH 
Nordstr. 40 
02782 Seifhennersdorf 
Tel. 03586 / 4 56-0 
Fax  03586 / 4 56-167 
wilhelm@spekon.com 
www.spekon.com

Elbe Flugzeugwerke GmbH
Grenzstraße 1 
01109 Dresden 
Tel. 0351 / 8 83 90 
Fax  0351 / 88 39 21 78 
www.efw.eads.net 

Brandenburg (2)

MTU Maintenance 
Dr.-Ernst-Zimmermann Str. 2 
14974 Ludwigsfelde 
Tel. 03378 / 824-00 
Fax  03378 / 824-300
info@mtu.de
www.mtu.de

motorflug baden-baden gmbh 
Flugplatz, Halle C1 + C2  
14959 Trebbin/Schoenhagen  
Tel. 033 / 7 31-70 
Fax  033 / 7 31-70  
Email: schoenhagen@motorflug.com

Sachsen Anhalt (1)

Rheinmetall Waffe Munition GmbH
Kreisstraße 2
06493 Silberhütte im Harz
Tel. 039484 / 70-0
Fax  039484 / 70-590
info-wm@rheinmetall.com
www.rheinmetall-detec.de

Saarland (1)

Industriewerke Saar GmbH
Industriegelände  
66629 Freisen 
Deutschland 
Tel. 068 / 55 91-0 
Fax  068 / 55 91-305 
www.iws-germany.de 

Berlin (1)

Rheinmetall AG
Voßstraße 22 
10117 Berlin 
Tel. 030 / 20 61 33-30 
Fax 030 / 20 61 33-20



Verteilung deutscher  
Organisationen für Abrüstung
sortiert nach Bundesländern.

Baden-Württemberg

BerlinHamburg

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen Hessen



Berlin (3)

BITS- Berliner Informationszentrum 
für Transatlantische 
Sicherheit 
Rykestr. 13
10405 Berlin 
Tel. 030 / 44 68 58-0
Fax  030 / 44 10-221 
bits@bits.de
www.bits.de 

Amnesty International 
Sekretariat der 
deutschen Sektion e. V.
Büro Berlin 
Greifswalder Str. 4 
10405 Berlin 

Oxfam Deutschland e.V.
Greifswalder Str. 33a 
10405 Berlin 
Tel. 030 / 42 85 06 21  
Fax  030 / 42 85 06 22
Fax  030 / 42 85 06 22 
info@oxfam.de

Hessen (3)

World Vision Deutschland e.V. 
Am Houiller Platz 4  
61381 Friedrichsdorf  
Tel. 06172 / 7 63-0  
Fax  06172 / 7 63-270 

medico international
Burgstr. 106 
60389 Frankfurt am Main 
Tel. 069 / 9 44 38-0 
Fax  069 / 43 60 02 
info@medico.de
www.medico.de 

Deutsche 
Friedensgesellschaft  Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen 
Ökohaus 
Kasseler Str. 1a 
60486 Frankfurt / Main 
Tel. 069 / 27 29 82 31 
Fax  069 / 27 29 82 32 
office@dfg-vk.de

Nordrhein Westfalen (2)

Amnesty International 
Heerstr. 178 
53111 Bonn
Tel. 0228 / 9 83 73-0 
Fax  0228 / 63 00 36 
info@amnesty.de 

BICC- Bonn International 
Center for Conversion 
An der Elisabethkirche 25 
53113 Bonn 
Tel. 0228 / 9 11 96-0 
Fax  0228 / 24 12 15 
bicc@bicc.de

Baden-Württemberg (2)

Ohne Rüstung Leben
Arndtstr. 31 
70197 Stuttgart 
orl@gaia.de

RIB- RüstungsInformations
Büro e.V.
Stühlinger Str. 7 
79106 Freiburg
Tel. 0761 / 7 67 80 88 
Fax  0761 / 7 67 80 89
rib@rib-ev.de
www.rib-ev.de

Niedersachsen (2)

terre des hommes 
Deutschland e.V. 
Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a 
49031 Osnabrück 
Tel. 0541 / 71 01-0 
Fax  0541 / 70 72 33



Alter Schwede! Sind diese  
Quadratlatschen vielleicht  
Nullacht-Fünfzehn.

Gefürchteter schwedischer 
Soldat des achtzehnten 
Jahrhunderts! Sind diese 
rechteckigen Fußlappen 
früherer Soldaten vielleicht 
die Typenbezeichnung des 
Standard-Maschinengewehrs 
der deutschen Truppen des 
ersten Weltkrieges.

Erläuterungen zu den Begriffen gefunden auf: www.etymologie.info



Innovation, Service and Safety. 
Heckler & Koch - the worlds premier small arms system company. 
No compromise in Quality.
Heckler & Koch Slogan. Quelle: http://www.heckler-koch.de/ (Startseite)



Heckler & Koch Produktkatalog 2006
pistol19  p200017  koch16  heckler15  compact14  9mm12  trigger12  lever12  frame12  design11  

safety11  action11  system11  round10  service10  pistols10  submachine09  magazine09  

hammer09  gun08  firing08  auto07  reliability07  mark07  special07  available06  military06  made06  

modular06  performance06  requirements05  position05  expert05  found05  features05  

barrel05  designed05  high05  slide05  fire04  law04  precision04  user04  enforcement04  

operational04  meet04  units04  more04  accessories04   variants04  level04  mounted04  mode04  

tire04  development04  controllever04  shooter04  using04  first04  full04  size04  decocking04  

caliber03  any03  top03  result03  wilh03  accuracy03  modes03  single03  safely03  frame03  

side03  right03  during03  specifications03  trous03  cal03  capabilities03  type03  standards03  

handgun03  rounds19  same03  release03  ready03  reduction03  profile03  combat03  users03  

combination03  extended03  shooting03  models03   ammunition03  handguns03  use03  low03  

data03  contoured03  quality03  effective03  reduce03  large03  forces03  integrated03  he03  

police03  small19  
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Die Häufigkeit der Wörter im Dokument wurde mit einem Tool zur Textanalyse ermittelt. Füllwörter wurden dabei entfernt.



Heckler & Koch Website
koch32  heckler30  entwicklung08  nato08  bundeswehr07  bereich05  produkte05  

produktion04  betreuung04  unternehmen04  staaten04  mauser04  gruppe03  zuständig03  

usa03  rahmen03  absolvierte03  theodor03  geboren03  technologie03  hightech02  

mitarbeiter02  qualitäts02  betreut02  zertifizierung02  anspruch02  internationalen02  

kunden02  britische02  us02  germany02  erste02  bringen02  bereiche02  neu02  polizei02  

materialien02  neuen02  ordnance02  royal02  wirtschaftlichen02  sportwaffen02  jagd02  

erfolg02  g1102  gmbh02  qualität02  fertigung02  iso02  ausschreibung02  hk02  firma02  

entscheidet02  verbesserung02  forschung02  jahre02  g302  teilen02  studium02  oberndorf02  

deutschen02  bewarb02  ag02  esslingen02  lehre02  edmund02  geprägt02  entsprechen02  

jahren02  anforderungen02  führend02  polizeien02  konzeption02  „waffenfamilie“02  

handfeuerwaffen02  



Heckler & Koch Website
koch32  heckler30  entwicklung08  nato08  bundeswehr07  bereich05  produkte05  

produktion04  betreuung04  unternehmen04  staaten04  mauser04  gruppe03  zuständig03  

usa03  rahmen03  absolvierte03  theodor03  geboren03  technologie03  hightech02  

mitarbeiter02  qualitäts02  betreut02  zertifizierung02  anspruch02  internationalen02  

kunden02  britische02  us02  germany02  erste02  bringen02  bereiche02  neu02  polizei02  

materialien02  neuen02  ordnance02  royal02  wirtschaftlichen02  sportwaffen02  jagd02  

erfolg02  g1102  gmbh02  qualität02  fertigung02  iso02  ausschreibung02  hk02  firma02  

entscheidet02  verbesserung02  forschung02  jahre02  g302  teilen02  studium02  oberndorf02  

deutschen02  bewarb02  ag02  esslingen02  lehre02  edmund02  geprägt02  entsprechen02  

jahren02  anforderungen02  führend02  polizeien02  konzeption02  „waffenfamilie“02  

handfeuerwaffen02  

Quelle: http://www.heckler-koch.de/ auf der Seite „Unternehmen“
Die Häufigkeit der Wörter im Dokument wurde mit einem Tool zur Textanalyse ermittelt. Füllwörter wurden dabei entfernt.
Der Begriff „Waffe“ taucht auf der Seite Unternehmen 0 mal auf.



Direkte Bezeichnung

Berge- und Abschleppfahrzeug BKF 30.40
Berge- und Kranfahrzeug BKF 35-4
Bergepanzer 2
BMW RT 1150 R, Motorrad
Bo 105: Panzerabwehrhubschrauber
Bo105 P/M Panzerabwehrhubschrauber 
Brückentransporter
Drohne CL 289
Fahrzeugkran leicht FKL
Fahrzeugkran mittel FKM
Faltschwimmbrücke
Faltstraßengerät
Feldhaubitze 105 mm
G22, Scharfschützengewehr
G3, Gewehr
G36, Gewehr
Granatpistole
Hubschrauber UH-1D, Transporthubschrauber
Infanterist der Zukunft
Kleinfluggerät für Zielortung
KTM 400 LS-E/ mil, Motorrad
LKW 10 t mil gl
LKW 10 t mil gl, Teilmilitarisierte Version
LKW 5t mil gl
LKW 7 t mil gl
Lkw mil gl Kat I
Mehrzweckhubschrauber NH90
MG3, Maschinengewehr
MG4, Maschinengewehr
Motorboot 3
MP2 / MP2A1, Maschinenpistole
MP5K, Maschinenpistole
MTW M113, Mannschaftstransportwagen
NH 90: Mehrzweckhubschrauber
P1, Pistole
P7, Pistole
P8, Pistole
Panzerfaust 3
Panzerhaubitze 2000
Panzerhaubitze M109 A 3 G
Sattelzugmaschine 1 25 T EK
Schulungshubschrauber (SHS) EC 135
Signalpistole P2 A1
Transporthubschrauber, Mittlerer CH - 53 G(S)
Uboot Klasse 206A
Uboot Klasse 212A

Waffensysteme der  
Bundeswehr,
sortiert in Namenskategorien.

Quelle: Bundewehr.de

Tiere

AMPHIBIE M3, Schwimmschnellbrücke
BIBER, Panzerschnellbrücke
BÜFFEL, Bergepanzer 3
COBRA, Artillerieortungsradar
Cougar AS532
DACHS, Pionierpanzer 2
DINGO, Allschutz-Transportfahrzeug
ELEFANT, Schwerlasttransporter SLT
FENNEK, Spähwagen (leicht 4 Rad)
FUCHS, Transportpanzer
GEPARD 1 A2, Flugabwehrkanonenpanzer
GEPARD-Klasse (143A), Schnellboot
JAGUAR 2, Jagdpanzer
KEILER, Minenräumpanzer
LEOPARD 2, Kampfpanzer
LUCHS, Spähpanzer 2
MARDER, Schützenpanzer
MUNGO: Einsatzfahrzeug
OZELOT, Flugabwehrraketenträger
PATRIOT: Flugabwehrraketensystem
SEA LYNX Mk 88A, Bordhubschrauber
SEEHUND-Klasse, Minenräumdrohne
SKORPION, Minenwerfer
TIGER, Unterstützungshubschrauber
WIESEL 1, leichtes Vollkettenfahrzeug
WIESEL 2, leichtes Vollkettenfahrzeug
WOLF, LKW leicht gl

Fantasienamen

ABRA, Artilleriebeobachtungsradar
Airbus A310, Transportflugzeug der Luftwaffe
ALADIN, Aufklärungsdrohne
ALLIANCE-Klasse, Forschungsschiff
Bell UH-1D, Hubschrauber der Luftwaffe
BRÉGUET ATLANTIC BR 1150
Challenger 601
Dornier DO 228, Ölaufklärungsflugzeug
DURO 3, Mehrzweckfahrzeug
Eurofighter, Kampfflugzeug der Luftwaffe
FAUST, Führungsausstattung Taktisch
MULTI, LKW 15t mil gl
PATRIOT: Flugabwehrraketensystem
Phantom II F-4F, Kampfflugzeug der Luftwaffe
SEA KING MK 41, Hubschrauber der Marine
Transall C-160D, Transportflugzeug
UNIMOG, LKW 2t mil gl

Städte und Regionen

BERLIN-Klasse (702), Einsatzgruppenversorger
BOTTSAND-Klasse, Ölauffangschiff
ENSDORF-Klasse (352), Hohlstablenkboot
FRANKENTHAL-Klasse (332), Minenjagdboot
Fregatte BRANDENBURG-Klasse (123)
Fregatte BREMEN-Klasse (122)
Fregatte SACHSEN-Klasse (124)
KODIAK 400, ATV Yamaha
KULMBACH-Klasse (333), Minenjagdboot
MÜHLHAUSEN, Minentaucherboot
RHÖN-Klasse, Betriebsstofftransporter
WALCHENSEE-Klasse, Transporter
WANGEROOGE-Klasse, Seeschlepper
WESTERWALD-Klasse, Versorger

Griechische Götter

HERCULES gl, Kraftrad
HEROS 2/1, Rechnergest. Operationsführung
LUNA X, Nahaufklärungs-Ausstattung
MARS, Raketenwerfer
ORION, Seefernaufklärer

Personennamen

GORCH FOCK, Segelschulschiff
HÄGGLUND, Geländetransportfahrz. BV 206 D
HÄGGLUND, Geländetransportfahrz. BV 206 S

Naturphänomene

PLANET-Klasse, Forschungsschiff
Tornado, Kampfflugzeug der Luftwaffe



EXPORT



Die deutsche Rüstungsexportstatistik erfasst allein die Ausfuhren von 
Rüstungsgütern, die unter die Kriegswaffenliste gemäß KrWaffKontrG 
fallen. Die realen Ausfuhrwerte aller anderen Rüstungsgüter bleiben dagegen 
im dunkeln.
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Verordnung zur Durchführung des
Außenwirtschaftsgesetzes(Außenwirtschaftsveror
- AWV)

AWV

Ausfertigungsdatum: 18.12.1986

Vollzitat:

"Außenwirtschaftsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1993
(BGBl. I S. 1934, 2493), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 5. Juni 2008"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 22.11.1993 I 1934, 2493;
 zuletzt geändert durch V v. 5.6.2008 BAnz. Nr. 84, 2019
 Ausfuhrliste neugefasst durch V v. 10.7.2006 BAnz. Nr. 132, 5093;
 zuletzt geändert durch V v. 25.4.2008 BAnz. Nr. 66, 1547

Fußnote

 Textnachweis ab: 1.1.1987  Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Erfüllung der Verpflichtungen aus
       EGV 310/2002  (CELEX Nr: 302R0310) vgl. V v. 2.4.2002
                                          BAnz. Nr. 65, 7189
     Erfüllung der Verpflichtungen aus
       EGV 146/2003  (CELEX Nr: 303R0146)
       EGV 313/2003  (CELEX Nr: 303R0313)
       EGV 2368/2002 (CELEX Nr: 302R2368) vgl. V v. 11.3.2003
                                          BAnz. Nr. 58, 5293  
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Eingangsformel 

Auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1, §§ 6, 7, 8, 10
Abs. 4, §§ 11, 18, 20, 21, 26, 33 und 46 Abs. 3 des Außenwirtschaftsgesetzes in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7400-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, von denen § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 26 Abs. 1 und § 33 Abs. 5 durch das
Gesetz vom 6. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1905) und § 26 Abs. 2 und § 33 Abs. 1 bis 4 und
6 durch das Gesetz vom 29. März 1976 (BGBl. I S. 869) neu gefaßt worden sind, § 26 Abs.
3 und 4 durch das Gesetz vom 29. März 1976 (BGBl. I S. 869) angefügt und § 26 Abs. 4
durch das Gesetz vom 24. April 1986 (BGBl. I S. 560) geändert worden ist, verordnet die
Bundesregierung und auf Grund des § 27 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 2 Abs. 1
und § 5 der Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen mit den Bundesministern des
Auswärtigen und der Finanzen:

Kapitel I
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Antrag

(1) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung können, wenn im folgenden nichts anderes
bestimmt ist, von jedem gestellt werden, der das genehmigungsbedürftige Rechtsgeschäft
oder die genehmigungsbedürftige Handlung vornimmt. Antragsberechtigt ist auch
derjenige, der einen Anspruch aus dem Rechtsgeschäft herleitet oder einen Anspruch auf
Vornahme der Handlung geltend macht.

(2) Genehmigungen in der Form der Allgemeinverfügung (§ 35 Satz 2
Verwaltungsverfahrensgesetz) werden von Amts wegen erteilt.

§ 2 Sammelgenehmigungen

Dem Antragsteller kann eine befristete Genehmigung für eine unbestimmte Anzahl
gleichartiger Rechtsgeschäfte oder Handlungen (Sammelgenehmigung) erteilt werden,
wenn dies wegen der beabsichtigten Wiederholung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen
zweckmäßig erscheint.

§ 3 Rückgabe von Genehmigungsbescheiden

(1) Ein Genehmigungsbescheid ist der Genehmigungsstelle unverzüglich zurückzugeben,
wenn

1.die erteilte Genehmigung ungültig wird, bevor sie ausgenutzt wurde,

2.der Begünstigte die Absicht aufgibt, die Genehmigung auszunutzen, oder

3.der Bescheid, der nach Verlust durch eine Zweitausfertigung ersetzt worden war,
wieder aufgefunden wird.

(2) Die Rückgabepflicht auf Grund von Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft bleibt
unberührt.

§ 3a Aufbewahrung von Genehmigungsbescheiden

Genehmigungsbescheide sind, soweit sie nicht zurückgegeben werden müssen, für die Dauer
von fünf Jahren nach Ablauf der Gültigkeit aufzubewahren. Ein vollständig ausgenutzter
Genehmigungsbescheid kann auch auf Datenträger aufbewahrt werden.

§ 4 Warenwert, Wertgrenzen

(1) Wert einer Ware oder eines Gutes ist das dem Empfänger in Rechnung
gestellte Entgelt, in Ermangelung eines Empfängers oder eines feststellbaren
Entgelts, der statistische Wert im Sinne der Vorschriften über die Statistik des
grenzüberschreitenden Warenverkehrs.
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(2) Stellt sich ein Rechtsgeschäft oder eine Handlung als Teil eines einheitlichen
wirtschaftlichen Gesamtvorganges dar, so ist bei Anwendung der Wertgrenzen dieser
Verordnung der Wert des Gesamtvorganges zugrunde zu legen.

§ 4a Beschränkung nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 AWG

Die Abgabe einer Erklärung im Außenwirtschaftsverkehr, durch die sich ein
Gebietsansässiger an einem Boykott gegen einen anderen Staat beteiligt (Boykott-
Erklärung), ist verboten.

§ 4b (weggefallen)

-

§ 4c Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind

1.Ausführer:
jede natürliche oder juristische Person, die zum Zeitpunkt der Ausfuhr
Vertragspartner des Empfängers in einem Drittland ist und über die Versendung der
Güter aus dem Wirtschaftsgebiet in ein Drittland bestimmt. Wenn kein Ausfuhrvertrag
geschlossen wurde oder wenn der Vertragspartner nicht für sich selbst handelt,
ist ausschlaggebend, wer die Versendung der Güter aus dem Wirtschaftsgebiet in
ein Drittland tatsächlich bestimmt. Als Ausführer gilt auch jede natürliche oder
juristische Person, die entscheidet, Datenverarbeitungsprogramme oder Technologie
durch Daten- oder Nachrichtenübertragungstechnik aus dem Wirtschaftsgebiet in ein
Drittland zu übertragen. Stehen nach dem Ausfuhrvertrag die Verfügungsrechte über
die Güter einer außerhalb des Wirtschaftsgebietes ansässigen Person zu, so gilt als
Ausführer die im Wirtschaftsgebiet ansässige Vertragspartei;

2.Verbringer:
jede natürliche oder juristische Person, die zum Zeitpunkt der Verbringung
Vertragspartner des Empfängers in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union ist und über die Versendung der Güter aus dem Wirtschaftsgebiet in
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bestimmt. Wenn kein
Verbringungsvertrag geschlossen wurde oder wenn der Vertragspartner nicht
für sich selbst handelt, ist ausschlaggebend, wer die Versendung der Güter
aus dem Wirtschaftsgebiet in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union tatsächlich bestimmt. Als Verbringer gilt auch jede natürliche oder
juristische Person, die entscheidet, Datenverarbeitungsprogramme oder Technologie
durch Daten- oder Nachrichtenübertragungstechnik aus dem Wirtschaftsgebiet in
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu übertragen. Stehen nach
dem Verbringungsvertrag die Verfügungsrechte über die Güter einer außerhalb
des Wirtschaftsgebietes ansässigen Person zu, so gilt als Verbringer die im
Wirtschaftsgebiet ansässige Vertragspartei;

3.Ausfuhrsendung:
die Warenmenge, die ein Ausführer gleichzeitig über dieselbe Ausgangszollstelle für
dasselbe Käuferland nach demselben Bestimmungsland ausführt;

4.Käuferland:
das Land, in dem der Gebietsfremde ansässig ist, der von dem Gebietsansässigen die
Güter erwirbt. Im Übrigen gilt als Käuferland das Bestimmungsland;

5.Bestimmungsland:
das Land, in dem die Güter gebraucht oder verbraucht, bearbeitet oder verarbeitet
werden sollen; ist dieses Land nicht bekannt, so gilt als Bestimmungsland das letzte
bekannte Land, in das die Güter verbracht werden sollen;

6.Handels- und Vermittlungsgeschäft:
das Vermitteln eines Vertrages über den Erwerb oder das Überlassen von Gütern
oder der Nachweis einer Gelegenheit zum Abschluss eines solchen Vertrages oder der
Abschluss eines Vertrages über das Überlassen von Gütern;

7.technische Unterstützung:
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jede technische Unterstützung in Verbindung mit der Reparatur, der Entwicklung, der
Herstellung, der Montage, der Erprobung, der Wartung oder jeder anderen technischen
Dienstleistung; die technische Unterstützung kann in Form von Unterweisung,
Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fähigkeiten oder in Form
von Beratungsleistungen erfolgen. Sie erfasst auch mündliche, fernmündliche und
elektronische Formen der Unterstützung;

8.Transithandelsgeschäft:
Geschäft, bei dem außerhalb des Wirtschaftsgebietes befindliche Güter oder in das
Wirtschaftsgebiet verbrachte, jedoch einfuhrrechtlich noch nicht abgefertigte Güter
durch Gebietsansässige von Gebietsfremden erworben und an Gebietsfremde veräußert
werden; ihm stehen Rechtsgeschäfte gleich, bei denen diese Güter vor der Veräußerung
an Gebietsfremde an andere Gebietsansässige veräußert werden.

Kapitel II
Warenausfuhr

1. Titel
Beschränkungen

1. Untertitel
Genehmigungsbedürftige Ausfuhr in Gebiete außerhalb des
Gemeinschaftsgebietes und Ausfuhrverbote

§ 5 Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Die Ausfuhr der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannten Güter
bedarf der Genehmigung.

(2) Die Ausfuhr der in Teil I Abschnitt C in den Kennungen 901 bis 999 der Ausfuhrliste
(Anlage AL) genannten Güter bedarf der Genehmigung.

(3) Das Genehmigungserfordernis nach Absatz 2 gilt nicht, wenn nach dem der Ausfuhr
zugrundeliegenden Vertrag derartige Güter im Werte von nicht mehr als 2.500 Euro
geliefert werden sollen. Satz 1 gilt nicht für Güter des Teils I Abschnitt C Nummer
5A901 der Ausfuhrliste. Satz 1 gilt ebenfalls nicht für Technologieunterlagen und
Datenverarbeitungsprogramme.

§ 5a (weggefallen)

-

§ 5b (weggefallen)

-

§ 5c Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Die Ausfuhr von Gütern, die nicht in der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt
sind, bedarf der Genehmigung, wenn der Ausführer vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass diese Güter ganz oder teilweise
für eine militärische Endverwendung bestimmt sind oder bestimmt sein können und
das Käufer- oder Bestimmungsland ein Land der Länderliste K ist. Als militärische
Endverwendung gilt

1.der Einbau in Güter, die in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt
sind,
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2.die Verwendung von Herstellungs-, Test- oder Analyseausrüstung sowie Bestandteilen
hierfür für die Entwicklung, die Herstellung oder die Wartung von Gütern, die in Teil
I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt sind, oder

3.die Verwendung von unfertigen Erzeugnissen in einer Anlage für die Herstellung von
Gütern, die in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt sind.

(2) Ist einem Ausführer bekannt, dass Güter, die er ausführen möchte und die nicht
in der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt sind, für eine militärische Endverwendung
im Sinne des Absatzes 1 bestimmt sind und das Käufer- oder Bestimmungsland ein Land
der Länderliste K ist, so hat er das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) zu unterrichten; dieses entscheidet, ob die Ausfuhr genehmigungspflichtig
ist. Die Güter dürfen erst ausgeführt werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Ausfuhr genehmigt oder entschieden hat, dass es einer
Genehmigung nicht bedarf.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht im Regelungsbereich des Artikels 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über eine Gemeinschaftsregelung für die
Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck (ABl.
EG Nr. L 159 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nach dem der Ausfuhr zugrunde liegenden
Vertrag derartige Güter im Werte von nicht mehr als 2.500 Euro geliefert werden sollen.
Satz 1 gilt nicht für Datenverarbeitungsprogramme und Technologie.

§ 5d Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Die Ausfuhr von Gütern, die nicht in der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt
sind, bedarf der Genehmigung, wenn der Ausführer vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass diese Güter ganz oder teilweise
für die Errichtung, den Betrieb oder zum Einbau in eine Anlage für kerntechnische
Zwecke im Sinne der Kategorie O des Teils I Abschnitt C der Ausfuhrliste (Anlage AL)
bestimmt sind oder bestimmt sein können und das Käufer- oder Bestimmungsland Algerien,
Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libyen, Nordkorea, Pakistan oder Syrien ist.

(2) Ist einem Ausführer bekannt, dass Güter, die er ausführen möchte und die nicht
in der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt sind, für einen in Absatz 1 genannten Zweck
bestimmt sind und das Käufer- oder Bestimmungsland Algerien, Indien, Irak, Iran,
Israel, Jordanien, Libyen, Nordkorea, Pakistan oder Syrien ist, so hat er das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses entscheidet, ob
die Ausfuhr genehmigungspflichtig ist. Die Güter dürfen erst ausgeführt werden, wenn
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Ausfuhr genehmigt oder
entschieden hat, dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht im Regelungsbereich des Artikels 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1334/2000.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nach dem der Ausfuhr zugrunde liegenden
Vertrag derartige Güter im Werte von nicht mehr als 2.500 Euro geliefert werden sollen.
Satz 1 gilt nicht für Datenverarbeitungsprogramme und Technologie.

§ 5e (weggefallen)

-

§ 6 

(weggefallen)

§ 6a Beschränkung nach § 5 AWG

(1) Die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Ausfuhrliste (Anlage AL) mit "G"
gekennzeichneten Waren nach Ländern außerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
bedarf der Genehmigung. Dies gilt nicht, wenn die Waren den im Amtsblatt der

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 8 -

Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Vermarktungsnormen oder Qualitätsnormen
bzw. Mindestanforderungen entsprechen, die auf Grundlage der Artikel 36 und 37 des
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

1.in den auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über
eine gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 297 S. 1) in der
jeweils geltenden Fassung erlassenen Verordnungen der Kommission oder

2.in den auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über
eine gemeinsame Marktorganisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse
(ABl. EG Nr. L 297 S. 29) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Verordnungen
der Kommission oder

3.in den auf Grund der Verordnung (EWG) Nr. 234/68 des Rates vom 27. Februar 1968 (ABl.
EG Nr. L 55 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen Verordnungen des Rates
oder der Kommission über Qualitätsnormen

festgelegt sind, soweit diese Verordnungen keine Ausnahmen hinsichtlich der Beachtung
von Vermarktungs- oder Qualitätsnormen bzw. Mindestanforderungen vorsehen.

(2) Die Ausfuhr der in Teil II Spalte 3 der Ausfuhrliste mit G 1 gekennzeichneten
Waren in Drittländern bedarf der Genehmigung. Dies gilt nicht, wenn die Waren den in
Absatz 1 Nr. 3 genannten Qualitätsnormen entsprechen und die auf Grund der Verordnung
(EWG) Nr. 234/68 in der jeweils geltenden Fassung durch Verordnungen des Rates oder der
Kommission festgesetzten Mindestpreise nicht unterschritten sind.

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)

2. Untertitel
Genehmigungsbedürftige Verbringung in Mitgliedstaaten der
Europäischen Union

§ 7 Beschränkung nach Artikel 21 Abs. 2 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr. 1334/2000 und nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Die Verbringung der in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannten
Güter bedarf der Genehmigung. Dies gilt nicht für

1.Feuerwaffen im Sinne von § 1 Abs. 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit Anlage
1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2 und Abschnitt 3 zum Waffengesetz, soweit das
Waffengesetz und die auf Grund des Waffengesetzes erlassenen waffenrechtlichen
Verordnungen für diese gelten, einschließlich unwesentlicher Teile und Zubehör;

2.Munition im Sinne von § 1 Abs. 4 des Waffengesetzes in Verbindung mit Anlage
1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nr. 1 und 2 zum Waffengesetz einschließlich
Munitionsteile, soweit sie für Feuerwaffen im Sinne von Nummer 1 bestimmt ist, und

3.Wiederladegeräte, soweit sie für Munition im Sinne von Nummer 2 bestimmt sind.

(2) Die Verbringung von Gütern des Teils I Abschnitt C der Ausfuhrliste (Anlage
AL) bedarf der Genehmigung, wenn dem Verbringer bekannt ist, dass das endgültige
Bestimmungsziel der Güter außerhalb der Europäischen Union liegt. Satz 1 gilt nicht,
wenn die Verbringung bereits nach Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1334/2000 einer Genehmigung bedarf.

(3) Die Verbringung von Gütern, die nicht in der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt
sind, bedarf der Genehmigung, wenn das endgültige Bestimmungsziel der Güter außerhalb
der Europäischen Union liegt und der Verbringer vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass diese Güter ganz oder teilweise
für eine militärische Endverwendung im Sinne des § 5c Abs. 1 Satz 2 bestimmt sind oder
bestimmt sein können und das Käufer- oder Bestimmungsland ein Land der Länderliste K
oder ein Embargoland im Sinne des Artikels 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000
ist. Ist einem Verbringer bekannt, dass Güter im Sinne des Satzes 1, die er verbringen
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möchte und deren endgültiges Bestimmungsziel außerhalb der Europäischen Union liegt,
für eine militärische Endverwendung bestimmt sind und das Käufer- oder Bestimmungsland
ein Land der Länderliste K oder ein Embargoland im Sinne des Artikels 4 Abs. 2
der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 ist, so hat er das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses entscheidet, ob die Verbringung
genehmigungspflichtig ist. Die Güter dürfen erst verbracht werden, wenn das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Verbringung genehmigt oder entschieden
hat, dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(4) Die Verbringung von Gütern, die nicht in der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt
sind, bedarf der Genehmigung, wenn das endgültige Bestimmungsziel der Güter außerhalb
der Europäischen Union liegt und der Verbringer vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass diese Güter ganz oder teilweise
für die Errichtung, den Betrieb oder zum Einbau in eine Anlage für kerntechnische
Zwecke im Sinne des § 5d Abs. 1 bestimmt sind oder bestimmt sein können und das
Käufer- oder Bestimmungsland Algerien, Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libyen,
Nordkorea, Pakistan oder Syrien ist. Ist einem Verbringer bekannt, das Güter im Sinne
des Satzes 1, die er verbringen möchte und deren endgültiges Bestimmungsziel außerhalb
der Europäischen Union liegt, für einen in Satz 1 genannten Zweck bestimmt sind und
das Käufer- oder Bestimmungsland Algerien, Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien,
Libyen, Nordkorea, Pakistan oder Syrien ist, so hat er das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses entscheidet, ob die Verbringung
genehmigungspflichtig ist. Die Güter dürfen erst verbracht werden, wenn das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Verbringung genehmigt oder entschieden
hat, dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(5) Die Beschränkungen nach den Absätzen 2 bis 4 gelten nicht, wenn

1.die Ausfuhr der Güter aus dem Wirtschaftsgebiet nach Artikel 3 oder Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1334/2000, den §§ 5, 5c oder 5d einer Genehmigung bedarf und für
eine derartige Ausfuhr eine Allgemeingenehmigung oder Globalgenehmigung vorliegt oder

2.die Güter in dem Mitgliedstaat, in den sie verbracht werden sollen, einer
Verarbeitung oder Bearbeitung im Sinne des Artikels 24 der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der
Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) unterzogen werden sollen.

(6) Die Beschränkungen nach den Absätzen 2 bis 4 gelten nicht, wenn nach dem der
Verbringung zugrunde liegenden Vertrag Güter der Nummern 2B350, 2B351 und 2B352
im Werte von nicht mehr als 5.000 Euro oder sonstige Güter im Werte von nicht mehr
als 2.500 Euro geliefert werden sollen. Satz 1 gilt nicht für Güter des Teils I
Abschnitt C, Nummern der Kategorie O, Nummern 1C350, 1C450 und 5A901 sowie für
Datenverarbeitungsprogramme und Technologie.

2. Titel
Verfahrens- und Meldevorschriften nach den §§ 26 und 46
Abs. 3 AWG

§ 8 (weggefallen)

-

1. Untertitel
Genehmigungsfreie Ausfuhr und Wiederausfuhr aus dem
Gemeinschaftsgebiet *)

*)
Das Zollverfahren für die Ausfuhr und die Wiederausfuhr von Waren aus dem Gemeinschaftsgebiet sind in den Artikeln
161, 182 und 183 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der
Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) und in der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften
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(ABl. EG Nr. L 253 S. 1) geregelt. Die Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht in den Europäischen Gemeinschaften. Die
Außenwirtschaftsverordnung enthält ergänzende nationale Vorschriften zum Ausfuhrverfahren und zur Regelung der Wiederausfuhr
der Europäischen Gemeinschaften.

§ 9 Gestellung und Anmeldung

(1) Jede Ausfuhrsendung ist vom Anmelder unter Vorlage der Ausfuhranmeldung bei
der Ausfuhrzollstelle zu gestellen. Die Ausfuhranmeldung kann elektronisch oder
papiergestützt (mit den Exemplaren Nr. 1, 2 und 3 des Einheitspapiers) abgegeben
werden und ist gemäß Anleitung (Anlage A 1) auszufüllen. Wird die Ausfuhranmeldung
papiergestützt abgegeben, ist sie mit einer vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zugeteilten Nummer zu versehen.

(2) Die Zollstelle kann auf Antrag die Gestellung an einem anderen Ort im Bezirk der
Ausfuhrzollstelle zulassen, wenn die Waren dort verpackt oder verladen werden und die
Ausfuhranmeldung so rechtzeitig abgegeben wird, daß die zollamtliche Behandlung der
Ausfuhrsendung möglich ist. Wird die Ausfuhrsendung nicht elektronisch angemeldet, ist
der Antrag nach Satz 1 auf einem Vordruck, der vom Bundesministerium der Finanzen durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger vorgeschrieben wird, abzugeben.

(3) Die nicht gegenständliche Übermittlung bedarf keiner zollamtlichen Behandlung.

(4) Ausfuhrsendungen von Gemeinschaftswaren mit Ausnahme solcher, für die ein
Kontrollexemplar T 5 vorgelegt wird, die durch die Post oder die Eisenbahn im Rahmen
eines durchgehenden Beförderungsvertrags aus dem Gemeinschaftsgebiet versandt werden,
gelten mit ihrer Einlieferung als bei der Ausgangszollstelle gestellt. Satz 1 gilt
nicht für Waren, die nach Artikel 794 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93
der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L
253 S. 1) bei der Ausgangszollstelle angemeldet werden können.

(5) (weggefallen)

(6) Für jedes aus einem Seehafen seewärts ausgehende Schiff ist vom Verfrachter oder
Frachtführer oder, wenn kein Frachtgeschäft vorliegt, vom Besitzer der Ladung dem
zuständigen Hauptzollamt ein Ladungsverzeichnis einzureichen. Das Ladungsverzeichnis
muß den Namen des Verfrachters, des Schiffes, des Verladehafens, des Löschhafens,
die Anzahl, Art und Kennzeichen der Behältnisse sowie die Benennung und Menge der
geladenen Waren in Übereinstimmung mit den Konnossementen oder sonstigen Ladepapieren
enthalten. Das Ladungsverzeichnis muß ferner die Erklärung enthalten, daß in ihm alle
in dem Schiff verladenen Waren verzeichnet sind. Bei unbeladenen Schiffen ist vom
Schiffsführer schriftlich vor Abgang des Schiffes zu erklären, daß das Schiff unbeladen
ist. Das Ladungsverzeichnung ist dem Hauptzollamt unverzüglich nach Beendigung der
Verladung einzureichen. Das Hauptzollamt kann verlangen, daß Ladungsverzeichnisse, die
mittels einer Datenverarbeitungsanlage erstellt werden, auf maschinell verwertbaren
Datenträgern oder durch Datenfernübertragung abzugeben sind. Das Hauptzollamt kann,
soweit die Überwachung der Ausfuhr nicht beeinträchtigt wird, allgemein oder im
Einzelfall auf das Einreichen eines Ladungsverzeichnisses verzichten.

(7) Für in Rohrleitungen beförderte Waren ist zuständige Ausgangszollstelle jede
Zollstelle, in deren Bezirk sich ein Zugang zu der Rohrleitung befindet, in der die
Ware befördert wird.

(8) Kann die Ausfuhranmeldung nach Maßgabe der Artikel 226, 231 oder 237 der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 abgegeben werden, so hat der Anmelder die Gründe hierfür bei Versand
durch die Post der Postanstalt oder bei der Warenbeförderung im Eisenbahnverkehr
dem Versandbahnhof schriftlich zu erklären, es sei denn, die Gründe ergeben sich
aus der Art der Ausfuhrsendung oder aus sonstigen Umständen. Die Erklärung ist der
Ausfuhrsendung beizufügen; sie kann auch auf einem Begleitpapier oder dem Packstück
abgegeben werden.

§ 10 Verfahren bei der zollamtlichen Behandlung
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(1) Die Zollstelle prüft die Zulässigkeit der Ausfuhr. Sie kann zu diesem Zweck von dem
Ausführer oder dem Anmelder weitere Angaben und Beweismittel, insbesondere auch die
Vorlage der Verladescheine verlangen.

(2) Die Ausgangszollstelle lehnt die zollamtliche Behandlung ab, wenn die
Ausfuhrzollstelle nicht die erforderliche zollamtliche Behandlung bescheinigt hat,
wenn die nach Artikel 286 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 erforderliche
Vorabfertigung fehlt oder wenn die nach § 13 Abs. 3 erforderliche Versicherung
fehlt. In diesen Fällen verweigern bei Versand durch die Post oder die Eisenbahn die
Postanstalt oder der Versandbahnhof die Übernahme.

(3) Der Anmelder darf eine Ausfuhrsendung, deren Gestellung er nach § 9 Abs. 2
beantragt hat, von dem im Antrag angegebenen Ort erst nach Ablauf der angegebenen Zeit,
nach Zollbeschau oder mit Zustimmung der Ausfuhrzollstelle entfernen.

(4) Waren dürfen nicht vor Abschluss der Prüfung durch die Ausgangszollstelle vom Ort
der Gestellung oder vom zugelassenen Ort entfernt oder verladen werden.

§ 11 Unvollständige Anmeldung und vereinfachtes Anmeldeverfahren

(1) (weggefallen)

(2) Bei der unvollständigen Anmeldung nach den Artikel 253 Abs. 1 und den Artikeln
280 und 281 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 kann der Anmelder die Angaben mehrerer
unvollständiger Anmeldungen in einer ergänzenden oder ersetzenden Anmeldung
zusammenfassen, wenn der gesamte Ausfuhrvorgang im Wirtschaftsgebiet erfolgt und die
Waren in einer Ausfuhrsendung ausgeführt worden sind.

(3) Zuständig für die Bewilligung des vereinfachten Anmeldeverfahrens nach Artikel 253
Abs. 2 und Artikel 282 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ist das Hauptzollamt.

§ 12 Anschreibeverfahren

(1) In dem Antrag auf Zulassung zum Anschreibeverfahren nach Artikel 253 Abs. 3 und den
Artikeln 283 bis 287 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 sind die auszuführenden Waren
zu bezeichnen; die Nummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik ist
anzugeben. Soll ständig eine Vielzahl verschiedener Waren ausgeführt werden, so können
diese in Warengruppen mit einer Sammelbezeichnung und mit der zutreffenden Positions-
oder Kapitelnummer des Warenverzeichnisses angegeben werden.

(2) Zuständig für die Bewilligung des Anschreibeverfahrens ist das Hauptzollamt.

(3) (weggefallen)

§ 13 Vorausanmeldeverfahren

(1) Das Hauptzollamt kann vertrauenswürdigen Ausführern, die ständig zahlreiche
Sendungen ausführen, gestatten, die Waren im voraus bei der Ausfuhrzollstelle
anzumelden, wenn der gesamte Ausfuhrvorgang im Wirtschaftsgebiet erfolgt, bei dem
Ausführer die fortlaufende, vollständige und richtige Erfassung der Ausfuhrsendungen
nach der Art des betrieblichen Rechnungswesens, insbesondere mit Hilfe einer
elektronischen Datenverarbeitungsanlage, gewährleistet ist und die Überwachung
der Ausfuhr nicht beeinträchtigt wird. Anstelle der Ausfuhranmeldung ist eine
Ausfuhrkontrollmeldung, soweit erforderlich mit Ergänzungsblättern, auf einem
Vordruck abzugeben, der vom Bundesministerium der Finanzen durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger vorgeschrieben wird. Einer Vorlage der Ausfuhrkontrollmeldung und einer
Gestellung der Waren bei der Ausfuhrzollstelle bedarf es nicht. Das Hauptzollamt kann
den in Satz 1 genannten Ausführern ferner gestatten, einen von der Bekanntmachung im
Bundesanzeiger abweichenden Vordruck zu verwenden. Für den Antrag auf Zulassung zum
Vorausanmeldeverfahren gilt § 12 Abs. 1 entsprechend.

(2) Der Ausführer hat der Ausfuhrzollstelle spätestens am letzten Arbeitstag vor
Beginn eines Kalenderjahres anzuzeigen, wenn er in diesem Zeitraum Waren auf Grund der
Zulassung zum Vorausanmeldeverfahren versenden will. Ergibt sich diese Absicht erst im
Laufe dieses Zeitraumes, hat er dies spätestens am letzten Arbeitstag vor dem ersten
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Verpacken oder Verladen der Ware anzuzeigen. Ort und Zeit des Verpackens oder Verladens
sind der Ausfuhrzollstelle im voraus mitzuteilen; sie dürfen nur nach rechtzeitiger
Benachrichtigung der Ausfuhrzollstelle geändert werden.

(3) Der Ausführer hat in der Ausfuhrkontrollmeldung zu versichern, daß er zum
Vorausanmeldeverfahren zugelassen ist.

(4) Ist bei Ausfuhren im gemeinschaftlichen oder gemeinsamen Versandverfahren die
Abgangsstelle zugleich Ausfuhrzollstelle, so ist eine Ausfuhrkontrollmeldung nicht
erforderlich; bei Ausfuhren im vereinfachten gemeinschaftlichen oder gemeinsamen
Versandverfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahnverkehr gilt dies jedoch nur, wenn
der Abgangsstelle das Beförderungspapier vorzulegen ist.

(5) Das Hauptzollamt kann, sofern die Überwachung der Ausfuhr nicht beeinträchtigt
wird, einzelne Ausführer darüber hinaus für bestimmte Sendungen von der Pflicht zur
Vorlage einer Ausfuhrkontrollmeldung befreien.

(6) Im Falle der Ausfuhr von Waren der Kapitel 28 bis 30, 36 bis 39, 72 bis 76, 81,
84 bis 90, 93 und 98 sowie bei der Ausfuhr von Waren der Positionen 2612, 2617, 2710,
3206, 3403, 3404, 4002, 4011, 4015, 4016, 4906, 4911, 6813, 6815, 6903, 6909, 6914,
7903, 8203, 8207 und 8307 des Harmonisierten Systems zur Bezeichnung und Kodierung der
Waren (HS) hat der Ausführer, der das Vorausanmeldeverfahren in Anspruch nimmt, die im
Laufe eines Monats getätigten Ausfuhren bis zum zehnten Tag des Folgemonats zu melden.
Die Meldungen müssen die nach den Feldern 2, 8, 17a, 18, 21, 24, 29, 31, 33, 34a, 38,
41 und 46 des Einheitspapiers erforderlichen Angaben enthalten. Die Form der Meldungen
und die Zolldienststelle, bei der sie abzugeben sind, werden durch das Hauptzollamt
bestimmt. Das Hauptzollamt kann auch bestimmen, daß Meldungen, die mittels einer
Datenverarbeitungsanlage erstellt werden, auf maschinell verwertbaren Datenträgern
oder, soweit dies beantragt wird, durch Datenfernübertragung abzugeben sind. Das
Hauptzollamt kann einzelne Ausführer auf Antrag widerruflich von der Meldepflicht nach
Satz 1 für solche Waren befreien, die weder im Hinblick auf Ausfuhrbeschränkungen noch
aus sonstigen Gründen einer besonderen Überwachung bedürfen.

§ 14 (weggefallen)

-

§ 15 Meldungen bei der Mineralölausfuhr

(1) Bei der Ausfuhr von Waren der Nummern 2707 10 10 bis 2707 50 90, 2709 00
10 bis 2711 12 19, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 91, 2711 13 97, 2711 21 00,
2711 29 00, 2713 11 00 bis 2713 20 00 und 2713 90 90 des Warenverzeichnisses
für die Außenhandelsstatistik hat der Anmelder der Ausfuhrzollstelle bei
Vorlage der Ausfuhranmeldung eine Mineralölausfuhrmeldung, soweit erforderlich
mit Ergänzungsblättern, abzugeben. Die Vordrucke Mineralölausfuhrmeldung und
Ergänzungsblatt werden vom Bundesministerium der Finanzen durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger vorgeschrieben. Die Ausfuhrzollstelle übersendet die Anmeldung dem
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das sie auf Verlangen an das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie weiterleitet.

(2) Abweichend von Absatz 1 haben Ausführer, die die dort bezeichneten Waren im
Verfahren nach § 13 ausführen, die Ausfuhren eines Kalendermonats bis zum siebten
Werktag des folgenden Monats dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
zu melden. Die Meldungen können ohne den Vordruck Mineralölausfuhrmeldung abgegeben
werden; sie sind nach Warennummern, Verfahren, Ursprungsland, Bestimmungsland und
Eigengewicht aufzuschlüsseln. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn die Ware in
Rohrleitungen oder im Anschreibeverfahren nach Artikel 253 Abs. 3 und den Artikeln 283
bis 287 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 ausgeführt wird und im Anschreibeverfahren
die ergänzende Anmeldung mittels eines maschinell erstellten Datenträgers oder durch
Datenfernübertragung abgegeben wird.

(3) Eine Meldung nach Absatz 1 oder 2 Satz 1 ist nicht erforderlich

1.in den Fällen, in denen es keiner schriftlichen Ausfuhranmeldung bedarf, oder
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2.für Ausfuhren bis zu einer Menge von 200 l je Behältnis.

§ 16 (weggefallen)

-

§ 16a Ausfuhr von Obst und Gemüse

(1) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von Obst und Gemüse, das in Teil II,
Kapitel 7 und 8 der Ausfuhrliste (Anlage AL) mit "G" gekennzeichnet ist, ist der
Ausfuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung eine Konformitätsbescheinigung
nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 der Kommission vom 12. Juni 2001 über
die Kontrollen zur Einhaltung der Vermarktungsnormen für frisches Obst und Gemüse
(ABl. EG Nr. L 156 S. 9) in der jeweils geltenden Fassung vorzulegen. Erfolgt der
gesamte Ausfuhrvorgang im Wirtschaftsgebiet, kann die nach Satz 1 erforderliche
Kontrollbescheinigung der Ausgangszollstelle vorgelegt werden.

(2) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im
gemeinsamen Versandverfahren für Warenbeförderungen im Eisenbahnverkehr oder unter
Inanspruchnahme der Vereinfachung der Förmlichkeiten bei der Abgangsstelle nach
Anlage II Titel X Kapitel I und II des durch Beschluss 87/415/EWG des Rates vom 15.
Juni 1987 (ABl. EG Nr. L 226 S. 1) genehmigten Übereinkommens über ein gemeinsames
Versandverfahren in der jeweils geltenden Fassung kann der Abgangsstelle an Stelle
der Konformitätsbescheinigung eine Durchschrift dieser Bescheinigung zusammen mit dem
Exemplar Nr. 3 der Ausfuhranmeldung oder dem Ausfuhrbegleitdokument gemäß Anhängen 45c
und 45d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 vorgelegt werden.

(3) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr der in Absatz 1 Satz 1 genannten Waren im
Anschreibeverfahren nach Artikel 253 Abs. 3 und den Artikeln 283 bis 287 der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 kann der Ausfuhrzollstelle an Stelle der Konformitätsbescheinigung
eine Durchschrift dieser Bescheinigung zusammen mit der ergänzenden Anmeldung vorgelegt
werden.

(4) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von Obst und Gemüse, das in Teil II, Kapitel
7 und 8 der Ausfuhrliste (Anlage AL) mit "G" gekennzeichnet und zur industriellen
Verarbeitung bestimmt ist, ist der Ausfuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung
eine Bescheinigung über die industrielle Zweckbestimmung nach Anhang II der Verordnung
(EG) Nr. 1148/2001 der Kommission vom 12. Juni 2001 über die Kontrollen zur Einhaltung
der Vermarktungsnormen für frisches Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 156 S. 9) in der
jeweils geltenden Fassung vorzulegen.

(5) Eine Konformitätsbescheinigung oder eine Bescheinigung über die industrielle
Zweckbestimmung ist nicht erforderlich in den in § 19 Abs. 1 und 2 genannten Fällen.

(6) Bei der genehmigungsfreien Ausfuhr von verarbeitetem Obst und Gemüse für das
Vermarktungsnormen oder Mindestanforderungen auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 2201/96
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für Verarbeitungserzeugnisse
aus Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 297 S. 29) in der jeweils geltenden Fassung
erlassen wurden, ist der Ausfuhrzollstelle zusammen mit der Ausfuhranmeldung eine
Konformitätsbescheinigung oder Verzichtserklärung der Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung vorzulegen.

§ 16b Wiederausfuhren

Soweit Wiederausfuhren nach Artikel 182 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl.
EG Nr. L 302 S. 1) einer Ausfuhranmeldung bedürfen, gelten die Vorschriften dieses
Untertitels mit Ausnahme von § 9 Abs. 4 entsprechend. Für die Wiederausfuhr von
Nichtgemeinschaftswaren aus Freizonen gelten Artikel 182 Abs. 3 Satz 3 und Artikel
161 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92, Artikel 278 Abs. 1 und 3 und Artikel 841 der
Verordnung (EWG) 2454/93 sowie die Vorschriften dieses Untertitels mit Ausnahme von
§ 9 Abs. 4 entsprechend, es sei denn, die Nichtgemeinschaftswaren werden durch das
Wirtschaftsgebiet durchgeführt.
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2. Untertitel
Genehmigungsbedürftige Ausfuhr aus dem Gemeinschaftsgebiet

§ 17 Ausfuhrgenehmigung

(1) Die Ausfuhrgenehmigung ist auf einem Vordruck nach Anlage A5 zu beantragen und zu
erteilen. Antragsberechtigt ist nur der Ausführer. Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann im Rahmen seiner Zuständigkeit abweichend von Satz 1 durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger vorschreiben, dass die Ausfuhrgenehmigung oder eine
Genehmigung für sonstige Handlungen oder Rechtsgeschäfte im Außenwirtschaftsverkehr auf
einem anderen Vordruck beantragt wird und die Genehmigung auf einem anderen Vordruck
erteilen.

(2) Dem Antrag auf Genehmigung der Ausfuhr von Gütern, die in Teil I der Ausfuhrliste
(Anlage AL) genannt sind, sind Dokumente zum Nachweis über den Endempfänger, den
Endverbleib und den Verwendungszweck beizufügen. Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann auch andere als die in Satz 1 genannten Dokumente zum
Nachweis des Verbleibs der Güter verlangen. Bei bestimmten Ländern kann das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Internationale Einfuhrbescheinigung
(International Import Certificate) des Bestimmungslandes anerkennen. Das Nähere
bestimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) durch Bekanntmachung
im Bundesanzeiger.

(3) § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet für die Absätze 1 und 2 keine
Anwendung. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle kann jedoch durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger festlegen, von welchem Zeitpunkt an und unter welchen
Voraussetzungen Anträge nach Absatz 1 in elektronischer Form gestellt werden können.

(4) Die für die Erteilung der Ausfuhrgenehmigung zuständige Stelle kann von dem
Erfordernis befreien, die in den Absatz 2 bezeichneten Unterlagen beizufügen, sofern
hierdurch die in § 7 Abs. 1 des Außenwirtschaftsgesetzes genannten Belange nicht
gefährdet werden, insbesondere die internationale Zusammenarbeit bei der Durchführung
einer gemeinsamen Ausfuhrkontrolle nicht beeinträchtigt wird.

§ 18 Besondere Verfahrensvorschriften

(1) Für die genehmigungsbedürftige Ausfuhr von Waren und für die Ausfuhr von Waren,
für die im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen der Europäischen Gemeinschaften
Ausfuhrlizenzen vorgeschrieben sind, gelten Artikel 161 Abs. 5 der Verordnung (EWG)
Nr. 2913/92, die Artikel 788 bis 793c, 795 bis 798 und Artikel 253 Abs. 1 und die
Artikel 280 und 281 sowie Artikel 253 Abs. 2 und Artikel 282 der Verordnung (EWG) Nr.
2454/93 sowie § 9 Abs. 1, 2, 4, 6 und 7, §§ 10, 11 und 16b, soweit nicht nachstehend
oder durch unmittelbar geltende Rechtsvorschriften des Rates oder der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften etwas anderes bestimmt ist. Liegt für die Ausfuhr eine
Genehmigung in Form der Allgemeinverfügung oder eine Sammelgenehmigung vor und ist eine
zollamtliche Abschreibung nicht erforderlich, so gelten zusätzlich Artikel 253 Abs. 3
und die Artikel 283 bis 287 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 und §§ 12 und 13.

(2) Die Ausfuhrgenehmigung ist der Ausfuhrzollstelle vom Anmelder mit der
Ausfuhranmeldung vorzulegen. Eine Durchschrift der Ausfuhrgenehmigung ist abzugeben.
Bei Ausfuhren unter den Verfahrenserleichterungen nach § 13 oder nach den Artikeln
253 Abs. 3 und 283 bis 287 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 hat der Anmelder die
Sammelgenehmigung der Ausfuhrzollstelle vor ihrer erstmaligen Ausnutzung vorzulegen.

(3) (weggefallen)

(4) Ausführer, denen die Verfahrenserleichterung nach § 13 Abs. 1 bis 5 gewährt worden
ist, können für Ausfuhren nach Absatz 1 Satz 1, die ohne diese Verfahrenserleichterung
vorgenommen werden, anstelle der Ausfuhranmeldung eine Ausfuhrkontrollmeldung zur
Ausfuhrabfertigung bei der Ausfuhr- und der Ausgangszollstelle abgeben, wenn der
gesamte Ausfuhrvorgang im Wirtschaftsgebiet erfolgt. § 13 Abs. 6 findet Anwendung.
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§ 19 Befreiungen von der Genehmigungsbedürftigkeit

(1) Die §§ 5, 5c, 5d, 6a, 17 und 18 gelten nicht für die Ausfuhr von Gütern in
folgenden Fällen:

1. Güter zum Verbrauch oder Gebrauch auf Lotsenversetzschiffen oder Feuerschiffen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften außerhalb ihrer Hoheitsgewässer
sowie auf Anlagen oder Vorrichtungen, die im Bereich der Festlandsockel der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften zur Aufsuchung und Gewinnung von
Bodenschätzen errichtet sind;

2. Beförderungsmittel nebst Zubehör und Lademittel, es sei denn, daß sie Handelsware
sind;

3. nicht-militärische Beförderungsmittel und Teile davon, die zu ihrer Wartung
oder Ausbesserung aus dem Gemeinschaftsgebiet oder nach ihrer Wartung oder
Ausbesserung im Gemeinschaftsgebiet ausgeführt werden; ausgenommen sind
Hubschrauber, Hubschrauber-Leistungsübertragungssysteme, Gasturbinentriebwerke
und Hilfstriebwerke (APU's) für die Verwendung in Hubschraubern sowie Ersatzteile
und Technologie hierfür, wenn Bestimmungsland ein Land der Länderliste K oder ein
Embargoland im Sinne des Artikels 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 ist;

4. Güter, die auf Beförderungsmitteln mitgeführt werden und zu deren Ausrüstung,
Betrieb, Unterhaltung oder Ausbesserung, zur Behandlung der Ladung, zum Gebrauch
oder Verbrauch während der Reise oder zum Verkauf an Reisende bestimmt sind;
dies gilt nicht für Waren einer gemeinsamen Marktorganisation der Europäischen
Gemeinschaften, für die, wenn sie als Schiffs- oder Luftfahrzeugbedarf geliefert
werden, eine Ausfuhrlizenz vorgeschrieben ist;

5. Gegenstände, die für Luftfahrtunternehmen mit Sitz in einem Land, das in Anhang
II Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 genannt oder ein Mitgliedstaat der
Europäischen Union ist, aus dem Gemeinschaftsgebiet ausgeführt werden und zur
Ausbesserung ihrer Luftfahrzeuge oder sonst zur Durchführung des Flugverkehrs
dienen;

6. Baubedarf, Betriebsmittel und andere Dienstgegenstände für Anschlußstrecken
und für vorgeschobene Eisenbahndienststellen, Zollstellen und Postanstalten in
Drittländern;

7. Gegenstände im Amts- und Rechtshilfeverkehr zwischen den Europäischen
Gemeinschaften oder ihren Mitgliedstaaten mit Drittländern;

8. Gegenstände, die von Behörden und Dienststellen der Europäischen Gemeinschaften
oder eines ihrer Mitgliedstaaten oder Dienststellen der NATO zur Erledigung
dienstlicher Aufgaben oder zur eigenen dienstlichen Verwendung, zur Lagerung oder
Ausbesserung ausgeführt werden;

9. Gegenstände, die der Bundeswehr auf Grund von ihr erteilter Aufträge geliefert
werden, sowie Gegenstände zur Erledigung dienstlicher Aufgaben im Rahmen der
Sicherungsmaßnahmen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und der
Internationalen Atomenergie-Organisation nach dem Euratom-Vertrag und dem
Übereinkommen vom 5. April 1973 (BGBl. 1974 II S. 794) in Ausführung von Artikel
III Abs. 1 und 4 des Vertrages vom 1. Juli 1968 über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen;

10. Geschenke, die Staatsoberhäupter, Regierungs- und Parlamentsmitglieder im Rahmen
zwischenstaatlicher Beziehungen mit Drittländern von amtlichen Stellen erhalten;

11. Güter, welche die im Gemeinschaftsgebiet stationierten ausländischen Truppen, die
ihnen gleichgestellten Organisationen, das zivile Gefolge sowie deren Mitglieder
und Angehörige der Mitglieder im Besitz haben;

12. Güter, die zur Wartung oder zur Instandsetzung in das Gemeinschaftsgebiet
eingeführt worden sind und ohne Änderung der ursprünglichen Leistungsmerkmale
in das Versendungsland wieder ausgeführt werden, oder Güter, die im Austausch
für Güter der gleichen Beschaffenheit und Anzahl, die nach genehmigter Ausfuhr
wieder in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt worden sind, in das Versendungsland
der auszutauschenden Güter ausgeführt werden, wenn die Güter nicht in der
Kriegswaffenliste (Anlage zum Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen) genannt
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sind, und das Versendungsland und das Bestimmungsland in Anhang II Teil 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 genannt ist;

13. Güter, die vom gemeinschaftsansässigen Empfänger nicht angenommen werden oder die
unzustellbar sind, wenn sie im Gewahrsam der Zollbehörde verblieben sind; Waren,
die irrtümlich in das Gemeinschaftsgebiet verbracht worden und im Gewahrsam des
Beförderungsunternehmens verblieben sind;

14. Behälter (Container) und sonstige Großraumbehältnisse, die wie diese verwendet
werden, soweit diese nicht Gegenstand eines Handelsgeschäfts sind;

15. Güter, die zur Ersten Hilfe in Katastrophenfällen oder als Spenden in Notlagen
ausgeführt werden;

16. Schußwaffen im Sinne des Waffengesetzes und die dazugehörige Munition, die

a)von gemeinschaftsansässigen Reisenden zum eigenen Gebrauch (Jagd, Sport,
Eigen- oder Fremdschutz) mitgeführt werden, wenn der Ausführer eine nach dem
Waffengesetz gültige Berechtigung mit sich führt und erklärt, daß die Waffen
innerhalb von drei Monaten wieder in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt werden
sollen, oder

b)von gemeinschaftsfremden Reisenden bei der Einreise in das Gemeinschaftsgebiet
zum eigenen Gebrauch mitgeführt worden sind und von ihnen wieder ausgeführt
werden;

17. Tiere, Saatgut, Düngemittel, Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Güter, deren Ausfuhr
durch die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Grenzzonen oder grenznahen
Räumen mit Drittländern bedingt ist und die nach zwischenstaatlichen Verträgen von
Ausfuhrbeschränkungen befreit sind;

18. Erzeugnisse des Ackerbaus, der Viehzucht, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft
solcher grenzdurchschnittener Betriebe, die von Drittländern aus bewirtschaftet
werden;

19. Futter- und Streumittel, die zur Fütterung und Wartung von mitgeführten Tieren
dienen, wenn sie nach Art und Menge dem üblichen und mutmaßlichen Bedarf für die
Dauer der Beförderung entsprechen;

20. Güter für die Ausübung dienstlicher Tätigkeiten, die

a)nach den Beitrittsgesetzen der Bundesrepublik Deutschland zu zwischenstaatlichen
Verträgen mit Drittländern oder

b)nach Rechtsverordnungen der Bundesregierung auf Grund des Artikels 3 des
Gesetzes vom 22. Juni 1954 über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland
zum Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen vom 21. November 1947 und über die Gewährung von Vorrechten
und Befreiungen an andere zwischenstaatliche Organisationen (BGBl. 1954 II S.
639) in der Fassung von Artikel 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. August 1980 (BGBl.
II S. 941)
von Ausfuhrbeschränkungen befreit sind;

21. a)Güter, die in das Gemeinschaftsgebiet verbracht worden sind und unverändert
in das Versendungsland wieder ausgeführt werden, wenn sie noch nicht
einfuhrrechtlich abgefertigt worden sind oder wenn sie nicht länger als drei
Monate im Gemeinschaftsgebiet verblieben sind;

b)Unterlagen zur Fertigung der in den §§ 5, 5c und 5d genannten Güter, sofern die
Unterlagen in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt worden sind und unverändert
durch den Einführer wieder in das Versendungsland ausgeführt werden; dasselbe
gilt, wenn die Unterlagen mit Eintragungen ergänzt worden sind, die weder
alleine noch in Verbindung mit der wiederauszuführenden Unterlage eine Fertigung
erlauben, die über die vor der Ergänzung bestehende Fertigungsmöglichkeit
hinausgeht;

c)verkörperte Technologie zu den in § 5 genannten Gütern, wenn

-die Ausfuhr nur vorübergehend erfolgt und sie Dritten nicht überlassen oder in
sonstiger Weise zur Verfügung gestellt wird, oder
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-ihre Ausfuhr im Rahmen von Angebotsverfahren erforderlich ist, oder

-die Ausfuhr zum Zwecke der Wartung und Instandsetzung von bereits mit
Genehmigung ausgeführten Gütern erfolgt,

und sowohl das Land, in das sie zu diesen Zwecken ausgeführt werden, als auch das
Endbestimmungsland in Anhang II Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 genannt
sind;

22. Gegenstände, die vom Technischen Sekretariat der Organisation für das Verbot
Chemischer Waffen zur Durchführung der nach dem Übereinkommen vom 13. Januar 1993
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer
Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen (BGBl. 1994 II S. 806) zulässigen
Verifikationsmaßnahmen ausgeführt werden.

(1a) (weggefallen)

(2) § 6a gilt auch nicht für die Ausfuhr von Waren in folgenden Fällen:

1.Waren der Ernährung und Landwirtschaft bis zu einem Wert von 125 Euro je
Ausfuhrsendung;

2.Waren, die von Reisenden zum eigenen Gebrauch oder Verbrauch oder üblicherweise
zur Ausübung ihres Berufes mitgeführt oder ihnen zu diesen Zwecken vorausgesandt
oder nachgesandt werden; nicht zum Handel bestimmte Waren, die gemeinschaftsfremde
Reisende im Gemeinschaftsgebiet erworben haben und bei der Ausreise mitführen;

3.im Verkehr zwischen Personen, die in benachbarten, durch zwischenstaatliche Abkommen
festgelegten Grenzzonen oder in benachbarten grenznahen Räumen mit Drittländern
ansässig sind (Grenzverkehr),

a)von diesen Personen mitgeführte Waren, die nicht zum Handel bestimmt sind und deren
Wert 500 Euro täglich nicht übersteigt,

b)Waren, die diesen Personen als Teil des Lohnes für im Gemeinschaftsgebiet
geleistete Arbeit oder auf Grund von gesetzlichen Unterhalts- oder
Altenteilsverpflichtungen gewährt werden;

4.Waren, die zur vorübergehenden Lagerung oder lediglich zur Beförderung aus
dem Gemeinschaftsgebiet ausgeführt werden und unverändert wieder in das
Gemeinschaftsgebiet eingeführt werden sollen;

5.Waren, die unter den sonstigen in Absatz 1 Nr. 21 Buchstabe a bezeichneten
Voraussetzungen in ein anderes als das Versendungsland wieder ausgeführt werden.

(3) (weggefallen)

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Wiederausfuhr von Waren, für die
nach Artikel 182 Abs. 3 Satz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 oder § 16b eine
Ausfuhranmeldung erforderlich ist.

§§ 20 bis 20e (weggefallen)

-

3. Untertitel
Genehmigungsbedürftige Verbringung in Mitgliedstaaten der
Europäischen Union

§ 21 Anzuwendende Vorschriften

Für die Verbringung genehmigungsbedürftiger Güter gelten die §§ 17 und 19 entsprechend.

§ 21a (weggefallen)
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-

Kapitel III
Wareneinfuhr

1. Titel
Einfuhr in das Wirtschaftsgebiet

1. Untertitel
Begriffsbestimmungen

§ 21b 

(1) Einführer ist, wer Waren in das Wirtschaftsgebiet verbringt oder verbringen läßt.
Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem Gebietsfremden über den Erwerb von Waren
zum Zwecke der Einfuhr (Einfuhrvertrag) zugrunde, so ist nur der gebietsansässige
Vertragspartner Einführer. Wer lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in einer
ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der Waren tätig wird, ist nicht Einführer.

(2) Einkaufsland ist das Land, in dem der Gebietsfremde ansässig ist, von dem der
Gebietsansässige die Waren erwirbt. Dieses Land gilt auch dann als Einkaufsland,
wenn die Waren an einen anderen Gebietsansässigen weiterveräußert werden. Liegt kein
Rechtsgeschäft über den Erwerb von Waren zwischen einem Gebietsansässigen und einem
Gebietsfremden vor, so gilt als Einkaufsland das Land, in dem die verfügungsberechtigte
Person, die die Waren in das Wirtschaftsgebiet verbringt oder verbringen läßt, ansässig
ist; ist die Verfügungsberechtigte Person, die die Waren in das Wirtschaftsgebiet
verbringt oder verbringen läßt, im Wirtschaftsgebiet ansässig, so gilt als Einkaufsland
das Versendungsland.

2. Untertitel
Beschränkungen

§ 22 Beschränkung nach § 11 AWG

(1) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr in das Wirtschaftsgebiet bedarf die Vereinbarung
oder Inanspruchnahme einer Lieferfrist der Genehmigung, wenn

1.die für den Bezug der Ware aus dem betreffenden Einkaufsland handelsübliche
Lieferfrist,

2.eine Lieferfrist von vierundzwanzig Monaten nach Vertragsschluß,

3.eine Lieferfrist, die in der Einfuhrliste für den Bezug einzelner Waren vorgesehen
ist,

4.im Falle der gemeinschaftlichen Überwachung (§ 28a Abs. 1) der vom Rat oder der
Kommission festgelegte Zeitraum für die Verwendung des Überwachungsdokuments zur
Einfuhrabfertigung oder

5.bei dem Bezug von Waren, die in Spalte 5 der Einfuhrliste (Abschnitt III der Anlage
zum Außenwirtschaftsgesetz) mit den Buchstaben "ÜD" gekennzeichnet sind, der im
Überwachungsdokument für die Verwendung zur Einfuhrabfertigung eingetragene Zeitraum
(§ 28a Abs. 7)

überschritten wird.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Einfuhr von
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1.Waren aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,

2.Waren, auf die eine gemeinsame Marktorganisation oder Handelsregelung Anwendung
findet,

3.Schwefelkies (Warennummer 2502 00 00), Schwefel (Warennummern 2503 00 10 und
2503 00 90), Rohphosphat (Warennummern 2510 10 00 und 2510 20 00), natürlichem
Natriumborat (Warennummer 2528 10 00), Eisenerzen und ihren Konzentraten sowie
Schwefelkiesabbränden (Warennummern 2601 11 00 bis 2601 20 00), Nichteisenmetallen
(Warennummern 2602 00 00 bis 2617 90 00), Titanschlacke (Warennummer 2620 99 60),
Selen (Warennummer 2804 90 00), Ethylen (Warennummer 2901 21 00), Propen (Warennummer
2901 22 00), Butadien (aus Warennummern 2901 24 10 und 2901 29 00), Cyclohexan
(Warennummer 2902 11 00), Benzol (Warennummer 2902 20 00), Toluol (Warennummer 2902
30 00), Styrol (Warennummer 2902 50 00), Silber in Rohform (Warennummern 7106 91
10 und 7106 91 90), Gold in Rohform (Warennummer 7108 12 00), Platin, Palladium,
Rhodium, Iridium, Osmium und Ruthenium in Rohform oder als Pulver (Warennummern 7110
11 00, 7110 21 00, 7110 31 00 und 7110 41 00), Abfällen und Schrott von Edelmetallen
(aus Warennummern 7112 30 00 bis 7112 99 00) und Vorstoffen von Nichteisenmetallen
der Warennummern 7401 10 00 bis 7402 00 00, 7501 10 00, 7501 20 00 und 7801 99 10 des
Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik,

4.elektrischem Strom.

3. Untertitel
Verfahrens- und Meldevorschriften nach § 26 AWG

§ 22a Verfahrensvorschriften nach den §§ 7 und 26 AWG

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) stellt im Rahmen
der internationalen Zusammenarbeit bei der Ausfuhrkontrolle auf Antrag für die
Einfuhr von Waren Bestätigungen über Erklärungen der Endabnehmer, Internationale
Einfuhrbescheinigungen - IEB (International Import Certificates - IIC) und
Wareneingangsbescheinigungen - WEB (Delivery Verification Certificates - DVC) aus.

(2) Der Einführer als Antragsberechtigter im Sinne dieser Vorschrift hat die
Internationale Einfuhrbescheinigung auf einem Vordruck nach Anlage E 6, die
Wareneingangsbescheinigung auf einem Vordruck nach Anlage E 7 zu beantragen und die
erforderlichen Angaben zu machen. § 17 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Die Einfuhr der in dem Antrag auf Internationale Einfuhrbescheinigung bezeichneten
Ware ist dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unverzüglich
nachzuweisen. Gibt der Antragsteller die Einfuhrabsicht auf, so hat er dies
unverzüglich dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anzuzeigen und
ihm unverzüglich die Bescheinigung zurückzugeben oder über ihren Verbleib Mitteilung zu
machen. Will er die Ware in ein anderes Land verbringen, so hat er, bevor die Ware das
Versendungsland verläßt, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine
neue Bescheinigung zu erwirken, die dieses andere Land nennt.

(4) § 3 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes ist entsprechend anwendbar.

§ 22b (weggefallen)

-

2. Titel
Verfahrens- und Meldevorschriften nach § 26 AWG bei der
Einfuhr in das Wirtschaftsgebiet aus Drittländern *)

Das Zollverfahren für die Einfuhr von Waren in das Gemeinschaftsgebiet aus Drittländern
ist in der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung
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des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1) und in der Verordnung (EWG)
Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften
(ABl. EG Nr. L 253 S. 1) geregelt. Die Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht
in den Europäischen Gemeinschaften. Die Außenwirtschaftsverordnung enthält ergänzende
nationale Vorschriften zum Einfuhrverfahren der Europäischen Gemeinschaften.

1. Untertitel
Begriffsbestimmungen

§ 23 Begriffsbestimmungen

(1) Für diesen Titel gilt der Begriff "Einführer" nach § 21b Abs. 1 mit der
Maßgabe, daß nur Einfuhren aus Drittländern erfaßt werden und Gemeinschaftsansässige
Gebietsansässigen gleichstehen.

(2) Einkaufsland im Sinne dieses Titels ist das Land, in dem der Gemeinschaftsansässige
die Waren erwirbt. Dieses Land gilt auch dann als Einkaufsland, wenn die Waren an
einen anderen Gebietsansässigen weiterveräußert werden. Liegt kein Rechtsgeschäft über
den Erwerb von Waren zwischen einem Gebietsansässigen und einem Gemeinschaftsfremden
vor, so gilt als Einkaufsland das Land, in dem die verfügungsberechtigte Person, die
die Waren in das Wirtschaftsgebiet verbringt oder verbringen läßt, ansässig ist; ist
die verfügungsberechtigte Person, die die Waren in das Wirtschaftsgebiet verbringt
oder verbringen läßt, im Gemeinschaftsgebiet ansässig, so gilt als Einkaufsland das
Versendungsland.

(3) Einfuhrsendung ist die Warenmenge, die an demselben Tage von demselben Lieferer an
denselben Einführer abgesandt worden ist und von derselben Zollstelle abgefertigt wird.

2. Untertitel
Genehmigungsfreie Einfuhr

§§ 24 bis 26 (weggefallen)

-

§ 27 Antrag auf Einfuhrabfertigung

(1) Der Einführer hat die Einfuhrabfertigung bei einer Zollstelle zu beantragen. Er
hat dabei die handelsübliche oder sprachgebräuchliche Bezeichnung der Ware sowie die
Nummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik anzugeben. An Stelle des
Einführers kann ein Gemeinschaftsansässiger im eigenen Namen die Einfuhrabfertigung für
Waren beantragen, die auf Grund eines Einfuhrvertrages geliefert werden, wenn er

1.als Handelsvertreter des gemeinschaftsfremden Vertragspartners am Abschluß des
Einfuhrvertrages mitgewirkt hat oder

2.in Ausübung seines Gewerbes auf Grund eines Vertrages mit dem gemeinschaftsfremden
Vertragspartner

a)an der Beförderung der Waren mitwirkt oder

b)die Zollanmeldung zur Überführung der Waren in den zollrechtlich freien Verkehr
abgibt.

(2) Bei der Einfuhrabfertigung sind vorzulegen

1.die Rechnung oder sonstige Unterlagen, aus denen das Einkaufs- oder Versendungsland
und das Ursprungsland der Waren ersichtlich sind,

2.ein Ursprungszeugnis, wenn die Waren in Spalte 5 der Einfuhrliste mit "U"
gekennzeichnet sind
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oder
eine Ursprungserklärung, wenn die Waren in Spalte 5 der Einfuhrliste mit "UE"
gekennzeichnet sind,

3.eine Einfuhrkontrollmeldung nach Maßgabe des § 27a und

4.in den Fällen des Absatzes 5 eine Einfuhrlizenz.

(3) Der Antrag auf Einfuhrabfertigung ist zu stellen

1.mit der Abgabe der Zollanmeldung zur Überführung der Waren in den freien Verkehr;
bei der Einfuhr im Rahmen eines vereinfachten Verfahrens nach Artikel 76 Abs. 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 (ABl. EG Nr. L 302 S.
1) braucht die erforderliche Unterlage jedoch erst mit der ergänzenden Zollanmeldung
vorgelegt zu werden, wenn sie im Zeitpunkt der Anmeldung oder Anschreibung der Waren
vorhanden und gültig ist;

2.vor Gebrauch, Verbrauch, Bearbeitung oder Verarbeitung der Waren in einer Freizone
oder auf der Insel Helgoland.

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 kann die Zollstelle verlangen, dass ihr die betreffende
Unterlage mit der unvollständigen oder der vereinfachten Zollanmeldung oder
unverzüglich nach Anschreibung, bei Überführung von Waren in den freien Verkehr im
Anschreibeverfahren unter Befreiung von der Gestellung vor der Anschreibung vorgelegt
wird, wenn dies zur Sicherung der einfuhrrechtlichen Belange erforderlich ist.

(4)

(5) Ist für die Einfuhr einer Ware im Rahmen einer gemeinsamen Marktorganisation oder
einer Handelsregelung eine Einfuhrlizenz vorgeschrieben, so gilt Absatz 3 entsprechend.

(6) Bei der Einfuhr von Wasser, elektrischem Strom sowie Stadtgas, Ferngas und
ähnlichen Gasen in Leitungen entfällt die Einfuhrabfertigung.

(7) Die Absätze 3 und 5 finden keine Anwendung, soweit unmittelbar geltende
Gemeinschaftsvorschriften über die Anwendung handelspolitischer Maßnahmen abweichende
Regelungen treffen.

§ 27a Einfuhrkontrollmeldung

(1) Eine Einfuhrkontrollmeldung ist vorzulegen, wenn die Ware in Spalte 5 der
Einfuhrliste mit den Buchstaben "EKM" gekennzeichnet ist.

(2) Die Vorlage einer Einfuhrkontrollmeldung ist nicht erforderlich, wenn der Wert
der Einfuhrsendung 1.000 Euro nicht übersteigt. Dies gilt nicht bei der Einfuhr
von Saat- und Pflanzgut und der zu Kapitel 3 und 16 der Einfuhrliste gehörenden
Fischereierzeugnisse.

(3) Zu verwenden ist bei der Überführung von Waren in den zollrechtlich
freien Verkehr ein als Einfuhrkontrollmeldung bezeichneter Vordruck, der
dem jeweils vorzulegenden Anmeldepapier für die Wareneinfuhr nach den §§ 4
und 6 des Außenhandelsstatistikgesetzes und § 15 der Außenhandelsstatistik-
Durchführungsverordnung entspricht, in allen sonstigen Fällen ein Vordruck, soweit
erforderlich mit Ergänzungsblättern, den die Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung für Waren, für die sie in Spalte 3 der Einfuhrliste angegeben ist, selbst,
sowie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für alle sonstigen
Waren im Bundesanzeiger bekanntgeben. Angaben, die in dem gemäß Bekanntmachung
vorgeschriebenen Vordruck nicht vorgesehen sind, gelten auch in den anderen Vordrucken
der Einfuhrkontrollmeldung als nicht gefordert.

(4) Bei der Einfuhr von Waren im Rahmen eines vereinfachten Anmelde-
oder Anschreibeverfahrens hat der Einführer die ausgenutzten Blätter der
Einfuhrkontrollmeldung unverzüglich nach der Einfuhr von Waren, für die in Spalte 3
der Einfuhrliste die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung angegeben ist,
dieser und nach der Einfuhr von sonstigen Waren dem Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu übersenden. Die Einfuhrkontrollmeldung mit der letzten
Eintragung des Abrechnungszeitraums ist jedoch bei der Einfuhrabfertigung vorzulegen.
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(5) Die für die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen zuständigen Stellen können
vertrauenswürdige Einführer, die ständig zahlreiche Sendungen einführen, von der
Vorlage der Einfuhrkontrollmeldung befreien und stattdessen Meldungen in anderer Weise
zulassen, wenn bei dem Einführer die fortlaufende, vollständige und richtige Erfassung
der Einfuhrsendungen nach der Art des betrieblichen Rechnungswesens, insbesondere mit
Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage, gewährleistet ist.

(6) (weggefallen)

§ 28 Verfahren bei der Einfuhrabfertigung

(1) Die Zollstelle prüft die Zulässigkeit der Einfuhr. Sie lehnt die Einfuhrabfertigung
ab, wenn eine für die Einfuhr erforderliche Einfuhrgenehmigung oder Einfuhrlizenz nicht
vorliegt oder wenn die Waren nicht den Angaben in den nach § 27 Abs. 2 vorzulegenden
Unterlagen entsprechen. Bestehen bei der Vorlage eines Ursprungszeugnisses ernsthafte
Zweifel, können die Zollstellen weitere Beweismittel zum Nachweis des Ursprungs
verlangen und damit die Einfuhrabfertigung ermöglichen.

(2) Die Einfuhrabfertigung darf nur bis zum Ende des zweiten Monats nach Ablauf der
gemäß § 22 zulässigen oder genehmigten Lieferfrist vorgenommen werden.

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)

§ 28a Vorherige Einfuhrüberwachung

(1) Haben der Rat oder die Kommission durch Verordnung die Einfuhr einer Ware der
gemeinschaftlichen Überwachung unterstellt, so wird bei der genehmigungsfreien Einfuhr
auf Antrag ein Überwachungsdokument auf einem gemeinschaftlichen Einfuhrdokument
nach den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft *) in ihrer jeweils geltenden
Fassung erteilt. Die Genehmigungsstellen schreiben im Rahmen ihrer Zuständigkeit
durch Mitteilung im Bundesanzeiger vor, auf welchem Vordruck das Überwachungsdokument
zu beantragen ist oder unter welchen Voraussetzungen Anträge auf andere Weise,
insbesondere durch Datenfernübertragung, gestellt werden können. Antragsberechtigt ist
nur der Einführer. Das Überwachungsdokument wird von einer zuständigen Behörde in der
Gemeinschaft ausgestellt und ist in der gesamten Gemeinschaft gültig.

(2) Zuständig für die Ausstellung des Überwachungsdokuments ist im Wirtschaftsgebiet
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA); die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung, soweit sie in Spalte 3 der Einfuhrliste angegeben
ist. Soweit die Verwendung nationaler Dokumente im Wirtschaftsgebiet in Anwendung
des geltenden Gemeinschaftsrechts zulässig ist oder der Rat oder die Kommission
die Verwendung anderer Dokumente vorschreiben, machen das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Bundesanstalt diese Dokumente im Rahmen ihrer
Zuständigkeit im Bundesanzeiger bekannt.

(3) Der Einführer hat in den Fällen des Absatzes 1 vor der Einfuhr von Waren, für
die in Spalte 3 der Einfuhrliste die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
angegeben ist, bei dieser, von sonstigen Waren bei dem Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Ausstellung eines Überwachungsdokuments zu beantragen.
Die Zusammenfassung verschiedenartiger Waren, verschiedener Einkaufsländer oder
verschiedener Ursprungsländer in einem Überwachungsdokument ist nicht zulässig.

(4) Im Antrag auf Erteilung des Überwachungsdokuments sind die vom Rat oder der
Kommission durch Verordnung festgelegten Angaben vom Einführer zu machen. Das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder die Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung teilen die Bedingungen für die Ausstellung des Überwachungsdokuments
jeweils im Bundesanzeiger mit. Im Überwachungsdokument wird der Endtermin des
Zeitraumes eingetragen, bis zu dem das Überwachungsdokument zur Einfuhrabfertigung
verwendet werden darf sowie der Prozentsatz, bis zu dem eine Überschreitung des Preises
je Einheit, zu dem das Geschäft getätigt wurde oder bis zu dem eine Überschreitung des
angegebenen Gesamtwertes oder der angegebenen Menge in handelsüblichen Einheiten bei
der Einfuhrabfertigung zulässig ist.
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(5) Der Einführer hat das von der zuständigen Behörde erteilte Überwachungsdokument bei
der Einfuhrabfertigung vorzulegen. Die Zollstelle vermerkt auf dem Überwachungsdokument
den Wert oder die Menge der abgefertigten Waren.

(6) Die Zollstelle lehnt die Einfuhrabfertigung ab,

a)wenn der Antrag auf Einfuhrabfertigung später als an dem letzten Gültigkeitstag des
Überwachungsdokuments gestellt wird,

b)wenn der Preis je Einheit, zu dem das Geschäft getätigt wird, den im
Überwachungsdokument angegebenen Preis um mehr als den im Überwachungsdokument
vermerkten Prozentsatz überschreitet oder

c)soweit der Gesamtwert oder die Gesamtmenge der zur Einfuhr angemeldeten Waren um mehr
als den im Überwachungsdokument vermerkten Prozentsatz überschritten wird.

(7) Die Absätze 1 bis 6 finden entsprechende Anwendung bei der Einfuhr von Waren, für
die eine nationale Einfuhrüberwachung in Anwendung des geltenden Gemeinschaftsrechts
zulässig ist.

(8) Der Einführer hat bei der Abgabe des Überwachungsdokuments zusätzliche Unterlagen
vorzulegen oder in Spalte 17 des Überwachungsdokuments oder in einer besonderen
Erklärung zusätzliche Angaben zu machen, soweit dies in Spalte 5 der Einfuhrliste
verlangt wird.

(9) Im Falle des Absatzes 1 tritt an die Stelle des Überwachungsdokuments die
Einfuhrgenehmigung (§§ 30 und 31), soweit dies in Spalte 4 der Einfuhrliste verlangt
wird.
-----

*) -

Verordnung (EG) Nr. 3285/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 betreffend die gemeinsame Einfuhrregelung und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 518/94 (ABl. EG Nr. L 349 S. 53),

- Verordnung (EG) Nr. 519/94 des Rates vom 7. März 1994 betreffend die gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten
Drittländern und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1765/82, 1766/82 und 3420/83 (ABl. EG Nr. L 67 S. 89),

- Verordnung (EG) Nr. 517/94 des Rates vom 7. März 1994 über die gemeinsame Regelung der Einfuhren von Textilwaren aus
bestimmten Drittländern, die nicht unter bilaterale Abkommen, Protokolle, andere Vereinbarungen oder eine spezifische
gemeinschaftliche Einfuhrregelung fallen (ABl. EG Nr. L 67 S. 1),

- Verordnung (EG) Nr. 76/2002 der Kommission vom 17. Januar 2002 über die Einführung einer vorherigen gemeinschaftlichen
Überwachung der Einfuhren bestimmter unter den EGKS- und den EG-Vertrag fallender Eisen- und Stahlerzeugnisse mit
Ursprung in Drittländern (ABl. EG Nr. L 16 S. 3), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 469/2005 der Kommission vom
23. März 2005 (ABl. EU Nr. L 78 S. 12) - Verlängerung -,

- Verordnung (EG) Nr. 152/2002 des Rates vom 21. Januar 2002 über die Ausfuhr bestimmter EGKS- und EG-Stahlerzeugnisse aus
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nach der Europäischen Gemeinschaft (System der doppelten Kontrolle)
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 190/98 (ABl. EG Nr. L 25 S. 1),

- Verordnung (EG) Nr. 1499/2002 des Rates vom 20. Juni 2002 über die Ausfuhr bestimmter Stahlerzeugnisse aus Rumänien
in die Gemeinschaft im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2002 (System der doppelten Kontrolle) (ABl. EG Nr. L 227 S.
1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1445/2003 des Rates vom 21. Januar 2003 (ABl. EG Nr. L 206 S. 1) -
Verlängerung -,

- Verordnung (EG) Nr. 1762/2004 des Rates vom 24. September 2004 über die Verwaltung des Systems der doppelten Kontrolle
ohne mengenmäßige Beschränkungen für die Ausfuhr bestimmter Eisen- und Stahlerzeugnisse aus der Republik Moldau in die
Europäische Gemeinschaft (ABl. EU Nr. L 315 S. 1).

§ 29 Ursprungszeugnis und Ursprungserklärung

(1) Bei der Einfuhrabfertigung von Waren, die in Spalte 5 der Einfuhrliste mit "U" oder
"UE" gekennzeichnet sind, ist weder ein Ursprungszeugnis noch eine Ursprungserklärung
vorzulegen, wenn

1.es sich nicht um Waren der Ernährung und Landwirtschaft oder Waren des Abschnitts XI
der Einfuhrliste handelt und der Wert der in der Einfuhrsendung enthaltenen Waren,
für die ein Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung vorgeschrieben ist, 1.000
Euro nicht übersteigt oder

2.das Ursprungsland der Ware ein Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften ist.

(2) Das Ursprungszeugnis muß von einer berechtigten Stelle des Ursprungslandes
ausgestellt sein. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie macht die
berechtigten Stellen im Bundesanzeiger bekannt. Ist das Versendungsland nicht das
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Ursprungsland, so genügt die Vorlage eines Ursprungszeugnisses einer berechtigten
Stelle des Versendungslandes.

(3) Die Ursprungserklärung muß vom Exporteur oder Lieferanten auf der Rechnung oder,
falls eine Rechnung nicht vorgelegt werden kann, auf einem anderen mit der Ausfuhr
zusammenhängenden geschäftlichen Beleg eingetragen werden und bestätigen, daß die Waren
ihren Ursprung im Sinne der Artikel 22 bis 26 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 in
Verbindung mit den Artikeln 36 bis 38 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 in der jeweils
geltenden Fassung in dem angegebenen Drittland haben.

§ 29a (weggefallen)

-

§ 29b (weggefallen)

-

3. Untertitel
Genehmigungsbedürftige Einfuhr

§ 30 Einfuhrgenehmigung

(1) Die Genehmigungsstellen schreiben im Rahmen ihrer Zuständigkeit durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger vor, auf welchem Vordruck die Einfuhrgenehmigung
zu beantragen ist oder unter welchen Voraussetzungen Anträge auf andere Weise,
insbesondere durch Datenfernübertragung, gestellt werden können. Antragsberechtigt
ist nur der Einführer. Die Einfuhrgenehmigung wird auf einem gemeinschaftlichen
Einfuhrdokument nach den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft *) in ihrer
jeweils geltenden Fassung erteilt und ist in der gesamten Gemeinschaft gültig.
Soweit die Verwendung nationaler Vordrucke für die Einfuhrgenehmigung zulässig
ist, können die Genehmigungsstellen im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Verwendung
im Wirtschaftsgebiet abweichend von Satz 3 diese Vordrucke durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger vorschreiben.

(2)(weggefallen)

(3) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) schreibt im Rahmen seiner
Zuständigkeit und in Anwendung des geltenden Gemeinschaftsrechts durch Bekanntmachung
im Bundesanzeiger vor, auf welchem Vordruck die Einfuhrgenehmigung (vorherige
Bewilligung) für Waren, auf die die Verordnung (EWG) Nr. 3036/94 des Rates vom 8.
Dezember 1994 zur Schaffung eines wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehrs für
bestimmte Textil- und Bekleidungserzeugnisse, die nach Be- oder Verarbeitung in
gewissen Drittländern wieder in die Gemeinschaft eingeführt werden (ABl. EG Nr. L 322
S. 1), in der jeweils geltenden Fassung angewendet wird, zu beantragen ist und erteilt
wird.

(4) Die Genehmigungsstellen können verlangen, daß für bestimmte Waren oder Warengruppen
getrennte Anträge gestellt werden, soweit es zur Überwachung der Einfuhr, zur
Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens oder zur Wahrung sonstiger durch das
Außenwirtschaftsgesetz oder durch das Gemeinschaftsrecht geschützter Belange
erforderlich ist. Falls getrennte Anträge verlangt werden, soll darauf in der
Ausschreibung hingewiesen werden.

(5) Die Genehmigungsstellen sollen Anträge, die innerhalb einer angemessenen Frist
nach der Ausschreibung bei ihnen eingehen, als gleichzeitig gestellt behandeln. Die
Frist soll in der Ausschreibung bekanntgegeben werden. Die Genehmigungsstellen machen
Abweichungen, die sich aus der gemeinschaftlichen Regelung ergeben können, durch
Veröffentlichung im Bundesanzeiger bekannt.
-----

*) -
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Verordnung (EG) Nr. 738/94 der Kommission vom 30. März 1994 zur Festlegung von Durchführungsvorschriften zu der
Verordnung (EG) Nr. 520/94 des Rates zur Festlegung eines Verfahrens der gemeinschaftlichen Verwaltung mengenmäßiger
Kontingente (ABl. EG Nr. L 87 S. 47),

- Verordnung (EG) Nr. 3168/94 der Kommission vom 21. Dezember 1994 zur Einführung einer Einfuhrgenehmigung im
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 517/94 des Rates über die gemeinsame Regelung der Einfuhren von Textilwaren aus
bestimmten Drittländern, die nicht unter bilaterale Abkommen, Protokolle, andere Vereinbarungen oder eine spezifische
gemeinschaftliche Einfuhrregelung fallen, und zur Änderung dieser Verordnung (ABl. EG Nr. L 335 S. 23),

- Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom 12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für bestimmte
Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (ABl. EG Nr. L 275 S. 1),

- Verordnung (EG) Nr. 1440/2005 des Rates vom 12. Juli 2005 über Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Stahlerzeugnisse aus
der Ukraine und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2266/2004 (ABl. EU Nr. L 232 S. 1),

- Verordnung (EG) Nr. 1899/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 über Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Eisen- und
Stahlerzeugnisse aus der Russischen Föderation (ABl. EU Nr. L 303 S. 1),

- Verordnung (EG) Nr. 1441/2005 des Rates vom 18. Juli 2005 über Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Stahlerzeugnisse aus
Kasachstan und zur Aufhebung der Verordnung EG Nr. 2265/2004 (ABl. EU Nr. L 232 S. 22).

§ 31 Einfuhrabfertigung

(1) Für die genehmigungsbedürftige Einfuhr gelten die §§ 27, 27a, § 28 Abs. 1 und
§ 29 Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, daß bei der Einfuhrabfertigung zusätzlich die
Einfuhrgenehmigung sowie in den Fällen, in denen dies die Einfuhrliste oder die
Einfuhrgenehmigung vorschreibt, ein Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung
vorzulegen ist.

(2) Die Zollstelle vermerkt auf der Einfuhrgenehmigung den Wert oder die Menge der
abgefertigten Waren.

4. Untertitel
Sonderregelungen nach § 10 Abs. 4 und § 26 AWG

§ 31a (weggefallen)

-

§ 32 Erleichtertes Verfahren

(1) Gemeinschaftsansässige und Gemeinschaftsfremde dürfen ohne Einfuhrgenehmigung
einführen
1. (weggefallen)

2.belichtete und entwickelte kinematographische Filme und die dazugehörenden
Tonträger;

3. a)Waren der gewerblichen Wirtschaft (Waren, für die das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Spalte 3 der Einfuhrliste angegeben ist) bis zu
einem Wert von 1.000 Euro je Einfuhrsendung,

b)Waren der Ernährung und Landwirtschaft (Waren, für die die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung in Spalte 3 der Einfuhrliste angegeben ist),
ausgenommen Saatgut, bis zu einem Wert von 125 Euro je Einfuhrsendung;

das erleichterte Verfahren gilt nicht für die Einfuhr aus einer Freizone oder einem
Nichterhebungsverfahren sowie für die Einfuhr von Waren, die zum Handel oder zu
einer anderen gewerblichen Verwendung bestimmt sind;

4.Muster und Proben für einschlägige Handelsunternehmen oder Verarbeitungsbetriebe

a)von Waren der gewerblichen Wirtschaft bis zu einem Wert von 250 Euro je
Einfuhrsendung,

b)von Erzeugnissen der Ernährung und Landwirtschaft bis zu einem Wert von 50 Euro
je Einfuhrsendung, ausgenommen Saatgut;

bei der Bemessung des Wertes unentgeltlich gelieferter Muster und Proben bleiben
Vertriebskosten außer Betracht;

5.Geschenke bis zu einem Wert von 1.000 Euro je Einfuhrsendung;
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6.Briefmarken und Ganzsachen sowie die dazugehörenden Alben;

7. (weggefallen)

8. Kunstgegenstände, die von Gemeinschaftsansässigen während eines vorübergehenden
Aufenthaltes in Drittländern geschaffen worden sind;

8a. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten, die nicht zum Handel bestimmt
sind;

9. Akten, Geschäftspapiere, Urkunden, Korrekturbogen, andere Schriftstücke sowie
Manuskripte, die nicht als Handelsware eingeführt werden;

10. Fernsehbandaufzeichnungen;

11. (weggefallen)

11a. Teile zur Ausbesserung von in Drittländern zugelassenen Kraftfahrzeugen, die
während der vorübergehenden Verwendung im Gemeinschaftsgebiet reparaturbedürftig
geworden sind;

11b. Luftfahrzeuge und Luftfahrzeugteile, die zu ihrer Wartung oder Ausbesserung im
Gemeinschaftsgebiet oder nach ihrer Wartung oder Ausbesserung in Drittländern im
Rahmen von Wartungsverträgen eingeführt werden;

11c. Luftfahrzeuge, die vorübergehend für Vorführzwecke aus dem Gemeinschaftsgebiet
ausgeführt worden sind;

12. Bunkerkohle und sonstige Betriebsstoffe für Schiffe und Luftfahrzeuge bei der
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr zur besonderen Verwendung;
Treibstoffe, die Landkraftfahrzeuge in den dafür eingebauten Behältern zum
Eigenbetrieb mitführen;

12a. Waren, die von einem Gemeinschaftsfremden auf eigene Rechnung einem
Gemeinschaftsansässigen zum Ausbessern von Schiffen zur Verfügung gestellt
werden, wenn das Schiff in einer Freizone oder unter zollamtlicher Überwachung für
Rechnung des Gebietsfremden ausgebessert wird;

12b. gebrauchte Kleidungsstücke, die nicht zum Handel bestimmt sind;

13. Waren, die Aussteller zum unmittelbaren Verzehr als Kostproben auf Messen oder
Ausstellungen einführen, wenn der Wert der in einem Kapitel der Einfuhrliste
zusammengefaßten Waren 3.000 Euro je Messe oder Ausstellung nicht übersteigt;
hierbei ist der Wert der Waren mehrerer Aussteller, die sich durch dieselbe Person
vertreten lassen, zusammenzurechnen;

14. Fische, Seetang, Seegras und andere Waren, die Gemeinschaftsansässige auf hoher
See sowie im schweizerischen Teil des Untersees und des Rheins von Schiffen,
welche die Flagge eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften führen,
aus gewinnen und unmittelbar in das Gemeinschaftsgebiet verbringen; in diesen
schweizerischen Gebieten erlegtes Wild;

15. Waren bis zu einem Wert von 5.000 Euro, die von Schiffen, welche die Flagge eines
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften führen, aus einem an den Küsten
des Gemeinschaftsgebiets gestrandeten Schiff geborgen oder aus einem auf hoher See
beschädigten Schiff gerettet und unmittelbar in das Gemeinschaftsgebiet verbracht
werden; von deutschen Schiffen aufgefischtes und an Land gebrachtes seetriftiges
Gut;

16. Waren, welche die im Gemeinschaftsgebiet stationierten ausländischen Truppen, die
ihnen gleichgestellten Organisationen, das zivile Gefolge sowie deren Mitglieder
und Angehörige der Mitglieder zu ihrer eigenen Verwendung einführen;

17. Waren zur Lieferung an die im Gemeinschaftsgebiet stationierten ausländischen
Truppen, die ihnen gleichgestellten Organisationen, das zivile Gefolge
sowie an ihre Mitglieder und die Angehörigen der Mitglieder, wenn nach
zwischenstaatlichen Verträgen der Bundesrepublik Deutschland oder den Vorschriften
des Truppenzollgesetzes Zollfreiheit gewährt wird;

18. Waren aus dem Besitz der im Gemeinschaftsgebiet stationierten ausländischen
Truppen, der ihnen gleichgestellten Organisationen, des zivilen Gefolges sowie der
Mitglieder und der Angehörigen der Mitglieder;
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19. Abfälle, die im Gemeinschaftsgebiet bei der Bearbeitung, Verarbeitung oder
Ausbesserung von eingeführten und zur Wiederausfuhr bestimmten Waren anfallen,
wenn für die Überlassung der Abfälle kein Entgelt gewährt wird;

20. Abfälle, Fegsel und zum ursprünglichen Zweck nicht mehr verwendbare Waren, die in
Freizonen, Häfen, Zollagern oder in einem sonstigen Nichterhebungsverfahren im
Gemeinschaftsgebiet anfallen;

21. Waren, die zum vorübergehenden Gebrauch in eine Freizone oder zur vorübergehenden
Verwendung im Wirtschaftsgebiet verbracht worden sind und zum ursprünglichen Zweck
nicht mehr verwendet werden können, oder Teile davon, die bei der Ausbesserung im
Gemeinschaftsgebiet anfallen;

22. Ersatzlieferungen für eingeführte Waren, die in Drittländer zurückgesandt worden
sind oder zurückgesandt werden sollen oder unter zollamtlicher Überwachung
vernichtet worden sind, und handelsübliche Nachlieferungen zu bereits eingeführten
Waren;

22a. Waren mit Ursprung in den Europäischen Gemeinschaften oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die als
Veredelungserzeugnisse nach zollrechtlicher passiver Veredelung eingeführt werden;
andere Veredelungserzeugnisse nach zollrechtlicher passiver Veredelung, die
nach Ausbesserung, im Verfahren des Standardaustausches oder nach Durchführung
ergänzender Veredelungsvorgänge gemäß Artikel 123 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
in der jeweils geltenden Fassung eingeführt werden;

23. Ballast, der nicht als Handelsware eingeführt wird;

23a.

24. Brieftauben, die nicht als Handelsware eingeführt werden;

25. Waren zur Verwendung bei der Ersten Hilfe in Katastrophenfällen;

26. Eis zum Frischhalten von Waren bei der Einfuhr;

27. Reisegerät und Reisemitbringsel, wenn die Waren frei von Einfuhrabgaben im Sinne
von Artikel 4 Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 sind; nicht zum Handel
bestimmte Waren bis zu einem Wert von 1.500 Euro, die Reisende mitführen;

28. Im Verkehr zwischen Personen, die in benachbarten, durch zwischenstaatliche
Abkommen festgelegten Grenzzonen oder in benachbarten grenznahen Räumen mit
Drittländern ansässig sind (Grenzverkehr),

a)von diesen Personen mitgeführte Waren, die nicht zum Handel bestimmt sind und
deren Wert 500 Euro täglich nicht übersteigt,

b)Waren, die diesen Personen als Teil des Lohnes oder auf Grund von gesetzlichen
Unterhalts- oder Altenteilsverpflichtungen gewährt werden;

29. Tiere, Saatgut, Düngemittel, Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Waren, deren
Einfuhr durch die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Grenzzonen oder
grenznahen Räumen mit Drittländern bedingt ist und die nach zwischenstaatlichen
Verträgen von Einfuhrbeschränkungen befreit sind;

29a. Klärschlamm und Rechengut, die beim Betrieb von grenzüberschreitenden
Gemeinschaftsanlagen zur Abwässerreinigung in Grenzzonen oder grenznahen Räumen
mit Drittländern anfallen;

30. Erzeugnisse des Ackerbaus, der Viehzucht, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft
solcher grenzdurchschnittener Betriebe, die vom Gemeinschaftsgebiet aus
bewirtschaftet werden, wenn für diese Erzeugnisse außertarifliche Freiheit von
Einfuhrabgaben im Sinne von Artikel 4 Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
gewährt wird;

31. Deputatkohle;

32. Baubedarf, Instandsetzungs- und Betriebsmittel für Stauwerke, Kraftwerke, Brücken,
Straßen und sonstige Bauten, die beiderseits der Grenze zu Drittländern errichtet,
betrieben oder benutzt werden;

33. Waren, die nach
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a)den §§ 12 bis 19 der Zollverordnung vom 23. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2449),

b)Kapitel I der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Rates vom 28. März 1983 über das
gemeinschaftliche System der Zollbefreiungen (ABl. EG Nr. L 105 S. 1) in der
jeweils geltenden Fassung;

frei von Einfuhrabgaben im Sinne von Artikel 4 Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr.
2913/92 eingeführt werden können; die Regelung gilt entsprechend, wenn solche
Waren aus einem anderen Grund frei von Einfuhrabgaben im Sinne von Artikel 4 Nr.
10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 eingeführt werden können;

33a. Umschließungen und Verpackungsmittel, Behälter (Container) und sonstige
Großraumbehältnisse, die wie diese verwendet werden, Paletten, Druckbehälter für
verdichtete oder flüssige Gase, Kabeltrommeln und Kettbäume, soweit diese nicht
Gegenstand eines Handelsgeschäftes sind, sowie zum Frischhalten beigepacktes Eis;

34. Waren in Freizonen unter den Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen sie nach
den Nummern 27 und 33 im erleichterten Verfahren eingeführt werden können;

35. Waren, die das Bundesministerium der Verteidigung, seine nachgeordneten Behörden
und Dienststellen im Rahmen des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Verteidigungshilfe
vom 30. Juni 1955 (BGBl. II S. 1049) oder nach Lagerung, Ausbesserung oder
dienstlichem Gebrauch in Drittländern einführen;

36. Waren, für die außertarifliche Freiheit von Einfuhrabgaben im Sinne von Artikel 4
Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 gewährt wird

a)nach den Beitrittsgesetzen der Bundesrepublik Deutschland zu zwischenstaatlichen
Verträgen mit Drittländern,

b)nach Rechtsverordnungen der Bundesregierung auf Grund des Artikels 3 des
Gesetzes vom 22. Juni 1954 über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland
zum Abkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Sonderorganisationen der
Vereinten Nationen vom 21. November 1947 und über die Gewährung von Vorrechten
und Befreiungen an andere zwischenstaatliche Organisationen (BGBl. 1954 II S.
639) in der Fassung von Artikel 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. August 1980 (BGBl.
II S. 941),

c) (aufgehoben)

d)nach den Artikeln 137 bis 144 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 für Waren,
die unter vollständiger oder teilweiser Befreiung von Einfuhrabgaben im
Sinne von Artikel 4 Nr. 10 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 vorübergehend im
Gemeinschaftsgebiet verwendet werden,

e)nach den Artikeln 185 und 186 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 für Waren, die
wieder in das Gemeinschaftsgebiet eingeführt werden.

(2) Die §§ 22, 27 bis 29, 30, 31 gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Einfuhren.
Ein Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung nach Spalte 5 der Einfuhrliste ist
nicht erforderlich. § 27 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 27a ist jedoch entsprechend
anzuwenden auf die Einfuhr von Betriebsstoffen für Schiffe und Luftfahrzeuge,
ausgenommen Bunkerkohle, soweit die Betriebsstoffe nicht in dafür eingebauten Behältern
zum Eigenbetrieb mitgeführt werden.

(3) (weggefallen)

§ 33 (weggefallen)

-

§ 34 (weggefallen)

-

§ 35 (weggefallen)
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-

§ 35a Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen

(1) Bei der Einfuhr von Gartenbauerzeugnissen, für die Vermarktungsnormen auf Grund
der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 (ABl. EG Nr. L 297
S. 1) sowie Qualitätsnormen auf Grund der Verordnung Nr. 316/68 des Rates vom 12.
März 1968 (ABl. EG Nr. L 71 S. 8) zur Festsetzung von Qualitätsnormen für frische
Schnittblumen und frisches Blattwerk festgelegt worden sind, prüft die Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung vor der Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr,
ob die Waren diesen Vermarktungs- oder Qualitätsnormen entsprechen.

(2) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Obst und Gemüse, für das die Kommission auf
Grund der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates über eine gemeinsame Marktorganisation
für Obst und Gemüse vom 28. Oktober 1996 (ABl. EG Nr. L 297 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung Vermarktungsnormen festgelegt hat, ist der Zollstelle bei der
Einfuhrabfertigung gemäß Artikel 6 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 der
Kommission vom 12. Juni 2001 über die Kontrollen zur Einhaltung der Vermarktungsnormen
für frisches Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L 156 S. 9) in der jeweils geltenden Fassung
vorzulegen

1.eine gültige Konformitätsbescheinigung nach Artikel 6 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
1148/2001 in der jeweils geltenden Fassung oder

2.eine gültige Konformitätsbescheinigung gemäß Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr.
1148/2001 in der jeweils geltenden Fassung oder

3.eine Bescheinigung über die industrielle Zweckbestimmung nach Artikel 8 Abs. 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 in der jeweils geltenden Fassung.

Wird keine der in Satz 2 genannten Bescheinigungen vorgelegt, bedarf die Abfertigung
zum freien Verkehr nach Artikel 6 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 in der
jeweils geltenden Fassung der Zustimmung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung.

(3) Bei der genehmigungsfreien Einfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus Obst
und Gemüse, für die von den Organen der Europäischen Gemeinschaft auf Grund der
Verordnung (EG) Nr. 2201/96 des Rates vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame
Marktorganisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. EG Nr. L
297 S. 29) in der jeweils geltenden Fassung Mindestanforderungen festgelegt werden,
prüft die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung vor der Einfuhrabfertigung
stichprobenweise, ob die Waren diesen Mindestanforderungen entsprechen.

(4) Absatz 2 ist nicht anwendbar, soweit für die Einfuhr der Ware das erleichterte
Verfahren nach § 32 gilt.

§ 35b (weggefallen)

-

§ 36 Zwangsvollstreckung

Soll eine Zwangsvollstreckung in Waren vorgenommen werden, die sich in einer
Freizone oder einem Zollager befinden, so kann der Gläubiger ein Überwachungsdokument
oder eine Einfuhrgenehmigung sowie die Einfuhrabfertigung beantragen. Im Antrag
auf Überwachungsdokument oder im Antrag auf Einfuhrgenehmigung ist zu vermerken:
"Zwangsvollstreckung".

§ 37 (weggefallen)

-

Kapitel IV
Sonstiger Warenverkehr
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1. Titel
Warendurchfuhr

§ 38 (weggefallen)

-

§ 39 Durchfuhrverfahren

(1) Die Zulässigkeit der Durchfuhr wird beim Ausgang der Waren aus dem
Wirtschaftsgebiet von der Ausgangszollstelle, beim Ausgang über eine Binnengrenze
zu einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften von jeder beteiligten
Zollstelle geprüft. Die Zollstelle kann zu diesem Zweck von dem Warenführer oder von
den Verfügungsberechtigten weitere Angaben und Beweismittel, insbesondere auch die
Vorlage der Verladescheine verlangen.

(2) (weggefallen)

(3) (weggefallen)

(4) (weggefallen)

2. Titel
Handels- und Vermittlungsgeschäfte

§ 40 Beschränkung nach § 5 AWG

(1) Wer ein Handels- und Vermittlungsgeschäft über in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter vornehmen will, die sich in einem Drittland
befinden, oder sich im Wirtschaftsgebiet befinden und noch nicht einfuhrrechtlich
abgefertigt sind, und die in ein anderes Drittland ausgeführt werden sollen, bedarf der
Genehmigung.

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn das Handels- und
Vermittlungsgeschäft nach § 4a des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen
genehmigungspflichtig ist.

§ 41 Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Wer ein Handels- und Vermittlungsgeschäft über in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr.
1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle
der Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EG Nr.
L 159 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erfasste Güter vornehmen will, die sich
in einem Drittland befinden, oder sich im Wirtschaftsgebiet befinden und noch nicht
einfuhrrechtlich abgefertigt sind, und die in ein anderes Drittland ausgeführt werden
sollen, bedarf der Genehmigung.

(2) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn das Käufer- und
Bestimmungsland in Anhang II Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 genannt ist.

§ 42 Beschränkungen nach § 7 Abs. 1 und 3 AWG

Die §§ 40 und 41 gelten auch für Handels- und Vermittlungsgeschäfte, die durch
gebietsansässige Deutsche in einem Drittland vorgenommen werden, wenn

1.das Käufer- oder Bestimmungsland

a)ein Embargoland im Sinne des Artikels 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000
ist und das Handels- und Vermittlungsgeschäft nicht nach §§ 69f ff. verboten ist
oder

b)ein Land der Länderliste K (Anlage L) ist oder
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2.sich das Handels- und Vermittlungsgeschäft auf folgende Kriegswaffen bezieht:

a)Kriegswaffen nach Teil B I. Nr. 7 bis 11, V. Nr. 29, 30 oder 32, VI. Nr. 37, 38,
VIII. Nr. 50, 51 der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen (Kriegswaffenliste),

b)Rohre oder Verschlüsse für Kriegswaffen nach Teil B V. Nr. 29, 32 der
Kriegswaffenliste,

c)Munition oder Geschosse oder Treibladungen für Munition für Kriegswaffen nach Teil
B V. Nr. 32 oder VI. Nr. 37 der Kriegswaffenliste,

d)Mörser mit einem Kaliber von unter 100 mm oder

e)Rohre, Verschlüsse, Munition oder Geschosse oder Treibladungen für Munition für
Mörser mit einem Kaliber unter 100 mm.

§ 43 (weggefallen)

-

§ 43a Verfahrensvorschrift nach den §§ 7 und 26 AWG

Wer im Rahmen eines Handels- und Vermittlungsgeschäfts einer Internationalen
Einfuhrbescheinigung (International Import Certificate) oder einer
Wareneingangsbescheinigung (Delivery Verification Certificate) bedarf, hat diese
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen. § 22a gilt
entsprechend mit der Maßgabe, daß die Einfuhr in das im Antrag bezeichnete Käufer- oder
Bestimmungsland nachzuweisen ist.

Kapitel V
Dienstleistungsverkehr

1. Titel
Beschränkungen des aktiven Dienstleistungsverkehrs

§ 44 Beschränkung nach § 6 AWG

(1)

(2) (weggefallen)

§ 44a (weggefallen)

-

§ 44b (weggefallen)

-

§ 45 Beschränkung nach § 5 AWG

(1) Technische Unterstützung außerhalb des Gemeinschaftsgebietes durch Gebietsansässige
bedarf der Genehmigung, wenn der Gebietsansässige vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung
zur Verwendung im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung,
dem Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder der
Verbreitung von chemischen oder biologischen Waffen, von Kernwaffen oder sonstigen
Kernsprengkörpern oder im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Wartung oder
Lagerung von für die Ausbringung derartiger Waffen geeigneten Flugkörpern bestimmt ist.
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(2) Ist einem Gebietsansässigen bekannt, dass eine technische Unterstützung, die
er erbringen möchte, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat er
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt oder entschieden hat,
dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung

1.in einem Land erbracht wird, das in Anhang II Teil 3 der Verordnung (EG) Nr.
1334/2000 aufgeführt ist,

2.durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne des Teils I der
Ausfuhrliste (Anlage AL) allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind,
oder

3.mündlich erfolgt und nicht Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt A Nummer
0022 oder Abschnitt C Nummern der Gattung E der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt ist.

§ 45a Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Technische Unterstützung außerhalb des Gemeinschaftsgebietes durch
Gebietsansässige, die nicht von § 45 Abs. 1 erfasst ist, bedarf der Genehmigung,
wenn der Gebietsansässige vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung im Zusammenhang mit einer
militärischen Endverwendung steht und in einem Embargoland im Sinne des Artikels 4 Abs.
2 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 oder in einem Land der Länderliste K erbracht wird.

(2) Ist einem Gebietsansässigen bekannt, dass eine technische Unterstützung, die
er erbringen möchte, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat er
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt oder entschieden hat,
dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung

1.durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne des Teils I der
Ausfuhrliste (Anlage AL) allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind,
oder

2.mündlich erfolgt und nicht Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt A Nummer
0022 oder Abschnitt C Nummern der Gattung E der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt ist.

§ 45b Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Technische Unterstützung in mündlicher, fernmündlicher, elektronischer oder
schriftlicher Form innerhalb des Wirtschaftsgebietes durch Gebietsansässige bedarf
der Genehmigung, wenn der Gebietsansässige vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung
zur Verwendung im Zusammenhang mit der Entwicklung, der Herstellung, der Handhabung,
dem Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder der
Verbreitung von chemischen oder biologischen Waffen, von Kernwaffen oder sonstigen
Kernsprengkörpern oder im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Wartung oder
Lagerung von für die Ausbringung derartiger Waffen geeigneten Flugkörpern bestimmt
ist und gegenüber Gebietsfremden erbracht wird, die nicht in einem Land ansässig sind,
das in Anhang II Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 genannt oder Mitglied der
Europäischen Union ist.

(2) Technische Unterstützung in mündlicher, fernmündlicher, elektronischer oder
schriftlicher Form innerhalb des Wirtschaftsgebietes durch Gebietsansässige bedarf
der Genehmigung, wenn der Gebietsansässige vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet worden ist, dass die technische Unterstützung
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im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung steht, die nicht von Absatz 1
erfasst ist und gegenüber Gebietsfremden erbracht wird, die in einem Embargoland im
Sinne des Artikels 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 oder in einem Land der
Länderliste K ansässig sind.

(3) Ist einem Gebietsansässigen bekannt, dass eine technische Unterstützung, die
er in mündlicher, fernmündlicher, elektronischer oder schriftlicher Form erbringen
möchte, für einen in Absatz 1 oder Absatz 2 genannten Zweck bestimmt ist, so hat er
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt oder entschieden hat,
dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung

1.durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne des Teils I der
Ausfuhrliste (Anlage AL) allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind,
oder

2.nicht Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt A Nummer 0022 oder Abschnitt C
Nummern der Gattung E der Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt ist.

(5) Als Gebietsfremde im Sinne der Absätze 1 und 2 sind auch solche natürlichen
Personen anzusehen, deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Wirtschaftsgebiet
auf höchstens fünf Jahre befristet ist.

§ 45c Beschränkung nach § 7 Abs. 1 AWG

(1) Technische Unterstützung durch Gebietsansässige bedarf der Genehmigung, wenn der
Gebietsansässige vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterrichtet
worden ist, dass die technische Unterstützung im Zusammenhang mit der Errichtung oder
dem Betrieb von Anlagen für kerntechnische Zwecke im Sinne von § 5d Abs. 1 in Algerien,
Indien, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Libyen, Nordkorea, Pakistan oder Syrien steht.

(2) Ist einem Gebietsansässigen bekannt, dass eine technische Unterstützung, die
er erbringen möchte, für einen in Absatz 1 genannten Zweck bestimmt ist, so hat er
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu unterrichten; dieses
entscheidet, ob die technische Unterstützung genehmigungspflichtig ist. Die technische
Unterstützung darf erst erbracht werden, wenn das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) die technische Unterstützung genehmigt oder entschieden hat,
dass es einer Genehmigung nicht bedarf.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die technische Unterstützung

1.durch die Weitergabe von Informationen erfolgt, die im Sinne des Teils I der
Ausfuhrliste (Anlage AL) allgemein zugänglich oder Teil der Grundlagenforschung sind,
oder

2.nicht Technologie betrifft, die in Teil I Abschnitt C Nummern der Kategorie O der
Ausfuhrliste (Anlage AL) genannt ist.

§ 45d Beschränkung nach § 7 Abs. 3 AWG

Die §§ 45, 45a, 45b und 45c gelten auch für technische Unterstützung, die durch nicht
gebietsansässige Deutsche erbracht wird.

§ 45e Befreiungen von der Genehmigungsbedürftigkeit

Die §§ 45, 45a, 45b und 45c gelten nicht für die Erbringung technischer Unterstützung
in folgenden Fällen:

1.die technische Unterstützung durch Behörden und Dienststellen der Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben;

2.die technische Unterstützung durch Gebietsansässige, die für die Bundeswehr auf Grund
von ihr erteilter Aufträge erbracht wird;
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3.die technische Unterstützung, die zu einem Zweck erbracht wird, der in den Ausnahmen
für Güter der MTCR-Technologie in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 genannt
ist;

4.die erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft von Gütern, deren Ausfuhr oder
Verbringung genehmigt worden ist.

2. Titel
(weggefallen)

§§ 46 und 47 (weggefallen)

-

§ 48 (weggefallen)

-

§ 49 (weggefallen)

-

§ 50 (weggefallen)

-

3. Titel
(weggefallen)

§§ 50a und 50b (weggefallen)

-

Kapitel VI
Kapitalverkehr

1. Titel
Beschränkungen

§ 51 Beschränkung nach § 5 AWG zur Erfüllung des Abkommens über deutsche
Auslandsschulden

(1) Einem Schuldner ist die Bewirkung von Zahlungen und sonstigen Leistungen verboten,
wenn sie

1.die Erfüllung einer Schuld im Sinne des Abkommens vom 27. Februar 1953 über deutsche
Auslandsschulden (BGBl. II S. 331) zum Gegenstand haben, die Schuld aber nicht
geregelt ist;

2.die Erfüllung einer geregelten Schuld im Sinne des Abkommens zum Gegenstand haben,
sich aber nicht innerhalb der Grenzen der festgesetzten Zahlungs- und sonstigen
Bedingungen halten;

3.die Erfüllung von Verbindlichkeiten zum Gegenstand haben, die in nichtdeutscher
Währung zahlbar sind oder waren und die zwar den Voraussetzungen des Artikels 4
Abs. 1 und 2 des Abkommens entsprechen, aber die Voraussetzungen des Artikels 4
Abs. 3 Buchstabe a oder b des Abkommens hinsichtlich der Person des Gläubigers nicht
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erfüllen, es sei denn, daß es sich um Verbindlichkeiten aus marktfähigen Wertpapieren
handelt, die in einem Gläubigerland zahlbar sind.

(2) Die in Artikel 3 des Abkommens enthaltenen Begriffsbestimmungen gelten auch für
Absatz 1.

§ 52 Beschränkung nach § 7 Abs. 1 und 2 Nr. 5 AWG

(1) Der Erwerb eines gebietsansässigen Unternehmens oder einer unmittelbaren oder
mittelbaren Beteiligung an einem solchen Unternehmen, das

-Güter im Sinne von Teil B der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Kontrolle
von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste) herstellt oder entwickelt,

-besonders konstruierte Motoren oder Getriebe zum Antrieb von Kampfpanzern oder
anderen gepanzerten militärischen Kettenfahrzeugen herstellt oder entwickelt oder

-Kryptosysteme herstellt, die für eine Übertragung staatlicher Verschlusssachen
von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit Zustimmung des
Unternehmens zugelassen sind,

durch einen Gebietsfremden oder ein gebietsansässiges Unternehmen, an dem ein
Gebietsfremder mindestens 25 Prozent der Stimmrechte hält, ist vom Erwerber dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zu melden. Dies gilt nicht, wenn der
unmittelbare oder mittelbare Stimmrechtsanteil des gebietsfremden Erwerbers an dem
betreffenden Unternehmen nach dem Erwerb der Beteiligung 25 Prozent nicht erreicht.
Bei der Berechnung des Stimmrechtsanteils des gebietsfremden Erwerbers sind diesem die
Anteile anderer Unternehmen an dem zu erwerbenden Unternehmen zuzurechnen, wenn der
Erwerber mindestens 25 Prozent oder mehr der Stimmrechte an dem anderen Unternehmen
hält.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann den Erwerb innerhalb
eines Monats nach Eingang der vollständigen Unterlagen über den Erwerb untersagen,
soweit dies erforderlich ist, um wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik
Deutschland zu gewährleisten.

§§ 53 und 54 (weggefallen)

-

2. Titel
Meldevorschriften nach § 26 AWG

§ 55 (weggefallen)

-

§ 56 Anwendungsbereich

Für Zwecke der Meldung nach diesem Titel gelten die österreichischen Gebiete Jungholz
und Mittelberg nicht als Teil des Wirtschaftsgebietes.

§ 56a Vermögen Gebietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten

(1) Der Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung folgenden Vermögens in
fremden Wirtschaftsgebieten sind nach § 56b zu melden:

1.des Vermögens eines gebietsfremden Unternehmens, wenn dem Gebietsansässigen zehn oder
mehr vom Hundert der Anteile oder der Stimmrechte an dem Unternehmen zuzurechnen
sind;

2.des Vermögens eines gebietsfremden Unternehmens, wenn mehr als fünfzig vom Hundert
der Anteile oder der Stimmrechte an diesem Unternehmen einem oder mehreren von dem
Gebietsansässigen abhängigen gebietsfremden Unternehmen allein oder gemeinsam mit dem
Gebietsansässigen zuzurechnen sind;
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3.des Vermögens Gebietsansässiger in ihren gebietsfremden Zweigniederlassungen und auf
Dauer angelegten Betriebsstätten.

(2) Ein gebietsfremdes Unternehmen gilt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von einem
Gebietsansässigen abhängig, wenn dem Gebietsansässigen mehr als fünfzig vom Hundert der
Anteile oder Stimmrechte an dem gebietsfremden Unternehmen zuzurechnen sind. Wenn einem
oder mehreren von einem Gebietsansässigen abhängigen gebietsfremden Unternehmen oder
diesem Unternehmen gemeinsam mit dem Gebietsansässigen mehr als fünfzig vom Hundert der
Anteile oder Stimmrechte an einem anderen gebietsfremden Unternehmen zuzurechnen sind,
so ist auch das andere gebietsfremde Unternehmen und unter denselben Voraussetzungen
jedes weitere Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von einem Gebietsansässigen
abhängig anzusehen.

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Bilanzsumme des gebietsfremden
Unternehmens, an dem der Gebietsansässige oder ein anderes von ihm abhängiges
gebietsfremdes Unternehmen beteiligt ist, oder das Betriebsvermögen der gebietsfremden
Zweigniederlassung oder Betriebsstätte des Gebietsansässigen drei Millionen Euro
nicht überschreitet. Absatz 1 findet ferner insoweit keine Anwendung, als dem
Gebietsansässigen Unterlagen, die er zur Erfüllung seiner Meldepflicht benötigt, aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht zugänglich sind.

§ 56b Abgabe der Meldungen nach § 56a

(1) Die Meldungen sind einmal jährlich nach dem Stand des Bilanzstichtages des
Meldepflichtigen oder, soweit der Meldepflichtige nicht bilanziert, nach dem Stand
des 31. Dezember der Deutschen Bundesbank mit dem Vordruck "Vermögen Gebietsansässiger
in fremden Wirtschaftsgebieten" (Anlage K 3) zu erstatten. Die Deutsche Bundesbank
übermittelt die Angaben der Meldepflichtigen dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie in geeigneter Form; sie kann dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie dazu auf dessen Verlangen eine Ausfertigung der Meldung übersenden.

(2) Stimmt der Bilanzstichtag eines gebietsfremden Unternehmens, an dem der
Meldepflichtige oder ein anderes von ihm abhängiges gebietsfremdes Unternehmen
beteiligt ist, nicht mit dem Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit der
Meldepflichtige nicht bilanziert, nicht mit dem 31. Dezember überein, so kann bei
der Berechnung des Vermögens von dem diesem Zeitpunkt unmittelbar vorangegangenen
Bilanzstichtag des gebietsfremden Unternehmens ausgegangen werden.

(3) Die Meldungen sind jeweils spätestens bis zum letzten Werktag des sechsten auf den
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit der Meldepflichtige nicht bilanziert,
des sechsten auf den 31. Dezember folgenden Kalendermonats bei der Deutschen Bundesbank
abzugeben.

(4) Meldepflichtig ist der Gebietsansässige, dem das Vermögen unmittelbar oder über
ein abhängiges gebietsfremdes Unternehmen am Bilanzstichtag des Gebietsansässigen oder,
soweit er nicht bilanziert, am 31. Dezember jeweils zuzurechnen ist.

§§ 57 und 58 (weggefallen)

-

§ 58a Vermögen Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet

(1) Der Stand und ausgewählte Positionen der Zusammensetzung folgenden Vermögens im
Wirtschaftsgebiet sind nach § 58b zu melden:

1.des Vermögens eines gebietsansässigen Unternehmens, wenn einem Gebietsfremden oder
mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden zusammen zehn oder mehr vom
Hundert der Anteile oder Stimmrechte an dem gebietsansässigen Unternehmen zuzurechnen
sind;

2.des Vermögens eines gebietsansässigen Unternehmens, wenn mehr als fünfzig vom Hundert
der Anteile oder Stimmrechte an diesem Unternehmen einem von einem Gebietsfremden
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oder einem von mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden abhängigen
gebietsansässigen Unternehmen zuzurechnen sind;

3.des Vermögens Gebietsfremder in ihren gebietsansässigen Zweigniederlassungen und auf
Dauer angelegten Betriebsstätten.

(2) Gebietsfremde sind als wirtschaftlich verbunden im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und
2 anzusehen, wenn sie gemeinsam wirtschaftliche Interessen verfolgen; dies gilt auch,
wenn sie gemeinsam wirtschaftliche Interessen zusammen mit Gebietsansässigen verfolgen.
Als solche wirtschaftlich verbundene Gebietsfremde gelten insbesondere:

1.natürliche und juristische gebietsfremde Personen, die sich zum Zwecke der Gründung
oder des Erwerbs eines gebietsansässigen Unternehmens, des Erwerbs von Beteiligungen
an einem solchen Unternehmen oder zur gemeinsamen Ausübung ihrer Anteilsrechte
an einem solchen Unternehmen zusammengeschlossen haben; ferner natürliche und
juristische gebietsfremde Personen, die gemeinsam wirtschaftliche Interessen
verfolgen, indem sie an einem oder mehreren Unternehmen Beteiligungen halten;

2.natürliche gebietsfremde Personen, die miteinander verheiratet oder in gerader Linie
verwandt, verschwägert oder durch Adoption verbunden oder in der Seitenlinie bis zum
dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert sind, oder

3.juristische gebietsfremde Personen, die im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes
miteinander verbunden sind.

(3) Ein gebietsansässiges Unternehmen gilt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von einem
Gebietsfremden oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden abhängig,
wenn dem Gebietsfremden oder den wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden zusammen
mehr als fünfzig vom Hundert der Anteile oder Stimmrechte an dem gebietsansässigen
Unternehmen zuzurechnen sind. Wenn einem von einem Gebietsfremden oder von mehreren
wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden abhängigen gebietsansässigen Unternehmen
allein oder gemeinsam mit einem oder mehreren weiteren von diesem gebietsansässigen
Unternehmen abhängigen gebietsansässigen Unternehmen mehr als fünfzig vom Hundert der
Anteile oder Stimmrechte an einem anderen gebietsansässigen Unternehmen zuzurechnen
sind, so ist auch das andere gebietsansässige Unternehmen und unter denselben
Voraussetzungen jedes weitere Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 als von einem
Gebietsfremden oder von mehreren wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden abhängig
anzusehen.

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Bilanzsumme des gebietsansässigen
Unternehmens, an dem der Gebietsfremde, die wirtschaftlich verbundenen Gebietsfremden
oder ein anderes von dem Gebietsfremden oder von den wirtschaftlich verbundenen
Gebietsfremden abhängiges gebietsansässiges Unternehmen beteiligt sind, oder das
Betriebsvermögen der gebietsansässigen Zweigniederlassung oder Betriebsstätte des
Gebietsfremden drei Millionen Euro nicht überschreitet. Absatz 1 findet ferner insoweit
keine Anwendung, als dem Gebietsansässigen Unterlagen, die er zur Erfüllung seiner
Meldepflicht benötigt, aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht zugänglich
sind. Absatz 1 Nr. 1 und 2 findet keine Anwendung, wenn das gebietsansässige oder das
abhängige gebietsansässige Unternehmen, an dem wirtschaftlich verbundene Gebietsfremde
beteiligt sind, nicht erkennen kann, daß es sich bei den Gebietsfremden im Sinne des
Absatzes 2 um wirtschaftlich verbundene Gebietsfremde handelt.

§ 58b Abgabe der Meldungen nach § 58a

(1) Die Meldungen sind einmal jährlich nach dem Stand des Bilanzstichtages des
Meldepflichtigen oder, soweit es sich bei dem Meldepflichtigen um eine nicht
bilanzierende gebietsansässige Zweigniederlassung oder Betriebsstätte eines
gebietsfremden Unternehmens handelt, nach dem Stand des Bilanzstichtages des
gebietsfremden Unternehmens der Deutschen Bundesbank mit dem Vordruck "Vermögen
Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet" (Anlage K 4) zu erstatten. Die Deutsche Bundesbank
übermittelt die Angaben der Meldepflichtigen dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie in geeigneter Form; sie kann dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie dazu auf dessen Verlangen eine Ausfertigung der Meldung übersenden.
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(2) Die Meldungen sind spätestens bis zum letzten Werktag des sechsten auf den
Bilanzstichtag des Meldepflichtigen oder, soweit es sich bei dem Meldepflichtigen
um eine nicht bilanzierende gebietsansässige Zweigniederlassung oder Betriebsstätte
eines gebietsfremden Unternehmens handelt, des sechsten auf den Bilanzstichtag des
gebietsfremden Unternehmens folgenden Monats bei der Deutschen Bundesbank abzugeben.

(3) Meldepflichtig ist

1.in den Fällen des § 58a Abs. 1 Nr. 1 das gebietsansässige Unternehmen,

2.in den Fällen des § 58a Abs. 1 Nr. 2 das abhängige gebietsansässige Unternehmen,

3.in den Fällen des § 58a Abs. 1 Nr. 3 die gebietsansässige Zweigniederlassung oder
Betriebsstätte.

§ 58c Ausnahmen

(1) Die Deutsche Bundesbank kann für einzelne Meldepflichtige oder für Gruppen von
Meldepflichtigen vereinfachte Meldungen oder Abweichungen von Meldefristen oder
Vordrucken zulassen oder einzelne Meldepflichtige oder Gruppen von Meldepflichtigen
befristet oder widerruflich von einer Meldepflicht freistellen, soweit dafür besondere
Gründe vorliegen oder der Zweck der Meldevorschriften nicht beeinträchtigt wird.

(2) Meldungen können anstatt auf amtlichen Vordrucken auch in anderer Form abgegeben
werden, sofern dies bei der Meldestelle beantragt wird und die von der Meldestelle
erlassenen Formvorschriften beachtet werden.

Kapitel VII
Zahlungsverkehr

1. Titel
Beschränkungen (weggefallen)

2. Titel
Meldevorschriften nach § 26 AWG

1. Untertitel
Allgemeine Vorschriften

§ 59 Meldung von Zahlungen

(1) Gebietsansässige haben Zahlungen, die sie

1.von Gebietsfremden oder für deren Rechnung von Gebietsansässigen entgegennehmen
(eingehende Zahlungen) oder

2.an Gebietsfremde oder für deren Rechnung an Gebietsansässige leisten (ausgehende
Zahlungen),

zu melden.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf

1.Zahlungen, die den Betrag von 12.500 Euro oder den Gegenwert in anderer Währung nicht
übersteigen,

2.Zahlungen für die Wareneinfuhr und die Warenausfuhr
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3.Zahlungen, die die Gewährung, Aufnahme oder Rückzahlung von Krediten (einschließlich
der Begründung und Rückzahlung von Guthaben) mit einer ursprünglich vereinbarten
Laufzeit oder Kündigungsfrist von nicht mehr als zwölf Monaten zum Gegenstand haben.

4.(weggefallen)

(3) Zahlungen im Sinne dieses Kapitels sind auch die Aufrechnung und die Verrechnung
sowie Zahlungen, die mittels Lastschriftverfahren abgewickelt werden. Als Zahlung gilt
ferner das Einbringen von Sachen und Rechten in Unternehmen, Zweigniederlassungen und
Betriebsstätten.

§ 59a Anwendungsbereich

Für Zwecke der Meldung nach diesem Titel gelten die österreichischen Gebiete Jungholz
und Mittelberg nicht als Teil des Wirtschaftsgebietes.

§ 60 Form der Meldung

(1) Ausgehende Zahlungen, die über ein gebietsansässiges Geldinstitut geleistet werden,
sind mit dem Vordruck "Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 1) zu
melden, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ausgehende Zahlungen

1.zu Gunsten Gebietsfremder auf deren Konten bei gebietsansässigen Geldinstituten,

2.zu Gunsten Gebietsansässiger für Rechnung von Gebietsfremden, können abweichend
von Absatz 1 mit dem Vordruck "Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 4)
gemeldet werden.

(2a) Ausgehende Zahlungen in Euro, die über ein gebietsansässiges Geldinstitut
für einen gebietsfremden Zahlungsempfänger auf ein Geldinstitut oder dessen
Zweigstelle in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, Liechtenstein,
Norwegen, Island oder Schweiz geleistet werden, sind mit dem Vordruck "Zahlungen im
Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 4) zu melden.

(3) Eingehende Zahlungen, ausgehende Zahlungen, die nicht nach Absatz 1 gemeldet
werden müssen, und Zahlungen im Transithandel sind mit dem Vordruck "Zahlungen im
Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 4) zu melden.

(4) Ein- und ausgehende Zahlungen im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften und
Finanzderivaten sind mit dem Vordruck "Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im
Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 10) zu melden.

(5) In den Meldungen sind aussagefähige Angaben zu den zugrunde liegenden
Leistungen oder zum Grundgeschäft zu machen und die entsprechenden Kennzahlen
des Leistungsverzeichnisses (Anlage LV) anzugeben. Im Fall von Transaktionen mit
Wertpapieren und Finanzderivaten sind anstelle der Angaben zum Grundgeschäft die
Bezeichnungen der Wertpapiere, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) sowie
Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben.

(6) Bei abgabenbegünstigten Lieferungen und Leistungen an im Wirtschaftsgebiet
stationierte ausländische Truppen sowie an das zivile Gefolge kann abweichend von
Absatz 3 die Meldung auch durch Abgabe einer Durchschrift der Empfangsbestätigung
der Truppen oder des zivilen Gefolges nach dem auf Grund der Abgabenvorschriften
vorgeschriebenen Muster erstattet werden.

§ 61 Meldefrist

Die Meldungen sind abzugeben

1.bei Zahlungen nach § 60 Abs. 1 mit der Erteilung des Auftrages an das Geldinstitut;
der Auftraggeber kann die für die Deutsche Bundesbank bestimmte Ausfertigung des
Zahlungsauftrages bei der Erteilung des Auftrages auch in verschlossenem Umschlag,
auf dem sein Name und seine Anschrift als Absender angegeben sind, zur Weiterleitung
an die Deutsche Bundesbank abgeben; in diesem Falle brauchen in der für das

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 40 -

Geldinstitut bestimmten Ausfertigung die statistischen Angaben und in der für die
Deutsche Bundesbank bestimmten Ausfertigung die zahlungsverkehrstechnischen Angaben
nicht ausgefüllt zu werden;

2.(weggefallen)

3.bei Zahlungen nach § 60 Abs. 2, 2a und 3 bis zum siebenten Tage des auf die Leistung
oder Entgegennahme der Zahlungen folgenden Monats; Sammelmeldungen sind zulässig;

4.bei Zahlungen nach § 60 Abs. 4 bis zum fünften Tage eines jeden Monats für den
vorausgegangenen Monat; Sammelmeldungen sind zulässig.

§ 62 Meldung von Forderungen und Verbindlichkeiten

(1) Gebietsansässige, ausgenommen gebietsansässige Monetäre Finanzinstitute (MFIs)
und Investmentaktiengesellschaften sowie Kapitalanlagegesellschaften bezüglich der
Forderungen und Verbindlichkeiten ihrer Investmentfonds, haben ihre Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden zu melden, wenn diese Forderungen oder
Verbindlichkeiten bei Ablauf eines Monats jeweils zusammengerechnet mehr als fünf
Millionen Euro betragen.

(2) Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber gebietsfremden Geldinstituten
sind jeweils monatlich bis zum zehnten Tage des folgenden Monats nach dem Stand des
letzten Werktages des Vormonats mit dem Vordruck "Forderungen und Verbindlichkeiten aus
Finanzbeziehungen mit gebietsfremden Geldinstituten" (Anlage Z 5) zu melden.

(3) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Gebietsfremden sind
jeweils monatlich bis zum zwanzigsten Tage des folgenden Monats nach dem Stand des
letzten Werktages des Vormonats mit den Vordrucken "Forderungen und Verbindlichkeiten
aus Finanzbeziehungen mit gebietsfremden Nichtbanken" (Anlage Z 5a Blatt 1) und
"Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden aus dem Waren- und
Dienstleistungsverkehr" (Anlage Z 5a Blatt 2) zu melden.

(4) (weggefallen)

(5) Entfällt für einen Gebietsansässigen, der für einen vorangegangenen Meldestichtag
meldepflichtig war, wegen Unterschreitens der in Absatz 1 genannten Betragsgrenze die
Meldepflicht, so hat er dies bis zum zwanzigsten Tage des darauf folgenden Monats der
Meldestelle schriftlich anzuzeigen.

§ 63 Meldestellen

(1) Die Meldungen sind der Deutschen Bundesbank zu erstatten.

(2) Die Meldung auf Vordruck Anlage Z 1 ist bei dem beauftragten Geldinstitut zur
Weiterleitung an die Deutsche Bundesbank abzugeben.

§ 64 Ausnahmen

§ 58c gilt entsprechend.

2. Untertitel
Ergänzende Meldevorschriften

§ 65 (weggefallen)

-

§ 66 Zahlungen im Transithandel

(1) Wenn die Ware bei Abgabe der Meldung über Zahlungen im Transithandel gemäß § 60
Abs. 3 bereits an einen Gebietsfremden weiterveräußert ist, so ist der Zahlungseingang
zusammen mit dem Zahlungsausgang zu melden. Ist die Zahlung des gebietsfremden
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Erwerbers im Zeitpunkt des Zahlungsausgangs noch nicht eingegangen, so ist der
vereinbarte Betrag der Zahlung zu melden.

(2) Wer eine ausgehende Zahlung im Transithandel gemeldet hat und die
Transithandelsware danach in das Wirtschaftsgebiet verbringt, hat dies mit Vordruck
Anlage Z 4 unter Angabe des gemeldeten Betrages und des Zeitpunktes der Zahlung mit dem
Zusatz "Stornierung im Transithandel" zu melden.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 sind ferner die Benennung der Ware, die
zweistellige Kapitelnummer des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik und
das Einkaufsland im Sinne des § 21b Abs. 2 anzugeben.

§ 67 Zahlungen der Seeschiffahrtsunternehmen

Gebietsansässige, die ein Seeschiffahrtsunternehmen betreiben, haben abweichend
von den §§ 59 bis 61 Zahlungen, die sie im Zusammenhang mit dem Betrieb der
Seeschiffahrt entgegennehmen oder leisten, mit dem Vordruck "Einnahmen und Ausgaben
der Seeschiffahrt" (Anlage Z 8) monatlich bis zum siebenten Tage des auf die Zahlung
folgenden Monats der Deutschen Bundesbank zu melden.

§ 68 (weggefallen)

-

3. Untertitel
Meldevorschriften für Geldinstitute

§ 69 Meldungen der Geldinstitute

(1) Soweit Zahlungen nach Absatz 2 zu melden sind, finden die §§ 59 bis 63 keine
Anwendung.

(2) Gebietsansässige Geldinstitute haben zu melden

1.Zahlungen für die Veräußerung oder den Erwerb von Wertpapieren und Finanzderivaten,
die das Geldinstitut für eigene oder fremde Rechnung an Gebietsfremde verkauft oder
von Gebietsfremden kauft, sowie Zahlungen, die das Geldinstitut im Zusammenhang
mit der Einlösung inländischer Wertpapiere an Gebietsfremde leistet oder von
diesen erhält, mit dem Vordruck "Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im
Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 10);

2.Zins- und Dividendenzahlungen auf inländische Wertpapiere, die sie an Gebietsfremde
leisten oder von diesen erhalten, mit dem Vordruck "Zahlungen für Wertpapier-Erträge
im Außenwirtschaftsverkehr" (Anlage Z 11);

3.eingehende und ausgehende Zahlungen für Zinsen und zinsähnliche Erträge und
Aufwendungen (ausgenommen Wertpapierzinsen), die sie für eigene Rechnung von
Gebietsfremden entgegennehmen oder an Gebietsfremde leisten, mit den Vordrucken
"Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirtschaftsverkehr (ohne
Wertpapierzinsen)" (Anlage Z 14) und "Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen im
Außenwirtschaftsverkehr (ohne Wertpapierzinsen)" (Anlage Z 15);

4.im Zusammenhang mit dem Reiseverkehr und der Personenbeförderung

a)ein- und ausgehende Zahlungen aus Kartenumsätzen mit dem Vordruck
"Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Karten-Umsätze" (Anlage Z 12),

b)ein- und ausgehende Zahlungen aus dem An- und Verkauf von Sorten sowie Umsätze
aus dem Verkauf bzw. aus der Versendung von Fremdwährungsreiseschecks mit
dem Vordruck "Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr: Sorten und
Fremdwährungsreiseschecks (Anlage Z 13).

(3) Absatz 2 Nr. 1 und 3 findet keine Anwendung auf Zahlungen, die den Betrag von
12.500 Euro oder den Gegenwert in anderer Währung nicht übersteigen.
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(4) Bei Meldungen nach Absatz 2 Nr. 1 sind die Kennzahlen des Leistungsverzeichnisses
(Anlage LV) und die Bezeichnungen der Wertpapiere, die internationale
Wertpapierkennnummer (ISIN) sowie Nennbetrag oder Stückzahl anzugeben.

(5) Es sind zu erstatten

1.Meldungen nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 4 monatlich bis zum fünften Tage des auf den
meldepflichtigen Vorgang folgenden Monats,

2.Meldungen nach Absatz 2 Nr. 3 monatlich bis zum siebenten Tage des auf den
meldepflichtigen Vorgang folgenden Monats. Zinsen und zinsähnliche Erträge und
Aufwendungen im Kontokorrent- und Sparverkehr, einschließlich Zinsen auf Sparbriefe
und Namens-Sparschuldverschreibungen, brauchen nur halbjährlich bis zum dreißigsten
Tage nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres gemeldet zu werden.

(6) Die Meldungen sind der Deutschen Bundesbank zu erstatten.

Kapitel VIIa
Besondere Beschränkungen gegen Somalia

§ 69a Beschränkungen aufgrund der Resolutionen 733 (1992) vom 23. Januar
1992, 1356 (2001) vom 19. Juni 2001, 1725 (2006) vom 6. Dezember 2006
und 1744 (2007) vom 20. Februar 2007 des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen (Kapitel VII der Charta)

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL)
erfassten Gütern nach Somalia vom Wirtschaftsgebiet aus ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf und die Ausfuhr

1.von ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke bestimmte nichtletale
militärische Ausrüstung oder von Ausstattungen für Programme der Europäischen Union,
der Europäischen Gemeinschaften oder ihrer Mitgliedstaaten im Rahmen des Friedens-
und Aussöhnungsprozesses oder

2.von Gütern, die ausschließlich zur Unterstützung der oder zur Nutzung durch die
Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia gemäß Ziffer 4 der Resolution 1744
(2007) bestimmt sind oder

3.von Gütern, die ausschließlich zum Aufbau der Institutionen des Sicherheitssektors
bestimmt sind.

Der Verkauf und die Ausfuhr bedürfen in diesen Fällen der Genehmigung durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(3) Absatz 1 gilt nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten Nationen,
von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder von diese Personen
beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend nach Somalia
ausgeführt wird.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die in
Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter nach Somalia verkaufen,
ausführen oder ausführen lassen.

Kapitel VIIb
Besondere Beschränkungen gegen Ruanda

§ 69b Beschränkungen aufgrund der Resolutionen 918 (1994) vom 17. Mai 1994
und 1011 (1995) vom 19. August 1995 des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen
(Kapitel VII der Charta)
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(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Ruanda vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Güter für die Regierung Ruandas. Der Verkauf und die
Ausfuhr bedürfen in diesem Fall der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Ruanda verkaufen, ausführen oder ausführen lassen.

Kapitel VIIc
Besondere Beschränkungen gegen Sierra Leone

§ 69c Beschränkungen auf Grund der Resolutionen 1132 (1997) vom 8. Oktober
1997 und 1171 (1998) vom 4. Juni 1998 des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen
(Kapitel VII der Charta)

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Sierra Leone vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für den Verkauf und die Ausfuhr an die Regierung von Sierra
Leone und für Ausfuhren, die ausschließlich für den Einsatz der Militärbeobachtergruppe
der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten oder der Vereinten Nationen in
Sierra Leone bestimmt sind. Der Verkauf und die Ausfuhr bedürfen in diesen Fällen der
Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für deutsche Staatsangehörige in fremden
Wirtschaftsgebieten, die die genannten Güter nach Sierra Leone verkaufen, ausführen
oder ausführen lassen.

Kapitel VIId
Besondere Beschränkungen gegen Osama bin Laden, Mitglieder
der Al-Qaida-Organisation und die Taliban sowie andere
mit ihnen verbündete Personen, Gruppen, Unternehmen und
Einrichtungen sowie zur Bekämpfung des Terrorismus

§ 69d Beschränkungen aufgrund der Resolutionen 1373 (2001) vom 28.
September 2001 und 1390 (2002) vom 16. Januar 2002 des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen
(Kapitel VII der Charta)

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL)
erfassten Gütern an die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27.
Mai 2002 (ABl. EG Nr. L 139 S. 9), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 400/2008
der Kommission vom 5. Mai 2008 (ABl. EU Nr. L 118 S. 14), oder in der Liste nach
Artikel 2 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 der natürlichen oder juristischen
Personen, Vereinigungen oder Körperschaften in der Fassung des Beschlusses 2007/868/EG
des Rates vom 20. Dezember 2007 zur Durchführung von Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung
(EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen
gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Aufhebung
des Beschlusses 2007/445/EG (ABl. EU Nr. L 340 S. 100, 2008 Nr. L 4 S. 3), zuletzt
geändert durch Beschluss 2008/343/EG des Rates vom 29. April 2008 (ABl. EU Nr. L 116 S.
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25), aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisationen
vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeugs,
das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der
Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Das Verbot gilt auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die die genannten
Güter zu in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder
Organisationen verkaufen, ausführen oder ausführen lassen.

Kapitel VIIe
Besondere Beschränkungen gegen Irak

§ 69e Beschränkungen aufgrund der Resolutionen 1483 (2003) vom 7. Juli
2003 und 1546 (2004) vom 8. Juni 2004 des Sicherheitsrats der Vereinten
Nationen
(Kapitel VII der Charta)

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Irak vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Güter, die von der Regierung Iraks oder der durch die
Resolution 1511 (2003) des Sicherheitsrats eingesetzten multinationalen Truppe für die
Zwecke der Resolution 1546 (2004) des Sicherheitsrats benötigt werden. Der Verkauf und
die Ausfuhr bedürfen in diesem Fall der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Irak verkaufen, ausführen oder ausführen lassen.

(4) Die Einfuhr irakischer Kulturgüter und anderer Gegenstände von archäologischer,
historischer, kultureller, besonderer wissenschaftlicher und religiöser Bedeutung
ist verboten. Insbesondere ist es verboten, in Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 über bestimmte spezifische Beschränkungen in den
wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 2465/1996 (ABl. EU Nr. L 169 S. 6) aufgelistete Gegenstände einzuführen.

(5) Absatz 4 gilt nicht für

1.Kulturgüter, die vor dem 6. August 1990 aus dem Irak ausgeführt wurden, oder

2.Kulturgüter, die den irakischen Einrichtungen gemäß dem in Absatz 7 der Resolution
1483 (2003) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen beschriebenen Ziel der
sicheren Rückgabe zurückgegeben werden.

Kapitel VIIf
Besondere Beschränkungen gegen die Demokratische Republik
Kongo

§ 69f Beschränkungen aufgrund der Resolution 1493 (2003) des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 28. Juli 2003
(Kapital VII der Charta)

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL)
erfassten Gütern in die Demokratische Republik Kongo vom Wirtschaftsgebiet aus oder
unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge
oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist
verboten.

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 45 -

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in der Demokratischen Republik Kongo oder
zur Verwendung in der Demokratischen Republik Kongo bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1.Güter, die ausschließlich dazu bestimmt sind, Armee- und Polizeieinheiten der
Demokratischen Republik Kongo zu unterstützen oder von diesen verwendet zu werden,
wenn diese Einheiten:

a)ihre Eingliederung in die Armee- und Polizeieinheiten der Demokratischen Republik
Kongo abgeschlossen haben oder

b)unter dem Kommando des integrierten Stabs der Streitkräfte ("etat-major integre")
oder der Nationalen Polizei der Demokratischen Republik Kongo stehen oder

c)im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo außerhalb der Provinzen
Nord- und Südkivu und des Distrikts Ituri in Armee- und Polizeieinheiten der
Demokratischen Republik Kongo eingegliedert werden,

2.Güter für den ausschließlichen Zweck der Unterstützung oder Verwendung durch die
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo
("MONUC") oder

3.nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich für humanitäre oder
Schutzzwecke bestimmt ist.

Der Verkauf, die Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen
Fällen der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter in die Demokratische Republik Kongo verkaufen, ausführen oder
ausführen lassen oder Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten
Güter vornehmen.

Kapitel VIIg
Besondere Beschränkungen gegen Liberia

§ 69g Beschränkungen aufgrund der Resolutionen 1521 (2003) vom 22.
Dezember 2003, 1683 (2006) vom 13. Juni 2006 und 1731 (2006) vom 20.
Dezember 2006 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (Kapitel VII der
Charta)

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Liberia vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Liberia oder zur Verwendung in Liberia
bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1.Güter, die ausschließlich zur Unterstützung der Mission der Vereinten Nationen in
Liberia oder zur Nutzung durch sie bestimmt sind,

2.Güter, die ausschließlich zur Unterstützung eines internationalen Ausbildungs- und
Reformprogramms für die liberianischen Streitkräfte und die liberianische Polizei
oder zur Nutzung im Rahmen eines solchen Programms bestimmt sind,

3.nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich für humanitäre Zwecke oder
Schutzzwecke bestimmt ist,
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4.nichtletale militärische Ausrüstung, Waffen und Munition, die zur Verwendung durch
Mitglieder der Polizei- und Sicherheitskräfte der Regierung Liberias bestimmt sind,
die seit der Einrichtung der Mission der Vereinten Nationen in Liberia überprüft und
ausgebildet wurden.

Der Verkauf, die Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen
Fällen der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der Vereinten
Nationen, Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder von diesen
Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung vorübergehend
nach Liberia ausgeführt wird.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten,
die die genannten Güter nach Liberia verkaufen, ausführen oder ausführen lassen oder
Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

(6) (weggefallen)

(7) (weggefallen)

Kapitel VIIh
Besondere Beschränkungen gegen Simbabwe

§ 69h Beschränkungen aufgrund des Gemeinsamen Standpunkts 2004/161/GASP
vom 9. Februar 2004 mit restriktiven Maßnahmen gegen Simbabwe

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Simbabwe vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Simbabwe oder zur Verwendung in Simbabwe
bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für ausschließlich für humanitäre oder
Schutzzwecke bestimmte nichtletale militärische Ausrüstung für die Programme der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft zum
Aufbau von Institutionen oder für Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der
Vereinten Nationen und der Europäischen Union bestimmt ist. Der Verkauf, die Ausfuhr
und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen Fällen der Genehmigung
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft oder ihrer
Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung
vorübergehend nach Simbabwe ausgeführt wird.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Simbabwe verkaufen, ausführen oder ausführen lassen oder
Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

Kapitel VIIi
Besondere Beschränkungen gegen Birma/Myanmar

§ 69i Beschränkungen auf Grund des Gemeinsamen Standpunkts 2006/318/GASP
des Rates vom 27. April 2006 zur Verlängerung der restriktiven Maßnahmen
gegen Birma/Myanmar
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(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL)
erfassten Gütern nach Birma/Myanmar vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Birma/Myanmar bestimmt sind, sind
untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für nichtletale militärische Ausrüstung, die
ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke oder für die Programme der Vereinten
Nationen, der Europäischen Union oder der Europäischen Gemeinschaft zum Aufbau von
Institutionen bestimmt ist, oder für Güter, die für Krisenbewältigungsoperationen der
Vereinten Nationen oder der Europäischen Union bestimmt sind. Der Verkauf, die Ausfuhr
und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen Fällen der Genehmigung
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft oder ihrer
Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung
vorübergehend nach Birma/Myanmar ausgeführt wird.

(5) Die Einfuhr und die Beförderung von Gütern im Sinne von Anhang I der Verordnung
(EG) Nr. 194/2008 des Rates vom 25. Februar 2008 zur Verlängerung und Ausweitung
der restriktiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 817/2006 (ABl. EU Nr. L 66 S. 1) mit Ursprung in oder Herkunft aus Birma/Myanmar
in das Wirtschaftsgebiet oder unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeuges,
das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatsangehörigkeitszeichen der
Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten. Der Erwerb von in Satz 1 genannten
Gütern ist verboten, sofern sie sich in Birma/Myanmar befinden. Satz 1 und 2 gelten
nicht, wenn die Einfuhr, der Erwerb und die Beförderung nur gelegentlich erfolgen und
die Erzeugnisse nur zum persönlichen Gebrauch oder Verbrauch bestimmt sind.

(6) Der Verkauf und die Ausfuhr von Gütern im Sinne von Anhang III der Verordnung (EG)
Nr. 194/2008 des Rates nach Birma/Myanmar bedürfen der Genehmigung durch das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten,
die die genannten Güter nach Birma/Myanmar verkaufen, ausführen oder ausführen
lassen, durchführen oder durchführen lassen, aus Birma/Myanmar einführen, erwerben
und befördern oder einführen, erwerben und befördern lassen oder Handels- und
Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

(8) Technische Unterstützung im Zusammenhang mit dem Verkauf und der Ausfuhr von
Gütern im Sinne von Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 nach Birma/ Myanmar,
die innerhalb oder außerhalb des Wirtschaftsgebiets von Gebietsansässigen erbracht
wird, bedarf der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf auch die Bereitstellung von
Finanzmitteln oder Finanzhilfen einschließlich Ausfuhrkreditversicherungen im
Zusammenhang mit dem Verkauf und der Ausfuhr von Gütern im Sinne von Anhang III der
Verordnung (EG) Nr. 194/2008 nach Birma/Myanmar. Die Genehmigung nach Satz 1 erteilt
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die Genehmigung nach Satz 2
die Deutsche Bundesbank.

Kapitel VIIj
Besondere Beschränkungen gegen Cote d'Ivoire

§ 69j Beschränkungen auf Grund der Resolution 1572 (2004) vom 15. November
2004 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
(Kapitel VII der Charta)

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 48 -

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL)
erfassten Gütern nach Cote d'Ivoire vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Cote d'Ivoire bestimmt sind, sind
untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1.Ausfuhren, die ausschließlich zur Unterstützung der Operation der Vereinten Nationen
in Cote d'Ivoire (UNOCI) und der sie unterstützenden französischen Streitkräfte oder
zur Nutzung durch diese bestimmt sind,

2.nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich für humanitäre oder
Schutzzwecke bestimmt ist, einschließlich des entsprechenden Geräts, das für
Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, der
Afrikanischen Union und der Ecowas bestimmt ist oder

3.Güter, die ausschließlich zur Unterstützung des Prozesses der Neugliederung der
Sicherheits- und Verteidigungsstreitkräfte oder zur Nutzung bei diesem Prozess
bestimmt sind.

Der Verkauf, die Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen
Fällen der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft oder ihrer
Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung
vorübergehend nach Cote d'Ivoire ausgeführt wird.

(5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Güter, die vorübergehend nach Cote d'Ivoire
weitergegeben oder ausgeführt werden und für die Truppen eines Staates bestimmt
sind, der im Einklang mit dem Völkerrecht ausschließlich und unmittelbar zu dem Zweck
tätig wird, die Evakuierung seiner Staatsangehörigen sowie von Personen, für die er
konsularische Verantwortung in Cote d'Ivoire hat, zu erleichtern. Der Verkauf, die
Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft müssen in diesen Fällen dem Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) schriftlich im Voraus mitgeteilt werden.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Cote d'Ivoire verkaufen, ausführen oder ausführen lassen oder
Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

Kapitel VIIk
Besondere Beschränkungen gegen Sudan

§ 69k Beschränkungen aufgrund der Resolution 1591 (2005) des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 29. März 2005 (Kapitel VII
der Charta) und des Gemeinsamen Standpunkts 2005/411/GASP des Rates vom
30. Mai 2005 über restriktive Maßnahmen gegen Sudan und zur Aufhebung des
Gemeinsamen Standpunkts 2004/31/GASP

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Sudan vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
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Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Sudan oder zur Verwendung in Sudan
bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für nichtletale militärische Ausrüstung, die
ausschließlich bestimmt ist für humanitäre oder Schutzzwecke, für die Überwachung der
Menschenrechtslage, oder für die Programme der Vereinten Nationen, der Afrikanischen
Union, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft zum Aufbau von
Institutionen, oder für Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der Vereinten
Nationen, der Afrikanischen Union oder der Europäischen Union bestimmt ist, oder
für Minenräumgeräte und Material zur Verwendung bei Minenräumaktionen. Der Verkauf,
die Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen Fällen der
Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft oder ihrer
Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung
vorübergehend nach Sudan ausgeführt wird.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Sudan verkaufen, ausführen oder ausführen lassen oder Handels-
und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

Kapitel VIIl
Besondere Beschränkungen gegen Usbekistan

§ 69l Beschränkungen auf Grund des Gemeinsamen Standpunkts 2005/792/GASP
vom 14. November 2005, betreffend restriktive Maßnahmen gegen Usbekistan

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach Usbekistan vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Usbekistan bestimmt sind, sind
untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

1.nichtletale militärische Ausrüstung, die ausschließlich für humanitäre oder
Schutzzwecke oder für die Programme der Vereinten Nationen, der Europäischen
Union oder der Europäischen Gemeinschaft zum Aufbau von Institutionen oder für
Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union und der Vereinten Nationen
bestimmt ist,

2.Güter für die in Usbekistan eingesetzten Sicherheitskräfte der Länder, die ihren
Beitrag zur Internationalen Sicherheitsbeistandstruppe (ISAF) und zur Operation
„Enduring Freedom“ (OEF) leisten, oder

3.Fahrzeuge, die nicht für den Kampfeinsatz bestimmt sind, die bei der Herstellung
nachträglich mit einer Kugelsicherung ausgerüstet wurden und nur zum Schutz des
Personals der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten in Usbekistan bestimmt
sind.

Der Verkauf, die Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen
Fällen der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft oder ihrer
Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitären Helfern, Entwicklungshelfern oder
von diesen Personen beigeordnetem Personal ausschließlich zur eigenen Verwendung
vorübergehend nach Usbekistan ausgeführt wird.
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(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Usbekistan verkaufen, ausführen oder ausführen lassen oder
Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

Kapitel VIIm
Besondere Beschränkungen gegen Libanon

§ 69m Beschränkungen auf Grund des Gemeinsamen Standpunkts 2006/625/
GASP des Rates vom 15. September 2006, betreffend das Verbot des Verkaufs
oder der Lieferung von Rüstungsgütern und zugehörigen Gütern und die
Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen an Einrichtungen
oder Einzelpersonen im Libanon im Sinne der Resolution 1701 (2006) des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen

(1) Der Verkauf und die Ausfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage
AL) erfassten Gütern nach dem Libanon vom Wirtschaftsgebiet aus oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen im Libanon oder zur Verwendung im Libanon
bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht

1.für Güter, die nicht unmittelbar oder mittelbar an Kampfgruppen geliefert werden,
deren Entwaffnung der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in seinen Resolutionen
1559 (2004) und 1680 (2006) gefordert hat, und deren Lieferung von der Regierung
Libanons oder der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) genehmigt
wurde, oder

2.für Güter, die zur Nutzung durch die UNIFIL im Rahmen ihrer Mission oder durch die
libanesischen Streitkräfte bestimmt sind.

Der Verkauf, die Ausfuhr und das Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen
Fällen der Genehmigung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Schutzkleidung, die vom Personal der
Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft oder ihrer
Mitgliedstaaten vorübergehend in den Libanon ausgeführt wird.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten,
die die genannten Güter nach Libanon verkaufen, ausführen oder ausführen lassen oder
Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

Kapitel VIIn
Besondere Beschränkungen gegen Nordkorea

§ 69n Beschränkungen auf Grund der Resolution 1718 (2006) des
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 14. Oktober 2006 (Kapitel VII
der Charta) und auf Grund von § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 und
4 AWG

(1) Der Verkauf, die Ausfuhr und die Durchfuhr von in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfassten Güter nach Nordkorea vom Wirtschaftsgebiet aus oder
über das Wirtschaftsgebiet oder unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeuges,
das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatsangehörigkeitszeichen der
Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.
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(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Nordkorea oder zur Verwendung in
Nordkorea bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Fahrzeuge, die nicht für den Kampfeinsatz
bestimmt sind, die bei der Herstellung oder nachträglich mit einer Kugelsicherung
ausgerüstet wurden und nur zum Schutz des Personals der EU und ihrer Mitgliedstaaten in
Nordkorea bestimmt sind. Der Verkauf, die Ausfuhr, die Durchfuhr und das Handels- und
Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen Fällen der Genehmigung durch das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Einfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) erfassten Güter
und von Gütern im Sinne von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 des Rates vom
27. März 2007 über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea
(ABl. EU Nr. L 88 S. 1) aus Nordkorea in das Wirtschaftsgebiet oder unter Benutzung
eines Schiffes oder Luftfahrzeugs, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das
Staatsangehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten,
unabhängig davon, ob die Güter ihren Ursprung in Nordkorea haben.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten,
die die genannten Güter nach Nordkorea verkaufen, ausführen oder ausführen lassen,
durchführen oder durchführen lassen oder aus Nordkorea einführen oder einführen lassen
oder Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten Güter vornehmen.

(6) Die Ausfuhr von Ausrüstung für die Herstellung von Banknoten, Wertzeichen,
Banknoten- oder Wertzeichenspezialpapieren bedarf der Genehmigung durch das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), wenn Käufer- oder Bestimmungsland Nordkorea
ist.

Kapitel VIIo
Besondere Beschränkungen gegen Iran

§ 69o Beschränkungen auf Grund der Resolutionen 1737 (2006) vom 23.
Dezember 2006 und 1747 (2007) vom 24. März 2007 des Sicherheitsrats
der Vereinten Nationen (Kapitel VII der Charta) sowie auf Grund der
Gemeinsamen Standpunkte 2007/140/GASP des Rates vom 27. Februar 2007
über restriktive Maßnahmen gegen Iran und 2007/246/GASP des Rates vom 23.
April 2007 zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP über
restriktive Maßnahmen gegen Iran

(1) Der Verkauf, die Ausfuhr und die Durchfuhr von in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfassten Güter nach Iran vom Wirtschaftsgebiet aus oder
über das Wirtschaftsgebiet oder unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeuges,
das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatsangehörigkeitszeichen der
Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten.

(2) Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste (Anlage AL) erfasste Güter, welche unmittelbar oder mittelbar für
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Iran oder zur Verwendung im Iran
bestimmt sind, sind untersagt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Fahrzeuge, die nicht für den Kampfeinsatz
bestimmt sind, die bei der Herstellung oder nachträglich mit einer Kugelsicherung
ausgerüstet wurden und nur zum Schutz des Personals der Europäischen Union und ihrer
Mitgliedstaaten in Iran bestimmt sind. Der Verkauf, die Ausfuhr, die Durchfuhr und das
Handels- und Vermittlungsgeschäft bedürfen in diesen Fällen der Genehmigung durch das
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(4) Die Einfuhr von in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage AL) erfassten Gütern
und von Gütern im Sinne von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 423/2007 des Rates vom
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19. April 2007 über restriktive Maßnahmen gegen Iran (ABl. Nr. L 103 S. 1) aus dem
Iran in das Wirtschaftsgebiet oder unter Benutzung eines Schiffes oder Luftfahrzeuges,
das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatsangehörigkeitszeichen der
Bundesrepublik Deutschland zu führen, ist verboten, unabhängig davon, ob die Güter
ihren Ursprung im Iran haben.

(5) Die Verbringung von Gütern im Sinne von Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
423/2007 des Rates ist verboten, wenn dem Verbringer bekannt ist, dass das endgültige
Bestimmungsziel der Güter Iran ist.

(6) Der Verkauf und die Ausfuhr von Gütern im Sinne von Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 423/2007 des Rates in den Iran bedürfen der Genehmigung durch das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

(7) Die Verbringung von Gütern des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 423/2007 bedarf
der Genehmigung, wenn dem Verbringer bekannt ist, dass das endgültige Bestimmungsziel
der Güter Iran ist. Die Genehmigung erteilt das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). § 7 Abs. 5 Nr. 2 gilt entsprechend.

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten auch für Deutsche in fremden Wirtschaftsgebieten, die
die genannten Güter nach Iran verkaufen, ausführen oder ausführen lassen, durchführen
oder durchführen lassen, aus dem Iran einführen oder einführen lassen, in einen
Mitgliedstaat der Europäischen Union mit dem Ziel der Ausfuhr nach Iran verbringen oder
verbringen lassen oder Handels- und Vermittlungsgeschäfte in Bezug auf die genannten
Güter vornehmen.

(9) Technische Unterstützung sowie Maklerdienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Verkauf und der Ausfuhr von Gütern im Sinne von Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
423/2007 nach Iran oder ihrer Herstellung und Verwendung im Iran, die innerhalb oder
außerhalb des Wirtschaftsgebiets von Gebietsansässigen erbracht werden, bedürfen
der Genehmigung. Der Genehmigung bedürfen auch Investitionen in Unternehmen im Iran,
die in der Herstellung von Gütern des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 423/2007
tätig sind, und die Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen einschließlich
Ausfuhrkreditversicherungen für den Verkauf und die Ausfuhr von Gütern des Anhangs II
der Verordnung (EG) Nr. 423/2007. Die Genehmigung nach Satz 1 erteilt das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die Genehmigung nach Satz 2 für Investitionen
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und die Genehmigung nach Satz 2 im
Übrigen die Deutsche Bundesbank.

Kapitel VIIp
Besondere Kostenregelungen

§ 69p Gebührenregelungen für die Ausstellung und Nachprüfung von
Zertifikaten für Diamanten

Für die Ausstellung und Nachprüfung von Zertifikaten nach der Verordnung (EG) Nr.
2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 zur Umsetzung des Zertifikationssystems des
Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten (ABl. EG Nr. L 358
S. 28, 2004 Nr. L 27 S. 57), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 2026/2006 der
Kommission vom 22. Dezember 2006 (ABl. EU Nr. L 384 s. 85), werden Gebühren erhoben.
Die Gebühr beträgt:

1.für die Ausstellung von Gemeinschaftszertifikaten 30,44 Euro,

2.für die Nachprüfung von Zertifikaten 10,53 Euro.

Kapitel VIII
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

§ 70 Ordnungswidrigkeiten
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(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 1 und 7 des Außenwirtschaftsgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4a eine Boykott-Erklärung abgibt,

2. ohne Genehmigung nach § 5 Abs. 2, § 5c Abs. 1 Satz 1 oder § 5d Abs. 1 Satz 1 Güter
ausführt,

3. entgegen § 5c Abs. 2 Satz 2 oder § 5d Abs. 2 Satz 2 Güter ausführt,

3a. ohne Genehmigung nach § 6a Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 eine dort genannte Ware
ausführt,

4. ohne Genehmigung nach § 7 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 Güter
verbringt,

5. entgegen § 7 Abs. 3 Satz 3 oder Abs. 4 Satz 3 Güter verbringt,

6. ohne Genehmigung nach § 40 Abs. 1 oder § 41 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit
§ 42 ein Handels- oder Vermittlungsgeschäft vornimmt,

6a. ohne Genehmigung nach § 45 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 45d, technische
Unterstützung erbringt,

6b. entgegen § 45 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 45d, technische Unterstützung
erbringt,

7. ohne Genehmigung nach § 45a Abs. 1, § 45b Abs. 1 oder 2 oder § 45c Abs. 1, jeweils
auch in Verbindung mit § 45d, technische Unterstützung erbringt,

8. entgegen § 45a Abs. 2 Satz 2, § 45b Abs. 3 Satz 2 oder § 45c Abs. 2 Satz 2, jeweils
auch in Verbindung mit § 45d, technische Unterstützung erbringt,

9. entgegen § 51 Abs. 1 Zahlungen oder sonstige Leistungen bewirkt,

10. entgegen § 52 Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig macht oder

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 52 Abs. 2 zuwiderhandelt,

12. entgegen § 69j Abs. 5 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 6, eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.

(2) (weggefallen)

(3) (weggefallen)

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer als Ausführer oder Anmelder der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S.
1) zuwiderhandelt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig

1.entgegen Artikel 161 Abs. 5 Satz 1 eine Ausfuhranmeldung nicht oder nicht richtig
abgibt oder

2.entgegen Artikel 182 Abs. 3 Satz 3, auch in Verbindung mit § 16b Satz 2, eine
Zollanmeldung nicht oder nicht richtig abgibt.

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung
des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 253 S. 1), zuletzt geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 214/2007 der Kommission vom 28. Februar 2007 (ABl. EU Nr. L 62
S. 6), auch in Verbindung mit § 16b Satz 2, zuwiderhandelt, indem er vorsätzlich oder
fahrlässig

1. eine unvollständige Ausfuhranmeldung nach Artikel 280 Abs. 1, auch in Verbindung
mit Artikel 278 Abs. 1 oder 3, nicht richtig abgibt oder entgegen Artikel 280 Abs.
4, in Verbindung mit Artikel 259 Satz 1, auch in Verbindung mit Artikel 278 Abs. 1
oder 3, eine unvollständige Anmeldung nicht oder nicht richtig vervollständigt oder
nicht durch eine ordnungsgemäß erstellte Anmeldung ersetzt,
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2. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 282 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 262
Abs. 1 Satz 1 zweiter Anstrich über Form oder Inhalt der vereinfachten Anmeldung,
nach Artikel 282 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 262 Abs. 1 Satz 2 über
Form, Inhalt oder Frist der ergänzenden Anmeldung, nach Artikel 283 in Verbindung
mit Artikel 287 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe d über den Inhalt des Exemplars Nr. 3 oder
des Ausfuhrbegleitdokuments oder nach Artikel 283 in Verbindung mit Artikel 287
Abs. 1 Satz 1 Buchstabe e über die Vorlage der ergänzenden Zollanmeldung oder die
Frist für ihre Abgabe, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 278 Abs. 1 oder 3,
zuwiderhandelt,

3. entgegen Artikel 285 Abs. 1 Buchstabe a die Ausfuhrzollstelle nicht, nicht richtig,
nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig
benachrichtigt,

4. als Anmelder entgegen Artikel 285a Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a den zuständigen
Zollstellen den Abgang der Waren vor Abgang der Waren aus den in Artikel 253 Abs. 3
oder Artikel 283 genannten Orten nicht mitteilt oder einer vollziehbaren Anordnung
nach Artikel 285a Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a des Anschreibeverfahrens über Form und
Modalitäten der Mitteilung, jeweils auch in Verbindung mit Artikel 278 Abs. 1 oder
3, zuwiderhandelt,

5. als Anmelder entgegen Artikel 285a Abs. 1 Satz 2 Buchstabe c die Waren vor Abgang
aus den in Artikel 253 Abs. 3 oder Artikel 283 genannten Orten, jeweils auch in
Verbindung mit Artikel 278 Abs. 1 oder 3, in seiner Buchführung nicht oder nicht
richtig anschreibt,

6. als Anmelder entgegen Artikel 793 Abs. 1, auch in Verbindung mit Artikel 841,
Abs. 1 ausgenommen in den Fällen des Artikels 792 Abs. 3 oder des Artikels
796c Unterabsatz 1 Satz 2, das Exemplar Nr. 3 des Einheitspapiers oder das
Ausfuhrbegleitdokument der Ausgangszollstelle nicht vorlegt oder die zur Ausfuhr
überlassenen Waren dieser Zollstelle nicht gestellt,

7. entgegen Artikel 843 Abs. 3 ein Kontrollexemplar T 5 der Ausgangszollstelle nicht
vorlegt,

8. entgegen Artikel 792a Abs. 1 Satz 1 die Ausfuhrzollstelle nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,

9. ohne Zustimmung nach Artikel 792a Abs. 2 Satz 1 den geänderten Beförderungsvertrag
erfüllt oder

10. einer vollziehbaren Anordnung nach Artikel 792b Abs. 1 zuwiderhandelt.

(5a) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000 über
eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr von Gütern und Technologien
mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. EG Nr. L 159 S. 1) verstößt, indem er vorsätzlich
oder fahrlässig

1.ohne Genehmigung nach Artikel 3 Abs. 1 Güter mit doppeltem Verwendungszweck ausführt,

2.ohne Genehmigung nach Artikel 4 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Güter
mit doppeltem Verwendungszweck ausführt, obwohl er von der zuständigen Behörde
entsprechend unterrichtet worden ist,

3.entgegen Artikel 4 Abs. 4 zweiter Halbsatz Güter mit doppeltem Verwendungszweck ohne
Entscheidung der zuständigen Behörden über die Genehmigungsbedürftigkeit oder ohne
Genehmigung der zuständigen Behörden ausführt,

4.einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 6 Abs. 2 Unterabs. 3 zuwiderhandelt oder

5.ohne Genehmigung nach Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 Güter mit doppeltem Verwendungszweck
verbringt.

Soweit die in Satz 1 Nr. 1 und 5 genannten Vorschriften auf Anhang I und IV der
Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 verweisen, finden diese Anhänge in der jeweils geltenden
Fassung Anwendung.

(5b) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung
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(EWG) Nr. 3541/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zum Verbot der Erfüllung irakischer
Ansprüche in Bezug auf Verträge und Geschäfte, deren Durchführung durch die Resolution
661 (1990) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und mit ihr in Verbindung
stehende Resolutionen berührt wurde (ABl. EG Nr. L 361 S. 1) einen dort genannten
Anspruch erfüllt oder eine Maßnahme im Hinblick auf dessen Erfüllung trifft.

(5c) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3275/93 des Rates vom 29. November 1993 zum Verbot der Erfüllung von Ansprüchen im
Zusammenhang mit Verträgen und Geschäften, deren Durchführung durch die Resolution 883
(1993) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und mit ihr in Verbindung stehende
Resolutionen berührt wurde (ABl. EG Nr. L 295 S. 4) einen dort genannten Anspruch
erfüllt oder eine Maßnahme zu dessen Erfüllung trifft.

(5d) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1264/94 des Rates vom 30. Mai 1994 über das Verbot der Erfüllung von Ansprüchen der
haitischen Behörden im Zusammenhang mit Verträgen und Geschäften, deren Durchführung
durch die Maßnahmen aufgrund der Resolutionen 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) und
875 (1993) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen berührt wurde (ABl. EG Nr. L
139 S. 4) einen dort genannten Anspruch erfüllt oder eine Maßnahme zu dessen Erfüllung
trifft.

(5e) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1733/94 des Rates vom 11. Juli 1994 zum Verbot der Erfüllung von Ansprüchen im
Zusammenhang mit Verträgen und Geschäften, deren Durchführung durch die Resolution 757
(1992) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und mit ihr in Verbindung stehende
Resolutionen berührt wurde (ABl. EG Nr. L 182 S. 1) einen dort genannten Anspruch
erfüllt oder eine Vorkehrung zu dessen Erfüllung trifft.

(5f) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung
(EG) Nr. 2271/96 des Rates vom 22. November 1996 zum Schutz vor den Auswirkungen der
extraterritorialen Anwendung von einem Drittland erlassener Rechtsakte sowie von darauf
beruhenden oder sich daraus ergebenden Maßnahmen (ABl. EG Nr. L 309 S. 1, 1997 Nr. L
179 S. 10), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 807/2003 des Rates vom 14. April 2003
(ABl. EU Nr. L 122 S. 36), einer dort genannten Forderung oder einem dort genannten
Verbot nachkommt.

(5g) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe
a der Verordnung (EG) Nr. 2488/2000 des Rates vom 10. November 2000 über die
Aufrechterhaltung des Einfrierens von Geldern betreffend Herrn Milosevic und Personen
seines Umfelds und die Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1294/1999 und (EG) Nr.
607/2000 sowie des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 926/98 (ABl. EG Nr. L 287 S. 19),
zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 68/2006 der Kommission vom 16. Januar 2006
(ABl. EU Nr. L 11 S. 11), eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig übermittelt.

(5h) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 4 Abs. 1 Spiegelstrich 1 der
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen
bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung
des Terrorismus (ABl. EG Nr. L 344 S. 70), zuletzt geändert durch Beschluss 2008/343/
EG des Rates vom 29. April 2008 (ABl. EU Nr. L 116 S. 25), eine Angabe nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5i) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen,
die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen,
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 56 -

Ausfuhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Ausweitung
des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend
die Taliban von Afghanistan (ABl. EG Nr. L 139 S. 9), zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 400/2008 der Kommission vom 5. Mai 2008 (ABl. EU Nr. L 118 S. 14) eine
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5j) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002
zur Umsetzung des Zertifikationssystems des Kimberley-Prozesses für den internationalen
Handel mit Rohdiamanten (ABl. EG Nr. L 358 S. 28, ABl. EU 2004 Nr. L 27 S. 57), zuletzt
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1038/2007 der Kommission vom 7. September 2007 (ABl.
EU Nr. L 238 S. 23), verstößt, indem er

1.entgegen Artikel 3 vorsätzlich oder fahrlässig Rohdiamanten aus einem Drittland
einführt,

2.entgegen Artikel 4 Abs. 1 vorsätzlich oder fahrlässig die Behältnisse und die dazu
gehörigen Zertifikate nicht oder nicht rechtzeitig einer Gemeinschaftsbehörde zur
Prüfung vorlegt,

3.entgegen Artikel 11 vorsätzlich oder fahrlässig Rohdiamanten in ein Drittland
ausführt oder

4.entgegen Artikel 24 Abs. 2 absichtlich oder wissentlich an einer Aktivität teilnimmt,
deren Ziel oder Auswirkung unmittelbar oder mittelbar die Umgehung der Bestimmungen
der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 ist.

(5k) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 über bestimmte spezifische
Beschränkungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2465/1996 (ABl. EU Nr. L 169 S. 6, Nr. L 173 S. 44),
zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 195/2008 des Rates vom 3. März 2008 (ABl.
EU Nr. L 59 S. 1), eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt.

(5l) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 über bestimmte restriktive
Maßnahmen gegenüber Simbabwe (ABl. EU Nr. L 55 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 777/2007 der Kommission vom 2. Juli 2007 (ABl. EU Nr. L 173 S. 3), eine
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig liefert oder
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5m) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 16 Abs. 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 des Rates vom 25. Februar 2008 zur Verlängerung
und Ausweitung der restriktiven Maßnahmen gegen Birma/Myanmar und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 817/2006 (ABl. EU Nr. L 66 S. 1), geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 385/2008 der Kommission vom 29. April 2008 (ABl. EU Nr. L 116 S. 5), eine
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig liefert oder
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5n) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 872/2004 des Rates vom 29. April 2004 über weitere restriktive
Maßnahmen gegen Liberia (ABl. EU Nr. L 162 S. 32), zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 1462/2007 der Kommission vom 11. Dezember 2007 (ABl. EU Nr. L 326 S. 24), eine
Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5o) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 1763/2004 des Rates vom 11. Oktober 2004 über die Anwendung
bestimmter restriktiver Maßnahmen zur Unterstützung der wirksamen Ausführung des
Mandats des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY)
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(ABl. EU Nr. L 315 S. 14), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr. 789/2007 der
Kommission vom 4. Juli 2007 (ABl. EU Nr. L 175 S. 27), eine Information nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5p) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) Nr. 1183/2005 des Rates vom 18. Juli 2005 über die Anwendung
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen Personen, die gegen das Waffenembargo
betreffend die Demokratische Republik Kongo verstoßen (ABl. EU Nr. L 193 S. 1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1096/2007 der Kommission vom 20. September 2007
(ABl. EU Nr. L 246 S. 29), eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig übermittelt.

(5q) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer gegen die Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates vom 27. Juni 2005
betreffend den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu
Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe verwendet werden könnten (ABl. EU Nr. L 200 S. 1, 2006 Nr. L 79 S. 32), geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 1377/2006 der Kommission vom 18. September 2006 (ABl. EU Nr.
L 255 S. 3), verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig

1.entgegen Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 dort genannte Güter ausführt,

2.entgegen Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 technische Hilfe im Zusammenhang mit dort genannten
Gütern leistet,

3.entgegen Artikel 4 Abs. 1 Satz 1 dort genannte Güter einführt,

4.entgegen Artikel 4 Abs. 1 Satz 2 technische Hilfe im Zusammenhang mit dort genannten
Gütern annimmt oder

5.ohne Genehmigung nach Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 dort genannte Güter ausführt.

(5r) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) Nr. 560/2005 des Rates vom 12. April 2005 über die Anwendung
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen
angesichts der Lage in der Republik Cote d Ivoire (ABl. EU Nr. L 95 S. 1), zuletzt
geändert durch Verordnung (EG) Nr. 869/2006 der Kommission vom 14. Juni 2006 (ABl. EU
Nr. L 163 S. 8), eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig übermittelt.

(5s) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 5 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen
gegen Präsident Lukaschenko und verschiedene belarussische Amtsträger (ABl. EU Nr. L
134 S. 1), geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1587/2006 der Kommission vom 23. Oktober
2006 (ABl. EU Nr. L 294 S. 25) eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(5t) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 10 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 329/2007 des Rates vom 27. März 2007 über restriktive Maßnahmen
gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (ABl. EU Nr. L 88 S. 1), geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 117/2008 der Kommission vom 28. Januar 2008 (ABl. EU Nr. L 35 S.
57) eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
übermittelt.

(5u) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 13 Abs. 1 Buchstabe a der
Verordnung (EG) Nr. 423/2007 des Rates vom 19. April 2007 über restriktive Maßnahmen
gegen Iran (ABl. EU Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) Nr.
219/2008 der Kommission vom 11. März 2008 (ABl. EU Nr. L 68 S. 5) eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.
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(5v) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 4 Satz 1 des Außenwirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a
der Verordnung (EG) Nr. 1184/2005 des Rates vom 18. Juli 2005 über die Verhängung
bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen, die im
Konflikt in der Region Darfur in Sudan den Friedensprozess behindern und gegen das
Völkerrecht verstoßen (ABl. EU Nr. L 193 S. 9, 2006 Nr. 163 S. 19), zuletzt geändert
durch Verordnung (EG) Nr. 970/2007 der Kommission vom 17. August 2007 (ABl. EU Nr. L
215 S. 16), eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
übermittelt.

(6) Ordnungswidrig im Sinne des § 33 Abs. 5 Nr. 2 des Außenwirtschaftsgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 einen Genehmigungsbescheid der Genehmigungsstelle nicht oder nicht
rechtzeitig zurückgibt oder entgegen § 3a einen Genehmigungsbescheid nicht oder
nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt,

2. als Anmelder entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 16b, eine
Ausfuhrsendung bei der Ausfuhrzollstelle nicht oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise gestellt,

3. als Verfrachter, Frachtführer oder Besitzer der Ladung entgegen § 9 Abs. 6 Satz
1 bis 3 oder 5 ein Ladungsverzeichnis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
einreicht,

4. als Schiffsführer entgegen § 9 Abs. 6 Satz 4 die Erklärung nicht abgibt,

5. als Anmelder entgegen § 10 Abs. 3, auch in Verbindung mit § 16b, eine
Ausfuhrsendung von dem angegebenen Ort entfernt,

5a. entgegen § 10 Abs. 4 Waren vor Abschluss der Prüfung durch die Ausgangszollstelle
vom Ort der Gestellung oder vom zugelassenen Ort entfernt oder verlädt, oder
entfernen oder verladen lässt,

6. als Ausführer eine Ausfuhrkontrollmeldung nach § 13 Abs. 1 Satz 2, jeweils auch in
Verbindung mit § 16b, oder § 18 Abs. 4 Satz 1 nicht richtig abgibt,

7. entgegen § 13 Abs. 6 Satz 1 bis 4, auch in Verbindung mit § 18 Abs. 4 Satz 2, § 15
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, §§ 55 bis 63 oder 66 bis 69 eine Meldung nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

8. als Anmelder entgegen § 18 Abs. 2 Satz 1 die Ausfuhrgenehmigung oder entgegen § 18
Abs. 2 Satz 3 die Sammelgenehmigung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

9. als Anmelder entgegen § 9 Abs. 8 die vorgeschriebene schriftliche Erklärung nicht
abgibt,

10. (weggefallen)

11. (weggefallen)

12. als Einführer oder Transithändler

a)entgegen § 22a Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 43a Satz 2, Angaben nicht
oder nicht richtig macht oder

b)entgegen § 22a Abs. 3, auch in Verbindung mit § 43a Satz 2, eine Einfuhr nicht
oder nicht rechtzeitig nachweist, eine Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig
erstattet, eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig zurückgibt, eine
Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig macht oder eine neue Bescheinigung nicht
oder nicht rechtzeitig erwirkt,

13. (weggefallen)

14. als Einführer entgegen § 27 Abs. 2 Nr. 2, auch in Verbindung mit § 31 Abs. 1, ein
Ursprungszeugnis oder eine Ursprungserklärung nicht, nicht rechtzeitig oder mit
nicht richtigem Inhalt vorlegt,

15. als Einführer entgegen § 27 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 27a Abs. 1, 3 oder
4 eine Einfuhrkontrollmeldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vorlegt
oder entgegen § 27a Abs. 5 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
abgibt,
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16. als Einführer

a)entgegen § 28a Abs. 1 und 3, auch in Verbindung mit Absatz 7, ein
Überwachungsdokument nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig abgibt oder
entgegen § 28a Abs. 8 eine Unterlage nicht vorlegt oder eine zusätzliche Angabe
nicht macht oder

b)entgegen § 28a Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 7, das
Überwachungsdokument nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

17. als Einführer entgegen § 31 Abs. 1 die Einfuhrgenehmigung nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt.

§ 70a Straftaten

(1) Nach § 34 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 bis 6 des Außenwirtschaftsgesetzes wird bestraft,
wer

1.entgegen § 69o Abs. 5, auch in Verbindung mit Abs. 8, dort genannte Güter verbringt
oder verbringen lässt oder

2.ohne Genehmigung nach § 69o Abs. 7 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 8, dort
genannte Güter verbringt oder verbringen lässt.

(2) Nach § 34 Abs. 4 Nr. 1, Abs. 5 bis 7 des Außenwirtschaftsgesetzes wird bestraft,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 69a Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4, entgegen § 69b Abs. 1, auch
in Verbindung mit Abs. 3, entgegen § 69c Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 3,
entgegen § 69d Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2, entgegen § 69e Abs. 1, auch
in Verbindung mit Abs. 3, entgegen § 69f Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 4,
entgegen § 69g Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69h Abs. 1, auch
in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69i Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 7,
entgegen § 69j Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 6, entgegen § 69k Abs. 1, auch
in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69l Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5,
entgegen § 69m Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69n Abs. 1, auch
in Verbindung mit Abs. 5, oder entgegen § 69o Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs.
8, dort genannte Güter verkauft, ausführt oder ausführen lässt,

2. ohne Genehmigung nach § 69a Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, nach §
69b Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, nach § 69c Abs. 2 Satz 2, auch
in Verbindung mit Abs. 3, nach § 69e Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs.
3, nach § 69f Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, nach § 69g Abs. 3 Satz
2, auch in Verbindung mit Abs. 5, nach § 69h Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung
mit Abs. 5, nach § 69i Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 7, nach § 69j
Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 6, nach § 69k Abs. 3 Satz 2, auch in
Verbindung mit Abs. 5, nach § 69l Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 5,
nach § 69m Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 5, nach § 69n Abs. 3 Satz 2,
auch in Verbindung mit Abs. 5, § 69n Abs. 6 oder nach § 69o Abs. 3 Satz 2, auch in
Verbindung mit Abs. 8, dort genannte Güter verkauft, ausführt oder ausführen lässt,

3. entgegen § 69f Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, entgegen § 69g Abs. 2,
auch in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69h Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs.
5, entgegen § 69i Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 7, entgegen § 69j Abs. 2,
auch in Verbindung mit Abs. 6, entgegen § 69k Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs.
5, entgegen § 69l Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69m Abs. 2,
auch in Verbindung mit Abs. 5, entgegen § 69n Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs.
5, oder entgegen § 69o Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 8, ein Handels- oder
Vermittlungsgeschäft vornimmt,

4. ohne Genehmigung nach § 69f Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 4, nach §
69g Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 5, nach § 69h Abs. 3 Satz 2, auch
in Verbindung mit Abs. 5, nach § 69i Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs.
7, nach § 69j Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 6, nach § 69k Abs. 3 Satz
2, auch in Verbindung mit Abs. 5, nach § 69l Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit
Abs. 5, nach § 69m Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 5, nach § 69n Abs.
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3 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 5, oder nach § 69o Abs. 3 Satz 2, auch in
Verbindung mit Abs. 8, ein Handels- oder Vermittlungsgeschäft vornimmt,

5. entgegen § 69e Abs. 4 Satz 2, § 69n Abs. 4, auch in Verbindung mit Abs. 5, oder
§ 69o Abs. 4, auch in Verbindung mit Abs. 8, dort genannte Güter einführt oder
einführen lässt,

6. entgegen § 69i Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 7, dort genannte Güter
einführt oder befördert, oder einführen oder befördern lässt, oder entgegen § 69i
Abs. 5 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 7, dort genannte Güter erwirbt oder
erwerben lässt,

7. entgegen § 69n Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5, oder § 69o Abs. 1, auch in
Verbindung mit Abs. 8, dort genannte Güter durchführt oder durchführen lässt.

8. ohne Genehmigung nach § 69i Abs. 6, auch in Verbindung mit Abs. 7, oder nach § 69o
Abs. 6, auch in Verbindung mit Abs. 8, dort genannte Güter verkauft, ausführt oder
ausführen lässt,

9. ohne Genehmigung nach § 69i Abs. 8 Satz 1 technische Unterstützung erbringt oder
nach § 69o Abs. 9 Satz 1 technische Unterstützung oder Maklerdienstleistungen
erbringt,

10. ohne Genehmigung nach § 69i Abs. 8 Satz 2 oder nach § 69o Abs. 9 Satz 2
Finanzmittel oder Finanzhilfen bereitstellt oder

11. ohne Genehmigung nach § 69o Abs. 9 Satz 2 Investitionen tätigt.

Kapitel IX
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 71 (weggefallen)

-

§ 72 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

-

Anlage AL Ausfuhrliste
- zur Außenwirtschaftsverordnung -

( Inhalt: nicht erfasster Anlageband, Fundstelle: BAnz. 2006 Nr. 132a (Beilage);
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote )

Anlage L 

Fundstelle des Originaltextes: Anlageband zum BGBl. I Nr. 70 vom 31.12.1986, 4 - 9;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote
 
                         Länderliste D
 
(weggefallen) 

                         Länderliste E
 
(weggefallen) 

                         Länderliste F 1
 
(weggefallen) 

                         Länderliste F 2
 
(weggefallen) 
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                         Länderliste G 1
 
(weggefallen)
 
 

                         Länderliste G 2
 
(weggefallen)
 
 

                         Länderliste H
 
(weggefallen)
 
                         Länderliste I
 
(weggefallen)
 
                         Länderliste K
 
Kuba
Syrien
 
                         Länderliste L
 
(weggefallen) 

Anlage A 1 Anleitung zum Ausfüllen des Vordrucks "Ausfuhranmeldung"

Fundstelle des Originaltextes: BAnz. 2006 Nr. 240, 7346

Anleitung zum Ausfüllen des Vordrucks 'Ausfuhranmeldung'
Außer den gemäß Artikel 216 in Verbindung mit Anhang 37 Titel I Abschnitt
B der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung
des Zollkodex der Gemeinschaften (ZK-DVO) (ABl. EG Nr. L 253 S. 1) in der dortigen
Tabelle in Spalte A mit dem Symbol 'A' gekennzeichneten, obligatorischen Feldern sind
Angaben zu folgenden Feldern der Ausfuhranmeldung zu machen:
Felder 8, 20, 22, 24, 29 und 34b.
In Feld 8 (Empfänger) kann die Angabe 'Verschiedene' eingetragen werden, sofern
die einzelnen Empfänger in einer Anlage (bei Ausfuhranmeldungen auf Papier) bzw. in
einem Zusatzfeld (bei elektronischen Ausfuhranmeldungen) aufgeführt werden. Jedem
der verschiedenen Empfänger ist die für ihn bestimmte Position der Ausfuhranmeldung
zuzuordnen. Die Regelung ist auf Empfänger in demselben Bestimmungsland beschränkt
(vgl. § 4c Nr. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 AWV). Dies gilt nicht, soweit die
Ausfuhranmeldung mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegeben wird.
Bei vereinfachten Ausfuhrverfahren nach Artikel 279 ff. ZKDVO oder § 13 der
Außenwirtschaftsverordnung können in der unvollständigen/vereinfachten Anmeldung bzw.
in der Ausfuhrkontrollmeldung einige der genannten Pflichtangaben fehlen.
Einzelheiten zum Ausfüllen des Vordrucks sind in Titel II des Merkblattes
zum Einheitspapier (Vordruck 0781, abgedruckt in der Vorschriftensammlung
Bundesfinanzverwaltung - VSF Z 34 55 - sowie eingestellt auf der Internetseite der
deutschen Zollverwaltung unter http://www.zoll.de in der Rubrik 'Veröffentlichungen -
Merkblätter') enthalten.
Der Vordruck darf nur Waren umfassen, die von einem Ausführer/Anmelder nach
einem Bestimmungsland gleichzeitig mit demselben Beförderungsmittel über dieselbe
Ausgangszollstelle ausgehen.
Gehören zu einer Ausfuhranmeldung Ergänzungsblätter, so sind diese im Vordruckkopf mit
der Nummer der Ausfuhranmeldung zu versehen.

Anlage A 2 (weggefallen)
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-

Anlage A 3 (weggefallen)

-

Anlage A ErgBl. (weggefallen)

-

Anlage A 4 (weggefallen)

-

Anlage A 5 

(Inhalt: nicht darstellbares Formular, Fundstelle: Anlageband zum BGBl. I 1993 Nr. 56
S. 8 - 14)

Anlage A 6 (weggefallen)

-

Anlage A 7 (weggefallen)

-

Anlage A 9 (weggefallen)

-

Anlage A 10 

(Inhalt: nicht darstellbares Formular, Fundstelle: Anlageband zum BGBl. I Nr. 70 vom
31.12.1986, S. 37 - wegen der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Anlage E 1 (weggefallen)

-

Anlage E 2 (weggefallen)

-

Anlage E 3 (weggefallen)

-

Anlage E 3a (weggefallen)

-

Anlage E 3b (weggefallen)

-

Anlage E 4 

(Inhalt: nicht darstellbares Formular, Fundstelle: Anlageband zum BGBl. I Nr. 70 vom
31.12.1986, S. 54 - wegen der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Anlage E 5 (weggefallen)

-
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Anlage E 6 

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2002 Nr. 59a v. 26.3.2002, S. 7 bis 12)

I. Verpflichtungen des Einführers nach § 22a Abs. 3 AWV

1.Das Verbringen der Güter in das Wirtschaftsgebiet ist dem BAFA unverzüglich
durch eine Abfertigungsbescheinigung der Zollstelle, welche die Güter zur
Einfuhr abfertigt, nachzuweisen. Zu diesem Zweck hat der Einführer die mit der
Abfertigungsbescheinigung der Zollstelle versehene 3. Ausfertigung der IEB (rosa
Kopie) dem BAFA unverzüglich nach Eingang der Güter vorzulegen. Werden die Güter
ohne Einfuhrabfertigung zunächst in einem Zoll- oder Freilager oder in einer Freizone
gelagert, so ist unverzüglich nach der Einlagerung eine Abfertigungsbescheinigung der
überwachenden Zollstelle - bei Lagerung im Freihafen Hamburg des HZA Hamburg Hafen -
vorzulegen.
Beim Verbringen der Güter in Teilsendungen ist die Abfertigungsbescheinigung
unverzüglich nach Abfertigung der letzten Teilsendung einzureichen.

2.Die Internationale Einfuhrbescheinigung darf nur für das im Antrag bezeichnete
Einfuhrgeschäft benutzt werden. Gibt der Einführer die Einfuhrabsicht auf, so hat
er dies unverzüglich dem BAFA anzuzeigen und ihm unverzüglich die Bescheinigung
zurückzugeben oder über ihren Verbleib Mitteilung zu machen. Will er die Güter in ein
anderes Land verbringen, so hat er, bevor die Güter das Versendungsland verlassen,
vom BAFA eine neue Bescheinigung zu erwirken, die dieses andere Land nennt.

3.Auf Anforderung des ausländischen Lieferanten oder der zuständigen Behörde des
Lieferlandes beim BAFA hat der Einführer eine Wareneingangsbescheinigung (Delivery
Verification Certificate) zu beantragen.

II. Verpflichtungen des Transithändlers nach § 43a AWV

1.Die Einfuhr der Güter in das im Antrag bezeichnete Käufer- oder Verbrauchsland
ist dem BAFA durch Vorlage einer Wareneingangsbescheinigung (Delivery Verification
Certificate) des Käufer- oder Verbrauchslandes unverzüglich nachzuweisen.
Stellen weder das Käufer- noch das Verbrauchsland Wareneingangsbescheinigungen aus,
so ist die Einfuhr der Güter in das Verbrauchsland durch Vorlage anderer geeigneter
Unterlagen (z. B. Kopien der zollamtlichen Abfertigungspapiere) nachzuweisen.

2.Die Internationale Einfuhrbescheinigung darf nur für das im Antrag bezeichnete
Transithandelsgeschäft benutzt werden. Gibt der Transithändler dieses Geschäft
auf, so hat er dies unverzüglich dem BAFA anzuzeigen und ihm unverzüglich die
Bescheinigung zurückzugeben oder über ihren Verbleib Mitteilung zu machen. Will
er die Güter in ein anderes Land verbringen, so hat er, bevor die Güter das
Versendungsland verlassen, vom BAFA eine neue Bescheinigung zu erwirken, die dieses
andere Land nennt.

-------------------------------------------------------------------------------

Erläuterungen

1.Der Vordruck ist vom Antragsteller in Maschinenschrift im Durchschreibeverfahren
(Antrag in Erstschrift) auszufüllen. Die Eintragungen dürfen nicht geändert,
gestrichen oder radiert werden. Nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Anträge werden
zurückgewiesen.

2.Wird die Güterbezeichnung in fremder Sprache angegeben, so ist daneben auch die
deutsche Güterbenennung anzugeben.

3.Das dem Antrag zugrunde liegende Rechtsgeschäft ist durch Vorlage geeigneter
Unterlagen (z. B. Kaufvertrag, Auftragsbestätigung des ausländischen Lieferanten)
nachzuweisen.

4.Ist auf dem Vordrucksatz in der Spalte "Güterbezeichnung" nicht ausreichend
Platz für weitere Angaben, so sind diese auf einem gesonderten Blatt (weißes
Schreibmaschinenpapier, vierfach) fortzuführen.
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Anlage E 7 

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2002 Nr. 59a v. 26.3.2002, S. 13 - 16)

Erläuterungen

1.Der Vordrucksatz ist vom Antragsteller in Maschinenschrift im Durchschreibeverfahren
(Antrag in Erstschrift) auszufüllen. Die Eintragungen dürfen nicht geändert,
gestrichen oder radiert werden. Nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Anträge werden
zurückgewiesen.

2.Der Antrag ist durch zollamtliche Abfertigungspapiere zu begründen, und zwar:

a)durch den zollamtlichen Abfertigungsnachweis auf der 3. Ausfertigung (rosa Kopie)
der vom BAFA ausgestellten Internationalen Einfuhrbescheinigung oder

b)durch eine Wareneingangsbescheinigung oder entsprechende amtliche Unterlagen des
Empfängerlandes, wenn die Güter im Rahmen eines Transithandelsgeschäftes in ein
Drittland verbracht worden sind.

3.Bei Stückzahl, Gewicht und Wert ist auf genaue Übereinstimmung mit der zollamtlichen
Abfertigungsbescheinigung (rosa Kopie) zu achten.

4.Die Lizenznummer der Internationalen Einfuhrbescheinigung, auf die sich der hier
vorliegende Antrag bezieht, ist anzugeben.

5.Der Antrag auf Ausstellung einer Wareneingangsbescheinigung kann regelmäßig nur
für die gesamte Gütermenge bzw. den gesamten Warenwert gestellt werden. Anträge für
Teilsendungen werden zurückgewiesen.

Anlage T 1 (weggefallen)

-

Anlagen S 1 bis S 3

-

Anlage K 1 (weggefallen)

-

Anlage K 2 (weggefallen)

-

Anlage K 3 zur AWV
Vermögen Gebietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten
Meldung nach § 56a der Außenwirtschaftsverordnung
Stand und Zusammensetzung des Vermögens

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 4 bis
5;
Anlage

Anlage K 4 zur AWV
Vermögen Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet
Meldung nach § 58a der Außenwirtschaftsverordnung
Stand und Zusammensetzung des Vermögens

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 6 bis
7;
Anlage
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Anlage Z 1 Zahlungsauftrag im Außenwirtschaftsverkehr
Meldung nach §§ 59 ff. der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2005 Nr. 244a v. 24.12.2005, S. 8 - 10)

Anlage Z 2 (weggefallen)

-

Anlage Z 3 (weggefallen)

-

Anlage Z 4 Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr
Meldung nach §§ 59 ff. Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2005 Nr. 244a v. 24.12.2005, S. 11 u. 12)

Anlage Z 5 Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit
gebietsfremden Banken
Meldung nach § 62 Abs. 1, 2 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2004 Nr. 119b v. 30.6.2004, S. 14)

Anlage Z 5a Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit
gebietsfremden Nichtbanken
Meldung nach § 62 Abs. 1, 3 und 5 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2004 Nr. 119b v. 30.6.2004, S. 15 - 18)

Anlage Z 8 Einnahmen und Ausgaben der Seeschifffahrt
Meldung nach § 67 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2005 Nr. 244a v. 24.12.2005, S. 13 u. 14)

Anlage Z 10 Wertpapiergeschäfte und Finanzderivate im
Außenwirtschaftsverkehr
Meldung nach § 59 Abs. 1 und § 69 Abs. 2 Nr. 1 der
Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2004 Nr. 119b v. 30.6.2004, S. 21 - 22)

Anlage Z 11 zur AWV
Meldungen der Geldinstitute
Zahlungen für Wertpapier-Erträge im Außenwirtschaftsverkehr
Meldung nach § 69 Abs. 2 Nr. 2 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 8 bis
9;
Anlage

Anlage Z 12 zur AWV
Meldungen der Geldinstitute
Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr:
Karten-Umsätze
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Meldung nach § 69 Abs. 2 Nr. 4a der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 10;
Anlage

Anlage Z 13 Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge im Reiseverkehr:
Sorten und Fremdwährungsreiseschecks
Meldung nach § 69 Abs. 2 Nr. 4b der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Inhalt: nicht darstellbares Formular,
Fundstelle: Beilage zum BAnz. 2004 Nr. 119b v. 30.6.2004, S. 26)

Anlage Z 14 zur AWV
Meldungen der Geldinstitute
Zinseinnahmen und zinsähnliche Erträge im Außenwirtschaftsverkehr (ohne
Wertpapierzinsen)
Meldung nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 11
bis 12;
Anlage

Anlage Z 15 zur AWV
Meldungen der Geldinstitute
Zinsausgaben und zinsähnliche Aufwendungen im Außenwirtschaftsverkehr
(ohne Wertpapierzinsen)
Meldung nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 13
bis 14;
Anlage

Anlage LV zur Außenwirtschaftsverordnung
Meldungen der Geldinstitute
Leistungsverzeichnis
der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz

(Fundstelle des Originaltextes: Beilage zum BAnz. 2007 Nr. 242b v. 29.12.2007, S. 15
bis 20;
Anlage
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"Außenwirtschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2006 (BGBl. I S.
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Stand: Neugefasst durch Bek. v. 26.6.2006 I 1386;
 zuletzt geändert durch V v. 28.4.2008 BAnz. Nr. 69, 1662
 Einfuhrliste neugefasst durch V v. 16.12.2008 BAnz. Nr. 198, 4805

Fußnote
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                          Anlage
                       Einfuhrliste 

Erster Teil
Rechtsgeschäfte und Handlungen

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Grundsatz

(1) Der Waren-, Dienstleistungs-, Kapital-, Zahlungs- und sonstige Wirtschaftsverkehr
mit fremden Wirtschaftsgebieten sowie der Verkehr mit Auslandswerten und Gold zwischen
Gebietsansässigen (Außenwirtschaftsverkehr) ist grundsätzlich frei. Er unterliegt den
Einschränkungen, die dieses Gesetz enthält oder die durch Rechtsverordnung auf Grund
dieses Gesetzes vorgeschrieben werden.

(2) Unberührt bleiben Vorschriften in anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen,
zwischenstaatliche Vereinbarungen, denen die gesetzgebenden Körperschaften in der
Form eines Bundesgesetzes zugestimmt haben, sowie Rechtsvorschriften der Organe
zwischenstaatlicher Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutschland Hoheitsrechte
übertragen hat.

§ 2 Art und Ausmaß von Beschränkungen und Handlungspflichten

(1) Soweit in diesem Gesetz Beschränkungen zugelassen sind, kann durch Rechtsverordnung
vorgeschrieben werden, dass Rechtsgeschäfte und Handlungen allgemein oder unter
bestimmten Voraussetzungen

1.einer Genehmigung bedürfen oder

2.verboten sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Finanzen die notwendigen Beschränkungen
von Rechtsgeschäften oder Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr anordnen, um eine
im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die in § 7 Abs. 1 genannten Rechtsgüter
abzuwenden. Bei Maßnahmen, welche die Bereiche des Kapital- und Zahlungsverkehrs
oder den Verkehr mit Auslandswerten und Gold betreffen, ist auch das Benehmen mit der
Deutschen Bundesbank herzustellen. Die Anordnung tritt sechs Monate nach ihrem Erlass
außer Kraft, sofern die Beschränkung nicht durch Rechtsverordnung vorgeschrieben wird.

(3) Beschränkungen sind nach Art und Umfang auf das Maß zu begrenzen, das notwendig
ist, um den in der Ermächtigung angegebenen Zweck zu erreichen. Sie sind so zu
gestalten, dass in die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie möglich
eingegriffen wird. Beschränkungen dürfen abgeschlossene Verträge nur berühren, wenn der
angestrebte Zweck erheblich gefährdet wird.

(4) Beschränkungen sind aufzuheben, sobald und soweit die Gründe, die ihre Anordnung
rechtfertigten, nicht mehr vorliegen.

(5) Soweit nach diesem Gesetz selbständige Handlungspflichten begründet werden können,
gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend.

§ 3 Erteilung von Genehmigungen

(1) Bedürfen Rechtsgeschäfte oder Handlungen nach einer Vorschrift dieses Gesetzes
oder einer zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung einer Genehmigung, so
ist die Genehmigung zu erteilen, wenn zu erwarten ist, dass die Vornahme des
Rechtsgeschäfts oder der Handlung den Zweck, dem die Vorschrift dient, nicht oder nur
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unwesentlich gefährdet. In anderen Fällen kann die Genehmigung erteilt werden, wenn das
volkswirtschaftliche Interesse an der Vornahme des Rechtsgeschäfts oder der Handlung
die damit verbundene Beeinträchtigung des bezeichneten Zwecks überwiegt.

(2) Die Erteilung der Genehmigungen kann von sachlichen und persönlichen
Voraussetzungen, insbesondere der Zuverlässigkeit des Antragstellers, abhängig
gemacht werden. Dasselbe gilt bei der Erteilung von Bescheinigungen des Bundesamtes
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), dass eine Ausfuhr keiner Genehmigung
bedarf. Ist im Hinblick auf den Zweck, dem die Vorschrift dient, die Erteilung von
Genehmigungen nur in beschränktem Umfange möglich, so sind die Genehmigungen in der
Weise zu erteilen, dass die gegebenen Möglichkeiten volkswirtschaftlich zweckmäßig
ausgenutzt werden können. Gemeinschaftsansässige, die durch eine Beschränkung in der
Ausübung ihres Gewerbes besonders betroffen werden, können bevorzugt berücksichtigt
werden.

§ 4 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind

1.Wirtschaftsgebiet:
der Geltungsbereich dieses Gesetzes;
die österreichischen Gebiete Jungholz und Mittelberg gelten als Teil des
Wirtschaftsgebiets;

2.fremde Wirtschaftsgebiete:
alle Gebiete außerhalb des Wirtschaftsgebiets;
für das Verbringen von Sachen und Elektrizität gilt das Gebiet von Büsingen als Teil
fremder Wirtschaftsgebiete;

3.Gemeinschaftsgebiet:
das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der
Gemeinschaften (ABl. EG Nr. L 302 S. 1);

4.Drittländer:
alle Gebiete außerhalb des Gemeinschaftsgebiets;

5.Gebietsansässige:
natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Wirtschaftsgebiet,
juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften mit Sitz oder Ort der Leitung
im Wirtschaftsgebiet; Zweigniederlassungen Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet gelten
als Gebietsansässige, wenn sie hier ihre Leitung haben und für sie eine gesonderte
Buchführung besteht; Betriebsstätten Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet gelten als
Gebietsansässige, wenn sie hier ihre Verwaltung haben;

6.Gemeinschaftsansässige:
in den Europäischen Gemeinschaften ansässige Personen nach Artikel 4 Nr. 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2913/92;

7.Gebietsfremde:
natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in fremden
Wirtschaftsgebieten, juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften mit
Sitz oder Ort der Leitung in fremden Wirtschaftsgebieten; Zweigniederlassungen
Gebietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten gelten als Gebietsfremde, wenn
sie dort ihre Leitung haben und für sie eine gesonderte Buchführung besteht;
Betriebsstätten Gebietsansässiger in fremden Wirtschaftsgebieten gelten als
Gebietsfremde, wenn sie dort ihre Verwaltung haben;

8.Gemeinschaftsfremde:
alle anderen Personen als Gemeinschaftsansässige.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind ferner

1. Auslandswerte:
unbewegliche Vermögenswerte in fremden Wirtschaftsgebieten; Forderungen in Euro
gegen Gebietsfremde; auf andere Währung lautende Zahlungsmittel, Forderungen und
Wertpapiere;
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2. Waren:
bewegliche Sachen, die Gegenstand des Handelsverkehrs sein können, und
Elektrizität; ausgenommen sind Wertpapiere und Zahlungsmittel;

3. Güter:
Waren, einschließlich Datenverarbeitungsprogramme (Software) und Technologie;
Technologie erfasst auch Unterlagen zur Fertigung von Waren einschließlich solcher
Unterlagen, die nur die Fertigung von Teilen dieser Waren ermöglichen;

4. Ausfuhr:
das Verbringen von Sachen, Gütern und Elektrizität aus dem Wirtschaftsgebiet
nach fremden Wirtschaftsgebieten einschließlich der nicht gegenständlichen
Übermittlung von Datenverarbeitungsprogrammen und Technologie durch Daten- oder
Nachrichtenübertragungstechnik, soweit in einer zu diesem Gesetz erlassenen
Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist;

5. Verbringung:
Ausfuhr aus dem Wirtschaftsgebiet in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union;

6. Einfuhr:
das Verbringen von Sachen oder Elektrizität aus fremden Wirtschaftsgebieten in das
Wirtschaftsgebiet, soweit in diesem Gesetz, in einer Anlage zu diesem Gesetz oder
in einer zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist;
wenn Sachen oder Elektrizität aus Drittländern in eine Freizone verbracht oder in
ein Nichterhebungsverfahren übergeführt werden, liegt eine Einfuhr erst vor, wenn
diese in der Freizone gebraucht, verbraucht, bearbeitet oder verarbeitet oder wenn
sie in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt werden;

7. Durchfuhr:
die Beförderung von Sachen aus fremden Wirtschaftsgebieten durch das
Wirtschaftsgebiet, ohne dass die Sachen im Wirtschaftsgebiet in den zollrechtlich
freien Verkehr gelangen, soweit in einer zu diesem Gesetz erlassenen
Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist; als Durchfuhr gilt auch die
Beförderung von Sachen des zollrechtlich freien Verkehrs aus einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften durch das Wirtschaftsgebiet;

8. Gold:
Feingold und Legierungsgold in Form von Barren oder Halbmaterial sowie außer Kurs
gesetzte oder nicht mehr kursfähige Goldmünzen ohne anerkannten Sammlerwert;

9. Wertpapiere:
alle Wertpapiere im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwahrung und
Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz) vom 4. Februar 1937 (Reichsgesetzbl.
I S. 171); als Wertpapiere gelten auch Anteile an einem Wertpapiersammelbestand
oder an einer Sammelschuldbuchforderung; Rechte auf Lieferung oder Zuteilung von
Wertpapieren stehen den Wertpapieren gleich;

10. inländische Wertpapiere:
Wertpapiere, die ein Gebietsansässiger oder vor dem 9. Mai 1945 eine Person mit
Wohnsitz oder Sitz im Gebiet des Deutschen Reichs nach dem Stande vom 31. Dezember
1937 ausgestellt hat;

11. ausländische Wertpapiere:
Wertpapiere, die ein Gebietsfremder ausgestellt hat, soweit sie nicht nach Nummer 8
inländische Wertpapiere sind.

§ 4a Zweigniederlassungen und Betriebsstätten

(1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten

1.gebietsansässige Zweigniederlassungen und Betriebsstätten Gebietsfremder
sowie gebietsfremde Zweigniederlassungen und Betriebsstätten Gebietsansässiger
als rechtlich selbständig; mehrere gebietsansässige Zweigniederlassungen und
Betriebsstätten desselben Gebietsfremden gelten als ein Gebietsansässiger,

2.Handlungen, die von oder gegenüber solchen Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten
vorgenommen werden, als Rechtsgeschäfte, soweit solche Handlungen im Verhältnis
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zwischen natürlichen oder juristischen Personen oder Personenhandelsgesellschaften
Rechtsgeschäfte wären.

(2) Rechtsverordnungen, die auf Grund einer in diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigung
ergehen, können vorschreiben, dass

1.gebietsansässige Zweigniederlassungen und Betriebsstätten desselben Gebietsfremden
abweichend von Absatz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 jeweils für sich als Gebietsansässige,

2.mehrere gebietsfremde Zweigniederlassungen und Betriebsstätten desselben
Gebietsansässigen abweichend von Absatz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 als ein Gebietsfremder,

3.Zweigniederlassungen und Betriebsstätten abweichend von § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4 nicht
als Gebietsansässige oder Gebietsfremde

gelten, soweit dies erforderlich ist, um den in der Ermächtigung bestimmten Zweck zu
erreichen.

§ 4b Rechtsgeschäfte für Rechnung Gebietsfremder

Rechtsverordnungen, die auf Grund einer in diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigung
ergehen, können vorschreiben, dass

1.Beschränkungen für Rechtsgeschäfte Gebietsfremder oder zwischen Gebietsfremden und
Gebietsansässigen, die in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
angeordnet sind, auch für Rechtsgeschäfte gelten, die zum Gegenstand haben, dass
unmittelbar oder mittelbar zwischen einem Gebietsansässigen und einem Dritten für
Rechnung oder im Auftrag eines Gebietsfremden ein Rechtsgeschäft vorgenommen wird,
das zwischen Gebietsfremden und Gebietsansässigen oder für Gebietsfremde beschränkt
wäre,

2.das Handeln für Rechnung oder im Auftrag eines Gebietsfremden im Sinne der Nummer 1
dem Dritten durch den Gebietsansässigen oder über eine andere bei dem Zustandekommen
des Rechtsgeschäfts mitwirkende Person vor der Vornahme des Rechtsgeschäfts
mitzuteilen ist,

3.das dem Dritten gegenüber vorgenommene Rechtsgeschäft den Beschränkungen unterliegt,
die gelten würden, wenn es ein Gebietsfremder vorgenommen hätte, sofern der Dritte
die Mitteilung nach Nummer 2 erhalten oder von dem Handeln für Rechnung oder im
Auftrag eines Gebietsfremden vor der Vornahme des Rechtsgeschäfts auf andere Weise
Kenntnis erlangt hat,

4.(weggefallen)

soweit dies erforderlich ist, um den in der Ermächtigung bestimmten Zweck zu erreichen.

§ 4c Rechtsgeschäfte für Rechnung Gebietsansässiger

Rechtsverordnungen, die auf Grund einer in diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigung
ergehen, können ferner vorschreiben, dass Beschränkungen für Rechtsgeschäfte zwischen
Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die in einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung angeordnet sind, auch für Rechtsgeschäfte gelten, die zum Gegenstand
haben, dass unmittelbar oder mittelbar zwischen einem Gebietsfremden und einem Dritten
für Rechnung oder im Auftrag eines Gebietsansässigen ein Rechtsgeschäft vorgenommen
wird, das zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden beschränkt wäre, soweit dies
erforderlich ist, um den in der Ermächtigung bestimmten Zweck zu erreichen.

Zweiter Abschnitt
Allgemeine Beschränkungsmöglichkeiten

§ 5 Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen

Zur Erfüllung zwischenstaatlicher Vereinbarungen, denen die gesetzgebenden
Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes zugestimmt haben, können
Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr beschränkt und bestehende
Beschränkungen aufgehoben werden.

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH -
www.juris.de

- 7 -

§ 6 Abwehr schädigender Einwirkungen aus fremden Wirtschaftsgebieten

(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr können beschränkt
werden, um schädlichen Folgen für die Wirtschaft oder einzelne Wirtschaftszweige im
Wirtschaftsgebiet vorzubeugen oder entgegenzuwirken, wenn solche Folgen durch Maßnahmen
in fremden Wirtschaftsgebieten drohen oder entstehen, die

1.den Wettbewerb einschränken, verfälschen oder verhindern oder

2.zu Beschränkungen des Wirtschaftsverkehrs mit dem Wirtschaftsgebiet führen.

(2) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr können ferner beschränkt
werden, um Auswirkungen von in fremden Wirtschaftsgebieten herrschenden, mit der
freiheitlichen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht übereinstimmenden
Verhältnissen auf das Wirtschaftsgebiet vorzubeugen oder entgegenzuwirken.

§ 6a 

(weggefallen)

§ 7 Schutz der Sicherheit und der auswärtigen Interessen

(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr können beschränkt werden,
um

1.die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu
gewährleisten,

2.eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten oder

3.zu verhüten, dass die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland
erheblich gestört werden.

(2) Nach Absatz 1 können insbesondere beschränkt werden

1.die Ausfuhr oder Durchfuhr von

a)Waffen, Munition und Kriegsgerät,

b)Gegenständen, die bei der Entwicklung, Erzeugung oder dem Einsatz von Waffen,
Munition und Kriegsgerät nützlich sind, oder

c)Konstruktionszeichnungen und sonstigen Fertigungsunterlagen für die in Buchstaben a
und b bezeichneten Gegenstände,

vor allem wenn die Beschränkung der Durchführung einer in internationaler
Zusammenarbeit vereinbarten Ausfuhrkontrolle dient;

2.die Ausfuhr von Gegenständen, die zur Durchführung militärischer Aktionen bestimmt
sind;

3.die Einfuhr von Waffen, Munition und Kriegsgerät;

4.Rechtsgeschäfte über gewerbliche Schutzrechte, Erfindungen, Herstellungsverfahren
und Erfahrungen in Bezug auf die in Nummer 1 bezeichneten Waren und sonstigen
Gegenstände;

5.Rechtsgeschäfte über den Erwerb gebietsansässiger Unternehmen, die

-Kriegswaffen oder andere Rüstungsgüter herstellen oder entwickeln oder

-Kryptosysteme herstellen, die für eine Übertragung staatlicher Verschlusssachen
von dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit Zustimmung des
Unternehmens zugelassen sind,

oder Rechtsgeschäfte über den Erwerb von Anteilen an solchen Unternehmen, um
wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten;
dies gilt insbesondere dann, wenn infolge des Erwerbs die sicherheitspolitischen
Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder die militärische Sicherheitsvorsorge
gefährdet sind.
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(3) Zu den in Absatz 1 genannten Zwecken können auch Rechtsgeschäfte und Handlungen
Deutscher in fremden Wirtschaftsgebieten beschränkt werden, die sich auf Waren
und sonstige Gegenstände nach Absatz 2 Nr. 1 einschließlich ihrer Entwicklung und
Herstellung beziehen, wenn der Deutsche

1.Inhaber eines Personaldokumentes der Bundesrepublik Deutschland ist oder

2.verpflichtet wäre, einen Personalausweis zu besitzen, falls er eine Wohnung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hätte.

Dies gilt vor allem, wenn die Beschränkung der in internationaler Zusammenarbeit
vereinbarten Verhinderung der Verbreitung von Waren und sonstigen Gegenständen nach
Absatz 2 Nr. 1 dient.

Dritter Abschnitt
Warenverkehr

§ 8 Warenausfuhr

(1) Die Ausfuhr von Waren kann beschränkt werden, um einer Gefährdung der Deckung des
lebenswichtigen Bedarfs im Wirtschaftsgebiet oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets im
gesamtwirtschaftlichen Interesse vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Die Beschränkungen
sind nur zulässig, wenn der Bedarf auf andere Weise nicht, nicht rechtzeitig oder nur
mit unverhältnismäßigen Mitteln gedeckt werden kann.

(2) Die Ausfuhr von ernährungs- und landwirtschaftlichen Erzeugnissen kann beschränkt
werden, um erheblichen Störungen der Ausfuhr durch Lieferung minderwertiger
Erzeugnisse vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Dabei können durch Rechtsverordnung
Mindestanforderungen für die Güte der Erzeugnisse vorgeschrieben werden.

(3) Die Ausfuhr von Waren, die in das Wirtschaftsgebiet verbracht worden sind, kann
beschränkt werden, um im Rahmen der Zusammenarbeit in einer zwischenstaatlichen
wirtschaftlichen Organisation sicherzustellen, dass die Regelungen der Mitgliedstaaten
über die Wareneinfuhr aus Gebieten außerhalb der Organisation wirksam durchgeführt
werden können.

§ 9 Ausfuhrverträge

(1) Bei Rechtsgeschäften, durch die sich ein Gebietsansässiger zur Lieferung einer Ware
nach fremden Wirtschaftsgebieten verpflichtet (Ausfuhrverträge), kann die Vereinbarung
von Zahlungs- oder Lieferungsbedingungen, die für den Abnehmer günstiger als die
handels- und brancheüblichen Bedingungen sind, beschränkt werden, um erheblichen
Störungen der Ausfuhr in das Käuferland vorzubeugen oder entgegenzuwirken.

(2) Im Ausfuhrgeschäft soll der Ausführer unter Berücksichtigung der
außenwirtschaftlichen Belange der Allgemeinheit die Preise so gestalten,
dass schädliche Auswirkungen, insbesondere Abwehrmaßnahmen des Käufer- oder
Bestimmungslandes, vermieden werden.

§ 10 Wareneinfuhr

(1) Die Einfuhr von Waren ist grundsätzlich frei. Sie bedarf nur dann einer
Genehmigung, wenn dies in der Einfuhrliste (Anlage) aufgeführt ist. Außerdem führt
die Einfuhrliste die Waren auf, für deren Einfuhr auf Grund einer Verordnung nach §
26 Einfuhrkontrollmeldungen, die vorherige Einfuhrüberwachung oder die Vorlage von
Ursprungszeugnissen oder Ursprungserklärungen vorgesehen oder für deren Einfuhr im
Rahmen einer gemeinsamen Marktorganisation oder Handelsregelung eine Einfuhrlizenz
vorgeschrieben ist.

(2) Die Einfuhrliste kann durch Rechtsverordnung geändert werden.

(3) Einfuhrbeschränkungen dürfen nur angeordnet werden, soweit dies zur Wahrung der
nach den §§ 5 bis 7 zu berücksichtigenden Zwecke geboten ist.
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(4) Durch Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass die Einfuhr keiner Genehmigung
bedarf,

1.wenn die Waren nicht im Wirtschaftsgebiet in den zollrechtlich freien Verkehr
übergeführt werden oder

2.wenn durch Begrenzung der Warenmenge oder des Warenwertes oder durch
Verwendungsbeschränkungen oder auf andere Weise eine Gefährdung der nach Absatz 3 zu
wahrenden Belange ausgeschlossen wird.

Dies gilt insbesondere bei der Einfuhr in eine Freizone, der Überführung in die aktive
Veredelung (Nichterhebungsverfahren) oder in das Zolllagerverfahren, im Reiseverkehr,
im Grenzverkehr, für Zwecke des Schiffsbedarfs, zur nichtgewerbsmäßigen Verwendung
sowie für die Einfuhr von Übersiedlungs- und Erbschaftsgut.

§ 10a (weggefallen)

-

§ 11 Lieferfristen bei der genehmigungsfreien Einfuhr

Bei der genehmigungsfreien Einfuhr kann die Vereinbarung und Inanspruchnahme von
Lieferfristen beschränkt werden, um die in § 10 Abs. 3 genannten Belange zu wahren.

§ 12 Genehmigungsbedürftige Einfuhr

(1) Für Waren, deren Einfuhr der Genehmigung bedarf, sind unter Berücksichtigung der
handels- und sonstigen wirtschaftspolitischen Erfordernisse Einfuhrgenehmigungen zu
erteilen, soweit dies unter Wahrung der in § 10 Abs. 3 genannten Belange möglich ist.

(2) Bei der Erteilung von Einfuhrgenehmigungen handeln die zuständigen Stellen
nach Richtlinien, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im beiderseitigen
Einvernehmen und im Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen sowie der Deutschen
Bundesbank erlassen. Auf der Grundlage dieser Richtlinien sollen die für die Erteilung
von Einfuhrgenehmigungen zuständigen Stellen im Bundesanzeiger die Einzelheiten
bekannt geben, die bei den Anträgen auf Erteilung der Genehmigung zu beachten sind
(Ausschreibung).

§ 13 Verwendungsbeschränkungen bei der Wareneinfuhr

Ist die Einfuhr von Waren unter der Voraussetzung zugelassen oder unter der Auflage
genehmigt, dass die Ware nur in bestimmter Weise verwendet werden darf, so hat der
Veräußerer diese Verwendungsbeschränkung bei der Veräußerung jedem Erwerber der Ware
nachweisbar mitzuteilen. Die Einführer und der Erwerber dürfen die Ware nur in der
vorgeschriebenen Weise verwenden.

§ 14 Sicherung der Einfuhr lebenswichtiger Waren

Rechtsgeschäfte mit Gebietsfremden über Waren, deren Bezug zur Deckung des
lebenswichtigen Bedarfs im Wirtschaftsgebiet oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets
zwischenstaatlich vereinbart worden ist, können beschränkt werden, um die Einfuhr
dieser Waren und ihren Verbleib im Wirtschaftsgebiet zu sichern. Zu demselben Zweck
können Rechtsgeschäfte über die Bearbeitung und Verarbeitung solcher Waren in fremden
Wirtschaftsgebieten beschränkt werden.

Vierter Abschnitt
Dienstleistungsverkehr

§ 15 Aktive Lohnveredelung

Rechtsgeschäfte, durch die sich ein Gebietsansässiger verpflichtet, im
Wirtschaftsgebiet Waren eines Gebietsfremden zu bearbeiten oder zu verarbeiten
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(aktive Lohnveredelung), können beschränkt werden, um einer Gefährdung der Deckung
des lebenswichtigen Bedarfs im Wirtschaftsgebiet oder in Teilen des Wirtschaftsgebiets
entgegenzuwirken. § 8 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 16 Herstellungs- und Vertriebsrechte

Rechtsgeschäfte über die Vergabe von Herstellungs- und Vertriebsrechten für Erzeugnisse
mit geographischer Ursprungsbeziehung in ein fremdes Wirtschaftsgebiet können
beschränkt werden, wenn die Interessen des Ursprungsgebiets erheblich beeinträchtigt
werden. Dies gilt auch für das Einbringen solcher Herstellungs- und Vertriebsrechte in
ein Unternehmen in einem fremden Wirtschaftsgebiet.

§ 17 Audiovisuelle Werke

Rechtsgeschäfte über

1.den Erwerb von Vorführungs- und Senderechten an audiovisuellen Werken von
Gebietsfremden, wenn die Werke zur Vorführung oder Verbreitung im Wirtschaftsgebiet
bestimmt sind, und

2.die Herstellung von audiovisuellen Werken in Gemeinschaftsproduktion mit
Gebietsfremden

können beschränkt werden, um der Filmwirtschaft des Wirtschaftsgebiets ausreichende
Auswertungsmöglichkeiten auf dem inneren Markt zu erhalten. Die Beschränkungen
sind nur zulässig, wenn ohne sie ein erheblicher Schaden für die Filmwirtschaft des
Wirtschaftsgebiets eintritt oder einzutreten droht und wenn dieser Schaden im Interesse
der Allgemeinheit abgewendet werden muss.

§ 18 Seeschifffahrt

Wenn der internationale Seeverkehr durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die eine
wettbewerbsgemäße Beteiligung der deutschen Handelsflotte an der Beförderung von Gütern
behindern, können der Abschluss von Frachtverträgen zur Beförderung von Gütern durch
Seeschiffe fremder Flagge und das Chartern solcher Seeschiffe durch Gebietsansässige
beschränkt werden, um erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Lage der deutschen Handelsflotte entgegenzuwirken.

§ 19 Luftfahrt

Wenn der zwischenstaatliche Luftverkehr durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die eine
wettbewerbsgemäße Beteiligung der deutschen Flugzeuge an der Beförderung von Personen
und Gütern behindern, können der Abschluss von Verträgen zur Beförderung von Personen
und Gütern durch Flugzeuge, die nicht in der deutschen Luftfahrzeugrolle eingetragen
sind, und das Chartern solcher Flugzeuge durch Gebietsansässige beschränkt werden,
um erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des deutschen
Luftverkehrs entgegenzuwirken.

§ 20 Binnenschifffahrt

Rechtsgeschäfte zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden, die

1.das Mieten von Binnenschiffen, die nicht in einem Binnenschiffsregister im
Wirtschaftsgebiet eingetragen sind,

2.die Beförderung von Gütern mit solchen Binnenschiffen oder

3.das Schleppen durch solche Binnenschiffe

im Güterverkehr innerhalb des Wirtschaftsgebiets zum Gegenstand haben, können
beschränkt werden, um Störungen der im Interesse der Allgemeinheit zu wahrenden Ordnung
zwischen den Verkehrsträgern zu verhindern.

§ 21 Schadensversicherungen

Rechtsgeschäfte über Schiffskasko-, Schiffshaftpflicht-, Transport- und
Luftfahrtversicherungen zwischen Gebietsansässigen und Versicherungsunternehmen mit
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Sitz in einem fremden Wirtschaftsgebiet, in dem gebietsansässige Unternehmen dieser
Versicherungszweige in der Ausübung ihrer Tätigkeit behindert werden, können beschränkt
werden, um erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der
betroffenen Versicherungszweige entgegenzuwirken.

Fünfter Abschnitt
Kapitalverkehr

§§ 22 bis 24

(weggefallen)

Sechster Abschnitt
Gold

Zweiter Teil
Ergänzende Vorschriften

§ 25 Deutsche Bundesbank

Die Beschränkungen, die dieses Gesetz enthält oder die durch Rechtsverordnung auf Grund
dieses Gesetzes vorgeschrieben werden, gelten nicht für Rechtsgeschäfte und Handlungen,
welche die Deutsche Bundesbank im Rahmen ihres Geschäftskreises vornimmt oder welche
ihr gegenüber vorgenommen werden.

§ 26 Verfahrens- und Meldevorschriften

(1) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften über das Verfahren bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften oder Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr erlassen werden, soweit
solche Vorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes oder von Regelungen der in Satz
2 genannten Art oder zur Überprüfung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen auf ihre
Rechtmäßigkeit im Sinne dieses Gesetzes oder solcher Regelungen erforderlich sind.
Regelungen im Sinne des Satzes 1 sind

1.die Bestimmungen der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften,

2.die Bestimmungen in Verträgen, einschließlich der zu ihnen gehörigen Akte mit
Protokollen, die auf Grund der in Nummer 1 genannten Verträge zustande gekommen sind
oder zu deren Erweiterung, Ergänzung oder Durchführung oder zur Begründung einer
Assoziation, Präferenz oder Freihandelszone abgeschlossen und im Bundesgesetzblatt,
im Bundesanzeiger oder im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht
und als in Kraft getreten bekannt gegeben sind,

3.Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf Grund
oder im Rahmen der in den Nummern 1 und 2 genannten Verträge.

Durch Rechtsverordnung können ferner Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
vorgeschrieben werden, soweit sie zur Überwachung der Rechtsgeschäfte oder Handlungen
auf ihre Rechtmäßigkeit im Sinne dieses Gesetzes oder von Regelungen der in Satz
2 genannten Art oder der Erfüllung von Meldepflichten nach den Absätzen 2 und 3
erforderlich sind und soweit sie nicht bereits nach handels- oder steuerrechtlichen
Vorschriften bestehen.

(2) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet werden, dass Rechtsgeschäfte und Handlungen
im Außenwirtschaftsverkehr, insbesondere aus ihnen erwachsende Forderungen und
Verbindlichkeiten sowie Vermögensanlagen und die Leistung oder Entgegennahme von
Zahlungen, unter Angabe des Rechtsgrundes zu melden sind, wenn dies erforderlich ist,
um
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1.festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Aufhebung, Erleichterung oder Anordnung
von Beschränkungen vorliegen,

2.laufend die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland erstellen zu können,

3.die Wahrnehmung der außenwirtschaftspolitischen Interessen zu gewährleisten,

4.Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen erfüllen zu können
oder

5.(weggefallen).

(3) Durch Rechtsverordnung kann ferner angeordnet werden, dass der Stand und
ausgewählte Positionen der Zusammensetzung des Vermögens Gebietsansässiger in fremden
Wirtschaftsgebieten und Gebietsfremder im Wirtschaftsgebiet zu melden sind, soweit
dies zur Verfolgung der in Absatz 2 Nr. 1 bis 4 angegebenen Zwecke erforderlich
ist. Vermögen im Sinne des Satzes 1 ist auch die mittelbare Beteiligung an einem
Unternehmen. Gehört zu dem meldepflichtigen Vermögen eine unmittelbare oder mittelbare
Beteiligung an einem Unternehmen, so kann angeordnet werden, dass auch der Stand und
ausgewählte Positionen der Zusammensetzung des Vermögens des Unternehmens zu melden
sind, an dem die Beteiligung besteht.

(4) Art und Umfang der Meldepflichten sind auf das Maß zu begrenzen, das notwendig ist,
um den in den Absätzen 2 und 3 angegebenen, jeweils verfolgten Zweck zu erreichen. Die
§§ 9, 15 und 16 des Bundesstatistikgesetzes sind in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis
4 und des Absatzes 3 entsprechend anzuwenden.

§ 26a Besondere Meldepflichten

(1) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet werden, dass dem Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Vornahme von Rechtsgeschäften oder
Handlungen zu melden ist, die sich auf Waren und Technologien im kerntechnischen,
biologischen oder chemischen Bereich des Teils I der Ausfuhrliste (Anlage AL zur
Außenwirtschaftsverordnung) beziehen, soweit dies zur Verfolgung der in den §§ 5 und 7
Abs. 1 angegebenen Zwecke, insbesondere zur Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs,
erforderlich ist. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) darf die
auf Grund einer Rechtsverordnung nach Satz 1 erhobenen Informationen zu den in Satz 1
genannten Zwecken mit anderen bei ihm gespeicherten Informationen abgleichen.

(2) Die auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 erhobenen Informationen sind
geheim zu halten. Sie können an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
und die für die Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs zuständigen Behörden
übermittelt werden, soweit es die in Absatz 1 genannten Zwecke erfordern. Für andere
als die in Absatz 1 genannten Zwecke dürfen sie nicht verwendet werden. § 45 bleibt
unberührt.

(3) Art und Umfang der Meldepflicht sind auf das Maß zu begrenzen, das notwendig ist,
um den in Absatz 1 angegebenen Zweck zu erreichen.

§ 27 Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Rechtsverordnungen erlässt die Bundesregierung;
Rechtsverordnungen, die der Erfüllung von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen
Vereinbarungen dienen (§ 5), erlässt jedoch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der
Finanzen. Die Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates. Der
Zustimmung des Bundesrates bedürfen jedoch Rechtsverordnungen nach § 28 Abs. 3 Satz
1. Bei Vorschriften, welche die Bereiche des Kapital- und Zahlungsverkehrs oder den
Verkehr mit Auslandswerten und Gold betreffen, ist das Benehmen mit der Deutschen
Bundesbank herzustellen.

(2) Die Rechtsverordnungen sind unverzüglich nach ihrer Verkündung dem Bundestag
und, soweit die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, auch dem Bundesrat
mitzuteilen. Der Bundesrat kann binnen vier Wochen gegenüber dem Bundestag Stellung
nehmen. Die Rechtsverordnungen sind unverzüglich aufzuheben, soweit es der Bundestag
binnen vier Monaten nach ihrer Verkündung verlangt. Die Sätze 1 bis 3 finden
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keine Anwendung auf Rechtsverordnungen, durch welche die Bundesregierung oder das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Wahrnehmung von Rechten oder
in Erfüllung von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen, denen
die gesetzgebenden Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes zugestimmt
haben, Beschränkungen des Waren-, Kapital- oder Zahlungsverkehrs mit fremden
Wirtschaftsgebieten aufgehoben oder angeordnet hat.

§ 28 Genehmigungsstellen

(1) Für die Erteilung von Genehmigungen auf Grund dieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen sowie auf Grund von Rechtsakten des Rates oder
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Bereich des Außenwirtschaftsrechts
sind, soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, die von den Ländern
bestimmten Behörden zuständig.

(2) Ausschließlich zuständig sind

1.die Deutsche Bundesbank im Bereich des Kapital- und Zahlungsverkehrs sowie des
Verkehrs mit Auslandswerten und Gold nach den § 2 Abs. 2, §§ 5 bis 7;

2.das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium der Verteidigung im Falle des § 7 Abs. 2
Nr. 5. Im Falle des § 7 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Spiegelstrich ist darüber hinaus das
Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern herzustellen.

(2a) Für den Waren- und Dienstleistungsverkehr nach den §§ 5, 6, 7 bis 16 im Rahmen der
gemeinsamen Marktorganisationen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft für Rohtabak
und für Flachs und Hanf ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
ausschließlich zuständig.

(2b) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für den Waren-
und Dienstleistungsverkehr nach den §§ 5, 6, 7 bis 16 mit anderen als den in Absatz 2a
genannten Erzeugnissen der Ernährungs- und Landwirtschaft und mit Erzeugnissen, für
die in Ergänzung oder Sicherung einer gemeinsamen Marktorganisation Regelungen der
in § 26 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Art getroffen worden sind, die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung als ausschließlich zuständig zu bestimmen. § 27 ist nicht
anzuwenden.

(3) Soweit für die Erteilung von Genehmigungen in bestimmten Bereichen des
Außenwirtschaftsverkehrs eine zentrale Bearbeitung erforderlich ist, kann durch
Rechtsverordnung abweichend von Absatz 1 bestimmt werden, dass

1.das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Bereich des Waren- und
Dienstleistungsverkehrs nach den §§ 5 bis 17 und 21 sowie im Bereich von Rechtsakten
des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des Absatzes
1,

2.(weggefallen)

3.das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Bereich des
Dienstleistungsverkehrs auf dem Gebiete des Verkehrswesens nach den §§ 5 bis 7 und 18
bis 20

zuständig sind. Durch Rechtsverordnung können die Zuständigkeiten des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gemäß Nummer 3 auf
nachgeordnete Behörden übertragen werden.

§ 28a 

(weggefallen)

§ 29 Weisungsbefugnis

Die Bundesregierung wird ermächtigt, den obersten Landesbehörden Einzelweisungen über
die Ausführung dieses Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen
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in den Fällen zu erteilen, die dem Umfang nach von erheblicher Bedeutung sind
oder in denen die Entscheidung von grundsätzlicher Natur ist. Die Weisungen
dürfen nur erteilt werden, um die gleichmäßige Behandlung der Rechtsgeschäfte und
Handlungen sicherzustellen oder um die gleichmäßige Beurteilung von Zuwiderhandlungen
herbeizuführen.

§ 30 Genehmigungen

(1) Genehmigungen können mit Nebenbestimmungen versehen werden. Die Genehmigungen sind
nicht übertragbar, wenn in ihnen nicht etwas anderes bestimmt wird.

(2) Die Genehmigung, die Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Genehmigung, die
Rücknahme und der Widerruf einer Genehmigung bedürfen der Schriftform.

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 31 Rechtsunwirksamkeit

(1) Ein Rechtsgeschäft, das ohne die erforderliche Genehmigung vorgenommen wird, ist
unwirksam. Es wird durch nachträgliche Genehmigung vom Zeitpunkt seiner Vornahme an
wirksam. Durch die Rückwirkung werden Rechte Dritter, die vor der Genehmigung an dem
Gegenstand des Rechtsgeschäfts begründet worden sind, nicht berührt.

(2) Ein Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit dem Erwerb eines gebietsansässigen
Unternehmens, für das nach § 7 Abs. 1 und 2 Nr. 5 eine Meldepflicht verbunden mit
einer Ermächtigung der Bundesregierung besteht, den Erwerb innerhalb einer bestimmten
Frist zu untersagen, ist bis zum Ablauf dieser Frist schwebend unwirksam. Das
Rechtsgeschäft wird nach Ablauf der Frist wirksam, falls die Behörde vor Fristablauf
keine anderweitige Entscheidung trifft.

§ 32 Urteil und Zwangsvollstreckung

(1) Ist zur Leistung des Schuldners eine Genehmigung erforderlich, so kann das
Urteil vor Erteilung der Genehmigung ergehen, wenn in die Urteilsformel ein Vorbehalt
aufgenommen wird, dass die Leistung oder Zwangsvollstreckung erst erfolgen darf,
wenn die Genehmigung erteilt ist. Entsprechendes gilt für andere Vollstreckungstitel,
wenn die Vollstreckung nur auf Grund einer vollstreckbaren Ausfertigung des Titels
durchgeführt werden kann. Arreste und einstweilige Verfügungen, die lediglich der
Sicherung des zugrunde liegenden Anspruchs dienen, können ohne Vorbehalt ergehen.

(2) Ist zur Leistung des Schuldners eine Genehmigung erforderlich, so ist die
Zwangsvollstreckung nur zulässig, wenn und soweit die Genehmigung erteilt ist. Soweit
Vermögenswerte nur mit Genehmigung erworben oder veräußert werden dürfen, gilt dies
auch für den Erwerb und die Veräußerung im Wege der Zwangsvollstreckung.

Dritter Teil
Straf-, Bußgeld- und Überwachungsvorschriften

§ 33 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Rechtsverordnung
nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 oder § 7 Abs. 1 oder 3 Satz 1 oder einer
vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt,
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist und die Handlung nicht nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 als Straftat geahndet werden
kann oder nach § 34 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 6 Nr. 3 mit Strafe bedroht ist.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 2 Abs. 2 Satz 1 zuwiderhandelt,

1a.ohne die nach § 10 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Genehmigung Waren einführt,
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2. entgegen § 13 Satz 1 dem Erwerber eine Verwendungsbeschränkung nicht mitteilt und
dadurch bewirkt, dass die Ware entgegen der Beschränkung verwendet wird,

3. als Einführer oder Erwerber die Ware entgegen einer Verwendungsbeschränkung
verwendet (§ 13 Satz 2) oder

4. einer vollziehbaren Auflage nach § 30 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer

1.nach den §§ 4b, 4c, 6, 8 Abs. 3, § 9 Abs. 1, §§ 11, 14 bis 21 oder

2.nach § 8 Abs. 1 oder 2

in Verbindung mit § 2 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit sie für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer unmittelbar geltenden
Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften über die Beschränkung des
Außenwirtschaftsverkehrs zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverordnung nach Satz 2
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist und die Handlung
nicht nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 als Straftat geahndet werden kann. Durch Rechtsverordnung
können die Tatbestände bezeichnet werden, die als Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1
mit Geldbuße geahndet werden können, soweit dies zur Durchführung der Rechtsakte der
Europäischen Gemeinschaften erforderlich ist.

(5) Ordnungswidrig handelt ferner, wer

1.unrichtige oder unvollständige Angaben tatsächlicher Art macht oder benutzt, um für
sich oder einen anderen eine Genehmigung oder eine Bescheinigung zu erschleichen,
die nach diesem Gesetz oder einer zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsverordnung
erforderlich ist,

2.einer nach § 26 oder § 26a erlassenen Rechtsverordnung vorsätzlich oder
fahrlässig zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist,

3.entgegen § 44 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt,
geschäftliche Unterlagen nicht vorlegt oder eine Prüfung nicht duldet oder entgegen §
46 Abs. 1 die dort bezeichneten Sachen nicht darlegt, eine Untersuchung oder Prüfung
nicht duldet, entgegen § 46 Abs. 2 eine Erklärung nicht abgibt oder entgegen § 46
Abs. 3 eine Sendung nicht gestellt oder

4.die Nachprüfung (§ 44) von Umständen, die nach diesem Gesetz oder einer zu seiner
Durchführung erlassenen Rechtsverordnung erheblich sind, dadurch verhindert oder
erschwert, dass er Bücher und Aufzeichnungen, deren Führung oder Aufbewahrung
ihm nach handels- oder steuerrechtlichen Vorschriften obliegt, nicht oder nicht
ordentlich führt, nicht aufbewahrt oder verheimlicht.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1, 2, 3, 4 und 5 Nr. 1 mit
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 5 Nr. 2 bis 4
mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(7) Der Versuch einer Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1, 2 Nr. 1a,
des Absatzes 3 Nr. 2 und des Absatzes 4 geahndet werden.

§ 34 Straftaten

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ohne
Genehmigung

1.in Teil I Abschnitt A oder

2.in Teil I Abschnitt C Kategorie 0, Kategorie 1 Nr. 1C350, 1C351, 1C352, 1C353, 1C354,
Kategorie 2 Nr. 2B350, 2B351 oder 2B352

der Ausfuhrliste (Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung) genannte Güter ausführt
oder verbringt. Ebenso wird bestraft, wer ohne Genehmigung in Satz 1 Nr. 2 genannte
Güter aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausführt, wenn der
Ausführer im Wirtschaftsgebiet niedergelassen ist.
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(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine
in § 33 Abs. 1 oder 4 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht, die geeignet ist,

1.die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland,

2.das friedliche Zusammenleben der Völker oder

3.die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland erheblich

zu gefährden, wenn die Tat nicht in Absatz 1 oder 4 mit Strafe bedroht ist.

(3) Ebenso wird bestraft, wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 die Ausfuhr oder die
Verbringung dadurch fördert, dass er die Güter zur Verfügung stellt.

(4) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer

1.einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 oder § 7 Abs. 1 oder 3
Satz 1 zuwiderhandelt, die der Durchführung

a)einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der Charta der
Vereinten Nationen oder

b)einer vom Rat der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik

beschlossenen wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dient, soweit die Rechtsverordnung
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist und die Tat nicht
in Absatz 6 Nr. 3 mit Strafe bedroht ist, oder

2.einem im Bundesanzeiger veröffentlichten, unmittelbar geltenden Ausfuhr-, Verkaufs-
, Liefer-, Bereitstellungs-, Weitergabe-, Dienstleistungs-, Investitions-
, Unterstützungs- oder Umgehungsverbot eines Rechtsaktes der Europäischen
Gemeinschaften zuwiderhandelt, der der Durchführung einer vom Rat der Europäischen
Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beschlossenen
wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahme dient.

(5) In den Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist der Versuch strafbar.

(6) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer

1.durch eine in Absatz 1 oder 2 bezeichnete Handlung

a)die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland herbeiführt,

b)das friedliche Zusammenleben der Völker stört oder

c)die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland erheblich stört,

2.eine in Absatz 1, 2 oder 4 bezeichnete Handlung gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat, unter
Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds begeht,

3.eine in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bezeichnete Handlung begeht und dadurch einem
im Bundesanzeiger veröffentlichten Ausfuhrverbot der dort genannten Güter
zuwiderhandelt, das in

a)einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen nach Kapitel VII der
Charta der Vereinten Nationen oder

b)einem Rechtsakt der Europäischen Union im Bereich der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik

enthalten ist oder

4.eine in Absatz 4 bezeichnete Handlung begeht, die geeignet ist,

a)die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland,

b)das friedliche Zusammenleben der Völker oder

c)die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland erheblich

zu gefährden.
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anlage8  erfüllung8  erheblich8  gebietsfremde8  kommission8  rates8  rechnung8  

straftaten8  überwachung8  verkehr8  verwaltungsbehorde8  vorgenommen8  

wirtschaftsgebiets8  zuständig8  zustimmung8  absatze7  beforderung7  bezeichneten7  

einfuhrliste7  einvernehmen7  entgegen7  gold7  insbesondere7  kontrolle7  nahmen7  

nummer49  rahmen7  unterlagen7  vereinbarungen7  verfolgung7  vorgeschrieben7  

abweichend6  allgemeine6  anderes6  aufhebung6  behörden6  beschrankung6  
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(7) Handelt der Täter in den Fällen der Absätze 1, 2 oder 4 fahrlässig, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

(8) Ohne Genehmigung im Sinne des Absatzes 1 handelt auch, wer auf Grund einer durch
Drohung, Bestechung oder durch Zusammenwirken eines Amtsträgers mit dem Antragsteller
zur vorsätzlichen Umgehung der Genehmigungsvoraussetzung erwirkten oder durch
unrichtige oder unvollständige Angaben erschlichenen Genehmigung handelt. Satz 1 gilt
in den Fällen der Absätze 2 und 4 entsprechend.

§ 35 Auslandstaten Deutscher

§ 34 gilt, unabhängig vom Recht des Tatorts, auch im Ausland, wenn der Täter Deutscher
ist.

§ 36 Einziehung und Erweiterter Verfall

(1) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 33 oder eine Straftat nach § 34 begangen worden,
so können

1.Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit oder die Straftat bezieht, und

2.Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt
gewesen sind,

eingezogen werden.

(2) § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
anzuwenden.

(3) In den Fällen des § 34 Abs. 1 bis 6, jeweils auch in Verbindung mit § 35, ist § 73d
des Strafgesetzbuches anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Straftaten verbunden hat.

§ 37 Befugnisse der Zollbehörden

(1) Die Staatsanwaltschaft kann bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 33
und 34 dieses Gesetzes oder nach § 19 Abs. 1 bis 3, § 20 Abs. 1 und 2, § 20a Abs. 1 bis
3, jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder § 22a Abs. 1 Nr. 4, 5 und 7 des Gesetzes
über die Kontrolle von Kriegswaffen Ermittlungen (§ 161 Satz 1 der Strafprozessordnung)
auch durch die Hauptzollämter oder die Zollfahndungsämter vornehmen lassen, die
Verwaltungsbehörde auch durch ein anderes Hauptzollamt oder die Zollfahndungsämter.

(2) Die Hauptzollämter und die Zollfahndungsämter sowie deren Beamte haben auch
ohne Ersuchen der Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehörde Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten der in Absatz 1 bezeichneten Art zu erforschen und zu verfolgen,
wenn diese das Verbringen von Sachen betreffen. Dasselbe gilt, soweit Gefahr im Verzug
ist. § 163 der Strafprozessordnung und § 53 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
bleiben unberührt.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 haben die Beamten der Hauptzollämter und der
Zollfahndungsämter die Rechte und Pflichten der Polizeibeamten nach den Bestimmungen
der Strafprozessordnung und des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Sie sind insoweit
Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft.

(4) In diesen Fällen können die Hauptzollämter und Zollfahndungsämter sowie deren
Beamte im Bußgeldverfahren Beschlagnahmen, Durchsuchungen, Untersuchungen und
sonstige Maßnahmen nach den für Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft geltenden
Vorschriften der Strafprozessordnung vornehmen; unter den Voraussetzungen des § 111l
Abs. 2 Satz 2 der Strafprozessordnung können auch die Hauptzollämter die Notveräußerung
anordnen.

§ 38 Straf- und Bußgeldverfahren

(1) Soweit für Straftaten nach § 34 das Amtsgericht sachlich zuständig ist, ist
örtlich zuständig das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Landgericht seinen Sitz
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hat. Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die örtliche Zuständigkeit des
Amtsgerichts abweichend regeln, soweit dies mit Rücksicht auf die Wirtschafts- oder
Verkehrsverhältnisse, den Aufbau der Verwaltung oder andere örtliche Bedürfnisse
zweckmäßig erscheint. Die Landesregierung kann diese Ermächtigung auf die
Landesjustizverwaltung übertragen.

(2) Im Strafverfahren gelten die §§ 49, 63 Abs. 2, 3 Satz 1 und § 76 Abs. 1, 4 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten über die Beteiligung der Verwaltungsbehörde im
Verfahren der Staatsanwaltschaft und im gerichtlichen Verfahren entsprechend.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes und des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist das Hauptzollamt. Das Bundesministerium der Finanzen kann
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die örtliche
Zuständigkeit des Hauptzollamts als Verwaltungsbehörde gemäß Satz 1 abweichend regeln,
soweit dies mit Rücksicht auf die Wirtschafts- oder Verkehrsverhältnisse, den Aufbau
der Verwaltung oder andere örtliche Bedürfnisse zweckmäßig erscheint.

(4) (weggefallen)

(5) Die Verwaltungsbehörde gibt vor Abschluss eines auf diesem Gesetz beruhenden
Verfahrens der zuständigen obersten Landesbehörde für Wirtschaft oder der von ihr
bestimmten Behörde Gelegenheit zur Stellungnahme.

§§ 39 bis 43

(weggefallen)

§ 44 Allgemeine Auskunftspflicht

(1) Das Hauptzollamt, die Deutsche Bundesbank, das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
können Auskünfte verlangen, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung dieses
Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen und Anordnungen
sowie von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
im Bereich des Außenwirtschaftsrechts zu überwachen. Zu diesem Zweck können sie
verlangen, dass ihnen die geschäftlichen Unterlagen vorgelegt werden. Das Hauptzollamt
und die Deutsche Bundesbank können zu dem genannten Zweck auch Prüfungen bei den
Auskunftspflichtigen vornehmen; das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA), und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung können zu den Prüfungen
Beauftragte entsenden. Zur Vornahme der Prüfungen können die Bediensteten der in Satz
3 genannten Stellen und deren Beauftragte die Geschäftsräume der Auskunftspflichtigen
betreten; das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt.

(2) Sind die Unterlagen nach Absatz 1 unter Einsatz eines Datenverarbeitungssystems
erstellt worden, können die Verwaltungsbehörde und die Deutsche Bundesbank
im Rahmen einer Prüfung Einsicht in die gespeicherten Daten nehmen und das
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen nutzen. Sie können im Rahmen
einer Prüfung auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben automatisiert
ausgewertet oder ihnen die gespeicherten Unterlagen auf einem maschinell verwertbaren
Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Dazu ist sicherzustellen, dass die
gespeicherten Daten während der Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen verfügbar
sind, unverzüglich lesbar gemacht und unverzüglich automatisiert ausgewertet werden
können. Die Auskunftspflichtigen haben die Verwaltungsbehörde und die Deutsche
Bundesbank bei der Ausübung der Befugnisse nach den Sätzen 1 und 2 zu unterstützen und
die Kosten zu tragen.

(3) Auskunftspflichtig ist, wer unmittelbar oder mittelbar am Außenwirtschaftsverkehr
teilnimmt.

(4) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis
3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen
würde.
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§ 45 Übermittlung von Informationen durch das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA)

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann die Informationen,
die ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz, nach dem Gesetz über
die Kontrolle von Kriegswaffen oder nach Rechtsakten des Rates oder der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften im Bereich des Außenwirtschaftsrechts bekannt geworden
sind und die Meldungen auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 26a an andere Behörden
übermitteln, soweit dies zur Verfolgung der in § 5 oder § 7 Abs. 1 dieses Gesetzes
angegebenen Zwecke oder zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich
ist. Darüber hinaus kann das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
diese Informationen und Meldungen an den Bundesnachrichtendienst übermitteln, wenn die
Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 oder 3 des BND-Gesetzes erfüllt sind. Das Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kann die ihm bei der Erfüllung seiner Aufgaben
nach diesem Gesetz bekannt gewordenen Informationen an die anderen zur Überwachung des
Außenwirtschaftsverkehrs zuständigen Behörden übermitteln, soweit dies zur Verfolgung
der in den §§ 6, 8 bis 17 und 21 angegebenen Zwecke sowie in Fällen des § 5 ohne
außen- oder sicherheitspolitische Bedeutung erforderlich ist. Die Empfänger dürfen die
übermittelten Informationen nur zu dem Zwecke verwenden, zu dem sie übermittelt worden
sind.

(2) Das Zollkriminalamt ist berechtigt, Daten nach Absatz 1 in einem automatisierten
Verfahren abzurufen, wenn es im Einzelfall zur Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs
erforderlich ist.

(3) Das Zollkriminalamt und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) legen bei der Einrichtung des Abrufverfahrens die Art der zu übermittelnden
Daten und die nach § 6 des Bundesdatenschutzgesetzes erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen schriftlich fest.

(4) Die Einrichtung des Abrufverfahrens bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums
der Finanzen und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Über die
Einrichtung des Abrufverfahrens ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz unter
Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 3 zu unterrichten.

(5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt das
Zollkriminalamt. Abrufe im automatisierten Verfahren dürfen nur von Bediensteten
vorgenommen werden, die von der Leitung des Zollkriminalamtes hierzu besonders
ermächtigt sind. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) prüft die
Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Es hat zu gewährleisten, dass
die Übermittlung der Daten zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt
und überprüft werden kann.

§ 45a 

(weggefallen)

§ 45b Übermittlung personenbezogener Daten aus Strafverfahren

In Strafverfahren wegen Verstoßes gegen dieses Gesetz oder das Gesetz über die
Kontrolle von Kriegswaffen dürfen Gerichte und Staatsanwaltschaften obersten
Bundesbehörden personenbezogene Daten übermitteln, wenn dies zur Verfolgung der in den
§§ 5 und 7 Abs. 1 angegebenen Zwecke erforderlich ist. Die nach Satz 1 erlangten Daten
dürfen nur zu den dort genannten Zwecken verwendet werden. Der Empfänger darf die Daten
an eine nicht in Satz 1 genannte öffentliche Stelle jedoch nur weiter übermitteln, wenn
das Interesse an der Verwendung der übermittelten Daten das Interesse des Betroffenen
an der Geheimhaltung erheblich überwiegt und der Untersuchungszweck des Strafverfahrens
nicht gefährdet werden kann.

§ 46 Überwachung des Fracht-, Post- und Reiseverkehrs

(1) Sachen, die ausgeführt, eingeführt oder durchgeführt werden, sind auf Verlangen
darzulegen. Sie können einer Beschau und einer Untersuchung unterworfen werden.
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Beförderungsmittel, Gepäckstücke und sonstige Behältnisse können darauf geprüft werden,
ob sie Sachen enthalten, deren Ausfuhr, Einfuhr oder Durchfuhr beschränkt ist.

(2) Wer nach einem fremden Wirtschaftsgebiet ausreist oder aus einem fremden
Wirtschaftsgebiet einreist, hat auf Verlangen zu erklären, ob er Sachen mit sich
führt, deren Verbringen nach diesem Gesetz oder nach den zu diesem Gesetz erlassenen
Rechtsverordnungen beschränkt ist.

(3) Wer Sachen nach einem fremden Wirtschaftsgebiet ausführen will, hat die Sendung
den zuständigen Zollstellen zur Ausfuhrabfertigung zu gestellen. Das Nähere wird
durch Rechtsverordnung nach § 26 bestimmt. Zur Erleichterung des Post-, Fracht-
und Reiseverkehrs können durch Rechtsverordnung Ausnahmen zugelassen werden, soweit
hierdurch der Überwachungszweck nicht gefährdet wird.

(4) Die Zollbehörden überwachen die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der
zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen über die Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr
sowie der Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
im Bereich des Außenwirtschaftsrechts. Das Bundesministerium des Innern bestimmt
die Behörden der Bundespolizei, die für die Überwachung der Ausfuhr von Waffen und
Sprengstoff zuständig sind; Satz 1 bleibt unberührt.

§ 46a Kosten

(1) Die Zollbehörden können

1.für die Abfertigung außerhalb des Amtsplatzes oder außerhalb der Öffnungszeiten,

2.für die Ausstellung und Nachprüfung von Bescheinigungen oder

3.für die Untersuchung von Waren

bei der Durchführung der Vorschriften dieses Gesetzes oder der zu diesem Gesetz
erlassenen Rechtsverordnungen über die Ausfuhr, Einfuhr oder Durchfuhr sowie der
Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Bereich des
Außenwirtschaftsrechts Kosten (Gebühren und Auslagen) erheben.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 gelten für die Bemessung der Kosten und das
Verfahren bei ihrer Erhebung die Vorschriften über Kosten, die auf Grund des § 178
der Abgabenordnung erhoben werden. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 wird
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des
Bundesrates nicht bedarf, für die dort genannten Tätigkeiten die gebührenpflichtigen
Tatbestände und die Höhe der Gebühren festzulegen.

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 47 Aufhebung von Vorschriften

(1) Auf den Außenwirtschaftsverkehr sind nicht mehr anzuwenden

1.das Gesetz Nr. 53 (Neufassung), Devisenbewirtschaftung und Kontrolle des
Güterverkehrs, erlassen von der amerikanischen Militärregierung; das Gesetz
Nr. 53 (Neufassung), Devisenbewirtschaftung und Kontrolle des Güterverkehrs,
erlassen von der britischen Militärregierung; die Verordnung Nr. 235 (Neufassung),
Devisenbewirtschaftung und Kontrolle des Güterverkehrs, erlassen vom Hohen Kommissar
der Französischen Republik in Deutschland;

2.die zu den in Nummer 1 genannten Vorschriften erlassenen Durchführungsverordnungen,
Allgemeinen Genehmigungen und sonstigen Vorschriften;

3.das Gesetz der Alliierten Hohen Kommission Nr. 33, Devisenbewirtschaftung;

4.Artikel I Abs. 1 Unterabs. f des Gesetzes Nr. 52 des Obersten Befehlshabers - Sperre
und Kontrolle von Vermögen;

5.Ziffer 15c des Gesetzes über die Errichtung der Bank deutscher Länder;
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6.§ 20 des Wirtschaftsstrafgesetzes vom 9. Juli 1954 (Bundesgesetzbl. I S. 175);

7.(weggefallen).

(2) (Aufhebung anderer Vorschriften)

§ 48 (Aufhebung und Änderung anderer Vorschriften)

-

§ 49 

(weggefallen)

§ 50 Überleitungsvorschrift

(1) Rechtsgeschäfte, die nach den gemäß § 47 Abs. 1 nicht mehr anzuwendenden
Vorschriften der Genehmigung bedurft hätten und über deren Genehmigung nicht
entschieden worden ist, sind mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vom Zeitpunkt ihrer
Vornahme an wirksam, wenn sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne Genehmigung
vorgenommen werden dürfen. § 31 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.

(2) Ist in anderen Vorschriften auf die in § 47 Abs. 1 Nr. 1 genannten Vorschriften
verwiesen, so tritt an deren Stelle dieses Gesetz, soweit der Anwendungsbereich dieses
Gesetzes reicht.

§ 51 

(weggefallen)

§ 52 (Inkrafttreten)

-

Anlage Einfuhrliste
- Anlage zum Außenwirtschaftsgesetz -

(Inhalt: nicht darstellbare Anlage;
Fundstelle des Originaltextes: Anlageband, BAnz. Nr. 198a (Beilage) (ausgegeben am
31. Dezember 2008) zur Einhundertsiebenundfünfzigsten Verordnung zur Änderung der
Einfuhrliste vom 16.12.2008, BAnz. Nr. 198, 4805)



Quelle: DAKS-Kleinwaffennewsletter, Ausgabe 10/08

Gesamtwert (in Euro) aller 
erteilten Ausfuhrgenehmigungen 
deutscher Rüstungsgüter
2003	 3,8 Mio
2004	 4,2 Mio
2005	 6,2 Mio
2006	 7,7 Mio
2007	 8,7 Mio



Gesamtwert der 
Ausfuhrgenehmigungen 
deutscher Rüstungsgüter
2003	 3,8 Mio
2004	 4,2 Mio
2005	 6,2 Mio
2006	 7,7 Mio
2007	 8,7 Mio

Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Von der Bundesregierung erteilte  
Zusagen auf Anträge für 
Einzelgenehmigungen zur  
Ausfuhr von Rüstungsgütern
2007 													            16.504

Von der Bundesregierung erteilte  
Absagen auf Anträge für 
Einzelgenehmigungen zur  
Ausfuhr von Rüstungsgütern
2007110



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Einzelgenehmigungen 2007 (in Euro)		 3,76 Milliarden

    Munition	     Kriegsschiffe	     Landfahrzeuge und Komponenten	     Sonstige

    Empfänger offizieller Entwicklungshilfe	     Nicht-Empfänger offizieller Entwicklungshilfe

    EU- bzw. NATO angehörige oder diesen gleichgestellte Länder	     Sonstige	     von der GKKE als bedenklich eingestufte Länder 
		      (Krieg- oder Kriesenregionen bzw. Länder unter EU-Waffenembargo)



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Genehmigungswerte der 
ausgeführten Rüstungsgüter  

(in Euro)
	 2003

2004
2005
2006
2007

4,86 Mrd.
	 3,81 Mrd.
	 4,22 Mrd.
	 4,19 Mrd.
		 3,67 Mrd.

Anzahl der erteilten 
Einzelgenehmigungen

	 11.318
	 11.855
	 14.232
	 16.504



Quelle: Deutscher Bundestag, Drucksache 16/9832, Antwort Nr. 35 in: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Anzahl der erteilten 
Sammelgenehmigungen

119
109
165
100

Genehmigungswerte der 
ausgeführten Rüstungsgüter  
(in Euro)
2004
2005
2006
2007

	 2,4 Mrd.
	2 Mrd.
	 3,5 Mrd.
	 5,05 Mrd.



Importeure deutscher Waffen 
2005 und 2006,
und Non-Importeure,
sortiert nach internationalem 
Korruptionsindex.

Quelle: BBIC, REB GKKE. Der Korruptionsindex wird jährlich als Rangliste von Transparency International veröffentlicht.

Bürgeer empfinden die Korruption 
in ihrem Land als gering.

Dänemark
Schweden
Neuseeland
Singapur
Finnland
Schweiz
Island
Niederlande
Australien
Kanada
Luxemburg
Österreich
Hongkong
Deutschland
Norwegen
Irland
Großbritannien
USA
Japan
Belgien
St. Lucia
Barbados
Frankreich
Chile
Uruguay
Slowenien
Estland
Spanien
Katar
St. Vincent u. die Grenadinen
Zypern
Portugal
Israel
Dominica
Vereinigte Arabische Emirate
Botswana
Puerto Rico
Malta
Taiwan
Südkorea
Mauritius
Oman
Macao
Bahrain
Bhutan
Tschechische Republik
Malaysia
Costa Rica
Ungarn
Jordanien
Kapverdische Inseln
Slowakei
Lettland
Südafrika
Seychellen
Italien
Griechenland
Türkei
Litauen
Polen
Namibia
Samoa

Kroatien
Tunesien
Kuwait
Kuba
Ghana
Georgien
El Salvador
Rumänien
Kolumbien
Bulgarien
Mazedonien
Peru
Mexiko
China
Surinam
Trinidad und Tobago
Swasiland
Burkina Faso
Brasilien
Saudi Arabien
Thailand
Marokko
Senegal
Panama
Serbien
Montenegro
Madagascar
Albanien
Indien
Algerien
Bosnien- Herzegowina
Sri Lanka
Lesotho
Gabun
Mali
Jamaika
Guatemala
Benin
Kiribati
Tansania
Libanon
Ruanda
Dominikanische Republik
Bolivien
Dschibuti
Mongolei
Armenien
Belize
Argentinien
Vanuatu
Salomoninseln
Moldawien
Mauretanien
Malediven
Niger
Malawi
Sambia
Ägypten
Togo
Vietnam
Nigeria
São Tomé und Príncipe
Nepal
Indonesien
Honduras

Äthiopien
Uganda
Guyana
Libyen
Eritrea
Mosambik
Nicaragua
Pakistan
Komoren
Ukraine
Paraguay
Liberia
Tonga
Jemen
Kamerun
Iran
Philippinen
Kasachstan
Osttimor
Syrien
Bangladesch
Russland
Kenia
Laos
Ecuador
Papua-Neuguinea
Tadschikistan
Zentralafrikanische Republik
Elfenbeinküste
Weißrußland
Aserbaidschan
Burundi
Republik Kongo
Sierra Leone
Venezuela
Guinea-Bissau
Angola
Gambia
Usbekistan
Turkmenistan
Simbabwe
Kambodscha
Kirgisistan
Demokratische Rep. Kongo
Äquatorialguinea
Guinea
Tschad
Sudan
Afghanistan
Haiti
Irak
Burma/Myanmar
Somalia

Bürgeer empfinden die Korruption 
in ihrem Land als sehr hoch.



Importeure deutscher Waffen 
2005 und 2006, 
und Non-Importeure,
sortiert nach Human Development 
Index.

Quelle: BBIC, REB GKKE. Der Korruptionsindex wird jährlich als Rangliste von Transparency International veröffentlicht.

High Human Development

Iceland
Norway
Australia
Canada
Ireland
Sweden
Switzerland
Japan
Netherlands
France
Finland
United States
Spain
Denmark
Austria
United Kingdom
Belgium
Luxembourg
New Zealand
Italy
Hong Kong, China (SAR)
Germany
Israel
Greece
Singapore
Korea, Rep. of
Slovenia
Cyprus
Portugal
Brunei Darussalam
Barbados
Czech Republic
Kuwait
Malta
Qatar
Hungary
Poland
Argentina
United Arab Emirates
Chile
Bahrain
Slovakia
Lithuania
Estonia
Latvia
Uruguay
Croatia
Costa Rica
Bahamas
Seychelles
Cuba
Mexico
Bulgaria
Saint Kitts and Nevis
Tonga
Libyan Arab Jamahiriya
Antigua and Barbuda
Oman
Trinidad and Tobago
Romania
Saudi Arabia
Panama
Malaysia

Belarus
Mauritius
Bosnia and Herzegovina
Russian Federation
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China
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Armenia
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Lebanon
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Togo
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Uganda
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Low Human Development

Senegal
Eritrea
Nigeria
Tanzania, U. Rep. of
tsnea
Rwanda
Angola
Benin
Malawi
Zambia
Côte d’Ivoire
Burundi
Congo, Dem. Rep.
Ethiopia
Chad
Central African Republic
Mozambique
Mali
Niger
Guinea-Bissau
Burkina Faso
Sierra Leone



Importeure deutscher Waffen 
2005 und 2006, 
die 2005 offiziell Entwicklungs-
hilfe erhielten,
sortiert nach Human Development 
Index.

Quelle: BBIC, REB GKKE. Der Korruptionsindex wird jährlich als Rangliste von Transparency International veröffentlicht.
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Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Die Bundesregierung hat im Jahr 2008 offenbart, dass im Vorjahr
Transfers von Rüstungsgütern aus der Kriegswaffenliste an zwölf Staaten
in Höhe von 1,678 Mrd. durch staatliche Ausfallbürgschaften abgesichert
worden sind.



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Die Bundesregierung hat bislang keine plausible Erklärung dafür liefern  
können, unter welchen Umständen das moderne G36-Gewehr in die Hände 
georgischer Sicherheitskräfte gelangt ist, obwohl ein entsprechender
Antrag von Georgien auf eine Ausfuhrgenehmigung abgelehnt worden war.
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Quelle: DAKS-Kleinwaffennewsletter, Ausgabe 10/08
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Zusammenfassung

Unter Bezug auf Abschnitt V der „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export 

von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“1 in der Fassung vom 19. Januar 2000 legt die 

Bundesregierung hiermit ihren neunten Rüstungsexportbericht vor, der sich auf das Jahr 2007

bezieht.2

Die effektiven Ausfuhren3 von Kriegswaffen betrugen im Berichtsjahr 1,1 Mrd. € (2006: 1,3 

Mrd. €). Der Anteil an Ausfuhren in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Länder belief sich 

auf ca. 75 %. Der Anteil der klassischen Entwicklungsländer4 an diesen Ausfuhren ist 2007 auf 

ca. 1,1 % zurückgegangen (2006: 1,5 %). 

Für die Rüstungsgüter insgesamt, die in einer international weitgehend harmonisierten sog. 

Militärgüterliste aufgeführt sind und zusätzlich zu Kriegswaffen u. a. diverse militärische 

Ausrüstungsgegenstände, aber auch z. B. Pistolen, Jagd- und Sportwaffen umfassen, gibt es 

gegenwärtig keine Statistik über tatsächliche Ausfuhren, sondern nur eine statistische Erfassung 

der beantragten Ausfuhrgenehmigungen. Hintergrund ist die unterschiedliche Systematik in der 

EU-Ausfuhrliste („Common List“) und dem Eurostat-Warenverzeichnis; anders als bei 

Kriegswaffen müssen die Unternehmen die erfolgten Ausfuhren sonstiger Rüstungsgüter nicht 

melden. Die aus den Ausfuhrgenehmigungen resultierenden tatsächlichen Ausfuhren liegen 

erfahrungsgemäß deutlich unter den Genehmigungswerten. 

Im Berichtsjahr wurden für Rüstungsgüter insgesamt Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von 

ca. 3,7 Mrd. € erteilt (2006: ca. 4,2 Mrd. €). 66 % entfallen auf EU-, NATO- und NATO-

gleichgestellte Länder und 34 % auf Drittländer (2006: 72,5 % bzw. 27,5 %). Auf klassische 

1 Siehe Anlage 1. 
2 Die bisherigen Rüstungsexportberichte wurden als BT-Drucksachen (für das Jahr 1999: 14/4179; für 2000: 
14/7657, für 2001: 15/230, für 2002: 15/2257, für 2003: 15/4400, für 2004: 16/507, für 2005: 16/3730, für 2006: 
16/8855) veröffentlicht und sind im Internet abrufbar unter: http://www.bmwi.bund.de (Auswahl „Außenwirtschaft 
und Europa“ – Auswahl „Finanzierung und Recht“ – Auswahl „Exportkontrolle / Embargos“). Für die englischen 
Versionen: Auswahl „english“ – Auswahl „publications“. 
3 Die Ausfuhr von Rüstungsgütern aus Deutschland in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird als 
„Verbringung“ bezeichnet (vgl. § 7 Abs. 1 i.V.m. § 4c Nr. 2 Außenwirtschaftsverordnung - AWV). In diesem 
Bericht werden jedoch aus Gründen der Vereinfachung auch Verbringungen als „Ausfuhren“ oder „Exporte“ 
bezeichnet.
4 Entwicklungsländer und –gebiete entsprechend der Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (Development 
Assistance Committee = DAC) der OECD von 2006 ohne die Länder mit hohem und oberem mittleren Einkommen 
(zu denen auch der NATO-Partner Türkei sowie Malaysia und Saudi-Arabien zählen, 4. Spalte der genannten Liste). 
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Entwicklungsländer entfielen im Berichtsjahr 10,3 % des Gesamtwerts aller 

Einzelgenehmigungen (2006: 9,5 %).5 Der Wert der erteilten Sammelausfuhrgenehmigungen für 

Ausfuhren im Rahmen wehrtechnischer Kooperationen zwischen EU- und NATO-Partnern 

belief sich im Berichtsjahr auf ca. 5,1 Mrd. € (2006: 3,5 Mrd. €). 

5 Einzelheiten hierzu siehe unter III. 1. a) und b). 
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I. Zum deutschen Exportkontrollsystem für 
Rüstungsgüter

1. Deutsches Exportkontrollsystem 

Der deutsche Rüstungsexport wird durch das Grundgesetz, das Gesetz über die Kontrolle von 

Kriegswaffen (KWKG)6 und das Außenwirtschaftsgesetz (AWG)7 i. V. m. der 

Außenwirtschaftsverordnung (AWV)8 geregelt. Die „Politischen Grundsätze der 

Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern” vom 19. 

Januar 20009 gaben im Berichtsjahr – zusammen mit den seit Mitte 1998 geltenden Kriterien des 

EU-Verhaltenskodexes10 – den Genehmigungsbehörden Leitlinien für den ihnen gesetzlich 

eingeräumten Entscheidungsspielraum an die Hand. Die Koalitionsvereinbarung für die seit dem 

22.11.2005 amtierende Bundesregierung sieht das Fortgelten dieser 

Rüstungsexportbestimmungen vor11.

Nach dem AWG / der AWV ist die Ausfuhr aller Rüstungsgüter genehmigungspflichtig. Die 

Rüstungsgüter sind in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste (AL, Anlage zur AWV)12 abschließend 

aufgeführt. Sie erstrecken sich auf 22 Positionen (Nr. 0001 bis Nr. 0022), die noch weiter 

untergliedert sind. Diese Positionen lehnen sich, ebenso wie die „Military List“ der EU, eng an 

die entsprechende Liste des Wassenaar-Arrangements (Munitions List) an, welche die 

Bundesregierung in Erfüllung ihrer politischen Verpflichtungen hier in nationales Recht 

überführt hat (vgl. zum Wassenaar-Arrangement näher unter II. 5. dieses Berichts, zur EU unter 

II. 3). 

6 Ausführungsgesetz zu Art. 26 Abs. 2 des Grundgesetzes (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.11.1990, BGBl. I S. 2506 (zuletzt geändert durch Art. 24 der Verordnung 
vom 31.10.2006, BGBl. I S. 2407.). 
7 Neugefasst durch Bekanntmachung vom 26.6.2006, BGBl. I S. 1386, zuletzt geändert durch die 
Einhundertfünfundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Einfuhrliste – Anlage zum Außenwirtschaftsgesetz – 
vom 18. Dezember 2007 (BAnz. Nr. 242, S. 8410).  
8 AWV in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. November 1993 (BGBl. I S. 2493), zuletzt geändert durch die 
83. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung vom 5. Juni 2008 (BAnz. Nr. 84, S. 2021). 
9  Siehe Anlage 1. 
10 Siehe Annex zu Anlage 1. 
11 Zeile 6419: „Wir halten an den derzeit geltenden Rüstungsexportbestimmungen fest […].“ 
12 Siehe Anlage 2a. 
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Einige Rüstungsgüter im Sinne von AWG, AWV und AL sind zugleich Kriegswaffen im Sinne 

des Kriegswaffenkontrollgesetzes (KWKG). Sie sind in den 62 Positionen der Kriegswaffenliste 

(Anlage zum KWKG)13 aufgeführt und auch vollständig in Teil I Abschnitt A der AL enthalten. 

Für die Ausfuhr dieser Waffen ist zunächst eine Genehmigung nach dem KWKG 

(„Beförderungsgenehmigung zum Zweck der Ausfuhr”), dann eine Ausfuhrgenehmigung nach 

AWG/AWV erforderlich. Die Ausfuhr der in Teil I Abschnitt A der AL aufgeführten 

Rüstungsgüter, die keine Kriegswaffen sind (sog. ”sonstige Rüstungsgüter”), setzt hingegen –

 lediglich – eine Genehmigung nach AWG/AWV voraus.  

Das KWKG bestimmt, dass der gesamte Umgang mit Kriegswaffen (Herstellung, Erwerb und 

Überlassung der tatsächlichen Gewalt, jede Art der Beförderung sowie Vermittlungsgeschäfte) 

einer vorherigen Genehmigung der Bundesregierung bedarf (vgl. §§ 2 - 4a KWKG). Für 

kommerzielle Geschäfte ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die 

Genehmigungsbehörde; die anderen Ministerien (Bundesministerium der Finanzen, 

Bundesministerium des Innern und Bundesministerium der Verteidigung), die in ihrem 

Geschäftsbereich mit Kriegswaffen umgehen, sind jeweils für die Genehmigungen in ihrem 

Geschäftsbereich selbst zuständig. Für bestimmte Auslandstransporte mit deutschen Schiffen 

oder Flugzeugen ist das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen die 

Genehmigungsbehörde (vgl. § 1 Erste Verordnung zur Durchführung des KWKG v. 1. Juni 

1961, BGBl. I S. 649, zuletzt geändert durch Gesetz v. 28. Februar 1992, BGBl. I S. 376). 

Nach § 6 KWKG besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Genehmigung für die Ausfuhr von 

Kriegswaffen. Diese ist zwingend zu versagen, wenn die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen 

bei einer friedensstörenden Handlung verwendet, völkerrechtliche Verpflichtungen der 

Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt werden oder aber der Antragsteller nicht die für die 

Handlung erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. In allen übrigen Fällen entscheidet die 

Bundesregierung über die Erteilung von Exportgenehmigungen nach pflichtgemäßem Ermessen, 

das sie entsprechend der oben erwähnten „Politischen Grundsätzen” ausübt. Seit Mitte 1998 

werden bei dieser Entscheidung zusätzlich die Kriterien des EU-Verhaltenskodexes, der jetzt 

integraler Bestandteil der Politischen Grundsätze ist, herangezogen. 

Die Ausfuhr der sog. sonstigen Rüstungsgüter richtet sich nach den Ausfuhrvorschriften von 

AWG/AWV. Nach dem der Systematik des AWG zugrunde liegenden Grundsatz der Freiheit 

13 Siehe Anlage 2b. 
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des Außenwirtschaftsverkehrs ergibt sich für den Antragsteller grundsätzlich ein Anspruch auf 

Erteilung der Ausfuhrgenehmigung (§§ 1 i. V. m. 3 AWG), es sei denn, dass wegen Verletzung 

der in § 7 Abs. 1 AWG aufgeführten Rechtsgüter eine Genehmigung versagt werden kann. § 7 

Abs. 1 AWG hat folgenden Wortlaut: 

”(1) Rechtsgeschäfte und Handlungen im Außenwirtschaftsverkehr können beschränkt 
werden, um

1. die wesentlichen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten,

2. eine Störung des friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten oder  

3.   zu verhüten, dass die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 
erheblich gestört werden”. 

Wie auch bei den Kriegswaffen wird das Ermessen der Bundesregierung bei der Erteilung von 

Ausfuhrgenehmigungen entsprechend den „Politischen Grundsätzen“ und dem Verhaltenskodex 

der EU ausgeübt. 

Zuständig für die Erteilung/Versagung von Ausfuhrgenehmigungen nach AWG/AWV ist das 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), welches zum Geschäftsbereich des 

BMWi gehört14. Sensitive Vorhaben legt das BAFA der Bundesregierung zur politischen 

Beurteilung vor. Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, die Genehmigungsverfahren in der 

Exportkontrolle, unter Beachtung der bestehenden internationalen Verpflichtungen, zu 

beschleunigen und zu entbürokratisieren. 

In der Praxis hat sich in den vergangenen Jahrzehnten das Institut der Voranfrage herausgebildet. 

Dieses Institut ermöglicht es Unternehmen, frühzeitig zu erfahren, ob bei Zustandekommen des 

Kaufvertrages auch die erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu einem späteren Zeitpunkt – 

vorbehaltlich unveränderter Umstände - erteilt wird. Die Voranfragen werden nach den gleichen 

Kriterien wie Anträge auf Ausfuhrgenehmigung entschieden. 

Voranfragen, die Kriegswaffen betreffen, sind (im Unterschied zu Anträgen, für die das BMWi 

Genehmigungsbehörde ist, s. o.) an das Auswärtige Amt, bei sonstigen Rüstungsgütern an das 

BAFA zu richten. Die verfahrensmäßige Behandlung entspricht der von Anträgen auf 

Genehmigungserteilung. Bedeutende Vorhaben werden auch hier der Bundesregierung zur 

14 Im Internet unter www.bafa.de. 
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Entscheidung vorgelegt. Dabei ist es Sinn und Zweck der Voranfrage, den Ausgang des 

folgenden Genehmigungsverfahrens im Interesse der Planungssicherheit möglichst frühzeitig zu 

präjudizieren; eine Voranfrage ersetzt aber niemals die auf jeden Fall erforderliche 

Ausfuhrgenehmigung. 

Die Entscheidungen über Exportvorhaben werden maßgeblich unter Berücksichtigung außen-, 

sicherheits- und/oder bündnispolitischer Interessen getroffen. Bei Ausfuhrvorhaben, die im 

Hinblick auf das Empfängerland, das Rüstungsgut oder den Geschäftsumfang von besonderer 

Bedeutung sind, wird in der Regel der Bundessicherheitsrat eingeschaltet. Beim 

Bundessicherheitsrat handelt es sich um einen Kabinettsausschuss, der unter Vorsitz der 

Bundeskanzlerin tagt. Ihm gehören die Bundesminister/innen des Auswärtigen, der Finanzen, 

des Innern, der Justiz, der Verteidigung, für Wirtschaft und Technologie sowie für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an. 

2. Anwendung der Politischen Grundsätze 

Das KWKG und das AWG bilden einen Rahmen, welcher der Bundesregierung in der Großzahl 

aller Fälle einen Beurteilungs- und Ermessensspielraum eröffnet; eine Ausnahme bilden 

lediglich die praktisch wenig bedeutsamen Fälle, in denen das KWKG zwingend die Erteilung 

einer Genehmigung untersagt (vgl. § 6 Abs. 3 KWKG, s. oben 1.). Um eine gleichmäßige 

Ausübung des der Bundesregierung zustehenden politischen Ermessens zu gewährleisten und 

dabei angewandte politisch wichtige Entscheidungskriterien transparent zu  machen, gelten seit 

1982 (im Januar 2000 neu gefasst) die „Politischen Grundsätze“, auf deren Basis die Einzelfälle 

entschieden werden. 

Die am 19. Januar 2000 vom Bundeskabinett beschlossene Neufassung der Grundsätze hat 

folgende wesentliche neue Elemente eingeführt: 

Die Beachtung der Menschenrechte ist für jede Exportentscheidung von hervorgehobener 

Bedeutung, unabhängig davon, um welches mögliche Empfängerland es sich handelt. So werden 

Rüstungsexporte grundsätzlich nicht genehmigt, wenn „hinreichender Verdacht“ besteht, dass 

das betreffende Rüstungsgut zur internen Repression oder zu sonstigen fortdauernden und 

systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht wird. Für diese Frage spielt die 

Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle. Die Grundsätze gehen hier 
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weiter als der EU-Verhaltenskodex (vgl. hierzu näher unten unter II.3.), wonach erst bei insofern 

bestehendem „eindeutigen Risiko“ keine Ausfuhrgenehmigung erteilt werden soll.  

Im Anschluss an den Allgemeinen Teil wird wie in der ersten Fassung zwischen EU-, NATO- 

und diesen gleichgestellten Staaten (Australien, Neuseeland, Japan, Schweiz) einerseits sowie 

sonstigen Staaten (sog. Drittstaaten) andererseits unterschieden. Bei der ersten Ländergruppe 

stellen Genehmigungen die Regel und Ablehnungen die Ausnahme dar, bei der zweiten Gruppe 

werden Genehmigungen wie bisher zurückhaltend erteilt. 

Für die Gruppe der Drittländer gilt dabei Folgendes: 

Der Export von Kriegswaffen wird nur ausnahmsweise genehmigt, wenn im Einzelfall besondere 

außen- oder sicherheitspolitische Interessen Deutschlands für die Erteilung einer Genehmigung 

sprechen. Für sonstige Rüstungsgüter werden Genehmigungen nur erteilt, sofern die im Rahmen 

des Außenwirtschaftsrechts zu schützenden Belange nicht gefährdet sind (§ 7 Abs. 1 AWG, wie 

oben unter 1. zitiert).

Auch im Rahmen dieser restriktiven Genehmigungspraxis für Drittländer können daher z. B. 

legitime Sicherheitsinteressen solcher Länder im Einzelfall für die Genehmigung einer Ausfuhr 

sprechen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweiligen Sicherheitsinteressen 

auch international von Belang sind. Die Abwehr terroristischer Bedrohungen und die 

Bekämpfung des internationalen Drogenhandels sind denkbare Beispiele. Bei der Ausfuhr von 

Marinerüstung in Drittstaaten kann das Interesse der Staatengemeinschaft an sicheren Seewegen 

und einer effektiven Ausübung der jeweiligen Staatsgewalt in den Küstengewässern einen 

wichtigen Aspekt darstellen. Neben der überragenden Bedeutung der Seewege für den 

Welthandel geht es dabei um die in einigen Weltregionen zunehmende Bedrohung durch 

Piraterie, Rauschgift-, Waffen- und Menschenschmuggel, Umweltverschmutzung und illegale 

Fischerei.

Das „besondere Interesse“ der Bundesregierung an der fortbestehenden Kooperationsfähigkeit 

der deutschen wehrtechnischen Industrie im NATO- und EU-Bereich wird gerade auch vor dem 

Hintergrund der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik 

ausdrücklich hervorgehoben. 

In die Entscheidung über die Genehmigungsfähigkeit von Rüstungsexporten in Drittstaaten fließt 

neben dem besonders zu berücksichtigenden Menschenrechtskriterium und der Beurteilung der 
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inneren und äußeren Lage auch mit ein, inwieweit die nachhaltige Entwicklung des 

Empfängerlandes durch unverhältnismäßige Rüstungsausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird. 

Das Verhalten des Empfängerlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, etwa im 

Hinblick auf die Bekämpfung des internationalen Terrorismus und der organisierten 

Kriminalität, die Einhaltung internationaler Verpflichtungen – insbesondere des humanitären 

Völkerrechts – sowie im Bereich der Nichtverbreitung, Abrüstung und Rüstungskontrolle sind 

weitere Entscheidungskriterien. 

Die Sicherstellung des Endverbleibs erhält mit ausführlicheren Regeln größeres Gewicht als 

zuvor.

Der EU-Verhaltenskodex wurde zum „integralen Bestandteil“ der Grundsätze erklärt. 

Schließlich sagte die Bundesregierung zu, jährlich dem Bundestag einen Rüstungsexportbericht 

über die Entwicklungen des jeweils abgelaufenen Kalenderjahrs vorzulegen, was mit diesem 

Bericht nunmehr zum neunten Mal erfolgt. 

II. Deutsche Rüstungsexportpolitik im internationalen 
Rahmen

1. Abrüstungsvereinbarungen 

Die Exportkontrollpolitik für konventionelle Rüstungsgüter wird in verschiedenen Bereichen 

maßgeblich durch verbindliche völkerrechtliche Abrüstungsvereinbarungen bestimmt. Die 

Bundesregierung hat entsprechende Initiativen unterstützt und tritt nachdrücklich für die strikte 

Anwendung der international vereinbarten Regelungen ein. Darüber hinaus befürwortet sie alle 

Schritte, die zu einer weltweiten Anerkennung dieser Verpflichtungen führen können. 

Die Aktivitäten der Bundesregierung in diesem Bereich sind ausführlich im 

Jahresabrüstungsbericht 200715 wiedergegeben, auf den insoweit verwiesen wird. 

15 BT-Ds. 16/9200 v. 8.5.2008. 
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2. Waffenembargos 

Die internationale Staatengemeinschaft hat eine Reihe von Waffenembargos beschlossen, die in 

der deutschen Exportpolitik durch Anpassung der AWV (§§ 69 ff.) oder die Nichterteilung von 

Genehmigungen umgesetzt werden. Als Mittel zur Erreichung bestimmter politischer Ziele 

haben diese (Waffen-) Embargos in den letzten Jahren spürbar an Bedeutung gewonnen. 

Die im Jahre 2007 in Kraft befindlichen Waffenembargos sind in Anlage 3 aufgeführt.

3. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen der EU 

Mit dem am 8. Juni 1998 vom Rat der EU angenommenen Verhaltenskodex für 

Waffenausfuhren16 haben sich die EU-Partner politisch verpflichtet, bestimmte Standards bei der 

Ausfuhr von konventionellen Rüstungsgütern sowie Dual use-Gütern (Gütern mit doppeltem 

Verwendungszweck), die für die militärische bzw. polizeiliche Endverwendung vorgesehen sind, 

einzuhalten. Insbesondere enthält der EU-Verhaltenskodex acht Kriterien, die von den 

Mitgliedstaaten bei Entscheidungen über einzelne Ausfuhrfälle zugrunde zu legen sind17. Der 

EU-Verhaltenskodex ist durch seine Aufnahme als Anlage in die Politischen Grundsätze der 

Bundesregierung integraler Bestandteil der deutschen Rüstungsexportpolitik geworden. Im 

operativen Teil ist darüber hinaus die Verpflichtung festgelegt, dass auf der Grundlage der 

Kriterien des Verhaltenskodexes abgelehnte Ausfuhren den EU-Partnern angezeigt werden; bei 

Vorliegen einer solchen Ablehnungsanzeige („Denial“) sind die EU-Partner ihrerseits dann 

politisch verpflichtet, Konsultationen mit dem die Ablehnungsanzeige herausgebenden Partner 

aufzunehmen, wenn sie selbst eine im wesentlichen gleichartige Transaktion zur Ausfuhr 

genehmigen wollen. Durch diese Bestimmungen des Verhaltenskodexes wird EU-weit die 

Transparenz von Rüstungsexportkontrollen erhöht, deren Harmonisierung vorangetrieben und 

die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen gefördert. 

Die im Jahre 2004 begonnene Überarbeitung des Verhaltenskodexes konnte auf technischer 

Ebene abgeschlossen werden. Der erarbeitete Entwurf stellt einen grundlegend aktualisierten und 

16 Hier als Anlage zu den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung (Anlage 1 zu diesem Bericht). Im Internet: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/08675-r2de8.pdf. 
17 Zu weiteren Einzelheiten zum EU-Verhaltenskodex siehe Rüstungsexportbericht 1999, den Achten Jahresbericht 
gem. Nr. 8 der operativen Bestimmungen des Verhaltenskodexes, ABl. (EG) Nr. C 250, S. 1, v. 16.10.2006 sowie 
den Benutzerleitfaden zum EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren, Internet: 
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st13/st13296.en05.pdf. 
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verbesserten Kodex dar. Mehrere neue Elemente (z.B. zum humanitären Völkerrecht) sollen in 

den Kodex einfließen und somit seinen Anwendungsbereich vertiefen und erweitern. Hierzu 

gehören auch die Ausweitung der Kontrollen auf Vermittlungstätigkeiten, Durchfuhren und den 

nichtgegenständlichen Technologietransfer sowie die Umsetzung verbesserter Verfahren, um 

eine Harmonisierung der von den Mitgliedstaaten verfolgten Ausfuhrpolitik zu erreichen. Der 

neue Kodex soll als rechtlich bindender Gemeinsamer Standpunkt des Rates angenommen 

werden, eine von der Bundesregierung seit langem erhobene Forderung. Zum Zeitpunkt der 

Abfassung dieses Berichts waren noch nicht alle Mitgliedstaaten zu der Auffassung gekommen, 

dass der geeignete Zeitpunkt für die Annahme des Entwurfs als Gemeinsamer Standpunkt 

gekommen ist. 

Im Rahmen der deutschen EU-Präsidentschaft vom 01.01. bis 30.06.2007 hat die 

Bundesregierung auch im Bereich Exportkontrolle positive Entwicklungen weiter vorangetrieben 

und eigene Akzente gesetzt. So wurde der Dialog mit dem EU-Parlament, mit den EU-

Beitrittskandidaten und den Drittstaaten, die sich zur Anwendung der Grundsätze des EU-

Verhaltenskodexes verpflichtet haben, sowie internationalen Nichtregierungsorganisationen 

weiter entwickelt und vertieft. Insbesondere hat die deutsche Präsidentschaft bei einem 

informellen Seminar für die Experten der Ratsarbeitsgruppe COARM Anfang Januar 2007 in 

Berlin u.a. für ihren Exportgrundsatz  „Neu für Alt“ (s. dazu Abschnitt III. 1. h) geworben und 

im Mai 2007 in Zagreb ein Outreach-Seminar zur Exportkontrolle im konventionellen Bereich 

für die Westbalkanländer ausgerichtet. 

Zur weiteren Harmonisierung der Anwendung des Kodexes wurde der Benutzerleitfaden zu 

administrativen Einzelheiten des Denial-Verfahrens nach den operativen Bestimmungen des 

Kodexes fortentwickelt18. Um ein einheitliches Verständnis der Kriterien des Verhaltenskodexes 

zu ermöglichen, wurden unter deutscher Präsidentschaft Leitlinien zur Auslegung und 

Anwendung der Kriterien 1 (Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der 

Mitgliedsstaaten), 5 (Nationale Sicherheit der Mitgliedsstaaten) und 6 (Verhalten des 

Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft) vereinbart und in den 

Benutzerleitfaden aufgenommen. Damit konnte die Verständigung auf Leitlinien für sämtliche 

acht Kriterien des EU-Verhaltenskodexes erfolgreich abgeschlossen werden.

18 Internet:. http://consilium.europa.eu/export-controls 
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Wichtiges Anliegen der deutschen Präsidentschaft war es auch, eine nachdrückliche 

Unterstützung der Initiative für einen Internationales Waffenhandelsabkommen (= Arms Trade 

Treaty, s.a. Abschnitt II. 9) durch die EU und ihre Mitgliedsstaaten sicherzustellen. Hierzu hat 

der deutsche Vorsitz die Stellungnahmen aller Mitgliedsstaaten an den Generalsekretär der 

Vereinten Nationen koordiniert, eine Stellungnahme im Namen der EU abgegeben und im Juni 

2007 Ratsschlussfolgerungen zur Unterstützung des ATT verabschieden lassen. 

In Umsetzung der operativen Bestimmungen des Verhaltenskodexes wurden im Berichtsjahr 10 

aktive und 55 passive Konsultationen mit anderen EU-Mitgliedstaaten wegen 

Ausfuhrablehnungen durchgeführt. 

4. EU-Richtlinie zur innergemeinschaftlichen Verbringung von 
Verteidigungsgütern 

Im Dezember 2007 hat die EU-Kommission einen Entwurf für eine Richtlinie zur Vereinfachung 

der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern 

(Transferrichtlinie) vorgelegt19. Der Entwurf wird derzeit im EU-Rat und EU-Parlament beraten. 

Der Richtlinienentwurf sieht vor, dass der innergemeinschaftliche Transfer von Rüstungsgütern 

grundsätzlich der Genehmigung bedarf. Allgemein- und Globalgenehmigungen sollen für 

Verbringungen im Binnenmarkt der EU stärker verwendet werden. Insbesondere sollen die 

Mitgliedstaaten künftig Allgemeingenehmigungen für die Belieferung der Streitkräfte und von 

zertifizierten europäischen Unternehmen (in der Regel Systemanbieter) erteilen. Dadurch sollen 

die Wettbewerbschancen für mittelständische Zulieferunternehmen in der EU verbessert werden, 

ohne die Wirksamkeit der Exportkontrollpolitik zu beeinträchtigen.

5. Rahmenabkommen über Maßnahmen der Erleichterung der 
Umstrukturierung und Tätigkeit der Europäischen Rüstungsindustrie 

Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien (sog. LoI-Staaten) 

arbeiten im Rahmenabkommen über Maßnahmen zur Erleichterung der Umstrukturierung und 

Tätigkeit der Europäischen Rüstungsindustrie (Farnborough-Agreement) aus dem Jahr 2000 eng 

19 KOM(2007) 765 endgültig, vom 5.12.2007. 
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zusammen, um u. a. bei Rüstungskooperationen die europäische Zusammenarbeit im 

Exportbereich zu verstärken, zu einer harmonisierten und letztlich gemeinsamen 

Rüstungsexportpolitik zu gelangen und Ziele für Drittlandsexporte gemeinsam festzulegen. 

Soweit im Rahmen eines Rüstungskooperationsprogramms Rüstungsexporte an 

Nichtvertragsparteien vorgesehen sind, werden die jeweiligen Empfängerländer einvernehmlich 

zwischen den betreffenden Vertragsstaaten vereinbart. 

Die Anzahl der von den Vertragsstaaten erteilten Globalen Projektgenehmigungen (GPL = 

Global Project Licence, vergleichbar der deutschen Sammelausfuhrgenehmigung), mit denen 

mittels einer einzigen Genehmigung eine Vielzahl von Warenbewegungen im Rahmen eines 

Rüstungsvorhabens zwischen den Teilnehmerländern abgewickelt werden können, ist jedoch 

immer noch niedrig. 

Inzwischen haben zusätzlich Verhandlungen über die Einführung von 

Komponentengenehmigungen begonnen, die Zulieferungen an Empfänger aus den LoI-Staaten 

für bestimmte Endempfängerländer erleichtern sollen. Eine Ergänzung des Rahmenabkommens 

aus 2000 wird gegenwärtig vorbereitet, um eine bessere Grundlage für solche 

Zuliefergenehmigungen zu schaffen. 

6. Wassenaar Arrangement 

Das seit 1996 bestehende Wassenaar-Arrangement (WA)20 wurde gegründet, um durch die 

Verhinderung destabilisierender Anhäufungen von Waffen und Dual use-Gütern und  

-Technologien einen Beitrag zur Verbesserung der internationalen Sicherheit und Stabilität zu 

leisten. Idealerweise wird dies durch eine möglichst weitgehende Harmonisierung der Politik der 

derzeit insgesamt 40 Teilnehmerstaaten (mit Ausnahme Zyperns alle EU-Mitglieder sowie u. a. 

USA, Kanada, Japan, Russland, Südafrika, Ukraine), insbesondere bei Ausfuhren von 

konventionellen Rüstungsgütern sowie bei Ausfuhren hierauf bezogener Dual use-Güter und

-Technologien, erreicht. Kernstück des WA mit Blick auf die Exportkontrolle von 

Rüstungsgütern ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der „Munitions List“, mit der alle von 

den Teilnehmerstaaten zu kontrollierenden Rüstungsgüter festgelegt werden. Diese Liste enthält 

die entscheidenden Vorgaben für Teil I Abschnitt A der deutschen Ausfuhrliste (vgl. Anlage 2a) 

und für die Gemeinsame Militärgüterliste der EU (vgl. oben 3.). 
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Das WA sieht u. a. vor, dass die Teilnehmerstaaten, die in ihrer Exportkontrollphilosophie 

teilweise große Unterschiede aufweisen, sich gegenseitig über Ausfuhren unterrichten, soweit in 

den WA-Kontrolllisten festgelegte Großwaffensysteme betroffen sind und diese an Nicht-

Teilnehmerstaaten geliefert wurden. Dieser Unterrichtungsmechanismus wurde 2003 auf den 

Export von Kleinwaffen und leichten Waffen (Small Arms and Light Weapons, SALW) 

ausgedehnt. 

Im Berichtsjahr fand die dritte turnusgemäße Überprüfung des WA statt. Dabei standen u.a. 

Fragen des Reexports konventioneller Waffensysteme, das Thema Transparenz bei der 

Mitteilung von erteilten und abgelehnten Ausfuhrgenehmigungen und die Outreach-Aktivitäten 

des WA im Mittelpunkt. Darüber hinaus wurden die WA Leitlinien für die Exportkontrolle von 

MANPADS21 erweitert und ein Dokument über “Best Practices“ zur Verhinderung von 

destabilisierenden Kleinwaffentransfers auf dem Luftweg beschlossen. Schließlich wurden auch 

im Bereich der Warenlisten wichtige Fortschritte erzielt (u.a. bei Infrarotsensoren und 

Schutzsystemen gegen MANPADS). Bei der Plenarversammlung im Dezember 2007 wurde 

zudem ein von der Bundesregierung erarbeitetes Konzept zur Endverbleibssicherung von Dual-

Use-Gütern verabschiedet. Hiermit hat Deutschland einen wichtigen Beitrag für die Einführung 

von effizienten und zuverlässigen Verfahren bei der Prüfung und Sicherung des Endverbleibs 

geleistet. Die vorgeschlagenen Maßnahmen könnten auch auf den Bereich der konventionellen 

Rüstungsgüter übertragen werden; hierzu konnte bislang im Rahmen des Wassenaar 

Arrangements kein Konsens erzielt werden.  

Die „Outreach“-Aktivitäten des WA wurden 2007 weiter intensiviert. Dabei spielte wie auch in 

den letzten Jahren die Verbreitung der Leitlinien des WA für die Kontrolle von MANPADS eine 

besondere Rolle, da diese Waffensysteme als besonders anfällig für den Missbrauch durch 

Terroristen gelten22. Neben der Öffnung des WA für den Dialog mit Nicht-Teilnehmern bedarf 

auch die Zusammenarbeit der dem WA angehörenden Staaten der Weiterentwicklung und 

Vertiefung. Die Bundesrepublik Deutschland tritt gemeinsam mit den EU- und NATO-

Verbündeten hierfür aktiv ein. Insbesondere die schrittweise Harmonisierung der nationalen 

Rüstungsexportkontrollen und die Erhöhung der Transparenz sind dabei wichtige Anliegen, für 

die sich Deutschland weiterhin mit Nachdruck engagieren wird. 

20 Im Internet: http://www.wassenaar.org. 
21 Veröffentlicht unter: http://www.wassenaar.org/2003Plenary/MANPADS_2003.htm. 
22 Man-portable air defence systems. 
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7. VN-Waffenregister 

Die Mitgliedstaaten der VN sind verpflichtet, die Aus- (und Ein-)fuhr meldepflichtiger Waffen 

(Großwaffensysteme) zum VN-Waffenregister zu melden, wobei keine Werte, sondern lediglich 

Stückzahlen erfasst werden23. Die Bundesrepublik Deutschland hat für das Jahr 2007 die 

Ausfuhr der folgenden Kriegswaffen an das VN-Waffenregister gemeldet24:

Land Güter Stückzahl 

Chile Kampfpanzer Leopard 2 140 

Griechenland Kampfpanzer Leopard 2 

Kampfpanzer Leopard 1 

Mörser 76mm 

83

90

16

Niederlande Panzerhaubitze 2000 14 

Österreich Kampfflugzeug Eurofighter 

Raketenwerfer AMRAAM 

5

1

Singapur Kampfpanzer Leopard 2  1 

Türkei Kampfpanzer Leopard 2 113 

8. Internationale Diskussion über Kleinwaffen und leichte Waffen 

Die Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg hat gezeigt, dass in internen und 

grenzüberschreitenden Konflikten die weitaus meisten Opfer durch den Einsatz von Kleinwaffen 

und leichten Waffen (kurz: Kleinwaffen; z.B. Maschinenpistolen, Sturmgewehre, leichte Mörser 

u. ä.) und dazugehöriger Munition verursacht werden25. Diese Problematik konzentriert sich 

insbesondere auf Entwicklungsländer, in denen Kleinwaffen häufig durch international 

operierende Waffenvermittler billig illegal beschafft werden können und nationale 

Kontrollmechanismen zumeist wenig entwickelt sind. Die Erfahrung zeigt zudem auch, dass 

Mängel in Management und Sicherung der öffentlichen Waffen- und Munitionsbestände in den 

betroffenen Staaten selbst eine wesentliche Quelle illegaler Transfers darstellen. Nicht selten 

23 Die Waffen werden in folgende sieben Kategorien unterteilt: Kampfpanzer, sonstige gepanzerte Kampffahrzeuge, 
Artilleriesysteme ab Kaliber 75 mm, Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Kriegsschiffe ab 500 t oder ausgerüstet 
mit Flugkörpern oder Torpedos ab 25 km Reichweite und Flugkörper oder Abfeuereinrichtungen ab 25 km 
Reichweite. 
24 Siehe Anlage 4. 
25 Zum Begriff der Kleinwaffen und Leichten Waffen vgl. näher unter III. 1. h). 
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drohen gewaltsame Auseinandersetzungen die Entwicklungserfolge vieler Jahre zunichte zu 

machen. Die Bundesregierung legt deshalb zum Zwecke der Kohärenz zwischen Außen- , 

Sicherheits-, Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik strenge Maßstäbe an die 

Genehmigungserteilung für Exporte in Drittstaaten, speziell Entwicklungsländer, an. Auf 

internationaler Ebene setzt sich die Bundesregierung daher für eine effiziente Verhinderung der 

illegalen Verbreitung dieser Waffen und ihrer Munition ein. Hinsichtlich der legalen Ausfuhr 

von Kleinwaffen befürwortet sie strikte und effiziente Kontrollen. Ziel der Bundesregierung ist 

es - z.B. im Rahmen des im November 2000 verabschiedeten OSZE-Kleinwaffendokuments26 , 

des OSZE-Dokuments zu Lagerbeständen konventioneller Munition27 oder auch des VN-

Kleinwaffenaktionsprogramms28 -, konkrete Resultate mit möglichst verbindlichen 

Handlungsverpflichtungen für die beteiligten Staaten zu erarbeiten. Im Rahmen der bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit unterstützt die Bundesregierung zudem den Aufbau nationaler und 

regionaler Systeme zur Kleinwaffenkontrolle. 

Die in verschiedenen internationalen Gremien geführte Diskussion über die 

Kleinwaffenproblematik setzte sich auch im Jahre 2007 fort29. Dies galt nicht zuletzt für die 

Kleinwaffendiskussion im Rahmen der Vereinten Nationen. Wichtigste Aufgabe war die 

Vorbereitung des nächsten Staatentreffens im VN-Rahmen (Third Biennial Meeting of States, 

New York, 14.-18. Juli 2008). Deutschland engagierte sich maßgeblich für die Themen 

Waffenvermittlungsgeschäfte sowie Markieren und Nachverfolgen (insbesondere für die 

Umsetzung des von der VN-Generalversammlung im Dezember 2005 angenommenen 

Instruments zum Markieren und Nachverfolgen von Kleinwaffen) sowie Verwaltung und 

Sicherung von Lagerbeständen ein. Mit der Annahme eines substantiellen Abschlussdomument 

im Juli 2008 gelang es erstmals seit Annahme des VN-Kleinwaffenaktionsprogramms (2001) 

eine VN-Konferenz zu Kleinwaffenfragen zu einem konkreten Ergebnis zu führen. Der 1. 

Ausschuss der 63. VN-Generalversammlung indossierte die Ergebnisse der Konferenz mit 

grosser Mehrheit. 

Ein besonderes deutsches Anliegen war erneut das Eintreten für das bisher in der Diskussion zu 

Rüstungskontroll- und Rüstungsexportfragen vernachlässigte Thema Munition. Auf der 

26 OSZE-Dokument über Kleinwaffen und Leichte Waffen vom 24. November 2000 (im Internet: 
http://www.osce.org/docs/german/fsc/2000/decisions/fscgw231.htm); siehe dazu näher Rüstungsexportbericht 2000 
unter II.7. 
27 OSZE-Dokuments zu Lagerbeständen konventioneller Munition vom 19. November 2003 FSC.DOC/1/03 
28 A/CONF. 192/15, im Internet: http://disarmament2.un.org/cab/smallarms/files/aconf192_15.pdf. 
29 Vgl. zur Kleinwaffenproblematik auch Nr. VII. 1. des Jahresabrüstungsberichts 2006. 
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Grundlage einer von Deutschland zusammen mit Frankreich eingebrachten Resolution der 

Generalversammlung, die im Dezember 2006 mit großer Mehrheit angenommen wurde, erörterte 

von Januar bis Juli 2008 eine VN-Expertengruppe unter deutschem Vorsitz das Thema 

öffentlicher Munitionsbestände30. Die inhaltliche Vorbereitung der Beratungen der 

Expertengruppe war ein Arbeitsschwerpunkt im Berichtszeitraum. Die Expertengruppe 

erarbeitete einen Katalog von Empfehlungen zur Verwaltung konventioneller Munitionsbestände 

und zur Entsorgung sowie Zerstörung von Munitionsüberschüssen einschließlich 

Kleinwaffenmunition. Der Bericht der Expertengruppe wurde im Konsens angenommen und im 

Herbst 2008 vom 1. Ausschuss der VN-Generalversammlung den Mitgliedstaaten durch eine 

Konsensresolution zur Umsetzung empfohlen. 

Zu nennen ist schließlich auch das deutsche Engagement für den Abschluss eines Internationalen 

Abkommens über den Handel mit konventionellen Rüstungsgütern („Arms Trade Treaty, s. 

Abschnitt II. 9.), mit dem u. a. auch eine weltweit wirksame Transferkontrolle von Kleinwaffen 

angestrebt wird.  

Deutschland verfolgt eine restriktive Exportkontrollpolitik für Kleinwaffen. Als Kriegswaffen 

unterliegen sie den strengen Regelungen der „Politischen Grundsätze“ (Anlage 1 dieses 

Berichts), wonach Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen in Drittländer nur 

ausnahmsweise und nur im Fall von besonderen außen- oder sicherheitspolitischen Interessen der 

Bundesrepublik Deutschland erteilt werden dürfen. Bei der Ausfuhr von Technologie und 

Herstellungsausrüstung werden grundsätzlich keine Genehmigungen im Zusammenhang mit der 

Eröffnung neuer Herstellungslinien für Kleinwaffen und Munition in Drittländern erteilt. Für 

Drittländer findet auch der Grundsatz „neu für alt“ Anwendung, wo immer dies möglich ist. 

Danach sollen Lieferverträge so ausgestaltet werden, dass der Empfänger Waffen, die er 

aufgrund der Neulieferung aussondert, vernichtet, um ihre Weiterverbreitung zu verhindern. 

Außerdem soll der Exporteur in neuen Lieferverträgen den Abnehmer in einem Drittland nach 

Möglichkeit darauf verpflichten, im Fall einer späteren Außerdienststellung die gelieferten 

Waffen zu vernichten. Damit leisten Exporteure und Empfänger einen aktiven Beitrag dazu, die 

Zahl der weltweit verfügbaren Kleinwaffen nicht zu erhöhen und ihre Verbreitung auf grauen 

oder schwarzen Märkten zu verhindern. Deutschland, insbesondere die Bundeswehr, vernichtet 

überschüssige Kleinwaffen. 

30 VN-GV-Resolution 61/72 vom 6. Dezember 2006 „Probleme infolge der Anhäufung von Beständen 
überschüssiger konventioneller Munition“ 
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Schließlich werden Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen, einschließlich 

Kleinwaffen, grundsätzlich nur für staatliche Endverwender, nicht für Private erteilt. Damit 

wendet die Bundesregierung einen Grundsatz an, der international (u. a. im VN-Rahmen) bisher 

keine Mehrheit gefunden hat, aber einen wesentlichen Beitrag zur Begrenzung der illegalen 

Verbreitung von Kleinwaffen leisten würde. 

9. Initiative für einen „Arms Trade Treaty“ 

Mit einem internationalen Abkommen über den Handel mit konventionellen Rüstungsgütern 

(„Arms Trade Treaty“ – kurz: ATT) sollen im Rahmen der Vereinten Nationen erstmals auf 

globaler Ebene rechtlich verbindliche Regeln und grundlegende Prinzipien zum Export, Import 

und sonstigen Transfer von konventionellen Rüstungsgütern vereinbart werden. Ziel eines ATT 

ist die Bekämpfung des unkontrollierten internationalen Handels mit konventionellen 

Rüstungsgütern durch eine weltweite Harmonisierung der nationalen Exportkontrollen und 

regionalen Kontrollinstrumente und durch das Vermeiden von Regelungslücken. 

Der Vorschlag für einen ATT geht ursprünglich auf eine Initiative mehrerer Nobelpreisträger aus 

dem Jahr 1995 und eine im Oktober 2003 gestartete Kampagne mehrerer 

Nichtregierungsorganisationen zurück. Die Bundesregierung hat auf der VN-

Kleinwaffenkonferenz im Juli 2005 ihre Unterstützung für die Ausarbeitung eines ATT erklärt. 

Auf der Grundlage einer von Großbritannien initiierten und von den Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union maßgeblich unterstützten Resolution der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen wurden die VN-Mitgliedstaaten im Dezember 2006 zu Stellungnahmen zu 

einem möglichen ATT aufgefordert und eine Gruppe von Regierungsexperten zu weiteren 

Beratungen eingesetzt. Daraufhin haben über 100 VN-Mitgliedstaaten nationale Stellungnahmen 

zur Machbarkeit, zum Regelungsumfang und zu möglichen Elementen eines globalen 

Waffenhandelsabkommens bei den VN eingereicht. Auf dieser Grundlage prüfte zwischen 

Februar und August 2008 die Gruppe von Regierungsexperten, in der Deutschland vertreten ist, 

die Möglichkeiten für ein umfassendes und rechtlich verbindliches Abkommen. Die Gruppe hat 

der VN-Generalversammlung im Herbst 2008 dazu einen Bericht vorgelegt. Die 

Regierungsexpertengruppe empfahl, dass der internationale konventionelle Waffenhandel 

angesichts der umfangreichen Probleme, die mit dem Transfer konventioneller Waffen verknüpft 

sind, weiterer Anstrengungen im Rahmen der Vereinten Nationen bedarf. In diesem Sinne wurde 

im 1. Ausschuss der 63. VN- Generalversammlung erneut eine Resolution zum ATT eingebracht 
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und mit großer Mehrheit verabschiedet, die die operative Fortsetzung des ATT-Prozesses im 

VN-Rahmen für die kommenden drei Jahre sicherstellt. 

Die Bundesregierung hat sich bislang stets dafür eingesetzt, ihre restriktive nationale 

Rüstungsexportkontrollpolitik auch international zum Standard zu machen. Sie unterstützt einen 

weltweit gültigen ATT daher aktiv und spricht sich dabei für einen umfassenden Ansatz aus. Ein 

ATT kann einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von destabilisierenden 

Waffenanhäufungen und Menschenrechtsverletzungen leisten und wichtiges Instrument zur 

Krisenprävention sein. Darüber hinaus kann er auch für faire Wettbewerbsbedingungen auf dem 

globalen Rüstungsmarkt sorgen. Vor diesem Hintergrund wird die Bundesregierung weiterhin 

mit großem Nachdruck für eine Unterstützung des ATT bei Import- und Exportstaaten werben. 

10. Outreach-Aktivitäten 

Exportkontrolle kann nur dann ein Höchstmaß an Wirksamkeit entfalten, wenn möglichst viele 

Länder vergleichbare Vorschriften und Verfahren anwenden und bei dem Ziel, weltweit 

wirksame Ausfuhrkontrollen durchzuführen, möglichst eng zusammenarbeiten. Zwischen 

verschiedenen Ländern mit etablierten Exportkontrollsystemen (insbesondere EU, NATO und 

NATO-gleichgestellten sowie Teilnehmern des Wassenaar Arrangements) hat sich ein Konsens 

herausgebildet, dass es sinnvoll ist, auf andere Länder zuzugehen (sog. „outreach“) und dort für 

die Ziele und Mittel der Exportkontrolle zu werben und gegebenenfalls Unterstützung beim 

Aufbau von Exportkontrollen anzubieten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Werben für hohe 

Kontrollstandards bei Transfers von kleinen und leichten Waffen, verbunden mit dem Angebot, 

hier beratend zur Seite zu stehen. Eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) findet sich 

in Anlage 7 zu diesem Bericht. 

III. Genehmigungen von Rüstungsgütern sowie 
Kriegswaffenausfuhren

Im Folgenden werden die im Jahre 2007 erteilten Genehmigungen für Lieferungen von 

Rüstungsgütern und – für den Teilbereich der Kriegswaffen – auch die tatsächlich erfolgten 

Ausfuhren dargestellt. Dies erfolgt in dem Maße, wie nicht eine Offenlegung durch gesetzliche 

Regeln eingeschränkt ist. Insbesondere können die Namen der jeweiligen Exporteure wegen des 
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sich aus § 30 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) ergebenden Schutzes des Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisses nicht genannt werden. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)31 erfasst die erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen für alle Rüstungsgüter (Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter). Die 

Werte für das Berichtsjahr 2007 werden unter 1. im Überblick dargestellt und in Anlage 5 weiter 

aufgeschlüsselt. Eine detaillierte Übersicht über die 20 wichtigsten Empfängerländer des 

Berichtsjahres findet sich nachstehend unter 1. d). 

Tatsächliche Ausfuhren werden gegenwärtig lediglich für den Teilbereich der Kriegswaffen 

statistisch erfasst. Die vom Statistischen Bundesamt (DESTATIS) ermittelten Jahreswerte 

werden unter 2. dargestellt.  

Dieser Rüstungsexportbericht enthält – wie schon seine Vorgänger – Angaben zu den erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen und, in allgemeiner Form, zu abgelehnten Anträgen, nicht aber zu den 

im Berichtsjahr entschiedenen Voranfragen über die Genehmigungsfähigkeit bestimmter 

Ausfuhrvorhaben. Voranfragen werden von Unternehmen in der Regel zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt gestellt, zumeist bereits vor Aufnahme von Verhandlungen mit den potenziellen 

ausländischen Auftraggebern. Positiv beschiedene Voranfragen sind kein tauglicher Gradmesser 

zur Bewertung der Rüstungsexportpolitik, da zum Zeitpunkt, zu dem sie gestellt werden, noch 

ungewiss ist, ob das geplante Vorhaben später realisiert werden wird. Zudem unterliegen 

Voranfragen in erhöhtem Maße dem Schutz des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses der 

betroffenen Unternehmen nach § 30 VwVfG, da mögliche Wettbewerber aus der 

Veröffentlichung eines geplanten, aber noch nicht vertraglich abgeschlossenen Vorhabens im 

Rüstungsexportbericht Vorteile ziehen könnten. Durch die Nichtberücksichtigung der 

Voranfragen entstehen keine Lücken in der Exportstatistik, da bei späterer Realisierung der 

Vorhaben die nach wie vor erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen (und bei Kriegswaffen später 

auch noch die tatsächlichen Ausfuhren) in der Statistik des jeweiligen Rüstungsexportberichts 

Berücksichtigung finden; jeder Vorgang geht somit mindestens ein, im Falle von Kriegswaffen 

sogar zwei Mal in den Rüstungsexportbericht ein. 

Zu abgelehnten Anträgen können nur allgemeine Angaben aufgenommen werden, da es 

insbesondere zu vermeiden gilt, dass der Rüstungsexportbericht Ausführern in Ländern mit einer 

anderen (insbesondere weniger restriktiven) Exportkontrollpolitik als Informationsquelle für 

31 Im Internet unter: http://www.bafa.de. 
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Geschäftsmöglichkeiten dienen kann (dieser Gesichtspunkt gilt natürlich in besonderem Maße 

auch für Voranfragen). 

Neu in den Rüstungsexportbericht aufgenommen sind Abschnitt III. 1. i) und Anhang 6 über die 

erteilten Genehmigungen für Vermittlungsgeschäfte betreffend Rüstungsgüter. 

1. Genehmigung von Rüstungsgütern (Kriegswaffen und sonstige 
Rüstungsgüter)

Die als Anlage 5 angefügte Übersicht über die im Jahre 2007 erteilten Genehmigungen bzw. 

Ablehnungen von Rüstungsgütern32 ist nach Bestimmungsländern gegliedert. Im ersten Teil 

werden die EU-Länder, im zweiten die NATO- und NATO-gleichgestellten Länder (ohne EU-

Länder) und im dritten Teil alle anderen Länder (die sog. Drittländer) dargestellt. Zur besseren 

Transparenz der Exporte in Drittländer werden für diese Länderkategorie in der Spalte „AL-

Positionen“ die maßgeblichen Produkte weiter aufgeschlüsselt. Soweit für ein Bestimmungsland 

Genehmigungsanträge abgelehnt wurden, ist dies in der Übersicht unter Angabe der Anzahl der 

Ablehnungen, der betroffenen AL-Positionen und des Wertes der Güter vermerkt. Wenn in 

diesen Fällen Ablehnungsnotifizierungen (sog. denial notifications) nach dem EU-

Verhaltenskodex gefertigt wurden, ist dies unter Angabe des Ablehnungsgrundes (Nr. des 

jeweiligen Ablehnungskriteriums des Verhaltenskodexes) vermerkt.  

Die in den Spalten 2-4 dargestellten Zahlen beziehen sich auf die erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die tatsächlichen Ausfuhrwerte deutlich 

unter diesen Genehmigungswerten liegen. Das liegt daran, dass die Genehmigungen manchmal 

nicht oder nicht ganz ausgenutzt werden. Auch ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausfuhr oft 

nicht oder nur unvollständig im Jahr der Genehmigungserteilung erfolgt. 

a) Einzelgenehmigungen 

Im Jahr 2007 wurden in Deutschland insgesamt 15.823 Einzelanträge für die endgültige33

Ausfuhr von Rüstungsgütern genehmigt (Vorjahr:13.610). Der Gesamtwert dieser 

Genehmigungen, nicht der tatsächlichen Exporte, betrug 3.668  Mio. € und ist damit gegenüber 

32 Güter des Teils I Abschnitt A der AL, Anlage AL zur AWV, hier als Anlage 2a dem Bericht angefügt. 
33 Genehmigungen für temporäre Ausfuhren, z. B. für Messen, Ausstellungen oder zu Vorführzwecken, sind nicht 
enthalten. 
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2006 (4.189 Mio. €) um ca. 12 % zurück gegangen. Auf die in Nr. II der Politischen Grundsätze 

vom 19. Januar 2000 genannten Länder (EU-Staaten sowie NATO- und NATO-gleichgestellte 

Länder) entfielen Einzelgenehmigungen im Wert von 2.438 Mio. €, was einen Rückgang 

gegenüber dem Vorjahr um ca. 20 % bedeutet. Genehmigungen für Güter mit Endverbleib in 

EU-Staaten erreichten einen Gesamtwert von 1.297 Mio. €, Genehmigungen für Güter mit 

Endverbleib in NATO- und NATO-gleichgestellten Ländern (ohne EU-Länder) einen 

Gesamtwert von 1.141 Mio. € (jeweils ohne Sammelausfuhrgenehmigungen). Die 

Genehmigungswerte für Ausfuhren in Drittländer betrugen 1.230 Mio. € und sind damit 

gegenüber dem Vorjahr (1.151 Mio. €) praktisch stabil geblieben.

Entwicklung Wert der Einzelgenehmigungen 1996 bis 2007
(in Mio. €):
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Die obige Grafik lässt erkennen, dass für die Gruppe der Drittländer die Genehmigungswerte seit 

1996 um einen recht konstanten niedrigen Mittelwert herum stark schwanken (vgl. die 

Trendlinien in der Grafik) und im Trend nur leicht ansteigen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 

es sich bei den Werten dieses Berichts um Nominalwerte handelt, also keine 

Inflationsbereinigung vorgenommen wird. 

Für endgültige Ausfuhren von Rüstungsgütern in Entwicklungsländer34 wurden im Jahr 2007 

insgesamt 1.091 Einzelgenehmigungen im Wert von ca. 379,1  Mio. € (ca. 10,3 % des Werts 

aller deutscher Einzelgenehmigungen für Rüstungsgüter) erteilt, und damit grundsätzlich 

weniger als 2006 (die Werte waren: 399,5 Mio. € bzw. 9,5 % des Wertes der erteilten 

Einzelgenehmigungen). Herausragende Empfängerländer, auf die insgesamt 67 % der 

Genehmigungswerte für Entwicklungsländer entfallen, waren hierbei Pakistan (163 Mio. €, 43 

%) und Indien (90 Mio. €, 24 %); eine Aufschlüsselung der genehmigten Warenkategorien ist in 

Anlage 5 enthalten.

34 Zum Begriff der Entwicklungsländer vgl. Fn.4. 
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Die Genehmigungswerte für die Gruppe der ärmsten und anderen Entwicklungsländer mit 

niedrigem Einkommen35 sind 2007 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Insgesamt belief 

sich der Wert der Genehmigungen für diese Ländergruppe auf 299,9 Mio. € (2006: 259,2 Mio. 

€), also ca. 8,2 % (2006: 6,2 %) des Werts aller Einzelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter 

im Jahre 2007.  

Anmerkung: In den Genehmigungswerten für die Entwicklungsländer allgemein sowie für die 

Gruppe der ärmsten und anderen Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen sind nicht 

enthalten 16 Ausfuhrgenehmigungen im Gesamtwert von 177,8 Mio. € für die kanadischen 

Streitkräfte in Afghanistan. Da Endverwender der Rüstungsgüter die Streitkräfte eines NATO-

Landes sind, spielten entwicklungspolitische Aspekte bei der Entscheidung keine Rolle. 

Genehmigungen für Entwicklungsländer in Mio. € von 2001 bis 2007
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35 Ärmste und andere Entwicklungsländer und -gebiete mit niedrigem Einkommen entsprechend Spalte 1 und 2 der 
Liste von 2006 des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD („DAC List of ODA Recipients“). 
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b) Sammelgenehmigungen 

Darüber hinaus wurden im Jahre 2007 100 Sammelausfuhrgenehmigungen im Gesamtwert von 

ca. 5,1 Mrd. € erteilt (2006: 165 im Wert von ca. 3,5 Mrd. €.), aufgrund derer die Unternehmen 

mehrere Ausfuhren an denselben oder verschiedene Empfänger im Ausland (vor allem im 

Rahmen der Zusammenarbeit bei regierungsamtlichen Kooperationsprojekten) vornehmen 

konnten. Sammelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter werden grundsätzlich nur für

Ausfuhren in NATO- und NATO-gleichgestellte Länder erteilt. 

Entwicklung Genehmigungswert Sammelausfuhrgenehmigungen 1996-2007 
(in Mio. €):
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Sammelausfuhrgenehmigungen werden im Rahmen von Kooperationen für einen Zeitraum von 

zwei Jahren erteilt, woraus sich Schwankungen bei den Jahreswerten in diesem Bereich ergeben.  

Die beantragten Werte basieren auf Angaben der Antragsteller in Bezug auf den 

voraussichtlichen Bedarf innerhalb des genehmigten Zeitraums. Diese Werte, die als 

Höchstbeträge genehmigt werden, werden unterschiedlich ausgeschöpft, so dass der Gesamtwert 

für die Sammelausfuhrgenehmigungen starken jährlichen Schwankungen unterliegt und in Bezug 

auf die Exportpolitik nur bedingt aussagekräftig ist. 

Die Sammelausfuhrgenehmigung war Vorbild bei der Schaffung der unter II. 4 erwähnten 

Global Project Licence zur Erleichterung europäischer Rüstungskooperationen. 
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c) Abgelehnte Ausfuhranträge 

Im Jahre 2007 wurden 72 Anträge für die Genehmigung von Rüstungsgüterausfuhren abgelehnt. 

Der Gesamtwert der abgelehnten Anträge belief sich auf 7,9 Mio. €. Diese Zahl enthält nicht 

diejenigen Anträge, die seitens der Antragsteller wegen mangelnder Erfolgsaussichten vor 

Bescheidung zurückgenommen wurden.  

Die relativ geringe Quote der formell abgelehnten Anträgen ist vor allem darauf zurückzuführen, 

dass viele Antragsteller bei Ausfuhrvorhaben in sensitive Länder vor Einreichen eines 

Genehmigungsantrages eine formelle oder informelle Voranfrage nach den 

Genehmigungsaussichten an die Kontrollbehörden richten. Falls das Ergebnis dieser Voranfrage 

negativ ausfällt, wird nur noch in sehr seltenen Fällen ein formeller Genehmigungsantrag 

gestellt, dessen Ablehnung dann in der beigefügten statistischen Aufstellung erfasst wird. In aller 

Regel werden aussichtslos erscheinende Anträge gar nicht erst gestellt. 

Ablehnungsentscheidungen für endgültige Ausfuhren betrafen 2007 die folgenden 

Destinationen:

Algerien, Andorra, Aserbaidschan, Ägypten, Äthiopien, Belize, Brasilien, Chile, China, 

Hongkong, Taiwan, Indonesien, Irak, Israel, Kasachstan, Kroatien, Malaysia, Mazedonien, 

Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippinen, Rumänien, Russland, Sambia, San Marino, 

Serbien, Simbabwe, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Südafrika, Tansania, Thailand, Tunesien, 

Ukraine, Venezuela, Zypern (Nord). 

d) Wichtigste Bestimmungsländer 

Die 20 wichtigsten Bestimmungsländer für erteilte Einzelgenehmigungen waren im Jahre 2007: 

Nr. Land 36 Wert in 2007
in Mio. Euro

Güterbeschreibung 

1 (1) USA 534,0 Geländewagen, Minenräumgeräte, Kräne, Anhänger 
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
amphibische Fahrzeuge, Bergepanzer, 
Landfahrzeuge (A0006 / 22,3%); 

Laborchemikalien, ABC-Schutzausrüstung, 
Dekontaminationsausrüstung, 
Dekontaminationsmittel, Strahlenspürausrüstung, 

36 Listenplatz des Vorjahres in Klammern. 
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Nr. Land 36 Wert in 2007
in Mio. Euro

Güterbeschreibung 

Detektionsausrüstung
und Teile für ABC-Schutzbekleidung, 
Dekontaminationsausrüstung, Detektionsausrüstung 
(A0007 / 17,4%); 

Ausrüstung zur Unterdrückung der Signatur, 
Container
und Teile für Tauchgeräte, mobile 
Stromerzeugungsaggregate, Brücken (A0017 / 
12,3%);

Gewehre mit und ohne KWL - Nummer, 
Maschinenpistolen, Maschinengewehre, 
Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 
Jagdgewehre, Sportgewehre, Flinten, Sportrevolver, 
Sportpistolen, Schalldämpfer, Rohrwaffen-Lafetten, 
Ladestreifen, Mündungsfeuerdämpfer, 
Waffenzielgeräte  
und Teile für Gewehre mit und ohne KWL - 
Nummer, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, 
Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 
Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportrevolver, 
Sportpistolen, Rohrwaffen-Lafetten, 
Waffenzielgeräte (A0001 / 12,2%); 

Teile für Kameras, Wärmebildausrüstung und 
Infrarotausrüstung (A0015 / 5,6%); 

Nebeltarnmunition, Leuchtpatronen, 
Darstellungsmunition 
und Teile für Raketen, Flugkörper, Bomben, 
Granaten, Nebeltarnmunition, Pyrotechnika, 
Leuchtpatronen, Darstellungsmunition, 
funktionsuntaugliche Landminen (Sammlerstücke), 
Flugabwehrabschussgeräte (A0004 / 4,9%); 

Zielentfernungsmesssysteme, Prüfausrüstung, 
Justierausrüstung
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Waffenzielgeräte, Rohrwaffenrichtgeräte,
Zielzuordnungssysteme, 
Zielentfernungsmesssysteme, Ortungssysteme 
(A0005 / 4,6%); 

Panzerplatten, Glaskeramikwerkstoffe, Schutzhelme, 
Körperpanzer, Schutzwesten 
und Teile für Körperpanzer, Schutzwesten (A0013 / 
3,3%)
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Nr. Land 36 Wert in 2007
in Mio. Euro

Güterbeschreibung 

2 (18) Schweiz 276,0 Hubschrauber, Bodengeräte, Anti-G-Hose, 
Fallschirme  
und Teile für Kampfflugzeuge, Luftfahrzeuge, 
Triebwerke (A0010 / 44,7%); 

Panzer (demilitarisiertes Museumsstück), 
Aufklärungsfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge, 
Geländewagen
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
Bergepanzer, Geniepanzer, Landfahrzeuge (A0006 / 
17,0%);

Feuerleiteinrichtungen, Waffenzielgeräte, 
Prüfausrüstung
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Waffenzielgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme, 
Zielentfernungsmesssysteme, Feuerleitsysteme, 
Prüfausrüstung, Justierausrüstung (A0005 / 12,8%); 

Munition für Gewehre, Kanonen, rückstoßfreie 
Waffen, Revolver, Pistolen, Jagdwaffen, 
Sportwaffen, Täuschkörperwurfsysteme, 
Granatpistolen  
und Teile für Gewehrmunition, 
Maschinenpistolenmunition, Geschützmunition, 
Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 
Panzerabwehrwaffenmunition, rückstoßfreie 
Waffenmunition, Revolvermunition, 
Pistolenmunition, Jagdwaffenmunition, 
Sportwaffenmunition, Granatpistolenmunition, 
Täuschkörper (A0003 / 9,2%) 

3 (8) Vereinigtes 
Königreich

248,2 Munition für Gewehre, Maschinenpistolen, 
Kanonen, Mörser, Revolver, Pistolen, 
Granatpistolen  
und Teile für Gewehrmunition, Geschützmunition, 
Haubitzenmunition, Kanonenmunition, 
Mörsermunition, Revolvermunition, 
Pistolenmunition, Granatpistolen, Täuschkörper 
(A0003 / 30,9%); 

Elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung,
Flugkörperwarnsensoren,
Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfgeräte, 
Lichtwellenleiterausrüstung, Kathodenstrahlröhren
und Teile für elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung,
Lenkausrüstung, Radarsysteme, 
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Nr. Land 36 Wert in 2007
in Mio. Euro

Güterbeschreibung 

Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfgeräte (A0011 / 
13,6%);

Hubschrauber, Hubschraubertriebwerke, 
Bordausrüstung, Anti-G-Hosen, Sauerstoffmasken 
und Teile für Kampflugzeuge, Kampfhubschrauber, 
Luftfahrzeuge, Triebwerke, Bodengeräte, 
Bordausrüstung (A0010 / 13,3%); 

LKW, Transporter, Tankwagen, Laderaupen, 
Radlader, Feldküchen, Anhänger 
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
amphibische Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 
12,9%);

Nebelhandgranaten, Rauchbüchsen, 
Luftfahrtscheinziele, Simulatoren, 
Abschusssimulatoren, Treffersimulatoren, 
Täuschkörper, Signalraketen, 
Minenvernichtungsdrohne
und Teile für Torpedos, Granaten, Raketen, 
Flugkörper, Rauchbüchsen, Nebelbüchsen, 
Leuchtkörper, Infrarotkörper, Seeminenräumsysteme 
(A0004 / 9,2%); 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 
Erzeugnisse (A0016 / 8,5%) 

4 (-) Afghanistan 180,0 Kampfpanzer [Kanadische Armee], gepanzerte 
LKW [Kanadische Armee], gepanzertes 
Geländefahrzeug [für Botschaft], Geländewagen mit 
Sonderschutz und Teile für Panzer [Kanadische 
Armee], gepanzerte Fahrzeuge (A0006 / 99,6%) 

5 (11) Italien 175,6 Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und 
Landfahrzeuge (A0006 / 34,1%); 

Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung,
EloKa - Ausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung,
Prüfausrüstung, Kathodenstrahlröhren 
und Teile für elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 
Lenkausrüstung, Navigationsausrüstung, EloKa-
Ausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung, 
Stromversorgungen (A0011 / 15,9%); 

Bordausrüstung, Sauerstoffmasken, Fliegerhelme  
und Teile für Kampfflugzeuge, Trainingsflugzeuge, 
Luftfahrzeuge, Zieldarstellungsdrohnen, Triebwerke, 
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Bordausrüstung, Sauerstoffmasken, Fliegerhelme 
(A0010 / 12,1%); 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 
Erzeugnisse (A0016 / 9,8%); 

Waffenzielgeräte, Rohrwaffenrichtgeräte,
Zielentfernungsmesser, Prüfausrüstung 
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Rohrwaffenrichtgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme 
(A0005 / 9,1%) 

6 (9) Korea, 
Republik

164,1 Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und 
Landfahrzeuge (A0006 / 42,0%); 

Elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Peilsysteme, 
Testsysteme  
und Teile für elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 
Navigationsausrüstung, elektronische 
Kampfführung, Stromversorgungen (A0011 / 
16,9%);

Echolotanlagen, Schiffskörperdurchführungen
und Teile für Zerstörer, U-Boote, Minensuchboote, 
Patrouillenboote, Unterwasserortungsgeräte (A0009 
/ 9,2%); 

Technologie zur Flugkörperintegration, 
Schaltgetriebe, Selbstschutzsysteme; 
Technologieunterlagen für Laserentfernungsmesser, 
Sehrohranlage, Pumpen, Flugzeugsitze, Messsystem, 
magnetische Eigenschutzanlage, Raketenmotoren; 
Fertigungsunterlagen für Panzerteile, 
Führungssystem, U-Bootmast und 
Prüfstanddokumentation (A0022 / 6,5%); 

Fluorverbindungen, Treibstoffe für Gasgeneratoren, 
Anzündmischungen, Eisenpulver und 
Laborchemikalien (A0008 / 5,6%) 

7 (10) Pakistan 163,8 Torpedos, Flugkörper  
und Teile für Torpedos, Flugkörper (A0004 / 
44,2%);

Elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung
und Teile für Kommunikationsausrüstung, 
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Radaranlagen, Stromversorgungen (A0011 / 35,2%);

Auswerteanlage für Torpedoübungsanlage
und Teile für Torpedoübungsanlage (A0014 / 
10,2%)

8 (4) Niederlande 153,2 Panzerhaubitze, Geländewagen mit Sonderschutz, 
LKW, Geländewagen, Kipper, Sattelzugmaschinen, 
Schwenklader, Krankenwagen, Tankwagen, 
Transporter, Radplaniermaschine, Geländestapler, 
Laderaupen, Anhänger, Sattelauflieger, 
Antennenmaste 
und Teile für Panzer, Panzerhaubitzen, gepanzerte 
Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 55,6%); 

Munition für Gewehre, Maschinengewehre, 
Revolver, Pistolen, Kanonen, Nebelwerfer, 
Täuschkörperwurfsysteme, Granatpistolen 
und Teile für Gewehrmunition, 
Maschinenpistolenmunition, 
Maschinengewehrmunition, Haubitzenmunition, 
Kanonenmunition, Granatpistolenmunition (A0003 / 
14,7%);

Fahrsimulator, Zieldarstellungsgeräte, 
Waffenübungsgeräte, Ausbildungsgeräte, 
Übungsmunition 
und Teile für Flugsimulator, Zieldarstellungsgeräte, 
Waffenübungsgeräte, Ausbildungsgeräte (A0014 / 
7,0%);

Gussstücke und unfertige Erzeugnisse (A0016 / 
6,3%)

9 (12) Frankreich 129,2 Elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung,
Lenkausrüstung, HF-Monitorempfänger, 
Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfausrüstung, 
Baugruppen, Bauelemente 
und Teile für Kommunikationsausrüstung, 
Lenkausrüstung, Navigationsausrüstung, 
Ortungsausrüstung, Radarsysteme, 
Datenverarbeitungsausrüstung (A0011 / 27,4%); 

LKW, Stationswagen, Transporter, Krankenwagen, 
Tankwagen
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
amphibische Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 
24,1%);
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Hubschrauber, Bodengeräte 
und Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, 
Luftfahrzeuge, Drohnen, Triebwerke, 
Bordausrüstung, Bodengeräte (A0010 / 18,3%); 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 
Erzeugnisse (A0016 / 7,2%); 

Munition für Gewehre, Maschinenpistolen, 
Granatpistolen 
und Teile für Maschinengewehrmunition, 
Geschützmunition, Haubitzenmunition, 
Kanonenmunition, Mörsermunition, 
Granatpistolenmunition (A0003 / 4,4%) 

10 (-) Singapur 126,4 Kampfpanzer, Minenräumgeräte  
und Teile für Panzer und andere Landfahrzeuge 
(A0006 / 66,2%); 

Wartungs- und Instandsetzungsausrüstung, 
Messausrüstung, Prüfausrüstung und 
Lichtblitzaufnehmer (A0018 / 30,1%) 

11 (7) Spanien 121,8 Sattelzugmaschinen 
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
Landfahrzeuge (A0006 / 40,0%); 

U-Boot-Dieselmotoren 
und Teile für Flugzeugträger, Korvetten, U-Boote, 
U-Boot-Dieselmotoren (A0009 / 22,2%); 

Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 
Erzeugnisse (A0016 / 9,1%); 

Bodengeräte, Anti-G-Hosen, Sauerstoffmasken, 
Fliegerhelme 
und Teile für Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, 
Luftfahrzeuge, Triebwerke, Bordausrüstung, 
Bodengeräte (A0010 / 7,4%); 

Technische Unterlagen für Lenkflugkörperteile, 
Kanone, Motor, Waffenanlage, Wetterradar, 
Kommunikationsausrüstung und 
Fertigungsunterlagen für Gleisketten, 
Automatikgetriebe, Stromversorgungen (A0022 / 
3,8%)

12 (3) Türkei 121,3 Artillerie-Ortungsradar, Prüfausrüstung, 
Justierausrüstung

33

Nr. Land 36 Wert in 2007
in Mio. Euro

Güterbeschreibung 

und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Waffenzielgeräte, Bordwaffen-Steuersysteme 
(A0005 / 41,6%); 

LKW 
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
Landfahrzeuge (A0006 / 24,4%); 

Kommunikationsausrüstung, EloKa - Ausrüstung, 
Datenverarbeitungsausrüstung
und Teile für elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung,
Radarsysteme, EloKa - Ausrüstung, 
Messausrüstung, Stromversorgungen (A0011 / 
9,5%);

Prüfstand für Kettenfahrzeuggetriebe, 
Bordwerkzeuge, Sonderwerkzeuge, 
Herstellungsausrüstung für Kleinkalibermunition, 
Messgeräte, Kathoden, Klimakammern  
und Teile für Prüfstände, Pressen (A0018 / 7,2%) 

13
(17)

Österreich 109,8 Gepanzerter Transporter, Sattelschlepper, 
Raupenfahrzeuge
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
amphibische Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 
71,6%);

Panzerplatten, Splitterschutzplatten, Schutzhelme, 
Körperpanzer, Schutzwesten 
und Teile für Körperpanzer, Schutzwesten (A0013 / 
9,0%)

14
(13)

Indien 90.0 Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und LKW 
(A0006 / 38,3%); 

Sonar- und Führungssysteme, Echolotanlagen, 
Sonarnotsender und Teile für U-Boote, Zerstörer, 
Minensucher, Sonar- und Führungssysteme, 
Unterwasserortungsgeräte, Sonarnotsender (A0009 / 
36,4%);

Teile für Feuerleiteinrichtungen, Bordwaffen-
Steuersysteme, Feuerleitsysteme (A0005 / 7,4%) 

15 (-) Malaysia 80,5 Schiffssimulator  
und Teile für Übungsgeräte (A0014 / 25,6%); 

Feuerleiteinrichtungen
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
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Zielerfassungssysteme (A0005 / 23,7%); 

Sonaranlagen
und Teile für Korvetten, U-Boote, 
Minenkampfboote, Unterwasserortungsgeräte 
(A0009 / 22,3%); 

LKW  
und Teile für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge 
(A0006 / 10,4%) 

16 (-) Norwegen 73,5 Gepanzerter Transporter, Geländewagen mit 
Sonderschutz
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
Landfahrzeuge (A0006 / 17,6%); 

Kommunikationsausrüstung, Navigationsausrüstung,
Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfgeräte, 
Nachtsichtbrillen  
und Teile für elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Radarsysteme, 
Lenkausrüstung, Navigationsausrüstung, EloKa-
Ausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung (A0011 / 
16,4%);

Rohrwaffenrichtgeräte, Prüfausrüstung, 
Justierausrüstung
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Rohrwaffenrichtgeräte, Zielentfernungsmessgeräte, 
Zielortungsgeräte, Prüfausrüstung, Justierausrüstung 
(A0005 / 14,9%); 

Munition für Gewehre, Revolver, Pistolen, 
Jagdwaffen, Sportwaffen, Granatpistolen
und Teile für Gewehrmunition, 
Maschinenpistolenmunition, 
Maschinengewehrmunition, Haubitzenmunition, 
Kanonenmunition, Täuschkörpermunition, 
Revolvermunition, Pistolenmunition, 
Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, 
Granatpistolen (A0003 / 12,5%); 

Gewehre mit und ohne KWL - Nummer, 
Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 
Jagdgewehre, Sportgewehre, Repetierflinten, 
Sportrevolver, Sportpistolen, Schalldämpfer, 
Ladestreifen, Waffenzielgeräte  
und Teile für Gewehre mit und ohne KWL - 
Nummer, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, 
Scharfschützengewehre, Revolver, Pistolen, 
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Jagdgewehre, Sportgewehre, Sportrevolver, 
Sportpistolen, Rohrwaffen-Lafetten, 
Waffenzielgeräte (A0001 / 12,0%); 

Signalraketen
und Teile für Torpedos, Raketen, Flugkörper, 
Seeminenräumgeräte (A0004 / 5,5%); 

Panzerplatten, Schutzhelme, Körperpanzer, 
Schutzwesten, Gesichtsschutzvisiere 
und Teile für Körperpanzer, Schutzwesten (A0013 / 
4,8%)

17
(14)

Vereinigte 
Arabische
Emirate 

69,3 LKW, Minenräumgeräte, Geländewagen mit 
Sonderschutz
und Teile für Panzer und andere Landfahrzeuge 
(A0006 / 44,4%); 

Kommunikationsausrüstung
und Teile für Kommunikationsausrüstung, 
Navigationsausrüstung, Lenkausrüstung, 
elektronische Kampfführung, Stromversorgungen 
(A0011 / 11,5%); 

Sonaranlagen
und Teile für Korvetten, Minenkampfboote (A0009 / 
11,2%);

Rohre, Aluminium-Profile und Näpfe (A0016 / 
7,1%);

Täuschkörper-Wurfanlagen  
und Teile für Nebelwurfanlagen (A0002 / 6,3%) 

18
(15)

Australien 60,6 Rohrwaffenrichtgeräte  
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Rohrwaffenrichtgeräte, Zielverfolgungsradar 
(A0005 / 29,0%); 

Teile für gepanzerte Fahrzeuge und Zugfahrzeuge 
(A0006 / 18,8%); 

Nebelhandgranaten
und Teile für Torpedos, Flugkörper, Leuchtpatronen 
(A0004 / 17,4%); 

Munition für Gewehre, Maschinenpistolen, 
Revolver, Pistolen, Jagdwaffen, Sportwaffen, 
Granatpistolen, Zünderstellvorrichtungen 
und Teile für Jagdwaffenmunition, 
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Sportwaffenmunition, Haubitzenmunition (A0003 / 
13,9%);

Kommunikationsausrüstung, Radarsysteme, 
Ortungssysteme, Lenkausrüstung, 
Datenverarbeitungssysteme, Testausrüstung 
und Teile für magnetische Eigenschutzanlage, 
Kommunikationsausrüstung, Radarsysteme, 
Navigationssysteme, Stromversorgungen (A0011 / 
6,0%)

19
(19)

Schweden 54,1 Schmiedestücke, Gussstücke und unfertige 
Erzeugnisse (A0016 / 24,0%); 

Minenräumgeräte 
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
Landfahrzeuge (A0006 / 19,9%); 

Munition für Maschinengewehre, Kanonen, 
Täuschkörperwurfsysteme, Granatpistolen 
und Teile für Gewehrmunition, 
Maschinengewehrmunition, Haubitzenmunition, 
Kanonenmunition, Panzerabwehrwaffenmunition, 
Granatpistolenmunition (A0003 / 15,6%); 

Kommunikationsausrüstung,
Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfgeräte, 
Lichtwellenleiterausrüstung 
und Teile für elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung, Ortungsausrüstung, 
Radarsysteme, Navigationssysteme (A0011 / 
15,1%);

Laborchemikalien, ABC-Schutzbekleidung, ABC-
Schutzbelüftungsanlage,
Dekontaminationsausrüstung, 
Dekontaminationsmittel, Detektionsausrüstung 
und Teile für ABC-Schutzbelüftungsanlage, 
Dekontaminationsausrüstung, 
Ionenmobilitätsspektrometer, Detektionsausrüstung 
(A0007 / 9,6%) 

20 Dänemark 51,0 Bergepanzer, gepanzerter Transporter, 
Geländewagen, LKW 
und Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, 
Landfahrzeuge (A0006 / 65,4%); 

Munition für Gewehre, Maschinenpistolen, 
Revolver, Pistolen, Kanonen, Granatpistolen, 
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Jagdflinten, Sportflinten 
und Teile für Gewehrmunition, Haubitzenmunition, 
Kanonenmunition (A0003 / 7,5%); 

Kommunikationsausrüstung,
Datenverarbeitungsausrüstung, Prüfausrüstung, 
Nachtsichtbrillen  
und Teile für Kommunikationsausrüstung, 
Radarsysteme (A0011 / 5,7%); 

Schmiedestücke und unfertige Erzeugnisse (A0016 / 
4,7%)

Die zum Teil starken Schwankungen in der Platzierung eines Landes beruhen auf dem von Jahr 

zu Jahr sehr unterschiedlichen Aufkommen genehmigungsfähiger Anträge.  

e) Verteilung der Einzelgenehmigungen auf AL-Positionen 

Die insgesamt im Jahre 2007 erteilten Einzelgenehmigungen verteilen sich auf die 22 AL-

Positionen wie folgt:

Nummer der 
Ausfuhrliste

Ware37 Anzahl Wert in Mio. €

   
A 0001 Handfeuerwaffen 4.662 171,6

A 0002 großkalibrige Waffen 318 51,8

A 0003 Munition 1.140 231,7

A 0004 Bomben, Torpedos, Flugkörper 315 202,6

A 0005 Feuerleitanlagen 375 220,5

A 0006 militärische Ketten- und Radfahrzeuge 3.295 1.201,3

A 0007 ABC - Schutzausrüstung, Reizstoffe 385 135,7

37 Eine genaue Beschreibung der Waren findet sich in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste, Anhang 2a zu diesem 
Bericht. 
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(„Tränengas“) 

A 0008 Explosivstoffe und Brennstoffe 741 33,4

A 0009 Kriegsschiffe und Marineausrüstung 378 162,4

A 0010 militärische Luftfahrzeuge/-technik 726 284,1

A 0011 militärische Elektronik 1.129 351,3

A 0013 ballistische Schutzausrüstung 469 64,3

A 0014 Ausbildungs-/Simulationsausrüstung 124 84,9

A 0015 Infrarot-/Wärmebildausrüstung 150 65,1

A 0016 Halbzeug zur Herstellung von 
bestimmten Rüstungsgütern 

583 152,4

A 0017 verschiedene Ausrüstungen 447 86,5

A 0018 Herstellungsausrüstung zur Produktion 
von Rüstungsgütern 

492 79,9

A 0019 HF – Waffensystem 4 4,0

A 0021 militärische Software 265 23,3

A 0022 Technologie 509 60,7

Gesamt38  16.507 3.667,5

Die Tabelle zeigt, dass der Schwerpunkt der erteilten Genehmigungen zur Ausfuhr von 

Rüstungsgütern im Jahre 2007 wertmäßig mit großem Abstand wiederum bei den militärischen 

Ketten- und Radfahrzeugen (Anteil am Gesamtwert: 32,8 %) lag. An zweiter und dritter Stelle 

stehen militärische Elektronik (9,6 %) und militärische Luftfahrzeuge (7,7 %). 

Die Position der Handfeuerwaffen in der Ausfuhrliste (A 0001) umfasst nicht nur die sog. 

Kleinwaffen (small arms), sondern auch die, mit Blick auf die Genehmigungswerte viel 

bedeutenderen, sog. zivilen Waffen wie Jagd-, Sport- und Selbstverteidigungswaffen; vgl. hierzu 

eingehender unter h). 

Der Anteil der wichtigsten Kategorien wird durch die folgende Grafik verdeutlicht: 
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Anteil der wichtigsten Ausfuhrlisten-Positionen an Einzelgenehmigungen (nach 
Wert) im Jahre 2007:

Rest

Handfeuerwaffen
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Luftfahrzeuge

Elektronik

Munition

Feuerleitanlagen

f) Ausfuhrgenehmigungen in den Jahren 1996 bis 2007 

Nachfolgend werden die Werte (in Mio. €) der in den Jahren 1996–2007 erteilten 

Genehmigungen für endgültige Ausfuhren im Vergleich gegenübergestellt. Zur besseren 

Übersicht werden die Werte nicht nach Bestimmungsländern aufgeschlüsselt, sondern gebündelt 

nach den Ländergruppen der privilegierten Bestimmungsländer (EU-, NATO oder NATO-

gleichgestellte Länder) und Drittländer dargestellt. Eine Übersicht nach Ländern enthält Anlage 

5. Der gewählte Zeitraum (1996-2007) ergibt sich daraus, dass das vom BAFA statistisch 

erfasste Zahlenmaterial erst für den Zeitraum ab dem Jahr 1996 nach Ländergruppen getrennt 

vergleichbar ist39.

38 Die Addition der Anzahl der Einzelgenehmigungen nach Positionen A 0001 bis A 0022 ergibt eine höhere Zahl 
als die Gesamtzahl der erteilten Einzelgenehmigungen, da sich einige Anträge auf mehrere Positionen verteilen und 
daher in dieser Tabelle bei den Einzelpositionen doppelt bzw. mehrfach berücksichtigt werden. 
39 Zur statistischen Vergleichbarkeit müssten die Werte für die Fertigungsunterlagen für Rüstungsgüter in den 
Jahren 1999 (95,3 Mio. €) und 2000 (14,9 Mio. €) noch hinzugerechnet werden, die allerdings keine Rüstungsgüter 
im Sinne der AL darstellten. 
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Jahr EU-Länder 

(in Mio. €) 

NATO oder 

NATO-

gleichgestellte

Länder

(ohne EU-

Länder)

(in Mio. €)

Drittländer 

(in Mio. €)

Einzel-

genehmig.

gesamt

(in Mio. €)

Sammel-

ausfuhr-

genehmig.

Gesamt40

(in Mio. €) 

1996 615,2 720,2 850 2.185,4   2.271 

1997 731,8 732,7 596,1 2.060,6 9.189,7

1998 632,3 1.208 1.033 2.873,7   5.577,8 

1999 701,8 1.542,8 781,6 3.026,1      334,7 

2000 1.283,8 963,5 599,7 2.846   1.909,1 

2001 1.329,7 1.010,6 1.345,8 3.686,1   3.845,3 

2002 1.363,5 1.149,5 744,6 3.257,6 2.550,6

2003 1.892,0 1.359,2 1.613,0 4.864,2 1.328,0

2004 1.915,8 810,7 1.080,2 3.806,7 2.437,1

2005 1.440,3 1.120,0 1.655,5 4.215,8 2.032,8

2006 1.863,3 1.174,4 1.151,3 4.189 3.496,2

2007 1.297 1.141 1.230 3.668 5.053

Die beiden folgenden Grafiken veranschaulichen das wertmäßige Verhältnis der 

unterschiedlichen Ländergruppen zueinander für die Jahre 2006 und 2007. Dabei können gemäß 

den Politischen Grundsätzen die EU-, NATO- und NATO-gleichgestellten Länder praktisch als 

Block betrachtet werden, da sie mit Blick auf Rüstungsgüterexporte weitgehend gleich behandelt 

werden.

40 Zur beschränkten Aussagefähigkeit der stark schwankenden Jahreswerte für Sammelausfuhrgenehmigungen siehe 
Abschnitt III.1.b. 
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Verteilung des Werts der Einzelgenehmigungen auf Ländergruppen 2006 
(4.189 Mio. € = 100%):
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Verteilung des Werts der Einzelgenehmigungen auf Ländergruppen 2007 
(3.668  Mio. € = 100 %)
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g) Anteil der Genehmigungswerte für Kriegswaffen 2007 

Die unter f) dargestellten Genehmigungswerte bezogen sich immer auf Güter des Teils I 

Abschnitt A der Ausfuhrliste, also alle Rüstungsgüter einschließlich der Kriegswaffen. In diesem 

Abschnitt werden demgegenüber die Anteile von Kriegswaffen an den Gesamtwerten der 

Einzelgenehmigungen für alle Rüstungsgüter für 2007 aufgeschlüsselt. Einzelgenehmigungen für 

die Ausfuhr von Kriegswaffen belaufen sich auf einen Gesamtwert von insgesamt 464 Mio. €, 

also ca. 13 % des Gesamtwertes der Einzelgenehmigungen (Werte 2006: 1,183 Mrd. € bzw. 28 

%). In der folgenden Tabelle sind sämtliche Genehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen 

für das Jahr 2007 in Drittländer nach Ländern aufgeschlüsselt (Gesamtwert: 263,8 Mio. €).: 
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Land Wert in € Einzelgenehmigungen für 
Kriegswaffen 

Afghanistan (kanadische Streitkräfte) 75.895.900 1 
Albanien  4.250 1 
Ägypten 2.545.362 9 
Bahrain 9.670 1 
Brasilien 20.720 1 
Chile 206.000 1 
Georgien (für Minenräumung) 900.000 1 
Indien 1.099.659 2 
Indonesien 1.843.570 3 
Israel 188.367 4 
Jordanien 1.430.000 1 
Kambodscha (f. VN) 6.700 1 
Kasachstan 27.580 2 
Katar 1.583 1 
Kongo, Republik (f. VN) 78.900 1 
Korea, Republik 5.470.420 6 
Kroatien 526.030 7 
Kuwait 285.307 3 
Libanon 52.324 4 
Macau 32.076 1 
Malaysia 11.662 2 
Mexiko 9.932.462 6 
Oman 749.152 2 
Pakistan 67.339.000 2 
Philippinen 324.320 7 
Saudi Arabien 9.110.850 5 
Singapur 81.001.800 2 
Südafrika 2.450.600 2 
Taiwan 90.000 1 
Trinidad und Tobago 1.153.633 6 
Uruguay 20.199 1 
Vereinigte Arabische Emirate 1.028.132 7 
Zentralafrikanische Republik (für VN) 7.925 1 
   
Gesamt 263.844.154 95 

Die hier behandelten Genehmigungswerte für Kriegswaffen können in keine Beziehung zu den 

unten in Abschnitt III. 2. genannten Ausfuhrwerten von Kriegswaffen gesetzt werden. Da die 

Genehmigungen eine Laufzeit von in der Regel einem Jahr haben, werden sie oftmals nicht mehr 

in dem Kalenderjahr ausgenutzt, in welchem sie erteilt werden, sondern erst im Folgejahr. Es 

kommt auch vor, dass es, obwohl eine Genehmigung erteilt wurde, nicht zur Ausfuhr kommt, 
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zum Beispiel weil das entsprechende Beschaffungsvorhaben im Empfangsland verschoben 

wurde.

h) Kleinwaffengenehmigungen 1996 bis 2007 

Im Hinblick auf die besondere Problematik der destabilisierenden Anhäufung von Kleinen und 

Leichten Waffen (kurz oft auch Kleinwaffen genannt) in Krisengebieten41 berichtet die 

Bundesregierung auch für 2007 zusätzlich über die in den Jahren 1996-2007 erteilten 

Einzelgenehmigungen zur Ausfuhr von derartiger Waffen. 

Kleinwaffen bilden zwar nach deutschem Recht keine eigenständige Kategorie innerhalb der 

Rüstungsgüter und der Kriegswaffen, sind aber in diesen enthalten. Sie stellen somit eine 

Teilmenge der von AL-Nummer 0001 erfassten Handfeuerwaffen dar (vgl. oben e). Die in den 

nachfolgenden Tabellen A bis C dargestellten Werte sind daher bereits in den unter 1. a) bis g) 

dargestellten Statistiken und in den Werten der Anlage 5 enthalten. 

Dem Begriff der Kleinwaffen wird international in diversen Foren eine unterschiedliche 

Bedeutung gegeben. Bei (teils erheblichen) Unterschieden in den Einzelheiten bestehen in den 

Grundzügen weitgehende Übereinstimmungen. Ein einheitliches Verständnis für alle 

Waffenkategorien gibt es bislang jedoch nicht. Eine gewisse Vorbildfunktion kommt derzeit dem 

OSZE-Kleinwaffenbegriff42 und der Kleinwaffendefinition der EU43 zu. Beide Definitionen 

unterscheiden, das international gebräuchliche Schlagwort „small arms and light weapons“ 

aufgreifend, zwischen Kleinwaffen (im Wesentlichen militärische Handfeuerwaffen) und 

Leichtwaffen (insbes. tragbare Raketen- und Artilleriesysteme). Beide Definitionen stimmen 

auch darin überein, dass sie nur besonders für militärische Zwecke bestimmte Waffen umfassen, 

nicht aber zivile Waffen wie insbesondere Jagd- und Sportwaffen sowie zivile (d. h. nicht 

besonders für militärische Anforderungen konstruierte) Selbstverteidigungswaffen (Revolver 

und Pistolen). 

41 Vgl. hierzu Abschnitt II.7. 
42 Vgl. hierzu das OSZE-Kleinwaffendokument, Fn. 21. 
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Die OSZE definiert Kleinwaffen wie folgt: 

„[...] sind Kleinwaffen und leichte Waffen tragbare Waffen, die nach militärischen 
Anforderungen für den Einsatz als tödliches Kriegswerkzeug hergestellt oder umgebaut 
wurden.

Unter Kleinwaffen sind im weitesten Sinn Waffen zu verstehen, die für die Verwendung durch 
den einzelnen Angehörigen der Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gedacht sind. Dazu 
gehören Revolver und Selbstladepistolen, Gewehre und Karabiner, Maschinenpistolen, 
Sturmgewehre und leichte Maschinengewehre. 
Leichte Waffen werden grob als Waffen definiert, die für die Verwendung durch mehrere 
Angehörige der Streitkräfte oder Sicherheitskräfte gedacht sind, die als Mannschaft 
zusammenarbeiten. Sie umfassen schwere Maschinengewehre, leichte, unter dem Lauf 
angebrachte sowie schwere Granatenabschussgeräte, tragbare Flugabwehrkanonen, 
tragbare Panzerabwehrkanonen, rückstoßfreie Waffen, tragbare Abschussgeräte für 
Panzerabwehrraketen und -raketensysteme, tragbare Abschussgeräte für 
Flugabwehrraketensysteme und Mörser mit einem Kaliber von unter 100 mm.“ 

Die oben genannte Gemeinsame Aktion der EU unterscheidet folgende Kategorien von 
Kleinen und Leichten Waffen: 

„a) Speziell zu militärischen Zwecken bestimmte Handfeuerwaffen und Zubehör: 
- Maschinengewehre (einschließlich schwerer Maschinengewehre) 
- Maschinenpistolen, einschließlich vollautomatischer Pistolen 
- Vollautomatische Gewehre 
- Halbautomatische Gewehre, wenn sie als Modell für die Streitkräfte entwickelt 

und/oder eingeführt werden 
- Schalldämpfer

b) Von einer Person oder Mannschaften tragbare leichte Waffen: 
- Kanonen (einschließlich Maschinenkanonen), Haubitzen und Mörser unter 100 mm 

Kal.
- Granatabschussgeräte
- Panzerabwehrwaffen, Leichtgeschütze (Schulterwaffen) 
- Panzerabwehr-Raketensysteme und Abschussgeräte 
- Flugabwehr-Raketensysteme/tragbare Luftverteidigungssysteme (MANPADS)“ 

Unter Zugrundelegung des Kleinwaffen-Begriffs der EU werden in den nachfolgenden Tabellen 

die Werte der Genehmigungen für Maschinenpistolen, Maschinengewehre, voll- und 

halbautomatische Waffen, Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für 

hülsenlose Munition und Teile für diese Waffen (Tabelle A)44 sowie für Genehmigungen für 

43 Siehe Anhang der Gemeinsamen Aktion vom 12. Juli 2002 betreffend den Beitrag der Europäischen Union zur 
Bekämpfung der destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen (2002/589/GASP). Näher hierzu: Fünfter 
Jahresbericht über die Durchführung der Gemeinsamen Aktion v. 12.7.02 (ABl. C 171 v. 22.7.2006, S. 1). 
44 Ohne Jagd- und Sportwaffen. 
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Munition für Gewehre, Maschinenpistolen und Maschinengewehre und Teile für diese Munition 

(Tabelle C)45 in den Jahren 1996-2007 dargestellt. 

Tabelle A: Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen – Werte in Mio. € 

Jahr EU-Länder NATO oder 

NATO-

gleichgestellte

Länder (ohne 

EU-Länder) 

Drittländer Einzel-

genehmigungen 

gesamt

1996   0,89  2,60   1,87 5,36  

1997 5,60  4,11 6,24 15,95 

1998  2,09 14,68 6,57 23,34 

1999 10,14 6,38  4,74 21,26 

2000   4,97  3,58  0,27 8,82 

2001 24,57 6,62 7,43 38,62

2002 45,31 12,09 4,20 61,6

2003 35,56 8,76 8,59 52,9 

2004 12,64 15,46 8,17 36,27 

2005 17,97 5,44 12,57 35,98 

2006 11,45 10,23 15,6 37,28 

2007 9,35 9,38 30,2 48,93 

Die folgenden Grafiken zeigen die wertmäßige Verteilung der 2006 und 2007 erteilten 

Genehmigungen für Kleinwaffen auf die drei in der Tabelle aufgeführten Ländergruppen, wobei 

die Gruppe der Drittländer hier in Entwicklungsländer und sonstige Drittländer untergliedert 

wurde. Auf die Entwicklungsländer entfielen Genehmigungen im Wert von 4,4 Mio. €, das 

entspricht einem Anteil von ca. 9% an den Gesamtwerten für Kleinwaffen. Die 

Genehmigungswerte für Kleinwaffen in Entwicklungsländer erreichen in etwa das Niveau des 

Jahres 2005 (von 5,2 Mio. € / 15 %). Die Bundesregierung wird auch in Zukunft 

Kleinwaffenexporte in Entwicklungsländer besonders restriktiv handhaben. 

45 Ohne Munition für Jagd- und Sportwaffen. 
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Verteilung des Werts der Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen auf Ländergruppen 
2006 (37,28 Mio. € = 100%)

2,4 %

39,5%

27,4%

30,7%

EU

NATO

Drittländer ohne
Entwicklungsländer
Entwicklungsländer

Verteilung des Werts der Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen auf 
Ländergruppen 2007 (48,9 Mio. € = 100%)

9%

53%
19%

19%

EU

NATO

Drittländer ohne
Entwicklungsländer
Entwicklungsländer
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Entwicklung der Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen 1996 - 2007:
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Die hohen Werte für die EU-Länder in den Jahren 2001 bis 2003 erklären sich aus der 

Auslieferung des Sturmgewehrs G 36 an die spanischen Streitkräfte, die diese Waffe als 

Standard-Sturmgewehr bei der Truppe einführten.  

Der Gesamtwert der Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen ist deutlich geringer als der 

Gesamtwert der Ausfuhrgenehmigungen für Handfeuerwaffen insgesamt, wie er oben unter e) 

zur AL-Position 0001 aufgeführt ist (172 Mio. €). Wie hier bereits ausgeführt, liegt dies daran, 

dass der dort verwendete Begriff der Handfeuerwaffe auch die zivilen Selbstverteidigungswaffen 

(Revolver, Pistolen) und Jagd- und Sportwaffen umfasst und somit weit über den Begriff der 

Kleinwaffe, wie er international verwendet wird, hinausgeht. Nur 28 % des 

Genehmigungswertes für Handfeuerwaffen entfallen somit auf den Bereich der Kleinwaffen und 

nur 6 % auf Genehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer. 
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Tabelle B: Einzelgenehmigungen für Kleinwaffen in Drittländer nach Ländern, 

Genehmigungswert und Stückzahl für 200746:

Land Genehm. 
gesamt

AL-Pos. Wert 
in Euro 

Bezeichnung Stück 

      
Afghanistan 1 0001A-06 72.747 Bestandteile für 

Maschinengewehre (kanadische 
Armee) 

diverse

Ägypten 11 0001A-05 1.352.216 Maschinenpistolen 1.209 
   1.273.079 Bestandteile dafür 25.089 
Bahrain 1 0001A-05 9.670 Maschinenpistolen 10 
   3.250 Bestandteile dafür 36 
Chile 1 0001A-06 206.000 Maschinengewehre 206 
Hongkong 1 0001A-02 750 Bestandteile für Gewehre  20 
Indien 2 0001A-05 1.067.859 Maschinenpistolen 773 
   262.562 Bestandteile dafür 2.240 
Indonesien 2 0001A-02 8.200 Gewehre  5 
   5.352 Bestandteile dafür 57 
Kambodscha 1 0001A-05 6.700 Maschinenpistolen (VN-

Mission) 
5

   1.355 Bestandteile dafür (VN-Mission) 40 
Kasachstan 2 0001A-05 24.300 Maschinenpistolen 18 
   3.280 Bestandteile dafür 80 
Katar 1 0001A-05 1.583 Maschinenpistole 1 
Kongo,
Dem. Rep. 

1 0001A-05 1.580 Bestandteile für 
Maschinenpistolen
(VN-Mission) 

4

Kongo, Rep. 1 0001A-02 78.120 Gewehre  (VN-Mission) 20 
   780 Bestandteile dafür (VN-Mission) 30 
Korea,
Republik

3 0001A-05 93.016 Maschinenpistolen 96 

   4.848 Bestandteile dafür 176 
Kosovo 1 0001A-05 59 Bestandteile für 

Maschinenpistolen (VN-
Mission) 

6

Kroatien 8 0001A-02 392.816 Gewehre  321 
   103.155 Bestandteile dafür 3.109 
  0001A-05 98.425 Maschinenpistolen 97 
   390 Bestandteile dafür 7 
Kuwait 3 0001A-02 205.320 Gewehre  95 
   23.242 Bestandteile dafür 621 
  0001A-05 19.340 Maschinenpistolen 20 
   1.340 Bestandteile dafür 60 
  0001A-06 51.010 Maschinengewehre 8 

46 „Kleinwaffen“ umfassen: Gewehre (Kriegswaffen), Maschinengewehre, Maschinenpistolen, halb- und 
vollautomatische Waffen, Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und 
Teile für diese Waffen (nicht eingeschlossen sind zivile Waffen). 
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Land Genehm. 
gesamt

AL-Pos. Wert 
in Euro 

Bezeichnung Stück 

   7.196 Bestandteile dafür 16 
Libanon 4 0001A-02 16.310 Gewehre  (VN-Mission) 10 
   520 Bestandteile dafür (VN-Mission) 20 
  0001A-05 35.494 Maschinenpistolen (VN-

Mission) 
25

   4.314 Bestandteile dafür (VN-Mission) 126 
Liberia 1 0001A-05 220 Bestandteile für 

Maschinenpistolen (VN-
Mission) 

30

Macau 2 0001A-02 32.076 Gewehre  22 
  0001A-05 13.532 Bestandteile für 

Maschinenpistolen
559

Malaysia 3 0001A-02 2.254 Bestandteile für Gewehre  282 
  0001A-05 8.800 Maschinenpistolen 5 
   1.848 Bestandteile dafür 14 
Mexiko 12 0001A-02 5.802.410 Gewehre  6.667 
   1.363.934 Bestandteile dafür 39.532 
  0001A-05 4.104.414 Maschinenpistolen 3.336 
   41 Bestandteile dafür 1 
Oman 2 0001A-05 445.585 Maschinenpistolen 455 
   54.567 Bestandteile dafür 3.149 
Philippinen 8 0001A-02 107.500 Gewehre  84 
   22.320 Bestandteile dafür 753 
  0001A-05 106.980 Maschinenpistolen 76 
   5.631 Bestandteile dafür 54 
  0001A-06 14.520 Maschinengewehre 4 
   6.770 Bestandteile dafür 7 
Russische
Förderation 

1 0001A-02 0 Bestandteile für Gewehre  100 

Saudi-
Arabien

11 0001A-02 7.329.850 Gewehre  5.135 

   3.124.989 Bestandteile dafür 117.711 
  0001A-05 607.040 Bestandteile für 

Maschinenpistolen
5.001

Singapur 3 0001A-05 12.622 Bestandteile für 
Maschinenpistolen

1.545

Taiwan 3 0001A-02 515 Bestandteile für Gewehre  17 
  0001A-05 90.000 Maschinenpistolen 75 
   18.204 Bestandteile dafür 737 
Trinidad und 
Tobago

6 0001A-02 225.890 Gewehre  260 

   3.980 Bestandteile dafür 160 
  0001A-05 870.213 Maschinenpistolen 985 
   55.650 Bestandteile dafür 2.200 
Vereinigte 
Arabische
Emirate 

3 0001A-02 17.060 Gewehre  20 

   640 Bestandteile dafür 20 
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Land Genehm. 
gesamt

AL-Pos. Wert 
in Euro 

Bezeichnung Stück 

  0001A-05 279.930 Maschinenpistolen 300 
   30.760 Bestandteile dafür 1.000 
Zentral-
afrikanische
Republik

1 0001A-02 7.925 Gewehre  (VN-Mission) 5 

   780 Bestandteile dafür (VN-Mission) 30 
      
Gesamt 100  30.205.628   

Tabelle C: Einzelgenehmigungen für Munition für Kleinwaffen einschließlich Munitionsteile – 

Werte in Mio. € für die Jahre 1996 - 2007: 

Jahr EU-Länder NATO oder 

NATO-

gleichgestellte

Länder (ohne 

EU-Länder) 

Drittländer Einzel-

genehmigungen

gesamt

1996 0,30  0,50 0,09   0,89 

1997 4,60  5,00 0,74 10,34 

1998 4,64 10,09 0,63 15,36 

1999 2,83 14,95 0,15 17,93 

2000 2,81  2,84 0,04 5,69 

2001 2,20 12,46 1,80 16,46

2002 7,08 6,10 1,88 15,06

2003 1,83 8,53 1,61 11,96 

2004 3,69 11,06 0,57 15,31 

2005 6,13 11,50 0,24 17,87 

2006 13,31 7,76 0,15 21,22 

2007 16,77 13,59 1,4 31,76 

Die beiden folgenden Grafiken zeigen die Verteilung der 2006 und 2007 jeweils erteilten 

Ausfuhrgenehmigungen für die Ausfuhr von Munition für Kleinwaffen auf die drei o. g. 

Ländergruppen, wobei die Gruppe der Drittländer in Entwicklungsländer und sonstige 

Drittländer unterteilt wurde. 
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Verteilung der Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffenmunition 2006 (21,22 Mio. € = 
100%)

Entwicklungsländer 
0,2%

36,6%

62,7%

0,5%

EU

NATO oder NATO-
gleichgestellt

Drittländer ohne
Entwicklungsländer

Entwicklungsländer

Verteilung der Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffenmunition 2007 (31,76 Mio. € = 100 
%)

Entwicklungsländer ca. 
0,3 %

42,8 %

Drittländer ohne 
Entwicklungsländer ca. 

4,1 %

52,8 %

EU

NATO und NATO-
gleichgestellte
Drittländer ohne
Entwicklungsländer
Entwicklungsländer

Tabelle D: Einzelgenehmigungen für Munition und Munitionsteile für Kleinwaffen in 

Drittländer nach Ländern für 2007 (z. T. auch für Jagd- und Sportzwecke)47

Land Genehm. 

gesamt

AL-Pos. Wert 

in Euro 

Bezeichnung Stück 

Albanien 1 0003A-01 1.750 Munition für Gewehre 5.000

  0003A-05 2.500 Munition für Maschinenpistolen 5.000

Andorra 1 0003A-01 687 Munition für Gewehre 2.000

47 „Munition für Kleinwaffen“ umfasst solche für: Gewehre (Kriegswaffen), Maschinenpistolen, halb- und 
vollautomatische Waffen, Waffen mit glattem Lauf für militärische Zwecke, Waffen für hülsenlose Munition und 
Teile für diese Waffen. Ablehnungsentscheidungen sind für das Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. 
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Brasilien 2 0003A-01 2.200 Munition für Gewehre 7.000

Kasachstan 1 0003A-01 2.183 Munition für Gewehre 6.000

Kongo,

Dem. Rep. 

1 0003A-01 17.375 Munition für Gewehre (VN-

Mission) 

50.000

Korea,

Republik

3 0003A-05 85.000 Munition für Maschinenpistolen 170.000

Kroatien 1 0003A-05 12.500 Munition für Maschinenpistolen 25.000

Oman 2 0003A-05 252.500 Munition für Maschinenpistolen 505.000

Pakistan 1 0003A-01 785 Munition für Gewehre 500

  0003A-06 3.225 Munition für Maschinengewehre 500

Philippinen 5 0003A-01 29.800 Munition für Gewehre 18.000

  0003A-05 25.850 Munition für Maschinenpistolen 47.000

Saudi

Arabien

2 0003A-01 683.550 Bestandteile für Gewehrmunition 20 Mio.

Vereinigte 

Arabische

Emirate 

4 0003A-01 

0003A-05

30.000

247.030

Munition für Gewehre 

Munition für Maschinenpistolen 

5.000

475.050

    

Gesamt 24  1.396.935  

Die Gesamtwerte für 2006 waren: 25 Genehmigungen mit einem Wert von 0,15 Mio. €. 

Der Anteil von Kleinwaffen und Munition hierfür an dem Gesamtwert der 

Einzelausfuhrgenehmigungen ist nach wie vor äußerst gering: 

Im Jahre 2007 betrug dieser: 2,2 %. 

i) Genehmigungen für Vermittlungsgeschäfte 2007 

Am 29. Juli 2006 traten die neuen Genehmigungsvorschriften der §§ 40 bis 42 AWV über 

Vermittlungsgeschäfte betreffend Rüstungsgüter in Kraft. Diese Ergänzung der AWV erfolgte 

zum Teil in Umsetzung des Gemeinsamen Standpunktes 2003/468/GASP des Rates vom 23. Juni 

2003 betreffend die Überwachung von Waffenvermittlungstätigkeiten, geht aber zum Teil auch 

darüber hinaus. Hiermit wurden die bislang bestehenden Kontrollen für Vermittlungsgeschäfte 

nach § 4a KWKG, der weiterhin unverändert gilt, erheblich ausgeweitet. Für das Jahr 2007 
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liegen erstmals die Daten für Vermittlungsgenehmigungen für ein volles Kalenderjahr vor. Es 

wurden insgesamt 12 Vermittlungsgenehmigungen im Wert von 1,3 Mio. für 7 Länder erteilt. 

Eine Übersicht über diese Genehmigungen findet sich im Anhang 6. 

2. Ausfuhr von Kriegswaffen 

a) Kriegswaffenausfuhren im Berichtsjahr 2007 

Für den Teilbereich der Kriegswaffen liegen Zahlen zu den tatsächlich 2007 durchgeführten 

Exporten vor. Hier wurden im Jahr 2007 nach Feststellungen von DESTATIS (Statistisches 

Bundesamt) Waren im Wert von insgesamt 1.114,3 Mio. € (0,11 % aller deutschen Exporte und 

damit der niedrigste Wert seit 2002) aus Deutschland ausgeführt (2006: 1.374 Mio. € bzw. 0,15 

%). Der Gesamtwert ist damit gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Wertmäßig erfolgten 75 

% der Kriegswaffenausfuhren in EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder, bei denen 

nach den Politischen Grundsätzen Rüstungsexporte grundsätzlich nicht zu beschränken sind. Die 

Kriegswaffenausfuhren sind überwiegend kommerzielle Ausfuhren, zum Teil aber auch 

Bundeswehrabgaben.

An klassische Entwicklungsländer48 wurden im Jahr 2007 Kriegswaffen im Wert von insgesamt 

11,9 Mio. €, das sind ca. 1,1 % der gesamten Kriegswaffenausfuhren, ausgeführt (2006: 25,3 

Mio. € bzw. ca. 1,8 %). Von diesen entfielen allein 7,3 Mio. € auf Pakistan (97 Luft-Luft-

Raketen). An die ärmsten und anderen Entwicklungsländer mit niedrigem Einkommen49 wurden 

im Jahr 2007 Kriegswaffen im Wert von 7,8 Mio. € ausgeführt, darunter auch die soeben 

erwähnten Luft-Luft-Raketen nach Pakistan. 

(1) Bundeswehrausfuhren 

Von den Gesamtausfuhren entfiel ein Warenwert von 33,8 Mio. € (ca. 3 % der Gesamtausfuhren 

von Kriegswaffen) auf die Abgabe von gebrauchtem, nicht mehr benötigtem Material durch das 

Bundesministerium der Verteidigung. Die Ausfuhren erfolgten zu 69 % nach Griechenland, zu 

20 % in die Niederlande und zu 7 % nach Schweden.

48 Zum Begriff der Entwicklungsländer vgl. Fn. 4. 
49 Ärmste und andere Entwicklungsländer und -gebiete mit niedrigem Einkommen (LLDC; LIC) entsprechend 
Spalten 1 und 2 der Liste für das Jahr 2006 des Ausschusses für Entwicklungshilfe der OECD. 
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(2) Kommerzielle Ausfuhren 

Der Wert kommerzieller Ausfuhren deutscher Unternehmen belief sich 2007 auf 1.080,5 Mio. € 

(ca. 97 % der Gesamtausfuhren von Kriegswaffen). Von diesen Ausfuhren entfielen 74,5 % 

(804,7 Mio. €) auf NATO-/EU- und NATO-gleichgestellte Länder. 

Die Kriegswaffenausfuhren an Drittländer sind mit einem Wert von 275,8 Mio. € gegenüber dem 

Jahr 2006 (423,5 Mio. €) erneut deutlich zurückgegangen.

Kommerzielle Kriegswaffenausfuhren in Drittländer 1999-2007:
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Die kommerzielle Lieferung an Drittstaaten resultiert zu 82 % (226,9 Mio. €) aus Exporten nach 

Südkorea (fast ausschließlich Materialsätze für U-Boote), zu 4,5 % aus Exporten nach Chile 

(12,4 Mio. €, v. a. 24 Kampfpanzer Leopard 2) und zu 3,7 % aus Exporten nach Saudi-Arabien 

(10,1 Mio. €, v. a. Sturmgewehre und Maschinenpistolen). 

In der Gesamtsumme der kommerziellen Ausfuhren sind auch die so genannten 

„Veredelungsausfuhren“ (z. B.  Wiederausfuhren von Kriegswaffen nach erfolgter Reparatur 

oder Kampfwertsteigerung in Deutschland) in Höhe von ca. 48 Mio. € enthalten. Hinzuweisen ist 

in diesem Zusammenhang darauf, dass Wiederausfuhren von DESTATIS zum vollen Neupreis 

in den Gesamtexportwert eines Jahres einbezogen werden. Die in Deutschland vorgenommene 

Wertsteigerung liegt erheblich unter dem angegebenen Exportwert. 
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Die folgende Übersicht enthält sämtliche Kriegswaffenausfuhren 2007 (kommerziell und 

BMVg), geordnet nach Empfängerländern und Wert. 

Land Wert in 1000 € 

Ägypten 1.371 
Australien 481 
Belgien 21.357 
Bulgarien 307 
Chile 12.615 
Dänemark 5.785 
Estland 671 
Finnland 7.278 
Frankreich 3.080 
Georgien 900 
Griechenland 289.128 
Großbritannien 25.944 
Indien 360 
Indonesien 1.712 
Irland 418 
Israel 770 
Italien 6.056 
Japan 122 
Kambodscha (VN)50 7 
Kanada 333 
Kasachstan 24 
Katar 853 
Kongo, Dem. Rep. 
(VN)
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Korea, Republik 226.899 
Kroatien 139 
Kuwait 242 
Lettland 516 
Libanon  52 
Litauen 1.014 
Luxemburg 236 
Malaysia  53 
Mexiko 3.263 
Neuseeland 736 
Niederlande  188.426 
Norwegen 3.381 
Österreich 5.421 
Pakistan 7.322 
Philippinen 158 

50 VN = Vereinte Nationen 

Polen 2.204 
Portugal 575 
Rumänien 5 
Saudi-Arabien 10.079 
Schweden 8.460 
Schweiz 17.804 
Singapur 1.160 
Slowakei 18 
Slowenien 3.043 
Spanien 22.914 
Südafrika 61 
Taiwan 17

Tschechien 1.353 
Türkei 199.071 
Ungarn 7.911 
USA 14.254 
Vereinigte Arabische 
Emirate 

7.824

Gesamt: 1.114.261
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b) Kriegswaffenausfuhren in den Jahren 1997 bis 2007 

In der nachfolgenden Tabelle werden die jeweiligen Gesamtwerte der jährlichen Ausfuhren von 

Kriegswaffen (einschließlich der Bundeswehrabgaben) und deren Anteil am deutschen 

Gesamtexport innerhalb der letzten sieben Jahre dargestellt: 

Jahr Gesamtwert 

in Mio. € 

Anteil in % am deutschen 

Gesamtexport 

1997 707,4 0,16 

1998 683,9 0,14 

1999 1454,2 0,29 

2000 680,2 0,11 

2001   367,3 0,06 

2002 318,4 0,06 

2003 1.332,8 0,20 

2004 1.129,1 0,15 

2005 1.629,7 0,26 

2006 1374,2 0,15 

2007 1114,3 0,11 

Grafisch stellt sich diese Entwicklung wie folgt dar: 
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Entwicklung der Kriegswaffenausfuhren insgesamt
 nach Gesamtwert:
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3. Deutscher Rüstungsexport im internationalen Vergleich 

Immer wieder wird der Versuch unternommen, Ranglisten der weltweit größten 

Rüstungsexporteure zu erstellen. Alle diese Vergleiche leiden darunter, dass es keine weltweit 

gültigen Standards zur Erfassung und Veröffentlichung von Rüstungsexporten gibt. Einzige 

Ausnahme ist das VN-Waffenregister (vgl. dazu Abschnitt II. 6.), dem eine weltweit einheitliche 

Systematik zugrunde liegt. Gemeldet werden hier aber nur Stückzahlen bestimmter kompletter 

Waffensysteme, was die Erstellung einer sinnvollen Rangliste nicht erlaubt. Ein weiterer 

gravierender Schwachpunkt der genannten Ranglisten ist der Umstand, dass sie keine Aussage 

über die Exportdestinationen enthalten und somit für eine Bewertung der Genehmigungspolitik 

der Exportstaaten keine brauchbaren Anhaltspunkte liefern. Mangels weltweit vergleichbaren 

Datenmaterials sind die Veröffentlichungen von Nichtregierungsorganisationen und 

Fachinstituten letztlich nur von begrenztem Aussagewert, was nicht zuletzt durch deren sehr 

unterschiedliche und zum Teil nicht plausiblen Befunde deutlich wird.

Das Stockholmer SIPRI-Institut sah Deutschland für den Zeitraum 2003-2007 mit einem 

Weltmarktanteil von 10 % auf dem dritten Platz der weltweit führenden Rüstungsexporteure 

(nach den USA und Russland, aber vor Frankreich und Großbritannien51; die besonderen 

analytischen Methoden von SIPRI, die in dem zitierten Jahrbuch detailliert erläutert werden, 

51 SIPRI Yearbook – Armaments, Disarmament and International Security 2008, S. 294. 
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lassen einen Vergleich mit den Ergebnissen anderer Institute kaum zu52. Auch ein Vergleich mit 

amtlichen Veröffentlichungen wie diesem Rüstungsexportbericht und dem EU-Jahresbericht 

(vgl. Fn. 18) sind kaum möglich, da der von SIPRI verwendete Rüstungsgüterbegriff von den 

international vereinbarten Kategorien zum Teil signifikant abweicht. 

Demgegenüber sieht eine Studie des International Institute for Strategic Studies (IISS) 

Deutschland für 2006 mit deutlichem Abstand hinter Großbritannien auf Platz 4. Platz 1 belegen 

dabei die die USA, mit sehr weitem Abstand gefolgt von Russland. Der deutsche 

Weltmarktanteil lag nach dieser Studie für 2006 bei 3,7 % (zum Vergleich: USA 51,9 %, 

Russland 21,5 %, Großbritannien 12,2 %)53.

Nach einer Studie des amerikanischen Congressional Research Service (CRS)54 gingen 2006 ca. 

74 % der weltweiten Waffenausfuhren in Drittländer55. Von allen Ausfuhren an Drittländer 

weltweit kommen aus den USA 40 %, Russland 28 % und Großbritannien 17 %; rund 4 %

kommen danach aus Deutschland. Im Trend der Jahre 1999-2006 dominieren dieser Analyse 

zufolge die USA mit großem Abstand vor Russland, Großbritannien und Frankreich; wiederum 

mit erheblichem Abstand folgen China, Deutschland, Schweden und Israel56. Aus der Gruppe der 

westeuropäischen Staaten zählt der Bericht neben Großbritannien als führendem Lieferanten 

auch Frankreich, Deutschland und Italien zu den europäischen Hauptexporteuren, wobei die drei 

letztgenannten aber nur durch außergewöhnliche Großprojekte für das eine oder andere Jahr 

Bedeutung erlangten.

Bezogen auf den Kreis der EU-Mitgliedstaaten bietet der 9. Jahresbericht zum EU-

Verhaltenskodex eine recht gute Vergleichsgrundlage57. Danach lag Deutschland im Jahre 2006

innerhalb der EU vor Großbritannien beim Gesamtwert der erteilten Ausfuhrgenehmigungen. 

Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass in Großbritannien u. U. ein erhebliches 

Exportvolumen über sog. offene Allgemeingenehmigungen abgewickelt wird, so dass in den 

betroffenen Ländern entsprechende Exporte nicht statistisch erfasst werden. Frankreich, das 

keine Genehmigungswerte meldet, tätigte Ausfuhren etwa in Höhe des deutschen 

52 SIPRI legt seinen Berechnungen einen sog. „trend indicator value“ zugrunde. Dabei wird versucht, den 
tatsächlichen Wert eines Waffensystems zu schätzen, unabhängig von dem in einem konkreten Geschäft tatsächlich 
vereinbarten Kaufpreis, da ansonsten Geschenke und überteuerte Angebote sowie Militärhilfen außer Betracht 
blieben. Zur Ermittlung dieses (fiktiven, aber die Bedeutung der Transaktion widerspiegelnden Preises) arbeitet 
SIPRI mit unterschiedlichen Schätzungen, Faustregeln und Vergleichsmaßstäben. 
53 IISS, The Military Balance 2008, S. 449. 
54 CRS Report for Congress, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1999-2006  vom 26.09.2007, 
Verfasser: Richard F. Grimmett. 
55 Nach der Terminologie des CRS-Berichts entspricht die Gruppe der „developing nations“ den Drittländern im 
Sinne des Rüstungsexportberichts, aber ohne Russland und europäische Länder. 
56 S. 64. 
57 Vgl. Fn. 18. 
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Gesamtgenehmigungswertes. Auf den weiteren Rängen folgen mit erheblichem Abstand 

Schweden, Italien, Spanien und die Niederlande. 

IV. Militärische Hilfen 

Wie in den Vorberichten mitgeteilt, wurden in der Vergangenheit – bis Mitte der neunziger Jahre 

– NATO-Ländern im Rahmen militärischer Hilfsprogramme kostenlos Rüstungsgüter zur 

Verfügung gestellt. Diese Programme sind ausgelaufen. Im Rahmen des 

Ausstattungshilfeprogramms der Bundesregierung für ausländische Streitkräfte ist die Lieferung 

von Waffen, Munition und Maschinen zu ihrer Herstellung ausgeschlossen. Damit sind diese 

Hilfen für den Rüstungsexportbericht nicht relevant. 

V. Rüstungskooperationen 

Regierungsvereinbarungen zu amtlichen Kooperationen sind in den allerwenigsten Fällen auch 

exportrelevant. Häufig betreffen sie die Zusammenarbeit im Bereich der Forschung oder der 

allgemeinen Technologie, aber auch Sachverhalte wie den gegenseitigen Austausch von 

Information.  
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Anlage 1 

Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen 
und sonstigen Rüstungsgütern  

In dem Bestreben, 

- ihre Rüstungsexportpolitik restriktiv zu gestalten, 
- im Rahmen der internationalen und gesetzlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik 

Deutschland den Export von Rüstungsgütern am Sicherheitsbedürfnis und 
außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik Deutschland zu orientieren, 

- durch seine Begrenzung und Kontrolle einen Beitrag zur Sicherung des Friedens, der 
Gewaltprävention, der Menschenrechte und einer nachhaltigen Entwicklung in der Welt 
zu leisten, 

- dementsprechend auch die Beschlüsse internationaler Institutionen zu berücksichtigen, die 
eine Beschränkung des internationalen Waffenhandels unter Abrüstungsgesichtspunkten 
anstreben, 

- darauf hinzuwirken, solchen Beschlüssen Rechtsverbindlichkeit auf internationaler Ebene, 
einschließlich auf europäischer Ebene, zu verleihen, 

hat die Bundesregierung ihre Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern wie folgt neu beschlossen:  

I. Allgemeine Prinzipien  

1. Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidungen nach dem Gesetz über die Kontrolle von 
Kriegswaffen (KWKG) und dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG) über Exporte von 
Kriegswaffen1 und sonstigen Rüstungsgütern2 in Übereinstimmung mit dem von dem Rat der 
Europäischen Union (EU) angenommenen ”Verhaltenskodex der Europäischen Union für 
Waffenausfuhren” vom 8. Juni 19983 bzw. etwaigen Folgeregelungen sowie den von der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 25. November 1993 
verabschiedeten ”Prinzipien zur Regelung des Transfers konventioneller Waffen”. Die 
Kriterien des EU-Verhaltenskodex sind integraler Bestandteil dieser Politischen Grundsätze. 
Soweit die nachfolgenden Grundsätze im Verhältnis zum EU-Verhaltenskodex restriktivere 
Maßstäbe vorsehen, haben sie Vorrang. 

2. Der Beachtung der Menschenrechte im Bestimmungs- und Endverbleibsland wird bei den 
Entscheidungen über Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern besonderes 
Gewicht beigemessen. 

3. Genehmigungen für Exporte von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden 
grundsätzlich nicht erteilt, wenn hinreichender Verdacht besteht, dass diese zur internen 
Repression im Sinne des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren oder zu sonstigen 

1 In der Kriegswaffenliste (Anlage zum KWKG) aufgeführte Waffen (komplette Waffen sowie als Waffen gesondert 
erfasste Teile). 
2 Waren des Abschnitts A in Teil I der Ausfuhrliste – Anlage zur AWV – mit Ausnahme der Kriegswaffen. 
3 als Anlage beigefügt. 
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fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden. Für 
diese Frage spielt die Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle. 

4. In eine solche Prüfung der Menschenrechtsfrage werden Feststellungen der EU, des 
Europarates, der Vereinten Nationen (VN), der OSZE und anderer internationaler Gremien 
einbezogen. Berichte von internationalen Menschenrechtsorganisationen werden ebenfalls 
berücksichtigt. 

5. Der Endverbleib der Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter ist in wirksamer Weise 
sicherzustellen.  

II. NATO-Länder4, EU-Mitgliedstaaten, NATO-gleichgestellte Länder5

1. Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in diese Länder hat sich an den 
Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Bündnisses und der 
EU zu orientieren. 

Er ist grundsätzlich nicht zu beschränken, es sei denn, dass aus besonderen politischen 
Gründen in Einzelfällen eine Beschränkung geboten ist. 

2. Kooperationen sollen im bündnis- und/oder europapolitischen Interesse liegen.  

 Bei Koproduktionen mit in Ziffer II. genannten Ländern, die Gegenstand von 
Regierungsvereinbarungen sind, werden diese rüstungsexportpolitischen Grundsätze soweit 
wie möglich verwirklicht. Dabei wird die Bundesregierung unter Beachtung ihres 
besonderen Interesses an Kooperationsfähigkeit auf Einwirkungsmöglichkeiten bei 
Exportvorhaben von Kooperationspartnern nicht verzichten (Ziffer II.3). 

3. Die exportpolitischen Konsequenzen einer Kooperation sind rechtzeitig vor Vereinbarung 
gemeinsam zu prüfen.  

In jedem Fall behält sich die Bundesregierung zur Durchsetzung ihrer 
rüstungsexportpolitischen Grundsätze vor, bestimmten Exportvorhaben des 
Kooperationspartners im Konsultationswege entgegenzutreten. Deshalb ist bei allen neu 
abzuschließenden Kooperationsvereinbarungen für den Fall des Exports durch das 
Partnerland grundsätzlich ein solches Konsultationsverfahren anzustreben, das der 
Bundesregierung die Möglichkeit gibt, Einwendungen wirksam geltend zu machen. Die 
Bundesregierung wird hierbei sorgfältig zwischen dem Kooperationsinteresse und dem 
Grundsatz einer restriktiven Rüstungsexportpolitik unter Berücksichtigung des 
Menschenrechtskriteriums abwägen.  

4. Vor Exporten von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, bei denen deutsche 
Zulieferungen Verwendung finden, prüfen AA, BMWi und BMVg unter Beteiligung des 

4 Geltungsbereich des NATO-Vertrages, Artikel 6. 
5 Australien, Japan, Neuseeland, Schweiz. 
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Bundeskanzleramtes, ob im konkreten Einzelfall die Voraussetzungen für die Einleitung von 
Konsultationen vorliegen.  

Einwendungen der Bundesregierung gegen die Verwendung deutscher Zulieferungen werden 
– in der Regel nach Bundessicherheitsrats-Befassung – z. B. in folgenden Fällen geltend 
gemacht:  

- Exporte in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind, sofern nicht 
ein Fall des Artikels 51 der VN-Charta vorliegt, 

- Exporte in Länder, in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder 
bestehende Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder 
verschärft würden, 

- Exporte, bei denen hinreichender Verdacht besteht, dass sie zur internen Repression im 
Sinne des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren oder zu sonstigen fortdauernden und 
systematischen Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden, 

- Exporte, durch die wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland 
gefährdet werden, 

- Exporte, welche die auswärtigen Beziehungen zu Drittländern so erheblich belasten 
würden, dass selbst das eigene Interesse an der Kooperation und an der Aufrechterhaltung 
guter Beziehungen zum Kooperationspartner zurückstehen muss.  

Einwendungen werden nicht erhoben, wenn direkte Exporte im Hinblick auf die unter Ziffer 
III. 4–7 angestellten Erwägungen voraussichtlich genehmigt würden.  

5. Für die Zusammenarbeit zwischen deutschen und Unternehmen der in Ziffer II. genannten 
Länder, die nicht Gegenstand von Regierungsvereinbarungen ist, sind Zulieferungen, 
entsprechend der Direktlieferung in diese Länder, unter Beachtung der allgemeinen 
Prinzipien grundsätzlich nicht zu beschränken. Die Bundesregierung wird jedoch in gleicher 
Weise wie bei Kooperationen, die Gegenstand von Regierungsvereinbarungen sind, auf 
Exporte aus industriellen Kooperationen Einfluss nehmen.  

Zu diesem Zweck wird sie verlangen, dass sich der deutsche Kooperationspartner bei 
Zulieferung von Teilen, die nach Umfang oder Bedeutung für eine Kriegswaffe wesentlich 
sind, vertraglich in die Lage versetzt, der Bundesregierung rechtzeitig die nötigen 
Informationen über Exportabsichten seiner Partner geben zu können und vertragliche 
Endverbleibsklauseln vorzusehen.  

6. Für deutsche Zulieferungen von Teilen (Einzelteilen oder Baugruppen), die Kriegswaffen 
oder sonstige Rüstungsgüter sind, ist das Kooperationspartnerland ausfuhrrechtlich Käufer- 
und Verbrauchsland. Wenn diese Teile durch festen Einbau in das Waffensystem integriert 
werden, begründet die Verarbeitung im Partnerland ausfuhrrechtlich einen neuen 
Warenursprung.  

III. Sonstige Länder  

1. Der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in andere als in Ziffer II. 
genannte Länder wird restriktiv gehandhabt. Er darf insbesondere nicht zum Aufbau 
zusätzlicher, exportspezifischer Kapazitäten führen. Die Bundesregierung wird von sich aus 
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keine privilegierenden Differenzierungen nach einzelnen Ländern oder Regionen vornehmen. 

2. Der Export von Kriegswaffen (nach KWKG und AWG genehmigungspflichtig) wird nicht 
genehmigt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere außen- oder sicherheitspolitische 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland unter Berücksichtigung der Bündnisinteressen für 
eine ausnahmsweise zu erteilende Genehmigung sprechen. Beschäftigungspolitische Gründe 
dürfen keine ausschlaggebende Rolle spielen. 

3. Für den Export sonstiger Rüstungsgüter (nach AWG genehmigungspflichtig) werden 
Genehmigungen nur erteilt, soweit die im Rahmen der Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts zu schützenden Belange der Sicherheit, des friedlichen 
Zusammenlebens der Völker oder der auswärtigen Beziehungen nicht gefährdet sind.  

In diesen Fällen überwiegen diese Schutzzwecke das volkswirtschaftliche Interesse im Sinne 
von § 3 Abs. 1 AWG. 

4. Genehmigungen für Exporte nach KWKG und/oder AWG kommen nicht in Betracht, wenn 
die innere Lage des betreffenden Landes dem entgegensteht, z. B. bei bewaffneten internen 
Auseinandersetzungen und bei hinreichendem Verdacht des Missbrauchs zu innerer 
Repression oder zu fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen. Für diese 
Frage spielt die Menschenrechtssituation im Empfängerland eine wichtige Rolle. 

5. Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen6 sonstigen Rüstungsgütern wird 
nicht genehmigt in Länder,  

- die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht,  
- in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder bestehende 

Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder verschärft 
würden.  

Lieferungen an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden oder bei denen 
eine Gefahr für den Ausbruch solcher Konflikte besteht, scheiden deshalb grundsätzlich aus, 
sofern nicht ein Fall des Artikels 51 der VN-Charta vorliegt.  

6. Bei der Entscheidung über die Genehmigung des Exports von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern wird berücksichtigt, ob die nachhaltige Entwicklung des Empfängerlandes 
durch unverhältnismäßige Rüstungsausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird. 

7. Ferner wird das bisherige Verhalten des Empfängerlandes im Hinblick auf 

- die Unterstützung oder Förderung des Terrorismus und der internationalen organisierten 
Kriminalität, 

- die Einhaltung internationaler Verpflichtungen, insbesondere des Gewaltverzichts, 
einschließlich der Verpflichtungen aufgrund des für internationale und nicht-
internationale Konflikte geltenden humanitären Völkerrechts, 

6 Anlagen und Unterlagen zur Herstellung von Kriegswaffen. 
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- die Übernahme von Verpflichtungen im Bereich der Nichtverbreitung sowie in anderen 
Bereichen der Rüstungskontrolle und der Abrüstung, insbesondere die Unterzeichnung, 
Ratifizierung und Durchführung der im EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren 
aufgeführten Rüstungskontroll- und Abrüstungsvereinbarungen, 

- seine Unterstützung des VN-Waffenregisters, 

berücksichtigt.  

IV. Sicherung des Endverbleibs  

1. Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern werden nur 
erteilt, wenn zuvor der Endverbleib dieser Güter im Endempfängerland sichergestellt ist. 
Dies setzt in der Regel eine entsprechende schriftliche Zusicherung des Endempfängers 
sowie weitere geeignete Dokumente voraus. 

2. Lieferungen von Kriegswaffen sowie sonstigen Rüstungsgütern, die nach Umfang oder 
Bedeutung für eine Kriegswaffe wesentlich sind, dürfen nur bei Vorliegen von amtlichen 
Endverbleibserklärungen, die ein Reexportverbot mit Erlaubnisvorbehalt enthalten, 
genehmigt werden. Dies gilt entsprechend für Exporte von kriegswaffennahen sonstigen 
Rüstungsgütern, die im Zusammenhang mit einer Lizenzvergabe stehen. Für die damit 
hergestellten Kriegswaffen sind wirksame Endverbleibsregelungen zur Voraussetzung zu 
machen.  

An die Fähigkeit des Empfängerlandes, wirksame Ausfuhrkontrollen durchzuführen, ist ein 
strenger Maßstab anzulegen.  

3. Kriegswaffen und kriegswaffennahe sonstige Rüstungsgüter dürfen nur mit dem schriftlichen 
Einverständnis der Bundesregierung in dritte Länder reexportiert bzw. im Sinne des EU-
Binnenmarktes verbracht werden. 

4. Ein Empfängerland, das entgegen einer abgegebenen Endverbleibserklärung den 
Weiterexport von Kriegswaffen oder kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern 
genehmigt oder einen ungenehmigten derartigen Export wissentlich nicht verhindert hat oder 
nicht sanktioniert, wird bis zur Beseitigung dieser Umstände grundsätzlich von einer 
Belieferung mit weiteren Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen Rüstungsgütern 
ausgeschlossen.  

V. Rüstungsexportbericht  

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag jährlich einen Rüstungsexportbericht vor, in 
dem die Umsetzung der Grundsätze der deutschen Rüstungsexportpolitik im abgelaufenen 
Kalenderjahr aufgezeigt sowie die von der Bundesregierung erteilten Exportgenehmigungen für 
Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
aufgeschlüsselt werden.  
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Anlage zu den ”Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegs- 
waffen und sonstigen Rüstungsgüter” vom 19. Januar 2000  

VERHALTENSKODEX DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR WAFFENAUSFUHREN  
angenommen vom Rat der EU am 8. Juni 1998  

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

UNTER ZUGRUNDELEGUNG der vom Europäischen Rat auf seinen Tagungen in Luxemburg 
und Lissabon in den Jahren 1991 und 1992 vereinbarten gemeinsamen Kriterien,  

IN ANERKENNUNG der besonderen Verantwortung der rüstungsexportierenden Länder,  

ENTSCHLOSSEN, hohe gemeinsame Maßstäbe zu setzen, die als Minimalstandards für die 
Verwaltungspraxis und die bei Exporten konventioneller Rüstungsgüter durch alle 
Mitgliedstaaten auszuübende Zurückhaltung anzusehen sind, und zur Verstärkung des 
Austausches relevanter Informationen mit dem Ziel, größere Transparenz zur erreichen,  

ENTSCHLOSSEN, die Ausfuhr von Ausrüstung zu verhindern, die zu interner Repression oder 
internationaler Aggression eingesetzt werden oder zu regionaler Instabilität beitragen könnte,  

IN DEM WUNSCH, im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) ihre 
Zusammenarbeit zu verstärken und ihre Konvergenz auf dem Gebiet der Ausfuhr konventioneller 
Rüstungsgüter zu fördern,  

IN KENNTNIS ergänzender Maßnahmen gegen illegale Transfers, getroffen durch das EU-
Programm zur Verhütung und Bekämpfung des illegalen Handels mit konventionellen Waffen,  

IN ANERKENNUNG des Wunsches von Mitgliedstaaten, eine Rüstungsindustrie als Teil ihrer 
industriellen Basis wie auch ihrer Verteidigungsanstrengungen aufrechtzuerhalten,  

IN ANERKENNUNG der Tatsache, dass Staaten ein Recht haben, im Einklang mit dem von der 
VN-Charta anerkannten Recht auf Selbstverteidigung, die Mittel zu Selbstverteidigung zu 
exportieren,  

HAT folgenden Verhaltenskodex sowie folgende operative Bestimmungen ANGENOMMEN:  

KRITERIUM EINS  

Die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, insbesondere der vom 
VN-Sicherheitsrat und der von der Gemeinschaft verhängten Sanktionen, der Übereinkünfte über 
Nichtverbreitung und andere Sachbereiche sowie sonstiger internationaler Verpflichtungen  

Eine Ausfuhrgenehmigung sollte verweigert werden, wenn ihre Erteilung im Widerspruch stünde 
unter anderem zu:  

a) den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten sowie ihren Verpflichtungen zur 
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Durchsetzung von VN-, OSZE- und EU-Waffenembargos; 

b) den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus dem Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen, dem Übereinkommen über biologische und Toxinwaffen 
und dem Chemiewaffenübereinkommen; 

c) den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der Australischen Gruppe, des 
Trägertechnologie-Kontrollregimes, der Gruppe der Kernmaterial-Lieferländer und des 
Wassenaar-Arrangements; 

d) der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, keinerlei Antipersonenminen auszuführen.  

KRITERIUM ZWEI  

Achtung der Menschenrechte im Endbestimmungsland  

Die Mitgliedstaaten werden, nachdem sie eine Bewertung der Haltung des Empfängerlandes zu 
den einschlägigen Grundsätzen in den Menschenrechtsübereinkünften vorgenommen haben,  

a) keine Ausfuhrgenehmigung erteilen, wenn eindeutig das Risiko besteht, dass das zur Ausfuhr 
bestimmte Gerät zur internen Repression benutzt werden könnte; 

b) besondere Vorsicht und Wachsamkeit bei der von Fall zu Fall und unter Berücksichtigung 
der Art der Ausrüstung erfolgenden Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen an Länder walten 
zu lassen, in denen von den zuständigen Gremien der VN, des Europarates oder der EU 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen festgestellt wurden.  

Für diese Zwecke wird Ausrüstung, die zu interner Repression benutzt werden könnte, unter 
anderem solche oder vergleichbare Ausrüstung umfassen, die vom angegebenen Endverwender 
nachweislich zu interner Repression benutzt worden ist oder bei der Grund zur Annahme besteht, 
dass sie an der angegebenen Endverwendung bzw, am angegebenen Endverwender vorbeigeleitet 
wird und zu interner Repression genutzt wird. Entsprechend dem operativen Paragraphen 1 dieses 
Verhaltenskodex wird die Art der Ausrüstung sorgfältig geprüft werden, insbesondere wenn ihre 
Verwendung für Zwecke der inneren Sicherheit beabsichtigt ist. Interne Repression umfasst unter 
anderem Folter sowie andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, das Verschwindenlassen von 
Personen, willkürliche Verhaftungen und andere schwere Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, wie sie in den einschlägigen Menschenrechtsübereinkünften, einschließlich der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und des Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte, niedergelegt sind.  

KRITERIUM DREI  

Die innere Lage im Endbestimmungsland, als Ergebnis von Spannungen oder bewaffneter 
Konflikte  
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Die Mitgliedstaaten werden keine Ausfuhren genehmigen, die im Endbestimmungsland 
bewaffnete Konflikte heraufbeschwören bzw. verlängern oder bestehende Spannungen oder 
Konflikte verschärfen würden.  

KRITERIUM VIER  

Erhalt von Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region  

Die Mitgliedstaaten werden keine Ausfuhrgenehmigung erteilen, wenn eindeutig das Risiko 
besteht, dass der angegebene Empfänger das zur Ausfuhr bestimmte Gerät zu aggressiven 
Zwecken gegen ein anderes Land oder zur gewaltsamen Durchsetzung eines Gebietsanspruchs 
benutzen würde.  

Bei Abwägung dieser Risiken berücksichtigen die Mitgliedstaaten unter anderem  

a) das Bestehen oder die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konfliktes zwischen dem 
Empfängerland und einem anderen Land; 

b) Ansprüche auf das Hoheitsgebiet eines Nachbarlandes, deren gewaltsame Durchsetzung das 
Empfängerland in der Vergangenheit versucht bzw. angedroht hat; 

c) ob die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Ausrüstung anders als für die legitime nationale 
Sicherheit und die Verteidigung des Empfängerlandes verwendet wird; 

d) das Erfordernis, die regionale Stabilität nicht wesentlich zu beeinträchtigen.  

KRITERIUM FÜNF  

Die nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und der Gebiete, deren Außenbeziehungen in die 
Zuständigkeit eines Mitgliedstaates fallen, sowie die nationale Sicherheit von befreundeten und 
verbündeten Ländern  

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen: 

a) die möglichen Auswirkungen der geplanten Ausfuhr auf ihre Verteidigungs- und 
Sicherheitsinteressen sowie auf diejenigen von befreundeten Ländern, Verbündeten und 
anderen Mitgliedstaaten, wobei sie anerkennen, dass hierdurch die Berücksichtigung der 
Kriterien zur Achtung der Menschenrechte und über die Aufrechterhaltung von Frieden, 
Sicherheit und Stabilität in einer Region nicht beeinträchtigt werden darf; 

b) die Gefahr der Verwendung der betreffenden Güter gegen ihre eigenen Streitkräfte oder die 
von befreundeten Ländern, Verbündeten oder anderen Mitgliedstaaten; 

c) die Gefahr des ”reverse engineering” oder eines unbeabsichtigten Technologietransfers.  

KRITERIUM SECHS  
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Das Verhalten des Käuferlandes gegenüber der internationalen Gemeinschaft, insbesondere was 
seine Haltung zum Terrorismus, die Art der von ihm eingegangenen Bündnisse und die 
Einhaltung des Völkerrechts anbelangt  

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter anderem das bisherige Verhalten des Käuferlandes in 
Bezug auf: 

a) seine Unterstützung oder Förderung des Terrorismus und der internationalen organisierten 
Kriminalität; 

b) seine Einhaltung internationaler Verpflichtungen, insbesondere hinsichtlich der 
Nichtanwendung von Gewalt, einschließlich der Verpflichtungen aufgrund des für 
internationale und nicht-internationale Konflikte geltenden humanitären Völkerrechts; 

c) seine Verpflichtung zur Nichtverbreitung und andere Bereiche der Rüstungskontrolle und der 
Abrüstung, insbesondere die Unterzeichnung, Ratifizierung und Durchführung der in 
Kriterium Eins unter Buchstabe b aufgeführten einschlägigen Rüstungskontroll- und 
Abrüstungsvereinbarungen.  

KRITERIUM SIEBEN  

Das Risiko der Umleitung der Ausrüstung im Käuferland oder der Wiederausfuhr unter 
unerwünschten Bedingungen  

Bei der Beurteilung der Auswirkung der beabsichtigten Ausfuhr auf das Einfuhrland und des 
Risikos, dass ausgeführte Güter auf Umwegen zu einem unerwünschten Endverwender gelangen 
könnten, wird Folgendes berücksichtigt:  

a) die legitimen Interessen der Verteidigung und der inneren Sicherheit des Empfängerlandes, 
einschließlich jeder Beteiligung an VN- oder anderen friedenserhaltenden Maßnahmen; 

b) die technische Fähigkeit des Empfängerlandes, die Ausrüstung zu benutzen; 

c) die Fähigkeit des Empfängerlandes, wirksame Ausfuhrkontrollen durchzuführen; 

d) das Risiko, dass die Waffen wiederausgeführt werden oder zu terroristischen Vereinigungen 
umgeleitet werden (in diesem Zusammenhang wäre bei Ausrüstung zur 
Terrorismusbekämpfung eine besonders sorgfältige Prüfung angebracht).  

KRITERIUM ACHT  

Die Vereinbarkeit der Rüstungsexporte mit der technischen und wirtschaftlichen Kapazität des 
Empfängerlandes, unter der Berücksichtung, dass es wünschenswert ist, dass Staaten ihren 
legitimen Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnissen mit dem geringstmöglichen Abzweigen 
von menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen für Rüstungszwecke entsprechen  

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen, im Lichte von Informationen aus einschlägigen Quellen, 
wie Berichten von UNDP, Weltbank, IWF und OECD, ob der geplante Export die tragfähige 
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Entwicklung des Empfängerlandes ernsthaft beeinträchtigen würde. Sie prüfen in diesem 
Zusammenhang die relative Bedeutung der Rüstungs- und der Sozialausgaben des 
Empfängerlandes und berücksichtigen dabei auch jedwede EU- oder bilaterale Hilfe.  

OPERATIVE BESTIMMUNGEN  

1. Jeder EU-Mitliedstaat prüft die ihm vorgelegten Anträge auf Ausfuhrgenehmigung für 
militärische Ausrüstung in jedem Einzelfall anhand der Vorschriften des Verhaltenskodex. 

2. Dieser Kodex lässt das Recht der Mitgliedstaaten, auf nationaler Ebene eine restriktivere 
Politik zu verfolgen, unberührt. 

3. Die Mitgliedstaaten teilen auf diplomatischen Wege Einzelheiten zu den abgelehnten 
Ausfuhranträgen mit, die in Übereinstimmung mit dem Verhaltenkodex für militärische 
Ausrüstung verweigert werden, und fügen eine Begründung bei, warum die Genehmigung 
verweigert wurde. Die mitzuteilenden Einzelangaben sind in dem Mustervordruck in der 
Anlage1 enthalten. Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung erteilt, die von einem anderen 
Mitgliedstaat bzw. anderen Mitgliedstaaten innerhalb der letzten drei Jahre für eine im 
Wesentlichen gleichartige Transaktion verweigert worden ist, konsultiert er zunächst den 
bzw. die Mitgliedstaaten, die die Genehmigung verweigert haben. Falls der betreffende 
Mitgliedstaat im Anschluss an die Konsultationen dennoch beschließt, die Genehmigung zu 
erteilen, teilt er dies dem bzw. den Mitgliedstaaten, die die Genehmigung ursprünglich ver- 
weigert haben, mit und erläutert ausführlich seine Gründe. 

Die Entscheidung über den Transfer bzw. die Verweigerung des Transfers von militärischer 
Ausrüstung bleibt im Ermessen eines jeden Mitgliedstaates. Als Ablehnung einer 
Genehmigung ist anzusehen, wenn der Mitgliedstaat die Genehmigung des tatsächlichen 
Verkaufs oder der konkreten Ausfuhr der betreffenden militärischen Ausrüstung abgelehnt 
hat und es andernfalls zu einem Verkauf oder Abschluss des betreffenden Vertrags 
gekommen wäre. Für diese Zwecke kann eine notifizierbare Ablehnung, im Einklang mit 
nationalen Verfahren, auch die Ablehnung einer Genehmigung für die Aufnahme von 
Verhandlungen oder ein abschlägiger Bescheid auf eine förmliche Voranfrage zu einem 
bestimmten Auftrag sein. 

4. Die EU-Mitgliedstaaten behandeln derartige Ablehnungen und die entsprechenden 
Konsultationen vertraulich und ziehen daraus keine wirtschaftlichen Vorteile. 

5. Die Mitgliedstaaten arbeiten auf die baldige Annahme einer gemeinsamen Liste der vom 
Verhaltenskodex erfassten militärischen Ausrüstung hin, die sich auf entsprechende 
nationale und internationale Listen stützt. Bis zur Annahme einer solchen gemeinsamen Liste 
erfolgt die Ariwendung des Verhaltenskodex auf der Grundlage nationaler Kontrolllisten, in 
die, soweit zweckmäßig, Bestandteile einschlägiger internationaler Listen einbezogen 
werden. 

6. Die in diesem Kodex aufgeführten Kriterien und das unter Paragraph 3 der Operativen 
Bestimmungen vorgesehene Konsultationsverfahren gelten auch für die in Anhang 1 des 

1 Nicht abgedruckt. 

70

Beschlusses 94/942/GASP des Rates2 aufgeführten Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass Endempfänger solcher 
Ausrüstung die Streitkräfte oder internen Sicherheitskräfte oder ähnliche Einheiten des 
Empfängerlandes sein werden. 

7. Damit der Verhaltenskodex den größtmöglichen Nutzeffekt erhält, werden die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der GASP tätig werden, um ihre Zusammenarbeit zu verstärken 
und ihre Konvergenz im Bereich der Ausfuhr konventioneller Waffen fördern. 

8. Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitgliedstaaten jährlich vertraulich einen Bericht 
über seine Rüstungsexporte und seine Durchführung des Verhaltenskodex. Diese Berichte 
werden auf einer jährlichen Tagung im Rahmen der GASP erörtert. Auf dieser Tagung 
werden auch die Funktionsweise des Verhaltenskodex überprüft, etwa erforderliche 
Verbesserungen ermittelt und dem Rat ein konsolidierter Bericht übermittelt, der auf 
Beiträgen der Mitgliedstaaten aufbaut. 

9. Die Mitgliedstaaten beurteilen, sofern geboten, gemeinsam im Rahmen der GASP anhand 
der Grundsätze und Kriterien des Verhaltenskodex die Lage potenzieller oder tatsächlicher 
Empfänger von Rüstungsausfuhren aus Mitgliedstaaten. 

10. Es wird anerkannt, dass die Mitgliedstaaten, soweit geboten, die Auswirkungen geplanter 
Ausfuhren auf ihre wirtschaftlichen, sozialen, kommerziellen und industriellen Interessen 
berücksichtigen können, diese Faktoren jedoch die Anwendung der oben angeführten 
Kriterien nicht beeinträchtigen werden. 

11. Die Mitgliedstaaten werden sich nach Kräften dafür einsetzen, andere rüstungsexportierende 
Staaten zu ermutigen, sich den Grundsätzen dieses Verhaltenskodex anzuschließen. 

12. Der Verhaltenskodex und die Operativen Bestimmungen ersetzen alle bisherigen 
Ausführungen zu den gemeinsamen Kriterien von 1991 und 1992.  

2 ABl. EG Nr. L 367 vom 31. Dezember 1994, S. 8. Zuletzt geändert durch den Beschluss 98/232/CFSP (ABl. EG 
Nr. L 92 vom 25. März 1998, S. 1). 
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Anlage 2a 
Ausfuhrliste

Teil I 

A Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial 

Anmerkung: Chemikalien werden mit Namen und CAS-Nummer (CAS= Chemical Abstract Service) 
aufgeführt. Chemikalien mit gleichen Strukturformeln (einschließlich Hydraten) werden 
unabhängig von Namen oder CAS-Nummer erfasst. CAS-Nummern werden angegeben, 
um die Bestimmung zu erleichtern, ob eine Chemikalie oder Mischung unabhängig von 
ihrer Benennung erfasst wird. CAS-Nummern können nicht als einziges 
Identifikationskriterium verwendet werden, da verschiedene Formen (z.B. Enantiomere) 
einer erfassten Chemikalie verschiedene CAS-Nummern haben und Mischungen, die 
eine erfasste Chemikalie enthalten, ebenfalls verschiedene CAS-Nummern haben 
können. 

0001 Handfeuerwaffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber kleiner als 20 mm, andere Handfeuerwaffen und 
Maschinenwaffen mit einem Kaliber von 12,7 mm oder kleiner und Zubehör, geeignet hierfür, wie 
folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 

a) Gewehre, Karabiner, Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen und Maschinengewehre; 

Anmerkung: Unternummer 0001a erfasst nicht folgende Waffen:
1. Musketen, Gewehre und Karabiner, die vor 1938 hergestellt wurden, 
2. Reproduktionen von Musketen, Gewehren und Karabinern, deren Origi-

nale vor 1890 hergestellt wurden, 
3. Revolver, Pistolen und Maschinenwaffen, die vor 1890 hergestellt wur-

den, und ihre Reproduktionen. 

b) Waffen mit glattem Lauf (Flinten) wie folgt: 
1. Waffen mit glattem Lauf, besonders konstruiert für militärische Zwecke, 
2. andere Waffen mit glattem Lauf wie folgt: 

a) Vollautomaten, 
b) Halbautomaten oder Repetierer; 

c) Waffen, die hülsenlose Munition verwenden; 

d) Schalldämpfer, spezielle Rohrwaffen-Lafetten, Ladestreifen und Mündungsfeuerdämpfer für 
die von Unternummern 0001a, 0001b und 0001c erfassten Waffen und besonders für mili-
tärische Zwecke konstruierte Waffenzielgeräte; 

Anmerkungen zu Unternummern 0001a bis 0001d:
1. Die Unternummer 0001b2b erfasst nur Waffen mit glattem Lauf, die vor dem Nachladen 

mehr als drei Schüsse abgeben können. 
2. Die Unternummern 0001a bis 0001c erfassen nicht für Exerziermunition besonders 

konstruierte Waffen, die keine von Nummer 0003 erfasste Munition verschießen können. 
3. Die Unternummern 0001a bis 0001c erfassen Waffen für Randfeuer-Hülsenpatronen nur 

dann, wenn sie vollautomatisch sind. 
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0002 Waffen mit glattem Lauf mit einem Kaliber von 20 mm oder größer, andere Bewaffnung oder Waffen 
mit einem Kaliber größer als 12,7 mm, Werfer und Zubehör wie folgt sowie besonders konstruierte 
Bestandteile hierfür: 

a) Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser, Panzerabwehrwaffen, sonstige Feuerwaffen, 
Einrichtungen zum Abfeuern von Geschossen und Raketen, militärische Flammenwerfer, 
rückstoßfreie Waffen und Tarnvorrichtungen (signature reduction devices) hierfür; 

Anmerkung: Unternummer 0002a schließt Injektoren, Messgeräte, Speichertanks und be-
sonders konstruierte Bestandteile für den Einsatz von flüssigen Treib-
ladungen für einen der von Unternummer 0002a erfassten Ausrüstungs-
gegenstände ein. 

b) militärische Nebel- und Gaswerfer, militärische pyrotechnische Werfer oder Generatoren; 

Anmerkung: Unternummer 0002b erfasst nicht Signalpistolen. 

c) Waffenzielgeräte, besonders konstruiert für die von Unternummer 0002a erfassten Waffen. 

0003 Munition und Zünderstellvorrichtungen wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 

a) Munition für die von Nummer 0001, 0002 oder 0012 erfassten Waffen; 

b) Zünderstellvorrichtungen, besonders konstruiert für die von Unternummer 0003a erfasste 
Munition. 

Anmerkung 1: Besonders konstruierte Bestandteile schließen ein: 
a) Metall- oder Kunststoffbestandteile, z.B. Ambosse in Zündhütchen, Geschoss-

mäntel, Patronengurtglieder, Führungsringe und andere Munitionsbestandteile 
aus Metall, 

b) Sicherungseinrichtungen, Zünder, Sensoren und Anzündvorrichtungen, 
c) Stromquellen für die einmalige Abgabe einer hohen Leistung, 
d) Treibladungen, Treibladungspulver und abbrennbare Hülsen für Treibladungen, 
e) Submunition einschließlich Bomblets, Minelets und endphasengelenkter Ge-

schosse.

Anmerkung 2: Unternummer 0003a erfasst nicht Munition ohne Geschoss (Manövermunition) und 
Exerziermunition mit gelochter Pulverkammer.

Anmerkung 3: Unternummer 0003a erfasst nicht Patronen, besonders konstruiert für einen der 
folgenden Zwecke: 
a) Signalmunition, 
b) Vogelschreck-Munition (bird scaring) oder
c) Munition zum Anzünden von Gasfackeln an Ölquellen. 

Anmerkung 4: Unternummer 0003a erfasst nicht Randfeuer-Hülsenpatronen des Kalibers .22. 
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0004 Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper, andere Sprengkörper und Sprengladungen sowie zugehörige 
Ausrüstung und Zubehör wie folgt, besonders konstruiert für militärische Zwecke, und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür: 

Anmerkung: Lenk- und Navigationsausrüstung siehe Nummer 0011a, Anmerkung 7. 

a) Bomben, Torpedos, Granaten, Rauch- und Nebelbüchsen, Raketen, Minen, Flugkörper, 
Wasserbomben, Sprengkörper-Ladungen, -Vorrichtungen und Zubehör, "pyrotechnische" 
Munition, Patronen und Simulatoren (d.h. Ausrüstung, welche die Eigenschaften einer der von 
Unternummer 0004a erfassten Waren simuliert); 

Anmerkung: Unternummer 0004a schließt ein: 
1. Rauch- und Nebelgranaten, Feuerbomben, Brandbomben und Spreng-

körper, 
2. Antriebsdüsen für Flugkörper und Bugspitzen für Wiedereintrittskörper. 

b) Ausrüstung, besonders konstruiert für das Handhaben, Überwachen, Scharfmachen, Stromver-
sorgen bei einmaliger Abgabe einer hohen Leistung, Abfeuern, Legen, Räumen, Ausstoßen, 
Täuschen, Stören, Zünden oder Orten der von Unternummer 0004a erfassten Waren. 

Anmerkung: Unternummer 0004b schließt ein: 
1. fahrbare Gasverflüssigungsanlagen mit einer Produktionskapazität von 

mindestens 1 t Flüssiggas pro Tag, 
2. schwimmfähige elektrisch leitende Kabel zum Räumen magnetischer 

Minen.

Technische Anmerkung:
Tragbare Geräte, die durch ihre Konstruktion ausschließlich auf die Ortung von metallischen 
Gegenständen begrenzt und zur Unterscheidung zwischen Minen und anderen metallischen 
Gegenständen ungeeignet sind, werden nicht als besonders konstruiert für die Ortung der von 
Unternummer 0004a erfassten Waren angesehen. 

0005 Feuerleiteinrichtungen, zugehörige Überwachungs- und Alarmierungsausrüstung sowie verwandte 
Systeme, Prüf- oder Justierausrüstung und Ausrüstung für Gegenmaßnahmen wie folgt, besonders 
konstruiert für militärische Zwecke, sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstru-
iertes Zubehör hierfür: 

a) Waffenzielgeräte, die nicht von Unternummer 0001d oder 0002c erfasst werden, Bombenziel-
rechner, Rohrwaffenrichtgeräte und Waffensteuersysteme; 

b) Zielerfassungs-, Zielzuordnungs-, Zielentfernungsmess-, Zielüberwachungs- oder Zielver-
folgungssysteme, Ortungs-, Datenverknüpfungs (data fusion)-, Erkennungs- oder Identifizie-
rungs-Vorrichtungen und Ausrüstung zur Sensorintegration (sensor integration equipment); 

c) Ausrüstung für Gegenmaßnahmen gegen die von Unternummer 0005a oder 0005b erfasste 
Ausrüstung; 

d) Prüf- oder Justierausrüstung, besonders konstruiert für die Instandsetzung oder Wartung der 
von Unternummer 0005a oder 0005b erfassten Ausrüstung. 
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0006 Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür wie folgt: 

Anmerkung: Lenk- und Navigationsausrüstung siehe Nummer 0011a, Anmerkung 7. 

a) Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert oder geändert für militärische 
Zwecke; 

Technische Anmerkung:
´Landfahrzeuge´ im Sinne der Unternummer 0006a schließen auch Anhänger ein. 

b) geländegängige Fahrzeuge mit Allradantrieb, die nicht von Unternummer 0006a erfasst 
werden, die mit metallischen oder nicht-metallischen Werkstoffen hergestellt oder ausgerüstet 
wurden, um einen ballistischen Schutz zu bewirken. 

Anmerkung 1: Unternummer 0006a schließt ein: 
a) Panzer und andere militärische bewaffnete Fahrzeuge und militärische Fahr-

zeuge, ausgestattet mit Lafetten oder Ausrüstung zum Minenlegen oder zum Star-
ten der von Nummer 0004 erfassten Waffen, 

b) gepanzerte Fahrzeuge, 
c) amphibische und tiefwatfähige Fahrzeuge, 
d) Bergungsfahrzeuge und Fahrzeuge zum Befördern und Schleppen von Munition 

oder Waffensystemen und zugehörige Ladesysteme.  

Anmerkung 2: Die Änderung eines Landfahrzeuges für militärische Zwecke, erfasst von Unter-
nummer 0006a, bedeutet eine bauliche, elektrische oder mechanische Änderung, die 
ein oder mehrere besonders konstruierte militärische Bestandteile betrifft. Solche 
Bestandteile schließen ein: 
a) Luftreifendecken in beschussfester oder bei abgelassener Luft fahrtauglicher 

Spezialbauart, 
b) Reifendruck-Regelvorrichtungen, die aus dem Inneren des fahrenden Fahrzeugs 

bedient werden können, 
c) Panzerschutz von wichtigen Teilen (z.B. Kraftstofftanks oder Fahrzeugkabinen), 
d) besondere Verstärkungen oder Lafetten für die Aufnahme von Waffen, 
e) Tarnbeleuchtung, 
f) Mehrfarben-Tarnlackierung des Fahrzeuges. 

Anmerkung 3: Nummer 0006 erfasst keine zivilen Sonderschutzlimousinen und Werttransporter mit 
Schutzpanzerung. 

Anmerkung 4: Nummer 0006 erfasst nicht die folgenden militärischen Bestandteile: 
a) Gewehr- bzw. Waffenhalterungen, 
b) Tarnnetzhalterungen, 
c) NATO-Kupplungen, 
d) Dachluken, rund mit schwenk- oder klappbarem Deckel. 

Ergänzende Anmerkung:
Siehe auch Unternummer 0013a und Teil I C, Nummer 9A991. 
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0007 Chemische oder biologische Agenzien, "Reizstoffe", radioaktive Stoffe, zugehörige Ausrüstung, Be-
standteile und Materialien wie folgt: 

a) Biologische Agenzien und radioaktive Stoffe "für den Kriegsgebrauch" (zur Außergefechtset-
zung von Menschen oder Tieren, zur Funktionsbeeinträchtigung von Geräten oder zur Vernich-
tung von Ernten oder der Umwelt) und chemische Kampfstoffe einschließlich: 
1. Nervenkampfstoffe: 

a) Alkyl(R1)phosphonsäure-alkyl(R2)ester-fluoride (R1 = Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder 
Isopropyl-) (R2 = Alkyl- oder Cycloalkyl, cn = c1 bis c10), wie: 
Sarin (GB): Methylphosphonsäure-isopropylesterfluorid (CAS-Nr. 107-44-8) und
Soman (GD): Methylphosphonsäurepinakolylesterfluorid (CAS-Nr. 96-64-0), 

b) Phosphorsäure-dialkyl(R1, R2)amid-cyanid-alkyl (R3)ester (R1, R2 = Methyl-, Ethyl-, 
n-Propyl- oder Isopropyl-) (R3 = Alkyl- oder Cycloalkyl-, cn = c1 bis c10), wie: 
Tabun (GA): Phosphorsäuredimethylamid-cyanid-ethylester (CAS-Nr. 77-81-6), 

c) Alkyl(R1)thiolphosphonsäure-S-(2-dialkyl(R3, R4) aminoethyl)-alkyl(R2) ester (R2 = H, 
Alkyl- oder Cycloalkyl-, cn = c1 bis c10) (R1, R3, R4 = Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder 
Isopropyl-) oder entsprechend alkylierte bzw. protonierte Salze, wie: 
VX: Methylthiolphosphonsäure-S-(2-diisopropylaminoethyl)-ethylester (CAS-Nr. 
50782-69-9); 

2. Hautkampfstoffe: 
a) Schwefelloste, wie: 

1. 2-Chlorethylchlormethylsulfid (CAS-Nr. 2625-76-5), 
2. Bis(2-chlorethyl)-sulfid (CAS-Nr. 505-60-2),  
3. Bis(2-chlorethylthio)-methan (CAS-Nr. 63869-13-6), 
4. 1,2-Bis(2-chlorethylthio)-ethan (CAS-Nr. 3563-36-8), 
5. 1,3-Bis(2-chlorethylthio)-n-propan (CAS-Nr. 63905-10-2), 
6. 1,4-Bis(2-chlorethylthio)-n-butan, 
7. 1,5-Bis(2-chlorethylthio)-n-pentan, 
8. Bis-(2-chlorethylthiomethyl)-ether, 
9. Bis-(2-chlorethylthioethyl)-ether (CAS-Nr. 63918-89-8), 

b) Lewisite, wie: 
1. 2-Chlorvinyldichlorarsin (CAS-Nr. 541-25-3),  
2. Bis(2-chlorvinyl)-chlorarsin (CAS-Nr. 40334-69-8), 
3. Tris(2-chlorvinyl)-arsin (CAS-Nr. 40334-70-1), 

c) Stickstoffloste, wie: 
1. HN1: N-Ethyl-bis(2-chlorethyl)-amin (CAS-Nr. 538-07-8), 
2. HN2: N-Methyl-bis(2-chlorethyl)-amin (CAS-Nr. 51-75-2), 
3. HN3: Tris-(2-chlorethyl)-amin (CAS-Nr. 555-77-1), 

3. Psychokampfstoffe, wie: 
a) BZ: 3-Chinuclidinylbenzilat (CAS-Nr. 6581-06-2), 

4. Entlaubungsmittel, wie: 
a) Butyl-(2-Chlor-4-Fluor-phenoxy-)acetat (LNF), 
b) 2,4,5-trichlorphenoxyessigsäure gemischt mit 2,4-dichlorphenoxyessigsäure (Agent 

Orange); 

b) Komponenten für Binärkampfstoffe und Schlüsselvorprodukte wie folgt: 
1. Alkyl(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl-) phosphonsäuredifluoride wie: 

DF: Methyl-phosphonsäuredifluorid (CAS-Nr. 676-99-3), 
2. Alkyl(R1)phosphonigsäure-O-2-dialkyl(R3,R4) aminoethyl-alkyl(R2)ester (R1, R3, R4 = 

Methyl-, Ethyl-, n-Propyl-, Isopropyl-) (R2 = H, Alkyl- oder Cycloalkyl-, Cn = C1 bis 
C10) und entsprechend alkylierte oder protonierte Salze wie:
QL: Methylphosphonigsäure-O-(2-diisopropylamino-ethyl)-ethylester (CAS-Nr. 57856-
11-8), 

3. Chlorsarin: Methylphosphonsäure-isopropylester-chlorid (CAS-Nr. 1445-76-7), 
4. Chlorsoman: Methylphosphonsäure-pinakolylester-chlorid (CAS-Nr. 7040-57-5); 
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c) "Reizstoffe", chemisch wirksame Komponenten und Kombinationen davon einschließlich: 
1. CA: Brombenzylcyanid (CAS-Nr. 5798-79-8), 
2. CS: o-Chlorbenzylidenmalonsäuredinitril (CAS-Nr. 2698-41-1), 
3. CN: �-Chloracetophenon (CAS-Nr. 532-27-4), 
4. CR: Dibenz(b,f)-1,4-oxazepin (CAS-Nr. 257-07-8); 

Anmerkung: Unternummer 0007c erfasst nicht chemisch wirksame Komponenten und 
Kombinationen davon, gekennzeichnet und abgepackt für die Herstellung von 
Nahrungsmitteln oder für medizinische Zwecke. 

d) Ausrüstung, besonders konstruiert oder modifiziert für militärische Zwecke, zum Ausbringen 
einer der folgenden Materialien oder Agenzien oder eines der folgenden Stoffe und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür: 
1. Materialien oder Agenzien, die von Unternummer 0007a oder 0007c erfasst werden, 

oder
2. chemische Kampfstoffe, gebildet aus Komponenten für Binärkampfstoffe oder Schlüs-

selvorprodukten, die von Unternummer 0007b erfasst werden; 

e) Schutz- und Dekontaminationsausrüstung, besonders konstruierte Bestandteile hierfür, und 
besonders formulierte Mischungen von Chemikalien wie folgt: 
1. Ausrüstung, besonders konstruiert oder modifiziert für militärische Zwecke, zur 

Abwehr der von Unternummer 0007a oder 0007c erfassten Materialien, und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür, 

2. Ausrüstung, besonders konstruiert oder modifiziert für militärische Zwecke, zur 
Dekontamination von Objekten oder Gelände, kontaminiert mit von Unternummer 
0007a erfassten Materialien, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür, 

3. Mischungen von Chemikalien, besonders entwickelt/formuliert zur Dekontamination 
von Objekten oder Gelände, kontaminiert mit von Unternummer 0007a erfassten 
Materialien; 

Anmerkung: Unternummer 0007e1 schließt ein: 
a) Luftreinigungsanlagen, besonders konstruiert oder hergerichtet zum 

Filtern von radioaktiven , biologischen oder chemischen Stoffen; 
b) Schutzkleidung. 

Ergänzende Anmerkung:
Zivilschutzmasken, Schutzausrüstung und Dekontaminationsausrüstung: Siehe Teil 1 C, 
Nummer 1A004. 

f) Ausrüstung, besonders konstruiert oder modifiziert für militärische Zwecke, zur Feststellung 
oder Identifizierung der von Unternummer 0007a oder 0007c erfassten Materialien, und 
besonders konstruierte Bestandteile hierfür; 

Anmerkung: Unternummer 0007f erfasst nicht Strahlendosimeter für den persönlichen Ge-
brauch. 

g) "Biopolymere", besonders entwickelt oder aufgebaut für die Feststellung oder Identifizierung 
der von Unternummer 0007a erfassten chemischen Kampfstoffe und spezifische Zellkulturen 
zu ihrer Herstellung; 
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h) "Biokatalysatoren" für die Dekontamination und den Abbau chemischer Kampfstoffe und bio-
logische Systeme hierfür, wie folgt: 
1. "Biokatalysatoren", besonders entwickelt für die Dekontamination und den Abbau der 

von Unternummer 0007a erfassten chemischen Kampfstoffe, die durch gezielte Labor-
auslese oder genetische Manipulation biologischer Systeme erzeugt werden, 

2. biologische Systeme wie folgt: 
"Expressions-Vektoren", Viren oder Zellkulturen, die eine spezifische genetische Infor-
mation zur Herstellung der von Unternummer 0007h1 erfassten "Biokatalysatoren" 
enthalten. 

Anmerkung 1: Unternummern 0007a und 0007c erfassen nicht: 
a) Chlorcyan (CAS-Nr. 506-77-4), 
b) Cyanwasserstoffsäure (CAS-Nr. 74-90-8), 
c) Chlor (CAS-Nr. 7782-50-5), 
d) Carbonylchlorid (Phosgen) (CAS-Nr. 75-44-5), 
e) Perchlorameisensäuremethylester (Diphosgen) (CAS-Nr. 503-38-8), 
f) nicht belegt, 
g) Xylylbromide, ortho: (CAS-Nr. 89-92-9), meta: (CAS-Nr. 620-13-3), para: (CAS-

Nr. 104-81-4), 
h) Benzylbromid (CAS-Nr. 100-39-0), 
i) Benzyljodid (CAS-Nr. 620-05-3), 
j) Bromaceton (CAS-Nr. 598-31-2), 
k) Bromcyan (CAS-Nr. 506-68-3), 
l) Brommethylethylketon (CAS-Nr. 816-40-0), 
m) Chloraceton (CAS-Nr. 78-95-5), 
n) Jodessigsäureethylester (CAS-Nr. 623-48-3), 
o) Jodaceton (CAS-Nr. 3019-04-3), 
p) Chlorpikrin (CAS-Nr. 76-06-2). 

Anmerkung 2: Unternummern 0007g und 0007h2 erfassen nur spezifische Zellkulturen und bio-
logische Systeme. Zellkulturen und biologische Systeme für zivile Zwecke, z.B. für 
Landwirtschaft, Pharmazie, Medizin, Tierheilkunde, Umwelt, Abfallwirtschaft und 
Nahrungsmittelindustrie, werden nicht erfasst. 

Anmerkung 3: Nummer 0007 erfasst nicht "Reizstoffe“, einzeln abgepackt für persönliche Selbst-
verteidigungszwecke. 

Anmerkung 4: Siehe auch Teil I C, Nummer 1A004. 

Anmerkung 5: Ausgangsstoffe für die Herstellung toxischer Wirkstoffe: Siehe Teil I C, Nummer 
1C350. 

Anmerkung 6: Zugehörige biologische Wirkstoffe: Siehe Teil I C, Nummern 1C351 bis 1C354. Die 
dort genannten biologischen Wirkstoffe werden nur dann von Unternummer 0007a 
erfasst, wenn diese dem Begriff "für den Kriegsgebrauch" entsprechen. 
Soweit sie Kriegswaffeneigenschaften besitzen, ist ihre Ausfuhr nach § 17 oder 18 
des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen verboten. 
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0008 "Energetische Materialien" und zugehörige Stoffe wie folgt: 

Ergänzende Anmerkung:
Siehe auch Teil I C, Nummer 1C011. 

Technische Anmerkungen:
1. Für die Zwecke dieser Nummer bedeutet Mischung eine Zusammensetzung aus zwei oder 

mehreren Substanzen, von denen mindestens eine in den Unternummern der Nummer 0008 
genannt sein muss. 

2. Jede Substanz, die von einer Unternummer der Nummer 0008 erfasst wird, bleibt auch dann 
erfasst, wenn sie für einen anderen als den in der Überschrift zu dieser Unternummer ge-
nannten Zweck verwendet wird ( z.B. wird TAGN überwiegend als "Explosivstoff" eingesetzt, 
kann aber auch als Brennstoff oder Oxidationsmittel verwendet werden). 

a) "Explosivstoffe" wie folgt und Mischungen daraus: 
1. ADNBF (7-Amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (CAS-Nr. 97096-78-1), Amino-

dinitrobenzofuroxan), 
2. BNCP (Cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetraminkobalt(III)perchlorat) (CAS-Nr. 117412-28-

9), 
3. CL-14 (5,7-Diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid (CAS-Nr. 117907-74-1) oder 

Diaminodinitrobenzofuroxan), 
4. CL-20 (HNIW oder Hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS-Nr. 135285-90-4), Chlathrate 

von CL-20 (siehe auch Unternummern 0008g3 und g4 für dessen "Vorprodukte"), 
5. CP (2-(5-Cyanotetrazolato) pentaminkobalt(III)perchlorat ) (CAS-Nr. 70247-32-4), 
6. DADE (1,1-Diamino-2,2-dinitroethylen, FOX 7), 
7. DATB (Diaminotrinitrobenzol) (CAS-Nr. 1630-08-6), 
8. DDFP (1,4-Dinitrodifurazanopiperazin), 
9. DDPO (2,6-Diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS-Nr. 194486-77-6), 
10. DIPAM (Diaminohexanitrodiphenyl) (CAS-Nr. 17215-44-0), 
11. DNGU (DINGU oder Dinitroglycoluril) (CAS-Nr. 55510-04-8), 
12. Furazane wie folgt: 

a) DAAOF (Diaminoazoxyfurazan), 
b) DAAzF (Diaminoazofurazan) (CAS-Nr. 78644-90-3), 

13. HMX und HMX-Derivate (siehe auch Unternummer 0008g5 für deren "Vorprodukte") 
wie folgt: 
a) HMX (Cyclotetramethylentetranitramin oder Oktogen) (CAS-Nr. 2691-41-0), 
b) Difluoramin-Analoge des HMX, 
c) K-55 (2,4,6,8-Tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-bicyclo-3,3,0-octanon-3 (CAS-Nr. 

130256-72-3), Tetranitrosemiglycouril oder keto-bicyclisches HMX), 
14. HNAD (Hexanitroadamantan) (CAS-Nr. 143850-71-9), 
15. HNS (Hexanitrostilben) (CAS-Nr. 20062-22-0), 
16. Imidazole wie folgt: 

a) BNNII (Octahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo-4,5-d-imidazol), 
b) DNI (2,4-Dinitroimidazol) (CAS-Nr. 5213-49-0), 
c) FDIA (1-Fluoro-2,4-dinitroimidazol), 
d) NTDNIA (N-(2-nitrodiazolo)-2,4-dinitroimidazol), 
e) PTIA (1-Picryl-2,4,5-trinitroimidazol), 

17. NTNMH (1-(2-Nitrotriazolo)-2-dinitromethylenhydrazin), 
18. NTO (ONTA oder 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS-Nr. 932-64-9), 
19. Polynitrocubane mit mehr als vier Nitrogruppen, 
20. PYX (Picrylaminodinitropyridin) (CAS-Nr. 38082-89-2), 
21. RDX und RDX-Derivate wie folgt: 

a) RDX (Hexogen, Cyclotrimethylentrinitramin ) (CAS-Nr. 121-82-4), 
b) Keto-RDX (2,4,6-Trinitro-2,4,6-triaza-cyclo-hexanon oder K-6) (CAS-Nr. 

115029-35-1), 

79

0008 a) (Fortsetzung) 

22. TAGN (Triaminoguanidinnitrat) (CAS-Nr. 4000-16-2), 
23. TATB (Triaminotrinitrobenzol) (CAS-Nr. 3058-38-6) (siehe auch Unternummer 

0008g7 für dessen "Vorprodukte"), 
24. TEDDZ (3,3,7,7-Tetra-bis(difluoramin)octahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin), 
25. Tetrazole wie folgt: 

a) NTAT (Nitrotriazol-aminotetrazol), 
b) NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol), 

26. Tetryl (Trinitrophenylmethylnitramin) (CAS-Nr. 479-45-8), 
27. TNAD (1,4,5,8-Tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalin) (CAS-Nr. 135877-16-6) (siehe auch 

Unternummer 0008g6 für dessen "Vorprodukte"), 
28. TNAZ (1,1,3-Trinitroazetidin) (CAS-Nr. 97645-24-4) (siehe auch Unternummer 

0008g2 für dessen "Vorprodukte"), 
29. TNGU (Tetranitroglycoluril oder SORGUYL) (CAS-Nr. 55510-03-7), 
30. TNP (1,4,5,8-Tetranitro-pyridazino-4,5-d-pyridazin) (CAS-Nr. 229176-04-9), 
31. Triazine wie folgt: 

a) DNAM (2-Oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS-Nr. 19899-80-0), 
b) NNHT (2-Nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS-Nr. 130400-13-4), 

32. Triazole wie folgt: 
a) 5-Azido-2-nitrotriazol, 
b) ADHTDN (4-Amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol-dinitramid) (CAS-Nr. 1614-

08-0), 
c) ADNT (1-Amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol), 
d) BDNTA ((Bis-dinitrotriazol)-amin), 
e) DBT (3,3‘-Dinitro-5,5-bis-1,2,4-triazol) (CAS-Nr. 30003-46-4), 
f) DNBT (Dinitrobistriazol) (CAS-Nr. 70890-46-9), 
g) NTDNA (2-Nitrotriazol-5-dinitramid) (CAS-Nr. 75393-84-9), 
h) NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol), 
i) PDNT (1-Picryl-3,5-dinitrotriazol), 
j) TACOT (Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS-Nr. 25243-36-1), 

33. andere als die in Unternummer 0008a genannten "Explosivstoffe" mit einer 
Detonationsgeschwindigkeit größer als 8.700 m/s bei maximaler Dichte oder einem 
Detonationsdruck größer als 34 GPa (340 kbar), 

34. andere in Nummer 0008 nicht genannte organische "Explosivstoffe", die einen 
Detonationsdruck größer/gleich 25 GPa (250 kbar) ergeben und bei Temperaturen 
größer/gleich 523 K (250°C) für die Dauer von 5 min oder länger stabil bleiben; 

b) "Treibstoffe" wie folgt: 
1. andere in Nummer 0008 nicht aufgeführte Feststoff-"Treibstoffe" der UN-Klasse 1.1 

mit einem theoretisch erreichbaren spezifischen Impuls (bei Standardbedingungen) von 
mehr als 250 s bei metallfreien oder mehr als 270 s bei aluminiumhaltigen Mischungen, 

2. andere in Nummer 0008 nicht aufgeführte Feststoff-"Treibstoffe" der UN-Klasse 1.3 
mit einem theoretisch erreichbaren spezifischen Impuls von mehr als 230 s bei 
halogenfreien, 250 s bei metallfreien und 266 s bei metallhaltigen Mischungen, 

3. "Treibstoffe" mit einer theoretischen Force größer als 1.200 kJ/kg, 
4. "Treibstoffe", die eine stabile, gleichförmige Abbrandgeschwindigkeit von mehr als 

38 mm/s unter Standardbedingungen bei 6,89 MPa (68,9 bar) und 294 K (21° C) 
(gemessen an einem inhibierten einzelnen Strang) aufweisen,  

5. elastomermodifizierte, gegossene, zweibasige "Treibstoffe" (EMCDB), die bei 233 K 
(-40° C) eine Dehnungsfähigkeit von mehr als 5 % bei größter Beanspruchung 
aufweisen,

6. andere "Treibstoffe", die in Unternummer 0008a genannte Substanzen enthalten; 
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c) "Pyrotechnika", Brennstoffe und zugehörige Stoffe wie folgt und Mischungen daraus: 
1. Luftfahrzeug-Brennstoffe, besonders formuliert für militärische Zwecke, 
2. Alan (Aluminiumhydrid) (CAS-Nr. 7784-21-6), 
3. Carborane, Decaboran (CAS-Nr. 17702-41-9), Pentaborane (CAS-Nr. 19624-22-7) und 

(CAS-Nr. 18433-84-6) und Derivate daraus, 
4. Hydrazin und Hydrazin-Derivate wie folgt (siehe auch Unternummern 0008d8 und d9 

für oxidierend wirkende Hydrazinderivate): 
a) Hydrazin (CAS-Nr. 302-01-2) mit einer Mindestkonzentration von 70 %, 
b) Monomethylhydrazin (CAS-Nr. 60-34-4), 
c) symmetrisches Dimethylhydrazin (CAS-Nr. 540-73-8), 
d) unsymmetrisches Dimethylhydrazin (CAS-Nr. 57-14-7), 

5. metallische Brennstoffe in Partikelform (kugelförmig, staubförmig, flockenförmig oder 
gemahlen), hergestellt aus Material, das zu mindestens 99 % aus einem der folgenden 
Materialien besteht: 
a) Metalle und Mischungen daraus wie folgt: 

1. Beryllium (CAS-Nr. 7440-41-7) mit einer Partikelgröße kleiner als 
60 µm, 

2. Eisenpulver (CAS-Nr. 7439-89-6) mit einer Partikelgröße kleiner/gleich 
3 µm, hergestellt durch Reduktion von Eisenoxid mit Wasserstoff, 

b) Mischungen, die einen der folgenden Stoffe enthalten: 
1. Zirkonium (CAS-Nr. 7440-67-7), Magnesium (CAS-Nr. 7439-95-4) und 

Legierungen dieser Metalle mit Partikelgrößen kleiner als 60 µm, 
2. Bor (CAS-Nr. 7440-42-8) oder Borcarbid (CAS-Nr. 12069-32-8) mit 

einer Reinheit größer/gleich 85 % und einer Partikelgröße kleiner als 
60 µm, 

6. militärische Materialien, die für die Verwendung in Flammenwerfern oder Brand-
bomben besonders formulierte Verdicker für Kohlenwasserstoff-Brennstoffe enthalten, 
wie Metallstearate oder Palmitate (Oktal) (CAS-Nr. 637-12-7) und M1,M2,M3-
Verdicker, 

7. Perchlorate, Chlorate und Chromate, die mit Metallpulver oder anderen energiereichen 
Brennstoffen gemischt sind, 

8. kugelförmiges Aluminiumpulver (CAS-Nr. 7429-90-5) mit einer Partikelgröße 
kleiner/gleich 60 µm, hergestellt aus Material mit einem Aluminiumgehalt von 
mindestens 99 %, 

9. Titansubhydrid mit der stöchiometrischen Zusammensetzung TiH 0,65-1,68; 

Anmerkung 1:  Luftfahrzeug-Brennstoffe, die von Unternummer 0008c1 erfasst werden, sind 
Fertigprodukte und nicht deren Einzelkomponenten. 

Anmerkung 2: Unternummer 0008c4a erfasst nicht Mischungen mit Hydrazin, die für den 
Korrosionsschutz besonders formuliert sind. 

Anmerkung 3: "Explosivstoffe" und Brennstoffe für , die die in Unternummer 0008c5 aufgeführten 
Metalle und Legierungen enthalten, werden auch dann erfasst, wenn die Metalle 
und Legierungen in Aluminium, Magnesium, Zirkonium oder Beryllium eingekapselt 
sind.

Anmerkung 4: Unternummer 0008c5b2 erfasst nicht Bor und Borcarbid, das mit Bor-10 ange-
reichert ist (Bor-10-Gehalt größer als 20 Gew.-% des Gesamt-Borgehalts). 
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d) Oxidationsmittel wie folgt und Mischungen daraus: 
1. ADN (Ammoniumdinitramid oder SR12) (CAS-Nr.140456-78-6), 
2. AP (Ammoniumperchlorat) (CAS-Nr. 7790-98-9), 
3. Verbindungen, die aus Fluor und einem oder mehreren der folgenden Elemente 

zusammengesetzt sind: 
a) sonstige Halogene, 
b) Sauerstoff oder  
c) Stickstoff, 

Anmerkung 1: Zur Erfassung von Chlortrifluorid siehe Teil I C, Nummer 1C238. 

Anmerkung 2: Unternummer 0008d3 erfasst nicht Stickstofftriflourid in gasförmigem 
Zustand. 

4. DNAD (1,3-Dinitro-1,3-diazetidin) (CAS-Nr. 78246-06-7), 
5. HAN (Hydroxylammoniumnitrat) (CAS-Nr. 13465-08-2), 
6. HAP (Hydroxylammoniumperchlorat) (CAS-Nr. 15588-62-2), 
7. HNF (Hydrazinnitroformiat) (CAS-Nr. 20773-28-8), 
8. Hydrazinnitrat (CAS-Nr. 37836-27-4), 
9. Hydrazinperchlorat (CAS-Nr. 27978-54-7), 
10. flüssige Oxidationsmittel, die aus inhibierter rauchender Salpetersäure (IRFNA) (CAS-

Nr. 8007-58-7) bestehen oder diesen Stoff enthalten; 

Anmerkung: Unternummer 0008d10 erfasst nicht nicht-inhibierte rauchende 
Salpetersäure.

e) Binder, Plastifiziermittel, Monomere und Polymere wie folgt: 
1. AMMO (Azidomethylmethyloxetan) (CAS-Nr. 90683-29-7) und seine Polymere (siehe 

auch Unternummer 0008g1 für dessen "Vorprodukte"), 
2. BAMO (Bis(azidomethyl)oxethan) (CAS-Nr. 17607-20-4) und seine Polymere (siehe 

auch Unternummer 0008g1 für dessen "Vorprodukte"), 
3. BDNPA (Bis-(2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS-Nr. 5108-69-0), 
4. BDNPF (Bis-(2,2-dinitropropyl)formal) (CAS-Nr. 5917-61-3), 
5. BTTN (Butantrioltrinitrat) (CAS-Nr. 6659-60-5) (siehe auch Unternummer 0008g8 für 

dessen "Vorprodukte"), 
6. energetisch wirksame Monomere, energetisch wirksame Plastifiziermittel und energe-

tisch wirksame Polymere, die Nitro-, Azido-, Nitrat-, Nitraza- oder Difluoramino-
gruppen enthalten, besonders formuliert für militärische Zwecke, 

7. FAMAO (3-Difluoraminomethyl-3-azidomethyloxetan) und seine Polymere, 
8. FEFO (Bis(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS-Nr. 17003-79-1), 
9. FPF-1 (Poly-2,2,3,3,4,4-Hexafluoropentan-1,5-diol-formal) (CAS-Nr. 376-90-9), 
10. FPF-3 (Poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol-formal), 
11. GAP (Glycidylazidpolymer) (CAS-Nr. 143178-24-9) und dessen Derivate, 
12. HTPB (hydroxylterminiertes Polybutadien) mit einer Hydroxylfunktionalität 

größer/gleich 2,2 und kleiner/gleich 2,4, einem Hydroxylwert kleiner als 0,77 meq/g 
und einer Viskosität bei 303 K (30° C) kleiner als 47 Poise (CAS-Nr. 69102-90-5), 

13. niedermolekulares (Molekulargewicht kleiner als 10.000) Polyepichlorhydrin mit 
funktionellen Alkoholgruppen, Polyepichlorhydrindiol und -triol, 

14. NENAs (Nitratoethylnitramin-Verbindungen) (CAS-Nrn. 17096-47-8, 85068-73-1, 
82486-83-7, 82486-82-6 und 85954-06-9), 

15. PGN (Poly-GLYN, Polyglycidylnitrat oder Poly(Nitratomethyloxiran)) (CAS-Nr. 
27814-48-8), 

16. Poly-NIMMO (Polynitratomethylmethyloxethan) oder Poly-NMMO (Poly-(3-
nitratomethyl-3-methyloxethan)) (CAS-Nr. 84051-81-0), 

17. Polynitroorthocarbonate, 
18. TVOPA (1,2,3-Tris [(1,2-bis-difluoramino)ethoxy]propan) (CAS-Nr. 53159-39-0); 
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f) "Additive" wie folgt: 
1. basisches Kupfersalicylat (CAS-Nr. 62320-94-9), 
2. BHEGA (Bis-(2-hydroxyethyl)glycolamid) (CAS-Nr. 17409-41-5), 
3. BNO (Butadiennitriloxid) (CAS-Nr. 9003-18-3), 
4. Ferrocen-Derivate wie folgt: 

a) Butacen (CAS-Nr. 125856-62-4), 
b) Catocen (CAS-Nr. 37206-42-1)(2,2-Bis-ethylferrocenylpropan), 
c) Ferrocencarbonsäuren, 
d) n-Butylferrocen (CAS-Nr. 31904-29-7), 
e) andere verwandte polymere Ferrocenderivate, 

5. Blei-ß-resorcylat (CAS-Nr. 20936-32-7), 
6. Bleicitrat (CAS-Nr. 14450-60-3), 
7. Blei-Kupfer-Chelate von Beta-Resorcylat und/oder Salicylate (CAS-Nr. 68411-07-4), 
8. Bleimaleat (CAS-Nr. 19136-34-6), 
9. Bleisalicylat (CAS-Nr. 15748-73-9), 
10. Bleistannat (CAS-Nr. 12036-31-6), 
11. MAPO (Tris-1-(2-methyl)aziridinylphosphinoxid) (CAS-Nr. 57-39-6), BOBBA 8 

(Bis(2-methylaziridinyl)-2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminophosphinoxid) und 
andere MAPO-Derivate, 

12. Methyl-BAPO (Bis(2-methylaziridinyl)-methylaminophosphinoxid) (CAS-Nr. 85068-
72-0), 

13. N-Methyl-p-Nitroanilin (CAS-Nr. 100-15-2), 
14. 3-Nitraza-1,5-pentan-diisocyanat (CAS-Nr. 7406-61-9), 
15. metallorganische-Kupplungsreagentien wie folgt:  

a) Titan-IV-2,2-[Bis-2-propenolat-methyl-butanolattris(dioctyl) phosphato] (LICA 
12) (CAS-Nr. 103850-22-2), 

b) Titan-IV-((2-Propenolat-1)methyl-N-propenolatomethyl) butanolat-1-
tris(dioctyl)-pyrophosphat (KR3538), 

c) Titan-IV-((2-Propenolat-1)methyl-N-propenolatomethyl) butanolat-1- 
tris(dioctyl)phosphat, 

16. Polycyanodifluoraminoethylenoxid, 
17. polyfunktionelle Aziridinamide mit Isophthal-, Trimesin-, Butylenimintrimesa-

midisocyanur-(BITA) oder Trimethyladipin-Grundstrukturen und 2-Methyl- oder 
2-Ethylsubstituenten am Aziridinring, 

18. Propylenimin, 2-Methylaziridin (CAS-Nr. 75-55-8), 
19. superfeines Eisenoxid (Fe2O3) mit einer spezifischen Oberfläche größer als 250 m2/g 

und einer durchschnittlichen Partikelgröße kleiner/gleich 3,0 nm (CAS-Nr. 1309-37-1), 
20. TEPAN (Tetraethylenpentaminacrylnitril) (CAS-Nr. 68412-45-3), cyanethylierte 

Polyamine und ihre Salze, 
21. TEPANOL (Tetraethylenpentaminacrylnitrilglycidol) (CAS-Nr. 68412-46-4), 

cyanethylierte Polyamin-Addukte mit Glycidol und ihre Salze, 
22. TPB (Triphenylwismut) (CAS-Nr. 603-33-8); 

g) "Vorprodukte" wie folgt: 

Anmerkung: Die Verweise in Unternummer 0008g beziehen sich auf erfasste 
"energetische Materialien", die aus diesen Substanzen hergestellt werden. 

1. BCMO (Bis(chlormethyl)oxethan) (CAS-Nr. 142173-26-0) (siehe auch Unternummern 
0008e1 und e2), 

2. Dinitroazetidin-t-butylsalz (CAS-Nr. 125735-38-8) (siehe auch Unternummer 
0008a28), 

3. HBIW (Hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS-Nr. 124782-15-6) (siehe auch 
Unternummer 0008a4), 
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4. TAIW (Tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (siehe auch Unternummer 0008a4), 
5. TAT (1,3,5,7 Tetraacetyl-1,3,5,7-tetraazacyclooktan) (CAS-Nr. 41378-98-7) (siehe 

auch Unternummer 0008a13), 
6. 1,4,5,8-Tetraazadekalin (CAS-Nr. 5409-42-7) (siehe auch Unternummer 0008a27), 
7. 1,3,5-Trichlorbenzol (CAS-Nr. 108-70-3) (siehe auch Unternummer 0008a23), 
8. 1,2,4-Butantriol (1,2,4-Trihydroxybutan) (CAS-Nr. 3068-00-6) (siehe auch 

Unternummer 0008e5). 

Anmerkung 5: Zur Erfassung von Sprengladungen und -vorrichtungen siehe Nummer 0004. 

Anmerkung 6: Nummer 0008 erfasst die nachstehend aufgeführten Stoffe nur dann, wenn sie als 
Verbindungen oder Mischungen mit in Unternummer 0008a genannten "energe-
tischen Materialien" oder den in Unternummer 0008c genannten Metallpulvern 
vorliegen, d.h., sie werden nicht erfasst, wenn sie in reiner Form oder als 
Mischungen untereinander vorliegen: 
a) Ammoniumpikrat, 
b) Schwarzpulver, 
c) Hexanitrodiphenylamin, 
d) Difluoramin (HNF2), 
e) Nitrostärke, 
f) Kaliumnitrat, 
g) Tetranitronaphthalin, 
h) Trinitroanisol, 
i) Trinitronaphthalin, 
j) Trinitroxylol, 
k) N-Pyrrolidinon, 1-Methyl-2-pyrrolidinon, 
l) Dioctylmaleat, 
m) Ethylhexylacrylat, 
n) Triethylaluminium (TEA), Trimethylaluminium (TMA) und sonstige pyrophore 

Metallalkyle der Elemente Lithium, Natrium, Magnesium, Zink und Bor sowie 
Metallaryle derselben Elemente, 

o) Nitrozellulose, 
p) Nitroglycerin (oder Glycerinnitrat), 
q) 2,4,6-Trinitrotoluol, 
r) Ethylendiamindinitrat, 
s) Pentaerythrittetranitrat, 
t) Bleiazid, normales und basisches Bleistyphnat und sonstige Anzünder oder An-

zündermischungen, die Azide oder komplexe Azide enthalten, 
u) Triethylenglykoldinitrat (TEGDN), 
v) 2,4,6-Trinitroresorcin (Styphninsäure), 
w) Diethyldiphenylharnstoff, Dimethyldiphenylharnstoff, Methylethyldiphenyl-

harnstoff (Centralite), 
x) N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Diphenylharnstoff), 
y) Methyl-N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Methyldiphenylharnstoff), 
z) Ethyl-N,N-Diphenylharnstoff (unsymmetrischer Ethyldiphenylharnstoff), 
aa) 2-Nitrodiphenylamin (2-NDPA), 
bb) 4-Nitrodiphenylamin (4-NDPA), 
cc) 2,2-Dinitropropanol, 
dd) zur Erfassung von Nitroguanidin (NQ) (CAS-Nr. 556-88-7) siehe Teil I C, 

Unternummer 1C011d. 

Anmerkung 7: Zur Erfassung von Treibladungspulver als Bestandteil von Munition siehe Nummer 
0003. 
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0009 Kriegsschiffe, Marine-Spezialausrüstung und Zubehör wie folgt sowie Bestandteile hierfür, besonders 
konstruiert für militärische Zwecke: 

Anmerkung: Lenk- und Navigationsausrüstung siehe Nummer 0011a, Anmerkung 7. 

a) Kampfschiffe oder Schiffe, besonders konstruiert oder besonders geändert für Angriffs- oder 
Verteidigungshandlungen (über oder unter Wasser), auch wenn für nichtmilitärische Zwecke 
umgebaut, und ungeachtet ihres derzeitigen Reparaturzustands oder ihrer Betriebsfähigkeit 
oder ob sie Waffeneinsatzsysteme oder Panzerungen enthalten, sowie Schiffskörper oder Teile 
von Schiffskörpern für solche Schiffe; 

b) Motoren wie folgt: 
1. Dieselmotoren, besonders konstruiert für U-Boote, mit allen folgenden Eigenschaften: 

a) Leistung größer/gleich 1,12 MW und
b) Drehzahl größer/gleich 700 U/min, 

2. Elektromotoren, besonders konstruiert für U-Boote, mit allen folgenden Eigenschaften: 
a) Leistung größer als 0,75 MW, 
b) schnell umsteuerbar, 
c) flüssigkeitsgekühlt und
d) vollständig gekapselt, 

3. nichtmagnetische Dieselmotoren mit einer Leistung größer/gleich 37,3 kW und mit 
einem nichtmagnetischen Anteil von mehr als 75% des Gesamtgewichts; 

c) Unterwasserortungsgeräte, besonders konstruiert für militärische Zwecke, und Steuereinrich-
tungen hierfür; 

d) U-Boot- und Torpedonetze; 

e) nicht belegt; 

f) Schiffskörper-Durchführungen und -Steckverbinder, besonders konstruiert für militärische 
Zwecke, die das Zusammenwirken mit Ausrüstung außerhalb eines Schiffes ermöglichen; 

Anmerkung 1: Unternummer 0009f schließt Steckverbinder für Schiffe in Einzelleiter-, 
Mehrfachleiter-, Koaxial- und Hohlleiterausführung sowie Schiffskörper-
durchführungen ein, die jeweils unbeeinflusst bleiben von (eventuellem) 
Leckwasser von außen und die geforderten Merkmale in Meerestiefen von 
mehr als 100 m beibehalten, sowie faseroptische Steckverbinder und optische 
Schiffskörperdurchführungen, besonders konstruiert für den Durchgang von 
Laserstrahlen, unabhängig von der Wassertiefe. 

Anmerkung 2: Unternummer 0009f umfasst nicht übliche Schiffskörperdurchführungen für 
Antriebswellen und Ruderschäfte. 

g) geräuscharme Lager, besonders konstruiert für militärische Zwecke, mit aerodynamischer/ 
aerostatischer Schmierung oder magnetischer Aufhängung, aktiv kontrollierter Signatur- oder 
Schwingungsunterdrückung, und Ausrüstung, die solche Lager enthält. 
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0010 "Luftfahrzeuge", "Luftfahrtgerät nach dem Prinzip leichter-als-Luft", unbemannte Luftfahrzeuge, 
Triebwerke, "Luftfahrzeug"-Ausrüstung, Zusatzausrüstung und Bestandteile, besonders konstruiert 
oder geändert für militärische Zwecke, wie folgt: 

Anmerkung: Lenk- und Navigationsausrüstung siehe Nummer 0011a, Anmerkung 7. 

a) Kampfflugzeuge und -hubschrauber und besonders konstruierte Bestandteile hierfür; 

b) andere "Luftfahrzeuge" und "Luftfahrtgerät nach dem Prinzip leichter-als-Luft", besonders 
konstruiert oder geändert für militärische Zwecke einschließlich militärischer Aufklärung, 
militärischen Angriffs, militärischer Ausbildung, Beförderung und Luftlandung von Truppen 
oder militärischer Ausrüstung, logistische Unterstützung sowie besonders konstruierte 
Bestandteile hierfür; 

c) unbemannte Luftfahrzeuge und zugehörige Ausrüstung, besonders konstruiert oder geändert 
für militärische Zwecke, wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 
1. unbemannte Luftfahrzeuge einschließlich ferngelenkter Flugkörper (remotely piloted air 

vehicles - RPVs -), autonome programmierbare Fahrzeuge und "Luftfahrtgerät nach 
dem Prinzip leichter-als-Luft", 

2. zugehörige Startgeräte und unterstützende Bodengeräte, 
3. zugehörige Ausrüstung für die Steuerung; 

d) Triebwerke, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür; 

e) Bordausrüstung einschließlich der Einrichtungen für Luftbetankung, besonders konstruiert für 
die Verwendung in den von Unternummer 0010a oder 0010b erfassten "Luftfahrzeugen" oder 
in den von Unternummer 0010d erfassten Triebwerken, und besonders konstruierte Bestand-
teile hierfür; 

f) Tankwagen und Ausrüstung zum Druckbetanken, besonders konstruierte Ausrüstung zur 
Erleichterung von Operationen in begrenzten Abschnitten und Bodengeräte, besonders ent-
wickelt für die von Unternummer 0010a oder 0010b erfassten "Luftfahrzeuge" oder für die von 
Unternummer 0010d erfassten Triebwerke; 

g) militärische Sturzhelme und Schutzmasken sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür, 
nach dem Überdruckprinzip arbeitende Atemgeräte und Überdruckanzüge für einzelne Körper-
teile zur Verwendung in "Luftfahrzeugen", Anti-g-Anzüge, Geräte zum Umwandeln von 
flüssigem in gasförmigen Sauerstoff für "Luftfahrzeuge" oder Flugkörper, katapult- und 
patronenbetätigte Einrichtungen zum Notausstieg der Besatzung aus "Luftfahrzeugen"; 

h) Fallschirme und zugehörige Ausrüstung für Kampftruppen oder zum Absetzen von Lasten oder 
Bremsschirme für "Luftfahrzeuge", wie folgt, und besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 
1. Fallschirme für 

a) Punktziel-Absprung von Einzelkämpfern, 
b) Absprung von Fallschirmjägern, 

2. Lastenfallschirme, 
3. Para-Gleiter, Bremsschirme, Steuerschirme zur Stabilisierung und Steuerung der Flug-

lage fallender Körper (z.B. Rettungskapseln, Schleudersitze, Bomben), 
4. Steuerschirme für die Verwendung in Schleudersitzsystemen zur Steuerung des 

Entfaltungs- und Füllungsablaufs von Notfallschirmen, 
5. Bergungsfallschirme für Lenkflugkörper, Drohnen und Raumfahrzeuge, 
6. Landeanflugbremsschirme und Landebremsschirme, 
7. andere militärische Fallschirme, 
8. Ausrüstung, besonders konstruiert für Fallschirmspringer, die aus großer Höhe 

abspringen (z.B. Anzüge, Spezialhelme, Atemgeräte, Navigationsausrüstung); 
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i) automatische Lenksysteme für Fallschirmlasten, für militärische Zwecke besonders konstru-
ierte oder besonders geänderte Geräte für das gesteuerte Entfalten bei Absprüngen aus beliebi-
ger Höhe einschließlich Sauerstoffgeräten. 

Anmerkung 1: Unternummer 0010b erfasst nicht "Luftfahrzeuge" oder Varianten dieser "Luft-
fahrzeuge", besonders konstruiert für militärische Zwecke, die: 
a) nicht für eine militärische Verwendung konfiguriert sind und die nicht mit 

technischen Ausrüstungen oder Zusatzeinrichtungen versehen sind, die für 
militärische Zwecke besonders konstruiert oder geändert sind, und

b) von einer Zivilluftfahrtbehörde eines "Teilnehmerstaates" für die zivile Verwen-
dung zugelassen sind. 

Anmerkung 2: Unternummer 0010d erfasst nicht: 
a) Triebwerke, konstruiert oder geändert für militärische Zwecke, die von einer 

Zivilluftfahrtbehörde eines "Teilnehmerstaates" für die Verwendung in "zivilen 
Luftfahrzeugen" zugelassen sind, sowie deren besonders konstruierte Bestand-
teile,

b) Hubkolbentriebwerke oder deren besonders konstruierte Bestandteile, mit 
Ausnahme solcher, die für unbemannte Luftfahrzeuge besonders konstruiert sind. 

Ergänzende Anmerkung:
Siehe jedoch Teil I C, Nummer 9A994. 

Anmerkung 3: Die Erfassung in Unternummer 0010b und 0010d von besonders konstruierten Be-
standteilen und zugehöriger Ausrüstung für nichtmilitärische "Luftfahrzeuge" oder 
Triebwerke, die für militärische Zwecke geändert sind, erstreckt sich nur auf solche 
militärischen Bestandteile und zugehörige militärische Ausrüstung, die für die Ände-
rung für militärische Zwecke nötig sind. 

0011 Elektronische Ausrüstung und besonders konstruierte Bestandteile, soweit nicht anderweitig von 
Teil I A erfasst, wie folgt: 

a) Elektronische Ausrüstung besonders konstruiert für militärische Zwecke und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür; 

Anmerkung: Nummer 0011a schließt folgende Ausrüstung ein: 
1. Ausrüstung für elektronische Gegenmaßnahmen (ECM) und elektronische 

Schutzmaßnahmen (ECCM), einschließlich elektronischer Ausrüstung 
zum Stören und Gegenstören, d.h. Geräte, konstruiert, um in Radar- oder 
Funkgeräten Störsignale oder verfälschende Signale zu erzeugen oder auf 
andere Weise den Empfang, den Betrieb oder die Wirksamkeit 
gegnerischer Empfänger einschließlich der Geräte für Gegenmaßnahmen 
zu stören, 

2. schnell abstimmbare Röhren (frequency agile tubes), 
3. elektronische Systeme oder Ausrüstung, konstruiert entweder für die 

Überwachung und Beobachtung des elektromagnetischen Spektrums für 
Zwecke des militärischen Nachrichtenwesens bzw. der militärischen 
Sicherheit oder um derartigen Überwachungs- und Beobachtungsmaß-
nahmen entgegenzuwirken, 

4. Ausrüstung für Unterwassergegenmaßnahmen einschließlich akustischer 
und magnetischer Störung und Täuschung, die in Sonarempfängern Stör-
signale oder verfälschende Signale erzeugen, 

5. Geräte zum Schutz der Datenverarbeitung, Datensicherungsgeräte und 
Geräte zur Sicherung der Datenübertragung und Zeichengabe, die 
Verschlüsselungsverfahren verwenden, 
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0011 a) Anmerkung (Fortsetzung) 

6. Identifizierungs-, Authentisierungs- und Kennungsladegeräte (keyloader) 
sowie Schlüssel-Management, -Generierungs- und -Verteilungs-
ausrüstung. 

7. Lenk- und Navigationsausrüstung. 

b) Ausrüstung zum Stören von weltweiten Satelliten-Navigationssystemen (GNSS). 

0012 Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie (high velocity kinetic energy weapon systems) und zu-
gehörige Ausrüstung wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 

a) Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie (kinetic energy weapon systems), besonders 
konstruiert für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des Einsatzes) eines gegneri-
schen Objekts; 

b) besonders konstruierte Mess- und Auswertungsvorrichtungen sowie Versuchsmodelle ein-
schließlich Diagnoseinstrumentierungen und Diagnoseobjekten für die dynamische Prüfung 
von Geschossen und Systemen mit hoher kinetischer Energie. 

Anmerkung 1: Nummer 0012 schließt folgende Ausrüstung ein, sofern sie besonders konstruiert ist 
für Waffensysteme mit hoher kinetischer Energie: 
a) Startantriebssysteme, die Massen größer als 0,1 g auf Geschwindigkeiten über 

1,6 km/s in den Betriebsarten Einzelfeuer oder Schnellfeuer beschleunigen kön-
nen, 

b) Ausrüstung für die Erzeugung von Primärenergie, Elektroschutz (electric 
armour), Energiespeicherung, Kontrolle des Wärmehaushalts und Klimatisie-
rung, Schaltvorrichtungen und Ausrüstung für die Handhabung von "Treibstof-
fen", elektrische Schnittstellen zwischen Stromversorgung, Geschütz und ande-
ren elektrischen Richtfunktionen des Turms, 

c) Zielerfassungs-, Zielverfolgungs-, Feuerleitsysteme und Systeme zur Wirkungs-
ermittlung, 

d) Zielsuch-, Zielansteuerungssysteme und Systeme zur Umlenkung des Vortriebs 
(seitliche Beschleunigung) für Geschosse. 

Anmerkung 2: Nummer 0012 erfasst Systeme, die eine der folgenden Antriebsarten verwenden: 
a) elektromagnetisch, 
b) elektrothermisch, 
c) Plasmaantrieb, 
d) Leichtgasantrieb oder
e) chemisch (sofern in Kombination mit den zu a bis d aufgeführten Antriebsarten 

verwendet). 

Ergänzende Anmerkung:
Waffensysteme, die Unterkalibermunition verwenden oder allein mit chemischem Antrieb arbeiten und 
Munition hierfür: Siehe Nummern 0001, 0002, 0003 und 0004. 
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0013 Spezialpanzer- oder Schutzausrüstung und Konstruktionen sowie Bestandteile wie folgt: 

a) Panzerplatten wie folgt: 
1. hergestellt, um einen militärischen Standard oder eine militärische Spezifikation zu 

erfüllen, oder
2. geeignet für militärische Zwecke; 

b) Konstruktionen aus metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen oder Kombinationen hier-
aus, besonders konstruiert, um militärische Systeme beschussfest zu machen, und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür; 

c) militärische Helme; 

d) Körperpanzer und Schutzkleidung, die gemäß militärischen Standards bzw. Spezifikationen 
oder hierzu gleichwertigen Leistungsanforderungen hergestellt sind, und besonders kon-
struierte Bestandteile hierfür. 

Ergänzende Anmerkung:
"Faser- oder fadenförmige Materialien“, die bei der Herstellung von Körperpanzern 
verwendet werden, siehe Teil I C, Nummer 1C010. 

Anmerkung 1: Unternummer 0013b schließt Werkstoffe ein, besonders konstruiert zur Bildung 
einer explosions-reaktiven Panzerung oder zum Bau militärischer Unterstände 
(shelters). 

Anmerkung 2: Unternummer 0013c erfasst nicht herkömmliche Stahlhelme, die weder mit Zusatz-
geräten ausgerüstet noch für die Ausrüstung mit Zusatzgeräten geändert oder kon-
struiert sind. 

Anmerkung 3: Unternummer 0013d erfasst nicht einzelne Körperpanzer oder Schutzbekleidung,  
wenn diese von ihren Benutzern zu deren eigenem persönlichen Schutz mitgeführt 
werden. 

Ergänzende Anmerkung:
Siehe auch Teil I C, Nummer 1A005. 
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0014 Spezialisierte Ausrüstung für die militärische Ausbildung oder für die Simulation militärischer 
Szenare, Simulatoren besonders konstruiert für die Ausbildung an den unter Nummer 0001 oder 0002 
erfassten Waffen, sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör 
hierfür. 

Technische Anmerkung:
Der Begriff spezialisierte Ausrüstung für die militärische Ausbildung schließt militärische Ausführun-
gen von folgender Ausrüstung ein: 
Angriffssimulatoren, 
Einsatzflug-Übungsgeräte, 
Radar-Zielübungsgeräte, 
Radar-Zielgeneratoren, 
Feuerleit-Übungsgeräte, 
Übungsgeräte für die U-Boot-Bekämpfung, 
Flugsimulatoren einschließlich der für das Training von  
Piloten oder Astronauten ausgelegten Zentrifugen, 
Radartrainer, 
Instrumentenflug-Übungsgeräte, 
Navigations-Übungsgeräte, 
Übungsgeräte für den Flugkörperstart, 
Zieldarstellungsgeräte, 
Drohnen, 
Waffen-Übungsgeräte, 
Geräte für Übungen mit unbemannten "Luftfahrzeugen", 
bewegliche Übungsgeräte, 
Übungsausrüstung für militärische Bodenoperationen. 

Anmerkung 1: Nummer 0014 schließt Systeme zur Bilderzeugung (image generating) oder zum 
Dialog mit der Umgebung für Simulatoren ein, sofern sie für militärische Zwecke 
besonders konstruiert oder besonders geändert sind. 

Anmerkung 2: Nummer 0014 erfasst nicht besonders konstruierte Ausrüstung für das Training im 
Umgang mit Jagd- und Sportwaffen. 
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0015 Bildausrüstung oder Ausrüstung für Gegenmaßnahmen, besonders konstruiert für militärische 
Zwecke, wie folgt sowie besonders konstruierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör 
hierfür: 

a) Aufzeichnungsgeräte und Bildverarbeitungsausrüstung; 

b) Kameras, fotografische Ausrüstung und Filmverarbeitungsausrüstung; 

c) Bildverstärkerausrüstung; 

d) Infrarot- oder Wärmebild-Ausrüstung; 

e) Kartenbildradar-Sensorausrüstung; 

f) Ausrüstung für Gegenmaßnahmen (ECM) und zum Schutz vor Gegenmaßnahmen (ECCM) für 
die von den Unternummern 0015a bis 0015e erfasste Ausrüstung. 

Anmerkung: Unternummer 0015f schließt Ausrüstung ein, konstruiert zur Beeinträchti-
gung des Betriebs oder der Wirksamkeit militärischer Bildsysteme oder zur 
Reduzierung solcher Beeinträchtigungen auf ein Minimum. 

Anmerkung 1: Der Begriff besonders konstruierte Bestandteile schließt folgende Einrichtungen ein, 
sofern sie für militärische Zwecke besonders konstruiert sind: 
a) IR-Bildwandlerröhren, 
b) Bildverstärkerröhren (andere als solche der ersten Generation), 
c) Mikrokanalplatten, 
d) Restlichtfernsehkameraröhren, 
e) Detektorgruppen (einschließlich elektronischer Kopplungs- oder Ausgabe-

systeme), 
f) pyroelektrische Fernsehkameraröhren, 
g) Kühler für Bildsysteme, 
h) fotochrome oder elektrooptische, elektrisch ausgelöste Verschlüsse mit einer 

Verschlussgeschwindigkeit kleiner als 100 µs, ausgenommen Verschlüsse, die 
ein wesentlicher Teil einer Hochgeschwindigkeitskamera sind, 

i) faseroptische Bildinverter, 
j) Verbindungshalbleiter-Fotokathoden. 

Anmerkung 2: Nummer 0015 erfasst nicht "Bildverstärkerröhren der ersten Generation" oder Aus-
rüstung, besonders konstruiert für den Einsatz von "Bildverstärkerröhren der ersten 
Generation". 

Ergänzende Anmerkung:
Zur Erfassung von Waffenzielgeräten mit "Bildverstärkerröhren der ersten Genera-
tion": Siehe Unternummern 0001d, 0002c und 0005a. 

Ergänzende Anmerkung:
Siehe auch Teil I C, Unternummern 6A002a2 und 6A002b. 

0016 Schmiedestücke, Gussstücke und andere unfertige Erzeugnisse, deren Verwendung in einer erfassten 
Ware anhand von Materialzusammensetzung, Geometrie oder Funktion bestimmt werden kann und 
die für eine der von Nummer 0001, 0002, 0003, 0004, 0006, 0009, 0010, 0012 oder 0019 erfassten 
Waren besonders konstruiert sind. 

Anmerkung: Nummer 0016 schließt Mischungen von “energetischen Materialien“, formuliert für 
die Herstellung von Treibladungspulver, ein. Andere Mischungen von 
“energetischen Materialien“ siehe Nummer 0008.
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0017 Verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Materialien und Bibliotheken wie folgt sowie besonders kon-
struierte Bestandteile hierfür: 

a) unabhängige Tauch- und Unterwasserschwimmgeräte wie folgt: 
1. Atemgeräte mit geschlossener und halbgeschlossener Atemlufterneuerung, besonders 

konstruiert für militärische Zwecke (z.B. besondere amagnetische Konstruktion), 
2. besonders konstruierte Bestandteile zur Umrüstung von Geräten mit offenem Kreislauf 

in solche für militärische Zwecke, 
3. Gegenstände, ausschließlich konstruiert für die militärische Verwendung mit von Unter-

nummer 0017a erfassten Geräten; 

b) Bauausrüstung, besonders konstruiert für militärische Zwecke; 

c) Halterungen (fittings), Beschichtungen und Behandlungen für die Unterdrückung von 
Signaturen, besonders konstruiert für militärische Zwecke; 

d) Ausrüstung für technische Betreuung, besonders konstruiert für den Einsatz in einer Kampf-
zone; 

e) "Roboter", "Roboter"steuerungen und "Roboter"-"Endeffektoren" mit einer der folgenden Ei-
genschaften: 
1. besonders konstruiert für militärische Zwecke, 
2. ausgestattet mit Mitteln zum Schutz der Hydraulikleitungen gegen Beschädigungen von 

außen durch umherfliegende Munitionssplitter (z.B. selbstdichtende Leitungen) und 
konstruiert für die Verwendung von Hydraulikflüssigkeiten mit einem Flammpunkt 
über 839 K (566° C) oder

3. besonders konstruiert oder ausgelegt für einen Einsatz in einer EMP-Umgebung (EMP 
= elektromagnetischer Impuls); 

f) Bibliotheken (parametrische technische Datenbanken), besonders entwickelt für militärische 
Zwecke in Verbindung mit Ausrüstung, die von Teil I A erfasst wird; 

g) Nukleare Energieerzeugungs- oder Antriebsausrüstung, einschließlich "Kernreaktoren", beson-
ders konstruiert für militärische Zwecke, sowie besonders für militärische Zwecke konstruierte 
oder geänderte Bestandteile; 

h) Ausrüstung und Material, beschichtet oder behandelt für die Unterdrückung von Signaturen, 
besonders konstruiert für militärische Zwecke, soweit nicht anderweitig von Teil I A erfasst; 

Anmerkung: Unternummer 0017h erfasst nicht einzelne Erzeugnisse aus vorgenanntem 
Material einschließlich Bekleidung, wenn diese von ihren Benutzern zu deren 
eigenem persönlichen Gebrauch mitgeführt werden. 

i) Simulatoren, besonders konstruiert für militärische "Kernreaktoren"; 

j) mobile Reparaturwerkstätten, besonders konstruiert oder geändert zur Wartung militärischer 
Ausrüstung; 

k) mobile Stromerzeugeraggregate, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke; 

l) Container, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke; 

Technische Anmerkung:
´Besonders konstruiert für militärische Zwecke´ im Sinne von Unternummer 0017l ist die Aus-
stattung mit einer der folgenden militärspezifischen Eigenschaften: 
a) Schutz gegen EMP (EMP = elektromagnetischer Impuls),
b) ABC-Schutz, 
c) Beschichtung zur Signaturunterdrückung (Infrarot oder Radar) oder 
d) ballistischer Schutz. 
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0017 (Fortsetzung) 

m) Fähren, soweit nicht anderweitig von Teil I A erfasst, Brücken und Pontons, besonders kon-
struiert für militärische Zwecke; 

n) Testmodelle, besonders konstruiert für die "Entwicklung" der von Nummer 0004, 0006, 0009 
oder 0010 erfassten Waren. 

Technische Anmerkungen:
1. ´Bibliothek´ (parametrische technische Datenbank) im Sinne von Nummer 0017 ist eine Sammlung 

technischer Informationen militärischer Natur, deren Ausnutzung die Leistungsfähigkeit militäri-
scher Ausrüstung oder Systeme erhöhen kann. 

2. ´Geändert´ im Sinne von Nummer 0017 bedeutet eine bauliche, elektrische, mechanische oder 
sonstige Änderung, die eine nichtmilitärische Ausrüstung mit militärischen Eigenschaften 
ausstattet, so dass die Ausrüstung gleichwertig zu einer für militärische Zwecke besonders 
konstruierten Ausrüstung ist. 

0018 Ausrüstung für die "Herstellung" der in Teil I A genannten Waren wie folgt: 

a) besonders konstruierte oder besonders geänderte Ausrüstung für die "Herstellung" der von 
Teil I A erfassten Waren und besonders konstruierte Bestandteile hierfür; 

b) besonders konstruierte Umweltprüfeinrichtungen für die Zulassungs- und Eignungsprüfung der 
von Teil I A erfassten Waren und besonders konstruierte Ausrüstung hierfür. 

Anmerkung 1: Unternummern 0018a und 0018b schließen folgende Ausrüstung ein: 
a) kontinuierlich arbeitende Nitrieranlagen, 
b) Prüfzentrifugen mit einer der folgenden Eigenschaften: 

1. Antrieb durch einen oder mehrere Motoren mit einer Gesamtnennleistung 
größer als 298 kW, 

2. Nutzlast größer/gleich 113 kg oder 
3. Ausübung einer Zentrifugalbeschleunigung von mindestens 8 g auf eine Nutz-

last größer/gleich 91 kg (g = Erdbeschleunigung [9,81 m/sec²]), 
c) Trockenpressen, 
d) Schneckenstrangpressen, besonders konstruiert oder geändert für militärische 

Treibstoffe, 
e) Schneidmaschinen zum Ablängen stranggepresster Treibstoffe, 
f) Dragierkessel (Taumelmischer) mit Durchmessern größer/gleich 1,85 m und 

einem Produktionsvermögen größer als 227 kg, 
g) Stetigmischer für Festtreibstoffe, 
h) Strahlmühlen (fluid energy mills) zum Zerkleinern oder Mahlen der Bestandteile 

von militärischen Treibstoffen, 
i) Ausrüstung zur Erzeugung von Kugelform mit einheitlicher Partikelgröße bei 

den in Unternummer 0008c8 aufgeführten Metallpulvern,  
j) Konvektionsströmungskonverter (convection current converters) für die 

Konversion der in Unternummer 0008c3 aufgeführten Stoffe. 
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0018 (Fortsetzung) 

Anmerkung 2: a) Der Begriff ´in Teil I A genannte Waren´ schließt ein: 
1. Waren, die nicht erfasst sind, weil sie geringere als die spezifizierten Konzen-

trationen haben, wie folgt: 
a) Hydrazin (siehe Unternummer 0008c4), 
b) "Explosivstoffe" (siehe Nummer 0008), 

2. Waren, die nicht erfasst sind, weil die technischen Grenzwerte nicht über-
schritten werden, das sind "supraleitende" Werkstoffe, die gemäß Teil I C, 
Nummer 1C005 von der Erfassung ausgenommen sind, 
"supraleitende" Elektromagnete, die gemäß Teil I C, Unternummer 3A001e3 
von der Erfassung ausgenommen sind, 
"supraleitende" elektrische Ausrüstung, die gemäß Unternummer 0020b von 
der Erfassung ausgenommen ist, 

3. metallische Brennstoffe und Oxidationsmittel, die in laminarer Form aus der 
Dampfphase abgeschieden sind (siehe Unternummer 0008c5), 

b) Der Begriff ´in Teil I A genannte Waren´ schließt nicht ein: 
1. Signalpistolen (siehe Unternummer 0002b), 
2. Stoffe, die gemäß Anmerkung 3 zu Nummer 0007 von der Erfassung ausge-

nommen sind, 
3. Strahlendosimeter für den persönlichen Gebrauch (siehe Unternummer 

0007f) und Arbeitsschutzmasken gegen bestimmte Gefahren im gewerblichen 
Bereich; siehe auch Teil I C , 

4. Difluoroamin und Kaliumnitratpulver (siehe Anmerkung 6 zu Nummer 0008), 
5. Flugtriebwerke, die gemäß Nummer 0010 unter Bezugnahme auf Teil I C, 

Nummer 9A001 von der Erfassung ausgenommen sind, 
6. herkömmliche Stahlhelme, die weder mit Zusatzgeräten ausgerüstet noch für 

die Ausrüstung mit Zusatzgeräten geändert oder konstruiert sind (siehe An-
merkung 2 zu Nummer 0013), 

7. Ausrüstung, die mit nicht erfassten industriellen Maschinen versehen ist, wie 
nicht anderweitig genannte Beschichtungseinrichtungen und Geräte zum 
Gießen von Kunststoffen, 

8. Musketen, Gewehre und Karabiner, die vor 1938 hergestellt wurden, Repro-
duktionen  von Musketen, Gewehren und Karabinern, deren Originale vor 
1890 hergestellt wurden, Revolver, Pistolen und Maschinenwaffen, die vor 
1890 hergestellt wurden, und ihre Reproduktionen. 

Anmerkung 3: Anmerkung 2b8 zu Nummer 0018 stellt nicht die Ausfuhr von Herstellungsaus-
rüstung für nicht-antike Handfeuerwaffen frei, auch wenn sie zur "Herstellung" von 
Reproduktionen antiker Handfeuerwaffen eingesetzt wird. 
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0019 Strahlenwaffen-Systeme, zugehörige Ausrüstung, Ausrüstung für Gegenmaßnahmen oder Versuchs-
modelle wie folgt und besonders konstruierte Bestandteile hierfür: 

a) "Laser"-Systeme, besonders konstruiert für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des 
Einsatzes) eines gegnerischen Objekts; 

b) Teilchenstrahl-Systeme, geeignet für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung des Ein-
satzes) eines gegnerischen Objekts; 

c) energiereiche Hochfrequenzsysteme, geeignet für die Vernichtung oder Abwehr (Unterbre-
chung des Einsatzes) eines gegnerischen Objekts; 

d) Ausrüstung, besonders konstruiert für die Entdeckung, Identifizierung oder Abwehr der von 
Unternummer 0019a, 0019b oder 0019c erfassten Systeme; 

e) physische Versuchsmodelle und zugehörige Dokumentation für die von Nummer 0019 er-
fassten Systeme, Ausrüstung und Bestandteile; 

f) Dauerstrich- oder gepulste "Laser"-Systeme, besonders konstruiert, um eine dauerhafte Erblin-
dung bei einer Beobachtung ohne vergrößernde Optik zu verursachen, d.h. bei einer Beobach-
tung mit unbewaffnetem Auge oder mit korrigierender Sehhilfe. 

Anmerkung 1: Von Nummer 0019 erfasste Strahlenwaffen schließen Systeme ein, deren Leistungs-
fähigkeit bestimmt wird durch den kontrollierten Einsatz von  
a) "Lasern" mit einer Dauerstrich- oder Impulsenergie, die eine mit herkömmlicher 

Munition vergleichbare Vernichtungswirkung erreichen, 
b) Teilchenbeschleunigern, die einen geladenen oder ungeladenen Strahl mit Ver-

nichtungswirkung aussenden, 
c) Hochfrequenzsendern mit hoher Impulsenergie oder hoher Durchschnittsener-

gie, die ein ausreichend starkes Feld erzeugen, um elektronische Schaltungen in 
einem entfernt liegenden Ziel außer Betrieb zu setzen. 

Anmerkung 2: Nummer 0019 schließt folgende Ausrüstung ein, sofern sie besonders konstruiert ist 
für Strahlenwaffensysteme: 
a) Geräte für die Erzeugung von Primärenergie, Energiespeicher, Schaltvorrich-

tungen, Geräte für die Energiekonditionierung und Geräte für die Handhabung 
von Treibstoffen, 

b) Zielerfassungs- und Zielverfolgungssysteme, 
c) Systeme für die Auswertung der Schadenswirkung, Zerstörung oder Einsatz-

unterbrechung, 
d) Geräte für die Strahllenkung, -ausbreitung und -ausrichtung, 
e) Geräte für die rasche Strahlschwenkung zur schnellen Bekämpfung von Mehr-

fachzielen,
f) anpassungsfähige Optiken oder Phasenkonjugatoren (phase conjugators), 
g) Strominjektoren für negative Wasserstoffionenstrahlen,  
h) "weltraumgeeignete" Beschleuniger-Bestandteile (accelerator components), 
i) Ausrüstung für die Zusammenführung von Strahlen negativ geladener Ionen 

(negative ion beam funnelling equipment), 
j) Ausrüstung zur Steuerung und Schwenkung eines energiereichen Ionenstrahls, 
k) "weltraumgeeignete" Folien zur Neutralisierung von negativen Wasserstoffiso-

topenstrahlen. 
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0020 Kryogenische (Tieftemperatur-) und "supraleitende" Ausrüstung wie folgt sowie besonders konstru-
ierte Bestandteile und besonders konstruiertes Zubehör hierfür: 

a) Ausrüstung, besonders konstruiert oder ausgelegt für den Einbau in ein militärisches Land-, 
See-, Luft- oder Raumfahrzeug und fähig, während der Fahrt eine Temperatur kleiner als 
103 K (-170° C) zu erzeugen oder aufrechtzuerhalten;  

Anmerkung: Unternummer 0020a schließt mobile Systeme ein, die Zubehör und Bestand-
teile enthalten oder verwenden, die aus nichtmetallischen oder nicht elek-
trisch leitenden Werkstoffen, z.B. aus Kunststoffen oder epoxidharzimprä-
gnierten Werkstoffen, hergestellt sind.  

b) "supraleitende" elektrische Ausrüstung (rotierende Maschinen und Transformatoren), be-
sonders konstruiert oder besonders ausgelegt für den Einbau in ein militärisches Land-, See-, 
Luft- oder Raumfahrzeug und betriebsfähig während der Fahrt. 

Anmerkung: Unternummer 0020b erfasst nicht hybride, homopolare Gleichstromgenera-
toren mit einem einpoligen, normal ausgelegten Metallanker, der in einem 
Magnetfeld rotiert, das mit Hilfe "supraleitender" Wicklungen erzeugt wird, 
vorausgesetzt, dass diese Wicklungen die einzige "supraleitende" Baugruppe 
im Generator sind. 

0021 "Software" wie folgt: 

a) "Software", besonders entwickelt oder geändert für die "Entwicklung", "Herstellung" oder 
"Verwendung" von Ausrüstung oder Werkstoffen, die von Teil I A erfasst werden; 

b) spezifische "Software" wie folgt: 
1. "Software", besonders entwickelt für: 

a) Modellierung, Simulation oder Auswertung militärischer Waffensysteme, 
b) "Entwicklung", Überwachung, Wartung oder Umrüstung (up-dating) von in 

militärischen Waffensystemen integrierter "Software", 
c) Modellierung oder Simulation militärischer Operationsszenare, sofern nicht von 

Nummer 0014 erfasst, 
d) Anwendungen im Rahmen von Führungs-, Informations-, Rechner- und 

Aufklärungssystemen (C3I oder C4I), 
2. "Software" für die Ermittlung der Wirkung herkömmlicher, atomarer, chemischer oder 

biologischer Kampfmittel, 
3. "Software", nicht erfasst von Unternummer 0021a, 0021b1 oder 0021b2, besonders ent-

wickelt oder geändert, um nicht von Teil I A erfasste Ausrüstung zu befähigen, die mili-
tärischen Funktionen der von Nummer bzw. Unternummer 0005, 0007f, 0009c, 0010e, 
0011, 0014, 0015, 0017i oder 0018 erfassten Ausrüstung zu erfüllen. 
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0022 "Technologie" wie folgt: 

a) "Technologie", soweit  nicht von Unternummer 0022b erfasst, die für die "Entwicklung", 
"Herstellung" oder "Verwendung" der von Teil I A erfassten Güter "unverzichtbar" ist; 

b) "Technologie" wie folgt: 
1. "Technologie", "unverzichtbar" für Konstruktion, Bestandteilmontage, Betrieb, Wartung 

und Instandsetzung vollständiger "Herstellungs"anlagen für in Teil I A erfasste Waren, 
auch wenn die Bestandteile dieser "Herstellungs"anlagen nicht erfasst werden; 

2. "Technologie", "unverzichtbar" für die "Entwicklung" und "Herstellung" von Hand-
feuerwaffen, auch wenn sie zur "Herstellung" von Reproduktionen antiker Handfeuer-
waffen eingesetzt wird, 

3. "Technologie", "unverzichtbar" für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwen-
dung" von toxischen Wirkstoffen, zugehöriger Ausrüstung oder Bestandteile, die von 
den Unternummern 0007a bis 0007f erfasst werden, 

4. "Technologie", "unverzichtbar" für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwen-
dung" von "Biopolymeren" oder spezifischer Zellkulturen, die von der Unternummer 
0007g erfasst werden, 

5. "Technologie", "unverzichtbar" ausschließlich für die Beimischung von 
"Biokatalysatoren", die von der Unternummer 0007g erfasst werden, zu militärischen 
Trägersubstanzen oder militärischem Material. 

Anmerkung 1: "Technologie","unverzichtbar" für die "Entwicklung", "Herstellung" oder "Verwen-
dung" von in Teil IA erfassten Gütern, bleibt auch dann erfasst, wenn sie für nicht 
erfasste Güter einsetzbar ist. 

Anmerkung 2: Nummer 0022 erfasst nicht "Technologie", wie folgt: 
a) "Technologie", die das unbedingt notwendige Minimum für Aufbau, Betrieb, 

Wartung und Reparatur derjenigen Güter darstellt, die nicht erfasst werden oder 
für die eine Ausfuhrgenehmigung erteilt wurde; 

b) "Technologie", bei der es sich um "allgemein zugängliche" Informationen, 
"wissenschaftliche Grundlagenforschung" oder für Patentanmeldungen 
erforderliche Informationen handelt; 

c) "Technologie" für die magnetische Induktion zum Dauerantrieb ziviler 
Transporteinrichtungen. 

. . .

Kriegswaffenliste 
(zuletzt geändert durch die Neunte Verordnung zur Änderung der Kriegswaffenliste

vom 26. Februar 1998, BGBl. I S. 385) 

Teil A 
Kriegswaffen,

auf deren Herstellung die Bundesrepublik Deutschland verzichtet hat 
(Atomwaffen, biologische und chemische Waffen) 

(Teil A der Kriegswaffenliste wird hier nicht wiedergegeben.)

Teil B 
Sonstige Kriegswaffen 

I. Flugkörper 

  7. Lenkflugkörper 
  8. ungelenkte Flugkörper (Raketen) 
  9. sonstige Flugkörper 
10. Abfeuereinrichtungen (Startanlagen und Startgeräte) für Waffen der Nummern 7 und 9 

einschließlich der tragbaren Abfeuereinrichtungen für Lenkflugkörper zur Panzer- und 
Fliegerabwehr

11. Abfeuereinrichtungen für die Waffen der Nummer 8 einschließlich der tragbaren 
Abfeuereinrichtungen sowie der Raketenwerfer 

12. Triebwerke für die Waffen der Nummern 7 bis 9 

II. Kampfflugzeuge und –hubschrauber 

13. Kampfflugzeuge, wenn sie mindestens eines der folgenden Merkmale besitzen: 

1. integriertes Waffensystem, das insbesondere über Zielauffassung, Feuerleitung und 
entsprechende Schnittstellen zur Avionik verfügt, 

2. integrierte elektronische Kampfmittel, 

3. integriertes elektronisches Kampfführungssystem 

14. Kampfhubschrauber, wenn sie mindestens eines der folgenden Merkmale besitzt: 

1. integriertes Waffensystem, das insbesondere über Zielauffassung, Feuerleitung und 
entsprechende Schnittstellen zur Avionik verfügt, 

2. integrierte elektronische Kampfmittel, 

3. integriertes elektronisches Kampfführungssystem 

15. Zellen für die Waffen der Nummern 13 und 14 
16. Strahl-, Propellerturbinen- und Raketentriebwerke für die Waffen der Nummer 13 

III. Kriegsschiffe und schwimmende Unterstützungsfahrzeuge 

17. Kriegsschiffe einschließlich solcher, die für die Ausbildung verwendet werden 
18. Unterseeboote 

Anlage 2 b 
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19. kleine Wasserfahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Knoten, die mit 
Angriffswaffen ausgerüstet sind 

20. Minenräumboote, Minenjagdboote, Minenleger, Sperrbrecher sowie sonstige 
Minenkampfboote 

21. Landungsboote, Landungsschiffe 
22. Tender, Munitionstransporter 
23. Rümpfe für die Waffen der Nummern 17 bis 22 

IV. Kampffahrzeuge 

24. Kampfpanzer 
25. sonstige gepanzerte Kampffahrzeuge einschließlich der gepanzerten kampfunterstützenden 

Fahrzeuge

26. Spezialfahrzeuge aller Art, die ausschließlich für den Einsatz der Waffen der Nummern 1 
bis 6 entwickelt sind 

27. Fahrgestelle für die Waffen der Nummern 24 und 25 
28. Türme für Kampfpanzer 

V. Rohrwaffen 

29. a) Maschinengewehre, ausgenommen solche mit Wasserkühlung64

b) Maschinenpistolen, ausgenommen solche, die als Modell vor dem 1. September 1939 
bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind,1

c) vollautomatische Gewehre, ausgenommen solche, die als Modell vo dem 2. September 
1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind,1

d) halbautomatische Gewehre mit Ausnahme derjenigen, die als Modell vor dem 2. 
September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind, und der 
Jagd- und Sportgewehre1

30. Granatmaschinenwaffen, Granatgewehre, Granatpistolen 
31. Kanonen, Haubitzen, Mörser jeder Art 
32. Maschinenkanonen 
33. gepanzerte Selbstfahrlafetten für die Waffen der Nummern 31 und 32 
34. Rohre für die Waffen der Nummern 29, 31 und 32 
35. Verschlüsse für die Waffen der Nummern 29, 31 und 32 
36 Trommeln für Maschinenkanonen 

64  Wassergekühlte Maschinengewehre (Buchstabe a), Maschinenpistolen, die als Modell vor dem 1. September 
1939 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind (Buchstabe b), vollautomatische Gewehre, die als 
Modell vor dem 2. September 1945 bei einer militärischen Streitkraft eingeführt worden sind (Buchstabe c und 
d), werden erst an dem Tage aus der Kriegswaffenliste ausgenommen, an dem das Dritte Gesetz zur Änderung 
des Waffengesetzes gemäß dessen Artikel 5 Satz 1 in Kraft tritt. 
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VI. Leichte Panzerabwehrwaffen, Flammenwerfer, Minenleg- und Minenwurfsysteme 

37. rückstoßarme, ungelenkte, tragbare Panzerabwehrwaffen 
38. Flammenwerfer 
39. Minenleg- und Minenwurfsysteme für Landminen 

VII. Torpedos, Minen, Bomben, eigenständige Munition 

40. Torpedos 
41. Torpedos ohne Gefechtskopf (Sprengstoffteil) 
42. Rumpftorpedos (Torpedos ohne Gefechtskopf – Sprengstoffteil – und ohne Zielsuchkopf) 
43. Minen aller Art 
44. Bomben aller Art einschließlich der Wasserbomben 
45. Handflammpatronen 
46. Handgranaten 
47. Pioniersprengkörper, Hohl- und Haftladungen sowie sprechtechnische Minenräummittel 
48. Sprengladungen für die Waffen der Nummer 43 

VIII. Sonstige Munition 

49. Munition für die Waffen der Nummern 31 und 32 
50. Munition für die Waffen der Nummer 29 Buchstaben a, c und d, ausgenommen 

Patronenmunition mit Vollmantelweichkerngeschoss, sofern das Geschoss keine Zusätze, 
insbesondere einen Lichtspur-, Brand- oder Sprengsatz, enthält und sofern 
Patronenmunition gleichen Kalibers für Jagd und Sportzwecke verwendet wird 

51. Munition für die Waffen der Nummer 30 
52. Munition für die Waffen der Nummern 37 und 39 
53. Gewehrgranaten 
54. Geschosse für die Waffen der Nummern 49 und 52 
55. Treibladungen für die Waffen der Nummern 49 und 52 

IX. Sonstige wesentliche Bestandteile 

56. Gefechtsköpfe für die Waffen der Nummern 7 bis 9 und 40 
57. Zünder für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 51 bis 53 und 59 

ausgenommen Treibladungszünder 

58. Zielsuchköpfe für die Waffen der Nummern 7, 9, 40, 44, 49, 59 und 60 
59. Submunition für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 44, 49 und 61 
60. Submunition ohne Zünder für die Waffen der Nummern 7 bis 9, 44, 49 und 61 

X. Dispenser 

61. Dispenser zur systematischen Verteilung von Submunition 

XI. Laserwaffen 

62. Laserwaffen, besonders für konstruiert, dauerhafte Erblindung zu verursachen 
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  Anlage 3 

 Waffenembargos im Jahr 2007

Land Datum Rechtsgrundlage
   

Armenien und  
Aserbaidschan

28. Februar 1992 

29. Juli 1993 

OSZE-Waffenembargo 

VN-SR-Resolution Nr. 853 

China 27. Juni 1989 Erklärung des Europäischen 
Rates

Demokratische Republik 
Kongo (Zaire) 

07. April 1993 

21. Oktober 2002 

28. Juli 2003 

29. September 2003 

13. Juni 2005 

15. September 2006 

9. Oktober 2007 

29. Februar 2008 

Erklärung des Europäischen 
Rates

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2002/829/GASP) 

VN-SR-Resolution Nr. 1493 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2003/680/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2005/440/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/624/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt 
(2007/654/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt 
(2008/179/GASP) 

Elfenbeinküste 15. November 2004 

13. Dezember 2004 

23. Januar 2006 

12. Februar 2007 

VN-SR-Resolution Nr. 1572  

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2004/852/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/30/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
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. . .

22. November 2007 

EU (2007/92/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/761/GASP) : 
verlängert bis 31. Oktober 
2008

Irak 06. August 1990 

22. Mai 2003 

8. Juni 2004 

07. Juli 2003 

19. Juli 2004 

3. März 2008 

VN-SR-Resolution Nr. 661 

VN-SR-Resolution Nr. 1483 

VN-SR-Resolution Nr. 1546 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2003/495/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2004/553/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2008/186/GASP) 

Iran 24. März 2007 

23. April 2007 

VN-SR-Resolution Nr. 1747 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/246/GASP) 

Libanon 11. August 2006 

15. September 2006 

VN-SR-Resolution Nr. 1701 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/625/GASP) 

Liberia 19. November 1992 

7. März 2001 

6. Mai 2003 

22. Dezember 2003 

13. Juni 2006 

7. Mai 2001 

VN-SR-Resolution Nr. 788 

VN-SR-Resolution Nr. 1343 

VN-SR-Resolution Nr. 1478 

VN-SR-Resolution Nr. 1521 

VN-SR-Resolution Nr. 1683 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU
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19. Mai 2003 

10. Februar 2004 

22. Dezember 2004 

23. Januar 2006 

12. Februar 2007 

11. Juni 2007 

12. Februar 2008 

(2001/357/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU
 (2003/365/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU
 (2004/137/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU
 (2004/902/GASP)

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/31/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/93/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/400/GASP)

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2008/109/GASP) 

Myanmar (Burma) 28. Oktober 1996 

28. April 2003 

26. April 2004 

25. April 2005 

27. April 2006 

19. November 2007 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (1996/635/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2003/297/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2004/423/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2005/340/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/318/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/750/GASP) 

Nordkorea 14. Oktober 2006 

20. November 2006 

VN-SR-Resolution Nr. 1718 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/795/GASP) 

   

- 103 - 

. . .

Ruanda 17. Mai 1994 

16. August 1995 

VN-SR-Resolution Nr. 918 

VN-SR-Resolution Nr. 1011 

Sierra Leone 8. Oktober 1997 

05. Juni 1998 

29. Juni 1998 

28. Januar 2008 

VN-SR-Resolution Nr. 1132 

VN-SR-Resolution Nr. 1171 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (1998/409/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2008/81/GASP) 

Simbabwe 18. Februar 2002 

18. Februar 2003 

19. Februar 2004 

21. Februar 2005 

30. Januar 2006 

19. Februar 2007 

18. Februar 2008 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2002/145/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2003/115/GASP)

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2004/161/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2005/146/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/51/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/120/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2008/135/GASP) 

Somalia 23. Januar 1992 

19. Juni 2001 

10. Dezember 2002 

12. Februar 2007 

7. Juni 2007 

VN-SR-Resolution Nr. 733 

VN-SR-Resolution Nr. 1356 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2002/960/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/94/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/391/GASP)
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Sudan 29. März 2005 

15. März 1994 

09. Januar 2004 

30. Mai 2005 

VN-SR-Resolution Nr. 1591 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (1994/165/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt des 
Rates der EU (2004/31/GASP)

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2005/411/GASP) 

Usbekistan 14. November 2005 

13. November 2006 

14. Mai 2007 

13. November 2007 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2005/792/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2006/787/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/338/GASP) 

Gemeinsamer Standpunkt der 
EU (2007/734/GASP)

. . .

Anlage 4 

Exports
REPORT OF INTERNATIONAL CONVENTIONAL ARMS TRANSFERS 
(ACCORDING TO UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 46/36 L OF DECEMBER 9, 1991) 
Reporting country:  GERMANY 
Calendar year:  2007 
 
A B C D E REMARKS 
Category I through VII Final importer 

State(s) 
Number of items State of origin 

(if not exporter) 
Intermediate 
location 

Description of item Comments on the 
transfer 

I Battle tanks Singapore 
 
Greece 
 
 
Chile 
 
 
Turkey 
 

1 
 

83 
90 

 
140 

 
 

113 

  MBT Leopard 2 A 4 
 
Leopard 2 
Leopard 1 
 
Leopard 2 
 
 
Leopard 2 

 
 
 
 
 
transfer will be completed 
until 2009 

II Armoured combat vehicles 
 

 NIL 
 

   
 

 

III Large calibre artillery systems Greece 
 
Netherland 
 

16 
 

14 

  Mortar 76 mm 
 
PzH 2000 

 

IV Combat aircraft 
 

Austria 5   Eurofighter  

V Attack helicopters 
 

 NIL     

VI Warships  NIL     
VII Missiles and missile launchers Austria 1   Launcher AMRAAM  

Background information provided:  � yes     � no 

. . .

Anlage 5 

EU - Länder

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

Belgien 359 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

23.604.316     

Bulgarien 31 A0001 
A0003

12.449.305     

65 Die genannten Denials enthalten neben abgelehnten endgültigen Anträgen auch abschlägig beschiedene vorübergehende Ausfuhren, Voranfragen
nach Genehmigungsabsichten für ein konkretes Ausfuhrvorhaben und abgelehnte KWKG-Anträge. Sie sind an Abweichungen der Spalte „Anzahl der 
Denials/Gründe/AL-Position“ im Vergleich zur Spalte „Ablehnungen“ erkennbar. 

 107

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0015
A0017
A0021

Dänemark 287 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

50.996.117     

Estland 22 A0001 
A0003

3.685.819     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0011
A0015
A0017
A0021

Finnland 165 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

39.070.487     

Frankreich 661 A0001 129.218.428     

 109

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0019
A0021
A0022

Griechenlan
d

214 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009

26.773.417     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Irland 57 A0001 
A0002
A0003
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

7.542.533     

Italien 671 A0001 
A0002
A0003

175.570.303     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0004
A0005
A0006 
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0019
A0021
A0022

Lettland 18 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0006
A0008
A0015

5.024.227     

Litauen 49 A0001 
A0002
A0003
A0004

4.771.073     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0018
A0021
A0022

Luxemburg 86 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0017
A0018

4.135.242     

Niederlande 794 A0001 153.181.744     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Österreich 540 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011

109.787.847     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Polen 236 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

19.661.652     

Portugal 175 A0001 13.890.072     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Rumänien 76 A0001 
A0002
A0003
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0011
A0013
A0017

31.537.892  1 A0015 5.294  
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0021
A0022

Schweden 327 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

54.076.201     

Slowakei 41 A0001 
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008

7.824.023     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0010
A0011
A0013
A0014
A0017
A0018
A0021
A0022

Slowenien 47 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0018
A0021
A0022

20.312.984     

Spanien 528 A0001 
A0002
A0003

121.781.260     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Tschechisch
e Republik 

177 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0015
A0016

31.330.935     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0017
A0018
A0021
A0022

Ungarn 57 A0001 
A0003
A0004
A0006
A0007
A0008
A0011
A0013
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

2.582.539     

Vereinigtes 
Königreich

901 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010

248.150.277     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials65 / 

Gründe
/ AL-Position 

A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Zypern66  4 A0006 
A0008

128.480     

       
Gesamt 6.523  1.297.087.17

3
 1  5.294  

66 Außer dem Gebiet, das nicht unter der effektiven Kontrolle der Republik Zypern steht. 
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NATO und NATO - gleichgestellte Länder

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Australien 440 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

60.634.996     

Island 43 A0001 
A0003
A0007
A0008
A0016
A0018

204.661     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Japan 176 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

20.689.770     

Kanada 460 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010

49.693.700     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Liechtenstei
n

32 A0001 
A0003
A0018

183.650     

Neuseeland 139 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0006
A0007
A0009
A0010
A0011
A0016
A0018
A0021
A0022

4.753.645     

Norwegen 540 A0001 
A0002
A0003

73.452.074     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Schweiz 2.417 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015

275.968.458     
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Türkei 210 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

121.340.847     

USA 1.659 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005

534.036.243     

 126

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

       
SAG:

NATO oder 
NATO-
gleich-
gestellte 
Länder

100 A0001 
A0004
A0005
A0006
A0009
A0010
A0011
A0022

5.052.467.42
1

    

       
Gesamt 6.216  6.193.425.46

5
 0  0  
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Drittländer

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Afghanistan 31 A0001 
A0006
A0013
A0017

180.030.895 Kampfpanzer [Kanadische Armee], 
gepanzerte LKW [Kanadische 
Armee], gepanzertes 
Geländefahrzeug [Botschaft eines 
NATO-Mitgliedslandes], 
Geländewagen mit Sonderschutz  
und Teile für Panzer [Kanadische 
Armee], gepanzerte Fahrzeuge 
(A0006 / 99,6%) 

   

Albanien 4 A0003 
A0010
A0011
A0018

6.710.200 Hubschrauber 
und Teile für Hubschrauber (A0010 
/ 99,8%) 

   

Algerien 7 A0006 
A0007
A0008
A0011
A0015
A0021

8.857.878 Infrarot-Überwachungssysteme  
und Teile für Infrarot-
Überwachungssysteme (A0015 / 
98,8%)

1 A0018 165.180 2 

Kriterium 2, 
3, 4 / 

A0005

Andorra 36 A0001 
A0003
A0018

312.609 Gewehre , Jagdgewehre, 
Sportgewehre, Sportrevolver und 
Teile für Gewehre , Jagdgewehre, 
Sportgewehre (A0001 / 60,3%); 

Munition für Gewehre, Revolver, 

4 A0001 
A0003
A0018

5.605 4 

Kriterium 7 / 
A0001,
A0003,
A0018
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Pistolen, Jagdwaffen, Sportwaffen
und Teile für Jagd- und 
Sportwaffenmunition (A0003 / 
39,2%)

Angola 6 A0006 
A0013

2.565.970 LKW, Geländewagen mit 
Sonderschutz
und Teile für fahrbares Bohrgerät 
(A0006 / 99,0%) 

   

Argentinien 36 A0001 
A0004
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0018

4.212.832 Pistolen, Jagdgewehre  
und Teile für Pistolen, Sportpistolen 
(A0001 / 92,9%) 

   

Armenien 1 A0006 243.500 Geländewagen mit Sonderschutz 
(A0006 / 100%) 

   

Aserbaidsch
an

   2 A0014 79.450 1 

Kriterium 1a / 
A0015

Ägypten 55 A0001 
A0003
A0006
A0008
A0011

15.123.902 Kommunikationsausrüstung  
und Teile für 
Kommunikationsausrüstung,
Navigationssysteme (A0011 / 
32,5%);

9 A0001 
A0018

173.511 8 

Kriterium  
1c, 3, 4, 7 / 

A0001,
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0013
A0014
A0015
A0017
A0018
A0021
A0022

Mannschaftstransporter 
(Testfahrzeug)  
und Teile für Panzer, gepanzerte 
Fahrzeuge, fahrendes Bohrgerät 
(A0006 / 23,4%); 

Maschinenpistolen, Pistolen, 
Jagdgewehre, Sportgewehre, 
Sportpistolen  
und Teile für Maschinenpistolen, 
Pistolen, Jagdgewehre, 
Sportpistolen (A0001 / 18,2%); 

Ausbildungsschießgeräte,
Übungsmunition und Teile für 
Ausbildungsschießgeräte (A0014 / 
9,2%)

A0018

Äthiopien    1 A0011 90.554 2 

Kriterium 3, 4 
/

A0010,
A0011

Bahrain 4 A0001 
A0009
A0010
A0021

170.170 Software für militärisches 
Nachrichtenwesen (A0021 / 77,3%);

Landanschlussverbindung für Schiff 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

(A0009 / 13,6%) 
Belarus 29 A0001 

A0003
A0008

180.219 Jagdgewehre, Sportgewehre  
und Teile für Jagdgewehre, 
Sportgewehre (A0001 / 69,9%); 

Munition für Jagdwaffen, 
Sportwaffen
und Teile für Jagd- und 
Sportwaffenmunition (A0003 / 
30,0%)

   

Belize    1 A0001 15.615 1 

Kriterium 7 / 
A0001

Bolivien 1 A0001 1.065 Sportpistole (A0001 / 100%)    
Bosnien und 
Herzegowin
a

3 A0006 660.001 Minenräumgeräte  
und Teile für Minenräumgeräte 
(A0006 / 100%) 

   

Botsuana 11 A0001 
A0006

90.611 Jagdgewehre  
und Teile für Jagdgewehre (A0001 / 
95,7%)

   

Brasilien 101 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007

7.768.594 Kommunikationsausrüstung  
und Teile für magnetische 
Eigenschutzanlagen,
Kommunikationsausrüstung,
Kompassanlagen, Lenkausrüstung, 
Datenverarbeitungssysteme, 
Testausrüstung, Stromversorgungen 

1 A0001 3.414 2 

Kriterium 1c, 
7 / 

A0001,
A0005
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0008
A0009
A0011
A0013
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

(A0011 / 46,1%); 

Teile für Korvetten, U-Boote und 
Echolotanlagen (A0009 / 40,1%) 

Brunei 7 A0001 
A0017

57.040 Pistolen  
und Teile für Pistolen (A0001 / 
95,6%)

   

Chile 30 A0001 
A0004
A0006
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0017
A0018
A0022

2.043.876 LKW  
und Teile für Panzerhaubitzen, 
Panzer, gepanzerte Fahrzeuge,
fahrendes Bohrgerät (A0006 / 
28,8%);

Geschwindigkeitsmeßsystem, 
Sonderwerkzeuge,
Sonderbetriebsmittel und 
Umweltprüfgeräte (A0018 / 25,5%);

Panzerausbildungsgeräte (A0014 / 
16,6%);

Maschinengewehre, Pistolen, 
Sportpistolen, Waffenzielgeräte  

1 A0008 3.500 1 

Kriterium 7 / 
A0008

 132

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

und Teile für Sportpistolen (A0001 / 
11,4%)

China,
Volksrepubli
k

31 A0006 
A0007
A0008
A0011
A0019

4.064.774 Hochleistungsmikrowellenquellen  
und Teile für 
Hochleistungsmikrowellenquellen 
(A0019 / 88,3%) für den Schutz der 
Olympischen Spiele 

5 A0009 
A0010
A0013
A0018

806.574 8 

Kriterium 1a, 
4 / 

A0009,
A0011,
A0013,
A0015,
A0018

Costa Rica 1 A0001 500 Teile für Jagdgewehre (A0001 / 
100%)

   

Ecuador 4 A0005 
A0009

1.503.046 Teile für U-Boote und 
Unterwasserortungsgeräte (A0009 / 
92,4%)

   

Elfenbeinküs
te

2 A0001 
A0018

5.113 Teile für Pistolen [VN-Mission] 
(A0001 / 74,7%); 

Prüflehre und Ausschusslehre für 
Handfeuerwaffen [VN-
Mission](A0018 / 25,3%) 

   

Georgien 15 A0001 
A0003
A0004
A0014
A0017

1.398.902 Minenräumausrüstung (A0004 / 
64,3%);

Tauchgeräte (A0017 / 16,1%) 

  4 

Kriterium 2, 
3, 4 / 

A0006,
A0010
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Ghana 1 A0011 111.434 Kommunikationsausrüstung  
und Teile für 
Kommunikationsausrüstung (A0011 
/ 100%) 

   

Guatemala 1 A0013 0 Körperschutzwesten (A0013 / 
100%)

   

Indien 193 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0017
A0018
A0021
A0022

89.984.133 Teile für Panzer, gepanzerte 
Fahrzeuge und LKW (A0006 / 
38,3%);

Sonar- und Führungssysteme, 
Echolotanlagen, Sonarnotsender
und Teile für U-Boote, Zerstörer, 
Minensucher, Sonar- und 
Führungssysteme, 
Unterwasserortungsgeräte,
Sonarnotsender (A0009 / 36,4%); 

Teile für Feuerleiteinrichtungen, 
Bordwaffen-Steuersysteme, 
Feuerleitsysteme (A0005 / 7,4%) 

  4 

Kriterium 2, 
4, 7 / 

A0001,
A0018,
A0022

Indonesien 16 A0001 
A0002
A0004
A0005
A0006

4.124.356 Torpedos  
und Teile für Torpedos (A0004 / 
44,4%);

Kommunikationsausrüstung,

1 A0015 8.058 1 

Kriterium 2 / 
A0015
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0007
A0011
A0017
A0021

Drehkupplungen
und Teile für 
Kommunikationsausrüstung (A0011 
/ 27,2%); 

Detektionsausrüstung
und Teile für Detektionsausrüstung 
(A0007 / 13,7%); 

Irak 10 A0006 
A0013
A0014

6.839.453 LKW, Schwenklader, 
Geländewagen mit Sonderschutz 
und Rückhaltesysteme für 
Geländewagen (A0006 / 85,2%) 

1 A0001 250  

Iran      1 

Kriterium 2, 7 
/

A0003
Israel 176 A0001 

A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010

28.370.968 Geländewagen mit Sonderschutz  
und Teile für Panzer, gepanzerte 
Fahrzeuge, Landfahrzeuge (A0006 / 
38,3%);

Dekontaminationsausrüstung, 
Detektionsausrüstung, Reizstoffe, 
Materialien für ABC-
Schutzbekleidung
und Teile für 

2 A0001 
A0007

15.245 4 

Kriterium 2, 
3, 4 / 

A0001,
A0010
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Schutzbelüftungsanlagen,
Detektionsausrüstung (A0007 / 
18,4%);

Kreisel, Ausrüstung für 
Gegenmaßnahmen, 
Datenverarbeitungsausrüstung,
Baugruppen, Bauelemente  
und Teile für elektronische 
Ausrüstung,
Kommunikationsausrüstung,
Navigationsausrüstung,
Lenkausrüstung,
Datenverarbeitungsausrüstung,
Stromversorgungen (A0011 / 
18,1%);

Teile für Korvetten, U-Boote und 
Echolotanlagen (A0009 / 5,8%) 

Jamaika 1 A0006 120.000 Geländewagen mit Sonderschutz 
[Botschaft eines NATO-
Mitgliedslandes] (A0006 / 100%) 

   

Jemen 3 A0006 
A0010

875.875 Geländewagen mit Sonderschutz 
(A0006 / 73,1%); 

Gleitfallschirmsysteme (A0010 / 
26,9%)

  1 

Kriterium 3, 7 
/

A0001
Jordanien 24 A0001 7.293.852 Minenräumgeräte, Geländewagen   1 

 136

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0002
A0006
A0011

mit Sonderschutz  
und Teile für gepanzerte Fahrzeuge, 
Minenräumgeräte, Landfahrzeuge 
(A0006 / 49,2%); 

Granatmaschinenwaffen  
und Teile für 
Granatmaschinenwaffen (A0002 / 
36,8%)

Kriterium 7 / 
A0003

Kambodscha 1 A0001 8.055 Maschinenpistolen [VN-Mission]  
und Teile für Maschinenpistolen 
[VN-Mission] (A0001 / 100%) 

   

Kasachstan 89 A0001 
A0003
A0006
A0008
A0011
A0013
A0017
A0018
A0022

16.290.255 Störsender  
und Teile für Störsender (A0011 / 
89,2%)

1 A0001 15.000 1 

Kriterium 7 / 
A0001

Katar 14 A0001 
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0011

2.624.090 Zielortungsgeräte (A0005 / 61,2%); 

Splitterschutzanzüge (A0013 / 
12,8%);

Software für militärisches 
Nachrichtenwesen (A0021 / 9,6%) 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0013
A0021

Kenia 2 A0004 
A0006

137.500 LKW (A0006 / 86,2%)   1 

Kriterium 2, 
3, 7 / 

A0018
Kirgistan 1 A0001 400 Jagdgewehr (A0001 / 100%)    
Kolumbien 13 A0002 

A0005
A0009
A0011
A0013
A0014
A0015
A0017
A0022

3.983.520 Teile für Korvetten, U-Boote und 
Tender (A0009 / 95,0%) 

  1 

Kriterium 3, 7 
/

A0001,
A0022

Kongo,
Dem. Rep. 

4 A0001 
A0003
A0006

87.920 Munition für Gewehre [VN-
Mission], Revolver [VN-Mission], 
Pistolen [VN-Mission], und Flinten 
[VN-Mission] (A0003 / 69,9%); 

LKW [Humanitäre Hilfsgüter] 
(A0006 / 17,1%) 

   

Kongo,
Republik

1 A0001 78.900 Gewehre [VN-Mission] und Teile 
für Gewehre [VN-Mission] (A0001 / 
100%)

   

Korea, 244 A0001 164.105.058 Teile für Panzer, gepanzerte    
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Republik A0002 
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

Fahrzeuge und Landfahrzeuge 
(A0006 / 42,0%); 

Elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung,
Peilsysteme, Testsysteme  
und Teile für elektronische 
Ausrüstung,
Kommunikationsausrüstung,
Ortungsausrüstung,
Navigationsausrüstung,
elektronische Kampfführung, 
Stromversorgungen (A0011 / 
16,9%);

Echolotanlagen,
Schiffskörperdurchführungen
und Teile für Zerstörer, U-Boote, 
Minensuchboote, Patrouillenboote, 
Unterwasserortungsgeräte (A0009 / 
9,2%);

Technologie zur 
Flugkörperintegration,
Schaltgetriebe, Selbstschutzsysteme; 
Technologieunterlagen für 
Laserentfernungsmesser, 
Sehrohranlage, Pumpen, 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Flugzeugsitze, Messsystem, 
magnetische Eigenschutzanlage, 
Raketenmotoren; 
Fertigungsunterlagen für 
Panzerteile, Führungssystem, U-
Bootmast und 
Prüfstanddokumentation (A0022 / 
6,5%);

Fluorverbindungen, Treibstoffe für 
Gasgeneratoren, 
Anzündmischungen, Eisenpulver 
und Laborchemikalien (A0008 / 
5,6%)

Kroatien 67 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0006
A0007
A0008
A0013
A0015
A0017
A0018

1.929.483 Gewehre, Maschinenpistolen, 
Pistolen, Jagdgewehre, 
Sportgewehre
und Teile für Gewehre, 
Maschinenpistolen, Jagdgewehre, 
Sportgewehre, Sportpistolen (A0001 
/ 42,7%); 

Reibahlen, Lehren und 
Spannvorrichtungen für die 
Herstellung von Handfeuerwaffen 
(A0018 / 26,6%); 

Kleinbus, Feuerlöschanlage für 

1 A0001 1.398 1 

Kriterium 7 / 
A0001
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Panzer
und Teile für Minenräumgeräte 
(A0006 / 14,5%) 

Kuwait 42 A0001 
A0002
A0003
A0006
A0010
A0011
A0013
A0018

924.552 Munition für Revolver, Pistolen, 
Jagdwaffen und Sportwaffen 
(A0003 / 41,0%); 

Gewehre, Maschinengewehre, 
Maschinenpistolen, Revolver, 
Pistolen, Jagdgewehre, 
Sportpistolen  
und Teile für Gewehre, 
Maschinengewehre,
Maschinenpistolen, Revolver, 
Pistolen, Jagdgewehre (A0001 / 
40,8%)

   

Laos 1 A0001 6.487 Pistolen (A0001 / 100%)    
Libanon 10 A0001 

A0003
A0013
A0015

1.098.792 Gewehre [VN-Mission], 
Maschinenpistolen [VN-Mission], 
halbautomatische Flinten [VN-
Mission], Pistolen, Waffenzielgeräte 
und Teile für Gewehre [VN-
Mission], Maschinenpistolen [VN-
Mission] (A0001 / 68,1%); 

Körperschutzwesten [Libanesischer 
Zoll und VN-Mission]
und Einschübe für 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Körperschutzwesten [VN-Mission] 
(A0013 / 20,2%) 

Liberia 1 A0001 9.865 Teile für Maschinenpistolen [VN-
Mission] und Waffenzielgeräte 
[VN-Mission] (A0001 / 100%) 

   

Libyen 4 A0004 
A0007
A0010
A0013

23.844.875 Hubschrauber  
und Teile für Hubschrauber (A0010 
/ 66,2%); 

Detektionsausrüstung,
Dekontaminationsausrüstung, ABC-
Schutzbekleidung
und Teile für Detektionsausrüstung, 
Dekontaminationsausrüstung 
(A0007 / 32,6%) 

   

Malaysia 77 A0001 
A0002
A0003
A0005
A0006
A0007
A0009
A0011
A0013
A0014
A0015
A0017
A0018

80.466.544 Schiffssimulator  
und Teile für Übungsgeräte (A0014 
/ 25,6%); 

Feuerleiteinrichtungen
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Zielerfassungssysteme (A0005 / 
23,7%);

Sonaranlagen
und Teile für Korvetten, U-Boote, 
Minenkampfboote, 
Unterwasserortungsgeräte (A0009 / 

1 A0001 2.684 1 

Kriterium 7 / 
A0001
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0021
A0022

22,3%);

LKW  
und Teile für Panzer und gepanzerte 
Fahrzeuge (A0006 / 10,4%) 

Marokko 13 A0001 
A0005
A0006
A0007
A0008
A0010
A0011

9.841.522 Automatgetriebe (A0006 / 52,8%); 

Boden-Überwachungs-Radargeräte
und Teile für 
Zielzuordnungssysteme, 
Radargeräte (A0005 / 25,5%); 

Helme und Fallschirme (A0010 / 
18,9%)

   

Mauretanien 1 A0013 85.900 Splitterschutzschürzen und 
Gesichtsschutzvisiere [Humanitäres 
Minenräumprojekt] (A0013 / 100%)

   

Mauritius 6 A0001 
A0006

174.988 Teile für gepanzerte Fahrzeuge 
(A0006 / 95,7%) 

   

Mazedonien 4 A0006 
A0008
A0015

149.530 Teile für gepanzerte Fahrzeuge 
(A0006 / 71,6%); 

Wärmebildgeräte (A0015 / 28,4%) 

2 A0001 30.448 2 

Kriterium 7 / 
A0001

Mexiko 18 A0001 
A0006
A0013
A0018

15.529.165 Gewehre , Maschinenpistolen, 
Pistolen, Sportgewehre und Teile für 
Gewehre , Maschinenpistolen, 
Pistolen (A0001 / 98,8%) 

   

Moldau, 1 A0006 102.250 Geländewagen mit Sonderschutz    
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Republik (A0006 / 100%) 
Mongolei 11 A0001 

A0003
25.190 Jagdgewehre, Sportgewehre  

und Teile für Sportgewehre (A0001 
/ 87,7%) 

   

Montenegro 1 A0001 4.500 Jagdgewehre (A0001 / 100%)    
Namibia 34 A0001 

A0003
A0006
A0016
A0018

192.088 Revolver, Pistolen, Jagdgewehre, 
Sportgewehre
und Teile für Revolver, Pistolen, 
Jagdgewehre, Sportgewehre (A0001 
/ 80,2%) 

1 A0001 1.680 1 

Kriterium 7 / 
A0001

Nepal      1 

Kriterium 2, 3 
/

A0018
Nigeria 17 A0006 

A0015
4.285.297 Geländewagen mit Sonderschutz 

(A0006 / 99,5%) 
1 A0016 94.500 2 

Kriterium 2, 
3, 7 / 

A0016,
A0018

Oman 76 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0006
A0007
A0011

11.210.536 Maschinenpistolen, 
Scharfschützengewehre, Revolver, 
Pistolen, Sportpistolen, 
Sportgewehre, halbautomatische 
Flinten, Schalldämpfer, 
Waffenzielgeräte  
und Teile für Maschinenpistolen, 

1 A0001 400  
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0013
A0014
A0016
A0018

Scharfschützengewehre, Revolver, 
Pistolen (A0001 / 45,8%); 

Täuschkörper-Wurfanlagen (A0002 
/ 44,6%) 

Pakistan 54 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0009
A0011
A0014
A0016
A0018
A0021
A0022

163.815.917 Torpedos, Flugkörper  
und Teile für Torpedos, Flugkörper 
(A0004 / 44,2%); 

Elektronische Ausrüstung, 
Kommunikationsausrüstung
und Teile für 
Kommunikationsausrüstung,
Radaranlagen, Stromversorgungen 
(A0011 / 35,2%); 

Auswerteanlage für 
Torpedoübungsanlage und Teile für 
Torpedoübungsanlage (A0014 / 
10,2%)

2 A0001 
A0007
A0021

2.746.744 3 

Kriterium  
1, 2, 4, 7, 8 / 

A0007,
A0010,
A0015

Panama 1 A0006 1.920 Teile für fahrendes Bohrgerät 
(A0006 / 100%) 

  1 

Kriterium 7 / 
A0001

Paraguay 1 A0001 1.172 Sportgewehr  
und Teile für Sportgewehr (A0001 / 
100%)

   

Peru 4 A0001 372.492 Detektionsausrüstung (A0007 /    
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0003
A0004
A0007

77,6%);

Teile für Kanonenmunition (A0003 / 
12,1%)

Philippinen 10 A0001 
A0002
A0003
A0007
A0013

653.357 Gewehre , Maschinengewehre, 
Maschinenpistolen,
Scharfschützengewehre, Pistolen, 
Sportgewehre, Schalldämpfer, 
Waffenzielgeräte  
und Teile für Gewehre , 
Maschinengewehre,
Maschinenpistolen, Pistolen (A0001 
/ 85,0%) 

1 A0001 22.360 2 

Kriterium 2, 
3, 7 / 

A0001,
A0018

Russische
Förderation 

586 A0001 
A0003
A0005
A0006
A0007
A0008
A0011
A0013
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

30.855.530 Gewehre , Revolver, Pistolen, 
Jagdgewehre, Sportgewehre, 
Sportpistolen  
und Teile für Gewehre , Revolver, 
Pistolen, Jagdgewehre, 
Sportgewehre (A0001 / 53,1%); 

LKW, Transportfahrzeuge, 
Geländewagen mit Sonderschutz, 
Antennenmaste  
und Teile für Landfahrzeuge (A0006 
/ 35,9%) 

3 A0001 
A0003

163.807 5 

Kriterium 2, 
3, 7 / 

A0001,
A0003,
A0006,
A0015

Sambia 4 A0001 
A0003

5.182 Munition für Jagdwaffen und 
Sportwaffen (A0003 / 63,3%); 

1 A0003 1.750 1 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Jagdgewehre (A0001 / 36,7%) 
Kriterium 7 / 

A0003
San Marino 7 A0001 

A0003
17.278 Gewehre , Revolver, Pistolen, 

Jagdgewehre, Sportgewehre  
und Teile für Revolver, Pistolen, 
Jagdgewehre (A0001 / 96,6%) 

1 A0001 1.076  

Saudi-
Arabien

102 A0001 
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

45.495.688 Gewehre , Scharfschützengewehre, 
Pistolen, Sportpistolen, 
Halbautomatische Flinten, 
Schalldämpfer, Rohrwaffen-
Lafetten, Waffenzielgeräte  
und Teile für Gewehre , 
Maschinenpistolen, Pistolen (A0001 
/ 25,4%); 

Zieldarstellungsgeräte,
Schießsimulator  
und Teile für Zieldarstellungsgeräte, 
Gefechtsübungszentrum (A0014 / 
21,2%);

Schmiedestücke, Halbzeuge, 
Aluminium-Profile, Näpfe und 
Feingussteile (A0016 / 17,7%); 

Teile für Schnellboote (A0009 / 
14,7%);
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Herstellungsausrüstung für 
Gewehre, Maschinenpistolen, 
Kleinkalibermunition und Teile für 
Munitionsprüfgeräte (A0018 / 8,3%)

Serbien 33 A0001 
A0003
A0006
A0007
A0008
A0013

313.817 Jagdgewehre, Sportgewehre  
und Teile für Jagdgewehre, 
Sportpistolen (A0001 / 54,6%); 

Detektionsausrüstung
und Teile für Detektionsausrüstung 
(A0007 / 41,3%) 

1 A0013 4.750 1 

Kriterium 7 / 
A0013

Seychellen 1 A0001 
A0003

7.094 Jagdgewehre (A0001 / 82,1%)    

Simbabwe    1 A0001 835 1 

Kriterium 1 / 
A0001

Singapur 151 A0001 
A0002
A0003
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013

126.383.475 Kampfpanzer, Minenräumgeräte  
und Teile für Panzer, 
Panzerhaubitzen, gepanzerte 
Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge, 
Landfahrzeuge, selbstfahrende 
Bohrgeräte (A0006 / 66,2%); 

Pendelschießbock,
Sonderwerkzeuge, Messausrüstung, 
Prüfausrüstung und 
Lichtblitzaufnehmer (A0018 / 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0014
A0015
A0017
A0018
A0021
A0022

30,1%)

Somalia 1 A0006 184.000 Geländewagen mit Sonderschutz 
[UNICEF] (A0006 / 100%) 

   

Sri Lanka 1 A0008 59 Laborchemikalien (A0008 / 100%) 2 A0001 
A0017

34.294 8 

Kriterium  
2, 3, 4 / 
A0001,
A0003,
A0005,
A0007,
A0011,
A0017

Sudan 3 A0006 5.010.700 Minenräumgeräte [UN-
Minenräumaktion], Geländewagen 
mit Sonderschutz [Botschaft eine 
NATO-Mitgliedslandes]  
und Teile für Minenräumgeräte 
(A0006 / 100%) 

1 A0006 228.000 1 

Kriterium 1 / 
A0006

Suriname    1 A0001 5.184 1 

Kriterium 7 / 
A0001
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Südafrika 141 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010
A0011
A0013
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

33.826.025 Teile für Korvetten und U-Boote 
(A0009 / 43,2%); 

Feuerleiteinrichtungen
und Teile für Feuerleiteinrichtungen,
Zielortungsgeräte (A0005 / 22,9%); 

Teile für Flugkörper und 
Panzerabwehrsysteme (A0004 / 
13,9%);

Maschinenkanonen
und Teile für Maschinenkanonen 
(A0002 / 7,3%) 

1 A0003 23.800 1 

Kriterium 7 / 
A0003

Syrien 1 A0006 262.000 Geländewagen mit Sonderschutz 
[Botschaft eines NATO-
Mitgliedslandes] (A0006 / 100%) 

  2 

Kriterium 2, 4 
/

A0001,
A0015

Tansania,
Vereinigte 
Republik

2 A0001 1.335 Jagdgewehre  
und Teile für Jagdgewehre (A0001 / 
100%)

3 A0001 1.518 1 

Kriterium 7 / 
A0001
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Thailand 45 A0001 
A0002
A0003
A0006
A0007
A0009
A0010
A0011
A0013
A0018
A0021
A0022

7.255.623 Kommunikationsausrüstung  
und Teile für 
Kommunikationsausrüstung,
Kreiselkompasssysteme, 
Radaranlagen, Frequenzumformer 
(A0011 / 51,2%); 

Panzerstahlbleche, 
Körperschutzwesten und Einschübe 
für Körperschutzwesten (A0013 / 
19,0%);

LKW  
und Teile für Panzer und gepanzerte 
Fahrzeuge (A0006 / 12,4%) 

1 A0006 33.600  

Trinidad und 
Tobago

7 A0001 
A0015

1.217.991 Gewehre , Maschinenpistolen, 
Pistolen
und Teile für Gewehre , 
Maschinenpistolen (A0001 / 95,4%)

   

Tschad      1 

Kriterium 2, 
3, 4 / 

A0006
Tunesien 3 A0006 

A0008
263.777 Geländewagen mit Sonderschutz 

und Tarnleuchten (A0006 / 99,9%) 
2 A0001 

A0003
134.230 3 

Kriterium 2 / 
A0001,

 151

Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0003
Turkmenista
n

2 A0006 
A0013

273.100 Splitterschutzwesten (A0013 / 
90,1%)

   

Uganda 2 A0007 103.391 Dekontaminationsausrüstung, ABC-
Schutzbekleidung,
Strahlenspürausrüstung,
Dekontaminationsmittel  
und Teile für 
Dekontaminationsausrüstung 
(A0007 / 100%) 

  1 

Kriterium 2, 
3, 8 / 

A0010

Ukraine 198 A0001 
A0003
A0006
A0007
A0008
A0013
A0017

3.663.771 Jagdgewehre, Sportgewehre  
und Teile für Jagdgewehre, 
Sportgewehre (A0001 / 66,1%); 

Munition für Jagdwaffen, 
Sportwaffen
und Teile für Jagdwaffenmunition, 
Sportwaffenmunition (A0003 / 
17,5%)

5 A0001 
A0003
A0006

146.956 6 

Kriterium 7 / 
A0001,
A0003,
A0006

Uruguay 8 A0001 
A0006
A0008
A0010
A0011
A0022

3.179.790 LKW, Anhänger  
und Teile für gepanzerte Fahrzeuge 
(A0006 / 64,3%); 

Hubschrauber und Triebwerke 
(A0010 / 35,0%) 

   

Usbekistan 1 A0006 187.250 Geländewagen mit Sonderschutz 
[Botschaft eines NATO-
Mitgliedslandes] (A0006 / 100%) 
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Venezuela 3 A0009 
A0013

7.314.859 Teile für U-Boote und 
Unterwasserortungsgeräte (A0009 / 
99,6%)

2 A0005 
A0011

109.518 4 

Kriterium 4, 5 
/

A0002,
A0003,
A0005,
A0011

Vereinigte 
Arabische
Emirate 

132 A0001 
A0002
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0009
A0010
A0011
A0014
A0015
A0016
A0017
A0018
A0021
A0022

69.305.772 LKW, Minenräumgeräte, 
Geländewagen mit Sonderschutz  
und Teile für Panzer, 
Panzerhaubitzen, gepanzerte 
Fahrzeuge, amphibische Fahrzeuge, 
Bergepanzer, selbstfahrende 
Bohrgeräte, Minenräumgeräte, 
Landfahrzeuge (A0006 / 44,4%); 

Kommunikationsausrüstung
und Teile für 
Kommunikationsausrüstung,
Navigationsausrüstung,
Lenkausrüstung, elektronische 
Kampfführung, Stromversorgungen 
(A0011 / 11,5%); 

Sonaranlagen
und Teile für Korvetten, 
Minenkampfboote (A0009 / 11,2%);
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

Rohre, Aluminium-Profile und 
Näpfe (A0016 / 7,1%); 

Täuschkörper-Wurfanlagen  
und Teile für Nebelwurfanlagen 
(A0002 / 6,3%) 

Vietnam      4 

Kriterium  
2, 3, 7 / 
A0001,
A0015,
A0018

Zentralafrika
n-ische
Republik

1 A0001 
A0003

15.955 Gewehre [VN-Mission], Pistolen 
[VN-Mission]
und Teile für Gewehre [VN-
Mission] (A0001 / 64,9%); 

Munition für Pistolen [VN-Mission] 
(A0003 / 35,1%) 

   

Grönland 1 A0001 729 Jagdgewehre (A0001 / 100%)    
Hongkong 18 A0001 

A0003
A0006
A0007
A0008
A0017

1.265.315 Scharfschützengewehre, Pistolen, 
Sportpistolen, Rohrwaffen-Lafetten
und Teile für Gewehre , 
Scharfschützengewehre, Pistolen 
(A0001 / 96,8%) 

3 A0001 3.838 1 

Kriterium 7 / 
A0001
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0018
A0022

Kosovo 8 A0001 
A0003
A0006
A0013

807.229 Munition für Revolver [VN-
Mission] und Pistolen [VN-Mission] 
(A0003 / 43,6%); 

Geländerwagen mit Sonderschutz 
[NATO-Mission] (A0006 / 38,4%) 

   

Macau 4 A0001 
A0007

56.836 Gewehre , Waffenzielgeräte  
und Teile für Maschinenpistolen 
(A0001 / 97,5%) 

   

Neukaledoni
en

13 A0001 32.086 Jagdgewehre, Sportrevolver, 
Sportpistolen, Waffenzielgeräte  
und Teile für Jagdgewehre, 
Sportrevolver, Sportpistolen (A0001 
/ 100%) 

   

Niederl.
Antillen

3 A0001 44.461 Pistolen  
und Teile für Pistolen (A0001 / 
100%)

   

Taiwan 39 A0001 
A0003
A0004
A0005
A0006
A0007
A0008
A0009
A0010

16.524.808 Ersatzteile, Komponenten und 
Sonarsysteme (A0009 / 45,8%); 

Meridiankreisel (A0005 / 18,5%); 

Kommunikationsausrüstung
und Teile für elektronische 
Ausrüstung,
Kommunikationsausrüstung,

2 A0006 
A0021

90.000 6 

Kriterium  
1b, 4 / 
A0005,
A0006,
A0007,
A0009,
A0021
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Land Anzahl der 
Genehm.

AL-Pos. Gesamtwert
in Euro

Güter / in v. H. des Gesamtwertes Ablehnunge
n endgültige 
Ausfuhren

AL-Pos. Gesamtwert 
in Euro

Anzahl der 
Denials/Grün

de
/ AL-Position 

A0011
A0014
A0017
A0021

Kreiselkompasssysteme (A0011 / 
11,6%);

Schleppzielkörper
und Teile für Schleppzielkörper 
(A0014 / 8,0%) 

Nordzypern
67

   2 A0001 
A0006

2.614.133  

Gesamt 3.184  1.229.638.81
4

 72  7.879.459  

67 Gebiet der Republik Zypern, das nicht unter der effektiven Kontrolle Republik Zypern steht. 

. . .

Anlage 6 

Genehmigungen für Handels- und Vermittlungsgeschäfte (Rüstungsgüter; endgültige Ausfuhren) 
im Jahre 2007 

Land Anzahl Gesamtwert 
(Land)

Güterbeschreibung Wert AL-Pos.

Afghanistan 1 308.000 2 Stück sondergeschützte 
Geländewagen

308.000 A0006

    
Indonesien 1 0 5 Satz Feuerleitsensorik für 

Schiffseinsatz
0 A0005

Korea,
Republik

4 926.687 Diverse Bauteile für 
Minenräumausrüstung 

0 A0004

   1000 kg (+/-)-1,2,4-Butantriol  147.000 A0008

   1000 kg Oktogen (HMX); 

700 kg Oktogen (HMX); 

50 kg Kunststoffgebundener
Sprengstoff (PBX): 

69.650

56.490

4.947

A0008

A0008

A0008

   1200 kg Oktogen (HMX); 

3500 kg Oktogen (HMX); 

165.600

483.000

A0008

A0008

    
Saudi-Arabien 3 52.842 1 Stück Sondergeschützter 

Geländewagen
0 A0006

   Diverse Ersatzteile für Trainings-
Schießanlage für Kampffahrzeuge  

9.721 A0014

   2 Stück Türspalt- Beobachtungsgerät  43.121 A0015

    
Singapur 1 31.008 88 Stück Dekontaminationsmittel 31.008 A0007

    
Türkei 1 21.285 2 Stück Teile u. Baugruppen für 

Feuerleitanlage 
21.285 A0005

Ablehnungen für Handels- und Vermittlungsgeschäfte (Rüstungsgüter; endgültige Ausfuhren) im 
Jahre 2007 

Land Anzahl Gesamtwert Güterbeschreibung Wert AL-Pos.
Vietnam 1 0 1 Stück Nachtsichtbrille,  0 A0015

157

Anlage 7 

Outreach-Aktivitäten im Jahr 2007:

Teilnehmer (außer
Bundesregierung)

Veranstaltungsort 
/ -monat 

Format Themen / Zielsetzung 

div. Staaten Tokio, 06.-08. 
Februar

Seminar Exportkontrolle von Rüstungs- und 
Dual use-Gütern

div. Staaten
Bukarest, 05.-08. 
März

Seminar  
Exportkontrolle von Rüstungs- und 
Dual use-Gütern 

div Staaten Südkorea (Seoul), 
22.-23. März 

Seminar Brokering 

EU-Präsidentschaft,
Staaten westl. Balkan 

Zagreb
(RACVIAC), 02.-
04. Mai

Seminar Exportkontrolle von 
Rüstungsgütern, Anwendung des 
EU-Verhaltenskodex

Korea  Eschborn, 21.-22. 
Mai

Bilaterale 
Konsul-
tationen

Exportkontrollsysteme und –
politiken

Israel Berlin, 02. Juli    Bilateraler Austausch zu 
Exportkontrollfragen

EU-Präsidentschaft,
Staaten westl. Balkan 

Belgrad, 12.–13. 
Dezember  

Seminar  Exportkontrolle von 
Rüstungsgütern und Anwendung 
des EU-Verhaltenskodex



Der Bundestag hat die Berichte 
der Bundesregierung zu ihrer 
Rüstungsexportpolitik seit dem 
Jahr 2003 nicht mehr im Plenum 
erörtert.

Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008



Rüstungsexportbericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) für 2007 (21.184 Wörter)
gkke120  mio101  eu97  staaten95  bundesregierung85  waffen69  deutsche52  länder46  

deutschen44  wert42  rüstungsexporte40  un39  mrd38  entwicklung35  rüstungsexportpolitik34  

verhaltenskodex33  kriegswaffen31  rüstungsexportbericht30  kleinwaffen30  werte30  

deutschland28  angaben28  rüstungsgütern28  rüstungsgüter26  genehmigungswert26  

union25  bericht25  rüstungstransfers25  deutscher25  ausfuhrgenehmigungen25  ziffer24  

munition24  europäischen24  nato24  internationalen23  daten23  transfers22  sicherheit22  

kriterien21  rüstungsausfuhren21  türkei21  millionen20  schlecht20  politischen20  

afrika19  südafrika19  bonn19  lieferungen19  sipri19  arms18  berlin18  einkommen18  gewalt17  

internationale17  angesichts17  empfänger17  genehmigungen17  exporte17  politische16  

streubomben16  transfer16  einschätzung16  sudan15  auseinandersetzungen15  politik15  

umgang15  fest15  umfang15  konferenz15  afrikanischen14  region14  fall14  regierung14  bicc14  

transparenz14  usa14  güter14  niedrigem14  mission13  republik13  angola13  gering13  macht13  

jahren13  berichterstattung13  jahre13  indien13  saudiarabien13  adressaten13  gegenüber13  

us13  ausfuhren13  kongo12  international12  euro12  china12  frieden12  export12  pakistan12  

rüstungslieferungen12  bewertung12  anteil12  hermes12  ausfuhr12  entwicklungshilfe12  

kirche12  lieferung11  gütern11  zahl11  rüstungskontrolle11  mitgliedsstaaten11  menschen11  

militärischen11  militärische11  land11  gemeinsame11  entscheidungen11  darfur10  soldaten10  
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Rüstungsexportbericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) für 2007 (21.184 Wörter)
gkke120  mio101  eu97  staaten95  bundesregierung85  waffen69  deutsche52  länder46  

deutschen44  wert42  rüstungsexporte40  un39  mrd38  entwicklung35  rüstungsexportpolitik34  

verhaltenskodex33  kriegswaffen31  rüstungsexportbericht30  kleinwaffen30  werte30  

deutschland28  angaben28  rüstungsgütern28  rüstungsgüter26  genehmigungswert26  

union25  bericht25  rüstungstransfers25  deutscher25  ausfuhrgenehmigungen25  ziffer24  

munition24  europäischen24  nato24  internationalen23  daten23  transfers22  sicherheit22  

kriterien21  rüstungsausfuhren21  türkei21  millionen20  schlecht20  politischen20  

afrika19  südafrika19  bonn19  lieferungen19  sipri19  arms18  berlin18  einkommen18  gewalt17  

internationale17  angesichts17  empfänger17  genehmigungen17  exporte17  politische16  

streubomben16  transfer16  einschätzung16  sudan15  auseinandersetzungen15  politik15  

umgang15  fest15  umfang15  konferenz15  afrikanischen14  region14  fall14  regierung14  bicc14  

transparenz14  usa14  güter14  niedrigem14  mission13  republik13  angola13  gering13  macht13  
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Nordrhein-Westfalen ist das deutsche Nord-Süd-
Land. In keinem anderen Bundes land sind mehr Ein-

richtungen der internationalen Zusammenarbeit tätig. 
Mit ihrem Engagement beschreiten viele neue Wege. 
Jede auf ihrem Gebiet. In der anwen dungsorientierten 
Forschung ist es das Internationale Konversionszentrum 
Bonn, kurz BICC, das für so manche Innovation ge-
sorgt hat. Als eine „NRW-Institution” strebt es die inter-
nationale Themenführerschaft auf noch unerforschten 
Themenfel dern der Friedens- und Konfl iktforschung an. 
So stärkt das BICC die Stadt Bonn als Standort des Nord-
Süd-Dialogs in besonderer Weise. Darüber hinaus leistet 
es einen wichtigen Beitrag zur Profi lierung Nordrhein-
Westfalens als Kompetenzzentrum der globalen Frie-
dens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik.

Dafür möchte ich Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des BICC, an dieser Stelle herzlich danken. 
Welch großen Stellenwert Ihre Arbeit für die Landesre-
gierung hat, kommt in den im vergangenen Jahr verab-
schiedeten entwicklungspolitischen Leitlinien des Lan-
des zum Ausdruck. In den vom Integrationsministerium, 
dem zuständigen Fachressort, erarbeiteten Handlungs-
konzept heißt es: „Das Land unterstützt die Forschung 
und Beratung insbesondere in Fragen der Entwicklungs- 
und Sicherheitspolitik sowie der Konfl iktbewältigung und 
Demokratisierung in Entwick lungsländern.“

Das gegenseitige Vertrauen zwischen Land und BICC 
wurzelt tief. Es stützt sich vor allem auf die langjährige Er-
fahrung des BICC in der Friedens- und Konfl iktforschung. 
Sie und die hervorragenden Kontakte zu staatlichen 
Institutionen, internationalen Forschungseinrichtungen 
sowie regionalen und internationalen Diasporagemein-
den machen das BICC nicht nur zu einem unverzichtba-
ren Ratgeber für Politik und Ver waltung, sondern auch 
zum Partner zahlreicher Nichtregierungsorganisationen.
Das BICC hat sich in den letzten Jahren immer wieder 
neuen Fragestellungen ge widmet. Fragen, die im glo-
balen Kontext immer wichtiger werden, für die es aber 
noch keine hinreichenden Handlungsperspektiven gibt. 
Dazu gehört auch der Zu sammenhang zwischen Mig-
ration und Entwicklung, eines jener Themen, dessen Be-
deutung auch für Nordrhein-Westfalen wächst. In kei-
nem anderen Bundesland leben größere Diasporage-
meinden aus Ländern des Südens, etwa aus Staaten 
südlich der Sahara.

Durch seine anwendungsorientierte Forschung leistet 
das BICC einen wichtigen Beitrag, in diesem noch recht 
jungen Politikfeld neue Gestaltungszugänge zu fi nden. 

Wie können die Integrationschancen von Zuwande-
rern aus Entwicklungsländern ver bessert werden? Wie 
können die Herausforderungen gemeistert werden, die 
durch den Anstieg der Zuwanderung von Menschen 
aus Krisenregionen entstehen? Wel che Rolle spielen 
sie im internationalen Konfl iktgeschehen? Nur drei von 
zahlreichen anderen Fragen, über die wir in diesem Zu-
sammenhang noch viel zu wenig wissen.

Dies mag daran liegen, dass in den entwicklungspoli-
tischen Debatten vor allem der fi nanzielle Beitrag der 
Diasporagemeinden für die Entwicklung ihrer Herkunfts-
länder diskutiert wird. Dabei ist deren politisches und 
gesellschaftliches Engagement nicht weniger wichtig. 
Es ist deshalb eine wertvolle Bereicherung der Diskus-
sion, wenn das BICC die Rolle der afrikanischen Diaspo-
ra im Konfl iktgeschehen aufgreift und den Beitrag zur 
Konfl iktlösung in den Herkunftsländern untersucht. Au-
ßerdem zeigt es konkrete Möglichkeiten auf, wie man 
dieses Engagement fördern kann.

Neue Felder der Kooperation zwischen dem Land und 
dem BICC eröffnet die im ver gangenen Jahr besiegelte 
Partnerschaft Ghana–Nordrhein-Westfalen. Auch hier 
kann das BICC auf Praxiserfahrungen zurückgreifen. 
So arbeitet es schon seit längerem mit ghanaischen 
Forschungseinrichtungen zusammen und unterstützt in 
den Berei chen Frieden und Sicherheit das Kofi  Annan 
International Peacekeeping Training Center (KAIPTC) in 
Accra.

All dies zeigt: Das BICC ist bestens aufgestellt, um künf-
tigen Herausforderungen in der internationalen Zusam-
menarbeit mit zeitgemäßen Antworten zu begegnen. 
Doch seine Expertise als Forschungseinrichtung ist es 
nicht allein, die es zu einem wichtigen Partner des Lan-
des macht. BICC ist mit seinem Engagement auch ein 
Aushän geschild Nordrhein-Westfalens in der Welt. Es 
zeigt, dass die Menschen des mit 18 Millionen Menschen 
bevölkerungsreichsten, mitten in Europa gelegenen 
Bundeslan des bereit sind, über den Tellerrand hinaus-
zublicken und globales Engagement zu unterstützen. 
Der vorliegende Jahresbericht ist ein Zeugnis dessen. 
Ich wünsche dem Internationalen Konversionszentrum 
Bonn für seine künftige Arbeit viel Glück und ein gutes 
Gelingen.

Armin Laschet
Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integrati-
on des Landes Nordrhein-Westfalen

Geleitwort
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Der vorliegende Jahresbericht 2007/2008 will Sie in-
formieren, wie sich das BICC an der Schnittstelle 

zwischen Entwicklung und Frieden weltweit in anwen-
dungsorientierter Foschung, Beratung und Kapazitäten-
aufbau (capacity-building) engagiert. 

Wir haben es uns zur Aufgabe (mission) gemacht, zu 
Frieden und Entwicklung durch Maßnahmen zur Verhin-
derung gewaltsamer Konfl ikte und deren konstruktiver 
Transformation beizutragen. „Konfl ikte“ bilden ein über-
greifendes Arbeitsfeld, in dem wir durch methodisches 
und thematisches „Looping“ anwendungsorientierte 
Foschung, Beratung und Kapazitätenaufbau (capacity-
building) miteinander verbinden. Die im Jahresbericht 
beschriebenen Projekte spiegeln wider, wie wir unsere 
Forschungs- und Beratungsschwerpunkte strategisch neu 
ausrichten und systematisch weiterentwickeln wollen. 

Es ist uns gelungen, für diesen Jahresbericht mit Prof. Dr. 
Hans Blix, Vorsitzender der International Commission on 
Weapons of Mass Destruction, Stockholm, und Mitglied 
des Internationalen Beirats des BICC, einen sehr prominen-
ten Gastautor zu gewinnen. Sein Editorial handelt von den 
gegensätzlichen Tendenzen in der globalen Sicherheit. 
Der Datenteil des Jahresberichts, der weltweite Trends bei 
Verteidigungsausgaben, Streitkräften, Waffeneinfuhren 
und Militarisierung darlegt, bestätigt seine Einschätzung, 
dass wir eine „Neuaufl age der Politik des Kalten Krieges 
ohne Kalten Krieg – mit anderen Worten, einen Kalten 
Frieden“ erleben. Als übergeordnetes Ziel defi niert Blix des-
halb, neue Marschrouten auf dem Weg zur Abschaffung 
sämtlicher Massenvernichtungswaffen zu fi nden. 

Hierzu wollen wir mit unserer Projektarbeit in Sachen 
Kleinwaffenkontrolle – den derzeit am häufi gsten einge-
setzten Massenvernichtungswaffen – einen Beitrag leis-
ten. Ein spezielles Traningsmodul ist überschüssigen Waf-
fen, der Markierung und Rückverfolgung von Kleinwaf-
fen sowie ihrer (sicheren) Lagerung gewidmet. Das BICC 
intensivierte zudem seine Beratungs- und Trainingsarbeit 
zur Kleinwaffenkontrolle im Südsudan, beriet die dortige 
Regierung in Sachen Entwaffnung, Demobilisierung und 
Reintegration (DD&R) und führte Workshops zur Kleinwaf-
fenfrage durch, bei denen Zivilgesellschaft und Medien 
einbezogen wurden.

Auch im Bereich Datenbankservices hat das BICC Inno-
vatives zu bieten. Die Rüstungsexportdatenbank (www.
ruestungsexport.info) wurde im Jahr 2007 um eine In-
ternet basierte Kartenkomponente erweitert, die zu-
sätzliche und vielschichtige Informationen gewährt. Mit 

dem Resource Conflict Monitor (RCM) wiederum ist 
es gelungen, eine Datenbank über 90 rohstoffreiche 
Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen der 
letzten elf Jahre zu entwickeln, die Aufschluss über 
Konflikte, Ressourcenmanagement und Einbindung 
in internationale Abkommen gibt. Der RCM ist Teil der 
Forschung des BICC in ausgewählten Themenfeldern an 
der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Sicherheit.

Der Ressourcenthematik gewidmet ist auch Fatal 
Transactions, eine internationale Kampagne, die sich 
für einen gerechten und fairen Abbau von natürlichen 
Rohstoffen in Afrika einsetzt und bei der das BICC als 
Koordinator in Deutschland fungiert. 

In Liberia evaluierten wir im Rahmen eines europäischen 
Konsortiums das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP) zur Reintegration ehemaliger Kämpfer.

Eine ganz andere Art der Beratung leistete das BICC mit 
der Studie zu Sicherheitstechnologien und Arbeitsplät-
zen am Beispiel des Düsseldorfer Flughafens. Ebenfalls 
in den Bereich der anwendungsorientierten Forschung 
fallen die BICC-Projekte zu Friedensmissionen der Ver-
einten Nationen und dem Beitrag der deutschen Ent-
wicklungszusammenarbeit zum Peacebuilding sowie 
über die Rolle des Sicherheitssektors in autoritären Re-
gimes in Zentralasien. 

Eine weitreichende inhaltliche Weichenstellung stellt 
schließlich ein EU-gefördertes, internationales Projekt 
dar, das am Beispiel des Horn von Afrika neue Erkennt-
nisse zu Diasporaaktivitäten in den Herkunftsländern, 
den Aufnahmeländern sowie auf der transnationalen 
Ebene gewinnen will. Mit der Entscheidung Migrations- 
und Diasporaforschung in sein Forschungs- und Bera-
tungsportfolio aufzunehmen, platziert sich das BICC 
erstmals im Spannungsfeld „Migration, Integration, Ent-
wicklung und Frieden“.

Die Spannbreite unserer Arbeit stellte uns vor besonde-
re Herausforderungen, die wir dank der hohen Motiva-
tion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der hervor-
ragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern und 
der Bereitschaft unserer Mittelgeber, uns weiterhin zu 
unterstützen, meistern konnten. Mit unserem Jahresbe-
richt 2007 /2008 möchten wir unsere Entwicklung für Sie 
transparent machen und Sie zur Diskussion einladen.

Peter J. Croll
Direktor des BICC

Vorwort 

6

BICC Jahresbericht 2007/2008

Der Stand der Dinge – Gegensätzliche 
Trends in der globalen Sicherheit

Wir haben das Privileg, in einer Ära zu leben, die wie 
nie zuvor von globaler Interdependenz, internati-

onalem Handel und kulturellem Austausch geprägt ist. 
Informationen verbreiten sich unmittelbar und unseren 
Möglichkeiten, um den Globus zu reisen, sind keine 
Grenzen gesetzt. Zwischen den Großmächten beste-
hen keine tiefen ideologischen Gräben und verhär-
teten Fronten mehr, stattdessen treten diese Staaten 
ebenfalls in eine – durch Handel und andere wirtschaft-
liche Aktivitäten bedingte – komplexe Symbiose ein. Die 
Angst vor einem größeren Schlagabtausch der Super-
mächte ist verblasst.

Für immer mehr Menschen wird die Welt schrittweise 
besser und sicherer. Die Zahl der Kriege und bewaffne-
ten Konfl ikte geht stetig zurück und die Zahl der Opfer in 
den Konfl ikten, die noch ausgetragen werden, ist eben-
falls niedriger als früher. Das Streben der Staaten nach 
Sicherheit vor Bedrohungen und Angriffen von außen ist 
indes um viel umfassendere Bemühungen ergänzt und 
erweitert worden, um die Sicherheit des Einzelnen ge-
genüber Bedrohungen wie Hunger, Natur- und Umwelt-
katastrophen, Gewalt und Unterdrückung zu gewähr-
leisten – selbst wenn diese Bedrohung vom eigenen 
Staat ausgeht.

Die Globalisierung hat uns historisch einmalige Anreize 
für die internationale Zusammenarbeit geliefert. Gleich-
zeitig zwingen uns die heutigen Sicherheitsrisiken  gera-
dezu zur Kooperation – sie ist unverzichtbar, wenn wir in 
der Lage sein wollen, diesen Gefahren zu begegnen. 
Viren wie z.B. die Vogelgrippe breiten sich auch ohne 
Visum in der Welt aus und es bedarf gemeinsamer An-
strengungen, sie zu stoppen. Wir alle teilen uns die At-
mosphäre der Erde und gemeinsam müssen wir gegen 
die drohende globale Erwärmung vorgehen. Der tech-
nologische Fortschritt hat auch der organisierten Krimi-
nalität und den Terrornetzwerken neue Vorgehenswei-
sen und Betätigungsfelder beschert. Die Bedrohung, 
die von solchen Gruppen ausgeht, kennt keine Gren-
zen. Um sie wirksam zu bekämpfen, müssen wir zusam-
menarbeiten.

Die erste Weltorganisation, der Völkerbund, hatte nur 
wenig mehr als zwanzig Jahre Bestand – nämlich zwi-
schen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Fol-
georganisation, die Vereinten Nationen, besteht jetzt 
schon seit mehr als sechzig Jahren.

Zur gleichen Zeit bauen sich aber neue Spannungen 
zwischen Russland und China auf der einen sowie den 
USA und Westeuropa auf der anderen Seite auf. Die 
globalen Militärausgaben haben ein Niveau von deut-
lich über einer Billion US-Dollar jährlich erreicht. Die in-
ternationalen Verhandlungen über Rüstungskontrolle 
und Abrüstung sind völlig zum Erliegen gekommen. Die 
Gespräche in den internationalen Foren werden von 
Misstrauen und Zerwürfnissen behindert.

Statt konstruktiv zu verhandeln, bewegen wir uns auf 
ein neues Wettrüsten zu, das nicht durch konträre poli-
tische Interessen angetrieben wird, sondern durch das 
Bestreben, sich für eine ungewisse Zukunft strategisch zu 
positionieren. Die USA sind entschlossen, ihre absolute 
militärische Vormachtstellung zu erhalten, und andere 
Mächte fürchten, an Einfl uss zu verlieren, wenn sie zu 
sehr in Rückstand geraten. Wir erleben eine Neuaufl a-
ge der Politik des Kalten Krieges ohne Kalten Krieg – mit 
anderen Worten, einen Kalten Frieden.

Das sind anscheinend widersprüchliche Trends. Das 
Fenster der Möglichkeiten, eine neue Weltordnung auf 
der Grundlage kooperativer Sicherheit zu schaffen, das 
sich nach dem Ende des Kalten Krieges geöffnet hatte, 
blieb ungenutzt und die Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der Staaten verläuft weiter in den alten Bahnen, 
während die Globalisierung auf anderen Gebieten ge-
radezu explosionsartig voranschreitet.

Frieden und Abrüstung durch kooperative Sicherheit

Um die aktuellen Rüstungs- und Abrüstungstrends ange-
messen darzustellen, sind zunächst die derzeitigen Ent-
wicklungen bei der internationalen Sicherheit insgesamt 
zu betrachten. Wenn die Bemühungen um Abrüstung, 
Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung (Nonproliferati-
on) erfolgreich sein sollen, müssen sie von der Prämisse 
ausgehen, dass Staaten, die auf Massenvernichtungs-
waffen (WMD) verzichten oder sie abschaffen sollen, 
sich auch ohne solche Waffen ausreichend sicher 
fühlen müssen. Voraussetzung dafür wiederum ist eine 
glaubwürdige internationale Sicherheitsarchitektur, die 
allen Staaten ein Gefühl der Sicherheit gibt – nicht nur 
den wenigen, die stark und mächtig genug sind, sich 
selbst zu verteidigen.

Lassen Sie mich also einmal den aktuellen Stand der 
völkerrechtlichen Regelungen beleuchten, die Teil die-
ser Architektur sind und die die Anwendung von Gewalt 
zwischen den Staaten unterbinden sollen.
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Die Autoren, die 1945 in San Francisco die UN-Charta 
verfasst haben, waren keine Pazifi sten. Sie wussten aber 
um die Gräuel des Krieges und schrieben deshalb in 
Artikel 2.4 der Charta ein generelles Verbot der Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt zwischen den Mit-
gliedern fest, das lediglich zwei Ausnahmen vorsah:

• Erstens haben die Staaten „im Falle eines bewaffne-
ten Angriffs“ das Recht zur Gewaltanwendung, um 
sich selbst zu verteidigen, bis der Sicherheitsrat die 
nötigen Maßnahmen ergreift. Dieses Recht wurde im 
Allgemeinen so interpretiert, dass es die Anwendung 
von Gewalt auch im Falle eines „unmittelbar bevor-
stehenden“ Angriffs zulässt, d.h. die Staaten müssen 
nicht abwarten, bis Bomben auf ihr Gebiet fallen, 
sondern können die Bomber sogar außerhalb ihres 
Hoheitsgebietes abfangen. 

• Zweitens kann der Sicherheitsrat in allgemeiner gela-
gerten Fällen, insbesondere wenn er zu dem Schluss 
kommt, dass eine „Bedrohung oder ein Bruch des 
Friedens oder eine Angriffshandlung“ vorliegt, über 
die Anwendung von Gewalt entscheiden oder die-
se autorisieren.

Während des Kalten Krieges war der Sicherheitsrat durch 
das Vetorecht, das jedem der fünf ständigen Mitglieder 
eingeräumt worden war, in seinem Handlungsvermö-
gen weitgehend blockiert. Diese Situation änderte sich 
jedoch mit dem Ende des Kalten Krieges gewaltig. Kon-
sensentscheidungen wurden nun im Sicherheitsrat zur 
Regel. Am bedeutsamsten war die Entscheidung von 
1991, als der Sicherheitsrat der von US-Präsident George 
H. Bush zusammengerufenen breiten Allianz die Befug-
nis gab, Gewalt anzuwenden, um Iraks eklatante Ag-
gression gegen Kuwait und seine Besetzung des Landes 
zu beenden. Präsident Bush Senior sprach damals von 
einer „neuen Weltordnung“.

Bedauerlicherweise hatte diese Ordnung aber nicht 
lange Bestand. Im März 2003 marschierte die Allianz der 
willigen Staaten im Irak ein, ohne dass ein bewaffneter 
Angriff erfolgt war und ohne dass der Irak eine direkte 
Bedrohung darstellte – und in vollem Bewusstsein der 
Tatsache, dass der Sicherheitsrat den Angriff nicht billi-
gen würde. Die politische Rechtfertigung für den Krieg 
gegen den Irak bestand vor allem in der Behauptung, 
der Irak besitze und entwickele Massenvernichtungs-
waffen und handele damit mehreren Resolutionen des 

UN-Sicherheitsrates zuwider. Es ist unwahrscheinlich, 
dass irgendein anderes Argument den US-Kongress 
oder das britische Parlament dazu hätte bewegen kön-
nen, einem Vorgehen mit Waffengewalt zuzustimmen.

Die USA sagten zwar nicht offi ziell, dass ein Krieg als 
Präventivschlag gegen die irakische Bedrohung ge-
rechtfertigt sei, aber zweifelsohne war dies die gängige 
Sichtweise. Diese Vermutung wird durch die Nationa-
le Sicherheitsstrategie der USA, die im September 2002 
veröffentlicht worden war, weiter untermauert. Darin 
stand ganz unverblümt, dass es im Zeitalter der Raketen 
und Terroristen unangemessen sei, das Recht zum Waf-
feneinsatz zur Selbstverteidigung auf Situationen zu be-
schränken, in denen ein „bewaffneter Angriff“ bereits 
erfolgt sei oder „unmittelbar bevorstehe“ (die Voraus-
setzungen, unter denen ein Verteidi gungsschlag in wei-
ten Kreisen als gerechtfertigt akzeptiert wird). Stattdes-
sen wurde konstatiert, die USA fühlten sich berechtigt, 
einer entstehenden Bedrohung durch „Schurkenstaa-
ten“ oder Terroristen mit einer militärischen Interven-
tion zu begegnen – notfalls auch unilateral und ohne 
Billigung durch die UN. Die USA brauchten von nieman-
dem einen „Erlaubnisschein“.

Aus meiner Sicht zeigen die Sicherheitsstrategie von 
2002 und der Krieg von 2003, dass die Bush-Administra-
tion die völkerrechtlichen Beschränkungen, die die USA 
1945 selbst mit formuliert hatten, über Bord geworfen 
haben. Und es sind auch wohl kaum die restriktiven Be-
stimmungen der UN-Charta, die die USA im Fall des Iran 
bis jetzt zurückgehalten haben.

Wie groß der Schaden wirklich ist, den die nicht gebil-
ligte Invasion des Irak 2003 den völkerrechtlichen Be-
schränkungen des Einsatzes von Waffengewalt zuge-
fügt hat, lässt sich schwer bestimmen. Diese Beschrän-
kungen sind auch schon früher von anderen missachtet 
worden, insbesondere während des Kalten Krieges. Al-
lerdings ging solchen Aktionen nie die Verabschiedung 
einer nationalen Doktrin voraus, die einer Aufkündigung 
dieser Restriktionen gleichkam.

Sicher ist, dass sich die bereits vorhandenen Zweifel an 
der Effektivität der UN-Charta – Zweifel, die mit dem 
Golfkrieg 1991 und dem neuen Gewicht des Sicher-
heitsrates nachgelassen zu haben schienen – mit dem 
Golfkrieg 2003 gewaltig zurückmeldeten. Hier haben 
wir es mit einer potenziell sehr gefährlichen Entwicklung 
zu tun. Wenn jeder Staat das Recht hätte, gegen jeden 

„Wir erleben eine Neuaufl age der Politik 
des Kalten Krieges ohne Kalten Krieg – mit 
anderen Worten, einen Kalten Frieden.“
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Staat, der angeblich eine Bedrohung darstellt, einen 
Präventivkrieg zu führen, so wäre das gelinde gesagt 
destabilisierend.

Aber das Fenster, das sich am Ende des Kalten Krieges 
aufgetan hat, ist noch nicht wieder völlig geschlossen. 
Tatsächlich könnten wir uns bald erneut in einer Phase 
der Möglichkeiten befi nden. Der Fehlschlag des Krieges 
im Irak – eine kostspielige Demonstration der Grenzen 
militärischer Macht – hat selbst die derzeitige US-Admi-
nistration zu der Erkenntnis geführt, dass sie die Welt al-
lein nicht verändern kann. Inzwischen nimmt die Regie-
rung in Sachen internationale Sicherheit eine deutlich 
kooperativere und versöhnlichere Haltung ein als noch 
vor wenigen Jahren. Ich betrachte es als ein positives 
Zeichen, dass der ehemalige US-Botschafter bei den 
Vereinten Nationen, John Bolton, seine ernstliche Un-
zufriedenheit mit der derzeitigen Außenpolitik der Bush-
Administration ausgedrückt hat.

Wichtiger als die feine politische Kursänderung in der 
zweiten Amtszeit von Präsident Bush ist jedoch die Tat-
sache, dass die internationalen Beziehungen sowie  
Frieden und Sicherheit in der Welt inzwischen zu hei-
ßen Themen der amerikanischen politischen Debatte 
geworden sind. Es besteht die Chance, dass Amerika 
nach den Wahlen im November bei den Bemühungen 
um stärkere multilaterale Institutionen und kooperative 
Sicherheit wieder eine Führungsrolle übernimmt. Ich will 
damit nicht sagen, dass das allein das Wundermittel 
sein könnte, das generelle Rettung bringt. Aber gewiss 
hätte die internationale Gemeinschaft einen besseren 
Stand, wenn die USA bei dieser Entwicklung das Steuer 
ergriffen, statt in die Bremsen zu treten.

Die Abrüstung neu beleben

Im Kalten Krieg waren es die Risiken eines atomaren 
Krieges und der sicheren gegenseitigen Vernichtung, 
die uns Sorgen bereiteten. Und das zu Recht, denn wir 
sind einem solchen Krieg ja ein paar Mal gefährlich 
nahe gekommen. Aus dieser Furcht heraus und dank 
einer Achtung verdienenden politischen Führung kam 
es zu direkten Verhandlungen und Vereinbarungen zwi-
schen den USA und der Sowjetunion über Maßnahmen 
zur Rüstungskontrolle und eine Reduzierung der vorhan-
denen Waffenbestände. Diese Entwicklung setzte sich 

in der ersten Hälfte der 1990er Jahre fort: 1993 wurde 
nach über 20-jährigen Verhandlungen das Überein-
kommen zum Verbot von Chemiewaffen abgeschlos-
sen, 1995 wurde der Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen (NVV) auf unbegrenzte Zeit verlängert; 
1996 wurde der Umfassende Atomteststoppvertrag 
(CTBT) verabschiedet und die Bestände an nuklearen 
Sprengköpfen wurden von gut 55.000 zu Spitzenzeiten 
während des Kalten Krieges auf nunmehr rund 27.000 
reduziert.

Die vergangenen zehn Jahre jedoch waren eine düs-
tere Zeit in den internationalen Verhandlungen über 
Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung. Die 
Abrüstungskonferenz in Genf, das wichtigste internatio-
nale Verhandlungsforum zur Abrüstung, war von Miss-
trauen, taktischen Manövern und Verhandlungsblo-
ckaden überschattet. In mehr als zehn Jahren ist es der 
Konferenz nicht einmal gelungen, ein Arbeitsprogramm 
zu verabschieden. Das letzte Ergebnis, der Atomtest-
stoppvertrag, ist nach wie vor nicht in Kraft getreten. Bei 
der Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungs-
vertrags im Mai 2005 konnten sich die Delegierten nicht 
einmal auf ein Abschlussdokument verständigen und 
beim UN-Gipfel im September desselben Jahres wurde 
das gesamte Kapitel Abrüstung und Nichtverbreitung 
aus dem Schlussdokument ausgeklammert, weil die Mit-
gliedstaaten sich nicht auf den Wortlaut einigen konnten.

Dieser Stillstand in den internationalen Abrüstungsver-
handlungen ist schwerwiegend. Noch besorgniserre-
gender sind jedoch die zunehmenden Indizien dafür, 
dass wir uns sogar rückwärts bewegen und in ein erneutes 
Wettrüsten abgleiten. In den letzten paar Jahren meh-
ren sich die Anzeichen: Die US-Regierung strebt die Ent-
wicklung einer neuen Standardkernwaffe an (Reliable 
Replacement Warhead – auf Deutsch: „Zuverlässiger 
Austauschsprengkopf“) und hat ihren Haushaltsansatz 
für das Raketenabwehrprojekt 2007 auf elf Milliarden 
US-Dollar aufgestockt; China hat seine Streitkräfte mo-
dernisiert und einen seiner Wettersatelliten abgeschos-
sen, womit es seine Fähigkeit zu Militäraktionen im Welt-
raum unter Beweis gestellt hat; Russland hat die routi-
nemäßigen Langstreckenfl üge nuklear bewaffneter 
Flugzeuge wieder aufgenommen und Großbritannien 
hat beschlossen, sich die Option der Fortführung seines 
nuklearen U-Boot-Programms Trident offen zu halten. 
Gleichzeitig hat Nordkorea einen zumindest teilweise 
erfolgreichen Atombombentest durchgeführt und da-
mit jegliche Zweifel der internationalen Gemeinschaft 

„Die vergangenen zehn Jahre (...) waren eine düstere Zeit in den 
internationalen Verhandlungen über Rüstungskontrolle, Abrüstung 
und Nichtverbreitung.“
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an seiner Kernwaffenfähigkeit ausgeräumt. Der Iran ar-
beitet weiter am Aufbau seiner Kapazität zur Uranan-
reicherung, die in Zukunft dazu genutzt werden könnte, 
waffenfähiges Material herzustellen, was diese ohnehin 
sehr fragile Region weiter destabilisieren würde.

Es ist an der Zeit, dass wir dieser Realität ins Auge se-
hen und die internationalen Abrüstungsanstrengungen 
mit neuem Elan angehen. Der Nichtverbreitungsvertrag 
bleibt der wichtigste Eckpfeiler der internationalen Be-
mühungen um eine atomwaffenfreie Welt. In einem 
großartigen Versuch, die Welt von Atomwaffen zu be-
freien, verpfl ichteten sich die unterzeichneten Nichtnuk-
learwaffenstaaten dazu, keine Kernwaffen zu beschaf-
fen, während sich die damals fünf Nuklearmächte im 
Gegenzug dazu bereit erklärten, ohne Hintergedanken 
über die nukleare Abrüstung zu verhandeln.

Da es inzwischen vier Nuklearmächte mehr gibt als in 
den 1970er Jahren und nach wie vor zehntausende  
Kernwaffen vorhanden sind, hat der Nichtverbreitungs-
vertrag seine Ziele offenkundig noch nicht erreicht. Es 
gibt sogar einige Stimmen, die vor einem möglichen 
Scheitern des Vertrags und einer „Kaskade“ von Staa-
ten warnen, die Kernwaffen entwickeln. In mehrfacher 
Hinsicht war der NVV jedoch ein großer Erfolg. Nur drei 
Staaten – Indien, Israel und Pakistan – sind dem Ver-
trag nicht beigetreten. Weiterhin sind es – neben den 
fünf anerkannten Atommächten – nur diese drei Staa-
ten und möglicherweise Nordkorea, die heute de fac-
to Kernwaffen besitzen. Der Irak und Libyen haben es 
versucht, wurden aber daran gehindert. Der Iran steht 
unter Verdacht. Die gute Nachricht aber ist, dass die 
Welt heute nicht von Beinahe-Nuklearwaffenstaaten 
wimmelt.

Es sollte auch beachtet werden, dass Weißrussland, Ka-
sachstan und die Ukraine, die Kernwaffen auf ihrem Ter-
ritorium hatten, diese an Russland abgegeben haben 
und dem Nichtverbreitungsvertrag beigetreten sind. 
Südafrika hat ebenfalls Abstand vom Nuklearwaffen-
status genommen. Andere Länder, darunter auch mein 
Heimatland Schweden, lehnen Nuklearwaffen ab und 
unterstützen die Idee einer atomwaffenfreien Welt.

Heute leidet der NVV allerdings unter einem Vertrau-
ensdefi zit. Die Staaten, die auf Nuklearwaffen verzich-
tet haben, sind nicht damit zufrieden, dass die Zahl der 
Kernwaffen seit dem Kalten Krieg abgenommen hat. Sie 
monieren, dass die Vertragsparteien, die über Kernwaf-

fen verfügen und die eigentlich einen Zeitplan für den 
schrittweisen Abbau ihrer Arsenale vorlegen sollten, de 
facto genau das Gegenteil tun – nämlich Zeitpläne für 
die Modernisierung ihrer Waffensysteme aufstellen.

Bestehen denn dann überhaupt Aussichten auf die drin-
gend nötige Wiederaufnahme der Rüstungskontrolle 
und Abrüstung? Einige bedeutsame Anzeichen weisen 
darauf hin, dass wir uns möglicherweise auf eine neue 
Phase der Möglichkeiten zu bewegen, die Hoffnung auf 
internationale Abrüstung und die Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen bietet.

Der Artikel, den die ehemaligen nationalen Sicherheits-
architekten Henry Kissinger, George Schultz, William 
Perry und Sam Nunn im Januar 2007 im Wall Street 
Journal veröffentlichten1, und die daran anknüpfende 
Diskussion 2008 haben neue Hoffnung geweckt, dass 
ein breiter politischer Konsens über die Notwendigkeit 
weiterer Abrüstung erzielt werden kann. In ihrem 
Artikel haben diese vier erfahrenen Staatsmänner und 
ehemaligen amerikanischen Sicherheitsarchitekten 
die USA dringend aufgefordert, in einer gemeinsamen 
Initiative mit den anderen Kernwaffenstaaten für 
eine schrittweise nukleare Abrüstung die Führung zu 
übernehmen. Die Autoren riefen dazu auf, mit neuer 
Führungskraft und Mut daranzugehen, die unzeitgemäße 
Politik der abschussbereiten Dislozierung von Kernwaffen 
zu ändern und die Vorwarnzeiten zu verlängern, um 
die Gefahr eines versehentlichen oder unbefugten 
Einsatzes zu verringern. Des Weiteren argumentierten 
sie aus der Sicherheitsperspektive sehr überzeugend 
für eine weitere Reduzierung der Kernwaffenbestände, 
erneute Bemühungen um das Inkrafttreten des CTBT 
und Verhandlungen für ein Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Waffenzwecke.

Mit einer neuen Führungsriege in Washington, Moskau 
und andernorts – einer neuen Generation internationa-
ler Führungskräfte – öffnet sich das Fenster der Möglich-
keiten wieder und wir haben die Chance, unsere Bezie-
hungen neu zu gestalten und unsere Positionen zu über-
denken. Es ist an der Zeit, uns von den veralteten militä-
rischen Strategien des Kalten Krieges zu verabschieden 
und uns den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
gemeinsam zu stellen.

1 Schultz, George P., William J. Perry, Henry A. Kissinger and 
Sam Nunn. 2007. “A World Free of Nuclear Weapons.” 
January 4; Page A15, Wall Street Journal

„Der Nichtverbreitungsvertrag bleibt 
der wichtigste Eckpfeiler der 

internationalen Bemühungen um eine 
atomwaffenfreie Welt.“
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Die großen Veränderungen der internationalen Sze-
ne in den letzten Jahrzehnten, nicht zuletzt die schon 
beschriebene Zunahme der globalen Interdependenz 
und der revolutionäre technologische Fortschritt, ha-
ben die Bedrohung für unsere Sicherheit und die Mittel, 
die zur Verteidigung gegen diese Gefahren nötig sind, 
in fundamentaler Weise verändert. Im Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus oder zur Beendigung 
von Gräueltaten in ethnischen Konfl ikten haben Kern-
waffen keinerlei sinnvolle Funktion. Heute gibt es keine 
denkbare Einsatzmöglichkeit für Kernwaffen mehr und 
der abschreckende Effekt verliert zunehmend an Wir-
kung. In Regionen, in denen die Abschreckung eine 
echte Grundlage für den Erhalt der Sicherheit sein könn-
te, sind andere Maßnahmen, wie z.B. die Einbindung in 
die Strukturen der internationalen Gemeinschaft, wahr-
scheinlich wirkungsvoller.

Die Kommission zu Massenvernichtungswaffen – 
Schritte auf dem Weg zur Abrüstung

Am 1. Juni 2006 hat die Kommission zu Massenvernich-
tungswaffen, deren Vorsitz zu führen mir eine Ehre war, 
ihren Bericht Weapons of Terror: Freeing the World of 
Nuclear, Biological and Chemical Arms2 vorgelegt. Der 
Bericht ist auf die folgende unzweideutige Prämisse 
gegründet: „(…) solange irgendein Staat [Massenver-
nichtungswaffen] – insbesondere Kernwaffen – besitzt, 
werden andere auch solche Waffen haben wollen. 
Solange sich irgendwelche Waffen dieser Art in den 
Arsenalen irgendeines Staates befi nden, besteht das 
Risiko, dass sie eines Tages eingesetzt werden könnten, 
mit Absicht oder aus Versehen. Jeglicher Einsatz wäre 
eine Katastrophe.“ Der Bericht wurde von den 14 Kom-
missionsmitgliedern, renommierten Experten mit unter-
schiedlichem Hintergrund aus verschiedenen Teilen der 
Welt, einstimmig verabschiedet. Er greift einige Ideen 
aus früheren Arbeiten auf, beinhaltet aber auch eine 
Reihe neuer Empfehlungen. Insgesamt 60 Empfehlun-
gen, davon 30 zum Thema Kernwaffen, weisen mögli-
che neue Marschrouten auf dem Weg zur Abschaffung 
sämtlicher Massenvernichtungswaffen aus. Zwei Jahre 
nach der Vorstellung des Berichts haben wir ein bedeu-
tendes Ziel erreicht, nämlich das Thema ganz oben auf 
der Tagesordnung zu halten und bereit zu sein, sobald 
das Klima für Abrüstungsverhandlungen günstiger wird.

Die Kommission hat alle Vertragsparteien des Nicht-
verbreitungsvertrages dringend aufgefordert, zu den 
ursprünglichen Abmachungen des Vertrages zurück-
zukehren. Die Glaubwürdigkeit dieser Regelung und 
das Vertrauen in ihre Wirksamkeit muss wieder herge-
stellt werden. Außerdem haben wir zahlreiche konkrete 
Maßnahmen vorgeschlagen, um die Abrüstungsagen-
da voranzubringen.

Wie die Kommission betonte, gibt es nichts Wichtigeres 
als dafür zu sorgen, dass der Umfassende Kernwaffen-
teststoppvertrag (CTBT) in Kraft treten kann. Die noch 
ausstehende Ratifi zierung durch neun der 44 Annex-2-
Staaten – Ägypten, China, Indien, Indonesien, Iran, Is-
rael, Nordkorea, Pakistan und die USA – verhindert dies 
bislang. Das Inkrafttreten des CTBT ist von entscheiden-
der Bedeutung für die Bemühungen, die Entwicklung 
einer neuen Generation von Kernwaffen zu verhindern 
und die Sicherheitspolitik von der nuklearen Abschre-
ckung unabhängig zu machen. Das Inkrafttreten des 
CTBT würde die Uhren für die globale nukleare Abrüs-
tung neu stellen und der Welt signalisieren, dass die füh-
renden Nationen sich wieder fest zu ihren Abrüstungszu-
sagen bekennen.

Trotz des Zögerns einiger entscheidender Staaten, den 
CTBT zu ratifi zieren, gibt es starken politischen Wider-
stand gegen die Durchführung von Atomwaffentests. 
Seit dem Abschluss des CTBT 1996 haben nur Indien, 
Pakistan und im vergangenen Jahr Nordkorea Tests 
durchgeführt. Die internationale Gemeinschaft reagier-
te darauf nahezu geschlossen mit einer Verurteilung. 
Nordkoreas Kernwaffentest am 9. Oktober 2006 wurde 
vom Sicherheitsrat einstimmig verurteilt – ebenso wie 
der indische und der pakistanische Test im Mai 1998. 
Bemerkenswert war, dass der nordkoreanische Test 
vom Sicherheitsrat ausdrücklich als eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gewer-
tet und mit Sanktionen beantwortet wurde.

Die zweitwichtigste Aufgabe besteht darin, zu einer Ver-
einbarung über einen verifi zierbaren Vertrag zu kom-
men, der die Herstellung von spaltbarem Material für 
Waffenzwecke verbietet. In Verbindung mit der weite-
ren Reduzierung der vorhandenen Atomwaffen könnte 
ein verifi ziertes Verschließen der Quelle für waffenfähi-
ges spaltbares Material dazu beitragen, den weltwei-
ten Atombombenbestand zu verringern.

Des Weiteren könnten alle Nuklearwaffenstaaten Schrit-
te unternehmen, um ihre strategischen nuklearen Arse-

2 auf Deutsch: Waffen des Terrors: Die Welt von nuklearen, 
biologischen und chemischen Waffen befreien 

„Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder zur Beendigung von 
Gräueltaten in ethnischen Konfl ikten haben Kernwaffen keinerlei sinnvolle 
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nale zu verkleinern. Die USA und Russland, die über die 
größte Zahl solcher Waffen verfügen, sollten dabei die 
Führung übernehmen. Alle Staaten, die Kernwaffen be-
sitzen, sollten sich kategorisch dazu verpfl ichten, keinen 
Ersteinsatz in Betracht zu ziehen, und die USA und Russ-
land sollten ihre Kernwaffen in einem Akt der Gegen-
seitigkeit aus der Alarmbereitschaft herausnehmen. Mit 
der zunehmenden Kooperation zwischen Russland und 
der Europäischen Gemeinschaft sollten die russischen 
Atomwaffen aus den vorderen Dislozierungspositionen 
in zentrale Lager zurückgezogen und alle US-Atomwaf-
fen auf amerikanisches Territorium zurückverlegt wer-
den.

Wenn die Abhängigkeit von Kernkraft wie erwartet zu-
nimmt, ist auch der steigende Produktionsbedarf für 
gering angereichertes Uran und für die Entsorgung des 
abgebrannten Brennstoffs vorherzusehen. Dies muss in 
solcher Weise geschehen, dass das Risiko der Prolife-
ration und des Abzweigens von Nuklearmaterial nicht 
zunimmt. Es liegen verschiedene Vorschläge dazu auf 
dem Tisch, und es sollte ausgelotet werden, welche 
Möglichkeiten bestehen, internationale Vereinbarun-
gen zu treffen, die die Verfügbarkeit von Kernbrennstoff 
für zivile Reaktoren sicherstellen und gleichzeitig das Ri-
siko der Kernwaffenverbreitung auf ein Minimum redu-
zieren. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), 
in der diese Themen derzeit diskutiert werden, ist das am 
besten geeignete Forum für diese Aufgabe. Die Herstel-
lung von hoch angereichertem Uran sollte schrittweise 
beendet werden.

Es sollten regionale Ansätze verfolgt werden, insbeson-
dere in Spannungsgebieten. Es wäre wünschenswert, 
die Staaten des Nahen Ostens (einschließlich des Iran 
und Israels) dazu zu bewegen, einer längerfristigen ve-
rifi zierten Suspendierung der Produktion von hoch an-
gereichertem Uran und Plutonium zuzustimmen, die 
durch internationale Zusagen über die Lieferung von 
Brennstoff für zivile Kernkraftwerke fl ankiert würde. Eine 
ähnliche Regelung ist für die koreanische Halbinsel vor-
gesehen.

Und schließlich sind Inspektionen durch internationale 
Experten, so wie sie von den Vereinten Nationen, der 
IAEA und der Chemiewaffenbehörde (OPCW) durch-
geführt werden, weiterhin ein wichtiges und wirksames 
Instru ment zur Verifi zierung, das genutzt und weiterent-
wickelt werden sollte. Internationale Inspektionen ste-
hen nicht in Widerspruch zu nationalen Verifi zierungs-
maßnahmen. Im Gegenteil, die Datenerhebungsver-

fahren können sich gegenseitig ergänzen. Viele Staaten 
verfügen über keine eigenen Mittel zur Verifi zierung und 
sollten dadurch nicht von anderen abhängig werden. 
Staaten, die selbst solche Quellen besitzen, könnten ihre 
Informationen in einer Art Einbahnstraßen-Regelung an 
die internationalen Verifi zierungssysteme liefern. Inter-
nationale Berichte können den Regierungen auch die 
Chance bieten, ihre nationalen Systeme einer Quali-
tätskontrolle zu unterziehen und ihre Ergebnisse bestä-
tigen zu lassen.

Schlussbemerkungen

Eine der größten Herausforderungen für die derzeitige 
Generation politischer Führer besteht darin, mit der be-
merkenswerten Kriegs- und Zerstörungskapazität fertig 
zu werden, die die Menschheit erlangt hat und die sich 
in ihrer schlimmsten Form in Kernwaffen manifestiert. Es 
ist absolut unerlässlich, dass wir die Abrüstung wieder in 
Gang bringen und mit verdoppelten Anstrengungen 
eine weitere Proliferation derartiger Waffen verhindern. 
Den heutigen Bedrohungen unserer Sicherheit können 
wir nicht mit der Herangehensweise des Kalten Krieges 
begegnen. Wir brauchen eine kühle Analyse der real 
vor uns liegenden Herausforderungen und zeitgemäße 
Antworten auf die Bedrohungen.

Es sind zwar einige wirklich besorgniserregende Ent-
wicklungen festzustellen, aber insgesamt schätze ich 
die Aussichten für Frieden und Abrüstung als gut ein. Wir 
brauchen keine neue Roadmap oder bahnbrechende 
politische Formel. Der Weg, der vor uns liegt, mag zwar 
nicht einfach sein, aber wir kennen ihn. Die Pläne für 
Fortschritte liegen auf dem Tisch. Ein großer Teil der Ver-
antwortung liegt bei den Staaten, die Kernwaffen besit-
zen – aber wir alle müssen das Unsere dazutun.

Hans Blix

 

Prof. Dr. Hans Blix ist Vorsitzender der International Com-
mission on Weapons of Mass Destruction, Stockholm, 
und Mitglied des Internationalen Beirats des BICC.

„Alle Staaten, die Kernwaffen 
besitzen, sollten sich kategorisch dazu 

verpfl ichten, keinen Ersteinsatz in 
Betracht zu ziehen...“
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Der Gesamttrend hin zu erneuter globaler Aufrüs-
tung, der Ende der 1990er Jahre begann und nach 

den Terroranschlägen des 11. September 2001 einen 
markanten Anstieg zeigte, setzte sich auch im gesam-
ten Jahr 2006 – dem letzten Jahr, für das umfassende 
Zahlen vorliegen – fort. Zwischen 2001 und 2006 nah-
men die weltweiten Militärausgaben real um etwa 30 
Prozent zu (siehe Tabelle I). Für 2006 beliefen sie sich auf 
geschätzte 1,179 Billionen US-Dollar, berechnet auf der 
Basis internationaler Marktwechselkurse zu konstanten 
Preisen von 2005. Fast die Hälfte des Gesamtbetrags 
entfi el auf die Verteidigungsausgaben der USA, die sich 
auf insgesamt 528 Milliarden US-Dollar beliefen1. Die 
kontinuierliche Erhöhung des US-Verteidigungshaushalts 
in den vergangenen sechs Jahren war somit für einen 
beträchtlichen Teil des Gesamtanstiegs der weltweiten 
Verteidigungsausgaben im selben Zeitraum verant-
wortlich. Aber auch unabhängig von den USA haben 
die Verteidigungsausgaben weltweit zwischen 2001 
und 2006 zugenommen, wenn auch nur mit einer relativ 
niedrigen Zuwachsrate von ca. 15 Prozent. Von den 171 
Staaten, die vom BICC untersucht wurden, haben 69 
ihren Verteidigungshaushalt in den letzten Jahren deut-
lich erhöht, während nur in 22 Ländern eine spürbare 
und dauerhafte Senkung der Militärausgaben festzu-
stellen war.

In der OECD lagen die Militärausgaben etwa neunmal 
so hoch wie die Ausgaben für die staatliche Entwick-
lungszusammenarbeit. Während sich die offi zielle Ent-
wicklungshilfe (ODA) 2006 auf 104 Milliarden US-Dollar 
belief, wendeten die 30 OECD-Mitgliedstaaten 891 Mil-
liarden US-Dollar für die Verteidigung auf.

Neben den USA hatten folgende Staaten 2006 die größ-
ten Militärhaushalte: Großbritannien (59 Milliarden US-
Dollar), Frankreich (53 Milliarden US-Dollar), China (50 
Milliarden US-Dollar) und Japan (44 Milliarden US-Dollar). 
Es ist allerdings zu beachten, dass diese Zahlen anhand 
von Marktwechselkursen errechnet wurden und aus-
schließlich die staatlichen Mittelzuweisungen erfassen, 
die überwiegend an die Verteidigungsministerien fl os-
sen. Somit repräsentieren diese Zahlen nicht unbedingt 
die tatsächlichen Mittel, die den Militärapparaten zur 
Verfügung standen, und sie spiegeln auch nicht immer 
deren relative Größe und Kapazität wider. So sind z.B. in 
den oben genannten Verteidigungsausgaben der USA 
die für den „Krieg gegen den Terrorismus“ aufgewand-
ten Ressourcen, die in erster Linie durch außerplanmäßi-
ge Sonderzuweisungen bereit gestellt werden, nicht ent-
halten (2006 waren dies etwa 120 Milliarden US-Dollar). 
Außerdem sind viele Militärapparate – allen voran die 
chinesische Volksbefreiungsarmee – unternehmerisch 
tätig, wobei die erwirtschafteten Profi te dem offi ziellen 
staatlichen Haushalt in der Regel nicht zugeschlagen 
werden. Das Gleiche gilt für Indonesien, wo die offi ziel-
len Verteidigungsaufwendungen der Regierung Schät-
zungen zufolge lediglich ein Drittel der gesamten Mittel 
des Militärs ausmachen.

Um Vergleiche zwischen den Verteidigungshaushal-
ten zweier oder mehrerer Staaten zu ermöglichen, ist 
es sinnvoll, die Militärausgaben in BIP-Kaufkraftparität 
(PPP) auszudrücken. Das gilt besonders dann, wenn die 
betreffenden Staaten über eine große eigene Rüstungs-
industrie verfügen. Allerdings sind die so gewonnenen 
Daten auf grobe Schätzungen angewiesen und daher 
nicht sehr zuverlässig. Am Beispiel Chinas wird das deut-
lich: Berücksichtigt man PPP-Schätzwerte und Einkünfte, 
die das Militär selbst erwirtschaftet, so belaufen sich die 
Militärausgaben Chinas auf wesentlich mehr als die of-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

500

1000

Tabelle I: Geschätzte globale Militärausgaben 2001-
2006 in Milliarden US-Dollar (zu Marktwechselkursen 
in konstanten Preisen von 2005)2

1 Diese Zahl beinhaltet nicht nur den Etat des US-Verteidigungs-
ministeriums, sondern auch militärbezogene Ausgaben anderer 
staatlicher Organe, insbesondere des Energieministeriums.

2 Diese Angaben weichen von denen im letzten BICC-Jahresbe-
richt ab, weil die Dollarbeträge auf der Basis eines anderen Jah-
res berechnet wurden.

Globale Trends bei 
Verteidigungsausgaben, Streitkräftestärke, 
Waffeneinfuhren und Militarisierung
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fi ziellen 50 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen variieren hier 
je nach Datenquelle von 117 Milliarden US-Dollar bis 188 
Milliarden US-Dollar.

Militärausgaben nach Regionen

Wenngleich bei den globalen Militärausgaben insge-
samt eine Zunahme festzustellen war, zeigten sich bei 
regionaler Betrachtung deutliche Unterschiede. Die Re-
gionen mit den weitaus höchsten Ausgaben in absolu-
ten Zahlen waren Nordamerika und Westeuropa (siehe 
Tabelle II). Während jedoch die Verteidigungsausga-
ben in Nordamerika von 2001 bis 2006 um 52 Prozent 
stiegen – was die höchste Zuwachsrate weltweit be-
deutet – nahmen sie in Westeuropa im selben Zeitraum 
nur um vier Prozent zu. Damit war Westeuropa weltweit 
die Region mit der geringsten Steigerungsrate. Tatsäch-
lich sind die Militärausgaben hier seit 2004 sogar gesun-
ken, was in erster Linie auf Kürzungen in den Wehretats 
Deutschlands und Italiens zurückzuführen ist (siehe Kas-
ten zu Rüstungstrends in Deutschland).

Tabelle II: Militärausgaben nach Region 2001 – 2006 in Milliarden US-Dollar (zu Marktwechselkursen in 
konstanten Preisen von 2005)

Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nordamerika 357 399 453 493 518 542
Westeuropa 226 231 239 242 239 234
Ost- und Südostasien 120 127 134 138 144 150
Naher Osten und Nordafrika 63 61 64 70 79 81
Osteuropa, Kaukasus und Russland 61 63 64 64 70 76
Zentral- und Südasien 28 28 30 31 34 36
Lateinamerika und Karibik 32 33 30 30 33 35
Australasien 12 13 13 14 14 15
Subsahara-Afrika 9 9 9 9 10 10

In den Regionen Zentral- und Südasien, Ost- und Süd-
ostasien, Nahost/Nordafrika und Osteuropa/Kauka-
sus/Russland stiegen die Militärausgaben seit 2001 im 
Durchschnitt um 25 bis 30 Prozent. 

Der Zuwachs der Verteidigungsausgaben in Südasien 
ist vor allem dem anhaltenden indisch-pakistanischen 
Konfl ikt über die Kaschmir-Region zuzuschreiben. Trotz 

einiger vertrauensbildender Maßnahmen, die seit dem 
Waffenstillstand von 2003 versuchsweise initiiert wurden, 
geht das Wettrüsten weiter, und beide Seiten bauen 
ihre Streitkräfte beständig aus.

Zunehmende Aufrüstung als Folge regionaler Spannun-
gen ist auch in Teilen Ost- und Südost asiens zu beob-
achten, wo insbesondere China, Südkorea, Indonesien, 
Malaysia und Singapur einen wachsenden Anteil ihrer 
Ressourcen für den Ausbau ihres Militärs einsetzen. Ins-
besondere die Militärausgaben Chinas sind mehreren 
Quellen zufolge zwischen 2001 und 2006 um 77 Prozent 
gestiegen, doch ist die genaue Zahl aufgrund man-
gelnder Transparenz wie gesagt umstritten. China hat 
Taiwan 2007 erneut mit einem militärischen Angriff für 
den Fall gedroht, dass es sich für unabhängig erklären 
sollte.

Regionale Instabilität im Nahen Osten hat eine Reihe von 
Ländern in der Region dazu veranlasst, ihre militärischen 
Kapazitäten auszubauen. Vor allem der Iran und Saudi-
Arabien wetteifern mit militärischen Machtprojektionen 

um regionalen Einfl uss. Eine deutliche Zunahme der 
Verteidigungsausgaben war auch in Kuwait und 
Oman zu beobachten. Seit 2001 hat sich kein einziges 
Land in der Region ernsthaft darum bemüht, seine 
Militärausgaben nachhaltig zu reduzieren.

Ein uneinheitlicheres Bild bietet sich in Osteuropa. Auf 
der einen Seite haben die russischen Militärausgaben 
von 2001 bis 2006 beträchtlich zugenommen. In Reak-

„Zunehmende Aufrüstung als Folge 
regionaler Spannungen ist auch in Teilen 
Ost- und Südost asiens zu beobachten.“
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tion auf die Pläne der Vereinigten Staaten, in Osteu-
ropa ein Raketenabwehrsystem aufzustellen, erklärte 
Russland 2007 seine Absicht, die Militärausgaben im 
Laufe der kommenden Jahre weiter zu erhöhen. Auf 
der anderen Seite haben einige osteuropäische Länder 
ihre Verteidigungsetats seit 2001 verkleinert. Am deut-
lichsten ist dies auf dem Balkan, wo Bosnien-Herzego-
wina, Kroatien, Serbien, Mazedonien und Albanien ihre 
Militärhaushalte um insgesamt fast 30 Prozent reduziert 
haben. Kroatien, Mazedonien und Albanien vollziehen 
derzeit weit reichende Verteidigungsreformprozesse, 
die darauf abzielen, kleine, moderne, effektive und ein-
satzfähige Berufsstreitkräfte zu schaffen3.

Mit Ausnahme Australasiens sind die Regionen, die dem 
Militär die geringsten Ressourcen zuwenden, gleichzeitig 
die ärmsten, was die wirtschaftliche und menschliche 
Entwicklung angeht. Sowohl in Lateinamerika als auch in 
Subsahara-Afrika wurden die Militäretats zwischen 2001 
und 2006 im Durchschnitt lediglich um zehn Prozent auf-
gestockt. Während die Verteidigungsausgaben in Kolum-
bien und Chile deutlich zugelegt haben, stehen Guate-
mala, El Salvador, die Dominikanische Republik und Uru-
guay offenbar in einem langfristigen Prozess der Kürzung 
ihrer Verteidigungsetats. In Afrika südlich der Sahara hat 
Liberia seine Verteidigungsausgaben nach dem Ende 

des Bürgerkriegs 2003 im Zuge eines umfassenden Demo-
bilisierungsprogramms deutlich verringert.

Militärausgaben und Entwicklungsstand

Die Verteidigungsausgaben der verschiedenen Länder 
weisen Unterschiede auf, die hier mit ihrem allgemeinen 
Entwicklungsstand in Zusammenhang gebracht 
werden. Staaten, denen das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP) ein hohes Niveau 
menschlicher Entwicklung bescheinigt, steigerten 
ihre Militärausgaben von 2001 bis 2006 um insgesamt 
29 Prozent (wird der US-Verteidigungshaushalt 
ausgeklammert, waren es allerdings nur sieben Prozent). 
Im Vergleich dazu nahmen die Militärausgaben in 
Ländern mit mittlerem Niveau menschlicher Entwicklung 
im selben Zeitraum wesentlich stärker zu, nämlich um 
50 Prozent. Die kleinste Zuwachsrate zeigten Staaten 
mit geringer menschlicher Entwicklung. Hier stiegen die 
Verteidigungsetats zwischen 2001 und 2006 lediglich 
um acht Prozent (siehe Abbildung 1).

Abgesehen von den Vereinigten Staaten sind es große 
aufstrebende Schwellenländer mit rasch wachsenden 
Volkswirtschaften, wie z.B. China, Indien, Indonesien 
und Pakistan sowie Russland, in denen sich der aktuelle 

globale Trend zur Aufrüstung am 
deutlichsten zeigt. Im Gegensatz 
dazu sind die Militärausgaben in 
den hoch industrialisierten und 
wohlhabenden Ländern, insbe-
sondere in Westeuropa, im We-
sentlichen gleich bleibend oder 
sogar rückläufi g.

Auch in den ärmsten Ländern 
spiegelt sich der weltweite An-
stieg der Verteidigungsetats nicht 
in vergleichbarer Weise. Damit 
ist jedoch nicht ausgeschlossen, 
dass in einem großen Teil der am 
wenigsten entwickelten Regionen 
dieser Erde die menschliche Ent-
wicklung durch exzessive Militär-

3 Siehe dazu BICC Brief 34.
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Abbildung 1

„Die kleinste Zuwachsrate zeigten Staaten mit 
geringer menschlicher Entwicklung.“
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Wieder steigende Rüstungsausgaben in Deutschland 
seit 2006

Die Militärausgaben Deutschlands sind im europäi-
schen Vergleich eher gering und im Zeitraum zwischen 
2001 und 2006 um insgesamt etwa neun Prozent gesun-
ken. Obgleich in absoluten Zahlen an dritter Stelle hinter 
Frankreich und Großbritannien, belief sich der bundes-
deutsche Verteidigungshaushalt relativ zum Bruttoin-
landsprodukt 2006 auf 1,3 Prozent und lag damit deut-
lich unter dem westeuropäischen Durchschnitt von 1,7 
Prozent. 

2006 setzte jedoch eine Trendwende in der deutschen 
Rüstungspolitik ein: die Militärausgaben begannen wie-
der zu steigen – zunächst von 27,87 Milliarden Euro  2006 
auf 28,4 Milliarden Euro 2007. Das neue Haushaltsge-
setz, welches am 30. November 2007 vom Bundestag 
beschlossen wurde, sieht für das Jahr 2008 im „Einzel-
plan 14“ einen Verteidigungsetat von 29,45 Milliarden 
Euro vor. Die schrittweise Erhöhung der deutschen Rüs-
tungsausgaben soll offenbar auch in der künftigen Fi-
nanzplanung fortgesetzt werden und bis zum Jahr 2010 
die 30-Milliarden-Marke überschreiten.   

Steigende Investitionen bei sinkenden 
Betriebsausgaben

Überdies zeichnet sich eine Verschiebung bei der Ver-
wendung der Ausgaben aus. Die Mittel  für den rüstungs-
investiven Bereich stiegen zwischen 2007 und 2008 um 
1,3 Prozent. Es wird beabsichtigt, die Investitionsquote 
des Verteidigungshaushalts von derzeit etwa 25 Prozent 
bis 2012 auf 30 Prozent zu erhöhen. Parallel zur Investiti-
onssteigerung sinkt der Anteil der Betriebsausgaben im 
Etat. Einsparungen können hier insbesondere im Perso-
nalbereich gemacht werden. Der Personalbestand der 
Bundeswehr hat zwischen 2001 und 2008 um etwa 20 
Prozent abgenommen, nämlich von 308.400 Soldaten 
(2001) auf 244.800 Soldaten (2008). Dies konnte u.a. da-
durch erreicht werden, dass immer mehr Funktionen, 
vor allem im Logistik-, Instandsetzung- und IT-Bereich, an 
private Unternehmen ausgelagert wurden. 

Die Erhöhung der Gesamtausgaben bei gleichzeitigen 
Einsparungen in den laufenden Betriebsausgaben soll 
zum einen dazu beitragen, die teuren Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr auch weiterhin fi nanzieren zu kön-

nen. Anfang 2008 beteiligte sich die Bundeswehr mit 
insgesamt etwa 6.640 Soldaten an acht Einsätzen im 
Ausland. Die größten davon waren die ISAF-Mission in 
Afghanistan (3.350 Soldaten) sowie der KFOR-Einsatz im 
Kosovo (2.200 Soldaten). Die Kosten für diese Einsätze 
belaufen sich auf etwa eine Milliarde Euro jährlich und 
waren in der Vergangenheit meist deutlich teurer als ur-
sprünglich in der Haushaltsplanung vorgesehen.    

Gleichzeitig soll die Erhöhung der Investitionsausgaben 
die Beschaffung neuer bzw. Modernisierung bereits 
vorhandener Waffensysteme fi nanzieren. So plant das 
Heer die Anschaffung von 272 gepanzerten Transport-
fahrzeugen „Boxer“ für 891 Millionen Euro. Mit der Her-
stellung ist die ARTEC GmbH in München beauftragt, 
die u.a. auch den deutschen Rüstungsunternehmen 
Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall gehört. Eben-
so wurden für 2,2 Milliarden Euro vier Fregatten vom Typ 
125 sowie für 864 Millionen Euro zwei U-Boote der Klasse 
212A bestellt, die bis 2012/2013 ausgeliefert werden sol-
len. An der Fertigung sind die Unternehmen Howaldts-
werke-Deutsche Werft und die Nordseewerke beteiligt. 
An die deutsche Niederlassung der Eurocopter-Gruppe 
ging schließlich der Auftrag, für zunächst 176,6 Millionen 
Euro eine umfassende Modernisierung der CH-53 Trans-
porthubschrauberfl otte der Bundeswehr vorzunehmen.   

Deutscher Rüstungsexport 

Nicht nur das Verteidigungsministerium ist ein wichtiger 
Kunde deutscher Rüstungsfi rmen. Auch der Export deut-
scher Rüstungsgüter ins Ausland hat 2006 beträchtlich 
zugenommen. Zwar war der Wert der Kriegswaffenaus-
fuhren mit 1,3 Milliarden Euro gegenüber 1,6 Milliarden 
Euro in 2005 rückläufi g. Der Wert der erteilten Einzel- und 
Sammelausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter ist 
hingegen von 6,2 Milliarden Euro (2005) auf 7,7 Milliar-
den Euro (2006) gestiegen. Rüstungsexporte im Wert 
von 933 Millionen Euro gingen 2006 in Entwicklungslän-
der. Deutschland ist damit in der Europäischen Union 
der größte, weltweit hinter den Vereinigten Staaten und 
Russland der drittgrößte Exporteur von Rüstungsgütern. 

mvb

Deutschland: „Die Militärausgaben begannen wieder zu steigen – 
zunächst von 27,87 Milliarden Euro 2006 auf 28,4 Milliarden Euro 2007.“ 
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ausgaben ernsthaft beeinträchtigt wird. So stellen z.B. 
die Regierungen in Zentralasien und in einigen Ländern 
Subsahara-Afrikas mehr Ressourcen für das Militär als für 
das Gesundheitswesen bereit (siehe Tabelle III).

Tabelle III: Ausgaben für Verteidigung und 
Gesundheitswesen im Vergleich 

Militär-
ausgaben/BIP

Gesundheits-
ausgaben/BIP

Zentralasien
Afghanistan 8,9 % 4,4 %
Kirgisistan 10,5 % 5,6 %
Tadschikistan 6,2 % 4,4 %
Usbekistan 15,0 % 5,1 %
Subsahara-Afrika
Angola 3,6 % 1,9 %
Burundi 5,9 % 3,2 %
Eritrea 6,2 % 4,5 %

Globale Trends in der Personalstärke der Streitkräfte und 
der paramilitärischen Kräfte

Trotz der globalen Zunahme der Militärausgaben 
ist die Zahl der bei den regulären Streitkräften und 
paramilitärischen Kräften beschäftigten Personen seit 
2001 leicht rückläufi g (siehe Tabelle IV). 2006 standen 
Schätzungen zufolge 27,73 Millionen Menschen im 

Dienst nationaler Streitkräfte, was gegenüber 2001 einen 
Rückgang um rund zwei Prozent bedeutet4. Das legt 
den Schluss nahe, dass zusätzliche Finanzmittel in erster 
Linie dazu verwendet werden, neue Waffensysteme zu 
beschaffen und/oder vorhandene zu modernisieren.

Tabelle IV: Personalstärke regulärer Streitkräfte und 
paramilitärischer Kräfte 2001 – 2006 in Millionen

2001 2002 2003 2004 2005 2006
28,24 28,17 27,99 28,10 27,86 27,73

Tabelle V: Länder mit der höchsten regulären und 
paramilitärischen Personalstärke 2006. Zahl der 
Soldaten in Millionen 

1 China 3,76
2 Indien 2,62
3 Vereinigte Staaten 1,51
4 Russland 1,45
5 Nordkorea 1,30

Tabelle VI:  Militärische Personalstärke nach Regionen, 2001-2006, in Millionen

Region 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ost- und Südostasien 9,08 9,09 9,08 9,10 9,10 9,09
Zentral- und Südasien 4,02 4,07 4,13 4,37 4,37 4,36
Naher Osten und Nordafrika 3,77 3,73 3,71 3,66 3,65 3,63
Osteuropa, Kaukasus und Russland 4,06 3,94 3,83 3,83 3,62 3,47
Lateinamerika und Karibik 2,10 2,11 2,12 2,13 2,08 2,18
Nordamerika 1,49 1,53 1,54 1,60 1,62 1,58
Westeuropa 1,98 1,98 1,92 1,91 1,88 1,81
Subsahara-Afrika 1,67 1,66 1,57 1,54 1,52 1,47
Australasien 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07

„2006 standen Schätzungen zufolge 27,73 Millionen 
Menschen im Dienst nationaler Streitkräfte.“

4 In dieser Zahl werden nur staatliche Streitkräfte berücksichtigt. 
Personen, die bei nicht staatlichen bewaffneten Gruppen in 
Dienst stehen oder beschäftigt sind, sind nicht erfasst.
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Militärisches und paramilitärisches Personal nach 
Regionen

Die höchste Zahl von Soldaten steht in Ostasien in 
Dienst, vor allem in China, das gemessen an perso-
neller Stärke weltweit die größten Streitkräfte unterhält 
(siehe Tabelle V). China plant jedoch seine Streitkräfte 
zu verkleinern und gleichzeitig die Ausbildung und Aus-
rüstung zu verbessern. Eine weitere deutliche Zunahme 
war in Indonesien zu beobachten, nämlich von 492.000 
Soldaten im Jahr 2001 auf 582.000 im Jahr 2006. Doch 
auch nach dieser personellen Verstärkung haben die 
indonesischen Streitkräfte weiterhin große Mühe, in die-
sem territorial großen Staat für Stabilität zu sorgen. Auch 
2007 waren gewaltsame Zusammenstöße zwischen 
Muslimen und Christen in vielen Gebieten Indonesiens 
immer noch an der Tagesordnung.

Entgegen dem allgemeinen globalen Trend zum Trup-
penabbau war in Zentral- und Südasien, Lateinamerika 
und Nordamerika eine Zunahme der regulären Truppen 
und/oder paramilitärischen Kräfte um durchschnittlich 
vier bis acht Prozent zu beobachten. Die bedeutendste 
Zunahme war sicherlich die Aufstockung der US-Streit-
kräfte von 1,48 Millionen Soldaten 2001 auf 1,58 Millio-
nen 2006 zur Deckung des zusätzlichen Personalbedarfs 
für die großen Auslandseinsätze im „Krieg gegen den 
Terrorismus“. 

In den Ländern des Nahen Ostens ist die Truppenstärke 
zwischen 2001 und 2006 um rund vier Prozent zurückge-
gangen. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung 
war natürlich die Aufl ösung der irakischen Streitkräfte 
nach der Invasion durch die Vereinigten Staaten 2003. 
Im Gegensatz dazu hat jedoch eine beträchtliche Zahl 
anderer Länder in der Region ihren Militärapparat stetig 
ausgebaut. Ein Beispiel hierfür ist Saudi-Arabien: Im Rah-
men der allgemeinen Aufrüstung des Landes sind die 
Streitkräfte von 2001 bis 2006 von 217.000 auf 241.000 
verstärkt worden.

In Europa dagegen ging der Trend hin zu einer Verklei-
nerung der Streitkräfte. In Westeuropa nahm die Zahl 
der Soldaten zwischen 2001 und 2006 um neun Pro-
zent ab, in erster Linie aufgrund des Truppenabbaus in 
Deutschland und Großbritannien (siehe Kasten zu Rüs-
tungstrends in Deutschland). Die deutlichste Reduzie-
rung der Streitkräfte fand allerdings in Osteuropa statt, 
wo die Truppenstärke infolge der Demobilisierung auf 

dem Balkan (Bosnien-Herzegowina, Kroatien) und den 
Verteidigungsreformprogrammen der neuen NATO-Mit-
glieder um 15 Prozent zurückging. 

In Subsahara-Afrika führten Demobilisierungsprogram-
me in Liberia, der Demokratischen Republik Kongo, 
Äthiopien und Angola ebenfalls zu einem Abbau der 
Truppenstärke um insgesamt zwölf Prozent.

Trends bei Waffeneinfuhren nach Regionen 
2001 bis 2006

Die wertmäßig größte Menge an Waffen – in absoluten 
Zahlen – wurde zwischen 2001 und 2006 nach Ostasien 
und in den Nahen Osten exportiert (siehe Tabelle 
VII). In diesem Zeitraum war China mit Einfuhren von 
Waffensystemen im Wert von rund 26,680 Milliarden US-
Dollar – in erster Linie Kampffl ugzeugen aus Russland 
– der größte Waffenimporteur weltweit. Russland 
exportierte auch Flugzeugtechnologie nach Laos, das 
zwischen 2001 und 2006 mehr als 50 Prozent seiner 
gesamten Militärausgaben für die Waffenbeschaffung 
auf dem internationalen Markt einsetzte (siehe Tabelle 
VIII). Die kommunistische Regierung von Laos steht in 
einem langjährigen Konfl ikt mit royalistischen Kräften 
der Volksgruppe der Hmong. Laut Berichten von 
Menschenrechtsbeobachtern ist es in diesem Konfl ikt 
während des Jahres 2007 zu mehreren organisierten 
Angriffen des laotischen Militärs gegenüber Zivilisten 
gekommen.

Im Nahen Osten wandten die Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE) mehr Geld für Waffeneinfuhren auf als 
jedes andere Land der Region, seit 2001 insgesamt 
10,810 Milliarden US-Dollar. Die wichtigsten Lieferanten 
der VAE waren Frankreich und die Vereinigten Staaten, 
von denen in erster Linie Flugkörper und Kampffl ugzeuge 
bezogen wurden.

„In Subsahara-Afrika führten 
Demobilisierungsprogramme (...) zu 

einem Abbau der Truppenstärke 
um zwölf Prozent.“
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Tabelle VII: Waffeneinfuhren nach Regionen 
2001 – 2006 in Milliarden US-Dollar zu konstanten 
Preisen von 2005

Ost- und Südostasien 49,440
Naher Osten und Nordafrika 39,498
Osteuropa 25,135
Zentral- und Südasien 22,149
Westeuropa 21,407
Lateinamerika und Karibik 9,726
Australasien 7,393
Nordamerika 6,659
Subsahara-Afrika 6,332

Innerhalb Europas war Griechenland der bei weitem 
größte Waffenimporteur. Seit 2001 hat das Land 
Waffen im Wert von rund 11,870 Milliarden US-Dollar 
hauptsächlich aus Frankreich und den USA (Flugkörper, 
Kampfhubschrauber, Flugzeuge) sowie aus Deutschland 
(überwiegend Panzer) bezogen. An zweiter und dritter 
Stelle lagen Großbritannien (Importe im Wert von 5,060 
Milliarden US-Dollar) und Italien (3,299 Milliarden US-
Dollar), wobei die meisten Einfuhren beider Länder aus 
den Vereinigten Staaten kamen. Im Gegensatz dazu 
tätigten die Streitkräfte Frankreichs und Deutschlands 
weitaus weniger Waffenimporte, zwischen 2001 und 2006 
machten sie lediglich 0,1 bzw. 0,5 Prozent der gesamten 
Verteidigungsausgaben dieser beiden Länder aus. 
Ebenso wie die USA beziehen diese Länder ihre Waffen 
in erster Linie von der einheimischen Rüstungsindustrie 
und weniger von ausländischen Herstellern.

In Südasien wurden die meisten Waffen von Indien – 
dem mit Importen im Wert von 16,59 Milliarden US-Dollar 
zweitgrößten Waffenimporteur weltweit – und Pakistan 
(3,666 Milliarden US-Dollar) eingeführt. Während 
Russland der bei weitem wichtigste Waffenlieferant 
für Indien war, bezog Pakistan den größten Teil seiner 
Rüstungsimporte aus China. Allerdings erhielten beide 
Länder auch beträchtliche Waffenlieferungen aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ungeachtet 

des EU-Verhaltenskodexes für Waffenexporte von 1998, 
der den Export von Waffen verbietet, wenn die Gefahr 
besteht, dass sie zur Destabilisierung einer Region 
beitragen könnten (Kriterium 4), beliefen sich die 
Waffenexporte aus der EU von 2001 bis 2006 nach Indien 
auf rund 1,876 Milliarden US-Dollar und nach Pakistan 
auf rund 1,076 Milliarden US-Dollar. Pakistan schloss 2007 
außerdem mit Deutschland einen Beschaffungsvertrag 
im Wert von 1,2 Milliarden Euro über drei U-Boote des 
Typs U-214 ab. 

In Lateinamerika wurden die meisten Waffen nach Chi-
le geliefert, das Waffensysteme im Wert von insgesamt 
2,882 Milliarden US-Dollar importierte – hauptsächlich U-
Boote (aus Frankreich und Spanien) und Fregatten (aus 
den Niederlanden und Großbritannien). 

In Subsahara-Afrika hat Südafrika ebenfalls beträchtli-
che Mittel in die Modernisierung seiner Seestreitkräfte 
investiert. Mit den seit 2001 getätigten U-Boot- und Fre-
gattenimporten aus Deutschland war es in absoluten 
Zahlen der größte Waffenimporteur auf dem afrikani-
schen Kontinent.

Relativ gesehen hat vor allem Eritrea enorme Ressour-
cen für die Rüstungsbeschaffung aufgewandt. Zwischen 
2001 und 2006 machten Waffenimporte de facto über 
70 Prozent der gesamten Militärausgaben des Landes 
aus (siehe Tabelle VIII). Fast alle eritreischen Waffenim-
porte waren russischer Herkunft, wobei es sich haupt-
sächlich um Kampffl ugzeuge handelte. Angesichts der 
2007 erneut verstärkten Spannungen im Grenzkonfl ikt 
zwischen Eritrea und Äthiopien sind diese massierten 
Waffenkäufe eine äußerst Besorgnis erregende Entwick-
lung.

Tabelle VIII: Die größten Waffenimporteure gemessen 
am Anteil der Waffenimporte an den gesamten 
Militärausgaben 2001 – 2006

Eritrea 72,5 %
Sambia 58,3 %
Laos 52,1 %
VAE 50,3 %
Äquatorialguinea 44,4 %

„In Südasien wurden die meisten Waffen von Indien (...) und 
Pakistan (...) eingeführt.“
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Tabelle IX: Militarisierung nach Regionen 2006

Militärausgaben als 
Anteil des BIP  in Prozent

Militärausgaben pro Kopf 
in US-Dollar Bürger je Soldat

Naher Osten und Nordafrika 5,9 261   84
Nordamerika 3,9 1.648 209
Osteuropa, Kaukasus und 
Russland 3,6 237 121

Zentral- und Südasien 3,0  23 365
Ost- und Südostasien 2,3  101 284
Australasien 1,8 581 395
Westeuropa 1,7  252 513
Subsahara-Afrika 1,5  16 447
Lateinamerika und Karibik 1,2   57 268

Globale Militarisierung

2006 belief sich der Anteil der weltweiten Militärausga-
ben an der Gesamtsumme des Bruttoinlandsprodukts 
auf 2,7 Prozent; die Verteidigungsausgaben pro Kopf 
betrugen weltweit 180 US-Dollar. Das zahlenmäßige 
Verhältnis von Zivilisten zu Soldaten lag weltweit bei 251 
zu 1. Wie Tabelle IX jedoch zeigt, variierte der Grad der 
Militarisierung von Region zu Region gewaltig.

Im Hinblick auf die Verteidigungsausgaben als Anteil 
des BIP und die Zahl der Bürger je Soldat war der Nahe 
Osten die am stärksten militarisierte Region der Welt. 
Dies ist besonders auffällig in Syrien, Oman und Saudi-
Arabien (siehe Tabelle X). Im Gegensatz dazu wiesen 
Subsahara-Afrika ebenso wie Lateinamerika die ge-
ringsten Militärkapazitäten im Verhältnis zum BIP und zur 
Zahl der Bürger auf. Dennoch zeigten einige Länder ins-
besondere in Subsahara-Afrika, wie z.B. Angola, Burundi 
oder Guinea-Bissau, einen Militarisierungsgrad, der weit 
über dem Weltdurchschnitt lag. In Eritrea betrug das 
Verhältnis Bürger zu Soldaten 14:1.

Marc von Boemcken

Tabelle X:  Die Länder mit den höchsten Militärausgaben 
als Anteil des BIP, 2006

1 Syrien 16,3 %
2 Usbekistan 15,0 %
3 Oman 13,1 %
4 Kirgisistan 10,5 %
5 Saudi-Arabien 9,7 %

 

„Die Verteidigungsausgaben pro Kopf betrugen 
weltweit 180 US-Dollar.“
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Im März 2008 stellte das BICC einen neuen englisch-
sprachigen Datenbankservice vor – den Resource 
Conflict Monitor (RCM). Mit finanzieller Unterstützung 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) ist es BICC-Exper-
ten gelungen, eine Datenbank über 90 rohstoffrei-
che Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen 
der letzten elf Jahre zu entwickeln, die Aufschluss  
über Konflikte, Ressourcenmanagement und Einbin-
dung in internationale Abkommen gibt.

Konfl ikte sind nicht die logische Folge aus dem Vor-
kommen natürlicher Ressourcen und deren Nutzung 

durch verschiedene Parteien. Größere Anstrengungen 
sind nötig, um herauszufi nden, wie Regierungen Proble-
me bei der Nutzung von Rohstoffen sowie der Umvertei-
lung von Kosten und Einkünften angehen. Genau hier 
setzt der Resource Confl ict Monitor des BICC an. 

Wie wichtig Ressourcenmanagement für die Wech-
selwirkung zwischen Rohstoffen und Konflikten ist, 
lässt sich an zwei Beispielen demonstrieren. Der Export 
von Edelhölzern, Diamanten und Mineralien bringt z. 
B. Botswana die nötigen Mittel zur Entwicklung des 
Landes. Anders sieht es etwa in der Demokratischen 
Republik Kongo aus. Hier wurde der Reichtum an 
natürlichen Ressourcen zum Fluch, da er zur Finan-
zierung von blutigen Konflikten diente, während die 
Bevölkerung unter extremer Armut, Korruption und 
dem Versagen ihrer Regierung litt. 

Fluch oder Segen? Die Beispiele Botswana und 
Demokratische Republik Kongo

Der Blick in den Resource Conflict Monitor - www.
bicc.de/rcm/ - bringt mehr Fakten. Kurvendiagram-
me geben einen direkten Überblick über Konflikte, 
Ressourcenmanagement und Einbindung der Länder 
in internationale Kontroll- und Schutzabkommen. 

Über die Demokratische Republik Kongo erfahren wir: 
von 1997 bis 2005 tobte ein intensiver Gewaltkonflikt 
(Quelle: Heidelberger Institut für Internationale Kon-
fliktforschung), der erst 2005 und 2006 abflachte. Das 
Ressourcenmanagement umfasst u.a. Indikatoren 

wie Regierungsform, Bürger-, Arbeitnehmer und poli-
tische Rechte sowie die Einbindung in internationale 
Abkommen (Quellen u.a. Freedom House, Weltbank, 
BICC). Hier liegt der Wert zwischen 2 und 3 auf der 
Skala von 10 Punkten. Die Einbindung in internatio-
nale Abkommen ist als Resource Regime Compliance 
Indicator (RRI) als eigene Kurve erfasst, in die zwanzig 
internationale Abkommen einfl ießen, darunter die Kon-
vention zu Sicherheit und Gesundheit im Bergbau, die 
Konvention gegen Kinderarbeit, aber auch das Kyoto-
Protokoll zu ökologischen Fragen sowie das Kimberley-
Abkommen zum konfl iktfreien Diamantenhandel. Die 
Kurve bewegt sich zwischen 2 und 8. Deutlich wird dar-
an, dass auch die Einbindung in internationale Kontroll-
abkommen zu Konfl iktzeiten unterentwickelt ist. 

In Botswana stellt sich das Bild völlig anders dar: kein 
Konflikt in den letzten elf Jahren, das Ressourcenma-
nagement liegt bei einer Durchschnittsnote von 6,29 
und die Kurve zur Einbindung in internationale Ver-
träge nach dem RRI bewegt sich zwischen 7 und 9. 

„Wo Entwicklung erfolgreich ist, werden Länder zu-
nehmend sicher vor Gewaltkonflikten, was wieder-
um die weitere Entwicklung einfacher macht. Wo 
Entwicklung scheitert, unterliegen Länder dem ho-
hen Risiko, in einer Konfliktfalle zu landen, in der Krieg 
die Wirtschaft zerstört und das Risiko weiterer Kriege 
erhöht“1, lautet die These von Paul Collier, Direktor 
des Zentrums für Studien Afrikanischer Ökonomien 
(Centre for the Study of African Economies) an der Uni-
versität Oxford.

Empirisch gestützte Einsichten in das Ressourcen-
management von 90 Ländern

Der Resource Confl ict Monitor bietet empirisch gestütz-
te Einsichten in das Ressourcenmanagement von 90 
Ländern. Er geht von folgenden Hypothesen aus:

• Je höher die Abhängigkeit von Rohstoffen, desto hö-
her das Risiko / die Intensität eines Gewaltkonfl ikts.

• Gutes Ressourcenmanagement (dargestellt durch 
den Ressource Government Index, RGI) reduziert 
die Dauer / Intensität eines Gewaltkonfl ikts.

Neuer Datenbankservice untersucht 
Rohstoffreichtum und Konfl ikte

1  Collier, Paul et al. 2003. Breaking the Confl ict Trap. S. 1. London: 
Oxford University Press.
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• Gutes Ressourcenmanage-
ment erhöht die Aussichten 
auf (dauerhaften) Frieden 
und reduziert das Risiko ei-
nes Gewaltkonfl ikts.

Die Datenbank soll Diskussionen 
über neue Optionen und Instru-
mente der Politik anregen, mit 
denen ein gutes Ressourcen-
management in Entwicklungs-
ländern, die für Konfl ikte anfällig 
sind, unterstützt und noch ver-
bessert werden kann. Daten-
bank und Webseite sollen in 
Zukunft regelmäßig aktualisiert 
werden. BICC-Experten wollen 
dabei auch der Frage nach-
gehen, inwieweit Konfl iktanfäl-
ligkeit mit dem Vorhandensein 
von bestimmten Rohstoffen 
bzw. der Art ihrer Gewinnung 
zusammenhängt. Schließlich 
sollen Länderstudien über regi-
onale Entwicklungen und die 
Implementierung von Ressour-
cenmanagement Aufschluss 

Projekttitel: Forschung für das BMZ in 
 ausgewählten Themenfeldern  
 an der Schnittstelle zwischen 
 Entwicklung und Sicherheit 

Laufzeit: Januar 2006 bis Dezember 2007

Gefördert durch: Bundesministerium für wirt-
 schaftliche Zusammenarbeit 
 und Entwicklung (BMZ)

Koordination: Dr. Volker Franke

Projektmitarbeit: Dr. Volker Böge, Daniele 
 Dickmann, Clara Fischer, 
 Dr. Aimee Hampel-Milagrosa,  
 Marius Kahl, Natalia Krieger, 
 Martin Nambula, Anna 
 Orlandini, Leonie Otten, 
 Wolf-Christian Paes, Jolien 
 Schure, Ruth Vollmer 

Publikation: s. „Publikationsliste“

Demokratische Republik Kongo: Die rote Kurve beschreibt die Konfl iktintensität, 
die gelbe das Ressourcenmanagement und die grüne den Resouce Regime 
Compliance Indicator.geben.

In Auswertung des bisher gesammelten umfangreichen 
Datenmaterials schlussfolgert BICC, dass ein verbesser-
tes Ressourcenmanagement, einschließlich der Einbin-
dung in internationale Kontrollabkommen und Konven-
tionen, eine Schlüsselaufgabe der Entwicklungshilfe sein 
sollte. Ressourcenmanagement, Good Governance 
und Transparenz werden durch die Kooperation auf in-
ternationaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene 
gestärkt.

Susanne Heinke
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Frieden entwickeln

Den zivilen Akteuren und Instrumenten der Entwicklungs-
zusammenarbeit (EZ) wird im Rahmen von Friedensmis-
sionen der Vereinten Nationen eine zentrale Rolle zu-
gewiesen, wenn es darum geht strukturelle Konfl iktursa-
chen friedlich zu bearbeiten und einen stabilen Frieden 
zu schaffen. In einer Vorstudie für das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) hat das BICC eine erste Bestandsaufnahme 
des Beitrags der deutschen EZ zu Frieden schaffenden 
Missionen der Vereinten Nationen erarbeitet sowie ein 
theoretisches Modell entwickelt, das erlaubt das Portfo-
lio deutscher entwicklungspolitischer Akteure in Bezug 
auf seine Relevanz innerhalb des Friedensprozesses zu 
untersuchen. 

Der Begriff von Peacebuilding, der der BICC-Vor-
studie zugrunde liegt, beinhaltet die „Summe aller 

Maßnahmen zur Schaffung lokaler sozialer, politischer 
und ökonomischer Kapazitäten im Rahmen eines Frie-
densprozesses, mit dem Ziel der Entwicklung und Fes-
tigung entsprechender gesellschaftlicher und institu-
tioneller Strukturen zur langfristigen Vermeidung eines 
Rückfalls in die Gewalt“1. 

Ziele und Phasen von Friedensprozessen

Ein nachhaltiger Friedensprozess muss sowohl Sicherheit 
gewährleisten als auch stabile staatliche Institutionen 
schaffen. Entscheidend ist darüber hinaus, die sozio-
ökonomischen Konfl iktursachen zu bearbeiten. Hierbei 
erfüllen zivile wie militärische Akteure Aufgaben in vier 
eng miteinander verbundenen Sektoren:

• Sicherheit (security and public order)

• Gute Regierungsführung (governance and partici-
pation)

• Rechtsstaatlichkeit (justice and reconciliation) und 

• Infrastruktur- und Wirtschaftsförderung (socio-
economic wellbeing).

Wie aber kann der Friedensprozess in der Bevölkerung 
verankert werden, wie kann sie am Aufbau friedlicher 
und stabiler Strukturen aktiv teilhaben? Die EZ relevan-
ten Aktivitäten müssen hierzu nicht nur in allen Sektoren 
speziellen Infrastrukturmaßnahmen gewidmet sein, son-
dern auch beitragen, die Beziehungen zwischen den 

gesellschaftlichen Gruppen zu verbessern und zu stabi-
lisieren. Um nachhaltige Entwicklung und positiven Frie-
den zu fördern, muss bei diesen Bemühungen auch die 
Ebene der Einstellungen – Stichwort „Konfl iktattitüden“ 
und „Feindbilder“ – ausdrücklich mit berücksichtigt werden. 

Peacebuilding durch die deutsche EZ – Versuch einer 
Bestandsaufnahme 

Die Vorstudie zeigt, dass die deutsche EZ nach wie vor 
über Nothilfemaßnahmen hinaus insbesondere in den 
klassischen entwicklungspolitischen Bereichen Infrastruk-
tur- und Wirtschaftsförderung, Bildungs-, Ausbildungs- 
und Beschäftigungsunterstützung sowie Verbesserung 
der Gesundheitsversorgung engagiert ist. Allerdings ist 
ein wachsendes Engagement auch und gerade im 
Bereich der Friedenskonsolidierung zu beobachten, ins-
besondere in den Bereichen DD&R (Entwaffnung, De-
mobilisierung und Reintegration, im Sektor „Sicherheit“) 
und transitional justice (im Sektor „Rechtsstaatlichkeit“) 
sowie zur Stärkung guter Regierungsführung.

Inwieweit die Maßnahmen deutscher EZ-Akteure einen 
Beitrag zur Umsetzung der oben genannten Ziele leisten, 
analysiert das Projekt in Form von Länderstudien zu Kam-
bodscha und Sierra Leone. Zudem enthalten die BICC-
Untersuchungen Auswertungen zu Kroatien, Mosambik, 
Namibia, Ruanda und Timor-Leste. 

Beispiel Sierra Leone

Insgesamt wurden bzw. werden seit Unterzeichnung 
des Friedensabkommens 1999 18 deutsche EZ Projekte 
von GTZ, KfW und InWEnt durchgeführt. Der deutsche 
EZ-Beitrag verdeutlicht den Versuch, die Stabilisierung 
der Gesellschaft und Überwindung der gravierends-
ten Missstände – Zusammenbruch des Bildungssektors, 
mangelnde wirtschaftliche und soziale Perspektiven 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
sowie die erfolgreiche Reintegration von Ex-Kombat-
tanten und die Versöhnung der Kriegsparteien – mög-
lichst schnell und nachhaltig voranzutreiben. 

1 Konzeptpapier. Frieden entwickeln. Der Beitrag der 
staatlichen deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu den 
Friedensmissionen der Vereinten Nationen, Andrea Warnecke, 
Januar 2008.
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Deutsche EZ-Akteure haben sich von Anfang an aktiv 
in allen Bereichen am Friedensprozess in Sierra Leone 
beteiligt. Inhaltlich primär war ihr Engagement dem 
nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Wiederaufbau gewidmet, zumeist mit dem ausgespro-
chenen Ziel, zur Verbesserung der zwischenmenschli-
chen Beziehungen beizutragen. Viele der Maßnahmen 
zielten außerdem direkt durch Friedenserziehung oder 
Förderung des friedlichen Zusammenlebens auf eine 
Wahrnehmungs- bzw. Verhaltensänderung ab. Hierzu 
gehörte die Unterstützung von Aufklärungskampagnen 
und Sensibilisierung, Versöhnung und interethnischer Di-
alog sowie psycho-soziale Beratung, Friedenserziehung 
und Förderung des friedlichen Zusammenlebens. 

Weiterer Forschungsbedarf für eine Nachfolgestudie

Inwieweit diese Maßnahmen tatsächlich langfristig auch 
zu einer kooperativen und friedensmotivierten Einstellung 
der Bevölkerung Sierra Leones und zu einer Reduzierung 
des noch immer enorm hohen gesellschaftlichen Kon-
fl iktpotenzials führen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht abzuschätzen. Die hier getroffenen Aussa-
gen haben, in Ermangelung verfügbarer Langzeitdaten, 
noch sehr spekulativen Charakter. Nichtsdestotrotz ver-
deutlicht die Analyse, dass auch für EZ-Akteure im Feld 
die Werte- und Einstellungsebene eine ausgesprochen 
wichtige Komponente nachhaltiger Friedensentwick-
lung darstellt und diese auch, insbesondere während 
der Stabilisierungs- und Konsolidierungsbemühungen, 
unbedingt zu berücksichtigen ist.

Im Einzelnen vermittelt die vorliegende Bestandsauf-
nahme einen ersten Einblick in das Profi l der staatlichen 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit; sie verdeut-
licht gleichzeitig aber auch den Bedarf an weiterfüh-
render Analyse. Sie sollte im nächsten Schritt durch eine 
ausführliche Auswertung der Projektdetails ergänzt wer-
den. Hierzu wären Experteninterviews sowohl mit Pro-
jektmitarbeitern im BMZ als auch den Durchführungsor-
ganisationen nötig, denn die Recherche hat gezeigt, 
dass die Qualität der Datenlage sehr stark von dem „in-
stitutional memory“ einzelner Mitarbeiter abhängt. Aus 
den Ergebnissen der vorliegenden Vorstudie ergeben 
sich eine Reihe konkreter Empfehlungen für die Zielset-
zungen einer ausführlicheren Nachfolgestudie:

• systematische Analyse aller relevanten staatlichen 
und nicht staatlichen deutschen EZ-Akteure;

• empirische Überprüfung der Projektumsetzung ins-
besondere auf der sozialen und der kognitiv-ideel-
len Bedarfsebene durch Feldforschung und Exper-
teninterviews in ausgewählten Ländern mit unter-
schiedlichen Konfl iktkontexten;

• Bestimmung von best practice Beispielen mit be-
sonderem Augenmerk auf die multinationale Koor-
dinierung einerseits und die Einbeziehung der Bevöl-
kerung vor Ort andererseits. 

Volker Franke

26

BICC Jahresbericht 2007/2008

Südsudan: Dialog und Aufklärung für 
Kleinwaffenkontrolle und DD&R 

Von August 2007 bis März 2008 führte das BICC im 
Südsudan ein Projekt zum Kapazitätsaufbau für 
Kleinwaffenkontrolle und Entwaffnung, Demobilisierung 
und Reintegration (DD&R) durch. Gemeinsam mit 
örtlichen Partnern, Angehörigen der Zivilgesellschaft 
und der Regierung des Südsudan hielten Experten des 
Zentrums vier Workshops zu verschiedenen Aspekten 
der Kleinwaffenkontrolle und vier Lehrgänge  zum 
Thema DD&R ab. Ein besonderer Schwerpunkt lag 
auf der Zusammenarbeit mit lokalen Medien, um 
das Thema einer breiteren Öffentlichkeit nahe zu 
bringen. Das Projekt, das an Erfahrungen früherer 
BICC-Aktivitäten im Südsudan anknüpfte, wurde vom 
kanadischen Außenministerium gefördert.

Auch drei Jahre nach der Unterzeichnung des Um-
fassenden Friedensabkommens (Comprehensi-

ve Peace Agreement - CPA) im Jahr 2005 leidet die 
Bevölkerung des Südsudan weiterhin unter bewaffne-
ter Gewalt. Nach wie vor befi nden sich Kleinwaffen 
ebenso in den Händen von Zivilisten wie von Solda-
ten und ihr missbräuchlicher Einsatz auf beiden Seiten 
hat zur Folge, dass sich die Streitigkeiten zwischen den 
ethnischen Gruppen verschärfen und das Misstrauen 
zunimmt. 

Vor diesem Hintergrund herrscht im Südsudan 
Bedarf an mehr Dialog und Aufklärung, um das 
Bewusstsein und Verständnis der Sicherheits- und 
Kleinwaffenproblematik zu entwickeln. Die BICC-
Programme zum Kapazitätsaufbau richten sich dabei 
nicht nur an die Regierung (Top-down-Ansatz), sondern 
auch an die Zivilgesellschaft (Bottom-up). Durch den 
Transfer von Wissen, Fähigkeiten und Materialien ist das 
BICC außerdem bestrebt, einen Multiplikationseffekt zu 
erzielen, der weit über die Lehrgänge hinaus Wirkung 
zeigt und den Südsudanesen selbst die Verantwortung 
überträgt.

Kapazitätsaufbau für DD&R....

2007 richtete die für die DD&R zuständige staatliche Be-
hörde, die Kommission für Entwaffnung, Demobilisierung 
und Reintegration im Südsudan (SSDDRC), in den zehn 
südlichen Bundesstaaten ein Netzwerk von Außenstel-
len und Mitarbeitern ein, dem die landesweite Umset-
zung der neuen DD&R-Strategie obliegt. Vorgesehen 
ist z.B., dass die SSDDRC 2008 die  Demobilisierung von 
zunächst 25.000 Soldaten und kurze Zeit später von wei-
teren 20.000 Soldaten beaufsichtigen soll.

Um die reibungslose und effektive Implementierung 
dieses Prozesses zu unterstützen, führte das BICC ein 
Schulungsprogramm für Fachkräfte der SSDDRC in der 
Zentrale und in den Außenstellen durch. Auf Ersuchen 
der SSDDRC und in enger Abstimmung mit den zustän-
digen UN-Agenturen wurden über 80 Männer und Frau-
en der Kommission in Verfahrensweisen, bester Praxis 
und internationalen DD&R-Standards ausgebildet. Vier 
entsprechende Lehrgänge fanden in Rumbek (Lakes 
State), Malakal (Upper Nile) und Juba (Central Equa-
toria) statt. Fachliche Grundlage der Schulungen wa-
ren die UN-Vorgaben für die integrierte Entwaffnung, 
Demobilisierung und Reintegration (UN Integrated DDR 
Standards), die leicht abgewandelt wurden, um sie den 
südsudanesischen Gegebenheiten anzupassen. Durch-
geführt wurden die Lehrgänge von einem internationa-
len Ausbilderteam. 

... und für Kleinwaffenkontrolle

Parallel dazu führte das BICC in Zusammenarbeit 
mit Pact Sudan, World Vision Sudan und dem 
Institute for the Promotion of Civil Society (IPCS) 
vier zivilgesellschaftliche Workshops durch. Beinahe 
100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine 
Einführung in die Kleinwaffenproblematik und wurden 
dabei auch mit den bestehenden und möglichen 
künftigen Kontrollmechanismen für Kleinwaffen, dem 
Unterschied zwischen Kleinwaffenkontrolle und DD&R 
sowie der Rolle der Zivilgesellschaft vertraut gemacht. 
Die Workshops in Bor (Jonglei State), Yambia (Western 
Equatoria), Mayendit (Unity State) und Yei (Central 
Equatoria) hatten zwar ähnliche Inhalte, variierten aber 
in ihrer Zielsetzung je nach der Teilnehmerschaft und 
dem lokalen Kontext. 

Der Erfolg der Maßnahmen soll sich letztlich nicht nur 
daran messen lassen, in welchem Umfang Wissen trans-
feriert wurde, sondern auch daran, in welchem Maße 
diese Kenntnisse angewandt und in vielfältigen Formen 
der Aufklärung weiterverbreitet werden können. 

Anders gesagt – die schwierigste Aufgabe bestand nicht 
etwa darin, die Workshopbesucherinnen und -besucher 
von der Notwendigkeit der Kleinwaffenkontrolle zu über-
zeugen, sondern davon, dass sie tatsächlich selbst dazu 
beitragen können. Bislang gibt es im Südsudan noch kein 
nationales Waffenkontrollprogramm und vieles bleibt 
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den Behörden auf bundesstaatlicher und Bezirksebene 
überlassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten 
ermutigt werden, ihren Einfl uss bei diesen Institutionen 
und in ihren Gemeinden geltend zu machen, um den 
Boden vorzubereiten, auf dem später einmal ein allge-
meines Waffenkontrollprogramm gedeihen kann.

Bewusstsein schaffen durch Medieneinsatz

Das BICC hat seine Ausbildungsaktivitäten um eine neue 
Komponente erweitert. In Zusammenarbeit mit örtlichen 
Medienpartnern wurden Broschüren und Zeitungen, 
Lieder und Videofi lme zu Kleinwaffen und DD&R 
produziert, die im Südsudan verbreitet werden sollen. 
Einer der Partner, die Southern Sudan Artists’ Association 
(SSAA – Südsudanesische Künstlervereinigung) hat 
vier Lieder und Musikvideos gegen Kleinwaffen 
aufgenommen und die Zeitung The Juba Post eine 
Anzeigenreihe zu DD&R- und Kleinwaffenthemen 
geschaltet. Das BICC hat außerdem seinen ersten 
Comic aufgelegt. Er befasst sich mit der Entwaffnungs- 
und Nachkriegsproblematik im Südsudan und soll 
ebenfalls in der Region erhältlich sein. Diese Materialien 
sollen nicht nur den nationalen Dialog über Fragen der 
Sicherheit und Waffenkontrolle in Gang setzen, sondern 
auch gute Unterhaltung bieten, wovon jeder sich unter 
www.bicc.de/sudan selbst ein Bild machen kann.

Projekttitel: Kapazitätsaufbau für 
Kleinwaffenkontrolle und DD&R 
im Südsudan 

Laufzeit: August 2007 bis März 2008

Gefördert durch: Department of Foreign Affairs 
and International Trade (DFAIT), 
Kanada

Koordination: Wolf-Christian Paes

Projektmitarbeit: Dr. Michael Ashkenazi, Elvan 
Isikozlu, Lydia Stone

Publikation: s. „Publikationsliste“

Der Südsudan hat viel zu lange unter dem Konfl ikt und 
dem Mangel an Sicherheit gelitten. Die Unterzeichnung 
des Friedensabkommens (CPA) hat eine neue Zeit ein-
geläutet, in der nicht nur wieder aufgebaut wird, was 
zwei Jahrzehnte Krieg zerstört haben, sondern in der 
auch dafür gesorgt wird, dass so etwas nicht wieder 
geschehen kann. Mit seinen Schulungen und der Aus-
bildung in Kleinwaffenkontrolle sowie Entwaffnung, De-
mobilisierung und Reintegration hat das BICC dazu bei-
getragen, bei der Regierung des Südsudan ebenso wie 
bei der Bevölkerung die Kapazitäten und Fähigkeiten 
aufzubauen, die gebraucht werden, um diese Ziele zu 
erreichen.

Elvan Isikozlu
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Die Rüstungsexportdatenbank (www.ruestungsexport.
info), mit der das BICC seit 2006 überprüft, in welcher 
Weise die 170 erfassten Länder dem EU-Verhaltensko-
dex für Rüstungsexporte gerecht werden, wurde im 
Jahr 2007 um eine Internet basierte  Kartenkomponente 
erweitert.  Eine interaktive Weltkarte bietet einen neuen 
inhaltlichen Zugang zur Datenbank, erlaubt den Ver-
gleich verschiedener Länder im globalen Kontext oder 
– durch das „Hineinzoomen“ in die Karte – auch eine 
regionale Analyse bestimmter Regionen. Der Einsatz 
des Web basierten Geografi schen Informationssystems 
(WebGIS) verbessert die Analyse- und Interpretations-
tiefe der Datenbank signifi kant.

Seit 2006 kann man sich auf www.ruestungsexport.
info darüber informieren, in welcher Weise 170 Län-

der dem EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte ge-
recht werden. Dazu erfasst das BICC kontinuierlich ver-
schiedene, offen zugängliche Daten zu Rüstung, Militär, 
Sicherheit und  Regierungsführung. In Anlehnung an die 
Kriterien des EU-Verhaltenskodexes werden diese dann 
anhand der folgenden sieben Kategorien bewertet:

• UN- und EU-Waffenembargos,
• Menschenrechte,
• Good Governance (gute Regierungsführung),
• Innere Konfl ikte,
• Unerlaubte Wiederausfuhr,
• Verhalten in der internationalen Gemeinschaft,
• Vergleich von militärischen und nicht militärischen 

Kapazitäten.

Wie sich die Situation hinsichtlich der jeweiligen Kate-
gorien in den einzelnen Ländern darstellt, wird in „Spin-
nendiagrammen“ durch eine farbliche Einstufung auf-
gezeigt: „grün“ steht für unbedenklich, „gelb“ für ein-
geschränkt kritisch und „rot“ für hoch problematisch.

Inhaltliche Bereicherung durch den Einsatz von 
Kartenmaterial

Nicht zuletzt durch das Internet und vor allem durch An-
wendungen wie z.B. Google Maps und Google Earth 
sind Karten zu neuem Leben erwacht und mehr denn je 
für jedermann ein Werkzeug des Alltags geworden. Sie 
fi nden zunehmend auch Eingang in die Friedens- und 

Konfl iktforschung sowie die Politikberatung – Stichwort 
Confl ict Mapping – und dienen sowohl als Analyse- als 
auch als Visualisierungswerkzeug.

Karten bieten gegenüber klassischen Informationsträ-
gern wie Tabellen, beschreibenden Texten und  Da-
tenbanken einen alternativen Zugang zu Information. 
Sie wecken die Neugier des Betrachters, indem sie 
komplexe Inhalte und Zusammenhänge auf einen Blick 
sichtbar werden lassen. Digitale, Web basierte Karten 
ermöglichen darüber hinaus die Interaktion mit dem Be-
nutzer. Er selbst entscheidet über die Auswahl bestimm-
ter Kartenebenen und wählt z.B. durch „Hineinzoomen“ 
einen besonders interessanten Bereich der Darstellung 
aus. Digitale und Web basierte Karten im Besonderen 
erlauben einen schnellen  Überblick, der sich sonst nur 
mühsam über Vergleiche von Informationen aus Län-
der spezifi schen  Texten, Grafi ken und Datenbankma-
terial gewinnen lässt.

Rüstungsexportproblematik nachvollziehbar machen 
– mit interaktiven Karten 

Die Rüstungsexportdatenbank soll Transparenz schaf-
fen, Offensichtliches und Zusammenhänge aufzeigen 
und insgesamt einen kritischen Umgang mit dem The-
ma der Genehmigung von Rüstungsexporten anregen. 
Genau hier setzen Internet basierte Karten bzw. Web-
GIS-Anwendungen an – denn durch die Darstellung 
räumlicher Informationen vermögen sie die Transparenz 
nochmals zu erhöhen. Der Benutzer erlangt schnell ei-
nen globalen, vergleichenden Überblick über die Situ-
ation hinsichtlich der sieben Kodex-Kriterien sowie die 
Empfängerländer deutscher Militärgüter und Waffen. 
Durch die Überlagerung dieser verschiedenen Informa-
tionsebenen bekommt die Datenbank eine neue Qua-
lität. So ist beispielsweise auf einen Blick bzw. Mausklick 
zu erkennen, wie sich Empfängerländer deutscher Rüs-
tungsgüter zu den einzelnen Kriterien, bzw. dem jeweils 
ausgewählten Kriterium verhalten. Die so interaktiv ge-
wonnenen Karten können übrigens als pdf-Dokument 
ausgedruckt oder als Graphikdatei zur weiteren Ver-
wendung exportiert werden.

Der „Klick“ ins Detail bringt Transparenz über 
Rüstungsexporte
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Abbildung 1: Das Kriterium „Menschenrechtssituation 
der Empfängerländer“, überlagert mit den genehmig-
ten Rüstungsexporten. Es ist zu sehen, dass Rüstungsex-
porte in viele als „hoch problematisch“ bewertete Län-
der genehmigt wurden. 

Abbildung 2: Es wird verdeutlicht, wie sich Empfänger-
länder hinsichtlich des Kriteriums „Interne Konfl ikte“ ver-
halten und gleichzeitig, welche dieser Länder Waffen-
lieferungen aus Deutschland erhalten haben. 

In beiden Beispielen wirft die Überlagerung der Infor-
mationsebenen und die daraus gewonnene Erkenntnis 
weitere Fragen auf. Der Nutzer wird quasi aufgefordert 
sich intensiver mit den dargestellten Ergebnissen oder  
einzelnen Ländern auseinanderzusetzen. Es steht ihm 
frei, sich weiter in die Karte „hineinzuzoomen“, Länder zu 
markieren und Abfragen zu starten, die weitere Details 
der Datenbank liefern. Von diesen Abfrageergebnissen 

aus wird der Nutzer auf die Projekt- bzw. Datenbanksei-
ten zurückverlinkt. Dort stehen ihm, wie schon in den 
letzten Jahren, Verweise und Erklärungen zu verwende-
ten Datenquellen und den Berechnungsformeln sowie 
ausführliche Länderportraits für ausgewählte Staaten 
zur Verfügung (zuletzt im Frühjahr 2007 aktualisiert). Zwi-
schen 2006 und 2008 hat übrigens mit rund 200.000 Pa-
geviews und ca. 60.000 Visits bereits eine beachtliche 
Zahl von Web-Nutzern von diesem Serviceangebot Ge-
brauch gemacht.  

Die Diskussion um Rüstungsexporte leidet oft unter ei-
nem Mangel an Information über die Lage in Empfän-
gerländern, die die Grundlage für die Genehmigung 
europäischer Rüstungsexporte bildet.  Das Bundesminis-
terium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ), das  im  Bundessicherheitsrat über deutsche 
Rüstungsexporte mit entscheidet, fördert den BICC-In-
ternetdienst fi nanziell, der – gestützt auf sorgfältig aus-
gewertetes, umfangreiches Material – solide Informati-
on zur Verfügung stellt und so auch eine fundierte Be-
wertung geplanter Rüstungsgüterausfuhren erleichtert. 
Die Verknüpfung der Datenbank mit einer WebGIS-An-
wendung war der logische Schluss, diese Transparenz 
weiter zu entwickeln.      

Lars Wirkus

Projekttitel: Sicherheit, Rüstung 
und Entwicklung in 
Empfängerländern deutscher 
Rüstungsexporte

Laufzeit: September 2007 bis 
Januar 2009

Gefördert durch: Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ)

Projektleiter: Marc von Boemcken

Projektmitarbeit: Lars Wirkus, Clara Fischer, 
Markus Kessel

Publikation: s. „Publikationsliste“
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Wenn aus Kämpferinnen Näherinnen 
werden – Reintegration in Liberia

Über 100.000 Kämpferinnen und Kämpfer des Bürgerkriegs 
wurden in Liberia demobilisiert. Für ihre Reintegration ist 
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
(UNDP) federführend verantwortlich, während andere 
internationale Geber, darunter auch die Europäische 
Union und die USA fi nanzielle Beiträge leisten und auch 
eigene Parallelprogramme organisieren.

Joyce Wea sitzt an der alten Singer Nähmaschine 
und näht ein farbenfrohes Kinderkleid. Es ist heiß und 

stickig unter dem Blechdach, draußen brennt die Mit-
tagssonne auf die belebte Hauptstraße von Pleebo, 
einer Kleinstadt im Südosten Liberias in der Nähe der 
ivorischen Grenze. Aber die Hitze scheint weder Joyce 
noch einer der anderen sechzehn Frauen etwas auszu-
machen, die hier zu Schneiderinnen ausgebildet wer-
den. Die Frauen im Alter zwischen achtzehn und vier-
zig Jahren scheinen vor Lebensfreude zu sprühen, man 
merkt ihnen nicht an, dass sie noch wenige Jahre zuvor 
Teil der gefürchteten Milizen des ehemaligen Präsiden-
ten Charles Taylor waren. 

Ihre Lebensgeschichten sind durchaus unterschiedlich: 
während die meisten Lasten tragen, Verwundete pfl e-
gen und für die Soldaten kochen mussten, haben an-
dere freiwillig mit der Waffe in der Hand gekämpft, eini-
ge haben es sogar zum Offi ziersrang gebracht. Wie die 
meisten Frauen in Liberia, haben auch viele dieser Frau-
en sexuelle Gewalt erlitten, wurden im Busch zwangs-
weise mit älteren Soldaten „verheiratet“. Die Kinder aus 
diesen Beziehungen spielen jetzt auf dem Boden der 
Werkstatt, während ihre Mütter das Schneiderhand-
werk lernen. Joyce und ihre Mitstreiterinnen versuchen 
den Weg zurück ins Zivilleben zu fi nden und werden da-
bei von einem Reintegrationsprojekt in Trägerschaft der 
Vereinigten Methodistischen Kirche unterstützt. In einem 
insgesamt achtmonatigen Kurs lernen die Frauen nicht 
nur die Grundlagen eines Handwerks, sondern werden 
auch psychologisch betreut.

Soziale Wiedereingliederung nach dem Bürgerkrieg 

Joyce Wea ist eine von mehr als 100.000 ehemaligen 
Kämpferinnen und Kämpfern des liberianischen Bürger-
kriegs, die von den Vereinten Nationen in den Jahren 
2003 bis 2004 demobilisiert wurden und eine Übergangs-
zahlung erhielten. Während der Demobilisierungsprozess 
bereits seit geraumer Zeit abgeschlossen ist, arbeitet die 
liberianische Regierung unter Präsidentin Ellen Johnson-
Sirleaf noch an der Überwindung der Kriegsfolgen. Es 
gilt, nicht nur die völlig zerstörte Infrastruktur des Lan-
des wiederherzustellen, sondern auch die vielfältigen 
sozialen und wirtschaftlichen Schäden zu heilen. Dabei 
ist auch die soziale Wiedereingliederung ehemaliger 
Kämpfer für die Konsolidierung des Friedens in Liberia 
von großer Bedeutung, denn ihr Scheitern lässt das Risi-
ko für neue Gewaltausbrüche steigen. 

Für die Reintegration der ehemaligen Kämpfer ist in Li-
beria das Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen (UNDP) federführend verantwortlich. Die Organisa-
tion verwaltet ein Budget, das aus freiwilligen Beiträgen 
verschiedener Staaten und Organisationen besteht. Zu 
den wichtigsten Gebern dieses Programms gehört die 
Kommission der Europäischen Union. Zum Auslaufen des 
Reintegrationsprogramms 2007/2008 wurde das BICC 
im Rahmen eines europäischen Konsortiums mit einer 
Evaluation von Teilen dieses Programms beauftragt. Ein 
dreiköpfi ges internationales Expertenteam wurde für 
einen Monat nach Liberia entsandt, um Auswertungs-
gespräche mit internationalen und liberianischen Ak-
teuren zu führen. Auch die ehemaligen Soldaten sollten 
nach ihren Erfahrungen befragt werden. 

Auch nach Ablauf des Programms bleiben 
offene Fragen

Bereits in den ersten Tagen nach der Ankunft in Monro-
via wurde ein Grundproblem vieler internationaler Frie-
densmissionen deutlich: da die meisten ausländischen 
Mitarbeiter nur für relativ kurze Zeit im Land waren und 
Aktennotizen in Krisensituation eher eine Seltenheit sind, 
war es oft schwierig Entscheidungsprozesse nachzuvoll-
ziehen. Auch bei den einheimischen Nichregierungsor-
ganisationen – die im Auftrag der Vereinten Nationen 
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für die Umsetzung des Reintegrationsprogramms ver-
antwortlich zeichneten – bot sich ein ähnliches Bild. 
Langjährige Mitarbeiter hatten sich zum Ende des Pro-
gramms, als die Mittel langsam eingestellt wurden, neue 
berufl iche Perspektiven gesucht.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnten sich die Experten 
außerhalb der Hauptstadt ein differenziertes Bild des 
Reintegrationsprozesses machen. So überraschte etwa 
die Erkenntnis, dass die angebotenen Programme teil-
weise nur auf geringes Interesse bei den ehemaligen 
Kämpfern stießen. Nachdem in einer früheren Phase 
aus Geldmangel zu wenig Plätze angeboten worden 
waren und einige zu kurz gekommene Exkombattanten 
sogar gewaltsam für die Einhaltung der Versprechen 
demonstriert hatten, scheint sich das Blatt mittlerweile 
gewendet zu haben. Mitarbeiter von Hilfsorganisatio-
nen berichten zudem, dass manche Programmteilneh-
mer Kurse abbrechen, um sich bei anderen Organisatio-
nen, die bessere Konditionen anbieten, einzuschreiben. 
In manchen Fällen nehmen anstelle der ehemaligen 
Kämpfer auch Familienangehörige die Ausbildungsan-
gebote wahr, denn die Einstellung ist weit verbreitetet, 
dass es sich dabei nicht um individuelle Wiedereinglie-
derungshilfen, sondern um „Abfi ndungspakete“ han-
delt, die weitergegeben werden können. 

Mehrere Tausend ehemalige Kämpfer haben einen 
achtmonatigen Computerkurs besucht, obwohl es in 
den meisten Landesteilen keine zuverlässige Stromver-
sorgung gibt. Das enorme landwirtschaftliche Potenzial 
des Landes wird hingegen kaum genutzt. Die Exkombat-
tanten haben hier wenig Erfahrung und zeigen geringes 
Interesse an diesem Sektor. 

Parallelprogramme ausländischer Geber, die außer-
halb von und nur in loser Abstimmung mit UNDP ope-
rieren, vertiefen das Problem mangelnder Koordination 
und unterschiedlicher Anreize. Am kompliziertesten ist, 
dass das Reintegrationsprogramm in Liberia – neben 
einer breiten schulischen Komponente – vor allem auf 
die Vermittlung eines Handwerks und damit auf die 
wirtschaftliche Wiedereingliederung setzt. Solange kei-
ne Nachfrage nach den angebotenen Qualifi kationen 
herrscht und die Kursabsolventen im Anschluss nicht tat-

Projekttitel:  EU Entwicklungshilfe für 
 Drittländer – TRANSTEC Konsortium

Laufzeit:  September 2005 bis August 2008

Gefördert durch:  Europäische Kommission/ 
 EuropeAid

Projektleiter:  Wolf-Christian Paes

sächlich ins Berufsleben fi nden können, wird ein Großteil 
der ehemaligen Soldatinnen und Soldaten – trotz aller 
Anstrengungen – bei der Reintegration in die Gesell-
schaft doch allein gelassen.

Wolf-Christian Paes
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Stabilisator der Macht - Der 
Sicherheitssektor in Zentralasien

Wie fügen sich die Sicherheitsapparate ins innenpoliti-
sche Machtgefüge Kirgisistans, Tadschikistans und Usbe-
kistans ein? Leisten sie einen Beitrag undemokratische 
Regimes in Zentralasien zu stabilisieren? Werden sie von 
den Herrschenden innenpolitisch instrumentalisiert? Ein 
von der Volkswagenstiftung gefördertes Forschungspro-
jekt des BICC ist der „Rolle des Sicherheitssektors für die 
Stabilität und Herrschaftsdynamik der semiautoritären 
bzw. autoritären Regimes in Zentralasien“ gewidmet. 

Nach der Aufl ösung der Sowjetunion gaben die 
zentralasiatischen Staaten zunächst vor, westliche 

Mindeststandards zur zivilen Kontrolle einzuführen. Ge-
wählte Organe beziehungsweise Parlamente erhielten 
erstmals die Möglichkeit, über die Höhe des Militär-
haushalts abzustimmen. Auf Grund von mangelnder 
Information, geringer Expertise und der Konzentration 
der Kompetenzen beim Präsidenten sind die Volksver-
treter in den zentralasiatischen Republiken allerdings 
bis heute nicht dazu in der Lage, für Transparenz und 
Rechenschaftspfl icht zu sorgen, den Militärhaushalt zu 
kontrollieren oder die Personalstärke der Streitkräfte zu 
bestimmen. Die Legislative fungiert nicht als Gegenge-
wicht zur Exekutive, da die Präsidenten unter anderem 
mit Parlamentsaufl ösung drohen können. 

Alles unter Kontrolle des Präsidenten

So sind es die Präsidenten, die über den Einsatz der Ar-
mee im Falle eines Angriffs oder einer Bedrohung ent-
scheiden. Auch bei der Ausrufung des Notstands muss 
die Legislative nur nachträglich informiert werden. 

Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, er-
nennt die Kommandeure der Armee und der anderen 
Sicherheitsorgane. Die Verteidigungsminister sind nach 
wie vor Berufsmilitärs. Innerhalb der Streitkräfte fehlen 
demokratische Kontrollmechanismen und der Schutz 
der Grundrechte. Auch die Geheimdienste dienen ex-
klusiv dem Staatsoberhaupt. 

Den Sicherheitsräten, die der Planung und Koordinie-
rung der Sicherheitspolitik dienen sollen und unter dem 
Vorsitz der Präsidenten stehen, gehören zwar auch Zi-
vilisten wie der Ministerpräsident, der Parlamentspräsi-

dent und der Außenminister an. Doch der Einfl uss der 
Sicherheitsräte als reine Beratungsgremien ist begrenzt. 

Das innenpolitische Gewicht der Sicherheitsapparate

Die Verfassungen der zentralasiatischen Staaten geben 
den Präsidenten die Möglichkeit, die Streitkräfte auch 
einzusetzen, wenn die innere Sicherheit bedroht ist. Die 
Bedingungen dafür sind weit gefasst. Gerade weil eine 
Hauptaufgabe der Sicherheitsorgane in der inneren 
Repression besteht, sind die Einheiten für innere Sicher-
heit weitaus größer als die regulären Streitkräfte. In der 
Verfassung von Kirgisistan werden zwar immerhin einige 
Vorbehalte gegen einen innenpolitischen Einsatz des 
Militärs erwähnt, in Usbekistan und Tadschikistan fehlen 
sie jedoch gänzlich. 

Mehrere Faktoren haben zur innenpolitischen Aufwer-
tung der Sicherheitsapparate, insbesondere der In-
landsgeheimdienste, beigetragen. Seit dem 11. Sep-
tember 2001 wird der Opposition islamischer Funda-
mentalismus unterstellt. Besonders in Tadschikistan und 
Usbekistan werden die Prioritäten angesichts der Wirren 
in Afghanistan auf innere Stabilität gesetzt. Selbst das 
ehemalige „Vorzeigeland“ Kirgisistan hat eine bewusste 
Abkehr von der Westorientierung vollzogen, stattdessen 
gewann das externe Rollenmodell einer politisch-admi-
nistrativen Machtübernahme durch die Sicherheitsap-
parate wie unter Präsident Putin an Attraktivität. 

Durch tiefe regionale Spaltungen und ungelöste Trans-
formationskonfl ikte entwickelten sich die Sicherheits-
apparate zu einer wesentlichen Stütze autoritärer Herr-
schaftsmuster. Ihre Einfl ussnahme auf die Innenpolitik ist 
Ausdruck einer defi zitären Gewaltenteilung, aber auch 
fehlender ziviler Gegengewichte.

Die Einfl ussnahme der Zivilgesellschaft auf die Sicher-
heitspolitik ist nicht zuletzt aufgrund staatlicher Kontrolle 
der Medien ausgeschlossen, wie auch sonst die Akteu-
re eines potenziellen demokratischen Wandels über kei-
ne bedeutsamen Zugangskanäle im politischen System 
verfügen. Die demokratische Kontrolle des Sicherheits-
apparates kommt in Zentralasien – wenn überhaupt 
– nur aufgrund internationaler Initiativen auf die Tages-
ordnung. Faktoren sind die OSZE, die NATO-Partner-
schaft für den Frieden und die Ausbildung zentralasia-
tischer Offi ziere im Westen. 
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Wie kann die demokratische Kontrolle gestärkt 
werden?

Eine politische Analyse ist Grundvoraussetzung für von 
außen gestützte Bemühungen um Reformen im Sicher-
heitssektor. Die BICC-Studie will einen Beitrag zum Ver-
ständnis des Sicherheitssektors in autoritären bzw. semi-
autoritären Regimen leisten. Neben den fachlichen Er-
kenntnissen sollen durch die Kooperation mit Forschern 
in den Untersuchungsländern Netzwerke gebildet, Ex-
pertise vor Ort gefördert und ein Beitrag zur Stärkung 
demokratischer Kontrolle über sicherheitspolitische Fra-
gen geleistet werden.

Das Projekt basiert – neben der systematischen Auswer-
tung von Primärquellen und der Sekundärliteratur – auf 
der Durchführung von Interviews mit offi ziellen Vertretern 
der Sicherheitsapparate, akademischen und journalisti-
schen Experten sowie Vertretern internationaler Organi-
sationen, darunter NATO, OSZE, Amnesty International 
sowie Human Rights Watch und politische Stiftungen. 

Vier bis fünf Kooperationspartner aus den Untersu-
chungsländern schreiben im Auftrag des Projektes Stu-
dien zu Einzelaspekten, die später veröffentlicht werden 
sollen. Zudem wird im Juli 2008 ein internationales Se-
minar in Bischkek (Kirgisistan) mit den Kooperationspart-
nern und weiteren Experten durchgeführt, bei dem erste 
Projektergebnisse ausgetauscht und die methodische 
Vorgehensweise aller Beteiligten weiter abgestimmt 
werden sollen. Ergebnis des Projektes werden mehrere 
Zeitschriften- und eine Buchpublikation sein. 

Andreas Heinemann-Grüder

Projekttitel: Die Rolle des Sicherheitssek-
tors für die Stabilität und Herr-
schaftsdynamik der semiautori-
tären bzw. autoritären Regime 
in Zentralasien

Laufzeit: Seit Juli 2006

Gefördert durch: Volkswagenstiftung

Projektleiter: Dr. Andreas Heinemann-Grüder

Projektmitarbeit: Aleksej Aleksin

Publikation: s. „Publikationsliste“
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Fatal Transactions – Die Kampage 
für Rohstoffgerechtigkeit

Die EU-geförderte Kampagne Fatal Transactions, an der 
u.a. das BICC, NIZA (Netherlands Institute for Southern 
Africa), Pax Christi Netherlands und IPIS (International 
Peace Information Service, Belgien) mitwirken, fordert 
eine faire und gerechte Nutzung natürlicher Rohstoffe 
als einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung und 
Frieden in Afrika. Seit Anfang 2007 hat das BICC die 
Koordination der Kampagne Fatal Transactions in 
Deutschland übernommen und seitdem zahlreiche 
Aktivitäten entwickelt, von denen hier einige vorgestellt 
werden sollen.

Jeder kennt den Begriff „Blutdiamanten“. Die 
Ausstellung „Diamond Matters“, die das BICC im 

Sommer 2007 im Wissenschaftszentrum Bonn erstmals 
in Deutschland zeigte, rüttelt auf. Der international 
renommierte Fotograf Kadir van Lohuizen dokumentiert 
den Weg der Diamanten von den menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen in den Minen Afrikas über den 
Handel in Antwerpen bis in die Welt des Jet-Sets in New 
York und London. „In den Abbaugebieten sterben 
viele Menschen. Jeden Tag gibt es dort Schießereien“, 
berichtet der engagierte Fotograf.

Und auch wenn in Angola, Sierra Leone oder in der 
Demokratischen Republik Kongo heute kein Krieg 
mehr herrscht – es gab und gibt einen Zusammenhang 
zwischen Rohstoffen und Gewaltkonfl ikten. Die zentrale 
Frage ist – wie kann die Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen auch in den Ländern Afrikas statt zu Gewalt 
und Kriegen zu Wohlstand und sozialem Fortschritt 
beitragen? Hier setzt die Kampagne Fatal Transactions 
(FT) an. Mit zahlreichen Veranstaltungen, Medienarbeit 
und eigenen Veröffentlichungen will sie informieren, 
aufklären und kritische Diskussionen anstoßen.

Eine Journalistenreise nach Sierra Leone

So organisierte das BICC im April 2007 zusammen mit der 
Frankfurter Hilfsorganisation Medico International eine 
Reise von fünf Journalisten nach Sierra Leone. Dieses 
westafrikanische Land erholt sich heute von einem 
jahrzehntelangen Krieg, der 2002 offi ziell endete. Fünf 
Jahre nach Ende des Krieges, der zum großen Teil durch 
die Ausbeutung von Diamantenvorkommen fi nanziert 
wurde, führt das Land einen Kampf gegen die Armut 
und ist bemüht die Kriegsschäden zu überwinden. Eine 
entscheidende Frage ist, inwieweit Diamanten oder 
andere Mineralien heute zur nachhaltigen Entwicklung 
Sierra Leones beitragen. 

Die Journalisten, darunter Vertreter der „Süddeutschen 
Zeitung“, der „Zeit“ und der „Deutschen Welle“, inter-
viewten in Freetown, Makeni, Kenema, Bo und Koidu 
Minenarbeiter, Diamantenhändler, Vertreter des Minis-
teriums für Minen und Mineralien, lokale Verantwortli-
che des Entwaffnungsprogramms, Parlamentarier und 
viele andere. So entstand eine Reihe von Artikeln und 
Radiosendungen über das heutige Sierra Leone, die 
Aufschluss über die aktuelle Entwicklung geben und 
u.a. auch im Internet1 verfügbar sind.

Fatal Transcations und „Rohstoffbündnis“ auf dem 
Evangelischen Kirchentag

„Die Gier nach Rohstoffen darf nicht zum Verhängnis für 
die ansässige Bevölkerung werden“, forderten die 14 Or-
ganisationen der Menschenrechts-, Umweltschutz- und 
Entwicklungsarbeit, die als „Rohstoffbündnis“ ihre Arbeit 
auf einem gemeinsamen Stand beim Evangelischen Kir-
chentag im Juni 2007 in der Kölner Messe präsentierten. 
Das BICC war mit dabei und stellte die Kampagne Fa-
tal Transactions vor. Mit einer Beilage zur „tageszeitung“ 
machte das Rohstoffbündnis auf die Vielzahl seiner The-
men aufmerksam. In einem Interview dort betonte auch 
Bundespräsident Horst Köhler: „Es muss Transparenz über 
Finanzströme beim Rohstoffabbau geschaffen werden. 
Zum Beispiel sollten sich alle Öl produzierenden und Öl 
verbrauchenden Länder der Extractive Industries Trans-
parency Initiative (EITI) anschließen. Und der Beteiligung 
an Korruption von Akteuren aus Industrieländern muss 
dieselbe Aufmerksamkeit gewidmet werden wie der 
Korruption in Afrika selbst.“2

Beiträge zu angewandter Forschung zu Rohstoffen und 
Konfl ikten

2007 schloss sich die Universität Wroclaw (Breslau) als 
Partner der Kampagne Fatal Transactions an. Ambitio-
niertes Ziel war, die Kampagne auf die neuen EU-Mit-
gliedstaaten in Ost- und Mitteleuropa auszuweiten. Der 
Hochschulbeitrag zur FT-Kampagne wird hauptsächlich 
im Bereich der Forschung liegen. „Konfl iktforschung und 
Studienfächer, die sich mit Geschichte, Ökonomie und 
aktuellen entwicklungspolitischen Fragen des afrika-
nischen Kontinents beschäftigen, sind an osteuropäi-
schen Universitäten äußerst selten“, erklärt Dr. Dominik 
Kopinski, Koordinator des polnischen Fatal Transactions 
Partners, dem Institut für Internationale Beziehungen 
der Universität Wroclaw. Er organisierte im September 
2007 eine einwöchige Summer School an seiner Univer-
sität, zu der er insbesondere Studierende aus Osteuropa 
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und Afrika einlud. Auch das BICC wirkte mit dem Modul 
„Externe Akteure in Konfl iktregionen und natürliche Res-
sourcen“ aktiv an der Gestaltung der Summer School 
mit.

Im Jahr 2007 hatte die Europäische Union den Vorsitz 
des sog. Kimberley-Prozesses (Kimberley Process Certifi -
cation Scheme) inne, einer gemeinsamen Initiative von 
Regierungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und der Diamantenindustrie mit dem Ziel durch einen 
Zertifi zierungsprozess den Handel mit Konfl iktdiamanten 
zu unterbinden. Auf Vorschlag von Fatal Transactions 
unterstützte der langjährige BICC-Mitarbeiter Willem 
Jaspers bis zum Jahresende die Arbeit des Kimberley-
Sekretariats in Brüssel.

Arbeitsschwerpunkte 2008

Im Rahmen einer Feldforschung in der Elfenbeinküste 
sind BICC-Expertinnen im Frühjahr 2008 der Frage nach-
gegangen, wie sich der Zusammenhang zwischen Kon-
fl ikt und natürlichen Ressourcen in diesem westafrika-
nischen Land, das der weltweit größte Kakaolieferant 
ist, darstellt. Der Kakaohandel hat seit dem Anfang 
des Bürgerkriegs 2002 118 Millionen US-Dollar nicht nur 
in die Kassen der Regierung, sondern auch der Rebel-
lengruppe Forces Nouvelles (FN) gespült. Der Diaman-
tenschmuggel aus dem Norden über Mali und Ghana 
brachte den FN – trotz UN-Embargos – nach UN-Schät-
zungen weitere neun bis 23 Millionen US-Dollar ein. Hat 
der Handel mit natürlichen Ressourcen bisher Konfl ikte 
gespeist, so wollten die BICC-Expertinnen für Fatal Trans-
actions nun erforschen, wie er zu Frieden und Wieder-
aufbau beitragen kann. Dazu befragten sie wichtige 
Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und 
werden die Ergebnisse in einem BICC-Brief sowie weite-
ren Publiktionen veröffentlichen. 

Anfang Januar 2008 kamen Vertreter aus Polen, 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden in Bonn 
zu einem Strategietreffen der internationalen Kampa-
gne Fatal Transactions zusammen. In diesem Jahr soll 
ein Arbeitsschwerpunkt darauf liegen, die Umsetzung 
der Versprechen des G8-Gipfels von Heiligendamm 
2007 sowie andere internationale Initiativen im Bereich 
des Ressourcenmanagements voranzutreiben und zu 
überwachen. Auch das Bewusstsein auf Verbraucher-
seite soll weiter geschärft werden. Anlässlich der Olym-
pischen Spiele in Bejing will sich Fatal Transactions mit 
konkreten Fallstudien an der Debatte über die Rolle chi-
nesischer Investitionen in afrikanischen Ländern beteili-

gen. Die diesjährige Fatal Transactions-Konferenz wird 
im November 2008 vom BICC in Bonn ausgerichtet. 

Über die Aktivitäten von Fatal Transactions Deutschland 
informiert die Website3 der Kampagne. Sie gibt auch 
einen stets aktuellen Überblick über ihre Publikationen 
und ihr Medienangebot, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen.

Susanne Heinke

1 http://www.fataltransactions.de/journalistenreise_sierra_leone.
html

2 http://www.bicc.de/publications/misc/taz_beilage/taz_
beilage.pdf.

3 www.fataltransactions.de / www.fataltransactions.org

Projekttitel: EU NGOs – Aktionen zur 
stärkeren Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für 
Entwicklungsfragen

Laufzeit: Januar 2007 – Dezember 2009

Gefördert durch: Europäische Kommission/ 
EuropeAid

Koordination: Wolf-Christian Paes

Projektmitarbeit: Jolien Schure, Lena Guesnet, 
Willem Jaspers, Verena Kantel 

Publikation: s. „Publikationsliste“
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Diaspora als Friedensstifter am 
Horn von Afrika? 

In den vergangenen Jahren hat sich die Wahrnehmung 
von Migranten in der EU gewandelt. Vor allem das viel-
schichtige politische, soziale und kulturelle Engagement 
von Migranten aus Krisengebieten in den Friedens- und 
Entwicklungsprozessen ihrer Herkunftsländer fi ndet zu-
nehmend Beachtung. Das BICC beteiligt sich an dem 
mehrjährigen internationalen EU- Forschungsprojekt 
„Diasporas for Peace: Patterns, Trends and Potential of 
Long-distance Diaspora Involvement in Confl ict Setings 
(DIASPEACE)“, das am Beispiel des Horn von Afrika neue 
Erkenntnisse zu Diaspora-Aktivitäten in den Herkunfts-
und Aufnahmeländern sowie auf der transnationalen 
Ebene gewinnen will. 

In Europa wurde die internationale Migration lange 
Zeit mit Blick auf die Interessen der Aufnahmeländer 

thematisiert. Migranten traten dabei entweder als Ar-
beitskräfte zur kurzfristigen Behebung eines wirtschaftli-
chen Mangels oder als Flüchtlinge bzw. Asylbewerber 
in Erscheinung.

In letzter Zeit hat sich diese Wahrnehmung in der EU 
grundsätzlich gewandelt. Neben einer Vielzahl an Stu-
dien, die sich mit dem fi nanziellen Potenzial der von Mi-
granten und Diasporagruppen in ihre Herkunftsländer 
„rücküberwiesenen“ Transferzahlungen beschäftigen, 
rückt dabei vor allem das vielschichtige politische, so-
ziale und kulturelle Engagement von Migranten aus Kri-
sengebieten in den Friedens- und Entwicklungsprozes-
sen ihrer Herkunftsländer in den Mittelpunkt. 

Dabei ermöglicht die Globalisierung von Kommunika-
tion und Transport auch bislang marginalisierten Grup-
pen ein ungekanntes Maß an grenzüberschreitender 
Vernetzung, Kooperation und Einfl ussnahme.

Afrikanische Diaspora-Aktivitäten als Gegenstand der 
europäischen Forschung

Es stellt sich die Frage, welche Rolle organisierte Diaspo-
ragruppen in den jeweiligen Friedens- und Entwicklungs-
prozessen ihrer Herkunftsländer einnehmen. Während 
die Aktivitäten der tamilischen oder kurdischen Diaspo-
ra in Europa relativ gut erforscht sind, existieren  wenig 

gesicherte Erkenntnisse zur transnationalen Vernetzung 
und dem Engagement der sich politisch formierenden 
Gruppen aus Subsahara-Afrika. 

Das Horn von Afrika zählt zu den am stärksten von po-
litischen und humanitären Krisen betroffenen Regionen 
weltweit. Jahrzehntelange Kriege, sowohl zwischen den 
Staaten als auch zwischen verfeindeten Bevölkerungs-
teilen, haben vor allem in Somalia zu einer Schwächung 
bzw. Aufl ösung staatlicher Strukturen sowie zur Bildung 
großer Diasporagemeinschaften in Afrika, Europa und 
Nordamerika geführt. Die somalische Diaspora ist inzwi-
schen eine der größten weltweit, Eritrea wiederum gilt 
als Paradebeispiel einer weitgehend von den Transfer-
zahlungen ihrer Diaspora abhängigen Volkswirtschaft. 
Insgesamt hat diese Region nicht nur auf Grund der 
engen historischen Verbindungen, sondern auch ange-
sichts ihrer geostrategischen Lage einen besonderen 
Stellenwert in der europäischen Außen- und Sicherheits-
politik. 

Am Beispiel des Horn von Afrika, d.h. Somalias, Äthio-
piens und Eritreas, wird sich ein mehrjähriges, internati-
onales Projekt innerhalb des 7. EU-Forschungsrahmen-
programms den Formen und Auswirkungen von Diaspo-
ra-Aktivitäten in den Herkunftsländern, den Aufnahme-
ländern sowie auf der transnationalen Ebene widmen. 
Unter dem Titel „Diasporas for Peace: Patterns, Trends 
and Potential of Long-distance Diaspora Involvement 
in Confl ict Setings (DIASPEACE)“ wird das BICC gemein-
sam mit internationalen Partnern sowohl umfangreiche 
Daten zu den transnationalen Netzwerken und Aktivi-
tätsformen dieser Gruppen erheben als auch neue 
methodische Ansätze zur Evaluation der Auswirkungen 
dieses Engagements entwickeln. 

Neben dem BICC sind unter Führung der Universität 
Jyväskylä in Finnland das Max Planck Institut für Ethno-
logische Forschung (MPG), das Peace Research Insti-
tute of Oslo (PRIO), das African Diaspora Policy Centre 
(ADPC), das Centro Studi Politica Internazionale (CeSPI) 
sowie das Forum for Social Studies (FSS) in Äthiopien und 
die Academy for Peace and Development (APD) in So-
malia an DIASPEACE beteiligt.  

Im Mittelpunkt der Untersuchung wird neben einer Be-
standsaufnahme und empirischen Analyse der Diaspo-
ranetzwerke und ihrer Aktivitäten sowohl in den einzel-
nen europäischen Staaten als auch auf transnationaler 
Ebene eine Auseinandersetzung mit den rechtlichen, 
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wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen der 
Migranten in Europa stehen. Untersucht werden darüber 
hinaus nicht nur die Auswirkungen des Engagements in 
den Herkunftsländern, sondern auch welche Strategien 
und Ansätze dort zur Einbindung bzw. möglichen Be-
grenzung von Diasporainterventionen existieren. 

Die Studie soll mit den betroffenen Gruppen sowie 
staatlichen und nicht staatlichen Institutionen in Euro-
pa und Afrika durchgeführt werden und Instrumente zur 
Förderung eines konstruktiven Diasporaengagements 
und politiknahen Dialogs vorschlagen.

Security-Migration Nexus – Bisherige Aktivitäten im 
Bereich Diaspora-Forschung

2006/2007 hat das BICC im Auftrag des Ministeriums für 
Generationen, Familie, Frauen und Integration (MGFFI) 
des Landes NRW eine Studie zur Rolle der afrikanischen 
Diaspora im Konfl iktgeschehen erstellt und erste Daten 
zu deren Zusammensetzung, Organisationsformen, po-
litischen und sozialen Zielsetzungen recherchiert. Daran 
anknüpfend führte das BICC mit Unterstützung des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung vom 22. bis 23. Februar 2008 in Bonn eine in-
ternationale wissenschaftliche Tagung zum Thema „The 
Security-Migration Nexus. Challenges and Opportuni-
ties of African Migration to EU Countries“ durch. Etwa 
150 afrikanische und europäische Teilnehmer aus Wis-
senschaft und Politik nahmen an dieser Veranstaltung 
teil, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, die unterschied-
lichen Interessenlagen und Sicherheitsbedürfnisse aller 
beteiligten Akteursgruppen unter besonderer Berück-
sichtigung der Migranten- bzw. Diasporaperspektive zu 
beleuchten.

In ihrem Impulsreferat zur Konferenz betonte Bundes-
tagspräsidentin a.D. Prof. Rita Süssmuth, Vorsitzen-
de der „EU Hochrangigen Beratergruppe (High Level 
Group) für Integration von benachteiligten ethnischen 
Minderheiten in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt“ 
sowie Mitglied im Kuratorium des OECD Entwicklungs-
zentrumprojekts „Bereicherung durch Migration“: „Die 
weltweite Migration ist keine Bedrohung, sondern ein 

bereichernder Tatbestand, wenn wir sie zum Vorteil aller 
Beteiligten gestalten. Migranten sind ein Teil der Lösung 
unserer nationalen und globalen Probleme.“

Andrea Warnecke

Projekttitel: DIASPEACE – Diaspora für Frieden: 
 Muster, Trends und Potential von 
 Diasporabeteiligung in 
 Konfl iktsituationen. Fallstudien am 
 Horn von Afrika

Laufzeit: Seit März 2008

Gefördert durch: 7. EU-Forschungsrahmen-
 programm 

Koordination: Peter J. Croll

Projektmitarbeit: Andrea Warnecke, 
 Bettina Conrad

Publikation: s. „Publikationsliste“
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Innovationen zum Schutz deutscher 
Flughäfen vor Anschlägen

Im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung hat das BICC die 
Studie „Innovationen zum Schutz deutscher Flughäfen 
vor Anschlägen. Sicherheitstechnologien und Arbeits-
plätze“ ausgearbeitet. Untersucht werden u.a. die Fra-
gen, welche Gefahren „neuralgischen“ Punkten wie 
Flughäfen drohen und welche Sicherheitstechnologien 
Abhilfe schaffen können. 

Die modernen, komplexen Industriestaaten 
des Westens sehen sich – besonders seit dem 

11. September 2001 und den nachfolgenden An-
schlägen in Europa – vielfältigen Herausforderun-
gen für die gesamtstaatliche Sicher heit gegenüber: 
internationaler Terrorismus, organisierte Kriminali-
tät, Drogen- und Menschenschmuggel, politische 
und wirtschaftliche Konfl ikte. Deutschland als Ge-
sellschaft mit praktizierter Freizügigkeit im Informati-
ons-, Personen- und Warenverkehr und als export-
orientierte Wirtschaftsnation ist ihnen in besonderem 
Maße ausgesetzt. Die politischen und wirtschaftlichen 
Strukturen sowie die „kritische Infrastruktur“ sind hierzu-
lande verwundbarer geworden. 

Zur kritischen Infrastruktur zählen Organisationen und Ein-
richtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche 
Gemeinwesen. Wenn sie ausfallen oder beeinträchtigt 
werden, drohen nachhaltig wirkende Versorgungseng-
pässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit 
oder andere dramatische Folgen. 

Flughäfen – Teil der „kritischen Infrastruktur“

Wie verwundbar Flughäfen sind, ergibt sich schon aus ih-
rer ökonomischen Bedeutung. Der Flughafen Düsseldorf 
International z.B. ist einer der modernsten in Deutschland. 
Er ist mit fast 18 Millionen Passagieren der drittgrößte im 
ganzen Land. Er verzeichnet ein überdurchschnittliches 
Wachstum von 7,5 Prozent bei Passagieren insgesamt 
und von 17 Prozent im Interkontinentalverkehr. Damit 
entwickelte er sich zu einem internationalen Drehkreuz 
mit 228.000 Flugbewegungen. Sein Einzugsgebiet ist mit 
18 Millionen Menschen der siebtgrößte Wirtschaftsraum 
der Welt. Hier werden jährlich 97.000 Tonnen Luftfracht 
umgeschlagen. 230 Unternehmen haben ihren Sitz auf 
dem Flughafengelände. 

Mit 16.000 Beschäftigten ist der Flughafen ein Jobmotor 
für die ganze Region. Nach einer Faustformel zieht ein 
Arbeitsplatz am Flughafen mindestens zwei weitere in 
der Region nach sich. 50.000 Arbeitsplätze in Nordrhein-
Westfalen hängen von der Funktionsfähigkeit des Düs-
seldorfer Flughafens ab. Der Flughafen ist darüber hin-
aus auch ein Kongress- und Tagungsort und wird täglich 
von bis zu 70.000 Menschen frequentiert. Ein Anschlag 
würde – neben allen humanitären Folgen – auch zu ei-
ner wirtschaftlichen Katastrophe führen. 

Die von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie 
„Innovationen zum Schutz deutscher Flughäfen vor An-
schlägen. Sicherheitstechnologien und Arbeitsplätze“  
stützt sich sowohl auf die Auswertung relevanter Beiträge 
in Fachzeitschriften als auch auf Expertengespräche in 
ausgewählten Unternehmen. Sie identifi ziert zunächst die 
bisherigen Sicherheitslücken und Gefahrenpotenziale.

Arbeitsplätze durch Sicherheitstechnologien

Der hohe Investitionsaufwand zur Schließung der Sicher-
heitslücken bietet aber auch eine Chance für speziali-
sierte Sicherheitsanbieter. Deshalb beschäftigt sich die 
Studie mit den Unternehmen, die sicherheitstechnologi-
sche Lösungen für Flughäfen entwickeln oder herstellen, 
und untersucht, wie dadurch Arbeitsplätze geschaffen 
werden. 

Die zur Verfügung stehenden Technologien sind meist 
nicht neu, allerdings gibt es erst jetzt einen weltweiten 
Markt mit breitem Einsatzspektrum. Sie haben den öko-
nomischen Vorteil einer sowohl zivilen als auch militäri-
schen Verwendung. Dies verbreitert ihr Einsatzspektrum, 
erhöht die Stückzahl und ermöglicht deutliche Preissen-
kungen. 

Die Studie, die an frühere Projekte anknüpft, bei denen 
sich das BICC mit arbeitsplatzpolitischen Entwicklungen 
in der Rüstungsindustrie beschäftigte, kommt zu dem 
Schluss, dass eine strikte Trennung militärischer und zivi-
ler Sicherheitsforschung vor diesem Hintergrund weder 
möglich noch sinnvoll ist. Eine systematische Nutzung 
der spin-on bzw. spin-off-Effekte – also der Nutzung 
einer Innovation beziehungsweise einer bekannten 
Technologie in einem Bereich, für den sie ursprünglich 
nicht entwickelt worden ist – ergäbe erhebliche Einspar-
potenziale. Dadurch würde auch die Förderung inno-
vativer Lösungen effi zienter, von denen der Technolo-
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giestandort Deutschland profi tieren könnte. Dies sollte 
ergänzt werden durch eine aktive Industriepolitik, die 
alle wichtigen Akteure vernetzt. Wichtige Ansätze zur 
Clusterbildung sind in Form von Netzwerken bereits ge-
geben und sollten weiter ausgebaut werden.

Deutschland zeichnet sich durch starke Basistechnolo-
gien und eine vielfältige Forschungslandschaft aus. Es 
verfügt über zentrale Kompetenzen im Bereich der zivi-
len und militärischen Sicherheits technik. Damit sind gro-
ße Chancen auf diesen Zukunftsmärkten gegeben, die 
systematisch genutzt werden sollten. Es gibt eine Reihe 
großer sowie eine Vielzahl kleiner und mittlerer Unter-
nehmen in Entwicklung und Produktion von Sicherheits-
technologien – und in allen Bereichen konnte schon 
jetzt eine steigende Beschäftigung festgestellt werden. 

Hartmut Küchle

Projekttitel: Verkehrs-Infrastruktur in 
Deutschland und ihre 
Bedeutung für Sicherheits-
technologien und Arbeitsplätze.

Laufzeit: November 2007 bis Januar 2008

Gefördert durch: Hans-Böckler-Stiftung und EADS

Projektleiter: Dr. Hartmut Küchle

Publikation: s. „Publikationsliste“
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Das BICC hat sich in den letzten zehn Jahren mit einer 
Reihe von Themen im Kleinwaffenbereich1 befasst. Seit 
dem vergangenen Jahr liegt der Schwerpunkt seiner 
internationalen Arbeit auf überschüssigen Waffen, der 
Markierung und Rückverfolgung von Kleinwaffen und 
ihrer Munition sowie deren (sicheren) Lagerung. BICC-
Experten forschten und berieten hierzu in Europa, Afrika, 
Lateinamerika und Südostasien. Mit Unterstützung des 
Auswärtigen Amtes gab das Zentrum auch ein Hand-
buch zur Markierung und Rückverfolgung von Kleinwaf-
fen heraus. 

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, müssen militä-
risch organisierte Gruppen, seien sie staatlich oder 

auch nicht staatlich, Kleinwaffen vorhalten. Die Grö-
ße solcher  Waffen- und Munitionslager wird oft streng 
geheimgehalten. Da viele Militärs weder die Möglich-
keiten noch die Sachkenntnis haben, diese Lager ord-
nungsgemäß zu verwalten, können sie auf verschiede-
ne Weise zu Sicherheitsrisiken werden.

Sicherheitsrisiko Waffenlager

Mangelhafte Lagerung bedroht die Sicherheit, wenn 
Waffen oder Munition verloren oder gestohlen werden, 
dadurch in kriminelle Hände gelangen und zu illegalen 
Zwecken benutzt werden. Ein weiteres Sicherheitsrisiko 
besteht in der unsachgemäßen Lagerung von Klein-
waffen und Munition. Explosionen in Munitionslagern in 
Nigeria, Mosambik und Albanien kosteten dieses und 
letztes Jahr zahlreichen Menschen das Leben.

Die sicherheitsgefährdenden Missstände haben ver-
schiedene Gründe. Viele Waffenlager sind z.B. so riesig, 
dass sie nur schwer verwaltet und gesichert werden 
können. Ein Beispiel zur Illustration: Wenn die gelagerte 
überschüssige Munition der Ukraine auf 40-Tonner-LKW 
geladen und nach Spanien geschickt würde, hätte 
der Anfang der Kolonne Gibraltar erreicht, bevor der 
letzte Wagen überhaupt Osteuropa verlassen hätte. 
Oft bedingen auch politische Veränderungen oder ein 
schlechter Informationsfl uss, dass die Verantwortlichen 
schlicht nicht wissen, woraus ihre Waffen- und Muniti-
onslager bestehen.

Fatal ist, dass viele Lager überschüssige Waffen und 
Munition beinhalten – also Material, das veraltet oder 

Mehr Sicherheit vor Kleinwaffen 
und Munition

deshalb nicht mehr notwendig ist, weil Militär abge-
baut oder die Lage insgesamt friedlicher wurde. Die 
Streitkräfte davon zu überzeugen, sich von diesen über-
schüssigen Waffen zu trennen, ist ein schwieriger Pro-
zess, weil sie ihren Waffenbedarf nur ungern öffentlich 
bestimmen und die hohen Kosten einer Zerstörung des 
Überschusses scheuen. 

Internationale Organisationen, wie die NATO und die 
OECD, eine Vielzahl regionaler Organisationen aber 
auch Staaten wie Deutschland haben bereits viel Geld 
in eine sichere Verwahrung von Kleinwaffen in der gan-
zen Welt investiert. Dennoch besteht hier weiter drin-
gender Beratungs- und Handlungsbedarf.

Markierung (marking) und Rückverfolgung (tracing) 
von Waffen

Die meisten industriell gefertigten Waffen werden pro 
Stück mit einer einzigartigen Seriennummer versehen. 
Dies erleichtert ihre Reparatur, Lagerung und Kontrol-
le. Leider gibt es hierfür jedoch keinen internationalen 
Standard, so dass jedes Land seine eigene Markierungs-
form hat. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten 
Länder Munition gar nicht kennzeichnen. 

Markierungen sind jedoch unabdingbare Vorausset-
zung für die Rückverfolgung von Waffen, die in krimi-
nelle Hände geraten sind. Eine Pistole wird z.B. in einem 
Land gefertigt, in ein zweites exportiert und in einem 
dritten bei einem Verbrechen eingesetzt. Ihr Weg kann 
nur dann nachgezeichnet werden, wenn sie eindeutig 
markiert war und ihre Kennzeichnung bei jedem lega-
len Besitzerwechsel (Staat, Organisation oder Einzelper-
son) festgehalten wurde. 

Das Marking and Tracing Instrument der Vereinten Nati-
onen (UN M&TI), das im Jahr 2007 in Kraft trat, sollte sich 
dieses Problems annehmen. Es zeigt eine Reihe von Vor-
gehensweisen auf, um eine einheitliche Markierung von 
Kleinwaffen sicherzustellen. Außerdem will es die Ver-
folgung von Waffen besser koordinieren. Wenn etwa 
eine Waffe in einem Land für eine kriminelle Handlung 
benutzt wurde, sieht das Instrument Maßnahmen vor, 
ihren Weg über sämtliche ehemalige legale Besitzer an 
den Herstellungsort zurückzuverfolgen. So kann ermittelt 
werden, wo der legale Kreislauf unterbrochen wurde. 
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Das UN M&TI umfasst übrigens keine Munition; eine UN-
Expertengruppe beschäftigt sich derzeit mit deren Mar-
kierung, Rückverfolgung und Transport.

Internationales Engagement

Auf Einladung des Auswärtigen Amts hat das BICC auf 
internationalen Seminaren Grundsatzreferate über die 
Verwaltung von Waffenlagern in Europa, Lateinamerika 
und Südostasien gehalten. 

Angeregt durch das United Nations Offi ce of Disarma-
ment Affairs und mit fi nanzieller Unterstützung des Aus-
wärtigen Amtes haben Kleinwaffenexperten des BICC 
ein Handbuch zur Markierung und Rückverfolgung von 
Kleinwaffen herausgegeben. Dieses Unterrichtsmaterial 
soll  national, regional und international Regierungsver-
treter, Mitglieder der Legislative, Verwaltungsangestell-
te und andere an der Kleinwaffenkontrolle Beteiligte 
mit dem „UN Instrument on Marking and Tracing (UN 
M&TI)“ vertraut  machen. Das Modul bietet z.B. einen 
Rahmen für Schulungen von Regierungsmitarbeitern in 
Nationalen Kontaktstellen für Kleinwaffen (SALW Focal 
Points) in afrikanischen und asiatischen Ländern, um 
das Instrument in diesen Ländern und Regionen umzu-
setzen. Das englischsprachige Handbuch, das  auch 
ins Französische und Arabische übersetzt werden soll, 
ist das neueste in einer Reihe von Modulen und Lehr-
materialien des BICC TRESA (Training and Education on 
Small Arms, 2003 – 2006) Projekts, die sich mit verschie-
denen Aspekten der Kleinwaffenkontrolle befassen. 
Über  www.tresa-online.org sind diese Publikationen im 
Internet erhältlich.

Das BICC hat darüber hinaus auch einige Studien – 
etwa über die Verwaltung von überschüssigen Waffen 
in Kasachstan – zu diesem Thema verfasst, die entweder 
schon veröffentlicht worden sind oder in Kürze erschei-
nen werden. Das BICC will durch seine angewandte 
Forschung, durch die Beratung von Regierungen und 
internationalen Organisationen sowie durch Trainings-
maßnahmen helfen, die Kontrolle von Munitionslagern 
zu verbessern sowie die Markierung und Rückverfol-
gung von Kleinwaffen effektiv durchzusetzen. Es will da-
mit einen Beitrag leisten, die individuelle, nationale und 
internationale Sicherheitssituation zu verbessern.

Michael Ashkenazi

1 Kleine und leichte Waffen (Small Arms and Light Wea-
pons) sind Waffen mit einem Kaliber von weniger als 100 
mm. Kleinwaffen sind Schusswaffen, die von einem Men-
schen getragen und benutzt werden können (Pistolen, 
Gewehre, leichte Maschinengewehre). Leichte Waffen 
sind Schusswaffen, die von einem kleinen Team bedient 
werden müssen (schwere Maschinengewehre, Raketen-
werfer, Mörser).

Projekttitel:  Markierung und Nachverfolgung 
 (von Kleinwaffen und leichten 
 Waffen)

Laufzeit:  bis November 2007

Gefördert durch:  Auswärtiges Amt, Bundesrepublik 
 Deutschland

Koordination:  Dr. Michael Ashkenazi

Projektmitarbeiter:  Christine Beeck

Publikation:  s. „Publikationsliste“

module MAT 07A01 

Marking and 
Tracing Small Arms 
and Light Weapons 
(SALW) 
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Das Internationale Konversionszentrum Bonn (BICC) 
wurde 1994 als gemeinnützige GmbH auf Initiative 

des damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau 
und des Wissenschaftsministeriums gegründet. Seitdem 
forscht, berät und unterstützt das BICC die Vereinten 
Nationen, die Europäische Union, Regierungen, Kom-
munen und gesellschaftliche Gruppen bei der Umset-
zung der Abrüstung und allen Fragen an der Schnittstel-
le zwischen Frieden und Entwicklung.

Schwerpunkte der Arbeit des BICC

Die Arbeit des BICC an der Schnittstelle zwischen Frieden 
und Entwicklung ist thematisch so vielfältig geworden, 
dass eine Kategorisierung der Arbeiten nach Themen-
feldern zunehmend schwer fi el. Gleichzeitig zeichnet 
sich die Arbeit durch die Verfl echtung der Produktfelder 
Forschung, Beratung und Kapazitätenaufbau (capaci-
ty-building) aus. Die Arbeit des Konversionszentrums ist 
so angelegt, dass Erfahrungen, Ergebnisse und Daten 
von Beratungs- und Trainingsvorhaben wiederum zur 
Genese neuer Forschungsfragen genutzt werden und 
vice versa. Das „Looping“ der Produktkategorien stellt 
die fachliche Expertise sicher und soll in den einzelnen 
Vorhaben verstärkt werden.

Folgerichtig konzentriert sich das BICC in der Außendar-
stellung auf diese Produktorientierung. Basierend auf 
der Aufgabe (mission) zu Frieden und Entwicklung bei-
zutragen, lassen sich die Dienstleistungen des BICC in 
folgende Produktkategorien unterteilen:

• Anwendungsorientierte Forschung (wissenschaftli-
che Beiträge, Hintergrund- und Evaluationsstudien, 
Impact Analysis, Indikatorenentwicklung, Datener-
hebung und -analyse) sowie Projektbegleitung und 
-durchführung.

Geschäftsbericht

Internationales Konversionszentrum Bonn - 
Bonn International Center for Conversion (BICC) GmbH
An der Elisabethkirche 25, 53113 Bonn, 
Telefon: 0228-911 96-0, Fax: 0228-241215, 
E-Mail: bicc@bicc.de, Internet: www.bicc.de
Geschäftsführer: Peter J. Croll
Prokurist: Michael Dedek 
Handelsregister: Bonn HRB 6717 
Steuernummer: 5202/5783/0483
VAT Umsatzsteueridentifi kationsnummer: DE811913398

Gesellschafter des BICC
Land Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: 55%
Land Brandenburg, Potsdam: 15%
NRW.Bank, Düsseldorf: 15%
LEG Landesentwicklungsgesellschaft 
NRW GmbH, Düsseldorf: 15%

Das BICC hat einen Aufsichtsrat, der die Gesellschafter 
berät und die Geschäftsführung überwacht. Er besteht 
aus sieben Mitgliedern, die von der Gesellschafterver-
sammlung bestellt werden. Der Aufsichtsrat ist u.a. zu-
ständig für die Genehmigung der jährlichen Arbeitspro-
gramme und Finanzplanungen.

Das BICC und insbesondere die Geschäftsführung wer-
den in allen wissenschaftlichen, politischen und auch 
akquisitorischen Fragen von einem internationalen Ku-
ratorium beraten. Das Kuratorium macht Vorschläge 
zum Arbeitsprogramm, kommentiert die Publikationen 
des BICC und gibt inhaltliche Anregungen. Die Mitglie-
der werden von der Gesellschafterversammlung beru-
fen. 

Die Aufsichtsratsmitglieder im März 2008

1. Dr. Michael Stückradt, Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes, Staatssekretär, Ministerium für Innovation, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

2. Michael Deitmer, Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf

3. Theo Goßner, Direktor, NRW.Bank, Düsseldorf

4. Franz Meiers, Geschäftsführer LEG Stadtentwicklung 
GmbH & Co. KG, Düsseldorf

5. Winfried Mengelkamp, Ministerium für 
Generationen, Familie, Frauen und Integration des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

6. Dirk Reitemeier, Ministerium für Wirtschaft des Landes 
Brandenburg, Potsdam

7. Helmut Rubin, Finanzministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
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• Beratung (Hintergrundanalysen, Handlungsemp-
fehlungen, Expertenworkshops).

• Kapazitätenaufbau (capacity-building) durch die 
Ausarbeitung von Konzepten und Modulen für Bil-
dung und Training, beispielhafte Implementierung, 
Workshops und Konferenzen.

Anwendungsorientierte Forschung

Die Forschungsarbeit des BICC war im Jahr 2007 beson-
ders durch das neue 7. Forschungsrahmenprogramm 
der EU (FP7) geprägt. Dies ist das Hauptinstrument der 
EU zur Förderung europäischer Forschung und läuft von 
2007 bis 2013. Das Budget für die nächsten sieben Jahre 
beträgt 50,5 Milliarden Euro.

Die in der ersten Jahreshälfte 2007 gesammelten Erfah-
rungen bei der Erstellung von Anträgen für EU-fi nanzier-
te Projekte innerhalb der ersten Ausschreibungsrunde 
des FP7 – sowohl als Konsortialführer als auch als Partner 
– positionieren das BICC als ernst zu nehmendes euro-
päisches Forschungsinstitut und werden die Mitarbeit 
an bzw. die Erstellung von EU-Anträgen in der Zukunft 
erheblich erleichtern.

Bereits in der ersten Ausschreibungsrunde des Programms 
war das BICC erfolgreich. Als Partner in einem europäi-
schen Konsortium (unter Leitung der Universität Jyväskylä 
in Finnland) wird das BICC in den nächsten drei Jahren 
zum Frieden schaffenden Potenzial der afrikanischen Di-
aspora im Horn von Afrika arbeiten können (siehe S. 34).

Ein wichtiges, von der Deutschen Stiftung Friedensfor-
schung gefördertes Forschungsprojekt konnte im Jahr 
2007 abgeschlossen werden. Das Vorhaben „Ethnischer 
Föderalismus – Institutionelle Voraussetzungen für Stabili-
tät und Konfl iktregelung“ untersuchte im Rahmen einer 
Variablenstudie die Grundvoraussetzungen föderaler 
Stabilität sowie die Vorkehrungen zur Privilegierung ethni-
scher Gruppen und Konfl iktregelungsmechanismen. Auf 
der Grundlage der aggregierten Indikatoren für „Stabili-
tät“, „ethnische Privilegierung“ und „Mechanismen der 
Konfl iktregulierung“ konnte eine institutionenbezogene 
Typologie ethno-föderaler Arrangements abgeleitet wer-
den. Die Ergebnisse der komparativen Fallstudien zu vier 
multiethnischen Föderationen (Russland, Indien, Nigeria, 
Spanien) konnten den Anstoß für weitergehende Studien 
zu multiethnischen Föderationen geben. 

Auch die Mitarbeit am Friedensgutachten 2007, dem 
gemeinsamen Jahrbuch der fünf Institute für Friedens- 
und Konfl iktforschung in der Bundesrepublik, nahm brei-
ten Raum in der Arbeit des Hauses ein. Das Friedens-

Das Internationale Kuratorium im März 2008:

1. Dr. Sverre Lodgaard (Norwegen), Vorsitzender 
des Internationalen Kuratoriums, eh. Direktor des 
Norwegischen Institutes für Internationale Politik 
(NUPI)

2. Prof. Dr. Hans Blix (Schweden), Vorsitzender der 
International Commission on Weapons of Mass 
Destruction

3. Anke Brunn (Deutschland), Ministerin a. D. und 
Mitglied des Landtages des Landes Nordrhein-
Westfalen

4. Jayantha Dhanapala (Sri Lanka), 
Untergeneralsekretär a. D., United Nations 
Department for Disarmament Affairs (UNDDA)

5. Prof. Dr. Wolfram Hilz (Deutschland), 
Geschäftsführender Direktor, Institut für Politische 
Wissenschaft und Soziologie, Rheinische-Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn

6. Karin Kortmann (Deutschland), Parlamentarische 
Staatssekretärin, Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ)

7. Dr. Patricia Lewis (Schweiz), Direktor, United Nations 
Institute for Disarmament Research (UNIDIR)

8. Prof. Dr. Volker Rittberger (Deutschland), 
Vorsitzender des geschäftsführenden Vorstandes, 
Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF)

9. Dr. Michael Stückradt (Deutschland), 
Staatssekretär, Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie des 
Landes Nordrhein-Westfalen

10. Prof. Ramesh Thakur (Kanada), Distinguished 
Fellow, Centre for International Governance 
Innovation (CIGI) und Professor der 
Politikwissenschaften, Universität Waterloo, Kanada

11. Dr. Reinhard Weise (Deutschland), Prokurist, 
Brandenburgische Boden Gesellschaft für 
Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH

12. Dr. Theodor Winkler (Schweiz), Direktor, Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces (DCAF)
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gutachten 2007 befasst sich mit Militärinterventionen, 
deren Zahl in den letzten Jahren rapide zugenommen 
hat, und untersucht darüber hinaus bedrohliche und 
brisante Konfl iktkonstellationen im Mittleren Osten (Li-
banon, Iran, Saudi-Arabien, Palästina) sowie in Afrika 
(Sudan, Kongo, Horn von Afrika). Im Jahr 2008 hat das 
BICC zum zweiten Mal seit 2003 die Federführung der 
Jahrbucherstellung inne und ist für den gesamten Pro-
zess der Erstellung koordinierend verantwortlich.

Wie Forschungsarbeit in die Politikberatung münden 
kann, demonstriert die Arbeit zum Resource Confl ict 
Monitor (RCM) (siehe S. 20). Die Forschungsarbeit zum 
Zusammenhang zwischen dem Management natürli-
cher Ressourcen und Konfl ikten führte zu einem konkre-
ten Beratungsinstrument, das in Form einer Datenbank 
empirisch gestützte Einsichten in das Ressourcenma-
nagement von 90 Ländern liefert. Die Frage, ob Kon-
fl iktanfälligkeit mit dem Vorhandensein von bestimmten 
Rohstoffen bzw. der Art ihrer Gewinnung zusammen-
hängt, kann sachlich fundiert untersucht werden. So 
kann die Datenbank die Übertragung von Fakten in 
den politischen Raum erleichtern. 

Im Rahmen der institutionellen Zusammenarbeit verstärkt 
das BICC die Kooperation mit der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn im Bereich der Forschungsar-
beit, um seine Forschungsbasis zu verbreitern.

Beratung

Das BICC hat im Beratungsbereich seinen Internet-Ser-
vice mit Hintergrundinformationen zu wichtigen Empfän-
gerländern deutscher Rüstungsexporte ausbauen und 
aktualisieren können (siehe www.ruestungsexport.info). 
Auf dieser Webseite stellt das Zentrum verschiedene 
Grunddaten zu Rüstung, Militär, Sicherheit, Menschen-
rechten und Regierungsführung in 170 Ländern zur Ver-
fügung. Die Informationen sollen eine Einschätzung und 
Bewertung der deutschen Rüstungsexportpolitik erleich-
tern und orientieren sich an den Kriterien des 1998 von 
der Europäischen Unionen beschlossenen Verhaltensko-
dex für Rüstungsexporte. Der Service wurde im Jahr 2007 
durch eine interaktive Kartendarstellung unter Verwen-
dung eines Geographic Information System (GIS) Pro-
gramms benutzerfreundlich ergänzt (siehe S. 26). 

Die Beratungsarbeit des BICC wird auch direkt von inter-
nationalen Organisationen und Regierungen nachge-
fragt. So war das BICC im Rahmen eines europäischen 
Konsortiums an der EU-fi nanzierten Evaluation des Rein-
tegrationsprogramms für ehemalige Kämpfer in Liberia 
beteiligt. Über 100.000 Kämpferinnen und Kämpfer des 
Bürgerkriegs wurden in Liberia demobilisiert. Für ihre Re-

integration ist das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP) verantwortlich, in dem auch die Kom-
mission der Europäischen Union engagiert ist (siehe S. 28).

Zur direkten Beratung der Europäischen Kommission, 
die im Jahr 2007 die Präsidentschaft für das Kimberly 
Process Certifi cation System zur Zertifi zierung von Dia-
manten innehatte, wurde ein Mitarbeiter für mehrere 
Monate nach Brüssel entsandt.

Diese Arbeit knüpfte direkt an der fachlichen Begleitung 
der EU-Kampagne Fatal Transactions an, die das BICC in 
Deutschland koordiniert. Als Mitglied eines europäischen 
Konsortiums von Nichtregierungs organisationen hat das 
BICC von der EU-Kommission den Zuschlag für das Vor-
haben erhalten. Im Mittelpunkt steht sowohl in Brüssel als 
auch in den Mitgliedstaaten die entwicklungspolitische 
Lobby- und Bildungsarbeit zum Thema „Ressourcen und 
Konfl ikte“ (siehe www.fataltransactions.de und S. 34).

Capacity-building

Im capacity-building lag 2007 der Schwerpunkt auf 
dem Südsudan. Von August 2007 bis März 2008 führte 
das BICC dort ein weiteres Projekt zum Kapazitätsauf-
bau für Kleinwaffenkontrolle und Entwaffnung, Demo-
bilisierung und Reintegration (DD&R) durch. Die in den 
beiden vorhergehenden Projektphasen gewonnenen 
Erkenntnisse und Netzwerke konnten gut genutzt wer-
den. Gemeinsam mit Partnern vor Ort, Angehörigen der 
Zivilgesellschaft und der Regierung des Südsudan hielten 
Experten des Zentrums vier Workshops zu verschiedenen 
Aspekten der Kleinwaffenkontrolle und vier Lehrgänge 
zu DD&R ab. Intensiviert wurde die Zusammenarbeit mit 
lokalen Medien, um das Thema einer breiteren Öffent-
lichkeit nahe zu bringen (siehe S. 26).

Die Basis für diese konkrete Arbeit vor Ort war in den Vor-
jahren u.a. durch die im Rahmen des TRESA-Vorhabens 
(Training and Education on Small Arms) entwickelten 
Module gelegt worden. Auf derselben Basis entwickel-
te das BICC 2007 zwei neue Module zu Markierung und 
Nachverfolgung von Kleinwaffen: ein Modul für Trainer 
und eines für Weiterzubildende (siehe S. 40). 

Weitere Aktivitäten

Das BICC betreibt eine aktive Pressearbeit, führt Infor-
mationsveranstaltungen durch und beteiligt sich an 
gemeinsamen Öffentlichkeitsaktivitäten mit Partnern. 
Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei die Stadt 
Bonn und die hier ansässigen UN-Organisationen ein. 

BICC unterhält zwei Ausstellungsprojekte. Die Infoaus-
stellung „Kleinwaffen - Eine weltweite Bedrohung“ ist in 
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Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch weltweit für 
andere NGOs (Nichtregierungsorganisationen) verfüg-
bar und wurde bereits in zahlreichen deutschen Städ-
ten und international (New York, USA, Addis Abeba, 
Äthiopien, und Kolumbien) gezeigt.

„Milleniumsziele 2015 - Global handeln für Armutsbe-
kämpfung, Entwicklung und Frieden“ ist eine Fotoaus-
stellung in Zusammenarbeit mit der internationalen 
Agentur laif. Sie wurde gefördert von InWEnt aus Mitteln 
des BMZ. Bildlich wie textlich dokumentiert sie anhand 
der acht Millenniumsziele die Verknüpfung von Armut, 
sozialer Ungerechtigkeit sowie Konfl ikten und Konfl ikt-
prävention. Mit der Ausstellung beteiligte sich das BICC 
2007 an der Kampagne „MITmachen – Mainz und 
Rheinland-Pfalz gegen Armut und für weltweite Partner-
schaft“, unterstützt von der Landeszentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz und unter Schirmherrschaft des 
Ministerpräsidenten Kurt Beck. Virtuell kann die Ausstel-
lung unter www.bicc.de/mdg/ besichtigt werden.

Um diese vielfältigen und anspruchsvollen Arbeiten in 
den Bereichen Forschung, Beratung und capacity-buil-
ding leisten zu können, vertraut das BICC auf eine inter-
nationale Belegschaft. Am 31. Dezember 2007 beschäf-
tigte das BICC 15 vollzeitbeschäftigte Kolleginnen und 
Kollegen (davon zwölf im inhaltlichen Bereich), zwölf teil-
zeitbeschäftigte Kolleginnen und Kollegen (davon sechs 
im inhaltlichen Bereich) sowie fünf studentische (davon 
drei im inhaltlichen Bereich), vier wissenschaftliche Hilfs-
kräfte und zwei geringfügig beschäftigte Hilfskräfte.

Das Konversionszentrum bietet Praktikanten die Mög-
lichkeit der Mitarbeit in einem international tätigen Zen-
trum. Die inhaltliche Arbeit in den Projekten profi tiert 
sehr häufi g davon. Zwischen Januar 2007 und März 2008 
waren 20 Praktikanten aus 9 Ländern am BICC tätig.

Wirtschaftliche Entwicklung

Die Finanzen der GmbH basieren auf zwei Säulen: Das 
Land Nordrhein-Westfalen (NRW) unterstützt das Konver-
sionszentrum als Hauptgesellschafter mit einer Zuwen-
dung. Diese ermöglicht es im Rahmen des sog. Drittge-
schäftes, Aufträge und Förderungen anderer Geldge-
ber zu akquirieren. Die Aufgaben, die mit diesen Mitteln 
verbunden sind, reichen von Forschung über Beratung 
und capacity-building bis hin zu sonstigen Dienstleis-
tungen. Das BICC ist stets bemüht, das Volumen dieses 
Drittgeschäftes zu steigern. Im Jahr 2007 konnten die-
se Umsätze weitgehend so konstant gehalten werden, 
dass sie erneut fast die vom Land NRW bereitgestellten 
Mittel erreichten.

Die Verstärkung der Drittmittelakquisition und die weite-
re Konsolidierung aller Kostenkategorien waren für die 
betriebswirtschaftliche Orientierung und das Handeln 
der Geschäftsleitung zentral. Es galt, die erneute Kür-
zung der Hauptzuwendung (minus vier Prozent) aufzu-
fangen. Dies ist dank erheblicher Anstrengungen fast 
gelungen. Die Betriebsleistung war zwar gegenüber 
dem Vorjahr leicht rückläufi g (minus 3,5 Prozent). Dieser 
Rückgang konnte allerdings durch eine Reduktion der 
Betriebsaufwendungen um 3,4 Prozent fast komplett 
aufgefangen werden. Das BICC musste nur einen leich-
ten Fehlbetrag ausweisen.

Damit wurde die erneute Kürzung der Unterstützung des 
Landes Nordrhein-Westfalen durch einen Anstieg des 
durchschnittlichen Deckungsbeitrags der Projekte des 
Drittgeschäftes zur Hälfte aufgefangen. Dies ist u.a. dar-
auf zurückzuführen, dass es gelungen ist, verstärkt an-
wendungsorientierte Projekte zu akquirieren, die über 
die direkten Projekteinzelkosten hinaus einen Deckungs-
beitrag zu den Gemeinkosten des Hauses erbringen. 
Die Akquisitionsbemühungen werden sich weiterhin in 
diese Richtung bewegen. Dies eröffnet die Chance, die 
Ertragssituation in einzelnen Projekten zu verbessern. 

Tendenziell geht dieser Trend zu Lasten der Forschungs-
arbeit, da hier oft nur die direkten Einzelkosten (z.B. die 
Personalkosten des Bearbeiters, die Kosten für Reisen) 
nicht aber Teile der Gemeinkosten (z.B. Infrastruktur) 
von Projekten gefördert werden. Diesem Problem der 
fehlenden oder nicht ausreichenden Finanzierung von 
Gemeinkostenanteilen in der Forschungsförderung hat 
die Europäische Union im neuen FP7 teilweise Rechnung 
getragen. Die Finanzierungsquote liegt deutlich über der 
deutscher Forschungsförderer. Gleichwohl bleibt das 
Engagement im FP7 der EU mit fi nanziellen Belastungen 
verbunden. Bezogen auf die ansetzbaren Gesamtkosten 
des Vorhabens (Einzelkosten zzgl. 60 Prozent Gemeinkos-
ten) beträgt die Förderquote im Bereich der Forschungs-
aktivitäten nur 75 Prozent; das BICC muss also auch hier 
Mittel aus anderen Erlösquellen beisteuern. Damit wird 
deutlich, dass das BICC ohne eine weitere Unterstützung 
des Landes NRW oder anderer Partner solche Vorhaben 
nur sehr begrenzt bearbeiten kann.

So vielfältig wie die Aufgaben und Projekte des BICC, 
so divers sind auch die Finanzquellen. Zu den Mittelge-
bern zählt die Bundesregierung, die Europäische Union 
ebenso wie das Entwicklungshilfeprogramm der Ver-
einten Nationen (UNDP) oder Stiftungen, Unternehmen 
und andere Körperschaften.
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Anwendungsorientierte Forschung  Auswahl Produkte/ 
  weitere Informationen

Evaluierung von Waffen- und  August 2006  Evaluierungsbericht
Munitionsvernichtung in Afghanistan – Februar 2007

Ethnischer Föderalismus - Institutionelle  März 2005  Forschungsprojekt, fi nanziert 
Vorraussetzungen für Stabilität und  – Juni 2007 von der Deutschen Stiftung 
Konfl iktregelungen  Friedensforschung (DSF)

Die Rolle des Sicherheitssektors für die Stabilität  seit Juli 2006 Forschungsprojekt, fi nanziert 
und Herrschaftsdynamik der Regimes in Zentralasien  von der Volkswagenstiftung

Abrüstung, Demobilisierung und  August 2006  BICC brief 35: Re-paving 
Kleinwaffenkontrolle in Aceh, Indonesien – April 2007 the road to peace
  Analysis of the implementation 
  of DD&R in Aceh Province, 
  Indonesia

Die Rolle der afrikanischen Diaspora  August 2006  Studie und Workshop für 
im Konfl iktgeschehen – Februar 2007 das Ministerium für
  Generationen, Familie, Frauen 
  und Integration, NRW

DIASPEACE – Diaspora für Frieden: Muster,  seit März 2008 Projekt im Rahmen des 7. 
Trends und Potenzial von Diasporabeteiligung in   Forschungsrahmenprogramms 
Konfl iktsituationen. Fallstudien am Horn von Afrika  der EU

Forschung für das BMZ in ausgewählten Themenfeldern  Januar 2006  Forschungsbasierte 
an der Schnittstelle zwischen Entwicklung und Sicherheit – Dezember 2007 inhaltliche Unterstützung des 
  Bundesministeriums für 
  wirtschaftliche Zusammenarbeit 
  und Entwicklung

Verkehrsinfrastruktur in Deutschland und ihre  seit Dezember 2007 Kurzstudien im Auftrag der 
Bedeutung für Sicherheitstechnologien   Hans-Böckler-Stiftung
und Arbeitsplätze

Perspektive der deutschen Heeresindustrie  Dezember 2004  Forschungsbericht, 
im Rahmen alternativer Szenarien – Mai 2007 Finanzierung durch die Hans-
  Böckler-Stiftung

Frieden entwickeln: Der Beitrag der deutschen EZ  September 2007  Vorstudie für das 
zu den Peacebuilding-Missionen der  – Januar 2008 Bundesministerium für 
Vereinten Nationen  wirtschaftliche Zusammenarbeit 
  und Entwicklung 

Beteiligung des BICC am jährlichen Friedensgutachten seit 1999 Buchveröffentlichung siehe 
  www.bicc.de/
  friedensgutachten

Die wichtigsten Projekte 2007/2008 im Überblick
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Beratung 

Sicherheit, Rüstung und Entwicklung in Empfängerländern  seit Mai 2002 Datenbank, Länderberichte
deutscher Rüstungsexporte  www.ruestungsexport.info

Evaluation des Reintegrationsprogramms für  März – Juni 2007 Im Auftrag der Europäischen 
ehemalige Kämpfer in Liberia  Kommission

Beratung im Themenfeld Kleinwaffen bis November 2007 z.B. Module zu Markierung und 
  Rückverfolgung von Klein-
  waffen für das Auswärtige Amt

Förderung von Entwicklung und Umsetzung eines  seit Oktober 2007 Beratung für ein Pilottraining am 
zivilen SALW-Trainingsprogramms in Westafrika  Kofi  Annan International 
  Peacekeeping Training Centre 
  (KAIPTC)

Beratung der Präsidentschaft der EU des  April  Entsendung eines nationalen 
„Kimberly-Prozess“ – Dezember 2007 Experten an das Sekretariat

Kapazitätenaufbau (capacity-building) 

Kapazitätsaufbau für Kleinwaffenkontrolle und  Dezember 2005  In Zusammenarbeit 
Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration  – März 2008 mit örtlichen Partnern, 
(DD&R) im Südsudan  Angehörigen der Zivil-
  gesellschaft und der Regierung 
  des Südsudan – 
  siehe www.bicc.de/sudan

Mitarbeit im Netzwerk Fatal Transaction (FT),  seit Januar 2007 Wissenschaftliche Unterstützung 
Lobby- und Bildungsarbeit zum Thema   sowie Veranstaltungen, 
Ressourcen und Konfl ikte  Website, PR-Arbeit, 
  Ausstellungen, Experten-
  gespräche – siehe 
  www.fataltransactions.de

Internationale Konferenz: The Security–Migration  November 2007  Konferenz 
Nexus: Challenges and Opportunities of African  –April 2008 22.-23. Februar 2008 in Bonn in 
Migration to EU Countries  Zusammenarbeit mit dem 
  Bundesministerium für 
  wirtschaftliche Zusammenarbeit 
  und Entwicklung

Konferenz – Relevanz der menschlichen Sicherheit  Oktober  Durchführung eines 
für die deutsche Außen-, Sicherheits-  – Dezember 2007 Fachgesprächs zum Thema 
und Entwicklungspolitik  Human Security im Rahmen des 
  SEF-Symposiums 2007
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Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007

Ist 2007
Umsatzerlöse
a) Hauptzuwendung des Ministeriums für Innovation, 

Wissenschaft, Forschung und Technologie des 
Landes NRW

1.027.500

b) Projekteinnahmen aus abgeschlossenen Projekten 1.152.476
c) Kostenerstattungen und sonstige Einnahmen 27.439

Bestandsveränderung bei unfertigen Projekten (HfA) -248.692
Sonstige betriebliche Erträge 16.351

Betriebsleistung 1.975.074

Materialaufwand in Projekten 302.439
Personalaufwand 1.328.184
Planmäßige Abschreibungen 10.980
Übrige Betriebsaufwendungen 
(Raumkosten etc.) 357.697

Betriebsaufwendungen 1.999.300

Finanzergebnis 4.931

Geschäftsergebnis = Jahresfehlbetrag -19.294

49

BICC Jahresbericht 2007/2008

Briefs

brief 36. Jerry Sommer, Andrea Warnecke, The Secu-
rity-Migration Nexus: Challenges and Opportunities of 
African Migration to EU Counties, April 2008.

brief 35. Christine Beeck, Re-paving the road to peace 
– Analysis of the implementation of DD&R (Disarma-
ment, Demobilization and Reintegration) in Aceh 
Province, Indonesia, Oktober 2007.

Bulletins

BICC bulletin, No. 41, März 2007. Feature: A Proposal to 
End Genocide and Crimes Against Humanity, 
Dr. Robert Zuber.

BICC bulletin, No. 42, April-Juni 2007. Feature: Repre-
sentation, Citizenship and the Public Domain in Dem-
ocratic Decentralization, Jesse C. Ribot.

BICC bulletin, No. 43, Juli-September 2007. Feature: 
Changing the United Nations, Ambassador Jayantha 
Dhanapala.

BICC bulletin, No. 44, Oktober-November 2007.
Feature: Bring the Adapted CFE Treaty into Force—
International Appeal.

BICC bulletin, No. 45, Januar-März 2008. Feature: The 
Security-Migration Nexus, Andrea Warnecke.

BICC Focus

BICC Focus 3. Nach den Gouverneurswahlen in Aceh 
– Ehemalige indonesische Bürgerkriegsprovinz auf dem 
Weg zu Friedenskonsolidierung und Stabilität, Christine 
Beeck.

BICC Focus 4. Raus aus der Sackgasse: Handlungsopti-
onen für die deutsche Poltik im Streit umd das iranische 
Atomprogramm, Jerry Sommer.

BICC Focus 5. Zwischen Förderung von Stabilität, Men-
schenrechten und langfristigen Wirtschaftsinteressen. 
Wo steht die Zentralasienstrategie der EU? Eva 
Niepagenkemper.

BICC Focus 6. Wie ein Phönix aus der Asche? Der 
Stand der Friedenskonsolidierung in Sierra Leone nach 
den Wahlen, Helen Radeke.

BICC Konzeptpapiere

Schnittstellen von Entwicklung und Sicherheit der Eu-
ropäischen Union – Strategien und Mechanismen für 
mehr Politikkohärenz, Isabelle Tannous, März 2007. 

Publikationsliste (Januar 2007 bis April 2008)

Sicherheit + Entwicklung = Frieden? Zur Rolle der Ent-
wicklungspolitik in der zivilen ESVP, Hans-Georg Ehrhart, 
März 2007.

Die Rolle der afrikanischen Diaspora im Konfl iktgesche-
hen, Andrea Warnecke, Julie Brethfeld, Volker Franke, 
April 2007.

Für ein effi zientes Friedensmanagement. Das Konzept 
der integrierten Missionen, Diana Burghardt, Juni 2007.

Governing the Gift of Nature. Resource Confl ict Monitor: 
The Links between Resource Governance, Confl ict and 
Natural Resources, Jolien Schure, Juni 2007.

Das BP Tangguh Erdgasprojekt in West-Papua/ Indo-
nesien. Ressourcenextraktion in einem fragilen Umfeld, 
Volker Böge, November 2007.

Gewinnung natürlicher Ressourcen in Konfl iktsituationen: 
Bestandsaufnahme zu den Positionen und Strategien 
relevanter EZ- Akteure. Natalie Krieger, November 2007

Ressourcen und Konfl ikte. Tabellarische Übersicht aus-
gewählter Fälle aus den Bereichen extraktive Industri-
en, Wald- und Wasserwirtschaft: Katalog im Rahmen 
des Themenfelds „Ressourcen und Konfl ikte“. Volker 
Böge und Natalia Krieger, November 2007.

In Control of Natural Wealth? Governing the resource-
confl ict dynamic, Volker Franke, Aimée Hampel-Milag-
rosa, Jolien Schure, Dezember 2007.

Die Peacebuilding Commission der Vereinten 
Nationen. Ein Generalschlüssel für den Frieden? 
Marie-Christine Heinze, März 2008.

Newsletter Fatal Transactions

No. 1, November 2007. Feature: Rot wie Blut – Rubine 
aus Burma fi nanzieren diktatorisches Regime.

No. 2, März 2008. Feature: Neue Rohstoffdatenbank 
des BICC: Rohstoffreichtum und Konfl ikte.

Andere BICC Publikationen

Susanne Heinke, Wolf-Christian Paes und Jolien Schure. 
2007. Armer reicher Kontinent. Konfl iktressourcen in Afrika.

Herbert Wulf. 2007. Internationalizing and Privatizing 
War and Peace. The Bumpy Ride to Peace Building. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan Publishers Ltd.

People Safe from Guns in South Sudan – Training Courses 
Documentation, Bor and Ayod, South Sudan. März 2007.
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Kurzpapier: Verhandlungsvorschläge zur Lösung des 
Nuklear-Konfl ikts mit dem Iran, insbesondere des Vor-
schlags der „Rom-Gruppe“, Michael Brzoska, März 2007.

Kurzpapier: Regionale Auswirkungen des nordkoreani-
schen Atomstest, Michael Brzoska, März 2007.

Conference Paper: Way out of the deadlock: Time for 
a new strategie in regard to the Iran nuclear fi le, Jerry 
Sommer, April 2007.

Diskussionspapier: Plädoyer für eine integrative deut-
sche Sicherheitsstrategie, Peter Croll, Tobias Debiel und 
Stephan Klingebiel, April 2007.

Michael Ashkenazi, Christine Beeck, Elvan Isikozlu. 2008. 
TRESA-Modul. Marking and Tracing Small Arms and 
Light Weapons.

Newsletter: Capacity-building on small arms control and 
DD&R in Southern Sudan, Wolf-Christian Paes, Januar 2008.

Kurzpapier:  Säulenübergreifende Zusammenarbeit von 
Rat und Kommission der Europäischen Union zur Unterstüt-
zung von Reformen im Bereich der Sicherheitssektorreform, 
Michael Brzoska und Isabelle Maras, Oktober 2007.

Kurzpapier: Grenzüberschreitende Kooperation als 
Chance? Zur Konsistenz der EU Zentralasienpolitik im 
Lichte von Konfl iktprävention und dem diesbezügli-
chen Potenzial grenzüberschreitender Kooperation, 
Dr. Regina Heller, Oktober 2007.

South Sudan Action Network on Small Arms (SSANSA) 
Newsletter Update. Feature: A Clarion Call to Action, 
März 2008.

A Gun in Every Home: Small Arms in Southern Sudan. 
Central and Western Equatoria. Ein Film von Dominik 
Lehnert und Frank Müller. April 2008.

BICC-IPCS Participatory Video Advocacy. Small Arms 
in Southern Sudan. Central and Western Equatoria. 
Dominik Lehnert. April 2008.

The Adventures of Simon. A New Beginning in the New 
Sudan. Comic Book, April 2008.

Weitere Veröffentlichungen

Ashkenazi, Michael. 2008. „Kazakhstan: Where surplus 
arms are not a problem”. Contemporary Security Policy. 

Ashkenazi, Michael. 2008. „Stockpile Management: Se-
curity“. In James Bevan, ed. Conventional Ammunition 
in Surplus: A Reference Guide. Geneva: SAS, S. 67-75.

Ashkenazi, Michael und Holger Anders. 2008. „Stake-
holders in Conventional Ammunition Management“. In 
James Bevan, ed. Conventional Ammunition in Surplus: 
A Reference Guide. Geneva: SAS, S. 160-165.

Ashkenazi, Michael. 2008. „Ammunition Stockpiles and 
Communities“. In James Bevan, ed. Conventional Am-
munition in Surplus: A Reference Guide. Geneva: SAS, 
S. 166-171

Ashkenazi, Michael und Susan Hough. 2007. „Konfl ikte 
im Sudan – Ursachen und Prognose [Confl ict in Sudan 
– Origins and prognosis]). In Bruno Schoch et al., eds. 
Friedensgutachten 2007. Berlin: Lit Verlag.

Ashkenazi, Michael. 2008. Handbook of Japanese My-
thology. New York & Oxford: Oxford University Press.

Böge, Volker. 2007. „Traditional Approaches to Confl ict 
Transformation – Potentials and Limits“. Occasional Pa-
pers Series. Nummer 5. The Australian Centre for Peace 
and Confl ict Studies. 

Croll, Peter. 2007. „Der Trend weltweiter Aufrüstung hält 
an“. Wissenschaft und Frieden. Bonn. S. 5, Ill.

Croll, Peter und Volker Franke. 2007. „Globale mensch-
liche Sicherheit: Schnittstellen zwischen Entwicklungs- 
und Sicherheitspolitik“. Eins Entwicklungspolitik. Frank-
furt/Main,15-16, S. 33-37, Ill.

Debiel, Tobias und Volker Franke. Auf tönernen Füßen? 
Zur normativen Begründbarkeit menschlicher Sicherheit”. 
In Cornelia Ulbert und Sascha Werthes, Human Security: 
der Stein der Weisen für globale und regionale Verant-
wortung? Bonn: Stiftung Entwickung und Frieden, i. E.

Franke, Volker und Karen Guttieri. „Picking up the Pi-
eces: Are Offi cers Ready for Nation Building?“ Journal 
of Political and Military Sociology, i.E.

Franke, Volker und Marie-Christine Heinze. „Aus Fehlern 
lernen?: Fazit nach 18 Monaten Peacebuilding Commissi-
on der Vereinten Nationen.“ Friedens-Warte, i. E.

Heinemann-Grüder, Andreas. 2007. „Ein Schritt vor-
wärts, zwei zurück: vom Ethnoförderalismus zum ‚Russ-
land der Russen‘ “. Osteuropa (Berlin), 57, 11, Sonder-
ausgabe, S. 135-162. 

Heinemann-Grüder, Andreas und Holger Haberstock. 
2007. „Sultan, Klan und Patronage: Regimedilemmata 
in Zentralasien“. Osteuropa (Berlin), 57, 8-9. S. 121-138. 

Heinemann-Grüder, Andreas. 2007. Friedensgutachten 
2007 (zus. mit Bruno Schoch, Markus Weingardt, Reinhard 
Mutz und Jochen Hippler), Berlin, Münster: LitVerlag.

Heinemann-Grüder, Andreas. 2007. „Systemwechsel 
und demokratische Kontrolle über das Militär. Ein-
sichten aus den postsozialistischen Fällen“. In Wilfried 
Gerhard, Hans-Joachim Reeb, Hg. Transformation der 
Streitkräfte im Kontext sicherheitspolitischer, gesell-
schaftlicher und organisatorischer Veränderungen. 
Bremen: Edition Temmen, S. 41- 53.

Heinemann-Grüder, Andreas. 2007. „Konfl iktprävention 
– eine Alternative zu Militäreinsätzen“. In Friedensgut-
achten 2007, Berlin, Münster, S. 122-134.

Heinemann-Grüder, Andreas. 2007. „Armee im Einsatz“ 
(zus. mit B. Schoch, J. Hippler, R. Mutz, M. Weingardt). 
Gazette 15, pp. 59-63.

Heinze, Marie-Christine und Volker Franke. 2008. „Aus Feh-
lern Lernen? Fazit nach 18 Monaten Peacebuilding Com-
mission der Vereinten Nationen“. FriedensWarte, i.E.

Heinze, Marie-Christine. 2007. „Raum und Körper: Zur 
Semiotik der Verschleierung im Jemen“. Würzburger 
Geographische Manuskripte.

Küchle, Hartmut. 2007. „Die deutsche Heeresindustrie 
in Europa. Perspektiven internationaler Kooperationen 
und industriepolitischer Nachholbedarf“. Düsseldorf: 
Edition der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 200.

Küchle, Hartmut. 2007. „Sicherheitstechnologien – 
Chancen für neue Arbeitsplätze?“ Bonn, Juli. Unveröf-
fentlichte Studie der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf. 

Küchle, Hartmut. 2008. „Conversion of military sites. 
Lessons learned in Germany“. 7th Workshop on Military 
Base Conversion. Zagreb, i. E.

Küchle, Hartmut. 2008. „Innovationen zum Schutz deut-
scher Flughäfen vor Anschlägen”. Sicherheitstechno-
logien und Arbeitsplätze am Beispiel des Düsseldorfer 
Flughafens. Bonn: BICC, Februar.

Küchle, Hartmut. 2008. „Rüstungspolitik im Rahmen stra-
tegischer Außenpolitik”. Vortrag Deutsche Gesellschaft 
für Auswärtige Politik DGAP. Berlin, Februar.

Sommer, Jerry. 2007. „Putins Ausweg. Russlands Idee 
könnte Streit um US-Raketenabwehr in Europa ent-
schärfen“. Tageszeitung, 30 Juni. 

Sommer, Jerry. 2008. „Chancen & Hindernisse für einen 
KSE-III-Vertrag: Vorschläge für weitere Rüstungskontrol-
le und Abrüstung in Europa“. In Paul Schäfer, Hg. Berlin: 
Die Linke im Bundestag, 29 S., Tab., Lit., S. 29-30.
http://www.paulschaefer.info/cms/userfi les/File/stu-
die_kse3.pdf

Sommer, Jerry. 2008. „A New Strategy for the Iranian 
Nuclear File”. In Alexander Nikitin, Morten Bremer Ma-
erli, Hg. Tuning Priorities in Nuclear Arms Control and 
Non-Proliferation. Comparing Approaches of Russia 
and the West. IOS Press, S. 72 – 83.

Von Boemcken, Marc. 2007. „Liaisons Dangereuses: 
The Cooperation between Private Security Companies 
and Humanitarian Aid Agencies”. In Thomas Jäger, 
Gerhard Kümmel, Hg. Private Military and Security 
Companies. Chances, Problems, Pitfalls and Prospects. 
Wiesbaden: VS Verlag, S. 259-272.

Von Boemcken, Marc. 2007. „Global Security Gover-
nance and Military Privatization”. Papier für die Inter-
national Studies Association (ISA) Annual Convention, 
Chicago.

Von Boemcken, Marc. 2008. „Network Centric Warfare 
oder die Automatisierung des Krieges“. In Jan Helmig, 
Hg. Die Transformation der Streitkräfte im 21. Jahrhun-
dert: militärische und politische Dimensionen der aktu-
ellen „Revolution in Military Affairs”. Hessische Stiftung 
Friedens- und Konfl iktforschung. Frankfurt/Main: Cam-
pus Verlag (Studien der Hessischen Stiftung Friedens- 
und Konfl iktforschung, No 54), S. 81-102.

Von Boemcken, Marc. 2008. „Das private Militärgewerbe: 
Ursachen, Typen und Probleme“. In Walter Feichtinger, 
Wolfgang Braumandl und Nieves-Erzseket Kautny, Hg. Pri-
vate Sicherheits- und Militärfi rmen. Konkurrenten-Partner-
Totengräber. Wien: Böhlau Verlag (Reihe Internationale 
Sicherheit und Konfl iktmanagement, Band 2). i.E.

Von Boemcken, Marc. 2008. „Deutsche Waffen nach 
Südamerika. Eine kritische Bestandsaufnahme“.
Matices. Zeitschrift zu Lateinamerika, Spanien und Por-
tugal. Ausgabe 57, i. E. 

Warnecke, Andrea und Peter J. Croll. 2008. „The Secu-
rity-Migration Nexus. Challenges and Opportunities of 
African Migration to EU Countries“. Konferenzbericht. 
Wissenschaft und Frieden, Jg. 26, 2/2008, S. 64.
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Als unabhängige, gemeinnützige Organisation för-
dert das BICC Frieden und Entwicklung. Das BICC 

will militärspezifi sche Prozesse, Aktivitäten, Liegenschaf-
ten und Strukturen wirksam und nachhaltig umwan-
deln. Abrüstung setzt Mittel frei, die zur Bekämpfung der 
Armut genutzt werden können. Konversion sorgt dafür, 
dass diese Ressourcen zielgerichtet umgewidmet und 
bestmöglich genutzt werden können. Beide Prozesse er-
gänzen sich und tragen zur Verbesserung der menschli-
chen Sicherheit bei.

Das BICC setzt sich dafür ein, dass die eng gefassten 
Vorstellungen von nationaler Sicherheit, wie sie vor al-
lem in den Streitkräften zu fi nden sind, einem Konzept 
globaler Sicherheit weichen müssen. Globale Sicherheit 
ist heutzutage nicht ohne die Verringerung der Armut, 
Verbesserung der medizinischen Versorgung und Ver-
breitung guter Regierungsführung in der ganzen Welt zu 
erreichen – kurz gesagt, nicht ohne menschliche Sicher-
heit im weiteren Sinne.

Die Dienstleistungen des BICC lassen sich in folgende 
Produktkategorien unterteilen:

• Anwendungsorientierte Forschung (wissenschaftli-
che Beiträge, Hintergrund- und Evaluationsstudien, 
Impact Analysis, Indikatorenentwicklung, Datener-
hebung und -analyse sowie Projektbegleitung und 
-durchführung).

• Beratung (Hintergrundanalysen, Handlungsemp-
fehlungen, Expertenworkshops).

• Kapazitätenbildung (capacity-building) durch die 
Ausarbeitung von Konzepten und Modulen für Bil-
dung und Training.

Als unsere besondere Aufgabe (mission) sehen wir an, 
zu Frieden und Entwicklung durch Maßnahmen zur Ver-
hinderung gewaltsamer Konfl ikte und deren konstrukti-
ver Transformation beizutragen. 

Der Bereich „Konfl ikt“ stellt eine übergreifende Thematik 
dar, in deren Rahmen der besondere Stellenwert des 
BICC in der deutschen Forschungslandschaft deutlich 
hervortritt.  Es ist ein anwendungs orientiertes Forschungs-
institut, dessen inhaltliche Arbeit durch methodisches 
und thematisches „Looping“ eben dieser Produktkate-
gorien gekennzeichnet ist. 

Das BICC richtet seine Forschungs- und Beratungs-
schwerpunkte strategisch neu aus und entwickelt sie 
systematisch weiter – etwa in den Bereichen Kleinwaf-
fenkontrolle, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
ehemaliger Kämpfer, Migration und Diaspora, Naturres-
sourcen, Reform des Sicherheitssektors und Sicherheit in 
zerfallenen Staaten.

Das BICC veröffentlicht seine Resultate und veranstaltet 
Konferenzen. Der internationale Mitarbeiterstab leistet 
Beratungstätigkeit, gibt politische Empfehlungen, bildet 
aus und führt praktische Projektarbeit durch. Das BICC 
stellt Regierungen, NGOs und anderen öffentlichen und 
privaten Organisationen Informationen und Gutachten 
zur Verfügung. Mit seinen an die breite Öffentlichkeit ge-
richteten Ausstellungen möchte das BICC seine zentralen 
Themen stärker ins Bewusstsein der Menschen rücken.

Das BICC wurde 1994 mit Unterstützung des Landes Nor-
drhein-Westfalen (NRW) gegründet. Die Gesellschafter sind 
die Bundesländer NRW und Brandenburg, die NRW.BANK 
und die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) NRW.

Das BICC auf einen Blick: Forschung, 
Beratung, Kapazitätenaufbau …
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Dual-Use Güter  
Die Beobachtung der 
Entwicklungen des internationalen 
Waffenhandels stößt auf die 
immer schwieriger werdende 
Abgrenzung transferierter Waffen, 
Rüstungsgüter und sonstiger 
militärrelevanter Güter und 
Leistungen: Neben Lieferungen 
von eindeutig als Waffen zu 
identifizierenden Waren nimmt 
der Stellenwert einer Weitergabe 
von Dual-Use Gütern, also von 
Produkten, die militärisch wie zivil 
genutzt werden können, sowie 
von Technologien, Lizenzen und 
Fertigungsanlagen, aber auch 

militär- bzw. sicherheitsbezogenen 
Dienstleistungen und Logistik zu.

ANHANG III a
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Auf deren Erfassung sind 
vorhandene Statistiken wenig 
vorbereitet.

Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008
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Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes 
führt 90 Prozent der Getöteten heutiger Kriege 
auf den Einsatz von Kleinwaffen zurück.



INTERNATIONAL



Fat Man. Atombombe, die 1945 über Nagasaki abgeweworfen wurde.
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Bei 6,75 Milliarden Menschen auf der Erde,
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und auf jeden zwei Schuss Munition.
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Weltweite Militärausgaben 2007
Anteile an dem Bruttosozialprodukt
sortiert nach Weltanteil der Ausgaben.

Quelle: Sipri 2008
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Weltweite Militärausgaben 2007
Relative Anteile weltweiter Ausgaben.



Anklopfmaschine
Baumsäge
Bohnenspritze
Drehorgel
Hackfleischmaschine
Leierkasten
Mähmaschine
Nähmaschine
Stottertante
Teppichklopfer
Tippmamsell
Flitzspritze
Garbenspender
Himmelsgeige
Hitlersäge
Monogrammm-Emma
Rasenmäher
Ratterbüchse
Rattermaschine
Rostschleuder
Ruckzucker
ruhiges Gewissen
Schnatterbüchse
Schreibmaschine
Streudose

Blasrohr
Bleischleuder
Bleispucker
Bumme
Büffelbüchse
Knarre
Krachlatte
Kugelschleuder
Kuhbein
Kuhfuß
Landserbraut
Pulverdirne
Pusterohr
Schnapphahn
Schrotspritze
Soldatenbraut
Spritze
Zahnstocher

Bleiverteiler
Chikagoklavier
Geige
Gießkanne
Hawaiigitarre
Ratterkiste
Spritzpistole

Huste
Kaltmacher
Kracheisen
Puffer

Stalinorgel
Abschmiervogel
Wasserorgel
Barbara
Weitspucker
Bagger
Knödelwerfer
Musspritze
Schleuder
Bratpfannenleger
Ostereisucher
Entlausungstrupp
Eierleger
Eierpflanzer
Klopswerfer
Tresorknacker
Doseninhalt
kleiner Seher

Drehorgel
Engel
Fahrstuhl
Hummel
Windmühle
Windorgel
Baumbeobachter
Biene

Seeigel
Ei
Knallbonbon
Osterei
Zitrone
Krafteier
Spektakelkeule
Aal
Rekordschwimmer
Wassermelone
Igel
Taschenkrebs

Schnüffelmunition
Knödel
Bohne
Bonbon
Vitamine
Zigarettenautomat
Zigarettenetui

Fliegentod
Gasfeuerzeug
Grill
Handofen
Rauschebart
Toaster
Zigarrenanzünder

Anklopfgerät
Nussknacker
Ochsenbüchse
Ofenrohr

Bumser
Eisenschleuder
Knödelschleuder
Orgel

Steinschleuder
Erbsenschleuder
Spatzenschleuder

Ausflug
Schneeballschlacht
Dogfight
Spielzeug
Migränestock
Dauerregen
abrasieren
Milchsuppe
Brautpflege

Arbeitsmütze
Ausgehhut
Eierhut
Eierwärmer
knitterfreier Zylinderhut
Obstschale
Pott
Schildkröte
Sommerhut
Topf

Galasoldat
Krummfinger
Himmelskehrer
Hiummelsbote
Batman
Piepmatz
Dosenöffner

Camping
Gastspielreise
Hippiefest
Indianerspiel
Karl-May-Festspiel
Kinderspiel
Sommerfrische

befilzen
beharken
bepfeffern
bepflastern
Dunst geben
spucken



Schusswaffen 
Anklopfmaschine  leichtes Maschinengewehr
Baumsäge  Maschinengewehr
Bohnenspritze  Maschinengewehr
Drehorgel  Maschinengewehr
Hackfleischmaschine  Maschinengewehr
Leierkasten  Maschinengewehr
Mähmaschine  Maschinengewehr
Nähmaschine  Maschinengewehr
Stottertante  Maschinengewehr
Teppichklopfer  Maschinengewehr
Tippmamsell  Maschinengewehr
Flitzspritze  Maschinengewehr
Garbenspender  Maschinengewehr
Himmelsgeige  Maschinengewehr
Hitlersäge  Maschinengewehr
Monogrammm-Emma  Maschinengewehr
Rasenmäher  Maschinengewehr
Ratterbüchse  Maschinengewehr
Rattermaschine  Maschinengewehr
Rostschleuder  Maschinengewehr
Ruckzucker  Maschinengewehr
ruhiges Gewissen  Maschinengewehr
Schnatterbüchse  Maschinengewehr
Schreibmaschine  Maschinengewehr
Streudose  Maschinengewehr
 
Blasrohr  Gewehr
Bleischleuder  Gewehr
Bleispucker  Gewehr
Bumme  Gewehr
Büffelbüchse  Gewehr
Knarre  Gewehr
Krachlatte  Gewehr
Kugelschleuder  Gewehr
Kuhbein  Gewehr
Kuhfuß  Gewehr
Landserbraut  Gewehr
Pulverdirne  Gewehr
Pusterohr  Gewehr
Schnapphahn  Gewehr
Schrotspritze  Gewehr
Soldatenbraut  Gewehr
Spritze  Gewehr
Zahnstocher  Seitengewehr
 
Bleiverteiler  Maschinenpistole
Chikagoklavier  Maschinenpistole
Geige  Maschinenpistole
Gießkanne  Maschinenpistole
Hawaiigitarre  Maschinenpistole
Ratterkiste  Maschinenpistole
Spritzpistole  Maschinenpistole
 
Huste  Pistole
Kaltmacher  Pistole
Kracheisen  Pistole
Puffer  Pistole

Waffensysteme 
Stalinorgel  sowjetischer Raketenwerfer
Abschmiervogel  Starfighter
Wasserorgel  Unterseeboot
Barbara  Artillerie
Weitspucker  Artillerie
Bagger  Flakpanzer
Knödelwerfer  Gebirgsartillerie
Musspritze  Gebirgshaubitze
Schleuder  Flugabwehrgeschütz
Bratpfannenleger  Minenleger
Ostereisucher  Minensuchboot
Entlausungstrupp  Minensuchkolonne
Eierleger  Minenwerfer
Eierpflanzer  Minenwerfer
Klopswerfer  Mörser
Tresorknacker  Panzerabwehr
Doseninhalt  Panzerbesatzung
kleiner Seher  Spähpanzer
 
Drehorgel  Hubschrauber
Engel  Hubschrauber
Fahrstuhl  Hubschrauber
Hummel  Hubschrauber
Windmühle  Hubschrauber
Windorgel  Hubschrauber
Baumbeobachter  Hubschrauberstaffel
Biene  Leichthubschrauber
 
Explosionswaffen 
Seeigel  Grundmine
Ei  Bombe
Knallbonbon  Handgranate
Osterei  Fliegerbombe
Zitrone  Eierhandgranate
Krafteier  Raketen
Spektakelkeule  Stielhandgranate
Aal  Torpedo
Rekordschwimmer  Torpedo
Wassermelone  Treibmine
Igel  Handgranate
Taschenkrebs  Handgranate
 
Munition 
Schnüffelmunition  Gasmunition
Knödel  Geschoss
Bohne  Geschoss einer Handfeuerwaffe
Bonbon  Artilleriegeschoss
Vitamine  Patronen
Zigarettenautomat  Patronentasche
Zigarettenetui  Patronentasche
 

Quelle: www.bundewehr-lexikon.de, www.euphemismen.de

Flammenwerfer 
Fliegentod  Flammenwerfer
Gasfeuerzeug  Flammenwerfer
Grill  Flammenwerfer
Handofen  Flammenwerfer
Rauschebart  Flammenwerfer
Toaster  Flammenwerfer
Zigarrenanzünder  Flammenwerfer
 
Panzerfaust 
Anklopfgerät  Panzerfaust
Nussknacker  Panzerfaust
Ochsenbüchse  Panzerfaust
Ofenrohr  Panzerfaust
 
Granatwerfer 
Bumser  Granatwerfer
Eisenschleuder  Granatwerfer
Knödelschleuder  Granatwerfer
Orgel  Granatwerfer
 
Geschütze 
Steinschleuder  Kanone
Erbsenschleuder  Leichtgeschütz
Spatzenschleuder  Leichtgeschütz
 

Sonstige 
Ausflug  Angriff
Schneeballschlacht  Handgranatenkampf
Dogfight  Luftkampf
Spielzeug  militärische Ausrüstung eines Soldaten
Migränestock  Gummiknüppel
Dauerregen  Trommelfeuer
abrasieren  dem Erdboden gleich machen
Milchsuppe  von Nebelgranaten verursachter Nebel
Brautpflege  Waffeninstandhaltung
 
Stahlhelm 
Arbeitsmütze  Stahlhelm
Ausgehhut  Stahlhelm
Eierhut  Stahlhelm
Eierwärmer  Stahlhelm
knitterfreier Zylinderhut  Stahlhelm
Obstschale  Stahlhelm
Pott  Stahlhelm
Schildkröte  Stahlhelm
Sommerhut  Stahlhelm
Topf  Stahlhelm
 
Soldaten 
Galasoldat  Luftwaffenangehöriger
Krummfinger  Gewehrschütze
Himmelskehrer  Flugabwehr
Hiummelsbote  Jagdbomberverband
Batman  Luftwaffenangehöriger
Piepmatz  Luftwaffenangehöriger
Dosenöffner  Panzergrenadier
 
Manöver 
Camping  Manöver
Gastspielreise  Manöver
Hippiefest  Manöver
Indianerspiel  Manöver
Karl-May-Festspiel  Manöver
Kinderspiel  Manöver
Sommerfrische  Manöver
 
beschießen 
befilzen  beschießen
beharken  beschießen
bepfeffern  beschießen
bepflastern  beschießen
Dunst geben  beschießen
spucken  schießen
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2007 liegt Deutschland mit dem 
Wert seiner Waffenexporte auf 
�Platz drei in der Welt,

Quelle: SIPRI, 2008
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und steht an der Spitze der 
�Europäischen Union,
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dem eigentlich größten 
Waffenexporteur der Welt.



Deutsche Rüstungsexportwerte 
seit 1949,
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Deutsche Rüstungsexportwerte 
seit 1949,
und erlassene Gesetze.
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Deutsche Rüstungsexportwerte 
seit 1949,
und die jeweilige Regierungspartei.



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

Nach Ermittlungen des BICC hat die Bundesregierung 2.560 Lizenzen
für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in 58 Staaten im Jahr 2007 erteilt,
die hinsichtlich des EU-Verhaltenskodexes als problematisch einzustufen 
sind.



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

 
 

Im Jahr 2007 erhielten 49 Länder, deren Menschenrechtssituation vom 
BICC als sehr bedenklich eingestuft wird, Rüstungsgüter aus Deutschland.



Quelle: GKKE Rüstungsexportbericht 2008

 
 

 

In 28 Empfängerländern deutscher Rüstungsgüter gab es schwere 
interne Gewaltkonflikte.



Deutsche Rüstungsexporte 
nach China seit 1977.
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„Am 4. Juni 1989 schlug China die 
wachsende Demokratiebewegung 
im Land brutal nieder. Die 
kommunistische Regierung ließ 
Panzer am „Platz des Himmlischen 
Friedens“, dem Tienanmen, in 
Peking auffahren, wo sich seit 
Tagen tausende Demonstranten 
versammelt hatten, um die 
kommunistische Führung zum 
Dialog über Reformen zu bewegen. 
Doch Deng Xiaoping blieb hart:  
In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 
1989 schossen die Soldaten auf 
alles, was sich bewegte.

Quelle: tagesschau.de am 14. April 2005
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Bis heute ist die Zahl der Opfer 
unklar. Trauer und Gedenken 
sind in China öffentlich verboten. 
Die internationale Gemeinschaft Quelle: tagesschau.de am 14. April 2005

reagierte mit Bestürzung und 
Sanktionen auf das Massaker am 
„Platz des Himmlischen Friedens“. 
Die Europäische Union und die 
USA verhängten nur wenige 
Wochen später Waffenembargos 
gegen China. Beide sind bis 
heute gültig.“



Aggressiv klingende Wörter  
werden in der Sprache des Militärs 
häufig durch Euphemismen ersetzt, 
welche den Zweck von Frieden und 
Verteidigung assoziieren.  
Der Begriff der Rüstung, z.B., 
suggeriert eine defensive Haltung. 
So als hätte man einen Ritteranzug 
zur ausschließlichen Verteidigung 
an.  
Die Rüstungsindustrie, der 
Rüstungsexport bezeichnen 
jedoch die Produktion und 
den Verkauf von militärischen 
Waffen. Insofern müsste es 
als Waffenindustrie und 
Waffenexport bezeichnet werden. 

Weiterhin suggeriert das 
Verteidigungsministerium 
ebenfalls eine rein defensive 
Aufgabe. Ehrlicherweise müsste 
es zumindest Militär-, oder 
Kriegsministerium heißen.

Quelle: http://www.zeitgeistlos.de/neusprech/orwell_militaer.html



	   	 Defense  	  Total

51 	 Kawasaki Heavy Industries	 990	 16.518 
52 	 Battelle 	 988	 4.180 
53 	 Diehl Stiftung 	 972	 3.343 
54 	 Indra Sistemas 	 932	 3.193 
55 	 GKN Group	 883	 7.678 
56 	 Force Protection 	 875	 875 
57 	 Nexter 	 865	 865 
58 	 Bharat Electronics 	 848 	 1.060 
59 	 Mitsubishi Electric 	 815 	 34.348 
60 	 Bechtel Group	 777 	 27.000 
61 	 Patria 	 753 	 837 
62 	 Russia’s Helicopters 	 724 	 724 
63 	 The Aerospace Corp.	 701 	 790 
64 	 Meggitt 	 666 	 1.754 
65 	 Teledyne Technologies 	 665 	 1.622
66 	 AAI 	 663	 663 
67 	 Alion Science and Technology	 656 	 738 
68 	 Cubic 	 644 	 890 
69 	 Fincantieri 	 635 	 3.945 
70 	 Ultra Electronics 	 619 	 825 
71 	 Kongsberg Gruppen 	 614 	 1.536 
72 	 Ufa Enginebuilding 	 613 	 645 
73 	 Israel Military Industries 	 611 	 611 
74 	 NEC	 608 	 39.159 
75 	 CAE	 593 	 1.392 
76 	 Curtiss-Wright 	 588 	 1.592 
77 	 Jacobs Engineering	 583 	 8.474 
78 	 Tenix Defence	 552 	 593 
79 	 ARINC 	 548 	 1.180 
80 	 Aerospace Equipment	 537 	 854 
81 	 KB Priborostroyeniya	 514 	 517
82 	 Chemring 	 500 	 526 
83 	 Day & Zimmerman 	 492 	 1.980 
84 	 MMPP Salyut	 489 	 506 
85 	 Toshiba	 483 	 65.036 
86 	 Aselsan 	 459 	 472 
87 	 Fujitsu	 446 	 48.492 
88 	 Ball Aerospace & Technologies 	 432 	 788 
89 	 Navistar	 429 	 12.300 
90 	 BearingPoint 	 415 	 3.455 
91 	 Hyundai 	 401 	 1.854 
92 	 RUAG Holding 	 400 	 1.300 
93 	 Orbital Sciences 	 390 	 1.084 
94 	 FLIR 	 382 	 779 
95 	 AAR 	 379 	 1.061 
96 	 Fuji Heavy Industries	 377 	 15.851 
97 	 IHI	 321 	 13.616 
98 	 ViaSat 	 320 	 575 
99 	 Accenture	 304 	 2.145 
100 	Komatsu	 283 	 34.348

	   	 Defense  	  Total
			 
01 	 Lockheed Martin 	 38.513	 41.862 
02 	 Boeing 	 32.080	 66.387 
03 	 BAE Systems 	 29.800	 31.400 
04 	 Northrop Grumman 	 24.597	 32.018 
05 	 General Dynamics 	 21.520	 27.240 
06 	 Raytheon	 19.800	 21.300 
07 	 EADS 	 12.239	 57.600 
08 	 L-3 Communications 	 11.240	 13.961 
09 	 Finmeccanica 	 10.602	 19.779 
10 	 United Technologies 	 8.761	 54.759 
11 	 Thales 	 7.246	 18.116
12 	 SAIC	 6.511	 8.935 
13 	 KBR 	 5.967	 8.745 
14 	 Honeywell 	 5.000	 34.600 
15 	 General Electric	 4.500	 16.800 
16 	 Rolls-Royce 	 4.393	 14.840 
17 	 ITT 	 4.200	 9.000 
18 	 DCNS 	 4.155	 4.155
19 	 Computer Sciences Corp.	 3.600	 14.855 
20 	 Saab 	 3.235	 3.594
21 	 DRS Technologies	 3.230	 3.295 
22 	 Safran Group 	 3.156	 17.679 
23 	 Booz Allen Hamilton	 2.969	 4.800 
24 	 Almaz-Antei 	 2.896	 3.253
25 	 Mitsubishi Heavy Industries	 2.778 	 27.166 
26 	 ATK 	 2.670	 4.172 
27 	 Rheinmetall 	 2.588	 5.891 
28 	 Dassault Aviation 	 2.533	 5.891
29 	 Textron 	 2.360	 13.225 
30 	 Rockwell Collins 	 2.231 	 4.415 
31 	 URS	 2.173	 5.383 
32 	 QinetiQ 	 2.173	 2.716 
33 	 EDS 	 1.972	 22.100 
34 	 Israel Aerospace Industries 	 1.962	 3.316 
35 	 Krauss-Maffei Wegmann 	 1.915	 1.915 
36 	 Elbit Systems 	 1.883	 1.982 
37 	 Aviation Holding Company Sukhoi	 1.786	 1.942
38 	 Babcock International Group	 1.698	 2.944 
39 	 Harris 	 1.661	 4.243 
40 	 VT Group 	 1.649	 2.355 
41 	 Hindustan Aeronautics	 1.607	 2.009 
42 	 Goodrich 	 1.600	 6.392 
43 	 Oshkosh Truck	 1.417	 6.307
44 	 CACI	 1.394	 1.938 
45 	 Rafael Armament Development Authority 	 1.374 	 1.374 
46 	 ManTech International 	 1.351 	 1.448 
47 	 Irkut	 1.233 	 1.258 
48 	 Cobham 	 1.207	 2.117 
49 	 ST Engineering 	 1.153	 3.494 
50 	 Tactical Missiles	 1.099	 1.157 

Die größten Rüstungskonzerne 
der Welt,

Quelle: defensenews.com, 09. Januar 2009
Jahresumsätze gerundet in Mio. US-Dollar



sortiert nach Standorten.

Sonstige

24 	 Almaz-Antei  Russland
37 	 Aviation Holding Company Sukhoi  Russland
47 	 Irkut  Russland
50 	 Tactical Missiles  Russland
62 	 Russia’s Helicopters  Russland
72 	 Ufa Enginebuilding  Russland
80 	 Aerospace Equipment  Russland
81 	 KB Priborostroyeniya  Russland
84 	 MMPP Salyut  Russland

25 	 Mitsubishi Heavy Industries  Japan
51 	 Kawasaki Heavy Industries  Japan
59 	 Mitsubishi Electric  Japan
74 	 NEC  Japan
85 	 Toshiba  Japan
87 	 Fujitsu  Japan
96 	 Fuji Heavy Industries  Japan
97 	 IHI  Japan
100 	Komatsu  Japan

34 	 Israel Aerospace Industries  Israel
36 	 Elbit Systems  Israel
45 	 Rafael Armament Development Authority  Israel
73 	 Israel Military Industries  Israel

54 	 Indra Sistemas  Indien
41 	 Hindustan Aeronautics  Indien
58 	 Bharat Electronics  Indien

49 	 ST Engineering  Singapur

71 	 Kongsberg Gruppen  Norwegen

75 	 CAE  Kanada

78 	 Tenix Defence  Australien

91 	 Hyundai  Süd Korea

92 	 RUAG Holding  Schweiz

86 	 Aselsan  Türkei

EU

03 	 BAE Systems  UK
16 	 Rolls-Royce  UK
32 	 QinetiQ  UK
38 	 Babcock International Group  UK
40 	 VT Group  UK
48 	 Cobham  UK
55 	 GKN Group  UK
64 	 Meggitt  UK
70 	 Ultra Electronics  UK
82 	 Chemring  UK
11 	 Thales  Frankreich
18 	 DCNS  Frankreich
22 	 Safran Group  Frankreich
28 	 Dassault Aviation  Frankreich
57 	 Nexter  Frankreich
27 	 Rheinmetall  Deutschland
35 	 Krauss-Maffei Wegmann  Deutschland
53 	 Diehl Stiftung  Deutschland
09 	 Finmeccanica  Italien
69 	 Fincantieri  Italien
07 	 EADS  Niederlande
20 	 Saab  Schweden
61 	 Patria  Finnland

USA

01 	 Lockheed Martin  USA
02 	 Boeing  USA
04 	 Northrop Grumman  USA
05 	 General Dynamics  USA
06 	 Raytheon  USA
08 	 L-3 Communications  USA
10 	 United Technologies  USA
12 	 SAIC  USA
13 	 KBR  USA
14 	 Honeywell  USA
15 	 General Electric  USA
17 	 ITT  USA
19 	 Computer Sciences Corp.  USA
21 	 DRS Technologies  USA
23 	 Booz Allen Hamilton  USA
26 	 ATK  USA
29 	 Textron  USA
30 	 Rockwell Collins  USA
31 	 URS  USA
33 	 EDS  USA
39 	 Harris  USA
42 	 Goodrich  USA
43 	 Oshkosh Truck  USA
44 	 CACI  USA
46 	 ManTech International  USA
52 	 Battelle  USA
56 	 Force Protection  USA
60 	 Bechtel Group  USA
63 	 The Aerospace Corp.  USA
65 	 Teledyne Technologies  USA
66 	 AAI  USA
67 	 Alion Science and Technology  USA
68 	 Cubic  USA
76 	 Curtiss-Wright  USA
77 	 Jacobs Engineering  USA
79 	 ARINC  USA
83 	 Day & Zimmerman  USA
88 	 Ball Aerospace & Technologies  USA
89 	 Navistar  USA
90 	 BearingPoint  USA
93 	 Orbital Sciences  USA
94 	 FLIR  USA
95 	 AAR  USA
98 	 ViaSat  USA
99 	 Accenture  USA



Beteiligungen am  
niederländischen  
EADS Konzern

Daimler Chrysler	 22,5%

Quelle: tagesschau.de am 7. Oktober 2006

Französischer Staat 	 15%

Lagardére	 7,5%

Spanischer Staat	 5%

Russische Staatsbank	 5%

Streubesitz	 45%



Deutschland (28)
Ottobrunn
Aschau am Inn
Augsburg
Backnang
Berlin
Bonn
Bremen
Buxtehude
Donauwörth
Dresden
Friedrichshafen
Hamburg
Kassel
Kiel
Koblenz
Lampoldshausen
Laupheim
Lemwerder
Manching
Nordenham
Rostock
Schrobenhausen
Stade
Trauen
Ulm
Unterschleißheim
Varel
Wilhelmshaven

USA (26)
Mobile, AL
Phoenix, AZ
Irvine, CA
Temecula, CA
Atlanta, GA
Warner Robins, GA
Miami, FL
Orlando, FL
O’Fallon, IL
Pembroke Pines, FL
Wichita, KS
Frederick, MD
Rockville, MD
St. Louis, MO
Columbus, MS
Austin, TX
Frisco, TX
Grand Prairie, TX
Houston, TX
San Antonio, TX
Ogden, UT
Arlington, VA
Ashburn, VA
Herndon, VA
Reston, VA
Washington D.C.

Großbritannien (14)
Bristol
Broughton
Corsham
Farnborough
Filton
Leicester
London
Lostock
Newport
Oxford
Portsmouth
Poynton
Stevenage
Yeovil

Spanien (9)
Barajas
Barcelona
Getafe
Illescas
Madrid
Puntales
Puerto Real
San Pablo
Tablada

Italien (5)
La Spezia
Mailand
Neapel
Pomigliano d’Arco
Rom

Kanada (4)
Fort Erie
Gatineau
Lunenburg
Richmond

Australien (2)
Bankstown
Mitchell

Belgien (2)
Brüssel
Oostkamp

Brasilien (2)
Itajubá
São Paulo

Finnland (2)
Helsinki
Jyväskylä

Griechenland (2)
Chania
Athen

Niederlande (2)
Amsterdam
Leiden

Frankreich (41)
Arcueil
Blagnac bei Toulouse
Boulogne-Billancourt
Bourges 
Caudebec-en-Caux
Cazaux
Châtillon
Colomiers 
Compiègne
Douarnenez
Fontenay-aux-Roses
Guyancourt
La Courneuve
La Ferté
Le Bourget
Le Plessis-Robinson
Les Mureaux
Le Subdray
Les Ulis
Limeil-Brévannes
Marignane
Méaulte
Mérignac
Montigny-le-Bretonneux
Nantes
Orléans
Paris
Rochefort
Saint-Aubin-de-Médoc
Saint-Médard-en-Jalles
Saint-Nazaire
Salaunes
Selles-Saint-Denis
Sèvres
Sophia Antipolis
Suresnes
Tarbes
Toulon
Val-de-Reuil
Valenton
Vélizy-Villacoublay

156 Standorte des  
EADS Konzerns,
sortiert nach Ländern.

Rumänien (2)
Braov
Bukarest

China (1)
Peking

Dänemark (1)
Kopenhagen

Französisch-Guayana (1)
Kourou

Hongkong (1)
Hongkong

Japan (1)
Tokio

Marokko (1)
Casablanca

Mexiko (1)
Mexiko-Stadt

Polen (1)
Warschau

Portugal (1)
Lissabon
Russland (1)
Moskau

Schweiz (1)
Zürich

Slowakei (1)
Bratislava

Tschechien (1)
Prag

Tunesien (1)
Monastir

Türkei (1)
Ankara

Quelle: wikipedia.de/EADS



Quelle: SIPRI 2008

EADS Umsatzsteigerung 
im Jahr 2006 
durch Waffenverkäufe
in US-Dollar

3.020.000.000



Quelle: http://www.germandefence.de/tce/frame/main/131.htm

Die Gruppe „Wehrtechnische 
Messen“ (GWM) im Bundes-
verband der Deutschen Industrie 
koordiniert unter dem Label 
German Defence Technology 
gemeinsame Auftritte im Rahmen 
wichtiger wehrtechnischer 
Auslandsmessen.



German Defence Technology, Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft GmbH & Co. KG 
Aeromaritime Systembau GmbH 
Albrecht Bender GmbH & Co. KG 
Alfred Kärcher Gmb & Co. 
ATLAS ELEKTRONIK GmbH 
Autoflug GmbH 
Behr Industry GmbH & Co. KG 
Blücher GmbH 
Bruker Daltonik GmbH 
Carl Walter GmbH 
Carl Zeiss Optronics GmbH 
Daimler AG Special Truck Devision Marketing Military Vehicles 
Deutsche EXIDE Standby GmbH 
Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG 
Diehl VA Systeme Stiftung & Co. GmbH/ Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH
DOLL FAHRZEUGBAU GmbH
Dräger SAFETY AG & Co. KG aA 
Dynamit Nobel Defence GmbH 
EADS Deutschland GmbH 
Ecolog AG 
ESG Elektroniksystem und Logistik GmbH 
ESW-EXTEL SYSTEMS WEDEL 
ETEC Gesellschaft für Technische 
EURO-ART GmbH 
Flensburger Fahrzeugbau GmbH 
Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. 
General Dynamics Santa Bárbara Sistemas GmbH 
GLS-Gesellschaft für logistischen Service GmbH 
Goldhofer Aktiengesellschaft 
Heckler & Koch GmbH 
Hemscheidt Fahrwerktechnik GmbH & Co.
HETEK Baumann Hebetechnik GmbH 
IBD Ingenieurbüro Deisenroth 
ITS International Training & Support GmbH 
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH 
LITEF GmbH 
MAN Ferrostaal AG 
MAN Mobile Bridges GmbH 
MAN Nutzfahrzeuge AG 
MANN & HUMMEL GmbH 
Metallwerk Elisenhütte GmbH 
MTU Motoren- und Turbinen-Union 
ND SatCom Defence GmbH 
NICO-PYROTECHNIK GmbH & Co. KG 
Peene-Werft GmbH 
RAM-System GmbH 
RENK AG 
Rheinmetall Landsysteme GmbH 
Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
roda computer GmbH 
Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 
Rotzler GmbH & Co. 
SCHLEIFRING und APPARATEBAU GmbH 
SCHOTTEL GmbH 
Siemens AG 
SPEKON Sächsische Spezialkonfektion GmbH 
Teijin Twaron GmbH 
Telefunken Radio Communication GmbH & Co. KG 
telerob Gesellschaft für Fernhantierungstechnik GmbH 
ThyssenKrupp Marine Systems 
ThyssenKrupp Marine Systems 
VERSEIDAG INDUTEX GmbH 
ZF Friedrichshafen AG



Baden-Württemberg (17)

Behr Industry GmbH & Co. KG 
Heilbronner Str. 380 
70469 Stuttgart 
Tel.  0711 / 8 96-0 
Fax  0711 / 8 96-30 75 
behrindustry@behrgroup.com 
www.behrindustry.behrgroup.com

Carl Zeiss Optronics GmbH 
Christine Mast 
Carl-Zeiss-Str. 22 
73447 Oberkochen 
Tel.  07364 / 20-65 30 
Fax  07364 / 20-36 97 
marketing-zeo@zeiss.de 
www.zeiss-optronik.de

Diehl VA Systeme Stiftung &  
Co. GmbH/ Bodenseewerk 
Gerätetechnik GmbH
Alte Nußdorfer Str. 13 
88662 Überlingen 
Tel.  07551 / 89-26 85 
Fax  07551 / 89-48 35 
paul.sonnenschein@diehl-va-systeme.de 
www.bgt.de

DOLL FAHRZEUGBAU GmbH 
Industriestr. 13 
77728 Oppenau 
Tel.  07804 / 49-0 
Fax  07804 / 49-1 57 
paspitznagel@doll-oppenau.com 
www.doll-oppenau.com

EADS Deutschland GmbH 
Presseabteilung 
Wörthstr. 85 
89077 Ulm 
Tel.  0731 / 3 92-0 
Fax  0731 / 3 92-33 93 
joachim.schranzhofer@eads.com 
www.eads.com

Heckler & Koch GmbH 
Postfach 13 29 
78722 Oberndorf / Neckar 
Tel.  07423 / 79-0 
Fax  07423 / 79-24 97 
wolfram.mackrodt@heckler-koch.de 
www.heckler-koch.de

Alfred Kärcher Gmb & Co. 
Helmut Stelzmüller, Klaus Flad 
Alfred-Kärcher-Str. 28-40 
71364 Winnenden 
Tel.  07195 / 14-22 62 (-27 80) 
Fax  07195 / 14-27 97 (-40 41) 
helmut.stelmueller@de.kaercher.com 
klaus.flad@de.kaercher.com 
www.kaercher-sgc.com

sortiert nach Bundesländern.

Liebherr-Werk Ehingen GmbH 
Dr. Hans-Liebherr-Str. 1 
89584 Ehingen / Donau 
Tel.  07391 / 5 02-0 
Fax  07391 / 5 02-33 99 
info.lwe@liebherr.com 
www.liebherr.com

LITEF GmbH 
Loerracher Str. 18 
79115 Freiburg 
Tel.  0761 / 49 01-0 
Fax  0761 / 49 01-4 80 
info@litef.de 
www.litef.com

MTU Motoren- und Turbinen-Union 
Friedrichshafen GmbH 
88040 Friedrichshafen 
Tel.  07541 / 90-0 
Fax  07541 / 50 00 
marine@mtu-online.de 
defense@mtu-online.de 
www.mtu-online.de

ND SatCom Defence GmbH 
Graf-von-Soden-Str. 
88090 Friedrichshafen 
Tel.  07545 / 9 39-0 
Fax  07545 / 9 39-87 00 
cathrin.rautenberg@defence.ndsatcom.de 
www.defence.ndsatcom.de

Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
Niederlassung Mauser Oberndorf 
Werkstr. 2 
78727 Oberndorf a.N. 
Tel.  07423 / 70-4 93 
Fax  07423 / 70-6 70 
corinna.wassner@rheinmetall-detec.com 
www.rheinmetall-detec.com

roda computer GmbH 
Landstr. 6 
77839 Lichtenau 
Tel.  07227 / 95 79-27
Fax  07227 / 95 79-20 
m.rosenow@roda-computer.com

Rotzler GmbH & Co. 
Postfach 11 65 
79577 Steinen 
Tel.  07627 / 7 01-0 
Fax  07627 / 7 01-1 98 
indo@rotzler.de 
www.rotzler.de

Telefunken Radio Communication 
GmbH & Co. KG 
Eberhard-Finckh-Str. 55 
89075 Ulm
Tel.  0731 / 15 53-0 
Fax  0731 / 15 53-112 
info@tfk-racoms.com 
www.tfk-racoms.com

telerob Gesellschaft für 
Fernhantierungstechnik GmbH 
Vogelsangstr. 8 
73760 Ostfildern 
Tel.  0711 / 3 41 02-0 
Fax  0711 / 3 41 02-5 55 
telerob@telerob.de 
www.telerob.com

ZF Friedrichshafen AG 
Allmannsweilerstr. 25 
88046 Friedrichshafen 
Tel.  07541 / 77-0 
Fax  07541 / 77-90 80 00 
postoffice@zf.com 
www.zf.com

Bayern (15)

Aeromaritime Systembau GmbH 
Ludwig-Erhard-Str. 16 
85375 Neufahrn 
Tel.  08165 / 61 71-0 
Fax  08165 / 90 83 89 
info@aeromaritime.de 
www.aeromaritime.de 

Albrecht Bender GmbH & Co. KG 
Nürnberger Str. 2 
91781 Weißenburg 
Tel.  09141 / 9 05-0 
Fax  09141 / 9 05-60 
mailbox@a-bender.de 
www.a-bender.de

Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG 
Fischbachstr. 16 
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 
Tel.  0911 / 9 57-23 55 
Fax  0911 / 9 57-28 00 
bernd.joeris@diehl-mun.de 
www.diehl-mun.de

ESG Elektroniksystem und  
Logistik GmbH 
Einsteinstr. 174 
81675 München 
Tel.  089 / 92 16-0 
Fax  089 / 92 16-26 31 
info@esg.de 
www.esg.de

EURO-ART GmbH 
Leopoldstr. 242 
80807 München 
Tel.  089 / 63 65 87 09 
Fax  089 / 35 02 98 00 
office@euroart-cobra.de 
www.thales-airdefence.com

GLS-Gesellschaft für  
logistischen Service GmbH 
Paul-Gerhardt-Allee 50 
81245 München 
Tel.  089/81 40-47 43 
Fax  089/8 12 63 80 
rosemarie.schuessler@kmweg.de 
www.gls-muenchen.de

Goldhofer Aktiengesellschaft 
Donaustr. 95 
87700 Memmingen 
Tel.  08331/15-0 
Fax  08331/15-2 39 
info@goldhofer.de 
www.goldhofer.de 

ITS International Training &  
Support GmbH 
Claude-Dornier-Str. 
820234 Wessling 
Tel.  08153 / 30 25 00 
Fax  08153 / 30 49 60 
info@itsmuc.de 
www.itsmuc.de

Krauss-Maffei Wegmann  
GmbH & Co. KG 
Krauss-Maffei-Str. 11 
80997 München 
Tel.  089/81 40-50 
Fax  089/81 40-49 00 
info@kmweg.de 
www.kmweg.de

MAN Nutzfahrzeuge AG 
Georg Pöllath 
Abt. VLB-Vertrieb Behörden Militär 
Dachauer Str. 667 
80995 München 
Tel.  089/15 80-36 95 
Fax  089/15 80-44 28 
georg_poellath@mn.man.de 
www.man-nutzfahrzeuge.de

RAM-System GmbH 
Daimlerstr. 11 
85521 Ottobrunn 
Tel.  089/608 003-0 
Fax  089/608 003-58 
argyrakis@ramsys.de

RENK AG 
Maximilian Angrüner 
Gögginger Str. 73 
86159 Augsburg 
Tel.  0821/57 00-6 81 
Fax  0821/57 00-5 52 
maximilian.angruener@renk-ag.com 
www.renk.de



Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
Niederlassung Buck Fronau 
Fronau 13 
83458 Schneizlreuth 
Tel.  08651 / 7 03-58 
Fax  08651 / 7 03-70 
vkesseler@buck-tech.com

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 
Mühldorfstr. 15 
81671 München 
Tel.  089 / 41 29-1 22 30 
Fax  089 / 41 29-1 35 63 
robert.stecher@rsd.rohde-schwarz.com 
www.rohde-schwarz.com

SCHLEIFRING und APPARATEBAU 
GmbH 
Am Hardtanger 10 
82256 Fürstenfeldbruck 
Tel.  08141 / 4 03-0 
Fax  08141 / 4 03-45 
sales@schleifring.de 
www.schleifring.de

Nordrhein-Westfalen (11)

Blücher GmbH 
Mettmanner Str. 25 
40699 Erkrath 
Tel.  0211 / 92 44-0 
Fax  0211 / 92 44-211 
vertrieb@bluecher.com

Carl Walter GmbH 
Postfach 27 40 
59757 Arnsberg 
Tel.  02932 / 6 38-100 
Fax  02932 / 6 38-149 
info@carl-walther.de 
www.carl-walther.de

Dynamit Nobel Defence GmbH 
Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8 
57299 Burbach 
Tel.  02736 / 46 21 00 
Fax  02736 / 46 21 02 
bwendel@dn-defence.com
www.dn-defence.com

Ecolog AG 
Managing Department 
In der Steele 14 
40599 Düsseldorf 
Tel.  0221 / 6 88 750-0 
Fax  0221 / 6 88 750-199 
marc-oliverhuhnholz@ecolog-
international.com 
www.ecolog-international.com

ETEC Gesellschaft für Technische 
Keramik GmbH 
An der Burg Sülz 
53797 Lohmar 
Tel.  02205 / 92 00-0 
Fax  02205 / 92 00-1 44 
info@etec-ceramics.de 
www.etec-ceramics.de

Hemscheidt Fahrwerktechnik  
GmbH & Co.
42781 Haan 
Tel.  02104 / 96 85-0 
Fax  02104 / 96 85-41 
info@hemscheid.de 
www.hemscheidt.de

IBD Ingenieurbüro Deisenroth 
Abteilung Marketing 
Auf der Hardt 33-35 
53797 Lohmar 
Tel.  0228 / 97 50-3 
Fax  0228 / 97 50-4 80 
ibdchempro@aol.com 
www.ibd-deisenroth.de

MAN Ferrostaal AG 
Hohenzollernstr. 24 
45128 Essen 
Tel.  0201 / 8 18-01 
Fax  0201 / 8 18-28 22 
info@ferrostaal.com 
www.ferrostal.com

Rheinmetall Waffe Munition GmbH 
Klaus-Dieter Seip 
Pempelfurtstr. 1 
40880 Ratingen 
Tel.  02102 / 90-21 93 
Fax  02102 / 90-23 11 
klaus-dieter.seip@rheinmetall-wm.com 
www.rheinmetall-detec.com

Teijin Twaron GmbH 
Michael Mohr 
Kasinostr. 19 
42103 Wuppertal 
Tel.  0202 / 32 34 46 
Fax  0202 / 32 23 51 
michael.mohr@twaron.com 
www.twaron.com

VERSEIDAG INDUTEX GmbH 
Industriestr. 56 
47803 Krefeld 
Tel.  02151 / 8 76-4 44 
Fax  02151 / 8 76-4 91 
mmackes@vsindutex.de 
www.vsindutex.de

Rheinland-Pfalz (6)

Daimler AG 
Special Truck Devision 
Marketing Military Vehicles 
Abt. TE/OMM HPC 185 
76742 Wörth 
Tel.  07271 / 71-88 50 
Fax  07271 / 71-73 88 50 
klaus-werner.berndt@daimler.com

Metallwerk Elisenhütte GmbH 
Elisenhütte 10 
56377 Nassau 
Tel.  02604 / 78-0 
Fax  02604 / 78-1 15 
men-info@elisenhuette.de 
www.elisenhuette.de 

General Dynamics Santa Bárbara 
Sistemas GmbH 
Barbarossastr. 30 
67655 Kaiserslautern 
Tel.  0631 / 36 16-0 
Fax  0631 / 36 16-300 
f.schweitzer@gdsbs.de 
www.gdsbs.de

MAN Mobile Bridges GmbH 
Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 24 
55130 Mainz 
Tel.  06131 / 21 55-2 88 
Fax  06131 / 21 55-3 83 
bridges@mt.man.de 
www.man-technologie.de

MANN & HUMMEL GmbH 
Geschäftsbereich Industriefilter 
Brunckstr. 15 
67346 Speyer 
Tel.  06232 / 53-80 
Fax  06232 / 53-88 99 
info@mann-hummel.com 
www.mann-hummel.com

SCHOTTEL GmbH 
Mainzer Str. 99 
56322 Spay / Rhein 
Tel.  02628 / 61-0 
Fax  02628 / 61-3 00 
info@schottel.de 
www.schottel.de

Schleswig-Holstein (6)

Autoflug GmbH 
Industriestr. 10 
25462 Rellingen 
Tel.  04101 / 3 07-0 
Fax  04101 / 3 07-110 
vertrieb.sales@autoflug.de 
www.autoflug.de

Dräger SAFETY AG & Co. KG aA 
Hansjörg Schwartz 
Revalstr. 1 
23560 Lübeck 
Tel.  0451/882 46 80 
Fax  0451/882 7 46 80 
hansjoerg.schwartz@draeger.com 
www.draeger-safety.com

ESW-EXTEL SYSTEMS WEDEL 
Industriestr. 33 
22876 Wedel 
Tel.  04103/60-36 71 
Fax  04103/60-45 03 
info@esw-wedel.de 
www.esw-wedel.de

Flensburger Fahrzeugbau GmbH 
Werftstr. 24 
24939 Flensburg 
Tel.  0461/48 12-1 51 
Fax  0461/48 12-2 16 
angelica.hinrichsen@ffg-flensburg.de 
www.ffg-flensburg.de

Rheinmetall Landsysteme GmbH 
Birgit Klima, Abt. G-S 
Falckensteiner Str. 2 
24159 Kiel 
Tel.  0431/39 99-01 
Fax  0431/39 99-32 78 
rls-info@rheinmetall-ls.com 
www.rheinmetall-ls.de

ThyssenKrupp Marine Systems 
Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH 
Werftstr. 112-114 
24143 Kiel 
Tel.  0431/7 00-0 
Fax  0431/7 00-23 12 
info@hdw.de 
www.hdw.de

Bremen (2)

ATLAS ELEKTRONIK GmbH 
Sebaldsbrücker Heerstr. 235 
28305 Bremen 
Tel.  0421/457-00 
Fax  0421/457-3662 
eikmeier.p@atlas.de 
www.atlas.de

Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. 
Am Alten Speicher 11 
28759 Bremen 
Tel.  0421/66 04-3 34 
Fax  0421/66 04-3 95 
defence@luerssen.de 
www.luerssen.de

Hamburg (2)

Siemens AG 
vertreten durch: PUBLICIS Relationship 
GmbH 
Gert Golieberzuch 
Lindenplatz 2 
20099 Hamburg 
Tel.  040/28 89-27 00 
Fax  040/28 89-36 80 
marine-solutions@siemens.com 
www.marine-solutions.de

ThyssenKrupp Marine Systems 
Blohm + Voss GmbH 
Andrea Wessel 
Postfach 10 07 20 
2005 Hamburg 
Tel.  040/31 19-13 20 
Fax  040/31 19-33 29 
wessel@tkt-blohm.thyssenkrupp.com 
www.blohmvoss.com

Mecklenburg-Vorpommern (2)

NICO-PYROTECHNIK  
GmbH & Co. KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
22946 Trittau 
Tel.  04154/8 05-0 
Fax  04154/8 05-2 22 
info@nico-pyro.de 
www.nico-pyro.de

Peene-Werft GmbH 
Schiffbauerdamm 1 
17438 Wolgast 
Tel.  03836/2 50-0 
Fax  03836/20 22 81 
info.pw@peene-werft.de 
www.peene-werft.de

Sachsen (2)

Bruker Daltonik GmbH 
Permoserstr. 15 
04318 Leipzig 
Tel.  0341/24 31 30 
Fax  0341/24 31-404 
sales@bdal.de 
www.bdal.de

SPEKON Sächsische 
Spezialkonfektion GmbH 
Harald Wilhelm 
Nordstr. 40 
02782 Seifhennersdorf 
Tel.  03586/4 56-0 
Fax  03586/4 56-1 67 
wilhelm@spekon.com 
www.spekon.com

Hessen (1)

Deutsche EXIDE  
Standby GmbH 
Im Thiergarten 
63654 Büdingen 
Tel.  06042/81-463 
Fax  06042/81-233 
standby-vertrieb@exide.de

Niedersachsen (1)

Abeking & Rasmussen 
Schiffs- und Yachtwerft  
GmbH & Co. KG 
An der Fähre 2 
27809 Lemwerder 
Tel.  0421/67 33-0 
Fax  0421/67 33-112 
mv@abeking.com 
www.abeking.com

Thüringen (1)

HETEK Baumann  
Hebetechnik GmbH 
Unter den Linden 1 
99830 Treffurt 
Tel.  036923/53-0 
Fax  036923/5 10 00 
info@hetek.de 
www.hetek.de

Berlin

-

Brandenburg

-

Saarland

-

Sachsen-Anhalt

-
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Messepräsenz 
1996/97

DSA
Malaysia

IDEX 
Vereinigte Arabische 
Emirate

Defence Asia 
Thailand

IDEF 
Türkei

Defendory 
Griechenland 

Eurosatory 
Frankreich 

Messepräsenz 
2006/07 

Defence Asia 
Korea 

DSA 
Malaysia 

Indodefence 
Indonesien 

SOFEX 
Jordanien 

IDEX 
Vereinigte Arabische 
Emirate

AAD 
Südafrika 

LAAD 
Brasilien 

AUSA 
USA

IDEF 
Türkei 

Defendory 
Griechenland 

MSPO 
Polen

IDET 
Tschechien 

Eurosatory 
Frankreich 

Euronaval 
Frankreich 

DSEI 
England 
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